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A. · Uebersicht Ober die Verhandlungen 

82/81.065 s. Bund und. Kantone. Neuverteilung der Auf• 
gaben· '" ._,- ··: . -

Botschaft und Beschlusses- und Gese~twürfe vom 
28. September 1981 (BBI m, 737) über erste Massnah

. men· zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen.·· · 

N Kohler Raoul, A~mann-St. Gallen. Biel, Blunsi::hy, Bon
nard. Braunschweig, Carobbio, Cevey, Cotti Aavio, Giudici, 
Hubacher, Jeanneret, Kopp. Kühne, Longet, Loretan. Mar
tigno~. Meizoz, Nauer, Nebiker, Neuenschwander, Schille. 
Stucky, . Vannay, . Villiger, Weber L~, ·.weber-Arbon, 
W~lauer, Zbinden (29) 

S_ Binder, Andermatt., Arnold, Aubert, Cavelty, Dreyer, 
Ducret. Gadient. Kflndig, Letscb, Masoni, Meier Hans, 
-Meylan, Stucki, Weber (15) 

A. · Bundesgesetz Ober die Le'istungen des Bundes .flir den Straf 
und Massnaiunenvo/Jzug -

!..- i982 2. Deiember. Beschluss des Stindenites abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 6. Mirz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Bescbll:I&' des Ständerates. 

B. Bundesgeseiz über die Änderung der Zi'Vilschutzgesetzge-
bung . 

1982 2. Dezember. Beschlass des Stinderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 7. Mlrz. Beschluss des NatioaaJrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates.· 
Die Motion der •Kommission des Nadonalrates zum Geschift 
8S/83.004 wird-abgeschrieben. 

C. Bundesbeschluss über die Aufhebung der Beilräge fiJr den 
Primarscnulunmrhl 

1982 2. llezemher. Beschlass des Stinderates nach Entwurf des 
Bundesrates. 
1984 7. Mlrz. Bescblass des Nationalrates: Zustimmung. 

D. Bundesgesetz über Beilrlige an die Kantone Graubünden 
und Tessin zur Förderung ihrer Kultur und Sprat:he 

1982. 2. Dezember. Beschluss des Stlnderates abweichend vom 
_Entwurf des Bundesrates. 

....t983 _ 13. Juni.. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
l,1983. 24. Jani. Beschluss des Stladerates: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

J)983 24. Juni. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz 
wird in_ der Scbluaabstimmung angenommen. 
Bundesblatt Il, 710; Ablauf der Referendumsfrist: 3. Oktober 
1983 

Antrag der Kommission des Stiaderates 
vom 15. November 1982: 

D1 Bundesgesetz betreffend die Unterstützung der öfferulichen 
Primarschule 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft. 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 28. Sep
tember 1981 1>. 
bescbliesst: 

Art.1 
Das Bundesgesetz vom 19. Juni 195321 betreffend die Unterstüt
zung der-öffentlichen Prunarscbule wird aufgehoben. 

Art.2 
1 Die Aufhebung dieses Gesetzes untersteht dem fakultativen 
Referendum, wenn der Bundesbeschluss vom 31 

über die Aufhebung der Beiträge für den Primarschulunterricht 
in der Abstimmung des Volkes und der Stände angenommen 
wird. 
2 Das Gesetz wird· nicht aufgehoben, wenn der Bundesbeschluss 
verworfen wird. . 

1982 2. Dezember. Beschluss des Stinderates nach Antrag der 
Kommission. 
1984 7. Mlrz! Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

E. Bundesbeschluss über die Ausbildungsbeiträge 
1982 2. Dezember. Beschluss des Stinderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 7~ Mlrz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

F. Bundesgesetz über die Ausbildungsbeilrilge der Kantone 
1982 6. Daember. Beschluss des Stiinderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 8. Mlirz. BescblllSS des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

G. Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport 
1982 6. Dezember. BescblllSS des Stiinderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 8. Mlrz. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

H. Bundesbeschluss über die A"4fhebung der Beitragspflicht des 
Bundes im Gesundheitswesen 

1982 6. Dezember. Beschluss des Stladerates nach Entwurf des 
Bundesrates. 
1984 8. Mlrz. BescblllSS des Nationalrates: Zustimmung. 

/. Bundesgesetz über die Aufhebung von Baga,ellsubventionen 
im Gesundheitswesen 

1982 6. Dezember. Beschluss des Stilnderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesmtes. I 

1984 8. Mirz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

K. Bundesgesetz über die Alters- und Hinlerlassenenversiche-
rung ( AHYG) 

~ 

1982 6. Dezember. Beschluss des Stiaderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 8. Mlrz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

L. Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und ln'lalidenvetsicherung (ELG) 

1982 6. Dezember. Beschluss des Sdnderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 8. Mlrz. Beschluss des · Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 

M. Asylgesetz 
1982 6. Dezember. Beschluss des Stiaderates nach Entwurf des 
Bundesrates. 
1984 8. Mirz. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

N. Bundesbeschluss Ober die Neuverteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen in der WohnbaujlJrderung 

1982 1 • .De?ember: Der Stlnderat beschliesst, auf den Bundes
beschluss einzutreten. 

· /1983 31. JllllUIII'. Beschluss des Stiinderates nach Entwurf des 
Bundesrates. 
1984 12. Mirz. Beschluss des Nationalrates: Nichteintreten. 

0. Wohnbau- und Eigentwnsft}rderungsgesetz 
1982 1. Dezember: Der Stlinderat beschliesst, auf das Bundes
gesetz einzutreten. 
1983 31. Januar. Beschluss des Stlnderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 12. Mirz. Beschluss des Nationalrates: Nichteintreten. 

P. Bundesgesetz über den Finanzausgleich Wller den Kantonen 
1982 6. Dezember. Beschluss des Stlinderates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1984 12. Mlrz. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 

Q. Bundesbeschluss über die Aufhebung des Kantonsanteiles 
· am Reinertrag der Stempelabgaben 

3 Der Bunderat bestimmt das Inkrafttreten. 
1 am 19s1 m 737 
2 (SR 411.1) AS 1953 947, 1977 2249 
31 BB1 

1982 6. Dezember. Beschluss des Stiaderates: Nichteintreten. 
1984 13. Mirz. Beschluss des Nationalrates nach· Entwurf des 

J!. Bundesrates. 



R. Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG) 
1982 6. De7.ember. Beschluss des StJladerates: Nichteintreten. 
1984 13. Mirz.. Beschluss des Nationalrates nach Entwwf des 
Bundesrates.. 

S. Bundesbeschluss über die Neuverteilung des Reinertrages 
aus der fiskalischen Belastung gebrannter Wasm 

1982 6. De7.ember. Beschluss des Stinderates: Nichteintreten. 
1984 13. März. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 

T. A/koht,lgesetz 
1982 6. De7.ember. Beschluss des Sdnderates: Nichteintreten. 
1984 13. März. Besdiluss des Nationalrates abweichend vom 
~ntwurf des Bundesrates. 

-l\l --



A. Resume des deliberations 

82/81.065 e Confederation et cantons. Nouvelle reparti
tion des täches 
Message, projets. de· lois et d'arretes du 28 septembre 
19~ 1 (FF Ill, 705) relatifs aux premieres mesures pour 
une nouvelle repartition des täches entre la Confedera
tiori et les cantons. 

N Koh/er Raouf, Ammann-Saint-Gall, Biel, Blunschy, Bon
nard, Braunschweig, Carobbio, Cevey, Cotti Aavio, Giudici, 
Hubacher, Jeanneret, Kopp, Kühne, Longet, Loretan, Mar
tignoni, Meizoz, Nauer, Nebiker, Neuenschwander, Schüle. 
Stucky, Vannay, Villiger, Weber Leo, Weber-Arbon, Well
auer, Zbinden · (29) 

E Binder, Andermatt, Arnold, Aubert, Cavelty, Dreyer, 
Ducret, Gadient, Kündig. Letsch. Masoni, Meier Hans, 
Meylan, Stucki, Weher . ( 15) 

A. Loi federale sur /es prestations de la Confederation dans le 
domaine de l'execution des peines et des mesures 

1982 2 decembre. Dedsion dn Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil tederal. 
1984 6 man. IMcision da Conseil national avec des diver
gences. 

B. Loi fedbale modi/iant Ilz legislation sur la protection civile 
1982 2 decembre. Decision du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1984 7 mars. Decfsion dn Conseil national avec des diver
gences. La modon de 1a cnmmim,m da Conseil national concer
nant l'objet 85/83.004 est classee. 

c. Arrete federal .supprlmant /es subventions pour l'instrUCtion 
primaire 

1982 2 decembre. Dedsion du Conseil des Etats conforme au 
projet du Conseil federal. 
1984 7 mars. Dedsion du Conseil nadonal: Adhesion. 

D. Loi federale sur /es subventions en faveur de la culture et de 
la langue dans /es cantons des Grisons et d~ Tessin 

1982 2 decembre. Decfsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1983 13 Juin. Dedsion du Conseil national: Adhesion. 
1983 24 Juin. Declsion dn Conseil des Etats: La loi est adoptee 
en votation finale. . 
1983 24 juin. Dedsion du Conseil national: La loi est adoptee
en votation finale. 
Feuille federale II, 726; delai d'opposition: 3 octobre 1983 

Projet de 1a cnmmisslon du Conseil des Etats, du 15 novembre 
1~82: 
D1 Lot federale sub,entionnant /'ecole prlmaire publique 
L 'Assemblee federale de la Confedbation suisse, 
vu le message du Conseil· federal du 28 septembre 1981 11, 

arrere: 

Artfcle premier 
La loi federale du 19 juin 195321 subventionnant l'ecole primai
re publique est abrogee. 

Art.2 
1 La presente loi sera soumise au referendum facultatif, si l'arre
te federal du 31 supprimant !es subventions 
pour l'instruction primaire est ac::cepte par le peuple et les can
tons. 

· 2 La loi n'est pas abrogee si l'arrete federal est rejete. 
3 Le Conseil federal fixe 1a date de l'entree en vigueur. 
11 FF 1981 III 705 
21 (RS 411.1); RO 1953 947, 1077 2249 
llFf 
1982 2 decembre. Dedsion du Conseil des Etats conforme au 
projet de 1a commission. 
1984 7 man. Dedsion dn Conseil nadonal: Adhesion. 

-\V -

E. A"ete federal sur /es subsides de formation 
1982 2 decembre. Decision du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 

1 
1984 7 mars. Decfsion du Conseil national avec des divergen
ces. 

F. Loi fedbale sur /es subsides de formation alloues par les 
cantons , 

1982 6 decembre. Decfsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1984 8 mars. Dedsion du Conseil ·national avec des divergen
c:es. 

G. Loi federale encourageant Ja gymnastique et les sports 
1982 6 decembre. Decfsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1984 8 mars. Dedslon du Conseil national: Adhesion. 

H. A"ete federal supprlmant l'obligation incomhant ä la 
Con,federation d'allouer des sub,entions dans Je domaine de 
la sante publique 

1982 6 decembre. Decfsion da Conseil des Etats conforme au 
projet du Conseil federal. 
1984 8 mars. Dedsion dn Conseil national: Adhesion. 

I. Loi federale supprima,u des sub,entions mineures dans Je 
domaine de la sante publique 

1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1984 8 mars. Dedsion du Collseil national avec des divergen
ces. 

· K. Lot fedbale sur l'assurance-,ieillesse et survivanu (LA VS) 
1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le 
projetduConseittedera.l. 
1984 8 mars. Dedsion du Conseil national avec des divergen
ces. 

L Loi fedbale sur /es prestations complementaires a /'assu-
rance 'llieillesse. survi,ants et in,alidite (LPC) 

1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil tederal. 
1984 8 mars. Decision du Conseil national avec des divergen
ces. 

M. Loi sur l'asile 
1982 6 decernbre. Dedsion du Conseil des Etats conforme au 
projet du Conseil federal. 
1984 8 mars. Decision du Conseil national: Adhesion. 

N. A"ete federal concernant Ja nou,e/Ie repartition des täches 
entre la Confederation et /es cantons dans Je domaine de 
/'encouragement ä la construction de logements 

1982 1 er decembre: Le Conseil des Etats decide d'entrer en 
matiere: 

1983 31 janvier. Decision dn Conseil des Etats conforme au 
• projet du Conseil federal. 

1984 12 man. Le Conseil national decide de ne pas entrer en 
matiere. 

, O. Lot federale encourageant la construction et l'accession ä la 
· propriete de logements 

1982 1cr decembre: Le Conseil des Etats decide d'entrer_ en 
matiere. 
1983 31 jaavier. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le · 
projet du Conseil federal. 
1984 12 mars. Le Conseil national decide de ne pas entrer en 
matiere. 

P. Loi federale concemant la perequation jinanctere entre /es 
cantons 

1982 6 decembre. Decfsion du Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil federal. 
1984 12 mars. Decision du Conseil national: Adhesion. 



Q. An'ete federal supprimant la part des cantons au produit net 
des droits de timbre. 

1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats: Ne pas entrer 
en matiere. 
1984 13 mars. Dedsioa du Conseil national confonne au projet 
du Conseil tederal. 

R. Loifederale sur /es droils de timbre (LT) 
1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats: Ne pas entrer 
en matiere.-
1984 13 mars. _Dkision du Conseil national conforme au projet 
du Conseil tederal. 

S. Arrete federal ftxanJ la nouvelle repartition des recettes 
nettes provenant de l'imposition des boissons distillees 

1982 6 decemhre. Dec:ision du Conseil des Etats: Ne pas entrer 
en matiere. 
1984 13 mars. Dedsion du Conseil national modifiant le projet 
du Conseil.tederal. 

T. Loifede,ale sur /'alcool 
1982 6 decembre. Dedsion du Conseil des Etats: Ne pas entrer 
enmatiere. 
1984 13 mars. Decision du Conseil nadona.l modifiant le projet 
du Conseil tederal. 

V 



B Darstellung der Verhandlungen 

Tableau des deliberations 

1 Allgemeinde Eintretensdebatte 
über die gesamte Vorlage 

2 Einzelne Massnahmen 

A Straf- und Massnahmen
vollzug 

Bundesgesetz Ober die Lei
stungen des Bundes für den 
Straf- und Massnahmenvoll
zug 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

Petition der Schweizeri
schen Gefangenengewerkschaft, 
Weitere Bundesbeiträge für 
Justizheime 

B Zivilschutz 

Bundesgesetz über die Aende
rung der Zivilschutzgesetz
gebung 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

C Volksschule 

Bundesbeschluss über die 
Aufhebung der _Beiträge rilr 
den Primarschulunterricht 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

Debat sur l'entree en matiere 
concernant l'ensemble des propo
sitions du Conseil federal 

Mesures particulieres 

Execution des peines et des 
mesures 

Loi federale sur les prestations 
de la Confederation dans le domaine 
de l'execution des peines et des 
mesures 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Petition du Syndicat suisse des dä
tenus tendant ä obtenir que la Con
fedäration continue ä verser des 
subventions pour l'exploitation des 
maisons d'education d'enfants et 
d' adolescents 

Protection civile 

Loi federale modifiant la legis
lation sur la protection civile 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Ecole obligatoire 

Arrijte fedäral suppriment les sub
ventions pour l'instruction primaire 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Seiten 
Pages 

12 

34 

34 

34 

40 

51 

53 

53 

53 

54 

58 

58 

5.8 

58 



D Bundesgesetz über Beiträge an 
die Kantone Graubünden und .. 
Tessin zur Förderung ihrer Kul-
tur und Sprache 

ol Bundesgesetz betreffend die 
Unterstützung der öffentlichen 
Primarschule 

Detailberatung 

E Ausbildungsbeiträge 

Bundesbeschluss über die Aus
bildungsbeiträge 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

F Bundesgesetz über die Aus
bildungsbeiträge der Kantone 

G 

Detailberatung 

Petition des Verbandes der 
Schweizerischen Studenten
schaften (VSS) "gegen den 
Subventionsabbau - für ge
rechte Stipendien" 

Turnen und Sport 

Bundesgesetz. über die För-
derung von Turnen und Sport 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

H Gesundheitswesen 

Bundesbeschluss über die Auf
hebung der Beitragspflicht des 
Bundes im Gesundheitswesen 

Detailberatung 

Lai federale sur les subven
tions en faveur de la culture 
et de la langue dans les can
tons des Grisons- et du Tessin .. 

Lai federale subventionnement 
l'ecole primaire publique 

Discussion par articles 

Subsides de formation 

Arr~te federal sur ,les subsi
~~ de formation-

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Lai federale sur les subsides 
de formation alloues par les 
cantons 

Discussion par articles 

Petition de l'Union nationale 
des etudiants de Suisse (UNES) 
"contre la diminution des sub
ventions - pour les bourses 
equitables" 

Gymnastique et sports 

Loi federale encourageant la 
gymnastique et les sports 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Sante publique 

Seiten 
Pages 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

72 

78 

78 

82 

84 

84 

84 

89 

90 

Arr~te federal supprimant l'obli- 90 
gation incombant ä la Confedera-
tion d'allouer des subventions dans 
le domain e· de la san te publique 

Discussion par articles 90 



I Bundesgesetz über die Aufhe
bund von Bagatellsubventionen 
:im Gesundheitswesen 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

K ABV/Altersheime 

Bundesgesetz über die Alters
und Hinterlassenenversiche
rung (AHVG) 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

L Ergänzungsleistungen AHV/IV 

M 

Bundesgesetz über Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hin
terlassenen- und Invaliden
versicherung (ELG) 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

Unterstützung von Flüchtlin-
gen 

Asylgesetz 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

N Wohnbauförderung 

Bundesbeschluss über die Neu
verteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen in 
der Wohnbauförderung 

'till. 

Lai federale supprimant les 
subventions mineu:r.es dans le 
domaine de la sante publique 

~bat sur l'entree en matiäre 

Discussion par articles 

AVS/Maisons de retraite 

Lai federale sur l'assurance
veillesse et survivants (LAVS) 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Prestations complementaires a 
l'AVS/AI 

Seiten 
Pages 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

99 

100 

Lai federale sur les presta- 100 
tions complementaires a l'assu
rance-vieillesse, survivants et 
invalidite (LPC) 

Debat sur l'entree en matiere 100 

Discussion par articles 101 

Aide aux refugies 101 

Lai sur l'asile 101 

Debat sur l'entree en matiäre 101 

Discussion par articles 103 

Encouragement a la construction 116 
de logements 

Arrete federal concernant la 116 
nouvelle repartition des täches 
entre la Confederation et les 
cantons dans le domaine de l'en
couragement a la construction 
de logements 



O Wohnbau- und Eigentums
förderungsgesetz 

Eintretensdebatte 

P Finanzausgleich 

Bundesgesetz über den Finanz
ausgleich unter den Kantonen 

Eintretensdebatte 

Detailberatung 

Q,R,S,T Kantonsanteile 

Eintretensdebatte 

Q Bundesbeschluss über die Auf
hebung des Kantonsanteils am 
Reinertrag der Stempelabgaben 

Detailberatung 

R Bundesgesetz über die Stempel
abgaben (StG) 

Detailberatung 

s Bundesbeschluss über die Neuver
teilung des Reinertrages aus der 
fiskalischen Belastung gebrann-, 
ter Wasser 

Detailberatung 

T Alkoholgesetz 

Detailberatung 

Lei federale encourageant la 
construction et l'accession a 
la propriete de logements 

Debat sur l'entree en matiere 

Perequation financiere 

Loi federale concernant la 
perequation financiere entre 
les cantons 

Debat sur l'entree en matiere 

Discussion par articles 

Quotes-parts des cantons 

Debat sur l'entree en matiere 

Arrete federal supprimant la 
part des cantons au produit 
net des droits de timbre 

Discussion par articles 

Loi federale sur les droits de 
timbre (LT) 

Discussion par articles 

Arretä federal fixant la nou
velle repartition des recettes 
nettes provenant de l' :illipOsi tion 
des boissons distillees 

Discussion par articles 

Lei federale sur l'alcool 

Discussion par articles 

Seiten 
Pages 

116 

116 

132 

132 

132 

132 

135 

135 

142 

142 

142 

142 

143 

143 

143 

146 



c. Rednerliste - Liste des orateurs 

Nationalrat - COnseil national 

Basler 
Biel 
Bircher 
Blunschy 
Bonnard 
Bratschi 
Braunschweig 
BrtHaz 
carobbio 
Chopard 
Christinat 
Cottet 
COtti Gianfranco 
Dafflon 
Darbellay 
Deneys 
Dünki 
Eggli-Winterthur 
Etique 
Flubacher 
Bundesrat Friedrich 

Gehler 
Giudici 
Gloor 
Grassi 
Grendelmeier 
Günter 
Hegg 
Herczog 
Hösli 
Hubacher 
Humbel 
Jaeger 
Jaggi 
Jeanneret 
Jung 
Keller 
Kohler, Raoul rapporteur: 

Kopp 
Künzi 
Lanz 
Leuenberger,Moritz 
Longet 
Loretan 
Lüchinger 
Martignoni 
Mascarin 
Meier-Zürich 
Meizoz 
Meyer-Bern 
Müller-Aargau 

95 
21, 86, 119 
68, 78 
22, 64, 9_4, 
47, 49, 95, 
104 
18, 65 
25 
16, 60, 123 
88 
67 
125 
67 
26, '86, 96 
38 
69 
38 
46, 92 
91 
27, 128 

123 
136 

32, 39, 41,43, 48, so, 54, 56, 71, 74, 77,79, 80, 8 
90, 91, 98, 100, 101, 102, 104, 130, 134, 142, 146 
128 
66 
30 
68 
140 
103 
80, 
61, 
96, 
74, 
90, 
71 
49, 
19, 
30 
69 
12, 
56, 

138, 144 
83, 127 
144 
84, 85 
125 

75 
63, 118 
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Bund und Kantone. Neuverteilung der Aufgaben 
Confederatfon et cantons. 
Nouvelle repartltion des täches 

Botschaft. Beschluss- und Gesetzentwürfe vom 28. September 1981 
(BBI III, 737) 
Message, profets de loi et d'arrAte du 28 septembre 1981 (FF III. 705) 

Beschlüsse des Ständerates vom 2. und 6. Dezember 1982 und vom 
31. Januar 1983 
Deelslons du Conselt des Etats des 2 et 6 decembre 1982 et du 
31 Janvier 1983 · 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de 1a commission 
Entrer en matiere 

Antrag Braunschwelg/Carobbio 
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auf
trag, eine Vorlage zu unterbreiten, die Massnahmen zur 
materiellen Steuerharmonisierung und die Schaffung von 
Rahmengesetzen vorsieht. vor allem In den sozialen Berei
chen (Im weitesten Sinne des Wortes), UIJ'I Mindestleistun
gen auf dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft auf
rechtzuerhalten und zu verbessern. 

Proposition Braunschweig/Carobbio 
Aenvoi du projet au COnsell federal en l'lnvitant a presenter 
un nouveau projet qul prevole des mesures au titre de 
l'harmonisatlon fiscale f'.l"laterielle ainsi que la creatlon de 
lois-cadres, notamment en matiere sociale (au sens le plus 
large du terme), de maniere a sauvegarder ou a amellorer les 
prestations minimales sur tout le territolre de la Confedera-
tlon. • 

· Allgemeine Eintretensdebatte 
Debat general d'entree en matlere 

M. Kohler. Raoul, rapporteur: Le probleme de la nouvelle 
repartitlon des täches entre la Confederation et les cantons 
est en discussion depuis plus de dlx ans. La motlon de notre 
anclen collegue, Julius Binder, approuvee par notre conseil 
le 3 octobre 1972 et par le Conseil des Etats le 20 mars 1973, 
qul chargeait le Conseil federal notamment d'elaborer des 
propositions en vue d'une nouvelle repartltion des täches 
publlques entre la COnfederatlon, les cantons et les com
munes, puis d'lndiquer comment les ressources flnancieres 
seralent reparties et de proposer aux Chambres federales 
les mesures constitutlonnelles et legislatives· Indispensa
bles, cette motlon donc, a declenche une serie d'operatlons 
de grande·envergure sous la forme d'enquätes, d'etudes, 
d'inventaires, de propositions, de constatations et flnate
ment de contacts au plus haut niveau. II faut remercier lci le 
Conseil federal, et plus particulierement MM. Furgler et 
Friedrich, conseillers federaux, ainsi que tous tes collabora
teurs qui les ont aides dans cette täche, mals aussl tous les 
gouvemements cantonaux et leurs representants au sein du 
groupe de contact des cantons, d'avoir aborde, examine en 
profondeur et mene a chef une premiere phase d'une 
grande operation · a ia fois difficlle et delicate. La täche est 
tres loin d'!tre achevee, certes, mais eile nous permet 
aujourd'hul d'aborder le sujet de fatr)n tres concrete. II 
serait bien trop long de revenlr icl sur tous les travaux qui 
ont co_nduit aux proposltions relatives aux premleres 
mesures pour une nouvelle repartitlon des täches entre la 
Confederation et les cantons. Je me bomerai donc a relever 
un certain nombre de reflexions qui ont marque cette ion
gue demarche~ Tout d'abord le constat. Un groupe de travail 
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charge de faire un lnventalre aussl complet que posslble des 
attrlbutlons de la Confederation d'une part et de celles des 
cantons d'autre part, appreciait en 1974 les resultats de ces 
travaux de la manlere suivante: aLa repartltion actuelle des 
täches entre la Confederatlon et les cantons se caracterise 
par un enchevetrement extraordlnairement pousse des 
competences federales et cantonales. II n'existe guere d'au
tre Etat federatlf ou les attrlbutlons de l'Etat central et celles 
des Etats faderes solent autant entremelees. Cela parait 
avolr deux causes principales. La premiere est que, sur le 
terraln federal, on prefere proceder par petits pas et que ies 
regles de competences adoptees par la Confederation sont 
souvent redlgees de maniere detaillee. La seconde est que 
les competences federales ont ete etablles suivant des prin
clpes divers. Au cours des decennles, ces regies ont fol
sonne ä un point tel qu'il n'existe plus.guere de domalnes ou 
la Confederatlon n'alt plus acces. Les competences canto
nales sont devenues s.lmuitanement des competences resi
duelles qu'il est toujours plus difficile de deflnir et que les 
cantons peuvent de moins en moins exercer de leur propre 
autorlte.• 
Le remede ä. cette situation toujours plus confuse: faire de 
!'ordre, demeler, redlstribuer. Mais une nouvelle repartitlon 
des täches ne pourra pas etre realisee d'un seul coup, en 
faisant table rase de ce qui existe actuellement et qui est le 
frult d'une .longue histoire. II faudra plutOt desenchevetrer 
progresslvementtäches et competences dans des domaines 
particullers, · cette demarche revetant davantage la forme 
d'un correctlf que celle d'une modlflcatlon fondamentale du 
systeme. II sera preferable de commencer a demeier les 
täches dans les domaines ou les cantons ont eu de tout 
temps leur mot a ·dfre et qui dolvent leur etre conserves. 
Les objectifs de la nouveile repartltlon des täches ont ete 
deflnis de 1a faQon sulvante: redonner des domalnes de 
competences bien definls aux cantons, liberer les cantons 
de la part qul leur echolt dans l'accompllssement des täches 
que la Confederatlon devra assumer lntegralement, empe-. 
eher les doubles emplois et les depenses administratives 
dlsproportlonnees, accorder la prlorlte a ta competence 
politlque plutOt qu'a l'enchevetrement admlnlstratif, enfin-, 
retablir la transparence du systeme des subventlons fede
rates. 
La nouvelle repartitlon des täches donne donc la prlorite au 
malntien et au renforcement de notre structure federative et 
a la revalorlsatfon des cantons an tant qua centres auto
nomes de decision. Cette vaste operation devra se faire en 
appllquant le processus du desenchevetrement, en retenant 
le entere de la subsidlarite, c'est-a-dire le critere selon lequel 
les täches publlques dolvent incomber aux collectlvltes infe
rleures aussl longtemps qu'elles sont capables de les maftri
ser elles-memes et en veillant a faire coTncider la compe
tence materielle avac la competence flnanciere. 
II est bien evident qua la nouvelle repartltlon des täches 
implique inevltablement une nouveile repartition des 
charges et II est non moins evident que les repercussions 
financieres qui · en resultent chargent plus fortement tes 
cantons financierement falbles que les cantons flnanciere
ment forts. Mals, il y a lieu de se rejouir de ce qu'une 
solutlon preconisee par la Conference des dlrecieurs canto
naux des flnances alt rencontre le consensus de toutes les 
parties; eile exprime bien la solldarite qui existe entre les 
cantons. Cet accord sur, la compensation des effets flnan
clers est un des piliers de l'ensemble des mesu~es que nous 
allons examiner en detall tout a !'heure. II consiste en un 
relevement du taux actuel de 7,5 pour cent a 13 pour cent de 
la quote-part des rentrees de l'impOt federal direct destinee 
ä la perequatlon flnanclere; 10 pour cent_seront repartis en 
fonctlon de la capacite flnanciere et 3 pour cent seront 
reserves a la compensatlon des cas de rigueur. Les calculs 
detailles ont conflrme que les charges entre les cantons ont 
alnsi pu etre reparties uniformement et equitablement, 
compte tenu de leur force fiscale. 
Une remarque encore concemant la procedure d'adaptation 
et la mise en vigueur des mesures qui nous sont proposees. 
Le premier train de mesures comprend 19 modlficatlons 
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d'actes legislatlfs au moyen desquelles il s'agit de reviser six 
artlcles constltutionnels ~t quatorze lois. Dans ies domaines 
sulvants: ecole obligatoire, subsides de formatlon, sante 
publlque, encouragement a la constructlon de logements, 
part des cantons au prodult net des droits de tlmbre et aux 
recettes nettes provenant de l'imposition des boissons distll
lees, le Conseil federat propose simultanement une modifl• 
catlon de la constltutlon et une modification de la loi. Cette 
procedure legislative acceleree, c'est-a-dire le traitement 
simultane de dlspositions constltutionnelies et de dlsposl
tlons legislatives se Justitia obj&ctlvement mals doit, apres 
son adoptlon par I' Assemblee federale, etre a nouveau sepa
ree en raison des drolts populaires. Aussi, le Conseil federal 
a-t-ll l'intentlon de faire tout d'abord proceder aux votations 
obligatoires sur les modiflcatlons constltutionnelles. C'est 
seulement apres l'adoptlon de l'artlcle constitutionnet par le 
peuple et les cantons que la loi y relative sera publlee clans la 
Feullls Federale, le delai referendaire de trois mois commen
Qant a courlr a partir de cette date. Las dlsposltions finales 
preciseront que la loi devlent caduque si la revision constitu• 
tionnelle y relative est rejetee. 
Dans las domaines suivants: executlon des pelnes et des 
mesures, protectlon civile, gymnastlque et sports, AVS-mai
sons de retralte, prestatlons complementaires a l'AVS/AI, 
aide aux refugies et perequatlon flnanciere, le Conseil fede
rat ne propose qu'une revision de loi. Les arretes y relatlfs 
seront publles dans la Feullle Federale des que les deux 
conseils las auront approuves dans les dlspositions finales. 
C'est a ce moment-la que le delal referendaire commencera 
a courlr. 
Pour tous las arretes, alnsi qua pour les modiflcatlons cons
tltutlonnellas et de lois, l'entr~ an vlgueur sera fixee par le 
Conseil federai. On pourra ainsi mettre en vigueur les 
mesures dans certalns domaines bien qu'II faille attendre 
encore les votations populaires dans d'autres domaines 
touches par le premier traln de mesures. Le Conseil federal 
devra se charger de la coordlnatlon permettant d'executer 
les mesures. Cela signifle que las dispositions finales n'au
ront pas forcement besoln d'ätre adoptees simultanement 
par les consells pour toutes les modiflcations d'actas legis
latlfs. 
Une mesure proposee par le Conseil federal dans le cadre 
du premier traln de mesures a deja ete adoptee par nos deux 
conseiJs. II s'agit de la loi federale sur las subventlons en 
faveur de la culture et de la langue dans les cantons des 
Grisons et du Tessin. Le delai referendalre etant expire sans 
avolr ete utlllse, cette loi est entree an vigueur le 1"' janvier 
de cette annee. 
Nous tenons ä preciser que d'autres projets ont un rapport 
avec la nouveile repartition des täches entre la Confedera
tfon et las cantons. II y a lleu de mentlonner, en particuller, la 
revislon partielle de l'assurance-maladie qul a ete examinee 
par la commisslon du Conseil national. 
Votre commisslon a examine au cours de six seances, dont 
quatre de deux Jours, les problemes que pouvaient poser la 
nouvelle repartltlon des täches en general et chacune des 
mesures en partlculier. Elle a präte une tres grande attentlon 
aux domaines qul avalent ete l'objet d'une vive oppositlon 
que ce soit lors de la procedure de consultation ou lors des 
debats au Conseil des Etats. II s'aglt de l'executlon des 
peines et des mesures, des subsldes de formatlon, de l'AVS
malsons de retralte et des prestations complementaires 
alnsi que de l'encouragement a la construction de loge
ments. Elle a tenu a entendre, chaque fois qua cela etait 
possible, des membres de gouvemements cantonaux. Elle a 
invite a de nombreuses auditions partlsans, mais surtout 
adversaires des propositlons du Conseil federal dans cha
cun de·ces domaines particullers, de sorte qu'avec la·volu• 
mineuse documentatlon dont chaque membre a ete gratlfle, 
une Information aussl complete que possible a pu etre 
donnee et toutes les questlons ont pu ätre posees chaque 
fois aux experts des deux parties. Deux directeurs canto
naux des flnances, accompagnes du chef de !'Administra
tion des flnances du canton de Zurich, ont donne leur avis 
sur la perequatlon flnanclere et les parts cantonales. Les 
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debats de la commission se sont tous deroules avec la 
partlcipatlon de M. Friedrich, conseiller federal, ainsi que 
celle de tous les collaborateurs directement concernes de 
son departement. Assistaient aussi aux debats un represen
tant du Departement federal des finances, de mäme que les 
directeurs d'offices federaux qui etaient concernes par l'une 
ou l'autre des mesures. 
M. Lanz, des services du Parlament, a parfaitement prepare 
le travall et organise les seances de la commission. II a ete, 
pour le president, un collaborateur exträmement precieux. 
J'en viens maintenant, et pour terminer, au debat d'entree 
en matlere au sein de la commission. II y a lieu de relever 
que personne ne s'est oppose a ce que I' on entre en matiere. 
Une seule proposition de renvoi a ete depÖsee; eile visait a 
obtenlr que le Conseil federal Joigne a ses propositions 
concernant la nouvelle repartition des täches des dlsposi
tions legales qui garantissent des prestations minimales 
dans le pays tout entier. En outre, des propositions touchant 
l'harmonisatlon fiscale sur le plan intercantonai etaient exi
gees. Cette proposition de renvoi a ete rejetee par 15 voix 
contre une et de nombreuses abstentions. 

faibles de notre societe. lls doutent · que les cantons, et 
surtout les cantons economiquement faibles, veuillent pren
dre en charge les täches que t'on entend desormais leur 
confier, par une nouvelie repartition des attributions, et ils 
doutent aussi qu'ils soient en mesure de le faire. lls crai• 
gnent que les dlfferences ne s'accentuent entre les regions, 
que l'Etat social ne soit affaibli et que l'egalite des citoyens 

. devant la loi ne solt plus as~uree. lls soulignent aussi le fait 
que les subventions de la Confederation ont jusqu'ici forte
ment determine les prestations des cantons. Afin de garantir 
un niveau minimal dans toute la Suisse, ils demandent que 
la Confederation fasse un usage accru des lois-cadres. Cette 
suggestion a cependant ete rejetee par de nombreux mem
bres de la commission. Ceux-ci ont fait remarquer que les 
lois-cadres n'ont generalement pas donne satlsfaction et 
qu'elles sont lncompatibles avec l'objectlf principal d'une 
nouvelle repartltion des täches qui est de separer clalrement 
les responsabilites et les attributions des cantons d'une part 
et de la Confederation d'autre part. Aussi recommandent-ils 
de ne recourlr que moderement aux lois-cadres. 

Une autre propositlon de renvoi, rejetee par 12 voix contre 8, · 
exigeait du Conseil fl!Jderal la presenfation d'un rapport 
complementaire sur les relations entre les projets visant une 
nouvelle repartltion des täches et la revision totale de la 
constltution, alnsi que les diverses con~eptions globales, 

Repondant a l'objection principale des opposants, la majo
rite constate que les cantons sont parfaitement en etat de 
compenser les subventions de la Confederation que l'on 
entend supprimer. La nouvelle repartition des täches n'ap
portera pas une modification profonde de celle des charges. 
Elle confiera simplement aux cantons la pleine responsabi
lite dans les domaines dans lesquels ils ne l'exercent pas 
entierement. 

. sur les posslbilites de lois-cadres et sur les repercussions 
flnancieres des deux premiers trains de mesures. 
Le chef du departement et ses collaborateurs ont, depuis, 
donne les renseignements demandes par ecrit ou orale
ment. 
Bien que l'entree en matiere n'ait pas ete contestee au oours 
du debat general, les avis sur le projet differaient considera
blement quant au fond. La majorlte de la commission estl• 
malt, sans faire de reserve, qu'il fallait entrer en m~tiere au 
sujet des propositions concernant les premieres mesures , 

. pour une nouvelle repartition ties täches entre la Confedera
tion et les cantons. On fit notamment remarquer que les 
responsabilites et les attributions de la Confederatlon et des 
cantons se sont fortement imbriquees au cours de ces 
dernieres annees, que 1a·confederation s'est vu attribuer un 
nombre sans cesse croissant de nouvelles täches dont l'exe
cution a ete confiee aux cantons, que des difficultes en ont 
resulte et qu'II a mäme ete question d'une crise dans l'exe
cution des täches. Le· projet.du Conseil federal permet, dans 
une certaine mesure, selon la majorite de la commisslon, de 
mleux repartir les attributions, d'alleger et de rationallser le 
systeme ainsi que de clarifier la situation. 
Le soin de regler les täches de l'Etat et de les financer doit 
ätre delegue davantage aux .cantons e~ aux communes, afin 
de faciliter le contact avec le citoyen. II est particulierement 
lmpo~ant, du point de vue politique, que les responsabilites 
et les charges financieres coincident davantage, a l'avenir.11 
est fächeux que les cantons fassent des contributions nota
bles a l'AVS, par exemple, sans avoir la possibilite d'exercer 
une influence sur la legislation y relative. A !'inverse, les 
täches que les cantons peuvent mieux resoudre que la 
Confederation dolvent ätre entierement confiees aux can
tons, c'8$t-a-dire que ces derniers devront en assumer le 
financement et la reglementation. Les differences dans 
l'executlon des täches par les cantons decoulent de la 
structure federaliste elle-mäme. Elles doivenf ätre accep
tees. 
Certalns membres de la commission. ont emis des reserves 
de prlncipe envers les conceptions du Conseil federal sur la 
repartitlon des täches. fls estiment qu'il taut mettre l'accent 
sur la cooperation et la solidarite entre la Confederation et 
les cantons, et non sur ce qui les separe. La plupart des 
difficultes qu'il convient de resoudre actuellement ne peu
vent l'ätre que par un effort commun. lls reprochent aussi au 
Conseil federal d'avoir accorde la prforite, dans son projet, 
au prlncipe fl!Jderallste.et a la d~simbrication des täches, et 
d'avoir fait passer au second plan le souci d'assurer un bon 
rendement des activites de l'Etat et son efficacite, ainsi que 
le sens des responsabilites envers les personnes les plus 

II taut aussi prendre en consideration le fait que la perequa
tlon financiere sera considerablement renforcee, ·de sorte 
que l'on pourra exlger, mäme des cantons economiquement 
faibles, qu'ils prennent en .charge les täches qu'on leur . 
confiera On ne. saurait concevoir de federalisme sans con
fiance et celle que l'on a dans la' capacite des cantons de 
pouvoir faire face a la situation se justifie pleinement. 
II taut enfin relever que les dlspositions transitolres ont ete 
conc;ues dans un esprit particulierement genereux. La majo
rite ne denie pas que la Confederation a joue un röle de 
locomotlve dans certains domaines, par exemple dans celui 
des bourses, mais les cantons sont maintenant en mesure 
de prendre ces prestatlons a leur .charge. Cela permettra 
aussi a la Confederation de se consacrer a de nouvelles 
täches. 
Quelques membres de la commission ont fait remarquer que 
la nouvelle repartition des täches entre la Confederation et 
les cantons est llee a un assainissement des finances fede
rales. Si ~on realise toutes les propositions du Conseil 
federal visant a cette nouvelle repartltion, que la commis
sion soutient, ainsi que la reduction prevue des charges 
tederales en matiere d'assurance-maladie, les cantons 
devront consentir des depenses supplementaires de 99 mil
llons de francs a partir de 1990. L'amelioration de la situa
tlon des finances federales qui en resultera sera une conse
quence bienvenue de la nouvelle repartition des täches 
entre la Confederation et les cantons certes, mais son 
lmportance restera tout de mäme fort modeste dans l'en
semble. 

· En resume, on peut affirmer que la commission a admis 
unanimement qu'il est necessaire de proceder a un examen 
de la repartition des täches entre la Confederation et les 
cantons, et qu'il s'agit d'aille.urs en l'occurrence d'une obli
gatlon permanente de tout Etat federal. Les premieres 
mesures proposees a cet effet par le Conseil federai et que 
le Conseil des Etats a deja approuvees permettent d'entre
prendre une revision souhaitable des.rapports entre la Con
federation et les cantons. Leur importance ne doit ätre ni 
sous-estlmee ni exageree. L'essentiel est qu'elles consti
tuent un pas dans la bonne direction. La poursuite- de la 
grande operation qui a ete declenchee il y a plus de dix.ans, 
ainsi que le succes de toutes les demarches futures pour 
une nouvelle repartition des täches entre la Confederation et 
les cantons, dependront pour une large part du sort qui sera 
reserve par notre conseil a ce premier train de mesures. 
Au nom de la commission, je vous prie d'entrer en matiere et 
d'examiner les premieres mesures proposees p_ar le Conseil 
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federal pour une nouvelle repartition des täches entre la 
Confederatlon et les cantons. · 

Neblker, Berichterstatter: Zuerst zu den Kommissionsbera
tungen: Der Ständerat hat bekanntlich im Januar 1983 seine 
Beratungen über das Geschäft «Neuverteilung der Aufga
ben zwischen Bund und Kantonen„ abgeschlossen. Er ist 
mit seinen Beschlüssen im wesentlichen den Anträgen des 
Bundesrates gefolgt, mit Ausnahme allerdings der beiden 
rein finanzpolitischen Geschäfte, die mit der Aufgabentei
lung nichts zu tun haben: das sind die unbefristete Aufhe
bung der Kantonsanteile am Reingewinn der Alkoholverwal

·tung unter Beibehaltung des Alkoholzehntels und die Aufhe-
bung der Kantonsanteile am Reinertrag der Stempelsteuer. 
Im Gegensatz zum Ständerat beantragt Ihnen die national
rätliche Kommission, auch auf die beiden finanzpolitischen 
Vorlagen einzutreten. 
Die vorberatende Kommission des Nationalrates konnte die 
Beratungen nach zehn Sitzungstagen am 1 0. November 
1983 abschliessen. Für die wichtigsten und namentlich für 
die umstrittensten Vorlagen wurden Experten angehört, und 
zwar bei den Leistungen des Bundes für den Straf- und 
Massnahmenvollzug, bei den Ausbildungsbe_iträgen, bei den 

. Anträgen bezüglich AHV und Altersheime, bei den Bundes
beiträgen für die Wohnbauförderung und schllessilch für die 
Bereiche Finanzausgleich und Kantonsanteile. 
Die Beratungen waren für die Kommission sehr anspruchs
voll, weil sich die Vorschiäge für die Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen auf ganz verschie
dene Sachgebiete beziehen. Es wurde auch deutlich, dass. 
es relativ einfach ist, sich zum Prinzip der Aufgabenentflech
tung zu bekennen, dass die Meinungen aber dann hart 
aufeinanderprallen, wenn es darum geht. im einzelnen und 
konkret dem Bund oder den Kantonen bestimmte Aufgaben 
zuzuweisen, namentlich wenn dies finanzielle Konsequen
zen hat Das wird auch bei den Beratungen in diesem Rate 
nicht anders sein. 
Das Eintreten zum gesamten ersten Paket der Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen war irr der 
Kommission nicht bestritten. Wir beantragen Ihnen also 

. Eintreten. 
Der Kommission lagen allerdings zwei Rückweisungsan
träge vor. Der eine verlangte zusätzliche gesetzliche Bestim- · 
mungen, die für das gesamte Gebiet der Eidgenossenschaft 
Mindestleistungen garantieren. Ein ähnlicher Antrag liegt 
auch jetzt auf dem nsch dieses Rates: der Antrag Braun
schweig. Der andere Rückweisungsantrag verlangte einen 
Zusatzbericht über das Verhältnis der Vorschläge zur Total
revision der Bundesverfassung und zu den verschiedenen 
Gesamtkonzeptionen sowie über die Möglichkeiten von 

· Rahmengesetzen mit der Vorschrift von Mindestleistungen. 
Beide Rückweisungsanträge sind abgelehnt worden. Der 
Bundesrat hat aufgrund dieser Anträge der Kommission · 
weitere Unterlagen über die zusammenhänge mit der Total
revision der Bundesverfassung und den verschiedenen 
Gesamtkonzeptionen zur Verfügung gestellt. 
Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, fasse Ich die Haupt• 
entscheide der Kommission kurz zusammen. Im wesentli
chen ist die Kommission des Nationalrates den Anträgen 
des Bundesrates bzw. des Ständerates gefolgt, allerdings 
mit folgender Ausnahme:· . 
Bei der Wohnbauförderung stimmte die Kommission mit 15 
zu 13 Stimmen für Nichteintreten, und bei den Leistungen 
des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug und für 
die Ausbildungsbeiträge sind die Übergangsfristen gegen
über dem Beschluss des Ständerates um je drei Jahre ver
längert worden. Stark umstritten waren namentlich die fol
genden Vorlagen: Kommissionsmehrheit und Bundesrat 
wollen die Leistungen des Bundes für den Straf- und Mass
nahmenvollzug auf die Baubeiträge beschränken, also die 
Betriebsbeiträge streichen. Eine starke Minderheit will an 

. den Betriebsbeiträgen festhalten. Bei den Ausbildungsbei
trägen (Stipendien) wollen Mehrheit und Bundesrat die Bei
träge des Bundes aufheben; Ausbildung und Erziehung sei 
in erster Linie Aufgabe der Kantone. Eine starke Minderheit 
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votiert für Nichteintreten, d. h. Beibehalten der Bundesbei
träge. Bel der Wohnbauförderung schliesslich votiert eine 
sehr knappe Mehrheit der Kommission für Nichteintreten, 
d. h. Beibehalten der Bundesbeiträge; die Minderheit 
möchte die Wohnbauförderung voll kantonallsieren. 
Zur Ausgangslage für die gesamte Vorlage: Es ist für jeder
mann unbestritten, dass die Schweiz ein föderalistisches 
Staatswesen ist Dies entspricht der Vielfalt unseres Landes 
und der geschichtlichen Entwicklung. Zum Föderalismus 
gehört, dass der Bund nur diejenigen Aufgaben erfüllen soll, 
die nicht durch die Kantone bewältigt werden können. Das 
gleiche Prinzip der Subsidiarität gilt auch im Verhältnis 
zwischen den Kantonen und ihren Gemeinden. Das Prinzip 
des Föderalismus und eben der Subsidiarität findet seinen 
rechtlichen Ausdruck in Artikel 3 der Bundesverfassung, der 
lautet: ccDle Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität 
nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist, und üben 
als solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesgewalt 
übertragen sind.» 
Trotz der seit 1848 unverändert gebliebenen föderativen 
Struktur unseres Landes hat sich nun die staatliche Tätigkeit 
von den Kantonen weg zum Bund verschoben. Besonders in 
den Nachkriegsjahren 1950 bis 1970 wurden· dem Bund 
grosse und neue Aufgaben übertragen, namentlich im 
Sozialbereich, im Wirtschaftsbereich, im Bereich des 
Umweltschutzes und auf anderen Gebieten. Dem Bund wur
den stets neue Kompetenzen eingeräumt. und er sorgte mit 
teils grosszüglgen Subventionen dafür, dass die Kantone 
ihre eigenen Aufgaben und lnfrastrukturprobleme bewälti
gen konnten. Vielfach wurden die Kantone auf einem Gebiet 
erst aktiv, wenn Bundesbeiträge in Aussicht standen. Es gibt 
heute kaum ein Tätigkeitsfeld, in dem· der Bund nicht in 

· irgendeiner Form mitwirkt. · . , 
Diese Übernahme von Aufgaben durch den Zentralstaat war 
zweifellos In vielen Fällen richtig und effizient Sie führte 
aber auch zu unübersichtlichen Verflechtungen der Zustän
digkeitsbereiche, zu Doppelspurlgkeiten und verwöhnte die 
Kantone, indem sie nicht mehr bereit waren, Aufgaben selb
ständig zu lösen. Die Aufgabenneuverteilung gehört beim 
Bund schon seit Jahren zum Schwerpunkt seiner Regie
rungspolitlk. Die Frage wurde auch im Parlament durch eine 
Motion des seinerzeitigen Nationalrates Julius Binder aufge
griffen. Das war vor elf Jahren. Nach verschiedenen Vorstu
dien und einem Vernehmlassungsverfahren bei den Kanto
nen hat eine Studienkommission, die Kommission Voyame, 
konkrete Vorschläge zur Aufgabenteilung ausgearbeitet. 
Diese wurden. im Jahre 1980 einem erneuten Vernehmlas
sungsverfahren unterbreitet. Die angestrebte Neuverteilung 
der Aufgaben nach Sachgebieten wurde mehrheitlich 
begrüsst Die Aufgabenteilung wurde allgemein befürwortet 
und als staatspolitisches Vorhaben beurteilt. Die finanzpoli
tischen Überlegungen, eine Entlastung des Bundes, sollten 
nur zweitrangige Bedeutung haben. 
Das Hauptziel der Aufgabenneuverteilung ist unbestrittener
massen ein staatspolitisches. Dies ging aus allen Verhand
lungen in der Kommission und aus dem Vernehmlassungs
verfahren hervor. Es geht darum, den Föderalismus zu stär
ken und den Kantonen nicht Aufgaben zu entziehen, die sie 
ebensogut selbst lösen können. Den Kantonen sollen wieder 
mehr Eigenständigkeit, Verantwortung und Kompetenzen 

· eingeräumt werden. Die Aufgabenteilung darf nun aber 
nicht zu einem Leistungsabbau führen. Gegner der Vorlage 
und Gegner einzelner A~hnitte befürchten, dass die Dele
gation von Aufgaben an die Kant9ne einen Leistungsabbau 
zur Folge habe. Dies ist nicht Absicbt der Gesamtvorlage. 
Echter Föderalismus setzt voraus, dass die Kantone, 
genauso wie der Bund,.gewillt sind, das für seine Bürger zu 
tun, was zu tun notwendig ist Kantone und Gemeinden sind 
heute finanziell stärker. Sie sind bereit und in der Lage, 
Aufgaben zu übernehmen. SiEfhaben sich im Vemehmias
sungsverfahren eindeutig dazu bekannt. Die Aufgabenerfül
lung wird zweifellos von Kanton zu Kanton unterschiedlich 
sein: Auch dies entspricht dem föderalistischen Gedanken· 
und der schweizerischen Vielfalt 
Aufgabenteilung bede';!tet auch Entflechtung der Aufgaben. 
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Kompetenz. Verantwortung und Finanzierung müssen über
einstimmen, bei der gleichen staatlichen Instanz liegen. Wer 
befiehlt, soll auch bezahlen. Die Kantone sind nicht nur 
Vollzugsorgane des Bundes. Wenn ihnen schon eine Auf
gabe zur Finanzierung übertragen wird, sollen sie auch über 
die Aufgabe selbst entscheiden k(?nnen. Dies bedeutet, dass 
man mit der Rahmengesetzgebung und mit Vorschriften für 
Mindestleistungen - was von gewissen Antragstellern 
gewünscht wird, zum Beispiel im Antrag Braunschweig -
eher zurückhaltend sein sollte. 
Aus der Aufgabenteilung erhofft man eine gewisse Einspa
rung an administrativem Aufwand, das Vermeiden von Dop
pelspurigkeiten und von unnötigem Perfektionismus und 
auch eine Einsparung von Personal. 
Die Stelleneinsparung beim Bund allerdings dürfte beschei
den · sein. Eine Übersicht ergab eine Einsparung von 27 
Stellen, wovon 18 allein beim Bundesamt für Wohnungswe
sen, einem Bereich, bei dem die Mehrheit der Kommission 
die weitere Beteiligung des Bundes befürwortet. 
Von der Aufgabenentflechtung erwartet man aber, dass die 
Entscheide für den Bürger übersichtlicher, verständlicher 
und demokratischer .;.. kurz: bürgernäher - werden. Das 
heute bestehende komplizierte Gefüge zwischen Gemein
den, Kanton und Bund führt zu Unübersichtlichkeit und 
Kompliziertheit. Der Bürger versteht den Ablauf nicht und 
resigniert. 
Zu den finanziellen Folgen: Obschon - wie mehrfach 
erwähnt-die Aufgabenteilung grundsätzlich ein staatspoli•. 
tlsches Problem darstellt, wird für den Bund auch eine 
bescheidene finanzielle Entlastung angestrebt. Dies ist auf
grund der bekannten finanziellen Situation beim Bund not
wendig. Mit dem ersten hier vorliegenden Paket gemäss 
Anträgen der Kommissionsmehrheit würde der Bund ab 
1990, nach Inkrafttreten aller Massnahmen, um rund 99 
Millionen entlastet. Sie haben eine zusätzliche Dokumenta
tion, finanzielle Auswirkungen Stand 1983, erhalten. Mit 
dem zweiten Paket, das sich in Vorbereitung befindet, ist 
eine weitere Entlastung des Bundes um 70 Millionen Fran
ken vorgesehen. Insgesamt ist mit dem ersten und zweiten 
Paket der Aufgabenneuverteiiµng zusammen eine Entla
stung des Bundes von rund 170 Millionen bis 190 Millionen 
in Aussicht genommen. Wie erwähnt, sind die Kantone 
grundsätzlich bereit, diese Mehrbelastung auf sich zu neh
men; allerdings ist der Finanzausgleich zu verstärken, denn 
mit der Neuverteilung der Aufgaben werden besonders die 
finanzschwachen Kantone, also die Kantone mit den höch
sten Subventionsansätzen, am stärksten betroffen. Im Rah
men des ersten Paketes der Aufgabenneuverteilung ist des
halb auch eine deutliche Verbesserung des Finanzausglei
ches vorgesehen. Der Kantonsanteii der direkten Bundes
steuer von 30 Prozent wird beibehalten; hingegen wird die 
Finanzausgleichsquote von 7,5 Prozent auf 13 Prozent 
erhöht. Diese Auswirkung sehen Sie ebenfalls in der ausge
teilten Dokumentation auf Seite 13 oder in der Botschaft. Die 
Mehrbelastung für den Kanton Zürich nach den neuen Zah
len beträgt beispielsweise, nach Finanz- und Härteaus
gleich, rund 18 Millionen Franken, für den Kanton Basel
Stadt 4,6 Miillonen Franken, für den Kanton Bern 11,8 Millio
nen Franken und für den Kanton Luzern beispielsweise 3, 1 
Millionen Franken. Das sind also Beiträge, die unter Berück
sichtigung des staatspolitischen Zieles der Aufgabenvertei
lung durchaus tragbar sind. 
Diese Gesamtzahlen sind wichtig, wenn Sie bei der Detailbe
ratung der einzelnen Vorlagen die finanzielle Tragbarkeit 
beurteilen. Auf das Endergebnis für die einzelnen Kantone 
kommt es an, nicht auf die finanziellen Konsequenzen aus 
den einzelnen Teilbereichen. Insgesamt entspricht die Mehr
belastung der Kantone aus der Aufgabenteilung nur 0,44 
Prozent der Steuerkraft. In den beiden Kantonen Appenzell 
und Obwalden treten sogar Entlastungen ein. 
Bel der Beurteilung des Saldos aus der Aufgabenteilung, 
also im ersten Paket 99 Millionen Franken, wird man den 
finanziellen Ergebnissen der Aufgabenteilung nicht gerecht. 
In Wirklichkeit sind viel grössere Geldströme betroffen. 
Einerseits beträgt der Abbau von Bundesbeiträgen an die 

Kantone in elf Bereichen rund 400 Millionen Franken, das 
sind 20 Prozent der gesamten Bundesbeiträge an die Kan
tone; andererseits sollen die Kantonsbeiträge an die AHV 
von rund 800 Millionen Franken aufgehoben werden. Diese 
werden teilweise kompensiert durch den Abbau von Bun
desbeiträgen an die Krankenkassen von 490 Millionen. Netto 
vermindern sich also die Leistungen der Kantone an den 
Bund um rund 300 Millionen. Die Aufgabenneuverteilung 
nach dem ersten Paket betrifft mit anäeren Worten einen 
Finanzstrom von rund 800 Millionen Franken, der zwischen 
Bund und Kantonen hin und her geschoben wird. 
Mit dem Antrag auf Eintreten befürwortet die vorberatende 
Kommission grundsätzlich das Prinzip der Aufgabenteilung. 
Die Aufgabenteilung ist staatspolitisch von Bedeutung. Sie 
bedeutet die Stärkung des föderalistischen Gedankens und 
vereinfacht die Entscheidungsabläufe durch Übereinstim
men von Verantwortung und Finanzierungszuständigkeit. 
Einige Kommissionsmitglieder melden grundsätzliche Vor
behalte an.·Sie betonen, dass Kooperation, Solidarität zwi
schen Bund und Kantonen im Vordergrund stehen sollte 
und nicht das Trennende. Sie bezweifeln, dass die Kantone, 
insbesondere die finanzschwächeren, bereit und fähig sein 
werden, die durch die Neuverteilung der Aufgaben zusätz
lich entstehenden Lasten auf sich zu nehmen. Sie befürch
ten, dass sich regionale Unterschiede veschärfen und dass 
der Sozialstaat geschwächt werde und der Bürger rechtsun
gleich behandelt werde. Diese Kommissionsmitglieder wün
schen vermehrt Rahmengesetze, die einen Mindeststandard 
garantieren. Doch gerade diese Rahmengesetze widerspre
chen nach Meinung der Kommissionsmehrheit dem Prinzip 
der Aufgabenteilung und fördern den Vollzugsnotstand bei 
den Kantonen. 
Das erste Paket der Aufgabenneuverteilung stellt nur einen 
ersten Schritt zur besseren Gestaltung des Verhältnisses 
zwischen Bund und Kantonen dar. Es ist nach Meinung der 
Kommissionsmehrheit ein wichtiger Schritt in der richtigen 
Richtung. Es wird das zweite Paket folgen. Im weiteren ist 
die Aufgabenteilung eine permanente Aufgabe, auch im 
Bereiche unserer weiteren gesetzgeberischen Arbeit. 
Zum Schluss möchte ich Herrn Bundesrat Friedrich und 
seinen zahlreichen Mitarbeitern herzlich danken für die 
Begleitung und Beratung während der Kommissionssitzun
gen. Wir wurden jeweils sehr gut dokumentiert. In den Dank 
einschliessen möchte ich auch die ausserparlamentarische 
Kommission und namentlich das Kontaktgremium mit sei
nem Verständnis für die Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, auf die ersten 
Massnahmen zur Neuverteilung einzutreten. 

Präsident: Es folgen die Fraktionssprecher. Für die Fraktion 
der PdA/PSNPOCH spricht Herr Carobbio, der zugleich 

· seinen Rückweisungsantrag begründen wird. 

M. Carobblo: Le groupe du Parti du travail, du PSA et des 
Organisations progressistes, prenant position sur la ques
tion generale qui est soumise a la dlscussion aujourd'hui, 
tient a fixer et a mettre en evidence quatre points principaux 
qui, dans une certaine mesure, constituent les criteres selon 
lesquels nous avons examine aussi bien le message du 
Conseil federal que la copieuse documentation mise a notre 
disposition, criteres qui tiennent egalement compte des 
considerations qui vlennent d'etre exposees par nos deux 
rapporteurs. 
Tout d'abord, a notre avis, un reexamen des täches entre 
Confederation et cantons constitue en soi une idee valable 
et sous certains aspects une necessite. SUr ce point, nous 
rejoignons la position de la commisslon unanime. Ensuite, 
un tel examen ne peut pas oublier le fait que dans plusieurs 
domaines les täches du pouvoir central et celles des pou
voirs locaux ne sont pas alternatives mais bien complemen
taires, c'est-a-dire que l'activite de~ uns serait difficilement 
possible, surtout pour les cantons a faible capacite finan
ciere, sans la contribution de l'autre. D'autre part, toute 
proposition dans ce domaine ne peut pas et ne doit pas faire 
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abstractlon des realltes geographiques, economlques et 
soclales des diverses regions du pays. Cela signifie qu'une 
mesure qul seralt valable, ou tout au moins supportable 
pour un canton riche comme Zurich, Bäle ou d'autres, ne le 
sera pas necessalrement pour une autre region ou un can-

• ton tel que le Tessin ou les Grisons. Enfln, toute mesure qua 
nous adopterons, au-dela des aspects institutlonnels et juri
dlques des rapports entre les deux collectivites concemees, 
vlse et tauche en definitive des personnes, des citoyens et 
des couches sociales dont les condltlons ne sont pas identi
ques. 
De ces quatre constatations, presque banales dlrai-je, notre 
groupe tlre une premlere lndlcation: il faut ätre tres prudent 
lorsqu'on propose des mesures pour une nouveile repartl
tion des täches entre la Confederatlon et les cantons. Toute 
mesure dans ce domalne devrait notamment eviter soigneu
sement. premierement. de favoriser une accentuatlon des 
dlsparites regionales et soclales; deuxiemement, de remet
tre en dlscussion des acquls, notamment sur le plan social, 
dont la reallsatlon a ete possible gräce au rOle de la Confe
deratlon; troislemement, d'aggraver les difficultes finan
clilres des reglons et des cantons economlquement faibles. 
Cela ne veut absolu'!lent pas dlre qua nous sommes par 
princlpe contre la recherche de mesures concretes visant a · 
mleux deflnlr les täches entre les deux collectlvites. 
Sur le plan du princlpe, comme le dlt le message du Conseil 
federal, nous sommes egalement d'avls qu'un renforcement 

· du federallsme est aujourd'hul lmportant Qua ca soit du 
point de vue de la partlclpatlon democratlque des cltoyens 
aux affalres qul les concement, mais egalement du point de 
vue d'une ellminatlon ou tout au molns d'une llmitatlon des 
entraves bureaucratlques qul compllquent souvent les actl
vltes des pouvolrs publlcs. 
Nous croyons aussl qu'aujourd'hui, dans notre sochUe 
sulsse confrontee a la crise economique. et les problemes 
flnanclers de l'Etat, une meilleure utlllsatlon des ressources 
dont nous dlsposons et le depassement de l'Etat-provldence 
alnsi que de la pratlque de la disperslon des Interventions et 
des contributions flnancleres, ne vont pas sans une meil
leure deflnltlon des competences et des täches des collectl
vltä$ locales, regionales, cantonales et federales. 
Mais sl nous conslderons les conceptlons globales du Con
seil federal dans ca domalne, et plus particulierement las 
propositlons concretes de ca premler traln de mesures, 
nous devons malheureusement constater qua si l'ldee de 
depart etalt banne en soi, le resultat final est plutöt discuta
ble etdans quelques cas-bourses d'etudes, logement-fort 
critlquable. A ca propos une premiere .remarque d'ordre 
generale s'lmpose a l'adresse du Conseil federal et des 
rapporteurs. En effet, a notre avls, tout l'exercice qua nous 
proposent le Conseil federal et la majorlte de la commission, 
et notamment celul dont nous dlscutons aujourd'hui, se 
base sur une insufflsance, volontalre ou pas, Je l'lgnore, 
volre une grave lacune de depart. A notre avis, le renforce
ment du federallsme et du röle des coflectivites regionales et 
locales alnsl qua tout discours sur une nouveile repartltion 
des täches dont II est questlon, presupposent avant tout et 
an priorlte la prise de mesures dans le domaine de la 
dlstrlbutlon de la richesse, donc de la flscallte et de la 
polltique economique regionale. Cela afin de creer une base 
minimale commune a toutes las regions du pays et, je le 
soullgne, a toutes les couches sociales. 
A mon avis, c'est justement cet aspect-la qul n'est pratique
ment pas pris an consideratlon dans les propositions qui 
nous sont soumises. Je pense lci an particulier au domaine 
de l'harmonisatlon flscale materielle qul est autre chose qua 
la simple perequatlon prevue dans le projet et qul constitue 
an soi une mesure positive - je suls d'accord sur ce point 
avec las rapporteurs et le Conseil federal. 
Afln de mleux preciser mon polnt de vue, je dirais que tant 
qu'II n'est pas possible en Stiisse de contrOler flscalement 
las personnes morales qul peuvent deplacer leurs revenus 
d'un canton a l'autre au mieux de leurs interets, il n'y aura 
jamais de renforcement du federallsme et toute repartition 
nouvelle des täches risque d'etre contradictolre. On pourrait 
3-N 
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faire les memes consideratlons a propos de la decentralisa-. 
tion des actlvites economiques. Le fait qua, dans le projet an 
discusslon, de telles mesures soient pratiquement inexls- · 
tantes, constltue ä notre avis la plus grande limite a tout 
l'exerclca, c'est un element negatif lmportant qu'en tant qua 
groupe, nous devons prendre an consideration lors du juge
ment qua l'on portera sur las propositions an dlscusslon. En 
outre, las mesures qui nous sont proposees soulevent de 
notre part trois autres reserves d'lmportance. La premiere 
conceme le fait qua, contrairement aux bonnes Intentions 
Initiales ~Ion lesquelles la nouvelle repartitlon des täches 
aurait dO ätre financierement neutre, l'exercice s'est trans
forme, chemln faisant. er;;i une occasion pour la Confedera
tion d'enterlner des mesures financieres et d'economie. 
Certes, par rapport au projet Initial du Conseil federal, l'on 
est descendu de 180 milllons a 100 mlllions, pour ca premier 
traln de mesures, mals a cela il faut ajouter las 290 milllons 
des quotes-parts sur las droits de timbre et sur l'alcool qui 
constituent u.ne mesure qui tauche particulierement las can
tons falbles. II faut encore ajouter las 70 milllons pour le 
deuxieme train de mesures, sans parler des diverses 
mesures de compensatlon, an particulier dans le domaine 
de l'assurance-maladle. Plutöt que de nouvelle repartltion 
des täches, je crois qu'II faudralt parler icl de nouvelle 
repartltion des charges, d'autant plus que dans divers cas, 
par exemple celui de l'executlon des mesures et des peines, 
il n'y a pas de transfert de competences mais seulement des 
charges. La resultat d'une teile orientatlon sera que, dans la 
pratlque, las cantons et les reglons les plus faibles seront 
penalises alnsl qua las couches de la population a revenus 
modeste et las couches marginalisees. 
Ma deuxieme remarque conceme le falt qua dans ca pre
mler train de mesures, on propose le pur et simple desiste
ment de la Confederatlon dans le domaine du logement, de 
la formation, qul, a mon avls, sont des täches typiques de la 
Confederatlon plutOt qua des cantons et dans lesquelles le 
röte de la Confederatlon est important et Indispensable. 
Accepter de telles dlspositions, non accompagnees de 
mesures sur le plan de la fiscallte et de la repartition des 
richesses, revlendrait a admettre le principe qua de telles 
prestations peuvent etre mises en discussion ou mäme, 
dans certains cantons, abandonnees. Ce sera le cas an 
partlculler, je le rappelle, pour les cantons qui connaissent 

· deja des dlfficultes flnaricieres. Or, la perequation financiere 
prevue ne sufflra pas a modifier cette situatlon. 
La troisieme reserve qua nous formulons concerne le falt 
que, souvent, l'on nous propose un transfert des charges 
qul, an soi, pourralt ätre acceptable, mais sans fixer des 
prestations minimales, lesquelles devraient ätre assurees a 
tous las citoyens suisses. Ne pas le prevoir, revient a admet
tre le prlnclpe qua la nouvelle repartitlon des täches pourrait 
blen se tradulre par une accentuatlon des dlsparites et des 
dlscriminatlons soit regionales, soit soclales. 
Partant de toutes ces considerations, le groupe du Partl du 
travall, du Parti soclaliste autonome et du POCH a decidede 
reprendre la propositlon - qua j'avais falte an seance de 
commission - de renvoi du projet au Conseil federal, propo
sltlon qui malheureusement avait ete repoussee par 15 voix 
contre une, la mienne. 
Aujourd'hul, je constate avec plaisir que les socialistes, avec 
la proposition du college Braunschweig, reprennent cette 
Idee. II est positif qu'ils aient flnalement decide de prendre 
une positlon plus claire par rapport ä la politlque du gouver
nement Ma propositlon demande au Conseil fäderal, tout 
d'abord, qua le projet solt revu avec la presentation de 
propositlons qui concernent le domaine de la fiscalite, an 
particuller de l'harmonisatlon fiscale materielle concemant 
les personnes morales. Deuxiemement, qua les propositions 
contenues dans ce premier train de mesures concernant le 
droit au logement, les subsldes de formation, ne soient plus 
proposees comme mesures de transfert de competences - il 
serait mieux de parler de transfert de charges - aux cantons. 
Trolsiemement, que des dispositlons-cadre legales soient 
fixees dans tous las domaines ou l'on propose de transferer 
des competences aux cantons, afin qua soient assurees des 
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prestations minimales a tous ies citoyens suisses, quelle qua 
solt leur situation. · • 
En conclusion, nous ne sommes pas opposes en principe a 
examiner, dans les cas concrets, ie probleme des nouvelles 
repartltions des täches, mais nous nous refusons a conside
rer cette operation comme une operation a buts financiers, 
de delegation des charges de ia Confederation aux cantons. 
Et nous nous opposons en particulier aux mesures dans ie 
domaine de la formation, de ia construction des iogements ä 
bon marche et nous demandons de fixer aussi des lois
cadres qui reglementent equitablement la situation pour 
tous les citoyens de notre pays. De plus, comme cela sera 
precise au cours de la discussion de detail, nous nous 
opposons aussi a ce que soit ajoutee ä ce premier train de 
mesures la questlon des quotes-parts des cantons sur i'im
pöt sur l'alcool et sur le droit de timbre .. Au vu de ces 
considerations, je vous invlte donc a appuyer ma proposi
tlon de renvoi du projet au Conseil federal, afin qu'li soit 
revu dans le sens que je vous ai explique. 

Braunschweig: Im Namen der sozialdemokratischen Frak
tion beantrage ich lhneo Rückweisung dieser ersten Neuver-
teilungsvorlage. · 
Ausserdem schlagen wir Ihnen die Überweisung der vorlie
genden Petition für die Weiterführung der Bundesbeiträge 
an Erziehungsheime für Kinder und Jugendliche sowi.e der 
Petition der Schweizerische~ Studentenschaften «gegen 
den Subventionsabbau-für gerechtere Stipendien" vor, mit 
dem Ersuchen an den Bundesrat, die Vorschläge der Peten
ten In einer neuen Vorlage zu berücksichtigen. 
Der Wichtigkeit, der Transparenz und der politischen Klar
heit zuliebe verlangen wir für die Abstimmungen über drei 
Teilvorlagen den Namensaufruf. 
Die Vernehmlassungsantworten der sozialdemokratischen 
Partei und des Gewerkschaftsbundes waren schon vor·vier 
Jahren sehr zurückhaltend bis strikte ablehnend gewesen. 

-Im gleichen Sinne argumentierten im Ständerat unsere ehe
maligen Kollegen Frau Lieberherr und Willy Donze und in 
der nationalrätlichen Kommission Anton Muheim und Feli
cien Moral. Sie befürchteten - und wir befürchten heute -
mit guten Gründen einen schleichenden Sozialabbau, der 
durch die Kantone höchstens teilweise vermindert werden 
kann. Dabei denken wir in erster Linie an die Betriebsbei
träge für Erziehungseinrichtungen und Altersheime, an die 
Stipendien für Studenten unp Lehrlinge (immer sind es die 
Jugendlichen, die daran glauben müssen!)· und an die 
Wohnbauförderung des Bundes. 
Da!i erste Beispiel, die Betriebsbeiträge an Erziehungsein
richtungen für Kinder und Jugendliche: ich weiss, dass 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit diesen Sozialabbau 
bestreiten -wer gibt schon den Sozialabbau zu?- und auf 
die Verlagerung der Verantwortung auf die Kantone verwei
sen. Darauf werde ich zurückkommen. Aber gerade in bezug 
auf die Erziehungseinrichtungen zeigte die Erfahrung der: 
letzten Jahre, dass die Kantone aus politischen und anderen 
Gründen nicht in der Lage waren, die Fristen des Jugend
massnahmenrechtes einzuhalten, und in der vorletzten Ses
sion mussten wir mit Zorn und Zerknirschung gesetzliche 
Fristen verlängern. Nun sollen wir glauben, dass die Kan
tone auch noch die Betriebsbeiträge übernehmen, von 
denen sich der Bund befreien wiill 
Das zweite Beispiel betrifft die Stipendien. Ausgerechnet in 
einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit, da wir alle spüren, 
dass unser Land auch. auf einzelnen Gebieten der Ausbil
dung In Rückstand geraten ist, in einer Zeit, da wir als 
Kleinstaat Mühe haben, europäisch und weltweit Schritt zu 
halten, bauen wir eidgenössische Beiträge an Stipendien ab 
und verlassen uns auf den kantonalen Weg der Unsicher
heit. Wir verlangen für diese Abstimmung den Namensauf
ruf; Studenten, Schüler, Lehrlinge, junge Menschen auf 
dem zweiten Bildungsweg haben ein Anrecht darauf, zu 
wissen, wer Stipendien gewährleistet und wer nicht. 
Das dritte Beispiel: Die Änderung des AHV-Gesetzes ist 

. vergleichbar einer sehr bitteren .Pille. Zuerst kommt der 
Zuckerguss: die Entlastung der Kantone von den bisherigen 

AHV-Belträgen - obwohl durch Abgeltung früherer Fürsor
geleistungen auch heute noch begründet -; diese Entla
stung wird aber sogleich verrechnet mit den Beiträgen des 
Bundes an die Krankenversicherungen. Wir. rechnen mit 
Sicherheit auf Rückwirkungen auf die Spitalkosten, zum 
Nachteil der Patienten und der Krankenkassen. Zum bitteren 
Teil gehört der Verzicht auf die Altersheimbeiträge, obwohl 
der Nachholbedarf an Altersheimplätzen lange nicht in allen 
Kantonen abgebaut ist; ganz abgesehen davon, dass dieser 
Verzicht den heutigen Anforderungen an ein Altersheim 
nicht Rechnung trägt. 
Die Vorlage bringt aber auch noch unter dem folgenden 
Buchstaben L eine Reduktion der Bundesbeiträge an die 
kantonalen Ergänzungsleistungen von 35 bis-70 auf 1 O bis 
35 Prozent, und das wird zur Folge haben: weniger Maximal
renten und Verzicht auf Ausschöpfung möglicher Rentener
höhungen. 
Ich höre den Schlachtruf der Neuverteiler, der in der Kom
mission zur ·1deologie hochstilisiert worden ist: Habt Ver
trauen in die Kantone! Ja, wir haben Vertrauen in die Kan
tone, aber kein blindes Vertrauen, sondern Vertrauen ver
bunden mit Voraussicht und Klugheit. Es ist kein Zufall, dass 
man auf die Kantonalisierung der Ergänzungsleistungen 
verzichtet, der entsprechenden Verfassungsrevision aus 
dem Weg ging und die politische Auseinandersetzung 
scheute. Wir verlangen auch für diesen Teil der Vorlage die 
Abstimmung mit Namensaufruf, denn auch ältere Mitbürge
rinnen und Mitbürger haben ein Recht, zu wissen, wer zur 
AHV steht und wer am System «nagt». · 
Als viertes und letztes Beispiel nenne ich die Wohnbauförde
rung durch den Bund. Die Diskussion wird später stattfin
den, nachdem die Mehrheit der Kommission befunden hat, 
auf diesen Sozialabbau sei zu verzichten. Es versteht sich 
von selbst, dass wir den Eintretensantrag von Kollege Jean
neret bekämpfen und im Interesse der Wohnungssuchen
den und der Mieter den Namensaufruf verlangen. 
Soweit vier Beispiele des Sozialabbaus und der Leistungs

. verschlechterung, gegen die sich unser Rückweisungsan
trag richtet. 
Falrerweise bestreiten wir nicht, dass einzelne Teilvorlagen 
sinnvoll und zeitgemäss sind, zum Beispiel die Aufhebung 
der Beiträge für den Primarschulunterricht. Aber diese Aus
nahmen ändern an der Tendenz des schleichenden Sozial
abbaus nichts. 
Nach der politischen Praxis zu den grundsätzlichen Bemer
kungen: Ursprünglich lagen der Idee der Neuverteilung der 
Aufgaben föderalistische Absichten zugrunde. Ihnen stan
den wir positiv gegenüber. Bürgernähe, sich wohl fühlen im 
Staat, weniger Anonymität und weniger Bürokratie, mehr 
menschliche und direkte Beziehungen, Förderung der klei
nen Gemeinschaft, des Dorfes und des Quartiers; solchen 
Postulaten stimmen wir gerne und mit Freude zu. 
Im Verlaufe der Ausarbeitung dieser Vorlage wurde aber 
diese Richtung durch fremde Tendenzen ergänzt und ver
drängt. Bundesfinanzpolitische Überlegungen Hessen die 
Leistungsfähigkeit des Staates und die soziale Wirksamkeit 
vergessen. Diese Tendenzwende ist zu offensichtlich, als 
dass sie in Abrede gestellt werden könnt~. Eine Kurve bleibt 
eine Kurve, auch wenn der rasende Automobilist geradeaus 
rast. Was nützen uns die schönen Worte von Herrn Bundes
rat Friedrich über den Sozialstaat als konstitutives Element, 
wenn föderalistische Ideen in einseitiger Weise über soziale 
Errungenschaften siegen! Wenn schon finanzpolitisc.he 
Aspekte, dann müsste auch die materielle Steuerharmoni
sierung Bestandteil dieser Vorlage sein. Die Vorlage ist aus 
dem Gleichgewicht geraten, und gegen dieses Ungleichge
wicht richtet sich der Rückweisungsantrag. Der Bundesrat 
soll und muss diese Vorlage ins Lot bringen, und wenn das 
nicht möglich Ist, dann muss er das Paket aufknüpfen und 
uns Teilvorlagen unterbreiten. 
Seit Jahren wiederholen wir: Den Sozialstaat lassen wir uns 
nicht abstehlen, auch nicht auf Schleichwegen. Föderalis
mus auf Kosten sozialer Einrichtungen, das riecht nach 
«Zurück zum Staatenbund». Bürgernähe darf nicht auf 
Kosten des Schwächeren erkauft werden. Wenn es um die 
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Solidarität zwischen den Bessergesteilten und den Weniger
gutgestellten geht, gibt es für uns keinen Kompromiss, kein 
Markten und kein Taktieren. · 
In der Kommission wurde uns immer wieder gesagt, es gehe 
nicht um Sozialabbau, sondern um Verlagerung von Verant
wortllchkelten auf die Kantone; die Mehrheit der Kantone 
'hätte Bereitschaft und Fähigkeit signalisiert, 'die neuverteii
ten Aufgaben ohne Leistungseinbusse zu übernehmen. Wir 
zweifeln nicht am guten Willen, müssen aber feststellen: 
Diese Zusagen gehen teilweise auf das Jahr 1_977 zurück. in 
der Zwischenzeit hat sich die Wirtschaftslage wesentlich 
verschlechtert. Wie steht es mit der Minderheit der Kantone, 
die nicht willens und nicht fähig sind, neue Aufgaben zu 
übernehmen? Im Falle der Wohnbauförderung sind es bei-
spielsweise zehn Kantone. ' , 
Unsere Kommission war mehrheitlich recht unkritisch. Das 
lst nicht verwunderlich. Sie setzte sich fast zur Hälfte aus 
aktiven.oder ehemaligen Regierungsräten zusammen, die 
von Amtes oder von Ansehens wegen die Kapazität der 
Kantone nicht hinterfragen durften. Vier Kommissionsmit
gliederwaren gleichzeitig Mitglieder des ständigen Kontakt
gremiums der Kantone. Typisch schweizerischer Polit-Filz 
durch und durch! Daneben gab es auch noch eine Studlen
kommfssion der Kantone. Wozu ist eigentlich der Ständerat 
noch gut? Von Verfassungs wegen wäre er das ständige 
Kontaktgremium der Kantone. Aber offenbar hat bei uns das 
Parlament nur noch am Ende, wenn alle Aspekte in vielen 
Kommissionen gekaut und zerkaut worden sind, ja und 
amen zu sagen, sehr feierlich natürlich. Auf Umwegen hör
ten wir aus verschiedenen Kantonen ganz andere Stimmen; 
das gab beachtliche Disharmonien zur Einheitsmeinung, 
wie sie in der Kommission vertrelen worden ist. 
Elnem Bericht zum Staatsvoranschlag 1984 des Kantons 
Luzern entnehmen wir: .. Gesamthaft slnd die den Kantonen 

· zugemuteten Lastenverschiebungen als untragbar zu 
bezeichnen •. : Die Kantone können das im Gespräch ste
hende gesamte Massnahmenpaket nicht akzeptieren ... (Sei
ten 1 O und 11.) Offenbar Ist es kein Zufall, dass der Ständerat 
zur Aufhebung des Kantonsanteils am Reinertrag für Stem
pelabgaben und zur Neuverteilung des Reinertrages aus der 
fiskalischen Belastung gebrannter Wasser Nichteintreten 
beschlossen hat 
Nehmen wir dennoch an, die Mehrheit der Kantonsregierun
gen könnte ihre Versprechungen einhalten: Welche Gewähr 

· Ist geboten, dass auch jedes kantonale Parlament mithält? · 
Und das Volk? Wir pflegen Volksentscheide zu respektieren, 
wir sind ja hier im Berner Bundeshaus und nicht am Genfer 
Autosalon. 
Sie spüren, wir haben hanäfeste Gründe, weswegen wir 
nicht .auf das strapazierte Vertrauen in die Kantone ein
schwenken können. Unsere Bedenken sind sorgfältig erwo
gen, bedacht und sondiert worden. Wir dürfen keinen Lei

. stungsabbau zu Lasten jener riskieren, die in einer Zeit der 
Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit Unterstützung und 
Schutz am nötigsten haben. 
Vergeblich haben wir in der Kommission nach Rahmen- und 
Harmonislerungsgesetzen, nach Mindestgarantien und 
Besitzstandgarantien gerufen, wohiwissend, welche Funk-

. tionen der Lenkung, der Koordination, des Anreizes und der 
Ausstrahlung In der Vergangenheit eidgenössische Erlasse 
und Beiträge gehabt haben. Das erschwere die Aufgabe der 
Kantone und schränke ihre Freiheit ein. Wirklich eine sehr. 
magere Begründung! Auch Herr Nebiker konnte im heutigen 
Referat keine bessere.Begründung hinzufügen. Der Bundes
rat sagte uns, der Bund müsse sich freimachen, um neue 
Aufgaben zu übernehmen. Viellaich dachte er an die neue 
Aufgabe der G~waltopferentschädigung, die wir ihm voraus
sichtlich noch in dieser Session in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen übertragen werden. In dieser Woche_ versuchen 
wir zu entflechten, und übernächste Woche werden wir 
wieder verflechten, auf dass unsere Nachkommen In 20 
Jahren·vielleicht das wieder entflechten, was wir heute ver
flechten und -wer weiss - auch wieder verflechten, was wir 
heute entflechten. Das ist der Lauf der Zeit, der Leerlauf der 
Zeit. 

Zum Schluss: Föderalismus könnte auch anders verstanden 
werden. Nicht Stärkung der Kantone allein mit dem Risiko 
des Sozialabbaus, sondern Stärkung der Mitwirkung der 
Kantone im Bunde durch Kooperation,· Koordination in · 
bezug auf Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit und Vollzug. 
Weil es bessere Lösungen gibt, bitte ich Sie, das Vorlagen
paket zurückzuweisen. 

M. Jeanneret: Vous aiiez entendre pendant quelques 
minutes un langage queique peu different de ca que vous 
venez d'entendre de M. Braunschweig ou de M. Carobbio, 
vous vous an doutez. 
En effet, le dossier de la repartltion des täches entre les 
cantons et la Confederatlon a toujours ete consldere par le 
Parti liberal suisse comme devant beneficier d'une priorite 
essentielle. Ce langage, nous l'avons toujours tenu, des 
l'origine de ce dossier, que ca soit au sein des gouveme
ments des cantons oll nous sommes representes, dans le 
cadre du groupe. contact entre les conseils d'Etat et le 
Conseil fecferal, au niveau de la consultation sur ies projets 
de textes constltutionnels ou legislatifs, lors des debats au 
Conseil des Etats - Oll M. Jean-Fran~is Aubert est beau
coup lntervenu et de maniere decisive an la matiere - enfin, 
a l'occasion de nos congres politiques et de la campagne du 
renouveilement des Chambres fecferales l'automne dernier. 
Nous n'avons pas cesse d'apporter notre appui a taut ce qui 
pouvalt contribuer a clarifier et simplifier les rapports qui 
existent par essence entre les deux composants de notre · 
Etat federatlf, a savoir la Confederation et las cantons. 
En apportant notre adhesion sans reserve a ce qu'il est 
convenu d'appeler le «premier paquet„ et an vous propo
sant de rejeterJes propositions minoritaires qui viennent de 
vot.is Atre faites, nous n'hesitons pas a parler d'un choix 
politique essential tant il est vrai que ie federalisme est, a 
cöte de la democratie directe, l'un des deux piiiers sans 
lesquels nos institutions ne seraient pas ce qu'eiies sont et 
la. Suisse ne serait pas ca qu'eile est. 
Au moment de. l'entree en matiere .sur l'ensemble des 
mesures - et nous aurons prochainement l'occasion de 
redire pourquoi nous combattons ia non-entree en matiere
nous soulignerons ies trois.points suivants. 
Tout d'abord la repartitlon des täches est conforme a la 
nature des choses. · Une communaute comme la Suisse, 
reposant constamment sur un equilibre fragile, doit lltre 
conduite seien des principes qui trouvent leur enracinement 
dans l'histoire. Nous devons bannir tout ce qu'il peut y avoir 
chez nous d'artificiel provenant de concepts abstraits 
Importes ou ne refletant aucun besoin legitime. C'est pourG 
quoi nous n'avons jamais cru a une hypothetique revision de 
la Constitution federale ne reposant sur aucune necessite 
reelle et profonde; sans regeneration politique II n'y a pas de 
nouvelle charte et la Suisse n'a pas besoin de revoiutlon. De 
m&me, comme beaucoup, nous sommes fatigues de ces 
conceptions globales qul permettent de beiles definltions 
generales mais ne conduisent finalement a aucune reforme 
utile et souhaitee. Par contre, un Etat federatif est fait 
d'incessants mouvements a la fois vertlcaux et horizontaux. 
II convient de las harmoniser et de les canaliser. Lorsqu'ils 
sont devenus trop touffus par la realite complexe des preoc
cupatlons techniques et quotidiennes, il devient indispensa
ble de desengorger et de proceder a ce desenchevetrement. 
II est urgent aussi de trouver un equilibre entre des lois
cadres necessalres - M. Braunschweig a parle de'S lois
cadres - et de prescriptions souvent trop detaillees, qui 
etouffent l'esprit d'entreprlse et la souple liberte d'actlon 
dont devraient jouir ceux qui appliquent les decisions de 
principe. · 
Enfin, nous ne voulons pas de solutlon qui nous soit con
traire. Las communes, les districts, les cantons font partie de 
notre paysage commun; il est i:,ar contre de fausses däcen
tralisatlons regionales et de pseudo-democraties de quartier 
qui ne reposent sur rlen. · 
II est etonnant a cet egard que ia gauche qui tient mainte
nant a durcir le ton dans ce debat, qui ne cesse de reclamer 
que l'Etat se rapproche plus du citoyen, combatte justement 
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la repartition des täches qui est ia maniere la plus naturelle 
d'etabllr des reiations ä mesure humaine entre las cofiecti
vites pubiiques et las indivldus. Elle est la reponse la plus 
positive a ceux qui ne cessent, avec raison, de reclamer une 
meilleure adequation entre flnancement et responsabilites, 
entre efflcaclte technologique et sensibilite politique, et qui 
souhaitent une adminlstration proche de l'homme. 
La repartitlon des täches doit ensuite etre un etat d'esprit et 
meme un etat d'esprlt permanent. L'entreprise a laquelle 
nous nous sommes atteles avec le Conseil federai n'a rien 
de fige, alle est au contraire le reflet d'un pays qui vit. Elle ne 
sal.irait etre reglee une fols pour toutes de maniere statique, 
bien au contraire. Comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est 
a un premier paquet que nous travaillons. La realite politi
que est constamment parcourue par des forces centripetes 
et centrlfuges. II convient d'ajuster perlodlqement le tlr et 
nous devrons regulierement revoir l'equilibre des forces de 
la Confederatlon. Etat d'esprit, parce qu'efie veut mettre fln 
au mythe de l'uniformlsatlon abstraite et schematlque. A 
cette occasion, nous reafflrmons le droit inalienable de 
l'homme, dc,nc egalement des communautes sociales, 
d'&tre dlssemblables dans leur mecanisme et leur sensibi
lite. II y a entre las cantons suisses un drolt a la difference 
qui ne peut leur etre conteste et qui de surcroit est benefi
que au pays tout entler, tant il est vrai qua la solldarite 
confederale ne repose pas seulement sur ce qul nous reunit 
mals aussi sur ce qui falt la richesse de chaque canton. 
La repartltlon des täches est aussi un etat d'esprit dans la 
mesure ou elle contraint a repondre de manlere constructlve 
a ceux qul exprlment des craintes.quant a son application 
par las cantons. Ces craintes nous paraissent infondees. Les 
gouvemements·cantonaux ont manifeste tout au long de la 
procedure la ferme volonte d'assumer, selon le genie propre 
de leur Etat, les responsabilites qui ne seraient plus exclusi
vement ou completement d'ordre .federal. II est faux de 
croire qua le progres n'est envlsageable chez nous que s'il 
est con9u dans un moule commun, bien au contralre. Toute 
l'histolre suisse enseigne qua las initiatives les meilleures 
partent le plus souvent des differentes regions du pays, 
qu'elles sont ensuite developpees sur un plan plus general, 
.et qu'en malntes occasions ce h'est qu'apres un lent et 
delicat processus qu'efies devlennent une realite nationale. 
Les textes qua nous allons voter ne brisant en rlen une 
necessalre harmonle de la legislation federale, ils ajustent 
modestement le tlr. En redeflnlssant les competences au 
nlveau ou il est preferable qu'elles soient exercees, il n'y a 
aucune Intention de mettre en cause les principes sociaux 
sur lesquels repose la solidarite confederale, il s'agit au 
contralre de les mettre en 03uvre de manlere a toucher le 
citoyen de fa9on precise, dlrecte et efficace. 
Enfln, II s'agit d'un dossier qui exige un dialogue permanent 
entre autorites responsables, plus particulierement entre 
Conseil federal et conseils d'Etat. C'est en effet au niveau 
des magistrats de nos vingt-sept executifs que la Confedera
tlon et las cantons doivent etre conduits ensemble et jour
nellement II convlent une fois encore de remettre las choses 
bien au point quant a l'objectif poursuivi. Ce que nous 
faisons est d'abord 03uvre politique tendant a mieux definir 
la repartition des täches, Monsieur Braunschweig, et non un 
exercice d'ordre flnancier consistant a se renvoyer de part et 
d'autre des charges. Certes, la situation des finances fede
rales est rapldement devenue une toile de fond particuliere
ment claire de nos debats, mais lci aussi il taut savoir se 
degager de la conjoncture pour apprecier des questions de 
prlnclpe. 
En parlant de maglstrats, tant au niveau federal que canto
nal, nous voulons aussi dire qu'ils doivent s'imposer ferme
ment a un corps de fonctionnaires federaux et cantonaux de 
grande qualite mais peut-etre enclins a regler entre eux et 
selon le seul ordre de vue de leurs preoccupations des 
problemes qui doivent etre traltes p~litiquement. II faut 
savoir distinguer las choses verticalement, mais il faut plus 
encore que Confederation et cantons aient une vue horizon
tale claire de leur propre manage. 
Dialogue permanent avons-nous dit, mais surtout dans la 

confiance. Nous en appelons a un rassemblement des ener
gies entre le Conseil federal et les gouvernements canto
naux pour assurer a l'avenir clairement mais solidairement 
les responsabilites quant a la marche du pays, qui se trou
vent dans le projet qui vous est presente aujourd'hui et que 
nous vous invltons a soutenir en rejetant las propositions de 
non-entree en matiere. 

Martlgnonl: Am 17. Mai 1967, also vor rund 17 Jahren, 
veröffentlichte der Bundesrat eine Botschaft über Einspa
rungen bei Bundesbeiträgen. Es handelte sich dabei um 
modifizierte Anträge einer Expertengruppe, welche unter 
dem Vorsitz von Prof. Stocker im Auftrage des Parlamentes 
eine Überprüfung der Bundessubventionen vorgenommen 
hatte. Es mag in unserem Zusammenhang irrelevant sein, 
dass die damalige Übung mit einem totalen Fiasko endete. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen 110 Millionen Franken 
Kürzungen bei damaligen Gesamtausgaben von 5,9 Milliar
den Franken strich das auftraggebende Parlament praktisch 
auf ein Nichts zusammen. Wenn man die Anträge auf Nicht• 
eintreten auf unseren Tischen sieht, könnte fast ein ähnli
ches Schicksal unserer heutigen Vorlage befürchtet werden. 
Das Programm unserer heutigen Aufgabenteilung - oder 
besser gesagt: Aufgabenentflechtung - wurde nämlich im 
erwähnten Bericht Stocker schon damals fest umrissen. Es 
kann im folgenden Satz ausgedrückt werden: «Je mehr 
Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden, desto 
mehr verliert die Tätigkeit in den kantonalen und lokalen 
Behörden an Gewic;ht und Anziehungskraft.» 
Bekanntlich hat sich die Bundespo(ltik in den sechziger 
Jahren und zu Beginn der siebziger Jahre nicht an diesen 
Satz gehalten. Es wäre nun zweifellos unfair, den damals 
verantwortlichen Bundesbehörden, die notabene kräftig von 
den Kantonen unterstützt wurden, alle Schwarzpeterkarten 
in die Taschen zu stecken. Bei aller Kritik an der heutigen 
Situation dürfen nämlich die positiven Selten nicht überse
hen werden. Die enge Verquickung von Kompetenzen und 
Finanzströmen zwischen Bund· und Kantonen hat auf zahl
reichen Gebieten öffentlicher Tätigkeit zu . einheitlichen 
Regelungen im ganzen Bundesgebiet geführt, die sonst 
unmöglich geworden wären. In einzelnen Bereichen, zum 
Beispiel im Sozialwesen oder bei der beruflichen Ausbil
dung, wurde ein Wettrennen zwischen finanzstarken und 
flnanzschwachen Kantonen vermieden. Und schliesslich 
kam auf indirektem Wege ein ausserordentlich substantiel
ler Finanzausgleich unter den Kantonen zustande, welcher 
verhinderte, dass die finanzstarken Stände noch stärker und 
die finanzschwachen Stände noch schwächer wurden. Es 
darf auch nicht übersehen werden, dass die Aufgabenver
flechtung mit zahlreichen neuen und teuren Automatismen 
und Mechanismen in eine Zeit fiel, da eine schier uner
schöpfliche Wachstumsrate in der Wirtschaft geradezu nach 
öffentlichen Massnahmen für eine elnigermassen gerechte 
Verteilung des Wirtschaftsertrages rief. 
Es kommt nicht von ungefähr, dass der Anstoss zu einer 
Aufgabenentflechtung In jene Zeit fällt. Verstärkt machten 
sich nämlich AbnutzungSet'Scheinungen und Friktionen 
bemerkbar. Zum Beispiel: Institutionen und Kantone unter
stützen Subventionsgesuche an den Bund, weil damit Bun
desmittel in die betreffende Region fliessen, und nicht etwa, 
weil die damit finanziell unterstützte Sache erste Priorität 
hat. Oder: Der Bund seinerseits veranlasst Kantone und 
Gemeinden zur Realisierung von Projekten, die in den Kan
tonen nicht erste Priorität haben. Oder: Entscheidung und 
Übernahme der finanziellen Konsequenzen liegen nicht auf 
derselben Ebene. Der Bund entscheidet beispielsweise 
allein über die AHV, die Kantone brauchen nur zu zahlen. 
Und umgekehrt: In den Kantonen wird souverän über Spital
tarlfe entschieden; die finanziellen Konsequenzen trägt aber 
der Bund mit seinen Beiträgen an die Krankenkassen. 
Die SVP-Fraktlon ist der Auffassung, dass es auch im nach
hinein nicht zu spät sei, einige Gedanken des Stocker
Berichtes zu reaktivieren. Nach unserer Auffassung beruht 
der Föderalismus auf zwei Grundgedanken, nämlich auf 

. jenem der Solidarität und jenem der Anerkennung einer 
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Vielfalt Unter diesem Gesichtspunkt kann auf jeden Fall Im Wenn Sie nur die Grundzüge der Aufgabenlösung Im Sun
Zusammenhang mit unseren Vorlagen nicht von einem · desstaat ansehen, haben wir hier ein Buch von 104 breiten 
«retour ä l'ancienne Confederation d'Etats» gesprochen Seiten, in dem alles nur in den Grundzügen beschrieben ist 
werden, wie das im Ständerat behauptet wurde. Vielmehr · Allein das zeigt Ihnen doch, wie weit wir schon gekommen 
·wird der Versuch unternommen, den Kantonen wieder ver- sind mit dieser Verflechtung. Hinzu kommt das rein Finan
mehrt Eigenverantwortung -zu übertragen. Nicht nur in zlelle: Zwischen Bund und Kantonen bzw. Kantonen und 
-bezug auf den inneren Gehalt des echt gelebten Föderaiis• Gemeinden werden Jahr für Jahr 8,5 Milliarden Franken hin• 
mus stellen sich Ermessensfragen ein, sondern ebensosehr und hergeschoben. Das sollte uns doch zu denken geben. 
hinsichtlich Sicherstellung der Leistung. Bereits im Stände- Ein weiterer bekannter Autor, nämlich Herbert Lüthy, hat 
rat hat die SVP-Fraktlon dargelegt, dass die Erhaltung des dazu - auch vor 20 Jahren; es Ist interessant - in seiner 
Leistungsniveaus zentrales Anliegen bleibt Wir drängten Philippika "Geist und Ungeist des Föderalismus» geschrie• 
deshalb auch auf angemessene Übergangsfristen, damit ben: «Die Durchwässerung der Eidgenossenschaft mit Bun
sich die Kantorie gründlich auf die neuen Verantwortungen dessubventlonen und die wachsende Komplexität der 
vorbereiten können. Ananzausgleiche sind die greifbarsten Indizien dafür 
Unsere Fraktion schliesst sich jener Gruppe an, die im geworden, dass die formal so eifersüchtig gewahrten Kom• 
Zusammenhang mit den uns unterbreiteten Vorlagen vom petenzausscheidungen zwischen dem Bund und den Glle
Prinzlp ausgeht: im Zweifel der Kanton. Wir werden In der dem längst keiner sauberen und sachgerechten Verteilung 
Folge immer wieder vor die Frage gestellt werden, ob i_m der Aufgaben mehr entsprechen ... 
Zweifel dem Bund und damit der zentralen Lösung oder den Zwar ist unsere Bundesverfassung wahrscheinlich jene, die 
Kantonen, d. h. der föderativen Vielfalt. der Vorzug zu geben am meisten geändert wurde, aber es war eine „einbahn
sel. Wir sind in der SVP zur Überzeugung gelangt, dass die strasse ... Wir haben nichts anderes getan, als dem Bund 
kantonalen Parlamente und Souveräne durchaus in der neue Kompetenzen zu geben, und die Gesetzgebung hat 
Lage sind, die ihnen wieder zurückdelegierten Aufgaben zu Ihrerseits Immer wieder dazu geführt, dass die Verflechtung 
lösen, und damit keinen kantonalen Weg der Unsicherheit noch enger geworden ist Das führt letztlich dazu, dass sich 
einschlagen, wie das hier an der Tribüne Herr Braunschweig zahlreiche Bürger von diesem Staat distanzieren. Man sieht 
dargelegt hat Dies ist die eine Reihe von Gründen, welche nicht mehr durch; man fühlt sich eigentlich nicht verant• 

· unsere Fraktion veranlasst, das ganze Paket der Aufgaben- wortlich. Auf diese Haltung passt ein Satz, den Balzac in 
teilung zu u_nterstützen. , seiner bekannten Physiologie des Beamten schon vor 140 
Die zweite Uberiegung zielt in l=!ichtung der Referendums- Jahren geschrieben hat: «Der Staat Ist heute jedermann, 
demokratie. Es wäre fCrr breiteste Volkskreise recht unver- und jedermann kümmert sich um niemanden.» Wenn wir so 
ständilch, wenn das Parlament nun nach jahrelanger inten• weitermachen mit der Verflechtung, dann sind wir soweit 
siver Vorarbeit klein beigäbe und dem Volk einen Entscheid Und wir haben gelegentlich sogar Anlass, anzunehmen, 
vorenthielte. Ich muss Sie nun einmal fragen: Wer hat dass diese Haltung bei vielen Leuten vorhanden Ist. 
eigentlich Angst vor Virginia Wooif, oder: wer hat eigentlich Welches sind' nun die Ziele, die wir mit der Neuverteilung der 
Angst vor dem Entscheid von Volk und Ständen? Eine stille, Aufgaben eigentlich anstreben? Nach dem, was Ich heute 
eine heimliche Beerdigung der Vorlagen würde nicht staats• gehört habe, habe ich den Eindruck, wir sollten diese Ziele 
politische Trauer, vielmehr aber staatspolitischen Schaden doch noch einmal kurz ansehen. Einmal möchten wir damit 
auslösen. die Erhaltung und Stärkung der bundesstaatlichen Ordnung 
Für die SVP•Fraktion handelt es sich bei diesem Vorlagen- fördern: das bedeutet andererseits, dass die Kantone eben
paket letzten Endes trotz allen Unkenrufen um eine Vertrau- fall~ genügend Raum brauchen, um ihre Angelegenheiten 
ensfrage, nämlich ob das Vertrauen in die Kantone vorhan- regeln zu können. Dann haben wir aber auch das zweite 
den Ist. dass sie die neugewonnenen Kompetenzen und Zielbündel zu verfolgen, nämlich die Erhaltung und Steige
Verantwortungen auch wirklich wahrnehmen. Ob Vertrauen rung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand. Mit ande
vori:,anden ist auch in unseren Bundesstaat, dass er Rege- ren Worten: Wir wollen durch eine Neuverteilung der Aufga
lungen in wichtigen Bereichen öffentlicher Tätigkeit erträgt, ben mithelfen, dass sachgerechtere Lösungen möglich wer
die gleichwertig, aber auch verschiedenartig und damit den. Schliesslich gibt es das dritte Ziel, nämlich die Wirt• 
nicht deckungsgleich sind. schaftlichkeit der bundesstaatlichen Aufgabenerfüllung, 
Die SVP-Fraktion bejaht dieses Vertrauen, und sie wlrd auf dass wir Im ganzen Bereich ein vernünftigeres Kosten/Nut• 
die unterbreiteten Vorlagen eintreten. zen-Verhältnis erzielen. Wenn Sie an den Streit um die 

Blel: Unserem Land geht es - weltweit gesehen - ausge
zeichnet; das Ist nicht unser Verdienst, das wissen wir. Denn 
wir wissen gleichzeitig, dass einiges nicht stimmt an unse
ren Institutionen, sonst würden wir nicht eine solche 
Debatte wie heute führen. Es ist in dem Zusammenhang 
doch interessant. wie schon vor 20 Jahren Max lmboden in 
seinem berühmten "Helvetischen Malaise» festgehalten hat: 
«Unsere staatlichen Institutionen sind gewiss nicht überholt, 
aber sie stehen in vielem schief. Sie greifen im einen zu weit 
und Im anderen zu kurz. Hier überfordern sie, und da blei
ben sie stumpf. Dieses Verharren bei dem, was unter ganz 
anderen soziologischen Gegebenheiten im vergangenen 
Jahrhundert Verfassungsrecht wurde, hat unsere Haltung 
zur Umwelt und zu uns selbst von Grund auf geändert. Im 
19. Jahrhundert waren wir eine revolutionäre Nation, heute 
sind wir eine der konservativsten der Welt." 
Die Schweiz ist effektiv staatlich ein ausserordentlich kom
pliziertes Gebilde geworden. Wir haben eine engmaschige 
Verzahnung, die uns allen die Übersicht erschwert oder gar 
verunmöglicht Wir haben einmal auf der rein staatlichen 
Ebene die komplizierte Verzahnung Bund/Kantone und Kan
tone/Gemeinden. Wir haben aber auch im Verhältnis Staat/ 
Wirtschaft eine immer engere Verzahnung. Als Drittes haben 
wir auch die enge Verflechtung Staat/einzelner Bürger. 
Rein quantitativ Ist diese Verflechtung beeindruckend. 

sogenannte Staatsquote denken (ein Streit, der immer viru
lenter geworpen ist), dann sehen Sie auch,. dass wir in 
diesem Bereich ansetzen müssen. Worum geht es? Es geht 
darum, dass wir mit gleichen oder sogar weniger Mitteln 
eine bessere Aufgabenerfüllung erzielen. Für mich ist das 
ein wesentliches Ziel, das wir anstreben müssen. 
Nun gibt es natürlich verschiedene Kriterien, nach denen wir 
dieses Ziel verfolgen können. Da sind sicher einmal die 
staatspolitischen Kriterien, die immer wieder genannt wer
den, Kriterien der Subsidiarität und damit verbunden der 
Selbstverantwortung. Es gibt aber auch das Kriterium der 
nationalen Ziele, die vor allem auf nationaler Ebene verfolgt 
werden sollen, und es gibt auch das Kriterium der Gleichbe
handlung der Regionen. Man möchte eine angemessene, 
gleichmässigere Aufgabenerfü!lung, eine gleichmässige 
Versorgung der Regionen mit öffentlichen Gütern. in die
sem Bereich sind wir schon sehr weit gekommen, nicht 
zuletzt durch den Ausbau des Finanzausgleiches. Dann 
haben wir aber auch finanzwirtschaftliche und technisch• 
institutionelle Kriterien. Eine Ebene muss die finanziellen 
Möglichkeiten haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie 
muss technisch-administrativ dazu geeignet sein, und sie 
muss auch die nötige Flexibilität haben. 
Sodann haben wir vor allem auch die ökonomischen Krite
rien. Es geht einmal darum, dass ein öffentliches Gemeinwe
sen die erforderliche Grösse haben muss, um bestimmte 
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Aufgaben zu erledigen. Schliesslich - hier hapert es am 
meisten; Sie haben einige Beispiele von Kollege Martignoni 
gehört- erwähne ich die sogenannten externen Effekte. Die 
Entscheidungsbefugnis sollte haben, wer den Nutzen aus 
öffentlichen Einrichtungen zieht und auch für ihre Finanzie
rung aufkommt. Hier haben wir wahrscheinlich am meisten 
gesündigt, und das hat mit dazu geführt, dass allgemein 
Unzufriedenheit herrscht. . 
Dazu kommt ein weiteres Kriterium- und ich habe, wenn ich 
alle verteilten Anträge ansehe, den Eindruck, dass das letzt
lich im.Nationalrat das wichtigste ist-: ich nenne es das 
opportunistische Kriterium. Dieses heisst: Im Prinzip bin ich 
für die Aufgabenneuverteilung - selbstverständlich -, aber 
genau hier nicht, bei dem Thema, das wir jetzt diskutieren. 
Wenn wir so weitermachen, werden wir natürlich nie zu 
einer Neuverteilung der Aufgaben kommen. 
In diesem Zusammenhang muss auch wieder einmal ein 
Problem aufgeworfen werden. Ist es tatsächlich so, dass nur 
der Bund sozial ist? Sind die Kantone, in denen Sie alle mit 
Ihren Parteien ja mitbestimmen, nicht viel unsozialer als der 
Bund? Wir haben ja einiges getan. Wir bauen jetzt wieder 
mit der Vorlage den Finanzausgleich weiter aus, damit 
genau auch die Kantone in der Lage sind, ihre Aufgaben zu 
lösen. Da sollte man mit dem Begriff sozial oder unsozial 
etwas vorsichtiger sein. Ich habe schon wiederholt in Debat
ten gesagt: Das Unsozialste ist ein Staat, der überfordert ist, 
der grosse Defizite hat und nicht mehr in der Lage ist, seine 
Aufgaben· richtig zu erfüllen. Wir sind heute so weit, dass wir 
den Bund überfordert haben. 
Unsere Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage. Wir legen 
grosses Gewicht auf die Entflechtung. Allerdings werden 
einzelne der verschiedenen Vorlagen unterschiedlich 
gewertet. Wenn wir versuchen; nach den drei Grundzielen, 
die Ich genannt habe, und nach den verschiedenen Kriterien 
diese Vorschläge zu gewichten, komme ich gelegentlich zu 
anderen Schlüssen. Das trifft insbesondere auf den Woh
nungsbau zu. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man 
eben eine Aufgabenneuverteilung nicht vornehmen soll, 

- weil wir genau in diesem Bereich eine wirtschaftliche Aufga
benerfüllung erschweren oder sogar verunmöglichen. Mir 
scheint, dort sollten wir zurückhalten. 
Uns bleJbt aber kein anderef Weg, wenn wir überhaupt 
vorwärts kommen wollen, als diese mühsame Arbeit des 
Aus&lnandernehmens von Strukturen, die nicht nur alle 
gewachsen sind, sondern die wir gelegentlich, vor allem zu 
Zeiten, als es dem Bund finanziell recht gut ging, auf die 
eidgenössische Ebene verschoben haben. Wir müssen nun 
versuchen, sie von dort wieder .wegzuschieben. 
Für uns Ist eines klar: Es .bleibt kein anderer Weg als eine 
neue, angemessene Form des Förderalismus, auch In der · 
Schweiz von 1984, zu finden. 
Noch einmal ein Wort von Herbert Lüthy. Er hat ebenfalls 
gemahnt: «Der Föderalismus ist die Staatsform der Zukunft. 
In der schweigenden Zersetzung der klassischen Staatssou
veränitäten, die überall im Gange ist, bleibt zwischen tödli
cher Balkanisierung und unmöglicher UAiversalmonarchie 
n_irgends ein· anderer Weg als der des Föderalismus, so 
schwer es auch fällt, ihn zu finden.» Wir sind dazu da, diese 
schwere Aufgabe des Zurückgehens miteinander zu gehen, 
miteinander zu diskutieren, aber vergessen wir nicht das 
Ziel, das wir eigentlich ursprünglich vor Augen haben soll
ten: das Ziel einer Entflechtung dort, wo es eben sinnvoll ist. 

Vetsch: Unser Rat hat sich für diese Woche die anspruchs
volle wie auch zeitgemässe Aufgabe gestellt, über das Ver
hältnis zwischen Bund und Kantonen nachzudenken, und 
nicht nur nachzudenken, sondern auch Entscheide zu fäl
len. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil wir grund
sätzliche Staatspolitik über tatsächliche und vermeintliche 
finanzpolitische Alltagssorgen stellen müssen, und eine zeit
gemässe Aufgabe, weil ein Umdenken dringend nötig 
geworden ist, wenn wir verhindern wollen, was der Bundes
rat in seiner Botschaft zutreffend schreibt: «Die unteren 
staatlichen Ebenen beziehen ihr Recht und ihre Mittel mehr 
und mehr vom Bund, so dass auf .die Dauer ihre Autonomie 

im Kern geschwächt wird. Damit büsst der Föderalismus als 
politisches Organisationsprinzip an Gestaltungskraft ein. 
Die Staatlichkeit der Kantone, sichtbar In ihrer eigenen 
Verfassung, in ihrer demokratischen Organisation, in ihrer 
Steuerhoheit, würde überflüssig oder zum blassen Ritual, 
mit dem vergangene Grösse zelebriert wird.» 
Wer unseren föderalistischen Staatsaufbau auch für die 
Zukunft bejaht, wer den Bürgerschaften unserer Gemeinden 
und Kantone noch politischen Gestaltungsraum belassen 
will, unterstützt die eingeleiteten Bemühungen um eine. 
sach- und stufengerechte Zuteilung der öffentlichen Aufga
ben an Kantone und Bund. Dabei geht es nicht darum, zur 
Ordnung der sogenannten guten alten Zeit zurückzukehren. 
Mit dieser könnten wir die Bedürfnisse unserer modernen 
Gesellschaft nicht mehr befriedigen. Der Einfluss des Bun
des musste sich ausweiten. Damit verbunden war aber 
unvermeidlich ein Verlust kantonaler Souveränität. Es gilt 
jetzt, die Grenzen der Kräfteverschiebung wieder besser 
sichtbar zu machen. Es geht darum, sich auf den Wert 
grösstmöglicher Eigenständigkeit und . Verantwortlichkeit . 
der unteren und kleineren politischen Gebietseinheiten für 
das Funktionieren unserer direkten Demokratie (sprich Bür- . 
gernähe) und für die Erhaltung der Vielfalt unserer Kulturen 
und regionalen Eigenheiten zu besinnen. 
Es Ist richtig, was im Ständerat gesagt worden ist: Der 
Föderalismus muss der staatlichen Aufgabenerfüllung för
derlich sein; er ist nicht Selbstzweck. Ebenso gilt aber, dass 
die staatliche Aufgabenerfüllung nicht zu unkontrollierbarer 
staatlicher Aktivität und unnötiger Belastung oder gar Über
lastung des Zentralstaates unter gleichzeitiger Schwächung 
der Gliedstaaten führen darf. 
Kollege Blel hat es gesagt: Das Unsozialste, was uns begeg
nen könne, sei ein überlasteter Staat, In unserem konkreten 
Fall, ein überlasteter Bund. Das wäre zum Schaden von 
'Demokratie und Wohlfahrt. Unsere Vorlage steckt sich also 
ein hohes Ziel. Sie Ist denn auch mit der ihr gebührenden 
Gründlichkeit zusammen mit den Kantonen vorbereitet wor
den. Sie kann sich auf weitgehende Übereinstimmung 
abstützen. Es handelt sich einmal mehr und richtigerweise 
nicht um einen grossen Wurf, dafür aber um so mehr um 
einen ersten Schritt in der richtigen Richtung. 
Im grundsätzlichen sind wir uns hier in diesem Saal weitge
hend einig. Leider aber befürchten viele einen Leistungsab
bau. Ein solcher ist nicht beabsichtigt. Vertrauen wir den 
Kantonen, dass sie die in ihrer Kompetenz !legenden Aufga
ben erfüllen. Sie taten das schon bis jetzt. Die politische 
Willensbildung liegt auch in den Kantonen letztlich und 
noch näher als im Bund beim Stimmvolk und den Parteien. 
Zugegeben: Die Autonomie der Kantone bejahen bedeutet 
auch, unterschiedliche Lösungen zwischen den Kantonen 
akzeptieren. Bel sachgerechter Aufteilung der Zuständigkei
ten bedeutet dies keinen Nachteil, sondern den regionalen 
Bedürfnissen angemessenere Lösungen; 
Aus den genannten Gründen befürwortet die FDP-Fraktion 
Eintreten auf das erste Gesamtpaket und Zustimmung zu 
allen Elnzelvorl_agen. Wir hoffen, dass dieser erste Schritt 
zur Stärkung von Bund und Kantonen gelingt, so dass Ihm 
weitere folgen können. Dies im Interesse einer optimalen 
Aufgabenerfüllung mit und für unser Volk auch In Zukunft. 

Frau Blunschy: Es geht bei diesem ersten Massnahmenpa
ket zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen nicht etwa um ein kleinliches Herumflicken an 
verschiedenen Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen, 
die von aussen gesehen gar nicht viel Gemeinsames aufwei
sen. Eine grosse Idee steht dahinter. Der Föderalismus, der 
ein Wesenselement unseres Staates ist, soll gestärkt 
werden. 
Die CVP-Fraktion befürwortet diese Bestrebungen. Sie 
entsprechen dem von uns hochgehaltenen Subsidiaritäts
prinzip, wonach das untergeordnete Gemeinwesen diejeni
gen Aufgaben lösen soll, die es aus eigener Kraft lösen 
kann. Damit wird die staatliche Tätigkeit überschaubarer 
und bürgemäher. 
Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Aufgaben mit den 
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damit verbundenen finanziellen Konsequenzen dem Bund 
zugeschoben. Die unterschiedliche wirtschaftliche Entwick
lung in den Kantonen _hat die Verschiebung der Aufgaben 
nach oben gefördert. Die Kantone sind jedoch selbständige 
Staaten und iiicht einfach Verwaltungsbezirke des Bundes. 
Wenn nun Aufgaben an die Kantone zurückdelegiert wer
den, dann wird die Bedeutung und Steilung der Kantone 
gestärkt. Es sei daran erinnert, dass Anfang der siebziger 
Jahre von CVP-Seite, nämlich durch die Motion Binder, ein 
wesentlicher Anstoss zu einem Neuüberdenken der Aufga
benteilung gegeben wurde. Staatsaufgaben sind mit Kosten 
verbunden. Mehr Verantwortung für die Kantone bedeutet 
daher stärkere finanzielle Belastung der Kantone und Entla
stung des Sundes. Das Ist ein nicht ganz unerwünschter 
Nebeneffekt der Aufgabenteilung, dem aber keineswegs 
erste Priorität zukommt Mit dem verbesserten Flnanzaus-: 
gleich soll es auch flnanzschwachen Kantonen mögilch 
sein, die Verlagerung der Kosten zu verkraften. Der Saldo 
zugunsten der Bundeskasse ist mit etwas mehr als 100 
Millionen Franken nicht derart spektakulä_r, dass die flnan
;Jelle Seite allein vom Bund aus gesehen die komplizierte 
Ubung rechtfertigen würde, Die Stärkung des Föderalismus 
bleibt das erste und wichtigste Ziel. Das ist die positive Seite 
der Aufgabenneuverteilung. 
In diesem Zusammenhang muss aber auch auf mögliche 
negative Folgen hingewiesen werden •. Wenn bisher einheit
lich dem Bund zustehende Kompetenzen den ··Kantonen 

. zugeteilt werden, besteht die Gefahr der rechtsungleichen 
Behandlung de.r Bürger. Wer den Föderalismus bejaht, 
nimmt In Kauf, dass kantonale Regelungen unterschiedlich 
sein können. Es geht hier um die Frage des Masses. 
Unser besonderes Augenmerk muss darauf gerichtet sein, 
dass sozial schwächere Kreise durch die Aufgabenneuver-

. teilung nichtbenachtelligtwerden. Die Aufgabenteilung darf 
nicht zum Abbau wichtiger Staatsaufgaben führen, ·vor 
allem nicht im sozialen Bereich. Zwar besteht eine grund
sätzliche Bereitschaft der Kantone, die neuen Verantwortun
gen zu übernehmen, doch sind auch für die Kantone die 
fetten Jahre der Hochkonjunktur vorbei. Der gute Wille der · 
Kantone könnte an .mangelnden Finanzen scheitern. Wir 
müssen daher bei jeder einzelnen Vorlage prüfen, ob die 
Kantone tatsächlich die vom Bund abgegebenen ~ufgaben 
übernehmen können und es auch tun werden. 
Die CVP-Fraktlon ist In Übereinstimmung mit der Kommis
sionsmehrheit für Eintreten auf die einzelnen Vorlagen mit 
Ausnahme der beiden Vorlagen N und O betreffend die 
Wohnbauförderung. In diesem.Punkt unterstützen wir den 
Nlchteintretensantrag der Kommissionsmehrheit Kantone 
und Gemeinden brauchen den Anstoss und den finanziellen 
Zustupf des Bundes für die Wohnbau- und Eigentumsförde
rung. Ohne sie wäre der Anreiz für die Erstellung preisgün
stiger Wohnungen nicht mehr in gleichem Masse vorhan
den. Das wäre weder Im Interesse der Familien und der 
kleineren Elnkommensbezüger noch Im Interesse des Bau
gewerbes, das um die Erhaltung der Arbeitsplätze bangt. Die 
CVP-Fraktion Ist somit mit Ausnahme der beiden Wohnbau-
vorlagen für Eintreten. . 
Nachdem seitens der SP-Fraktion Abstimmungen unter 
Namensaufruf angekündigt wurden, muss ein Zweifaches 
klargestellt werden: 
1. Soweit wir für Eintreten stimmen, heisst das keineswegs, 
dass wir für den Abbau von staatlichen Aufgaben sind. Es 
wird selbstverständlich erwartet, dass dort, wo der Bund 
sich von Aufgaben zurückzieht, die Kantone voll in die 
Lücke treten. Zustimmung bedeutet nicht Abbau von Staats
aufgaben, sondern Verlagerung auf die Kantone, die näher 
an den Problemen sind und die sie auch besser überblicken 
können. 
2. Dort, wo wir für Eintreten· stimmen, behalten wir uns vor, 
Minderheitsanträge zu unterstützen, die in Teilbereichen 
gewisse Bundeskompetenzen beibehalten wollen, und zwar 
gezielt dort, wo aus sozialen Gründen eine WeiterfQhrung 
der Bundesaufgabe angezeigt ist So wird die Mehrheit 
unserer Fraktion. bei Vorlage A, wo es um die Reduktion der 
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Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvoll
zug geht, den Antrag der Kommissionsminderheit zu 
Abschnitt 2bis unterstützen. Der Bund soll weiterhin 
Betriebsbeiträge gewähren an Erziehungsheime für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene. Die Bemühungen der. 
Kantone um den Abschluss eines interkantpnalen Konkor
dates über die Jugendheime haben bisher nicht zum Erfolg 
geführt, was beweist, dass die -einzelnen Kantone durch die 
diesbezüglichen Vorschriften des Strafgesetzbuches über
fordert und versucht sind, zu Verlegenheitslösungen zu grei
fen, wie Unterbringung von jugendlichen Straffälligen in 
psychiatrischen Anstalten oder In Strafanstalten für Erwach
sene. Der Bund darf sich hier nicht einfach aus der Mitver
antwortung zurückziehen, geht es doch um junge Men
schen, die einer guten erzieherischen Beeinflussung noch 
zugänglich sind. · 
Schllesslich hat unsere Fraktion auch die Fragen bespro
chen, die sich aus dem Abbau der Ausbildungsbeiträge von 

· selten des Bundes ergeben. Obwohl Bedenken geäussert 
wurden, ist die Mehrheit der CVP-Fraktlon der Auffassung, 
dass die Kantone den Ausfall der Bundesleistungen bei den 
Stipendien wettmachen können sollten. Ein Teil unserer 
Fraktion wird den Minderheitsantrag unterstützen, wonach 
der Bund die Bestrebungen der· Kantone auf Harmonisie
rung der Stipendienansätze unterstützt und Beiträge im 
Rahmen der Mindestansätze an die Aufwendungen der Kan
tone gewähren kann; 
Auch bei der definitiven Festlegung der Kantonsanteile an 
der Alkoholsteuer auf 5 Prozent sind Bedenken aus der 
Sicht der Volksgesundheit nicht von der Hand zu weisen, 
dient doch dieser Anteil der Bekämpfung des Alkoholismus. 
Da die Kantone in anderen Bereichen, namentlich bei der 
Mitfinanzierung der AHV, wesentlich entlastet werden, darf 
von den Kantonen erwartet werden, dass sie diese freiwer
denden Mittel dort einsetzen, wo sich der Bund inskünftig 
von der Mitfinanzierung zurückzieht. 
Wir dürfen die verschiedenen Vorlagen nicht einzeln und 
losgelöst vom ganzen · Massnahmenpake~ beurteilen. Die 
Neuverteilung der Aufgaben ist mit einem grossen Gebäude 
vergleichbar: Man kann ohne weiteres auf den einen oder 
anderen Balkon oder Anbäu verzichten.Aber wenn tragende 
Elemente herausgebrochen werden, dann fällt das ganze 
Gebäude zusammen. Was verbleiben würde, wäre eine 
Ruine. . 
Abschllessend halte Ich fest, dass die CVP-Fraktlon voll 
hinter den grossen Zielen der Neuverteilung der Aufgaben 
steht, die Aufwertung der Eigenständigkeit der Kantone 
begrüsst und in einer Stärkung des Föderalismus eine not• 
wendige Korrektur gegenüber der Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte sieht. Wir behalten uns vor, in Einzelfragen wei
terhin für eine Bundeskompetenz einzutreten, so bei der 
Wohnbauhilfe, bei der Gewährung von Betriebsbeiträgen an 
Erziehungsheime und bei der Harmonisierung der Stipen
dlenansätze. 
Im übrigen vertrauen wir darauf, dass die Kantone die Neu
verteilung der Aufgaben nicht zum Anlass für Aufgaben
abbau nehmen, sondern die ihnen vom Bund abgetretenen 
Aufgaben In eigener Verantwortung zum Wohl der Bürger 
weiterführen werden. 

J:fler wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 19.40 Uhr 
La seance est levee a 19 h 40 
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M. Rebeaud: Les ecologistes, par prlncipe et par conviction, 
sontfavorables a la decentralisation du pouvoir .. C'est dire 
qu'ils sont en prlncipe favorables a l'exercice d'une nouvelle 
repartition des täches entre la Confederation et les cantons 
et c'est par cette conviction qu'aujourd'hui nous entrerons 
en matiere sur le projet qui nous est presente. Malheureuse
ment, des convictions dans l'elaboration de ce projet il y en 
a eu beaucoup, dont certaines etaient contradictoires, en 
particulier celles qui voulaient a la fois donner plus de 
pouvoir aux cantons et renflouer les caisses de la Confede-
ratlon. · 
Le projet, par rapport a l'ambitlon initiale du point de vue du 
renforcement de l'autonomie des cantons et de la structure 
federative du pays, est pn;,fondement decevant. J'ai entendu 
hier M. Jeanneret et d'autres porte-parole de groupe dire 
que l'autonomle cantonale allait ätre renforcee et grandle 
par ce premler paquet puis par le deuxleme, que les täches 

, respectlves de la Confederation et des cantons allaient ätre 
desenchevätrees. J'al le sentiment, en analysant dans le 
detail les propositions qul nous sont presentees aujourd'hui, 
qu'.on a en effet desenchevätre, mais beaucoup pour enche
vätrer d'une autre manlere et que les Citoyens dans les 
cantons n'y verront guere plUs clalr qu'auparavant. 
Au depart de tout l'exercice, II aurait fallu une volonte 
politique plus clalre. Je ne sais pas si alle existait, mais si eile 
existait alle a dlsparu en partie en cours de route. II aurait 
egalement fallu qu'on definisse au depart, par souci de 
coherence et non pas par go0t de placer la Suisse sous 
l'emplre des ldees abstraites, II aurait fallu definir quelques 
crlteres. Celul de la subsidiarite a deja ete definl, qui veut 
qu'en prlnclpe on attribue et on laisse aux cantons les 
täches qu'lls sont capables d'assumer seuls et qu'on ne 
donne a la Confederation que les täches etatiques qu'elles 
est seule a pouvolr assumer correctement. On n'est pas alle 
jusqu'au bout de l'exploitation de ce critere, loin de la. 
Mais surtout, dans une perceptlon plus moderne du pro
bleme, on aurait pu. faire un parl sur l'lmaginatlon, les 
ressources cultureiles et le sens des responsabilites des 
cantons. On parle toujours de ce sens des responsabilites, 
de cette capacite de responsabilite des cantons, et on 
s'aper9oit dans le detall que chaque fois qu'on leur donne 
une responsabllite, ou presque chaque fois, on s'arrange 
pour que la Confederation puisse continuer a surveiiler 
mafgre tout. En acceptant, bien sur, sl on veut faire con
flance aux cantons, quelques risq'ues - on ne peut pas avoir 
le beurre et l'argent du beurre. On aurait par exemple pu se 
poser systematiquement la question de savoir quel etait ie 
type d'encadrement etatique ie plus favorable a l'eclosion de 
la creatlvite, de !'initiative et du sens des responsabilites des 
cantons, mais aussi, dans les cantons, des citoyens.' 

Pour nous ecoiogistes, c'est la reponse a cette question qui 
dicte prioritairement nos positions, face aux projets dont 
nous devons dlscuter cette semaine. Nous pensons que 
d'une maniere generale l'organisation et le fonctionnement 
de l'Etat a tous les nlveaux devrait favorlser a l'avenir la 
creativite, l'lnvention, la diversite surtout, et donc aussi la 
tolerance d'un canton a l'autre, pour amellorer nos chances 
de sortir un jour ou l'autre de la crise, cette crise que nous 
connaissons, une crlse des valeurs, une crlse de l'economie 
et pas seulement une crlse economique, et d'une maniere 
plus generale et plus profonde, une crlse des rapports de 
l'hommi;, dans nos societes, avec la nature. 
J'en reviens au projet qui a tout de mäme le marlte d'exister, 
c'est d$ cela qu'il faut parler. II a au moins un avantage, c'est 
que les propositions qui nous sont faites, nous en sommes a 
peu pres surs, ont l'agrement du Conseil federal, du corps 
des fonctionnaires et de la plupart des gouvernements can
tonaux. On espere pouvcir les considerer comme un pre
mier pas, timide peut-ätre, experimental esperons-le, vers un 
real processus de reappropriation du pouvoir politique par 
les cantons. 
Les ecologlstes n'acceptent pas telles quelles toutes les 
propositlons. Nous entrerons en matiere mais nous combat
trons les propositions qui n'ont rien a voir avec la repartition 
des täches et dont le seul but est de renflouer la caisse 
federale en privant les cantons de iecettes qui doivent leur 
revenlr. C'est dire que nous nous opposerons notamment a 
la suppression des parts cantonales au produit des droits de 
tlmbre et aux benefices de la Regie federale des alcools. 
Nous nous opposerons egalement, pour des raisons diver
ses· qul tiennent a la volonte de stimuler la creativite, a la 
suppression des subsides de formation et des bourses 
d'etudes allouees par la Confederation. Nous vous propose
rons encore de renvoyer en commission la question de · 
l'aide federale a Ja constructlon de logements, et enfin nous 
vous proposerons de renforcer de maniere plus substan
tielle la perequatlon financiere intercantonale. 
Les autres propositions sont probablement acceptables, 
avec un peu d'optimisme·on peut esperer que le retour aux 
cantons de competences concretes dans le domaine de la 
sante, de la gymnastique et des sports, de la protection civile 
ou de l'execution des pelnes aille dans la direction souhai
tee ou du moins dans la direction que nous souhaitons, 
c'est-a-dire que !es cantons soient mls dans une situation ou 
ils ne pulssent pas, ou difficllement, faire autre chose que 
redevenir des acteurs politiques adultes, que disparaisse 
l'impuissance reelle ou pretendue des uns, et la mentalite 
d'asslstes des autres, et qu'en fin de campte les citoyens 
aient a leur portee un pouvoir politlque clairement responsa
ble, au niveau cantonal, parlant la meme langue qu'eux.11 ne 
faut pas qu'au premier conflit, ou a la premiere contestation 
interne, on reponde aux citoyens, que la decislon vient de 
Beme et qu'on n'y peut rien. · 
J'ai parle au nom des $Cologistes - c'est une Intervention 
personnelle et on a droit a cinq minutes comme l'a dit M. le 
presldent tout a l'·heure, je les depasse. C'etait le debut 
d'une declaration d'entree en matiere du groupe ecologiste 
qui n'e,ciste pas puisque nous sommes quatre alors je cede 
la parole pour la suite a Leni Robert et je suggere a ceux de 
nos amis romands qui ne maitrisent pas totalement la 
langue allemande de prendr~ leurs ecouteurs pour la suite 
du debat. · 

Frau Robert: Ich fahre im Eintretensvotum der grünen freien 
Fraktionslosen dort weiter, wo Laurent Rebeaud aufgehört 
hat. Auch wir sind also, wie offenbar ausnahmslos alle in 
diesem Saal - wir haben es gestern gehört -, überzeugte 
Föderalisten. Auch wir sind wie Walter Biel der Überzeu~ 
gung, dass ein richtig verstandener, sinnvoller Föderalismus 
die Staatsform der Zukunft ist. Nur ist damit noch gar nichts 
gesagt. Hier fangen ja die Probleme erst an. Was heisst 
richtig verstanden und sinnvoll? Dass damit nicht unser 
heute. praktizierter Föderalismus gemeint sein kann, son
dern dass dieser in verschiedener Hinsicht in einer Krise 
steckt, darüber sind wir uns wohl auch noch alle einig. Aber 
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schon beim Versuch einer Diagnose der heutigen Krise 
- gehen die Meinungen auseinander - und erst recht bei der 

Therapie! 
zweifellos ist richtig, wenn in der Vorlage festgestellt wird, 
dass sich das Gewicht bei der Erfüllung_öffentlicher Aufga
ben seit langem immer mehr auf den Bund verlagert hat. 
dass sich rechtlich und finanziell eine zunehmend unüber
sichtliche Verflechtung der Zuständigkeiten und daraus eine 
zunehmende lntranspareriz, Anonymität und Bürgerfarne 
entwickelt hat und dass darin einer der Hauptgründe für die 
zunehmende Abwendung der Bürger vom öffentlichen 
Leben und für den Verlust an Verantwortungsgefühl im 
öffentlichen Leben zu suchen sein dürfte. Ist es aber reali• 
stlsch, wenn die Botschaft feststellt: "Diese Entwicklungen 
bergen die Gefahr in sich, dass die schöpferische Kraft des 
Föderalismus erstickt und die Bereitschaft der Kantone ver
kümmert, Aufgaben selbständig zu lösen»? Was hier als 
drohendes Risiko irgendwo am fell}en Horizont dargestellt 
wird, ist doch schon längstens Wirklichkeit. Die schöpferi
sche Kraft des Föderalismus ist allen rituellen Beteuerungen 
schweizerischer Eigenart und .Vielfalt der Traditionen zum 
Trotz doch längst weitestgehend verschüttet. 
Wo finden wir In Kantonen heute noch Bereitschaft zum 
Risiko, zu Eigenständigkeit, zu politischer Eigenverantwor
tung, die Kräfte also, die einen lebendigen Föderalismus 
ausmachen? Die schwächsten unter den Kantonen sind der 
Not gehorchend schon lange so weit, dass sie ihre politi
schen Entscheidungen praktisch nur noch Im Hinblick auf 
die Bundessubventionen treffen, die sie damit auslösen, 
selbst wenn ihnen Im Grunde genommen durchaus bewusst 
Ist, dass sie sich damit oft für eine schlechtere, eine ihren 
effektiven Bedürfnissen weniger angemessene Lösung 
entscheiden •. Unzählige hässliche und überdimensionierte 
Betonbauten, Alpstrassen usw. zeugen unter anderem 
davon, dass der Gestaltungsspielraum eines sinnvollen 
Föderalismus längst zur Fiktion geworden ist. Sieht es In 
den starken, vermögenden Kantonen viel anders aus? ich 
war selber zu lange in der Legislative eines stolzen, grossen 
Kantons, der sich auf seine Eigenständigkeit viel zugute 
hält, uin nicht zu wissen, dass auch hier praktisch jeder 
Blödsinn machbar und rechtfertigbar wird, wenn nur genü
gend Bundessubventionen winken, und dass man auf eigen
ständige, angepasste Lö~ungen, In welchem Bereich auch 
Immer, schon gar keine schöpferischen Gedanken mehr 
verschwendet, wenn man davon ausgehen muss, dass damit 
nicht das Maximum an Bundessubventionen erhältlich ist. 
Vleles,_das für ganze Kantonsteile dringend nötig wäre, wird 
einfach während Jahrzehnten liegengelassen, weil man sich 

• von vomeherein auf solche Bundessubventionslösungen 
versteift! Ich denke zum Beispiel In unserem Kanton an den 
Raw11·respektlve an die 30 Jahre hinausgeschobene, für die 
Talbevölkerung dringend notwendige Sanierung der Sim
mentalstrasse. Das ist doch die Realität Von Ihr haben wir 
auszugehen. Wir haben uns schon allzu lange in Wirtschaft 
und Politik auf die Zentralisierung von Geld und Macht aus
und eingerichtet. Die einflussreichen Kräfte in Politik und 
Wirtschaft, in Bund und Kantonen sind weiterhin emsig 
damit beschäftigt, alles weiter zu rationalisieren, zu infor
mieren und zu zentralisieren, weil dies kurzfristig den gröss
ten finanzlellen Profit verspricht. Was dabei zugrunde geht, 
das wird In Kauf genommen als Preis für den sogenannten 
Fortschritt. Dieses Credo Ist links und rechts bei den Fort
schrittsgläubigen ungefähr das Gleiche. 
Wer diese Realität zu beschönigen versucht, wird auch nicht 
zu einer Therapie bereit sein, die an die Wurzel der Fehlent
wicklung greift, sondern sich lieber mit etwas Kosmetik 
begnügen. Genau das ist nun mit dieser Vorlage geschehen. 
Man hat die Therapie einer falschen Realität angepasst. Von 
der hohen Zielsetzung ist nichts übrig geblieben. Was dar
aus geworden ist, ist eine reine Subventlonsabbauvoriage. 
Ich bitte Sie deshalb, dass wir von jetzt an auf die hochstap
lerische Benennung verzichten, dass es um eine Neuvertei
lung der Aufgaben geht. Es geht nicht um eine Neuvertei
lung, es geht um einen Subventionsabbau. Auch das kann 
sinnvoll sein, und darum werden wir eintreten. Es kann 
4--N 
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sinnvoll sein, wenn es nicht genau das Gegenteil dessen 
bewirkt, was wir möchten, wie zum Beispiel im Falle der 
Stlpendienvorlage, dass man Potentielles, Schöpferisches 
verhindert, dass man das schöpferische Potential des Föde
ralismus noch vermindert, indem man Stipendien abbaut. 
Dagegen werden wir uns zur Wehr setzen. 
Herr Brelaz wird das Eintretensvotum der freien grünen 
fraktionslosen Kräfte weiterführen. 

M.Brelaz: Par ce projet, on aurait pu saislr l'occaslon de 
mener une veritable reflexion sur la realite et l'avenlr du 
fecterallsme et de proposer a cette assemblee de veritables 
decislons politlques. En lieu et place, nous avons droit a un 
programme minimum consistant a changer quelques mfl-· 
lions de caisses et a demenager quelques bureaux. Ce qul 
nous preoccupe dans ce debat, c'est plutOt l'immobiiisme 
qui caracterlse toute cette operatlon. Ce n'est pas la pre
mlere fols evldemment qu'un projet ambitleux se perd dans 
les sables des consultatlons d'experts. Mals cette fols, se 
posait une question relativement simple et d'essence pure
ment polltlque. II s'aglssait au fond de savoir ou se situe le 
pouvolr? C'est ensuite, apres avolr donne une reponse a 
cette question qu'II fallait chercher a repartlr ies ressources 
financieres, conformement a la repartition des compe
tences. Malheureusement ll s'est produit a peu pres le 
contralre. On a commence par repartlr les ressources en 
s'arrangeant pour remplir le plus possible les caisses fade

. rales ou piutOt pour les menager au maximum, en transfe
rant toutes sortes de charges sur las cantons. Ensuite, on 
s'est sentl tellement fatlgue qu 'on a oublle de renforcer dans 
une mesure equivalente, l'.autonomie concrete des cantons. 
L'erreur prlnclpale a probablement ete de consulter avant 
tout des fonctlonnaires pour l'elaboration du projet. Les 
fonctlonnalres aujourd'hul sont pratiquement les seuls a 
connaitre dans le detail et a maitriser l'extraordlnaire com
plexlte des rapports entre la Confecteratlon et les cantons, 
las seuls a bien en connaitre ia mecanique. II semble aussi 
que la plupart des fonctlonnaires cantonaux. s'accommo
dent assez bien du reseau de reglementatlons fecterales et 
de surveiliance auquel ils sont soumis. 
lls sont en effet dans une machine qul les a, d'une certaine 
maniere, fac;onnes. Une partle de leurs competences et je 
dlrals mAme de leur valeurs, tlent a cette connaissance 
Intime qu'lls ont - et qu'ils sont pratiquement les seuis a 
avolr - des etapes, des etages, des delais, des usages de 
l'admlnlstratlon q1,.1otldienne. II est clalr que, pour tout fonc
tlonnalre, quel qu'il spit, un changement lmportant dans 
l'attrlbution des competences peut sembler de nature a 
provoquer un cataclysme professionnel et personnel. II est 
donc blen normal qu'ils voient d'un mauvals mll ledlt chan
gement. Mals fallait-il pour autant, a ce point, se fler a leur 
avis? · · 
En attendant, II nous semble lmportant de preserver l'avenir, 
c'est-ä-dlre de menager las chances d'une renaissance du 
federallsme. Pour cela, il faut au moins evlter de soustralre 
aux cantons une partle des ressources auxquelles ils ont 
drolt et dont ils auront besoin s'ils entendent manifester 
quelque creatlvite a l'avenlr. Or, si l'on suivait toutes las 
proposltlons presentees par le Conseil fecleral et la majorlte 
de la commisslon, on retirerait globalement aux cantons 
envlron 500 millions de francs de ressoures annuelles. J'in
clus dans le compte les parts cantonales au produit du droit 
de tlmbre et aux beneflces de la Regie federale des aicools 
qul n'ont ete cectees, du moins an theorie, que provlsoire- • 
ment a Ja Confederatlon, pour lui permettre d'eviter une 
grave crise financiere. Je vois mal comment, si l'on s'en tlent 
au principe: qui paie commande, las cantons pourraient 
gagner an autonomie, alors qu'lls perdent en moyens finan
ciersl 
On nous a dit qu'on voulait, par la repartition des täches, 
avoir des cantons forts dans une Confederation forte. Ce 
que l'on aura avec ces projets financiers, ce seront des 
cantons faibles dans une Confecleration confuse. 
Je comprends bien que l'on cherche par tous les moyens a 
llmiter les deflcits de la Confederation. On a reussi queique 
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chose en obtenant du peuple suisse qu'il accepte recem
ment deux nouvelles taxes. Que l'on continue sur cette voie 
dans les domaines propres de la Confederation ou que l'on 
reduise l'ampleur de certaines prestations federales, cela 
pourrait au moins avoir les apparences de la logiquerMais 
vouloir realiser des economies sur le dos des cantons est 
profondement vicieux. D'abord, on fait croire au peuple que 
l'on a assaini quelque chose, alors que l'on a fait que 
transferer des charges. Ensuite, on s'en prend a des collecti
vites dont l'etat de sante financier est aussi important sinon 
plus pour les citoyens. 
II est vrai que tous les cantons ne sont pas egalement 

· touches par la recession economique. Les plus riches ont 
des budgets equilibres et m~me beneficiaires. II y a donc 
une chose Intelligente que nous pouvons faire a l'occasion . 
de cette nouvelle repartitlon des täches, c'est d'ameliorer la 
perequatlon financiere intercantonale. Cette perequation 
est !'Instrument de la solidarite lntercantonale. Les calculs 
qui ont ete faits visent a compenser pour les cantons pau
vres les effets de la nouvelle repartition des täches, sans· 
plus; nous trouvons que c'est insuffisant. Si la Confedera
tlon impose, par exemple a ces cantons, des lois pour que 
l'alr que nous allons respirer chez eux reste pur - et nous 
sommes pour - ou pour leur lnterdire de vendre leurs 
lmmeubles a des etrangers, nous devrlons aussi manifester 
concretement notre sens de la solidarite confederale. C'est 
pourquoi nous vous proposerons d'augmenter legerement 
la part de l'lmpöt federal dlrect affecte a la perequation 
financiere intercantonale. 

KOnzl: Eine Neugestaltung der bundesstaatlichen Kompe
tenzordnung zwischen Bund und Kantonen Ist nach wie vor 
ein dringliches Anliegen, ein Anliegen besonders der Kan
tone. Zwar wird sich das Problem der richtigen Aufgabentei
lung Immer wieder stellen, da sie nicht losg_elöst von der 
dynamischen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft 
betrachtet werden .kann. Wir anerkennen grundsätzlich den 
Zielkatalog dieser Aufgabenteilung, der die Stärkung der 
föderativen Ordnung - ich betone das: der föderativen Ord• 
nung -, die Erhaltung und Steigerung der staatlichen Lei
stungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Überein
stimmung der Aufgaben- und Finanzierungszuständigkeit in 
den Mittelpunkt stellt. Verschiedene Rahmenbedingungen 
setzen ledoch der Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Bund und Kantonen relativ enge Grenzen, das müssen wir 
zugeben. Die steigende Mobilität der Bev{?lkerung, der vor
wiegend nationale Wirtschaftsraum Schweiz, die weit fort
geschrittene, immer engmaschigere Normierang des Bun
des auf vielen Gebieten und die immer grösseren Versor-

. gungsr:äume in den einzelnen Aufgabenbereichen bestär
ken eher zentralistische Tendenzen. Der Wunsch zur Stär
kung der Kleinstaatlichkeit und die vor allem in neuerer Zeit 
wieder zunehmende Forderung nach bürgernaher Aufga
bengestaltung sowie der für unsere Demokratie stets frucht
bar gewesene Pluralismus bestärken die Aufwertung der 

erhebliches staatspolitisches Misstrauen gegenü!)er den 
Kantonen, das keineswegs gerechtfertigt ist. Die Kantone 
wissen, dass Ihnen im einen oder im anderen Fall vermehrte 
finanzielle Belastungen aufgebürdet werden. Dazu haben 
sie sich bereit erklärt, um einer vernünftigen Aufgabentei
lung endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Die Kantone 
sind bereit und in der Lage, auch Aufgaben wie den Straf
und Massnahmevollzug sowie die Wohnbauförderung und 

. das Stlpendlenwesen - um nur diese zu erwähnen - zu· 
lösen. Die Kantone werden durch die Aufgabenteilung in 
verschiedenen Bereichen aber auch entlastet. Wenn man 
einfach argumentiert, gewisse Kantone hätten die Wohn
bauförderung bis jetzt nicht betrieben, also würden sie es ja 
auch in Zukunft nicht tun, so entspricht das keineswegs den 
Tatsachen. Einen Abbau staatspolitisch zentraler Aufgaben 
werden wir entschieden bekämpfen. Die Zusicherungen, die 
die Kantone abgegeben haben, dürfen nicht einfach als 
leere Worte bezeichnet werden .. 
Besonderes Gewicht lege Ich abschliessend auf folgende 
Bemerkungen: Wenn wir damit fortfahren, gleichzeitig Sub
ventionen zu kürzen und zu streichen und die Vollzugsvor
schriften für die Kantone auszubauen, begeben wir uns auf 
einen gefährlichen Weg. Die Staatsqualität der GliedstFiaten 
wird ausgehöhlt, die Kantone werden vermehrt zu Verwal
tungsbehörden, welche die Befehle des Bundes lediglich 
auszuführen, sie aber in zunehmendem Masse zu finanzie
ren haben. Abgesehen davon, dass dieser Weg unserem 
föderalistischen Verständnis des Bundesstaates zuwider
läuft, bewirkt er einen Ausbau der Verbundwirtschaft, die 
auch in diesem Haus bei· mancher Gelegenheit beklagt 
wurde. Die Kantone verdienen aber um so mehr Vertrauen, 
als mit einem relativ feinmaschigen Lastenausgleich stö
rende Belastungsunterschiede der Kantone vermieden 
werden. 
Ich bin daher für Eintreten auf die Vorlage und weitgehend 
für deren Verabschiedung auf der Linie der ständerätlichen 
Fassung. 

M. Dafflon: Nous assistons a une tentative pour attribuer des 
täches nationales, dues a l'evolution des besoins, non plus a 
l'Etat federal qui les a assumees et continue de les assumer, 
mais aux collectivites, c'est-a-dire aux cantons, dont beau
coup seront hors d'etat de les financer, contrairement aux 
affirmations de M. Jeanneret, porte-parole du groupe liberal, 
qui nous disait hier, avec une belle assurance, que ces 
cantons etaient a mäme de supporter de pareils sacrifices. 
C'est une pretendue solution qui n'est plus qu'un trompe
l'ceil. . 
II est vrai que, des 1848, la Confederation s'est confinee 
dans les täches essentielles de sa souverainete: affaires 
etrangeres, defense nationale, douanes, libre circulation des · • 
personnes et des blens. Puls, conformement a l'article 2 de 
la constitution de 1874, la Confederatlon a eu pour but 
d'accroitre la prosperite commune. Cela demontre bien que, 
d'emblee, il etait prevu que les progres de la technlque 

Kantone. · 
Mit dem ersten Paket der Reform der Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen wird das Ergebnis einer langjäh
rigen Reformarbeit dem politischen Entscheid endlich zuge
führt. Es ist in engster Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen entstanden; es ist also kein Diktat gegenüber den . 
Kantonen. Mit dieser Vorlage soll unsere bundesstaatliche 
Ordnung gestärkt und die Wirtschaftlichkeit und Leistungs
fähigkeit bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben verbessert 
werden. Die Kantone haben diese staatspolitische Kompo
nente stets hervorgehoben. Sie muss daher auch bei der 
Überprüfung der Einzelmassnahmen im Mittelpunkt stehen. 
Der bundesrätlichen und der weitgehend mit ihr identischen 
ständerätlichen Fassung ist ganz .allgemein politische Aus
gewogenheit und staatspolitische Qualität zu attestieren. 
Abgesehen von kleinen Retouchen sollte daher am einge
schlagenen Weg festgehalten upd insbesondere von grund
legenden Änderungsanträgen abgesehen werden, sonst fällt 

. verraient naitre de nouveaux besoins consider~bles et par
fois imperieux, en partlculier sur le plan social. Autrement 
dit, il n'etait pas possible que les Suisses se confinent dans 
certains devoirs et certaines charges. II fallait bien suivre le 
cours des temps, cela a ete et raste une realite. 

unsere Vorlage sicher vollständig ins Wasser. ' 
Hinter solchen Änderungsanträgen verbirgt sich oft ein 

~e qui nous est propose aujourd'hui, c'est un massif et 
brutal retour en arriere, ce qui s'appelle en bon fran9ais une 
politique fondamentalement et foncierement reactionnaire. 
C'est ce a quoi, precisement, nous nous opposons, quant au 
prlnclpe mäme et quant aux modalites, en vous proposant le 
renvoi au Conseil federal, pour les raisons que MM. Carob
bio et Braunschweig ont tres bien exposees. 
Une opposifion generale, d'ailleurs, s'est assez largement 
manifestee lors de la consultatlon des cantons, des partis et 
des associations. En effet, cette nouvelle repartition des 
täches consiste tout simplement a rejeter sur les cantons 
des depenses des longtemps engagees et portant toutes sur 
des ouvrages d'interät general ou sur des services sociaux: 
protectlon civile, enselgnement, bourses d'etude, encoura
gement aux sports,_protection de la nature, sante publique, 
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securite sociale, assuranc&-vieillesse, assurance-lnvalidite, 
prestatlons complementaires, assurance-maladle, maisons 
de retraite, encouragement a la construction, transports 
publlcs, aide aux refugies, et nous en passons. 
Parler de cantons forts a cöte d'un Etat central fort, c'est se 
payer de mots. Olre que l'on veut fortifler leur economie, ce 
serait une plalsanterie plutöt cruelie, car l'on sait que nom
bre de cantons ne pourront pas repreridre les charges qu'on· 
veut leur lmposer. Mais c'est une autre forme d'ironie que 
d'ajouter - voir le message - que la Confederation veut 
menager ses forces pour pouvolr s'occuper de problemes 
tµturs, entre autres la polltique energetique, tout cela apres 
avoir supprime l'impöt complementaire sur la fortune, 
epargne les banques, alors que l'on se refuse a une progres
slon sensible . de l'impOt · sur les forts revenus, que l'on 
contlnue a accorder des sommes tolles pour las depenses 
mllltaires et a brandir, comme une menace permanente, le 
deflcit des flnances federales sans rlen entreprendre de 
serleux pour y porter remede. . 
Dans de telles condltions, reporter en moyenne 300 millions 
de depenses sur las cantons, auxquels II faudra ajouter les 
370 mllllons annonces aujourd'hui par le Conseil federal, ne 
peut pas apparaitre comme une politique serieuse. 
SI la solutlon proposee par MM. Carobbio et Braunschweig 
n'est pas acceptee, nous ferons plusieurs propositions 
d'amendement, voire de non-entree en matlere pour cer
tains des projets, et nous soutiendrons las positlons pro
gressivstes de la mlnorlte. 
II est clair que, d'icl tres peu de temps, le Conseil federal 
revlendra avec d'autres depenses, avec d'autres transferts, 
avec d'autres charges pour las collectlvites. II faudra bien, 
un Jour, poser les veritables problemes afin de savoir si l'on 
veut revenlr a une epoque revolue ou si l'on veut prendre en 
~mpte le destln d'un Etat moderne. · · · 

Flubacher: Es Ist bedauerlich, dass der Bund aus flnanzlel• 
len Überlegungen bei der Aufgabenteilung die Kantone der• 
art mehr belasten muss. Sparen beim Bund darf nicht nur 
aus Subventionsabbau und Verlagerung der Lasten auf Kan• 
tone und Gemeinden bestehen. Der Sparwille des Bundesra
tes kommt ungenügend zum Ausdruck. Die Bundesräte 
haben sich leider selbst zu Verwaltungsdlrektoren degra
diert. ·sie befassen sich zu wenig mit der grossen Linie, 
kämpfen selber für kleinste Kredite ihrer Verwaltungen, 
ldentiflzleren sich zu sehr mit ihren einzelnen Departemen
ten. Die Schwierigkeiten in den Verwaltungsbereichen der 
Kollegen werden oft übersehen. So ist es nicht möglich, 
Prioritäten zu setzen. Wie sagte doch letztes Jahr ein Bun
desrat resigniert vor der Finanzkommission: .. Ich bin nun 
fast der einzige, der Opfer bringen muss.» Wenn ich trotz 
diesen Bedenken und trotz der Unmöglichkeit, den Bundes• 
rat zu einem kollegialen Team zusammenzuschwelssen, der 
Aufgabenteilung - mit einigen Ausnahmen - zustimme, so 
deshalb, weil Ich hoffe, dass die Arbeit des Bundesrates In 
Zukunft wirkungsvoller werden möge. Es gibt Bereiche, wo 
die Aufgabenteilung problemlos vollzogen werden kann, 
zum Beispiel bei· der AHV und den Ergänzungsleistungen 
oder bei den Stipendien. Da wird der Druck in den Kantonen 
selbst so. gross sein, dass sie keine' Abstriche werden 
machen können. Ich würde dies auf jeden Fall so auf unse
ren eigenen Kanton beziehen. 
Anders Ist es beim Wohnungsbau: Die überwiegende Zahl 
der Bürger hat eine günstige Wohnung oder hat ihr Einfaml• 
lienhaus. Diejenigen, die sich nach Eigentum.sehnen, sind 
eine kleine Minderheit. Nur Ober den Bund kann der soziale 
Ausgleich geschaffen werden. Heute spricht man von einem 
verschnürten Paket, an dem im Interesse der Aufgabentei
lung nicht gerüttelt werden dürfe. Vor zwei Jahren hat man 
den Anhängern der Bundeswohnbauförderung zugerufen: 
«Macht keine Opposition gegen die Aufgabenteilung! Über 
einzelne Punkte des Paketes kann man dann vernünftiger• 
weise in den Räten diskutieren.» Man darf uns heute nicht 
vorwerfen, wir seien Gegner einervemünftigen Aufgabentei• 
lung. Der Kampf um die Zuteilung der Wohnbauförderung 
könnte den Tod der Aufgabenteilung bedeuten. Die Aktions• 
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gemeinschaft für eine wirksame Wohnbauhilfe, der gegen 
40 gesamtschweizerlsche Organisationen, Inklusive drei 
Parteien, angehören, wird sich kaum mit einem negativen 
Entscheid des Parlamentes abfinden. 
Herr Künzi hat das Hohelied des Föderalismus der Kantone 
gesungen. Ich glaube Ihm auch, dass es ihm damit ernst ist. 
Aber Herr Künzi, wenn Sie dann einmal bei Ihrem Stimmvolk 
antreten müssen, um 50 oder 100 Millionen Verbürgungs
kredite bewilligen zu lassen, dann nützt es nichts, wenn Sie 
überzeugt sind, dass Föderalismus Im Gebiete der Wohn
bauförderung richtig sei. 
Ich möchte zurri Schluss noch mit der Legende aufräumen, 
dass nur vier Kantone von der Bundeshilfe Gebrauch 
gemacht haben: Einzig Appenzell lnnerrhoden hat davon 
nicht Gebrauch gemacht Die anderen Kantone haben in 
mehr oder weniger grossem Umfang die Bundeswohnbau
hllfe beansprucht, unter anderem auch dieser föderalisti
sche Kanton Zürich, der allein letztes Jahr 591 Wohneinhei
ten und 63 Einfamilienhäuser bewilligt bekommen hat 
Sicher müssen wir uns auch überlegen, was staatspolitisch 
sinnvoll ist Im Jahre 1983 wurden 1343 Einfamilienhäuser 
zugesichert. Das gibt 1343 glückliche Leute! · 
Ich möchte Sie bitten, sich von dem Fanatismus der Finanz
politiker etwas zu lösen und die Realitäten zu sehen. Ich 
bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten •. 

M. Longet: Je veux blen admettre que l'operatlon dont on 
nous presente malntenant un premier train de mesures alt 
ete congue, au depart en tout cas, comme une reftexlon sur 
le federallsme, mais il y eut comme une erreur d'aiguillage. 
Commencee en perlode d'euphorie, l'operation «repartition 
des täches» n'est plus, aujourd'hul; en perlode d'econo
mies, qu'un paravent a un desengagement social. En le 
constatant, nous ne faisons le proces de personne, mais 
force est de Juger l'arbre a ses fruits. 
Nous regrettons que le debat de fond ait ete ainsi devie, que 
l'on alt manque cette occasion de redeflnir les bases de 
notre systeme politique, ce qui aurait dü commencer par 
une analyse de ce qui reieve du droit a la solidarite et de ce 
qul releve du droit a la difference, l'un passant d'ailleurs 
souvent par l'autre, comme le montre l'exemple de la politl• 
que regionale. Aujourd'hui, le debat est en effet fausse. 
Ceux-la mime qul, au nom du federallsme, veulent le retrait 
de la Confederation d'un certain nombre de täches sont les 
premiers a imposer a des communautes locales, qui des 
Kaiseraugst, qui des Rothenthurm. S'agit-il lasimpiement de 
deux conceptlons differentes du federalisme? Les ~ms met
tant l'accent sur tel aspect, las autres sur tel autre? Helasl je 
crols que, dans la pratique, ceux qui se proclament les plus 
federalistes sont en realite ceux qul le sont le moins. La 
preuve en est fournle chaque fols que ces federalistes 
patentes refusent, au niveau de leur canton, de prendre les 
responsabilites dont ils afflrment pourtant qu'elles sont pro
prement cantonales. Combien de täches ont dü etre prises -
en maln par l'Etat central, preclsement parce que les can- · 
tons n'.assumaient pas leurs responsabilites propres. 
La comparaison de l'execution de deux artlcles constltution• 
nels, concernant deux domaines tres proches, a savoir la 
protectlon de la nature et celle de l'envlronnement, l'article 
24-• et l'article 24septla, · est ici tres instructive. En vigueur 
depuis vingt ans, l'article 24..- rappelle a l'adresse des 
cantons-que la protection de la nature et du paysage est de 
la responsabilite primaire des cantons.11 suffit d'observer le 
paysage tel qu'il est aujourd'hui, vingt ans apres le vote de 
cette disposition, pour constater combien peu cette respon
sabilite a ete prise au serieux. 
Un des grands risques de l'operatlon ccrepartition des 
täches» est precisement que de nombreux secteurs ne 
seront flnalement pas c.ouverts et que, par co·nsequent, des 
lacunes nouvelles, des inegalites injustifiees apparaissent 
dans la couvertrue sociale. Ceux qui n'ont que le mot de 
federalisme a la bauche sont les memes qui, dans nos 
conseils, empechent les cantons d'aller plus loin, comme 
cela a ete le cas tout recemment en matiere de duree des 
vacances. Le federalisme, c'est aussj cela, garantir une 
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couverture minimale et autoriser les i::antons a aller plus loin 
- et non a aller moins loin. 
C'est en cela que la proposition de M. Braunschweig merite 
tout notre appui. C'est d'ailleurs tres exactement la solution 
qui a ete retenue finalement, apres bien des discussions, en 
matiere d'amenagement du territolre, ia Confederation exi
geant qu'il y ait un amenagement, et en prevoyant les formes 
minimales, les cantons en definissant librement le contenu. 
Sur le fond, par rapport aux propositions qui nous sont 
faites, on observe, s'agissant de projets concrets, d'une part, 
que le desengagement de. la Confederation ne concerne 
curleusement que des täches sociales et educatives et, 
d'autre part, que l'on entend cantonaliser ainsi essentielle
ment des täches qui ne sont pas susceptibles d'un traite
ment cantonal differencie mais qui, par leur nature meme, 
appellent des solutions nationales. En quoi le fait d'lltre 
handicape, etudiant, delinquant, justifie-t-il un traitement 
different, favorable dans un canton riche, defavorable dans 
un canton pauvre? 
De deux choses l'une, soft la repartition des täches aboutit a 
ce que, en definitive, les cantons deviennent libres de faire 
ou de ne pas faire ce que la Confederation fait aujourd'hui; il 
y aura alors regresslon sociale et inegalites injustifiees. Soit 
la repartltlon des täches n'aboutlt pas a cela et, dans ce cas, 
on se limitera a modifler l'etiquette des executants. En 
consequence, qu'on la voie sous l'angle du fond ou sous 
celui de la forme, l'operatlon n'a pour nous guere d'inter6t. 
On ne resout pas les problemes du federalisme en dega
geant la Confederatlon de ses täches propres de solidarite 
nationale mals, par exemple, en s'attaquant a la contradlc
tlon croissante entre une·structure politique decentrallsee, a 
laquelle nous tenons, et une concentration economlque et 
un gigantisme technologique toujours plus marques. 
En conclusion, nous disons non a des mesures d'economie 
antlsociales abusivement drapees dans le manteau du fede-
rallsme. · 

Weber-Arbon: Ich möchte auf zwei meines Erachtens gra
vierende Währschaftsmängel der bundesrätlichen Botschaft 
hinweisen. 
1. Die ganze Darstellung der über 130jährlgen Entwicklung 
unseres Bundesstaates oder der über 100 Jahre seit der 
Totalrevlslon Im Jahre 1874 bezüglich der Kompetenzen des 
Bundesstaates beschränkt sich in der Botschaft auf zweiein
halb Selten. Sie enthält zudem auf Seite 5 und 6 Schlag
worte, unverarbeitet, die vielleicht einer Tageszeitung, aber 
nicht einer bundesrätlichen Botschaft anstehen würden. Es 
fehlt eine notwendige Analyse der Entwicklung, auch des 
Wandels des schweizerischen Föderalismus. Ich habe fest
gestellt, dass In den f10 seit der Totalrevision im Jahre 1874 
durchgeführten Partialrevlsionen bis heute 52 Bundesge
setzkompetenzen eingeführt worden sind. Interessant ist die 
Verteilung dieser Kompetenzen auf diese 110 Jahre. Von 
1874 bis 1914 waren es deren 1"3, 1915 bis 1945 deren 10, 
und die weiteren 29 entstanden In den letzten 38 Jahren. 
Interessant Ist auch eine Analyse der Intensität dieser 
Gesetzgebungskompetenzen, die der Bund erhalten hat. Es 
gibt imperative oder faktultatlve Gesetzgebungskompeten
zen für den Bund. Es gibt eine Gruppe von Bestimmungen, 
die dem Bund die Kompetenz geben; bestimmte Materien zu 
fördern, zu unterstützen oder Beiträge zu geben. Neu taucht 
seit 1969 ein bisher unbekannter Begriff auf, nämlich die 
Kompetenz des Bundes zur Grundsatzgesetzgebung. Neu 
wäre auch eine Koordinationskompetenz des Bundes gewe
sen, wenn 1973 die Bildungsartikel nicht verworfen worden 
wären. Neu Ist übrigens auch seit 1947 die Wendung in der 
Bundesverfassung, dass der Bund in bestimmten Materien, 
wo er gesetzgeberisch tätig sein soll oder kann, vorher die 
Kantone anzuhören hat. Sie sehen also: Die Verfassung ist 
föderalistischer geworden. 
2. Ein weiterer gravierender Währschaftsmangel der Bot
schaft ist folgender: Nirgends wird der Frage nachgegan
gen, durch welche Kompetenzen des Bundes Impulswirkun
gen .entstanden sind, Anregungen.an die Adresse der Kan-

tone und Ihre Gesetzgebung. Die Anreizfunktion des Bun
des wird nicht dargelegt. Eine solche Analyse des Ist-Zustan
des wäre staatspolitisch, staatsrechtlich wertvoll gewesen 
und hätte wohl in überzeugenderer Weise zur Vision führen 
können, der hier an diesem Pulte immer wieder grosse 
Bedeutung beigemessen worden ist. Man hat jetzt einfach 
ein paar Verfassungsnormen herausgeplckt und als Objekte 
dieses Retourganges angepriesen. 
Bei dieser Vorlage ergeben sich zwei Gruppen von Parla
mentariern: einerseits die Gläubigen, die Vertrauensseligen, 
die alle sagen, die Kantone könnten die Aufgaben schon 
übernehmen, die der Bund bis jetzt innegehabt habe. Ande
rerseits gibt es die Skeptiker, vielleicht die Realpolitiker, die 
einen Abfall der öffentlichen Leistungen befürchten. 
Die Vorlage, welche es-heute zu behandeln gilt, empfinde 
Ich als ein verdecktes Essen. Das Menü könnte sogar unge
nlessbar werden, und vor dieser Konsequenz möchte ich 
warnen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Rückweisungsantrag unserer 
Fraktion zuzustimmen. 

Schmid: Auch ich bin von der Vorlage des Bundesrates in 
keiner Welse überzeugt. Der Bundesrat gibt zwar hoch an: 
Er schreibt von einer konsequenten Bereinigung der Pflich
tenhefte, er bezeichnet die Neuverteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen als einen Schwerpunkt seiner 
Regierungspolitik, er will die Aufgaben der Kantone und die 
Aufgaben des Bundes in den Augen des Bürgers besser 
sichtbar machen. 
Diese Vorlage lehne ich vor allem deshalb ab, weil sie nicht 
geeignet Ist, die vom Bundesrat selbst gesteckten Ziele :zu 
erreichen. Schauen Sie beispielsweise auf Seite 58 der Bot
schaft den Abschnitt über Jugend und Sport an. Zwar wird 
vieles geändert gegenüber dem jetzigen Zustand, aber wenn 
Sie davon ausgehen, dass die Aufgaben der Kantone bzw. 
des- Bundes besser sichtbar gemacht werden sollen, dann 
erreichen Sie das sicher dort überhaupt nicht. Es ist, wie 
schon bisher, ein Konglomerat von Aufgaben des Bundes 
und von Aufgaben der Kantone. Der Bürger wird nicht 
feststellen können, wer letztlich zuständig ist. 
Ich frage mich, warum der Bundesrat nicht, wenn er sich 
schon solche Ziele setzt, auch Alternativen prüft. Warum , 
wird beispielsweise nicht einmal die Frage aufgeworfen, ob 
man mit der in der Schweiz üblichen Art des Vollzugs 
bundesrechtlicher Vorschriften, nämlich des Vollzugs durch 
die Kantone, aufhören soll. Wir haben nur ganz wenige 
Beispiele, wo der Bund seine Aufgaben selbst vollzieht. 
Eines Ist die Post; diese tritt dem Bürger unmittelbar gegen
über. Aber bei. den meisten anderen Aufgaben sind es die 
Kantone, welche die Bundesaufgaben vollziehen. 
So wird der Bürger, der im einzelnen nicht im Bild ist, kaum 
je feststellen können, ob es sich letztlich um eine Bundes
aufgabe oder um eine kantonale Aufgabe handelt. Anders 
wäre das beim amerikanischen System, wonach Bundesauf
gaben vom Bund und einzelstaatliche Aufgaben von den 
Einzelstaaten vollzogen werden. Kein Wort von dieser Alter
native steckt in der Botschaft. Diese will zwar Vieles verän
dern; mehr Übersichtlichkeit wird aber damit nicht gewon
nen. Da kommt mir unwillkürlich ein Ausspruch in den Sinn, 
den unser Kollege Eisenring schon vor einigen Jahren getan 
hat. Er hat nämlich einen Gesetzgebungsstopp gefordert in 
der Meinung, dass die Hektik der Regierungspolitik zu stark 
sei. Sel!)stverständlich Ist dieser Gesetzgebungsstopp ein 
völlig übertriebenes Postulat. Aber auch ich bin der Mei
nung, dass es nicht darauf ankommt, dass laufend etwas 
gemacht wird, dass sich diese Regierung ständig rechtfer
tigt und zeigt, dass sie auch noch da ist; es kommt vielmehr 
darauf an, dass etwas Brauchbares vorgelegt wird; wenn die 
Regierung das nicht bieten kann, soll sie darauf verzichten, 
dem Parlament eine unzulängliche Vorlage zuzuleiten. Die 
Bürger dieses Landes sind nämlich froh, wenn sie in dem 
ohnehin komplizierten staatsrechtlichen und politischen 
Mechanismus wenigstens eine gewisse Stabilität und Konti-

. nuität erkennen und die gleichen Aufgaben nicht immer 
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wieder anders gelöst werden, so dass sie ständig umlernen 
müssen. 
Bleibt die Frage übrig, was denn die Wirkung dieser Vorlage 
ist Herr Braunschweig hat es gesagt. Es wird letztlich ein 
Abbau bisheriger Sozialleistungen resultieren. Das braucht 
nicht in allen Kantonen der Fall zu sein. Es wird aber In 
einzelnen Kantonen der Fall sein. Wenn die Kommissions
sprecher und auch verschiedene andere Votanten gesagt 
haben, das sei nicht beabsichtigt, so Ist darauf hinzuweisen, 
dass es darauf nicht ankommt; wenn wir bisherige Bundes
aufgaben an die Kantone zurückg~ben, sind die Kantone 
souverän, auf diesem Gebiet zu machen, was sie wollen, und 
sle sind auch völlig frei, auf diesem Gebiet nichts oder 
bedeutend weniger zu machen als bisher mit dem Bund 
zusammen. Alles andere, was behauptet wird, Ist Augenwi• 
scherei. 
Ich stimme dem Antrag Braunschweig zu. 

Loretan: Mit dieser Im vorp8f'!amentarischen und im parla
mentarischen Stadium lange erdauerten Vorlage sind Kan
tone und Gemeli:iden-angesprochen, zugunsten des Bundes 
mehr Lasten auf sich zu nehmen. Sie sind bereit dazu. Das. 
haben wir mehrmals gehört. Auch die Gemeinden sind es, 
obschon sie damit rechnen müssen, dass die Kantone ihrer
seits mit «Aufgabenentflechtungsübungen» versuchen wer
den, das Ihnen vom Bund Aufgebürdete nach unten weiter
zuschicken. Städte und Gemeinden werden sich zum Bei• 
spiel am Stlpendlenwesen oder an der Wohnbauförd~rung 
mehr beteiligen müssen. Man vergesse dabei aber nicht, 
dass der Verachuldungsgrad aller schweizerischen Gemein
den Insgesamt mit ,vnd 27 Milliarden Franken höher Ist als 
derjenige des Bundes. Man vergesse ferner nicht, dass auf 
die Städte und Gemeinden auf dem Gebiete des Umwelt
schutzes erhebliche neue Aufgaben und Ausgaben zukom
men. Kantone und Gemeinden sind aber wohl nicht nur um 
des Bundes willen zur Übernahme zusätzlicher Belastungen 
bereit, sondern auch in Ihrem wohlverstandenen eigenen 
Interesse. Die Neuverteilung der Aufgaben eröffnet ihnen die 
· Chance, sich vom Druck des Zentralstaates und der bundes
staatlichen Verbundwirtschaft etwas zu entlasten. Bestimmt 

· erkennen sie auch die Notwendigkeit, dem Bund für die 
Erfüllung seiner vorrangigen Aufgaben, zum Beispiel für die 
Gesamtverteidigung, einen wirkungsvolleren Einsatz zu er
mögllche11. 
Wenn Kantone und Gemeinden bei der Neuverteilung der 
Aufgaben mitwirken, dann sind sie auch befugt, Zielsetzun
gen aus Ihrer Sicht namhaft zu machen, ohne die es keine 
echte Entflechtung des Zuständigkeits- und Finanzierungs
wirrwarrs gibt. Es sind deren fünf: 
1. Es ist Übereinstimmung zu erzielen zwischen Aufgaben
erfüllung, Zuständigkeit und Finanzierung. 
2. Es Ist anzuerkennen, dass in Kantonen und Gemeinden 
unterschiedliche Lösungen für dasselbe Problem denkbar 
sind. Damit verträgt sich eben die Fixierung von Mindest
standards und von Rahmengesetzen schlecht Hier vermö
gen die vorgeschlagenen Lösungen bei "Turnen und Sport» 
und bei den Ausbildungsbeiträgen nicht ganz zu befriedi
gen. Kollege Künzi hat sich bereits dazu geäussert. Soeben 
hat sich auch Kollege Hans Schmid negativ dazu ausgespro
chen. Ich teile im Grundsatz seine Meinung. Wir kommen 
gerade bei •Turnen und Sport» nicht zu wesentlichen 
Entflechtungen, aber Ich ziehe nicht denselben Schluss. Ich 
werde selbstverständlich dem Antrag Braunschweig nicht 
zustimmen, sondern ich werde den ersten bescheidenen 
Schritt mit diesem ersten Paket tun und dem gesamten 
Paket zustimmen. Auch die Aufgabenentflechtung muss 
offenbar in unserem Staatswesen schrittweise erfolgen. Das 
ist anscheinend unvermeidlich. 
3. Vermehrte Bürgernähe bei der Aufgabenerfüllung der 
öffentlichen Hand. Dies setzt eben die vollständige Entflech
tung bestimmter Aufgabengebiete voraus. 
4. Vollständiger Abbau von Subventionen auf bestimmten 
Aufgabengebieten. 
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5. Entwirrung der finanziellen und administrativen Verflech• 
tungen der Verwaltungsapparate in Bund und Kantonen. 

-Zur letzteren Zlelsetzung - Stellenabbaü-,n der Bundesver
waltung als Folge der Aufgabenentflechtung- hat die vorbe
ratende Kommission auf meine Veranlassung hin einen 
zusätzlichen Bericht.erhalten. Darin wird pro Aufgabenge
biet, welches Gegenstand dieses ersten Massnahmenpake
tes bildet, die personelle, stellenplanmässige Entlastung der 
Bundesverwaltung dargestellt. Diese Entlastung ist äusserst 
bescheiden, ja mager ausgefallen, so, wie sie prognostiziert 
wird. Brutto sind das 27 Stellen, netto 22 Stellen, d. h. fünf 
Stellen sollen für anderweitige Aufgaben in den entlasteten 
Bundesämtern verwendet werden. Allein 18 Stellen sollen 
beim Bundesamt .für Wohnungswesen, im Rahmen einer 
umstrittenen Aufgabenentflechtung - wir haben das von 
Herrn Flubacher gehört - wegfallen. 
Wir mOssen angesichts dieses doch eher unbefriedigenden 
Internen Spareffektes beim Bund verlangen, dass Bundesrat 
und Verwaltung die Stelleneinsparungen vor dem Inkrafttre
ten unserer Beschlüsse nochmals ernsthaft überprüfen mit 
dem Ziel, weitere Reduktionen vorzunehmen. Wenn für den 
Bund Aufgaben wegfallen und von den Kantonen übernom
men werden, dann soll das In den Stellenplänen deutlich 
zum Ausdruck kommen. Mit meiner Fraktion bin ich für 
Eintreten und für ein konsequentes Durchziehen dieses 
ersten Paketes. Man kann nicht mit dem Zauberwort «Aufga
benneuverteilung» während Jahren beim Volk, beim Stimm
bürger, beim Steuerzahler Hoffnungen auf eine Entlastung 
des Bundes wecken und dann, wenn es darauf ankommt, 
vor dem eigenen Mut Angst bekommen. 

Vllllger: Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zur staats
politischen Bedeutung der Aufgabenteilung aus der Sicht 

. eines vehementen Anhängers der ordnungspolitischen Idee 
des Föderalismus, also als einer, der noch dran glaubt, wie 
das vorher Herr Weber-Arbon definiert hat. 
Es sind fOr mich vier Faktoren, welche die politische Überle
genheit des .Föderalismus gegenüber der zentralen Steue
rung des Staates begründen: Erstens wird durch die Dezen
tralisation der politischen Verantwortung auf autonome 
Machtzentren die politische Macht aufgeteilt, gebändigt 
oder sozusagen entgiftet. zweitens werden wichtige 
Entscheidungen näher zum Bürger verschoben, was das 
Gemeinwesen - das ist hier schon gesagt worden - über
schaubarer und auch besser kontrollierbar macht Drittens 
sind für viele Probleme regionale Masslösungen möglich; 
was etwa für den Zürcher gut Ist, braucht ja dem Waadtlän
der nicht unbedingt auch zu frommen. Viertens haben -
meines Erachtens ein wichtiger Gesichtspunkt - Gliedstaa-

. ten und Gemeinden wiederum eigene Behörden und eigene 
Parlamente, die eigenverantwortlich denken und handeln 
und die eine unschätzbar wichtige politische Klasse bilden, 
ohne die die Schweiz um vieles ärmer wäre. 
Damit der Föderalismus kreativ und lebendig bleibt, darf 
man diese politische Substanz nicht einfach austrocknen, 
Indem man _den unteren Ebenen ständig vorschreibt, wie sie 
ihre Probleme zu lösen haben. Ein reiner Vollzugsföderalls
mus und ein permanentes Drelnfunken über Rahmenge
setze sind für mich degenerierte Föderallsmusformen. Es 
sind deshalb zwei Voraussetzungen unabdingbar: Erstens 
muss die Verantwortung für die Problemlösung voll beim 
Gliedstaat, also beim Kanton liegen; zweitens müssen Trä
ger der Verantwortung für Finanzierung und Problemlösung 
identisch sein, weil sonst ein haushälterisches Gebaren 
nicht gewährleistet ist. Darum müssen die Anträge Braun- · 
schweig und Carobblo abgelehnt werden, weil sie letztlich 
doch Ausdruck einer zentralistischen Mentalität sind, die 
meines Erachtens unser Land auf die Dauer nicht verträgt. 
Ich bin mir voll bewusst, dass der Föderalismus auf zwei 
Grenzen stossen kann. Einerseits können zentrale Lösun
gen effizienter sein - aber sie sind es nicht immer -, und 
andererseits Ist eine In vielen Fällen durchaus anzustre
bende Mindestversorgung an Staatsleistungen nicht unbe
dingt gewährleistet, vor allem dann, wenn einzelne Glied• 
staaten wegen natürlicher Unterschiede der Finanzkraft zur 
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Lösung bestimmter Aufgaben ganz einfach nicht in der Lage 
sind. Aber hier muss ja eben der Finanzausgleicli einsprin
gen. Seine Verbesserung ist darum für mich eine der Vor
aussetzungen zum Gelingen dieses komplexen Vorhabens 
Oberhaupt. Wichtig scheint mir aber, dass diese Finanzüber
tragungen frei sind, weil ausschliesslich zweckgebundene 
Mittel mit echter Autonomie nicht vereinbar sind. 
Was mich In dieser Debatte etwas bedrQckt hat, ist der 
Mangel an Vertrauen zu den Kantonen, ja sogar zum kanto-. 
nalen Stimmvolk, der bei vielen Voten durchschimmert. 
Wenn man die gewaltige Literatur liest, die uns von durch 
die Verlagerung betroffenen Subventionsempfängern zuge
stellt worden ist, könnte man fast meinen, die kantonalen 
politischen Instanzen seien allesamt völlig unmündig, unfä~ 
hlg und ot:me jeden guten Willen. Kantonale Parlamente und 
Regierungen sind weder dQmmer noch unpolitischer als wir, 
und sie sind auch nicht weniger engagiert! ich. habe Im 
kantonalen P.arlament des Standes Luzern wesentlich bes
sere Erfahrungen gemacht als anscheinend Frau Robert im 
Berner- Parlament. Die kantonalen· Behörden und Parla
mente werden die Probleme vielleicht anders lösen, aber 
sicher nicht schlechter. Allerdings massen die Kantone 
erkennen, dass auch sie herausgeford~rt sind. Gewisse 
Ermüdungserscheinungen beim Willen zur kantonalen 
Autonomie sind unverkennbar. Die hohle Hand darf nicht 
die einzige Gebärde des modernen Föderalismus werden. 
Ob es sich nun um Wohnbauförderung, Justizheime oder 
Stipendien handelt, di_e Kantone werden · die Aufgaben 
anpacken müssen. _ 
Ich bitte Sie also: Folgen Sie nicht jenen, die aus dieser 
Vorlage Stein um Stein herausbrechen wollen, bis das 
Gebilde einstürzt. akzeptieren Sie das Im Grunde beschei
dene Paket als Ganzes, schenken Sie den Kantonen etwas 
Vertrauen und zeigen Sie etwas Mut zum Unterschied!. 

Jung: Wir haben gestern und heute sehr viel und sehr 
gescheit über den Föderalismus und die Subsidiarität 
gesprochen. Doch wenn man die Flut der Anträge betrach
tet, schwindet einem der Glaube, dass diese Worte auch 
ernst gemeint sind. Daran kranken wir'; es ist meiner Mei
nung nach bedenklich, dass wir hier In diesem Saal so sehr 
die Götter beschwören, aber dann ·nicht bereit sind, die 
nötigen Schritte in die richtige Richtung zu tun. Wir können 
doch den Pelz nicht waschen, wenn wir ihn nicht nass 
machen! 
Bei dieser Vorlage müssen wir die Proportionen sehen. Ein 
Leistungsabbau des Staates ist weder geplant noch vorge
sehen. Hingegen werdsn nicht jeder Kanton und jede 
Gemeinde die gleiche Aufgabe gleich lösen wie der !lndere 
Kanton oder die andere Gemeinde. Bei der Vielgestaltigkeit 
unseres Landes Ist das auch nicht notwendig. Preis und 
Chance des Föderalismus bestehen gerade darin, dass die 
Kantone unc! die Gemelnde·n gleiche Aufgaben verschieden
artig ·und unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen 
und kantonalen Verhältnisse lösen können. Der echte Föde
ralismus setzt Vertrauen in den Leistungswillen und In die 
Leistungskraft der Kantone und Gemeinden. Wer dieses 
Vertrauen nicht besitzt, wer alles Glück und alles Heil im 
Zentralstaat sucht, wird dieser Neuverteilung kaum zustim
men können. Durch die Neuverteilung der Aufgaben soll der 
heute verfilzte Staat Qbersichtiicher, durchsichtiger, ver
ständlicher, sparsamer, demokratischer werden und wieder 
näher an den Bürger heranrücken. 
Man spricht- heute soviel von der Staatsfarne des Bür
gers, von seiner beängstigenden Teilnahmslosigkeit allen 
politischen Dingen gegenüber. Ein wichtiger Grund liegt 
sicher darin, dass der Bürger diese kompliziert gewordene 
Staatsmaschinerie nicht mehr versteht. Ein weiterer Grund 
für diese Apathie dem Staat gegenüber mag auch darin 
liegen, dass der Bürger fürchtet, hier werde unrationell, 
langsam und ohne jegliche RQcksicht auf die sogenannte 
Kosten-Nutzen-Analyse gearbeitet. 
Wie hier schon oft erwähnt: Die Neuverteilung der Aufgaben 
darf nicht einfach zu einem Defizittransfer zwischen dem 
Bund und den Kantonen werden. Der Bürger soll wieder 

genau sehen, mit wem er es eigentlich zu tun hat, wenn er 
mit .dem Staat in Berührung tritt. Administrativer und büro
kratischer Ballast soll abgeworfen werden. Dadurch wird 
auch ein eigentlicher Spareffekt ausgelöst, denn dann müs
sen sich nicht mehr Gemeinden, Kantone und der Bund mit 
den gleichen Problemen einzeln befassen. In einer Zeit des 
Nullwachstums muss auch der Staat sichtbar sparen. Dies 
sieht der Bürger ein, wo Immer Im politischen Spektrum er 
auch stehen mag. Wenn die unteren Ebenen des Staates, die 
Gemeinden oder die Kantone, eine Aufgabe autonom lösen 
können, dann weiss der Bürger auch, worum es geht, und 
dann kann er seine demokratischen Mitwirkungsrechte 
direkt einsetzen. 
Mein Heimatkanton ist sicher nicht auf Rosen gebettet, end 
trotzdem bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. ich habe 
das Gefühl, dass wir plötzlich vor dem eigenen Mut zurück
schrecken. Wir dürfen doch dein Bürger nicht immer vor
werfen, nur dort zum Sparen bereit zu sein, wo es den 
anderen trifft. Zeigen wir doch Mut, aber auch eine gewisse 
Opferbereitschaft. 
Deshalb bitte ich Sle,,dle eingereichten Anträge samt und 
sonders abzulehnen, dem Bundesrat treu zu bleiben und die 
Vorlage, so wie sie vorliegt, zu genehmigen, damit hier der 
richtige Schritt in die richtige Richtung getan wird und 
innert nützlicher Frist auch das zweite Paket, Aufgabentei
lung, angegangen werden kann. 

M. Gloor: Tout en constatant que les premieres mesures 
pour ia nouvelle repartitlon des täches entre la Confedera
tlon et las cantoiis contribueront a alieger ia charge finan
ciere federale d'environ 198 millions de francs en 1984, 219 
millions de francs en 1985 et 183 miliions de francs en 1986 
a 1987, Je me demande qui en fait fera les frais de ces 
operations. 
SI, aujourd'hul, je ne peux pas voter l'entree en matlere sur 
l'objet sour'nis a nos deliberations, c'est pour plusieurs rai
sons. Tout d'abord, la suppression des subventions versees 
par ia Confederation aux cantons tendant a soutenir ieur 
budget de bourse est plus qu'une erreur, c'est une taute. La 
mauvaise situatlon financiere de certains cantons mettra a 
rude epreuve la politique d'obtention des bourses pour las 
etudiants. C'est un effort d'ordre social qui est battu en 
breche; on peut le regretter amerement. 
En ce qui concerre la proposition du Conseil federal, ten
dant a supptimer les subsides federaux aux maisons d'edu
cation pour enfants et adolescents, j'en tombe des nues, car 
dans le cadre d'un federailsme bien compris, j'ai toujours 
cru qu'au contraire II faliait, dans cet lmportant domalne, 
faire une politique de mouvement tendant a augmenter 
l'appui financier de la Confederation mais pas du tout repor
ter cette charge sur las cantons. Dans cet important 
i:lomaine, que feront las cantons financierement pauvres? lis 
reporteront ces charges sur les communes·et ce n'est pas de 
cette maniere que l'on pourra faire front objectivement au 
probleme ainsi pose. 
Qu'en est-11 de la situation financiere des communes dans 
ce proiet? On ne s'en preoccupe guere, car toujours s'agis
sant des cantons pauvres. ou de moyenne capacite finan
ciere, les charges financieres seront reportees sur las com
munes. Je pense a toutes celies de l'arc jurassien et aux 
banlieues industrielles qui ont beaucoup de chOmeurs et de 
lourdes charges sociaies. Or, j'ai peine a comprendre nos 
coliegues liberaux qui passent comme chat sur braises sur 
ce probleme. Naivement, je partais de l'idee que ia sltuation 
financiere des communes etait un point d'equilibre et de 
stabilite ainsi que de sante pour l'ensemble de notre pays. 
Aiors je m'etonne de cette attitude et de celle de la majorite 
de ce conseii alors qu'on a entendu cette phrase d'une si 
grande elevation de pensee: ccQui gouverne dans ce pays?» 
C'est pour toutes ces raisons et de multiples autres d'ail
leurs que je ne peux pas voter l'entfee en . matiere sur 
l'ensemble de ce projet. 

Le presldent: Le debat d'entree en matiere esf ainsi termine. 
MM. Braunschweig et Carobbio se sont mis d'accord sur un 
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texte commun de propositlon de renvol du projet au Conseil 
fednl. 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Le debat d'entree en matlere a 
ete interessant a sulvre. II a ete le reffet du large eventall des 
opinlons comme ce fut d'ailleurs le cas lors des delibera
tlons generales d'entree en matlere au sein de notre com-
mlsslon. · 
Je n'entends pas passer en revue ici les points de vue qui 
ont ete exprlmes ä cette tribune. La plupart d'entre eux ne 
sont, pour. nous membres de la commisslon, pas nouveaux. 
Je ies al dejä exposes et j'al dit hier ce qu'en pensait la 
majorite de 1a commisslon lors de mon rapport d'entree en 
matiere. Je me permets de ne pas y revenir. 
Un mot seulement au sujet de la repartitlon des charges. 
Plusieurs orateurs ont pretendu que les cantons et surtout 
les cantons flnancierement faibles ne seralent pas en 
mesure de trouver les moyens flnanclers qui devralent leur 
permettre d'assumer completement les täches qui leur sont 
deleguees. · 

_Je vous lnvfte ä consulter ä ce sujet le tableau des conse
quences flnancleres qul vous a ete dlstribue ä la sesslon de 
decembre. Vous constaterez que la charge supplementalre 
totale des cantons, qul resulte de la repartitlon des täches 
teile que vous la propose la commisslon, est tres falble. Elle 
est de 86,28 mllllons de francs pour I' ensemble des cantons 
en 1986/1987, ce qul represente le 0,44 pour cent de leur 
force flscale. Pour ce qul conceme les cantons flnanciere
ment faibles, leur supplement de charges flnancieres repre
sentera le 0,31 pour cent de leur charge flscale gräce, bien 
sür, a l'effort qu'ont fait les cantons pour elarglr et renforcer 
·la perequatlon flnanciere lntercantonale. Vous pouvez le 
constater, on ne peut pas de pretendre qua pour des raisons 
flnancieres; les cantons et surtout les cantons flnanclere
ment falbles ne pourront pas assumer les charges qul resul
tent de la nouvelle repartltlon des täches. 
Je constate avec plaisir que l'entree en matiere n'a pas ete 
combattue. Presque tout le monde est favorable a la nou• 
velle rcipartltlon des täches dans l'ensemble, mals on a 
surtout entendu des objectlons a l'egard des mesures par
tielles qui nous sont proposees. 

· J'en vlens maintenant ä la proposition commune de renvol 
de MM. Braunschweig et Carobblo. Je vous lnvite a repous
ser cette propositlon. M. Carobbio a deja fait une propositlon 
presque analogue en commisslon, ce qul n'a pas ete le cas 
pour M. Braunschweig. M. Carobbio vous l'a dit, notre com
mlssion a repousse sa proposition de renvoi par qulnze voix 
contre une. Pourquor faut-il repousser cette propositlon de 
renvoi? J'y vo_is plusieurs ralsons. Premiere raison: vous 
savez que pour arriver a faire des propositions concretes 
pcur un premier traln de mesures visant a mieux repartir les 
täches entre la Confederatlon et les cantons, il a fallu que 
ceux..ci se concertent, qu'lls trouvent un terrain d'entente et 
les mesures qui nous sont proposees sont faites, en quelque 
sort1:1, d'un commun accord- entre la Confederation· et les 
cantons. Or, poür ce qul est de ••harmonlsation flscale, vous 
n'ignorez pas qu'il a ate possible de trouver un terrain 
d'entente, en ce qui conceme l'harmonisation fiscale for
melle, mals que l'on est encore tes loln d'avoir trouve un 
accord sur une harmonisation flscale materielle. C'est dire 
que, sl nous renvoyons le paquet de mesures au Conseil 
federal jusqu'a ce qu'II nous propose des mesures d'harmo
nisation fiscale materielle, l'attente risque d'ätre fort longue. 
Deuxleme raison: on a fait remarquer en commission qu'il 
ne fallait envlsager l'elaboration de lois-cadres qu'avec 
beaucoup de reserve. SI une lol-cadre pennet de fixer des 
exlgences et des conditions valables pour tout le pays; II ne 
faut pas oublier qu'elle restreint sensiblement les compe
tences cantonales. Prevoir des lois-cadres va, en quelque 
sorte, a l'encontre des principaux objectifs de la nouvelle 
repartition des täches, a savoir reduire l'interdependance 
entre la Confederation et les cantons, et renforcer la souve
rainete de ces demiers. 
Enfln, une trolsieme raison plaide pour le refus de cette 
double proposition de renvoi, c'est qu'il faut absolument 

31 Bunct und Kantone. Neuverteilung der Aufgaben 

que nous nous expliquions icl, dans ce conseil, sur chacun 
des elements du premier train de mesures.11 ne faut pas que 
le debat soft esquive par un renvoi; II faut qu'il ait lieu afin 
que l'on sache si l'on peut poursuivre le but que l'on s'est 
propose d'atteindre avec la nouvelle repartltion des täches. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a rejeter les deux 
propositions de renvol ou la double proposition de renvoi 
Braunschwelg-Carobbio. 

Neblket, Berichterstatter: In der Eintretensdebatte kamen 
sicher fast alle Aspekte des komplexen Problems der Aufga
benneuverteilung zwischen Bund und Kantonen zum Aus
druc_k. Ich möchte mich nicht zu einzelnen Aspekten äus
sem. Dazu wird dann noch bei der Detallberatung Gelegen
heit- sein; Ich flJÖChte mich deshalb auf einige allgemeine 
Bemerkungen beschränken. 
Es ist richig, wie dies viele Redner zum Ausdruck gebracht 
haben, dass man das Paket als Ganzes beurteilen muss. 
Man will nicht .nur den Kantonen Aufgaben voll Oberbinden 
und Verantwortung übertragen, auch der Bund übernimmt 
In Bereichen, in denen er selbst entscheidet, ganz erhebli
che Lasten: Stichwort AHV. Die Kantone erhalten damit 
mehr Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit Sie können 
die Prioritäten nach eigenen Entscheidungen setzen. Rich
tig Ist aber auch, dass eine Neuverteilung der Aufgaben 
nicht in einem einzigen grossen Wurf reallslertwerden kann. 
Beim ersten Paket geht es um einen ersten bescheidenen 
Schritt zu mehr Föderalismus. Für viele ist ja dieser Schritt 
schon zu gross. Die Bedenken, die bereits zu diesen ersten 
bescheidenen Massnahmen geäussert worden sind, zeigen, 
wie mühsam und schwierig der Weg Ist. 
Um kurz bleiben zu· können, möchte ich mich vorwiegend 
mit den Bedenken, besonders auch mit den Rückweisungs
anträgen Braunschweig und Carobbio, auseinandersetzen. 
In der Kommission wurde ein ähnlicher Antrag mit 15 gegen 
1 Stimme abgelehnt Ich kann also hier durchaus Im Namen 
der Kommission sprechen. · 
Zuerst zum finanziellen Aspekt: Es wird befürchtet, dass die 
Kantone nicht in der Lage seien, die Mehrbelastung zu 
tragen. Das trifft ganz eindeutig nicht zu. Es geht·gesamthaft 
beim ersten Paket per Saldo um 99 MIiiionen Fran'5en. Wir 
haben den Kantonen im Rahmen von verschiedenen Spar
paketen schon wesentlich mehr zugemutet, und sie konnten 
auch damals die Aufgaben weiter erfüllen. In diesem Lichte 
Ist die Mehrbelastung der -Kantone bescheiden. Zudem 
haben sich alle Kantone Im Vernehmlassungsverfahren 
b~relt und Imstande erklärt, die Mehrbelastung auf sich zu 
nehmen. Im Rahmen des Kontaktgremiums, In dem die 
Kantone vertreten sind, wurde eine tragbare Lösung 
gesucht und gefunden. Die Vorschläge sind In Zusammen
arbeit mit den Kantonen· getroffen worden. Man hat also 
nicht Im luftleeren Raum leglferlert. · 
Was sehr wichtig ist: Der Finanzausgleich wird verbessert. 
Die flnanzschwächeren Kantone erhalten mehr Bewegungs
freiheit, um ihre Aufgaben zu lösen. Man muss sich darüber 
im klaren sein, dass die Finanzierung dieser Aufgabentei
lung eigentlich durch die finanzstarken Kantone erfolgt. Der 
finanzielle Bereich darf also nicht übertrieben werden. 
Ich bitte Sie, in Ihrer Dokumentation, auf Seite 13 nachzu
schlagen, welche finanziellen Auswirkungen nach dem 
Finanzausgleich und dem Ausgleich für Härtefälle noch 
übrigbleiben. Ich möchte nur einige Beispiele daraus zitie
ren. Man kann sich mehr darunter vorstellen, als wenn man 
allgemein einfach darüber theoretisiert. Zum Beispiel wird 
der Kanton Tessin mit der Aufgabenteilung des ersten 
Pakets mit rund 13 Millionen Franken belastet. Er erhält aber 
aus der Versfä:rkung des Finanzausgleiches und unter dem 
Titel •Härteausgleich» Insgesamt 14 Millionen Franken, so 
dass die Nettomehrbelastung 4 Millionen Franken beträgt; 
und das erst nach 1990, wenn alle Massnahmen tatsächlich 
in Kraft treten. 
Ein anderes Beispiel: Der Kanton Luzern wird aus der Aufga• 
benteiiung mit 15 Millionen Franken mehr berastet. Als 
Finanzausgleich erhält er 10,8 Millionen und unter dem Titel 
ccHärteausglelch„ noch 1,2 Millionen. Insgesamt erhält er 
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also 12 MIiiionen, so.dass die Nettomehrbelastung für den 
grossen Kanton Luzern noch 3 Millionen Franken ausmacht. 
Ein letztes Beispiel: Der Kanton Freiburg wird aus der Aufga
benneuverteilung mit 19,4 Millionen mehr belastet. Er erhält 
aber aus dem Finanzausgleich 15 Millionen und unter dem 
Titel «Härteausgleich» 2 Millionen. Netto verbleiben dem 
Kanton Freiburg 1,8 Millionen Mehrbelastung nach 1990. Es 
kann doch im ernst niemand mehr behaupten, das sei nicht 
tragbar. 
Kurz: Die finanziellen Auswirkungen sind also bescheiden 
sowohl in bezug auf die Kantone als auch in bezug auf den 
Bund. Richtigerwelse will man nicht mit dem «Vehikel» 
Aufgabenteilung die Bundesfinanzen sanieren. Das ist auch 
nicht möglich. Viel wichtiger ist die staatspolitische Bedeu
tung der Aufgabenteilung. Es geht um eine Entflechtung 
nach Sachbereichen. Man will, dass sich weniger Instanzen 
mit einer Aufgabe befassen. Das führt sicher zu weniger 
Bürokratie, zu klaren, verständlicheren Entscheidungsab
läufen. Es geht nicht um Leistungsabbau. Die Kantone sind 
- wie schon erwähnt - bereit und in der Lage, die Aufgaben 
zu übernehmen. Sie wollen aber nicht nur Vollzugsorgan 
sein und nur bezahlen müssen. Sie wollen auch entscheiden 
können und Verantwortung tragen. Sie sind dazu auch in 
der Lage; sie haben Parlamente, Bürger und Regierungen, 
die sich durchaus ihrer Verantwortung bewusst sind. Zwei
fellos wird es unterschiedliche Lösungen geben. Aber 
gerade das entspricht der Vielfalt der Schweiz und der Idee 
des Föderalismus. Die Bedürfnisse sind schliesslich auch 
unterschiedlich. 

, Es geht bei dieser Aufgabenteilung auch ganz sicher nicht 
um einen Sozialabbau. Die Kantone sind nicht unsozialer als 
der Bund. Das ist eine Unterstellung, mit der man den 
Kantonen unrecht tut. Soziale Massnahmen sind auch nicht 
sozialer, wenn sie über einen Leisten geschlagen werden. 
Das führt eher zu deren Nivellierung. Soziale Leistungen 
sind dann wirklich sozial, wenn sie den jeweiligen Bedürf
nissen der Bevölkerung angepasst sind. 
Die finanzschwachen Kantone erhalten übrigens, wie schon 
erwähnt, über den Finanzausgleich die notwendigen Mittel, 
das zu tun, was wirklich notwendig ist. Wegen der staatspo
litischen Bedeutung muss man aber auch mit Rahmengeset
zen und Vorschriften von Mindestleistungen zurückhaltend 
sein. Dies widerspräche einer echten Aufgabenentflechtung. 
Die Kantone würden damit lediglich zu zahlenden Vollzugs
organen. Dagegen wehren sie sich zu Recht; das wäre eine 
unechte Aufgabenteilung. Ein Rahmengesetz ist übrigens in 
einem sehr heiklen Bereich, bei den Ausbildungsbeiträgen, 
vorgesehen. 
Das erste Paket kann auch nicht überladen werden. Hier ist 
nur eine Politik der kleinen Schritte möglich. Abzulehnen ist 
deshalb auch im Rückweisungsantrag die Forderung nach 
materieller Steuerharmonisierung. Das wäre in höchstem 
Masse unföderalistisch und in unserer politischen Land
schaft schlichtweg unrealisierbar. Wir haben schon viel 
erreicht mit einer gewissen formalen Steuerharmonisierung. 
Ich bitte Sie also im Namen der Kommission, den Rückwei
sungsantrag abzulehnen, auf die Vorlage einzutreten und 
ihr möglichst umfassend zuzustimmen. 

·Bundesrat Friedrich: Nach dieser kontroversen Eintretens
debatte möchte ich versuchen, einige Schwerpunkte zu 
setzen, wie sie der - nach dem Zeugnis von Herrn National
rat Schmid offenbar gänzlich unfähige - Bundesrat in aller 
Bescheidenheit sieht. 
Im Rückblick auf die letzten 20 bis 30 Jahre stellen wir fest, 
dass die staatliche Tätigkeit andauernd zugenommen hat. 
Es stellt sich dabei immer mehr die Frage, welche staatliche 
Ebene eine gegebene Aufgabe wahrnehmen soll. Der Bun
desrat bezeichnete bereits in den ersten Richtlinien der 
Regierungspolitik, nämlich 1968 bis 1971, dieses Problem 
als aktuelle Grundfrage unseres Staates; die Idee ist also 
nicht mehr ganz neu. Sie wurde von Herrn Ständerat Binder, 
damals Nationalrath aufgegriffen. Seine mehrfach erwähnte 
Motion beauftragte den Bundesrat, neben einem informati
ven Bericht über den aktuellen Stand der Aufgabenteilung 

erste Lösungsvorschläge für.eine Neuverteilung der Staats
aufgaben auf Bund, Kantone und Gemeinden auszuarbei
ten. Der Anstoss ging also - ich möchte das deutlich sagen -
vom Parlament aus. 
Es ging dabei zunächst um die Erarbeitung gewisser Grund
lagen. In diese Richtung zielte eine Erhebung des Ist-Zustan
des, die mittels Befragung von 12 Testkantonen durchge
führt wurde. Danach entstanden Elemente für eine Neuver
teilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. In den 
Jahren 19TT und 1978 wurde darüber ein erstes Vernehmlas
sungsverfahren bei allen Kantonen durchgeführt. Der Erar
beitung konkreter Lösungen widmete sich dann in rund 40 
Sitzungen die 1978 eingesetzte Studienkommission unter 
dem Vorsitz von Herrn Prof. Voyame, Direktor des Bundes
amtes für Justiz. Um die Kantone· in die Entscheidfindung 
einzubeziehen, wurde auf Regierungsebene das Kontakt
gremium der Kantone geschaffen, mit dem - das ist wieder 
ein wesentlicher Punkt - alles im Detail besprochen wird. 
Und zwar nicht nur bis 19TT, wie Herr Braunschweig 
behauptete, sondern bis in die jüngste Zeit hinein. 
Eine Serie von Vorschlägen wurde dann im Bericht «Erste 
Vorschläge zur Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen» niedergelegt und 1980 in ein zweites, breit 
angelegtes Vernehmlassungsverfahren geschickt. Erst des
sen Ergebnisse und die Weiterbearbeitung der Vorschläge 
führten zur vorliegenden Botschaft. Die Vorbereitungen sind · 
also ausserordentlich Intensiv durchgeführt worden. 
Und nun ein paar grundsätzliche Bemerkungen: Bei der 
Neuverteilung der Aufgaben geht es, wie die Kommissions
sprecher mit Recht unterstrichen. haben, um einen ersten 
Schritt. Gesamthaft wird eine föderative Strukturbereini
gung angestrebt. Das Ist die Grundidee des Unternehmens. 
Die.Auf.gabentellung im Bundesstaat soll eben nicht allein 
sektoriell angesehen werden, sondern als Ganzes gewürdigt 
und veränderten Verhältnissen angepasst werden. Das ist 
keine hochstaplerische Idee, Frau Nationalrätin Robert, son
dern ein meines Erachtens notwendiges Unternehmen. 
«Erster Schritt» bedeutet, dass föderative Ziele und.Grund
sätze einer zeitgemässen Aufgabenteilung praktisch-poli
tisch angewendet werden. Gestützt auf die gemachten 
Erfahrungen soll ein zweites Paket von Massnahmen folgen. 
Die Aufgabenneuverteilung strahlt darüber hinaus auch auf 
die Gesamtheit der föderativen Aufgaben des Bundes aus. 
Die Gestaltung der Aufgabenteilung im Bundesstaat wird 
also eine Daueraufgabe bleiben. Dabei ist das schon 
erwähnte Subsidiaritätsprinzip wichtig: Was die Kantone tun 
können, das soll der Bund nicht an sich ziehen. 
Wir haben uns daran gewöhnt, dass kantonale Kompetenz
bereiche trotz allen verfassungsmässigen Garantien keines
wegs tabu sind. Seit 1874 ist die Bundesverfassung mehr als 
hundertmal revidiert worden; ein grosserTeil dieser Revisio
nen betraf das föderative Verhältnis. Viele von ihnen über
trugen dem Bund neue Aufgaben. Der Bund stösst heute 
aber eindeutig an Grenzen: an finanzielle Grenzen, an per
sonelle Grenzen. Wir erleben das in jeder Session wieder 
von neuem, und Herr Nationalrat Biel hat . uns auch mit 
Recht darauf hingewiesen. Die Kantone beklagen sich dem
gegenüber Ober Autonomieverluste und Ober Einschränkun
gen ihrer Handlungsfreiheit. Unter dem primären Ziel der 
Erhaltung und Stärkung der föderativen Ordnung, mit dem 
Versuch einer gewissen Entflechtung, wird eine bessere 
Zuständigkeitsordnung angestrebt. Einerseits sollen die 
Verantwortungen deutlicher sichtbar werden, andererseits 
sollen Bund und Kantone etwas mehr Spielraum zugestan
den erhalten. Die Kantone sollen nicht einseitig belastet 
werden - auch das haben die Sprecher der Kommission zu 
Recht gesagt-, sondern eben auch von Verpflichtungen 
befreit werden, die richtigerweise vom Bund allein zu erfül
len sind. 
Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit der Aufga
benerfüllung geht es darum, unnötige Verflechtungen und 
damit auch unnötige Kontrollen und Vorschriften abzu
bauen, das System der finanziellen Beziehungen zwischen 
Bund und Kantonen zu vereinfachen, zu entbürokratisieren. 
Dadurch kann Aufwand vermieden und das Kostenbewusst-
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sein nach dem Grundsatz der Übereinstimmung von Aufga
ben- und Finanzierungszuständigkeit gefördert werden. 
All das dient meines Erachtens der Leistungsfähigkeit des 
Staates und hat mit Leistungsabbau nicht das mindeste zu 
tun. Im Gegenteil: Das Ganze bringt einen Rationalisie
rungseffekt, und die Rationalisierung führt zu einer Lei
stungssteigerung. Das scheint mir ein sehr wesentlicher 
Gesichtspunkt zu sein. 

33 Bund und Kantone. Neuverteilung der Aufgaben 

glaubt aber, dass er dem im Rahmen dieser Vorlage ange
messen Rechnung getragen hat. 

Cer Bundesrat will nicht, dass die Kantone letztlich nur noch 
fOr den Vollzug von Bundesrecht zuständig sind, so wichtig 
diese Aufgabe auch sein mag. Unsere Kantone sollen nicht 
zu französischen Departementen werden, sonst sind wir 
kein Bundesstaat mehr. Ebenso muss aber auch der Bund 
bestehende Aufgaben auf ihre Notwendigkeit und auf ihre 
Zuordnung hin überprüfen, wenn er sich eine minimale · 
Fähigkeit bewahren will, auch neue Probleme anzupacken. 
Das Ist ein Aspekt, der vom Parlament immer wieder geltend 
gemacht wird, vor allem im Zusammenhang mit dem Perso
nalstopp. Hier wird ihm nun einmal Rechnung getragen. Ich 
bitte Sie, auch die Konsequenzen zu ziehen. 

Zum Saldo der Aufgabenteilung - in der Hoffnung, dass 
dieses Thema schon in der Eintretensdebatte erledigt wer
den kann: Nach der zweiten Verwerfung einer dauerhaften 
Bundesfinanzordnung im Mai 1979 sah sich der Bundesrat 
gezwungen, zusammen mit den Kantonsregierungen zu ver
einbaren, dass die Aufgabenteilung in - wohlgemerkt -
beiden Paketen zusammen den Bund maximal um 200 Mil
lionen Franken entlaste. Durch die Aufhebung der Beiträge 
an private Zivilschutzräume im Rahmen der Sparmassnah
men 1980 ist der Bund ohne Mehrbelastung der Kantone 
bereits um 20 Millionen entlastet worden, so dass nun noch 
180 MIiiionen übrigbleiben. 
Trotz Änderungen an den einzelnen Vorlagen hinsichtlich 
der Übergangsfristen und trotz der unterschiedlichen Dyna:. 
mik einzelner Aufgabengebiete wird auch beim zweiten 
Paket genau darauf geachtet werden, dass diese Grenze im 
Interesse von Bund und Kantonen eingehalten wird. Dieser 
Saldo und der Finanzausgleich sind ein Resultat, dem die 
Kantonsregierungen grundsätzlich zugestimmt haben. Es 
sollte daher nicht, wie das in der Kommission geschehen ist, 
später bei jedem Teilgebiet immer wieder einzeln gerechnet 
werden, wie stark ein Kanton belastet bzw. entlastet wird. 
Das Endresultat ist schlussendlich massgebend. 

Es werden auch etwas mehr Bürgernähe und eine Herabset
zung der Regelungsdichte angestrebt Die Aufgabenneuver
teilung ist allerdings auch hier nur ein erster Schritt, und das 
Thema ist damit keineswegs erschöpft. 
Obschon wir uns alle Föderaiisten nennen, macht vielen 

. ganz offensichtlich die Vorstellung, dass kantonale Zustän
digkeiten wieder verstärkt werden sollen, gewaltige Mühe. 
Die Debatte hat es überdeutlich gezeigt. 
Nach der . Botschaft soll deshalb behutsam vorgegangen 
werden. Es sollen vor allem Aufgabenbereiche abgerundet 
werden, in denen dle Kantone bereits tätig sind. Es erfolgt 
keine Rückkehr zum Nachtwächterstaat. Der Bund stiehlt 
sich auch nicht aus seiner Verantwortung. Dies anhand der 
Vorschläge zu behaupten ist absurd: Nur ein kleiner Teil der 
Bundeszuständigkeiten Ist von der Aufgabenteilung betrof
fen. Aber es geht darum, den Anfang zu machen, um den 
Gliedstaaten Aufgaben zu geben, die sie unter Berücksichtl• 
gung der lokalen und regionalen Bedürfnisse ebensogut 
erfüllen können wie der Bund. Ich habe auch das Vertrauen 
- um das Wort wieder anzusprechen-, dass die Kantone es 
tun werden. Ich wende mich gegen die zahlreichen Miss
trauensvoten an die Adresse der Kantone. Die Kantone 
verdienen sie nicht Es gibt Leistungsbereitschaft in den 
Kantonen. Das ist keine blosse Vertrauensseligkeit, sondern 
praktlsc:h-polltlsche Erfahrung. Der Föderalismus Ist auch 
nicht eine blosse Fiktion in diesem Lande, wie Frau Robert 
behauptet hat. Im übrigen ist Föderalismus auch nicht ein
fach eine Funktion der Wirtschaftslage, ein Element, das nur 
bei guter Wirtschaftslage zu spielen braucht und bei 
schlechterer Konjunkturlage einzumotten Ist. 
Die Aufgabenteilung ist Feinmechanik. Dazu zwei Hinweise: 
Erstens soll durch ein System von Übergangsfristen slctier
gestellt werden, dass die Kantone in bestimmten Bereichen 
genügend Zeit haben, sich auf die Übernahme der neuen 
Aufgaben vorzubereiten und nötigenfalls die gegenseitige 
Zusammenarbeit zu verbessern. Ich bitte Sie, diese Über
gangsfristen zu beachten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil 
der Vorlage. 
Zweitens wird der Finanzausgleich - und das haben die 
Kommissionssprecher mit Recht unterstrichen - mit dem 
Kantonsanteli an der Wehrsteuer zugunsten der finanz
schwa(:hen Kantone ganz wesentlich verstärkt, damit auch · 
sie in die Lage versetzt werden, die Aufgaben zu erfüllen. 
Das Ist ein Akt der Solidarität der finanzstarken Kantone. Die 
flnanzschwachen Kantone werden, wie Herr Nebiker das 
anhand von Zahlen gezeigt hat, in der Tat nur wenig zusätz
lich belastet. Das müsste man Herrn Carobbio sagen, wenn 
er jetzt anwesend wäre. 
Zum finanziellen Aspekt: Der schweizerische Föderalismus • 
ist von. gegenseitigen finanziellen Beziehungen so durch
wirkt, dass jede Neuverteilung der Aufgaben zwangsläufig 
finanzielle Auswirkungen hat, und zwar je nach Kanton 
unterschiedliche. Dieses Problem ergibt sich aus der Verfil
zung der Haushalte von Bund und Kantonen. Der Bundesrat 
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Noch ein Wort zur Grössenordnung der Lastenverschiebung 
in Ergänzung dessen, was die.Kommissionssprecher bereits 
ausgeführt ~aben. Mir scheint das wichtig zu sein, damit 
man die Proportionen richtig sieht Gemessen an den 
gesamten Transferzahlungen Bund/Kantone. macht der 
Saldo der wechselseitigen Lastenverschiebung total etwa 
4% aus, also ein Fünfundzwanzigstel. Gemessen an den· 
Gesamtausgaben der Kantone macht er 0,6% aus, also 
sechs Tausendstel. Dabei Ist - ich möchte das noch einmal 
sagen-zu berücksichtigen, dass die finanziell schwächeren 
Kantone durch den verbesserten Finanzausgleich eine 
wesentliche Unterstützung erhalten, dies in Form von frei 
verfügbaren Beiträgen anstelle von gebundenen. 
Man kann also nicht ernsthaft behaupten, einzelne Kantone 
könnten Ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Ich möchte 
diese Zahlen der Weltuntergangsstlmmung entgegenhalten, 

· die Herr Braunschweig mit seiner Behauptung vom Sozial
abbau verbreitet hat. Da stimmt nun ganz einfach der Mass
stab nicht mehr. 
Und nun zum Konzept der ersten Massnahme. Für die Aus
wahl der verschiedenen Gebiete in der Botschaft war vor 
allem das Kriterium der sachlichen und politischen Dring
lichkeit oder zumindest der politischen Machbarkeit mass
gebend. Ferner hat das Parlament im Zusammenhang mit 
dem Sparp!iket 1980 den Bundesrat in den Übergangsbe
stimmungen verfassungsmässig damit beauftragt, den Wei
terbestand der Kantonsanteile am Reingewinn der Alkohol
verwaltung und am Reinertrag der Stempelsteuer im Zusam
menhang mit der ersten Stufe der Aufgabenteilung neu zu 
prüfen, obschon diese beiden Dinge eigentlich nicht zur 
Aufgabenneuverteilung gehören. Das Parlament hat das 
aber so gewollt, und wir folgen daher diesem Auftrag. Der 
Ständerat hat beschlossen, auf diese rein finanzpol\tische 
Frage nicht einzutreten, obschon die Verknüpfung mit der 
Aufgabenteilung, wie erwähnt, durch das Parlament 
erfolgte. Es ist ein eher unlogischer Beschluss, und Ihre 
Kommission ist denn richtigerweise auch auf diese Frage 
eingetreten. 
In engem Zusammenhang mit den hier vorgeschlagenen 
Massnahmen stehen noch drei weitere Geschäfte, die ich 
kurz erwähnen möchte. Vorab zu nennen ist die Teilrevision 
der Krankenversicherung. Es wird dort vorgeschlagen, die 
Kantone an der Krankenversicherung stärker zu beteiligen. 
Dadurch ist es umgekehrt möglich, die Kantone bei der 
Finanzierung der AHV- zu entlasten. Diese beiden Vorlagen 
sind eng miteinander verbunden und so abgesichert, dass 
sie nur gemeinsam oder gar nicht in Kraft treten können. Die 
Verwirklichung nur eines dieser beiden Vorschläge wäre 
entweder für die Kantone oder für den Bund nicht zumutbar. 
Die finanziellen Auswirkungen bei der Krankenversicherung 
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werden im ersten Paket Aufgabenteilung massgebend mit
berücksichtigt. Dabei geht es weder gegen die AHV noch 
gegen die Krankenversicherung, wie behauptet wurde-das 
ist barer Unsinn -, sondern es geht um die Entflechtung 
entgegenlaufender Finanzströme. Das ist der Zweck dieser 
Übung. 
Ferner ist auf das neue Jagdrecht hinzuweisen. Ein neues, 
stark föderalistisches Gesetz ist Ihnen unterbreitet worden. 
Schliesslich wird die Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen im Bereiche des Hauswirtschaftsunterrichtes als 
Teil des ersten Paketes auf Verordnungsebene geändert 
werden. 
Eine Bemerkung zum Rückweisungsantrag von Herrn 
Braunschweig (Ich habe Immer noch keine neuen Anträge 
~rhalten und halte mich daher an die alten). Herr Braun
schweig möchte mit seinem Rückweisungsantrag. unter 
anderem die Schaffung von Rahmengesetzen verbinden 
und die Kantone auf gewisse Mlndestleistungen verpflich
ten. Sehen Sie, Herr Braunschweig, genau das wollen wir 
eben nicht generell, weil sich das gegen eine Stärkung des 
Föderalismus richtet. Das Ist das Gegenteil von Föderalis
mus, Wir wollen den Kantonen nicht die Hände binden und 
sie dann nachher noch zahlen lassen. Wir wollen Aufgaben-
·zuständlgkelt und Finanzzuständtgkeit besser in Überein
stimmung bringen und damit die Selbständigkeit der Kan
tone wieder etwas anheben. Wir wollen auch das Kostenbe-· 
wusstseln bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben stärken. Es . 
geht auch, wie Frau Blunschy und Herr Künzi betont haben, 
nicht darum, dass bestimmte Aufgaben nun nicht mehr 
erfüllt werden, sondern es geht darum, dass sie besser und 
rationeller verteilt werden. Das führt meines Erachtens im 

· Endergebnis .,. Ich möchte das noch einmal sagen - zu 
besseren staatlichen Leistungen. . . . 
Abschllessend möchte ich Ihnen noch einmal das Grund
sätzliche, fünf Leitideen, in Erinnerung rufen: Erstens die 
Verstärkung der Verantwortung der Kantone. Zweitens die 
Entflechtung gewisser Beziehungen Bund/Kantone. Drittens 
- damit ~erb'unden - die Vereinfachung der Verwaltung mit 
der Folge einer Rationalisierung ·und viertens - wiederum 
damit verbunden - die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
Staates. Fünftens das Vertrauen In unsere Gliedstaaten, 
dass sie lhnt Aufgaben erfüllen. 
Ich bitte Sie, diese Grundsätze auch bei den einzelnen 
Vorlagen nicht zu vergessen und nicht dem Prinzip der 
Opportunität zu opfern; denn sonst bleibt der Föderalismus 
wirklich Lippenbekenntnis. · 
Ich ersuche Sie um Eintreten und Ablehnung der Rückwei-
sungsanträge. · · 

Abstimmung-- Vote 
F:ür den Antrag Braunschwelg/Carobblo 
(Rückweisung) 
Dagegen 

A 
Straf- und Massnahmenvollzug 

51 Stimmen 
120Stimmen 

Bundesgesetz Ober die Leistungen des Bundes fQr den 
_Straf- und Massnahmenvollzug . 
Executlon des pelnes et des mesures 
Lot federale sur les prestatlons de la Confederatlon dans 
le domalne de l'executlon des pelnes et des mesures 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Pltte/oud 
Nichteintreten · 

Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Proposition Pitteloud 
Ne pas entrer en matiere 

M. Kohler Raoul, rapporteur: L'executlon des peines et des 
mesures penales incombe, seien l'article 64bla de la constitu
tlon federale, aux cantons. La Confederatlon peut, seien le 
troisieme alinea de cet article, allouer aux cantons des 
subventlons pour la construction d'etablissements peniten
tialres et pour les reformes a realiser dans l'execution des 
peines. Cette dlspositlon constitutionnelie a ete concretisee 
par la loi du 6 octobre 1966 sur les subventlons federales 
aux etablissements penitentiaires et par l'ordonnance y rela-
tive. ' 
En vertu de ces actes legislatifs, la Confederation alloue 
actuellement des subsides pour la construction et l'agran
dlssement des etabllssements penitentlaires et des maisons 
d'education, pour l'exploitation des maisons d'education 
pour enfants et adolescents ainsi que celle des etablisse
ments d'education au travail et pour la formation et le 
perfectionnemem professionnels des personnes preposees 
a l'executlon des peines et des mesures penales. 
Le Conseil federal propose de supprimer les subsldes fede
raux d'exploitatlon et de formation, mais de maintenir, par 
coritre, les subventlons a la constructlon et d'accorder de 
nouveaux subsldes pour les projets pllotes pendant des 

. perlodes llmitees. Cela revient a ne plus partlciper au finan
cement de l'execution ordlnalre des peines et mesures et a 
flnancer uniquement les projets novateurs. Le Conseil fede
ral fonde son Intention de supprlmer les subsides d'exploita
tlon sur le fait que, tant l'executlon des peiries que les 
mesures de reeducation des jeunes relevant fondamentale
ment de la competence des cantons. Une redlstribution 

. rationnelle des täches impllque donc que la Confederation 
ne finance plus ces täches, mals aussi qu'elle renonce a 
prescrire des obllgations aux cantons quant a la tenue des 
etabllssements. La suppression des subsldes de formation 
du personnel penitentialre s'inspire du meme p9int de vue. 
Dans cette optique, la Confederation ne devralt plus partici
per a la couverture des frais du Centre sulsse de formation 
du pers6nner penitentiaire. Le Conseil federal se fonde lci
non seulement sur la competence cantonale en matiere 
d'executlon des peines, mais alissi dans les domaines de 
l'enseignement, de la sante et de la prevoyance. 
Votre commlssion s'est largem~nt ralliee aux propositions 
du Conseil federal, deja approuvees par le Conseil des Etats. 
Elle a repousse une proposltion de non-entree en matiere 
par 17 voix contre 9; elle a adopte la decision A, au vote 
d'ensemble, par 15 voix contre 7. Elle vous proposera d'ail
leurs, lors du debat de detail, diverses modlfications s'ecar
tant des declsions du Conseil des Etats. Outre les arguments 
de princlpe touchant a la repartltion des täches, abondam
ment discutes lors du debat d'entree en matiere, la commls
slon a acquis la conviction que l'execution des peines et 
mesures est precisement un des domaines ou les cantons 
.sont beaucoup · plus proches des realltes que ne l'est la 
Confederatlon. Elle attend des cantons, plus particuliere
ment en Sulsse alemanique, qu'ils fassent preuve de solida
rlte etqu'ils se montrent prets a une meilleure collaboratlon. 
Les recentes propositlons d'une commission formee des 
chefs des departements cantonaux de justlce et pollce (la 
Commlssion Schlegel), en vue d'une entente administrative, 
autorisent un certain optlmlsme, meme s'il se revele Impos
sible de parvenlr a un veritable concardat sur les etablisse
ments pour jeunes en Suisse alemanique. 
La majorite de notre commissiQn pense que la suppression 
des subsides federaux d'exploitatlon et de formation ne 
condulra pas a une dlminution des services pouvant nulre 
aux jeunes et aux delinquants; d'autant que la majorite de la 
commisslon vous propose de prolonger le delai transitoire 
Jusqu'a fin 1989, c'est-a-dire trois ans de plus que ne l'a 
declde le Conseil des Etats. On accorderait ainsi suffisam
ment de temps aux cantons pour se preparer a leurs nou-
velles täches. • 

Neblker, Berichterstatter: Gemäss Artikel 64bis der Bundes- -
verfassung ist der Straf- und Massnahmenvollzug Aufgabe 
der Kantone. Nach Absatz 3 dieses Artikels ist der Bund 
befugt, den Kantonen zur Errichtung vqn Anstalten und für 
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die Verbesserungen Im Strafvollzug Beiträge zu gewähren. 
lm Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966 über Bundesbeiträge 
an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten werden diese 
Beiträge geregelt Heute gewährt der Bund Beiträge an die 
Errichtung und den Ausbau von Strafvollzugsanstalten und 
Erziehungsanstalten, an den Betrieb von Erziehungsheimen 
für Kinder undJugendliche, von Arbeitserziehungsanstalten 
für junge Erwachsen·e und an die Aus- und Weiterbildung 
der Im Straf- ·und Massnahmenvollzug tätigen Personen. 
Die Anträge Im Rahmen der Aufgabenteilung: Der Bundes
rat und mit ihm die Kommissionsmehrheit schlagen vor, auf 
die Betriebs- und Ausbildungsbeiträge des Bundes zu ver
zichten. Die Baubeiträge sowie zeitlich befristete Beiträge 
an Modellversuche sollten hingegen weiterhin gewährt wer
den. Damit wäre der Bund nicht mehr an den laufenden 
Aufgaben des Straf- und Massnahmenvollzugs beteiligt, 
sondern würde sich auf die Beiträge an den Bau und Aus
bau von Anstalten beschränken. Damit wird eine administra
tive Vereinfachung angestrebt, denn beim Betrieb muss 
jährlich Immer wieder neu abgerechnet und kalkuliert wer
den, während es sich beim Ausbau und beim Bau von 
Anlagen um einmalige Aufgaben handelt 
Die Aufhebung der Betriebsbeiträge entspricht dem Prinzip 
der Aufgabenteilung. Strafvollzug und namentlich alle Erzle
hungsmassnahmen - und als das kann ja Strafvollzug 
namentlich bei Jugendlichen beurteilt werden - gehören 
grundsätzlich In die• Kompetenz der Kantone. Auch die Aus
bildung des Strafvollzugspersonals ist eine kantonale Arige
legenhelt Die Kantone stehen den Erziehungsfragen näher 
als der Bund. 
Diese grundsätzliche Auffassung, die Anwendung des Prin
zips der Aufgabenteilung, hat bei den Kommissionsberatun
gen überwogen. Mit 17 zu 9 Stimmen wurde ein Nichtelntre
tensantrag abgelehnt, und schllesslich wurde dem 
Beschluss A In der Gesamtabstimmung mit 15 zu 7 Stimmen 
zugestimmt Allerdings ergaben sich verschiedene Änderun
gen gegenüber den Beschlüssen des Ständerates, auf die In 
der Detailberatung zurückzukommen sein wird. · 
:von der Kor:nmlsslonsminderheit, die nicht eintreten oder 
die Betriebsbeiträge weiterführen wollte, wurde namentlich 
befürchtet, dass mit dem Wegfallen der Bundesbeiträge ein 
Leistungsabbau entstehe; und dies ausgerechnet In einem 
sehr komplexen Bereich, in dem trotz Bundesbeiträgen 
nicht alles zum besten gestellt sei. Im weiteren werde eine 
dringend notwendige KoordinatioA unter den Kantonen 
erschwert Die Betreuung von straffälligen und erziehungs
schwlerlgen Jugendlichen sei ein Bereich, der Im Interesse 
der ganzen Gesellschaft ausgebaut und verbessert werden 
sollte. • 
Die Mehrheit der Kommission ist aber nach ~ingehenden 
Befragungen zum Schluss gekommen, dass man den Kanto
nen durchaus volle Verantwortung für den Strafvollzug und 
die Erzlehungsmassnahmen bei Jugendlichen übertragen 
darf und soll. Es besteht Gewähr dafür, dass die Kantone 
ihre Massnahmen unter sich koordinieren. 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen des Beitragssystems 
beim Straf- und Massnahmenvollzug wird der Bund um rund 
44 MIiiionen Franken. pro Jahr entlastet. Man darf diesen 
Beitrag aber nicht isoliert betrachten, denn er gehört in das 
Gesamtpaket, wo die Gesamtentlastung des Bundes nur 99 

· Millionen Franken ausmacht. Die Kantone sind bereit, Im 
Rahmen der Aufgabenteilung diese Belastung auf sich zu 
nehmen. Sie sind dazu in der Lage - namentlich auch die 
flnanzschwächeren Kantone- dank des verstärkten Frnanz
ausgleichs. Ein Leistungsabbau zu Lasten der gefährdeten 
Jugendlichen Ist deshalb nach Auffassung der Kommis
stonsmehrheit nicht zu befürchten. Man erwartet allerdings, 
dass die Deutschschweizer Kantone, dem Beispiel der West
schweiz folgend, die hier vorbildlich sind, ihre Zusammenar
beit verstärken. Konkrete Ansätze hierzu sind vorhanden. 
Damit sichergestellt ist, dass die Kantone die Weiterführung 
der Jugendheime auch ohne Betriebsbeiträge des Bundes 
gewährleisten können, beantragt die Kommissionsmehrheit 
zudem, die Übergangsfrist für die Gewährung von Beiträgen 
um drei Jahre, bis Ende 1989, zu verlängern. Im Namen der 

3S Bund und Kantone .. Neuverteilung der Aufgaben 

Kommissionsmehrheit beantrage,ich Ihnen Eintreten auf 
den· Beschluss A, der bedeutet, dass die Baubeiträge des 
Bundes an Jugendheime im Straf- und Massnahmenvollzug 
beibehalten werden sollen. Hingegen werden die Betriebs
beiträge an die Heime und die Beiträge an das Ausbildungs
personal künftig ausschliessllch von den Kantonen zu tra
gen sein. Die kantonalen Behörden stehen näher an den 
Jugend- und Erziehungsproblemen, weshalb Gewähr gebo
ten wird, dass die Jugendllchen nicht unter der Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen zu leiden 
haben. 1 

Ich beantrage Ihnen Eintreten und Ablehnung des Nlchtein
tretensantrages Pitteloud. 

Mme Pltteloud: Le code penal suisse qul est entre en 
vlgueur en 1942 contenalt une Idee fondamentale et nou
velle a I' epoque, a savolr que I' on devalt dorenavant evlter de 
placer des jeunes de moins de 18 ans dans des etabllsse
ments de detention pour adultes. Ainsi fut donc decidee des 
1944, sous l'impulsion de ia Conference des directeurs de 
Justlce et de police, la creation d'etabllssements pour ado
lescents particullerement difflciles. Cette declsion se fondait 
sur un article partlculler sur les subventions qui avait ete 
introdult dans le code penal conformement a l'artlcle 54111a de 
la constitutlon federale, qui prevoit, comme le rapporteur de 
lacommlssion voüs l'a dlt, que la Confederation peut allouer 
aux cantons des subventions pour la construction d'etablls
sements penitentlaires, de malsons de travall et de correc
tlon, ainsl que pour la reallsatlon de reformes däns le 
domaine de l'executlon des peines. Elle s'appuyait aussl sur 
plusieurs artlcles- du nouveau code penal qui confialent a la 
Confederation la haute surveillance de l'execution de cette 
lol. . . 

. L'experlence pratlque a demontre que la formule consacree 
•les cantons velUent a. .. • ne sufflt pas a obtenir la realisation 
de l'esprit et de la lettre de la lol. Trente ans plus tard, en 
1971, dans le cadre de la revlsion partielle du code penal, on 
crea, du moins nominalement, deux nouvelles sortes d'eta
bllssements, les malsons de therapie et les maisons de 
reeducatlon, qui devaient remplacer les necessaires etablis
sements pour jeunes difflciles qul n'avaient jamais ete rea
llses. C'est le but du fameux artlcle 93"" du code penal. 
Forte de l'experience passee - on avait beaucoup projete 
mais peu realise.- la Confederation accorda aux cantons un 
delal de dix ans pour la reallsation de ces etablissements. 
Or, vous le savez comme moi, en novembre 1983, le Conseil 
federal a demande et obtenu de ce conseil une prolongation 
de deux ans de ce delal. Nous avons combattu cette prolon
gation, car cela aurait slgnifie accepter aujourd'hui ce que le 
legislateur de 1942 voulait eviter II y a quarante ans, soit de 
placer, taute de places, des adolescents en etablissements 
de detentlon, meme pour des delais courts. A-t-on vraiment 
cru a ce moment-la qu'un mlracle allalt se produire pendant 
ces deux ans alors qu'II ne s'etait pas produit en quarante 
ans? Croit-on vraiment qu'II va se produire avec la nouvelle 
repartltlon des täches? 
La politlque en matiere d'executlon de mesures et de peines 
frappant des adolescents n'est certes 'pas un exemple pro
bant de la volonte polltique des cantons d'executer leurs 
täches et d'exercer leurs competences, pas plus d'ailleurs 
de la volonte de ces memes cantons de collaborer dans teur 
federallsme. Pourtant, depuis 1942, les praticiens se sont 
efforces de deflnir un plan d'executlon et d'application des 
mesures prevues a l'egard des adolescents qui corresponde 
a la situation de ca pays. Cala ne leur a souvent pas ete 
possible, en raison des structures federalistes et des moyens 
tres divers des cantons. Recemment, on n'a pas pu elaborer 
un concordat intercantonai alemanique dans le domaine de 
l'execution des peines et mesures a l'egard des adolescents, 
alors meme qua le message du Conseil federai table sur . 
l'existence de ce concordat pour proposer la suppression 
des subventions d'exploitation accordees aux etablisse
ments d'educatlon pour enfants et adolescents et aux mal~ 
sons d'education au travail. 
Pour notre part, nous estimons que le Conseil fecleral ne 
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peut se contenter de fixer abstraitement les principes de 
!'ordre legal sans en assumer aussi en partie les conse
quences nl en surveiller l'application. L'Office federal de la 
justlce est la seule instance qui, jusqu'ä. ce jour, a coor
donne et donne une Impulsion a une politique en matiere 
d'execution de mesures en faveur des jeunes. II a contribue, 
par lessubventions qu'il a versees, aameliorer laqualite des 
prestations des institutions qui ·se sont equipees pour repon
dre aux exlgences federales: conception architecturale, for
mation du personnel educatif, specialisation en fonction 
d'un travail aupres d'enfants et d'adolescents de plus en 
plus difflciles. II n'est pas concevable que la Confederation 
abandonne aujourd'hui ses responsabilites dans ce 
domaine car cela auralt entre autres pour consequence: la 
renonclation a une vision globale en matlere de politique 
sociale et de preventlon de la delinquance. 
La dlmension des problemes apparus ces dernieres annees 
- Je pense ici notamment a la drogue, a la criminalite de tres 
jeunes lndividus - justlfie une action et une reflexion qui 
depassent largement les frontieres cantonales. Cela signifie
rait une diminution de ia qualite des prestations fournies et, 
a lang terme, l'augnientation de la deliquance et par conse
quent celle des frais .de l'adminlstration carcerale. Cela 
slgnifieralt aussl une disparite encore plus grande d'un 
canton a l'autre dans l'executlon des peines. 
En ce qui conceme l'abandon des efforts d'unification 
entreprls au niveau de · Ia formation professionnelle des 
travallleurs sociaux, le message signale que l'on aurait pu 
Integrer cette formation speclalisee ä. tout le raste du secteur 
de la formatlon professionnelle, qul est regle princlpalement 
par le drolt federal. Y a-t-il vralment une difference entre un 
adolescent en difflculte bemois et un autre venant du can
ton de Zeug? Si oul, pourquoi admet-on qu'il seit place dans 
un autre canton et, si tel n'est pas le cas, pourquol ne pas 
unlfler la formation de ceux qui vont devolr s'en occuper? 
·Enfln, abandonner ces prestatlons signifierait une augmen
tation des prix de penslon alors que c'est justement dans ce 
sens qu'une evolutlon defavorable se manifeste et que, 
d'ores et deja, certains cantons, arguant de leur mauvaise 
situation financlere, dlminuent le taux de leurs contributions 
aux foyers prives et publics - nous en avons des exemples 
recents dans le canton de Vaud - · ce qui aboutit ä. la 
fermeture de certaines maisons ou de certaines unites. 
C'est sur la base de faits objectlfs et non-sur des declara
tions d'lntention·que nous vous proposons de ne pas entrer 
en matlere sur ce premier·arräte. 

SchQle: Hier im Straf• und Massnahmenvollzug haben wir 
bereits den ersten Prüfstein: Haben wir wirklich das Ver• 
trauen in die Kantone, dass sie ihren Aufgaben nachkom• 
men? Unsere Fraktion sagt klar ja dazu, auch jetzt an erster 
Stelle zu diesem Verzicht auf die Betriebsbeiträge des Bun
des. Hier geht es um eine kleine Minderheit von etwa 4000 
'Jugendlichen, also nicht um zwei Millionen Mieter, nicht um 
über eine Million AHV-Bezügei' und nicht um eine Million 
Schüler und Studenten; nur eine kleine Minderheit, für die 
sich nach dem neuen Konzept der SP nicht einmal eine 
Abstimmung unter Namensaufruf lohnt. Das zeigt uns doch, 
was wir von dieser neuen Politik zu halten haben. Wir sehen 
von der FdP aus in dieser Aufgabe eine grössere Herausfor
derung der Kantone, diese 160Justizheime weiterzuführen 
und zu koordinieren als bei der Wohnbauförderung, den 
Stipendien und der AHV. Der Strafvollzug ist aber klar eine 
Aufgabe der Kantone, ist er doch mit der Problemstellung 
der Bereiche Erziehung und Fürsorge eng verflochten. 
Wenn gesagt wird, die Kantone würden in·Zukunft diese 
Aufgabe nicht lösen, weil eben heute schon Schwierigkeiten 
bestünden, so ist das nicht stichhaltig. Es ist darauf zu 
antworten, dass heute der Bund mit seinen· Bau- und 
Betriebsbeiträgen an dieser Aufgabe beteiligt ist, ohne dass 
es deshalb optimal funktioniert. Andererseits ist der Erwach
senenstrafvollzug heute problemlos, obwohl die Kantone 
diesen Aufgabenbereich über die drei bestehenden Konkor-
date völlig allein lösen. . 
,Wir haben in der Kommission Regierungsrat Krähenbühl 

von Bern angehört. Er hat dazu ausgeführt: «Im Erwachse
nenstrafvollzug ist die interkantonale Zusammenarbeit sehr 
gut und unbürokratisch.» Also dort, wo sich der Bund aus 
einer Aufgabe heraushält, funktioniert es gut. Diese Situa
tion muss uns zu denken geben: Wo der Bund dabei ist, 
klappt es nicht, wo die Kantone selbständig handeln, läuft es 
problemlos und unbürokratisch. Darum Ist es ein Fehl
schluss zu sagen, die Situation verschlechtere sich notwen
digerweise, wenn sich der Bund aus einer Aufgabe zurück
ziehe. Die heutige Situation spricht eher für das Gegenteil. 
Ich möchte dies auch belegen mit einem Zitat von der 
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit. Sie hat im Juli 
1983 in der Zusammenfassung der Ergebnisse einer 
Umfrage über die Aufgabenteilung bei allen Kantonen (bis 
auf zwei haben alle geantwortet) im Abschnitt «Straf• und 
Massnahmenvollzug» geschrieben: «Alle Kantone bringen 
zum Ausdruck, dass der Übernahme zusätzlicher Lasten, die 
aus der Abschaffung dieser Bundessuhventionen resultie
ren, kaum politische Hindernisse Im Wege stehen dürften.» 
Bei den Begründungen wird dann an erster Stelle erwähnt, 
dass eben die Ausgaben für die soziale Wiedereingliederung 
in den kantonalen Parlamenten generell nicht bestritten 
seien. Dies zeigt, dass der Wille bei den Kantonen vorhan
den Ist, diese Aufgabe zu lösen. Wo ein WIiie ist, ist auch ein 
Weg. 
Heute behelfen sich die Deutschschweizer Kantone mit Ver
waltungsvereinbarungen. In der Westschweiz ist eine Heim
vereinbarung abgeschlossen worden, und sie scheint gut zu 
funktionieren. Auch In der Deutschschweiz wird man einen 
neuen Anlauf zu einem Konkordat nehmen müssen .. Wir 

. haben diesem Anliegen Rechnung getragen, indem die 
Kommission die Frist erstreckt hat,. während der die 
Betriebsbeiträge noch weiter gewährt werden sollen. 
Gegenüber dem Bundesrat haben wir diese Frist um vier 
Jahre, bis Ende 1989, ausgedehnt; die Kantone haben also 
Gelegenheit, sich in · dieser Zeit zu einem Konkordat zu 
finden. Unsere Fraktion ist überzeugt, dass eine tragfähig~ 
Lösung in dieser Zeitspanne gefunden werden kann. 
In der Kommission ist vor allem noch eine Alternative zur 
Diskussion gestellt worden, nämlich der Vorschlag, nur 
noch reduzierte Betriebsbeiträge auszurichten. Zu diesem 
Vorschlag Ist zu sagen, dass wir ausgerechnet den Grund· 

· gedanken der Aufgabenneuverteilung preisgeben würden. 
Wir wollen ja klare Verantwortungen schaffen, die dek
kungsgleich sind mit den finanziellen Verpflichtungen. 
Wenn wir nur die Betriebsbeiträge reduzieren, aber die 
Baubeit~ge weiterführen, dann machen wir aus dem gan
zen eine rein finanzpolitische Aufgabenteilung. Wir müssen 
aber den staatspolitischen Aspekt im Auge behalten. 
Die Kantone sind nicht weniger sozial als der Bund, wenn • 
sie eigenständig handeln müssen. Darum beantrage ich 
Ihnen namens unsere~ Fraktion, einzutreten und der Kom
missionsmehrheit zu folgert 

Le presldent: Le groupe democrate-chretien appuiera l'en
tree en matiere, mais soutiendra les propositions de mino
rite au chapitre ?. Le groupe liberal soutlendra egalement 
l'entree en matiere. 

Martlgnonl: Mit der ersten Vorlage zum Straf- und Massnah
menvollzug treten wir voll in die Problematik der Realitäten 
ein. Der Auftrag des Parlamentes in der Form der Motion 
Binder, der vor zehn Jahren erteilt wurde, zielte auf erste 
Lösungsvorschläge, um eine Neuverteilung der Staatsaufga• 
ben zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden auszuarbei
ten. In der Entstehungsphase des Vorlagenpaketes wurde 
dabei häufig auch von einer Aufgabenteilungsphilosophie 
gesprochen. Diese Philosophie geht von der Grundmaxime 
aus, dass einerseits die Kompetenzen und damit die Verant
wortung zwischen Bund und Kantonen wieder klarer abzu
grenzen seien und dass andererseits die ganze Übung sal• 
doneutral zu erfolgen habe. 
Wir wir wissen, sind diese Maximen nicht voll realisiert. So 
enthält das erste Paket gewisse Korrekturen einer gewalti
gen Umlagerung beim direkten und indirekten Finanzaus• 
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gleich mit dem Hauptgewicht einer Entlastung der Bundes
kasse. 
Nun wäre es einfach falsch, den Bundesrat quasi der gesetz
geberischen Geschäftigkeit ohne Resultate zu bezichtigen, 
wie dies Herr Kollega Schmid in der Eintretensdebatte getan 
hat Nicht wahr, Herr Schmid, auch wenn der Genus viel
leicht nicht stimmt: das Parlament hat doch eigentlich dem 
Bundesrat einen Auftrag erteilt. Das Parlament hat das Kind 
der Aufgabenteilung gezeugt. Der Bundesrat hat dann die
ses Kind ausgetragen und zur Welt gebracht, und es wäre, 
glaube Ich, jetzt nicht richtig, wenn das gleiche Parlament 
beim Taufakt nicht dabei sein würde, nur weil ihm das 
Aussehen diese Kindes nicht gefällt 
In diese Zusammenhänge sind die Vorschläge über die 

· . Neuregelungen der Bundesleistungen für den Straf- und 
Massnahmenvollzug zu stellen. 
Es ist davon auszugehen, dass der Massnahmenvollzug bei 
Kindern und Jugendlichen letztlich auch die Erziehung 
betrifft. Dies ist eine ganz klare Aufgabe der Kantone. Wenn 
heute einiges noch nicht befriedigt, dann ist das ein Unge
nügen einiger Kantone. Diese Unzulänglichkeiten, welche 
aber nicht an die Wurzeln gehen, Hessen sich offensichtlich 
auch mit Bundesmitteln und Bundeskontrollen nicht aus
merzen. 
Die SVP-Fraktion verkennt nicht die.Schwierigkeiten mit der 
Struktur der 46 staatlichen und der 116 privaten Heime, die 
mit grossem Einsatz eine wertvolle Aufgabe für rund 4500 
Jugendliche erfüllen. Baubeiträge sind deshalb auch von 
Bundesseite nach wie vor nötig. 
In der Kommission wurde aber mit Recht auf die teilweise 
sehr hohen Betriebskosten hingewiesen. Über diese vorge
sehene Aufhebung der Betriebskostenbeiträge wird ja jetzt 
die hauptsächliche Auseinandersetzung erfolgen. Diese Auf
hebung soll nicht ohne gewisse Kompensation stattfinden, 
Indem neue Beiträge für Modellversuche ausgerlchte~ wer
den. Wenn aber eine wirkliche Aufgabenteilung erfolgen 
soll, die diese Bezeichnung auch verdient, so sollte sich der 
Bund dann konsequenterweise von immer neuen und teure
ren Vollzugsvorschriften distanzieren. So wird in einem 
Bundesentwurf betreffend Erziehungsheime für besonders 
schwierige Jugendliche, datiert vom 11. Juli 1983, vorge
schlagen, dass das Zahlenverhältnis zwischen pädagogisch
therapeutischem Personal und der Zahl der betreuten 
Jugendlichen mindestens 1 zu 1 betragen soil. Hinzu kommt 
also noch das übrige Personal für Betrieb und Administra
tion. Mit derartigen Vollzugsvorschriften verhindert der 
Bund, dass die Kantone effektiv von ihrer grösseren Verant
wortung und Bewegungsfreiheit auch wirklich Gebrauch 
machen können. Damit wird aber ein clrculus vitiosus einge
leitet Weil die Kantone Höchstanforderungen nicht erfüllen 
können oder wollen, kommen viele Leute auf die Idee, der 
Bund müsse sich i,un eben noch stärker einschalten. 
Die SVP-Fraktion Ist für Eintreten auf die Vorlage. Sie ist der 
Auffassung, dass die deutschsprachigen Kantone, wie es die 
welschen übrigens beweisen, durchaus in der Lage sind, die 
Betriebskosten in einem adäquaten Rahmen gemeinsam 
mitzutragen. Es müssen ihnen aber ausreichende Fristen 
zur Verfügung stehen, um eine Regelung zu treffen. Nach
dem-der Gedanke eines Konkordates vorläufig Schiffbruch 
erlitten hat, Ist eine Verwaltungsvereinbarung anzustreben. 
Bericht und Entwurf für eine Heimvereinbarung unter den 
Kantonen liegen vor. Ansätze zu einer gemeinsamen Ver
ständigung unter den Kantonen sind also vorhanden. 
Die SVP-Fraktlon will den Kantonen auf dem wichtigen 
Gebiet der Jugendmassnahmen nicht nur eine Chance 
geben, sondem sie einladen, diese Lösung zu finden. Sie 
anerkennt die sehr schwierige Aufgabe und den Einsatz von 
Heimleitungen und Personal und ist überzeugt, dass die 
Kantone auf ihrem ureigenen Gebiet sachgerecht handeln 
können. Die Mittel stehen zur Verfügung durch die Verstär
kung des direkten Finanzausgieichs·auch für finanzschwa
che und kleinere Kantone; deren Institutionen, wie Parla
mente, Landsgemeinden und Gemeinden, werden die Ver
antwortung für schwierige Jugendliche wahmehmen 
müssen. 

37 Bu.nd und Kantone. Ne_uverteilung der Aufgaben 

Ich möchte Ihnen namens der Fraktion beantragen, auf die 
Vorlage einzutreten. Ich werde mich zu meinem Detailantrag 
noch In der Detailberatung äussem. 

Ruf-Bam: Die Fraktion der NA und Vlgilants empfiehlt Ihnen 
grundsätzlich Zustimmung zum vorliegenden Bundesgesetz 
über die Leistungen des Bundes für den Straf- und Mass
nahmenvollzug. Es erscheint uns aus systematischen und 
ebenso aus formalen Gründen als richtig, mit der beabsich
tigten Aufgabenentflechtung eine Totalrevision des bisheri". 
gen Erlasses zu verbinden. Den generellen Anliegen der 
Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen, näm
lich der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und der finan
ziellen Entlastung des Bundes, wird mit den vorgeschlage
nen Massnahmen Im Bereiche des Strafvollz1,1ges Rechnung 
getragen. Zentrale Aufgaben, die im Interesse des Landes 
liegen, sollen sowohl bei der Kompetenzverteilung als auch 
bei der Finanzierung In den Bereich des Bundes gehören. 
Andererseits sind die Kantone im Sinne des Subsidiaritäts
prinzips aus staatspolitischen Gründen zu stärken und zu 
verselbständlgen. 
Aus den Bestimmungen von Artikel 64bis der Bundesverfas
sung erhält der Bund die Kompetenz, im Bereiche des 
Strafrechts nicht bloss gesetzgeberisch tätig zu sein und 
Rechtsnormen zu erlassen, sondern auch finanzielle Unter
stützung an den Vollzug des Strafrechts zu gewähren. Die 
modifizierte Beibehaltung der Baubeiträge ist deshalb im 
Sinne einer Hilfe an die Kantone zur Anwendung der eidge
nössischen Gesetzgebung gerechtfertigt Die bisher ausge
richteten Betriebsbeiträge an Erziehungsheime für Kinder 
und Jugendliche sowie an Arbeitserziehungsanstalten 
entsprecheh allgemeinen Fürsorgemassnahmen, die in die 
Zuständigkeit der Kantone fallen; rlchtigerweise wird des
halb auf sie verzichtet. Analog kann. den Kantonen übertra
gen werden, im . Rahmen der ihnen zustehenden Auf-

- gabengeblete des Unterrichtes, der Erziehung und der 
Gesundheit die Ausbildung des Strafvollzugspersonals 
selbst vollumfängllch zu übernehmen. Gesamthaft lassen 
sich damit geschlossene, klar abgegrenzte Aufgabenberei
che auf den verschiedenen Stufen erreichen. 
Trotz dieser grundsätzlichen Zustimmung sind zum Zweck
artikel des Gesetzes und - damit verbunden - zur vorgese
henen Möglichkeit der Beitragsgewährung an Modellversu
che im Strafvollzug einige kritische Bemerkungen ange- . 
bracht Gemäss Botschaft sollen die Bundesleistungen Im 
Baubereich insbesondere dazu beitragen, « ••• ungünstige 
Folgen des Freiheitsentzuges zu verhindern». Wir hoffen, 
dass mit Hiffe des neuen Gesetzes·kanftig nicht fragwürdi
gen Versuchen die Türen geöffnet werden, mit denen teil
weise schon im Ausland schlechte Erfahrungen gemacht 
werden mussten. Sollte mit der Verhinderung sogenannt 
ungünstiger Folgen die Gewährung von allzu vielen 
Bequemlichkeiten in den Gefängnissen und Anstalten anvi
siert werden, so entspräche dies keineswegs dem Sinn und 
Geist der Bundesverfassung, die In Artikel 64b!s Absatz 3 
von einer Verbesserung im Strafvollzug spricht Jede Strafe 
hat nach anerkannten Strafrechtstheorien eine resozialisie
rende, eine präventive, aber auch eine repressive Wirkung. 
Verbesserungen in diesem vorgegebenen Rahmen sind 
sicherlich möglich. Denkbar und wünschenswert wären 
etwa vermehrte Bewachungseinrichtungen unter Verwen
dung elektronischer Hilfsmittel zur Reduzierung der steigen
den Zahl von Ausbrüchen, damit unsere Anstalten, vor allem 
jene für Schwerverbrecher, sicherer werden und sich die 
entsprechenden Gefahren für die Bevölkerung vermindern. 
Unsere Anstalten dürfen nicht, wie Im Volk zu Recht etwa 
befürchtet wird, zu Ferienlagern pervertiert, die Strafe darf 
keinesfalls in ihrem Charakter als Busse denaturiert werden. 
Wäre dies der Fall und könnte die «weiche Welle», auch 
„liberaler Strafvollzug» genannt, die leider schon heute in 
gewissen Anstalten ihren Niederschlag findet, sich weiter 

, ausbreiten, so würde die Wirkung unseres Strafrechtes 
grundsätzlich in Frage gestellt. Dies entspräche unter kei
nen Umständen dem Willen der Mehrheit des Schweizer
volkes. 
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Aus Gründen der Verhandlungsökonomie nehme ich gleich
zeitig kurz zu den verschiedenen Differenzen bei einzelnen 
Artikeln Stellung. Unsere Fraktion unterstützt die Vor
schläge der Kommissionsmehrheit ·mit folgenden Ausnah
men: Bel Artikel 4 Absatz .3 (es geht um die Hö~e der 
Baubeiträge) stimmen wir der Minderheit zu aus der Uberfe
gung, · dass die finanzpolitische Zielsetzung der Vorlag~ 
nicht durch einen zu tiefen Grenzwert der Beitragsberechti
gung verwässert werden darf. Aus analogen Gründen befür
worten wir bei den Übergangsbestimmungen in Artikel 18 
Litera c - übereinstimmend mit dem Ständerat und der 
Minderheit 1 - den 31. Dezember 1986 als letzten Zeitpunkt 
für die Gewährung der bisherigen Betriebsbeiträge. Die Kan
tone erhalten damit genügend Zeit, sich dem neuen Bundes
recht anzupassen und notwendige Massnahmen zu ergrei
fen. Es gibt keinen objektiv stichhaltigen Grund, die Leistun
gen des Bundes zu verlängern, wenn man schon eine 
Entflechtung herbeiführen will. _ . 
Wir hoffen auf eine Berücksichtigung unserer Uberlegun
gen durch den Bundesrat im Rahmen der künftigen Anwen
dung des neuen Gesetzes und beantragen Ihnen, im Sinne 
der dargelegten Ausführungen zu entscheld~n. 

DOnkl: Die LdU/EVP-Fraktlon ist für Eintreten auf die zur 
Diskussion stehende Vorlage. Die Mehrheit wird aber beim 
Straf- und Massnahmenvollzug die von Herm Weber-Arbon 
gestellten Minderheitsanträge in bezug auf die Justizheime 
unterstützen. Unsere Überlegungen sind folgende: Der 
Bund soll und·darf sich nicht - wie von der Kommissions
mehrheit beantragt- in beträchtlichem Ausmass von denje
nigen Aufgaben zurückziehen, die er wirkungsvoller und mit 
geringerem personellem und finanziellem Aufwand lösen 
kann. Insbesondere soll er nach wie vor private Institutionen 
fachtechnlsch, finanziell und moralisch unterstützen, wenn 
diese durch Ihre Tätigkeiten die öffentliche Hand in grossem 
Ausmass entlasten. Dies besonders dann, wenn sie ihre 
Betriebe schllessen müssten, sollten die Beiträge der öffent
lichen Hand nicht mehr fliessen. 
Eine Kantonalislerung lehnen wir mehrheitlich ab, wenn sie 
bloss gefordert wird, weil das bisherige Zusammenwirken 
von Bund und Kantonen schlicht als zu teuer empfunden 
wird, ohne dass genau abgeklärt ist, ob eine Zuweisung 
anstehender Aufgaben an die einzelnen Kantone oder an 

• Regionen nicht noch aufwendiger würde. Die Beteiligung 
des Bundes an den Justizhelmen ist um so berechtigter, als· 
es sich bei diesen in der Regel um Einrichtungen handelt, 
welche nicht nur den Bedürfnissen eines einzelnen Kantons 
dienen, sondern regional oder sogar überregional genutzt 
werden. Ohne Zweifel Ist es so, dass Kantone, Gemeinden, 
aber auch private Trägerschaften die Einrichtung und den 
Ausbau von als notwendig erachteten Helmen eher in 
Angriff nehmen, wenn sie mit der fachkundigen Beratung 
und derfinanzlellen Unterstützung durch den Bund rechnen 
können. Abklärungen haben ergeben, dass durch den Ver
zicht oder durch einen gravierenden Abbau von Betriebsbei_
trägen an die Erziehungseinrichtungen 111 privat geführte 
Helme gefährdet werden. Sie stellen immerhin 68,8 Prozent 
aller Heimplätze zur Verfügung. Sie sind gut belegt und 
arbeiten' kostengünstiger als die öffentlich-rechtlichen 
Helme. Eine grosse Anzahl dieser Heime müsste zwangsläu
fig bei Wegfall der Bundesbeiträge eine Schliessung oder 
eine Umfunktlonlerung In Erwägung ziehen. . 
Die privaten Helme gefährden heisst aber auch eine recht 

' ansehnliche personelle und materielle Substanz l:lufs Spiel 
setzen. Eine Substanz, bestehend aus Personal, Grundbe
sitz, Mobilien und Immobilien, di~. weil die öffentlich-rechtli
chen Heime für den gesamten Jugendmassnahmenvollzug 
doch nicht ausreichen, dann im Nachhinein mit zusätzlichen 
Steuergefdem wieder neu geschaffen werden müsste. Der 
Jugendmassnahmenvollzug ist nach wie vor auf eine Vielfalt 
von Heimen angewiesen. Das bisherige Verbundsystem ist 
sinnvoll und entlastet schlussendlich den gesamten Finanz
haushalt. Die Ausrichtung von Bundesbeiträgen garantiert 
die notwendige Koordination der Justizheime durch das 
Bundesamt für Justiz. Das ist besonders wichtig. 

Ich votiere im Sinne des Antrages Weber-Arbon dafür, dass 
zumindest die Betriebsbeiträge an die Justizheime beibehal
ten werden, und zwar nach dem Grundsatz, dass es sich hier 
um eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen 
handelt. Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen im Bereich der Erziehungseinrichtungen darf 
nicht ein rein finanzpolitischer Akt sein. Sonst wird sie, auch 
wenn wir dies nicht wollen, vorwiegend auf Kosten der 
verwahrlosten Kinder und Jugendlichen vorgenommen. 
Ich ersuche Sie deshalb, die Minderheitsanträge zu unter
stützen. 

M. Darbellay: Je voterai l'entree en matiere en ce qul con
ceme la lol federale relative a l'execution des peines. Je 
pense, cepen~ant, qu'il taut admettre seulement ce qui est 
raisonnable et mon soucl essential est le probleme de fa 
deflnquance Juvenile. Durant ce dernier deml-siecle, un pas 
lmportant a ete fait dans le sens de la prise en charge des 
jeunes. On a constate que la prison etait blen foin d'ätre une 
solutlon, blen foln d'ätre la panacee. On a, avec l'alde de la 
Confederatlon, cree. de bons Instruments de travall et de 
prise en charge. II a falfu pour cela un environnement et un 
equipement de quallte mais des que l'on parle de quaHte, il 
taut aussi parler prix. 
Le code penal lui-mäme a prevu un certain nombre d'lnstitu
tlons par pallers; c'est alnsi que les cantons doiyent creer 
des lnstitutlons d'educatlon, d'education au travail, de thera
ple et de reeducation. On vient de le rappeler, lls avaient 
jusqu'au 31 decembre 1983 pour executer ces täches. Tout 
n'a pu ätre falt faute de moyens, faute aussi - II faut bien 1e 
dire - parfols de coordlnation, et c'est ainsi que l'annee 
dernlere nous avons proroge ce delai pour f'etablir au 
31 decembre 1985. Mais soyons sans muslons; pendant ce 
temps, II · ne se falt pas grand'chose. Je dirais que les 
cantons sont «dans l'expectative», mäme plus dans l'im
passe. lls ne sont pas präts a s'engager sans savolr si la 
Confederation va continuer ou non a apporter ses subsides, 
et qu'en sera-t-il den:iain? Le probleme rlsque d'ätre plus 
grave encore. La collaboration lntercantonale rlsque donc
excusez l'expression - d'«en prendre un sacre coup». On a 
vu ce qui s'est passe jusqu'a maintenant en Suisse afemani
que et l'on sait que pas davantage en Suisse alemanique 
qu'en Suisse romande, on est equipe d'une manlere suffi
sante dans ce domaine-fa. Par consequent, on rlsque tres 
serleusement de revenir a la case de depart, de mettre en 
peril une colfaboration bienvenue entre la Confederation et 
les cantons et entre les cantons eux-:mämes. Je pense qu'il 
est lmportant que fa Confederation ne se desengage pas au 
point ou eile en est, mais qu'elfe continue a porter le souci 
d'une bonne prise en charge de fa jeunesse en difficulte. SI 
je puis me decfarer d'accord avec une diminution de fa 
participation de fa Confederatlon, en ce qui concerne fes 
lnvestlssements, specialement les subsides de peu d'impor
tance, je pense, par contre, qu'il est primordlal que la 
Confederatlon raste engagee en ce qui concerne i'execution 
des peines des jeunes et en ce qui conceme fa formation du 
personnef adequat. C'est pourquoi je voterai aussi au chapi
tre 2111s fes propositions de minorite ayant trait a ces pro
blemes. 

Präsident: Die Fraktion der PdA/PSA/POCH teilt mit, dass 
sie sich diesem Bundesbeschluss widersetzt, das Wort aber 
nicht verlangt. · 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Dans le developpement de sa 
proposition de non-entree en matiere, Mme Pitteloud a 
exprime la crainte de voir la quaiite des services diminuer, 
afors que la necessite d'offrir des traitements specialises 
augmente. C'est pourquoi elie exige, et avec elfe aussi M. 
Darbellay en partlculier, le maintien des subsides federaux 
d'exploitation aux foyers pour adolescents. Elfe doute de la 
volonte des cantons d'assumer pfeinement les devoirs qul 
relevant de fa repartition des täches dans fe domalne de 
l'execution des peines; eile doute aussi de leur vofonte de 
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,cooperer. Elfe estlme, en outre, que l'lnfluence de l'Office 
federal de Ja justlce sur !es cantons doit etre maintenue. 
Ces arguments ont ete abondamment discutes en seance de 
commission. La majorite de la commlssion estime que les 
cantons seront ä meme de reprendre ces täches abandon
nees par la Confederatlon, etant donne que la redistrlbution 
des täches les dechargera considerablement par ailleurs. Et 
cela est valable aussl pour !es cantons a faible capacite 
flnanciere, pulsque la perequatlon financiere entre cantons 
dolt ätre sensiblement amelloree par ce premier train de 
mesures. 
La majorlte de ia commisslon pense qu'II n'y a pas lleu de 
cralndre une diminution des services, nefaste aux jeunes en 
proie ä des dlfflcultes. La commlsslon espere en outre que 
1es cantons alemaniques suivront l'exemple romand et qu'lls 
.renforceront leur collaboratlon. On observe dejä des efforts 
dans ce sens au sein de la Conference des dlrecteurs 
cantonaux de Justlce et police. SI la responsablllte entlere en 
ce domaine dolt etre assumee par les cantons, on peut 
attendre d'eux qu'lls fassent preuve d'une plus grande lnltia- · 
·tlve que cela n'a ete le cas jusqu'ä present Une majorite des· 
membres de la commlssion a d'ailleurs dejä tenu campte 
des lnquietudes formulees, en prolongeant le delal transi
tolre pour l'octrol des subsides federaux, de trois ans par 
rapport a la declslon du Conseil des Etats. L'echeance est 
alnsl reportee a. fln 1989, ce qui devrait perm~ttre aux 
cantons de se preparer a exploiter les foyers pour adoles
cents sans subsides federaux. 
La commisslon arrive aux conclusions sulvantes: les sub
sides federaux a la constructlon seront malntenus. Par con
tre, l'exploltation des foyers et la formation du personnel 
~ront a l'avenir exclusivement reglees et flnancees par !es 
cantons. Ceux-ci sont en effet mieux places pour executer 
ces täches courantes et c'est avec ralson que l'on · peut 
compter sur leur capaclte d'assumer les täches qui leur sont 
conflees. Nous somnies persuades que !es.. jeunes con
cemes n'auront pas a pätlr de la redlstrlbutlon des täches 
entre la Confedenitlon et les cantons. Au nom de la commis
sion, je vous lnvite a entrer en matiere sur la revision de la loi 
sur les prestations de la Confederation dans le domaine de 

. l'executlon des peines et des mesures et de repousser la 
proposition. de non-entree en matiere de Mme Pitteloud. 

Nebfker, Berichterstatter: Ich beantrage Ihnen Im Namen 
der Kommission, den Nlchteintretensantrag von Madame 
Pltteloud abzulehnen. Nachdem wir in der generellen Eintre
tensdebatte das Problem Aufgabenteilung theoretisch 
behandeln konnten, wird es jetzt konkreter und damit auch 
härter. Aber Ich möchte darauf hinweisen, dass Aufgabentei._ 
lung nach Sachbereichen erfolgen soll. Der Bund erhält 
bestimmte Aufgaben, und zwar die Aufgabe, etwas von A bis 
Z durchzufahren, und die Kantone erhalten bestimmte Auf
gaben, die auch von Anfang bis Ende durchzuführen sind. 
Zu den kantonalen Aufgaben gehören in erster Linie Erzie
hung und Ausbildung, aber auch Strafvollzug, Strafbeurtei
lung in den ersten Instanzen und Strafverfolgung. Also alle 
Massnahmen, die mit dem Strafvollzug und mit der Erzie
hung und mit der Strafverfolgung usw. zusammenhängen, 
gehören iri den kantonalen Bereich. Das ist nicht eine Flucht 
des Bundes aus diesen Aufgaben, sondern das ist eine 
sachliche Unterscheidung grundverschiedener Aufgaben. 
Es gibt also mehrere Gründe, die Betriebsbeiträge an die 
Jugendheime für Straf- und Massnahmenvollzuzg aufzuh.e
ben. Ein echtes Prqblem besteht allerdings unter den Kanto
nen In bezug auf die Koordination. Diese hat trotz den 
Bundesbeiträgen bisher In ungenügendem Masse stattge
funden; dazu muss man sich bekennen. Die Kantone sind 
nun dazu aufgerufen, diese Koordination besser zu realisie
ren. Aber dazu haben die Bundesbeiträge, wie das Beispiel 
zeigt. -nichts beigetragen. 
Ein Leistungsabbau in diesem heiklen Bereich des Straf
und Massnahmenvollzugs bei Jugendlichen Ist nicht zu 
befürchten. Die Erziehung der nichtstraffälligen Jugend 

. oder die Betrauung dar Jugend mit gewissen Erziehungs
schwierigkeiten Ist und war ständig Sache der Kantone, und 
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die Kantone kamen mit diesem Problem gut zurecht. Es Ist 
nicht einzusehen, weshalb die Kantone nicht auch selbstän
dig die Erziehung der straffälligen Jugendlichen (also den 
Straf- und Massnahmenvollzug) verantwortungsbewusst 
und fachgerecht bewältigen können. Die Kantone stehen 
näher an den Problemen als der Bund. Der Straf- und Mass
nahmenvollzug bei Jugendlichen ist nicht in erster Linie 
eine Geldfrage; es kommt vielmehr auf das persönliche 
Engagement der Erzieher und Mitarbeiter in den Heimen an. 
Dieses kann auch der Bund nicht gewährleisten. Das kön
·nen die Kantone viel besser mit dem direkten Kontakt, mit 
der Vertrautheit mit Ihren eigenen Verhältnissen. 
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Verzicht 
auf die Betriebsbeiträge auch eine gewisse administrative 
Vereinfachung bedeutet. Betriebsbeiträge müssen ja Jedes 
Jahr Immer wieder abgerechnet werden. Es ist auch relativ • 
schwierig, in gemischten Heimen die Aufteilung der Aufwen
dungen in subventlonswürdige und nichtsubventlonswür
dlge Zöglinge immer wieder durchzufahren. Alle Helme -
diejenigen unter ihnen, die Einblick in solche Heimabrech• 
nungen haben, wissen das - müssen da ~omplizierte 
Abrechnungen erstellen, um überhaupt zu Ihren Beiträgen 
zu gelangen. Da will man etwas vereinfachen, indem man 
sich auf die Baubeiträge beschränkt, die einfacher abzu
rechnen sind und relativ klar vom Bund beurteilt werden 
können. 
Ich beantrage Ihnen also, auf den Beschluss A einzutreten, 
der beinhaltet. dass die Baubeiträge des Bundes beibehal
ten werden sollen, dass aber die Betriebsbeiträge an die 
Jugendheime gestrichen werden sollen. · 

Bundesrat Friedrich: Der Bund entrichtet heute. dreierlei 
Beiträge: erstens an Errichtung und Ausbau von Strafvoll- . 
zugs- und Erziehungsanstalten, zweitens an den Betrieb von 
Arbeltserziehungsanstalten sowie Anstalten für Kinder und 
Jugendliche und drittens an die Aus- und Weiterbildung der 
Im Straf- und Massnahmenvollzug tätigen Personen. Wir 
möchten nun Im Rahmen der Aufgabenteilung auf die 
Betriebsbeiträge verzichten. Damit entfällt auch die von 
Herrn Martlgnoni beanstandete Einflussnahme des Bundes 
auf den Betrieb solcher Anstalten durch Beitragsauflagen 
und Bedingungen; es gibt also da auch eine Vereinfachung. 
Es Ist zuletzt betont worden, dass für die Aufhebung der 
Betriebsbeiträge an Erziehungsheime neben der gesetzli
chen Kompetenrlerteilung im Strafvollzug auch die Tatsa
che spricht, dass Erziehungsmassnahmen .eben Im allge
.meinen Bestandteil der kantonalen Fürsorge sind: Fürsorge 
Ist eine kantonale Angelegenheit. Die Verantwortung der 
Kantone wird mit diesen Vorschlägen gestärkt, und die 
finanziellen Leistungen des Bundes werden besser auf die 
gegebene Kompetenzverteilung abgestimmt. Auf der ande
ren Seite will der Bund einen gezielten Beitrag zur Erneue
rung und Weiterentwicklung des Strafvollzuges leisten. Die
sem Zweck dienen die neuen und zeitlich befristeten Bel-· 
träge an Modellversuche sowie die beizubehaltenden Bau-
beiträge. • 
Es ist klar, dass die vorgeschlagenen Änderungen nicht von 
heute auf morgen erfolgen können. Es werden deshalb 
Übergangsfristen vorgesehen, die von Ihrer Kommission 
verlängert worden sind. Ich darf noch darauf hinweisen, 
dass die Kantone heute schon den Löwenanteil für die 
Justizheime aufbringen. Sie haben zugesichert, dass sie 
auch die erweiterte Aufgabe erfüllen werden. Die gesamthaft 
geringe Mehrbelastung der Kantone durch die Aufgaben• 
neuverteilung rechtfertigt einen Leistungsabbau nicht 
Diese Tatsache Ist von gewissen Heimkreisen .geflissentlich 
übergangen worden. Es hat ja in letzter Zelt eine eigentliche 
Kampagne stattgefunden. Aber eine Aufgabenteilung, die 
sich ausschliesslich nach den Bedürfnissen gewisser Sub
ventionsempfänger richten würde, wäre eine schlechte Auf
gabenteilung. Eine Aufgabenteilung muss sich vielmehr an 
Grundsätzen orfentieren, die für die überwiegende Mehrheit 
eine Antwort auf die Probleme bringt. 
Mit Herrn Schüfe mache ich weiter darauf aufmerksam, dass 
der Erwachsenenstrafvoilzug keineswegs zusammengebro-
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chen ist, obschon er vom Bund nicht mitfinanziert wird. Es 
ist richtig, was Madame Pltteloud erwähnt hat, dass mit den 
Bundesbeiträgen eine gewisse Koordinationsleistung 
erbracht wurde. Gerade die bestehenden Probleme zeigen 
aber mit aller Deutlichkeit, dass sich damit die Schwierigkei
ten nicht haben überwinden lassen. Der Grund ist einfach: 
Der Burid befasste sich eben sektoriell mit einzelnen Kate
gorien von Heimen, während die Kantone nun Integral 
zuständig sein sollen. Sie haben den Gesamtüberblick. 
Zum neuesten Stand der Heimpolitik in den Kantonen: Die 
Justiz- und Polizeidirektoren der Kantone haben unter dem· 
Vorsitz von Herrn Regierungsrat Schlegel aus St. Gallen 
schon vor längerer Zeit eine Kommission eingesetzt mit dem 
Auftrag, eine Vereinbarung zu entwerfen, welche die finan
zielle Basis der Justizheime auch nach dem Wegfall der 
Bundesleistungen sichern und die Zusammenarbeit der 

. Kantone in der. Heimpolitik stärken soll. Eine solche Ver
einbarung, die es unabhängig von der Aufgabenteilung 
ohnehin braucht, liegt jetzt vor. Sie hat in der Vernehmlas
sung unter den Kantonen breiteste Zustimmung gefunden. 
Nach Durchführung kleinerer Änderungen kann das Bei
trittsverfahren in nächster-Zeit eingeleitet werden. Unter den 
welschen Kantonen besteht schon eine gut funktionierende 

- Vereinbarung ähnlicher Art. Sie sehen also, dass die Kan
tone willens und auch in der Lage sind, ihre Aufgaben in 
diesem Bereich zu erfüllen. Herr Regierungsrat Schlegel hat 
mir das in einem ausführlichen Bericht vom Januar dieses 
Jahres dargelegt. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu den Beschlüssen der Mehr
heit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 107 Stimmen 
Für den Antrag Pitteloud (Nichteintreten) . 45 Stimmen 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 Abs. 1 Bsl a-f 
Antraf} der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 al. 1 tel a-f 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 Abs. 1 Bsl g und Abs. 2· 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Weber-Arbon, Braunschweig, Carobblo, [Fischer-Welnfel
den], Hubacher, [Loetscher, Morel, Muheim], Nauer, Nebi
ker, Vannay) 

Abs. 1 Bst. g 
Heime für Kinder und Jugendliche, die in ihrem Sozialver
halten erheblich gestört sind, sofern diese Heime auch straf
rechtllch Eingewiesene aufnehmen. 

Abs.2 
Streichen 

Art. 2 aL 1 lel g et al. 2 
Proposition de Ja commission 

Maforlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorlte 
(Weber-Arbon, Braunschweig, Carobblo, [Fischer-Weinfel
den], Hubacher, [Loetscher, Morel, Muheim], Nauer, Nebi
ker, Vannay) 

Al. 1 let. g 
Etablissements pour enfants et adolescents dont le compor
tement soclal est gravement perturbe, lorsqu'lls accueillent 
aussi des personnes placees en vertu du code penal suisse. 

Al. 2 
Bitter 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Je m'exprlmerai au sujet de la 
lettre g du 1"' alinea et sur l'allnea 2. A la difference de 
l'actuelle lol du 6 octobre 1966 sur les sqbventions de la 
Confederation aux etablissements servant a l'execution des 
peines et mesures et aux maisons d'educatlon, loi qui sera 
abrogee, le projet de loi sur les prestations de la Confedera
tlon n'accorde des subventions de constructlon qu'aux eta
blissements servant a l'execution des peines et des mesures 
mentlonnees dans son article 2, 1• alinea. 
Sous lettre g de ce 1„ alinea, ce droit a des subventions est 
accorde a des etabllssements pour enfants et adolescents 
pour autant notamment qu'un tlers du total des journees de 
sejour resultent d'un placement en vertu du code penal 
suisse. L'artlcle 2, ~ alinea, dc:mne a la Confederatlon la 
posslbllite de subventionner des institutlons qui s'occupent 
specialement d'enfants et d'adolescents mäme si moins 
d'.un tlers du total des journees de sejour resulte d'un 
placement en vertu du code penal. Les etablissements qui 
n'admettent pas de personnes placees en vertu de ce code, 
par exemple les maisons d'educatlon, ne seront plus sub
ventlonnees. On vise donc pour l'essentlel a accorder un 
reglme de faveur aux etablissements Indispensables a l'exe
cutlon des peines et des mesures. 
Je vous lnvlte a soutenir les propositions de la majorlte de la 
commission. 

. Neblker, Berichterstatter: In Artikel 2 Absatz 1 und 2 werden 
die Jugendheime aufgeführt, die noch Baubeiträge erhalten 
sollen. Unter Litera g· wird nun festgelegt, dass Jugendheime 
nur dann noch Baubeiträge erhalten, wenn mindestens ein 
Drittel der Aufenthaltstage auf strafrechtlich eingewiesene 
Jugendliche entfällt. Diese Bestirwnung von einem Drittel
missfällt der Kommissionsminderheit. Das ist so eine statisti
sche Zahl, die je nach der Belegung d8$ Heimes erreicht 
oder nicht erreicht wird. Dadurch ist ein Baubeitrag von 
Zufälligkeiten abhängig. Allerdings wird diese Härtebestim
mung in Absatz 2 etwas gemildert, deshalb muss man 
Absatz 1 und Absatz 2 zusammen beurteilen. In Absatz 2 
kanri der Bund nämlich, Im Rahmen der verfügbaren Kre-. 
dlte, auch an Jugendheime Beiträge ausrichten, die zu 
wenig oder · keine straffälligen Jugendlichen aufnehmen. 
Gedacht ist hier besonders an Jugendheime, die besonders 
gefährdete und schwererziehbare Jugendliche aufnehmen. 
Folglich wird die harte Bestimmung in Litera g etwas gemil
dert durch den Absatz 2. Die Minderheit der Kommission will 
nun allerdings diesen Abschnitt 2 streichen und aufführen, 
dass alle Jugendheime Ansprüche auf Beiträge erhalten, 
sofern sie strafrechtlich Eingewiesene aufnehmen, unab
hängig von der Zahl, indem sie einfach bereit sind und auch 
dokumentieren, straffällige Jugendliche aufzunehmen. 
Diese Abänderung von Litera g erübrigt dann den Absao; 2 
von Artikel 2, weil ja dann der Bund für alle Heime Beiträge 
leisten kann, die straffällige Jugenc;lliche aufnehmen. 
Im Auftrag der allerdings sehr knapp~n Kommissionsmehr
heit:-13 zu 12 Stimmen- beantrage ich Ihnen, die Formulie
rung des Bundesrates beizubehalten. 

Weber-Arbon, Sprecher der Minderheit: Zu diesem 
Abschnitt über die Baubeiträge stelle ich einleitend einmal 
fest, dass das gestern und heute hier so herausgestrichene 
Dogma von der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen nun doch zu einer allein finanzpolitischen 
Übung zusammengesunken ist. Es geht ja hier nicht um die 
Streichung dieser Baubeiträge, das wäre eine konsequente 
Variante gewesen, die zur Diskussion hätte gestellt werden 
können, sondern es geht nur um die Frage der Quantifizie-
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rung dieser Baubeiträge im Rahmen von Artikel 2. Sie haben 
aus den Kommentaren der Kommissionssprecher bereits 
entnehmen können, dass zu diesem Minderheitsantrag auch 
der Absatz 2 gehört. Das sind also materiell einheitliche 
Anträge, und Ich spreche nachher nicht mehr zu Absatz 2. 
Die erste Frage, die sich hier steilt, lautet: Soll, im Gegensatz 
zum bisherigen. Bundesgesetz von 1966, die Beitragspraxis 
für Baubeiträge aufgesplittert werden in eine Muss-Vor• 
schritt einerseits und in eine Kann-Bestimmung anderer~ 
selts? Das Ist die Lösung des Bundesrates und der Kommis
sionsmehrheit: imperative Fassung von Absatz 1 mit dem 
Katalog der Berechtigten, Absatz 2 eine Kann-Vorschrift. 
Warum soll der Bund nur Baubeiträge für die in dieser Liste 
genannten Heimtypen gewähren müssen, für diejenigen, 
die in Absatz 2 umschrieben sind, aber nicht? Wenn doch 
solche spezialisierte Einrichtungen schon erstellt werden 
mü$S8n, so soll der Bund auch mitzuwirken haben, wie das 
bisher der Fall war. Diese Pflicht Ist übrigens bundesverfas
sungsrectrtllch ausdrücklich abgestützt. Es geht nicht an, 
dass sich der Bund dieser Aufgabe, die er seit Jahrzehnten 
hatte, plötzlich entschlagen kann. Also erster Vorschlag: 
einheitliche Muss-Bestimmung wie im bisherigen Gesetz 
von 1966. · • 
Der Antrag der Kommissionsminderheit bringt aber noch ein 
Zweites: Mit Bezug auf die Heimumschreibung in Litera g 
soll eine Vereinfachung zum Tragen gebracht werden. 
Lesen Sie doch einmal diese Bestimmung nach, die der 
Bundesrat und die Kommissionsmehrheit vorschlagen, 
Litera g: oiHeime für Kinder und Jugendliche, in denen 
mindestens ein Drittel der Aufenthaltstage auf strafrechtlich · 
Eingewiesene entfällt» ·usw: Stellen Sie sich einmal die 
Situation in der Praxis vor: Bevor ein.solches Heim erstellt 
wird. soll bereits erklärt werden, dass mindestens ein Drittel 
der strafrechtlich Eingewiesenen hier Unterkunft findet. 
Die Kommissionsminderheit schlägt eine Fassung vor, die 
einfach, klar, übersichtlich ist, die die Beitragspflicht des 
Bundes stipuliert bei Neubauten, bei Ausbauten, bei Umbau
ten, hier im Bereiche von Kinder- und Jugendheimen.:. nicht 
schlechthin notabene, sondern, auch darin akzeptiert die 
Minderheit das bundesrätllche Konzept, im Bereiche von 
Helmen.für Kinder und Jugendliche, die in ihrem Sozialver
halten gestört sind, sofern diese Heime auch strafrechtlich 
Eingewiesene aufnehmen, ohne dass wir das auf diesen 
Drittel quantifizieren. · 
Eine letzte Bemerkung. Herr Neblker als deutschsprechen
der Kommissionsreferent hat Sie darauf hingewiesen, dass 
slch Mehrheit und Minderheit recht naheliegen. Ich bin 
aufgrund des Kommissionsprotokolls auf das Verhältnis von 
13 zu 12 gekommen. Sie können der Fahne übrigens auch 
entnehmen. dass hier wieder einmal eine interfraktionelle 
Struktur eines Kommissionsminderheitsantrages besteht. 
Ich stelle mltVergnügen fest, dass auch Herr Nebiker selber 
als Kommissionssprecher mitunterzeichnet hat. 
Ich bitte Sie also, diesem Antrag zuzustimmen. Auch dlejeni• 
gen Vertreter unseres Rates, die dogmatisch vielleicht 
Bedenken haben könnten, dürften dieser Vereinfachung 
ohne weiteres Ihre Zustimmung geben. 
Ich bitte Sie also, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. · Kahler Raoul, rapporteur: M. Rolf Weber reg rette que 
l'on dlstlngue entre les etablissements selon qua las jour
nees de sejour, resultant d'un placement en vertu du Code 

- penal, atteignent un tlers du total ou non. II estime qua ce 
crltere de dlstlnction s'averera arbltraire, volre inapplicable, 
notamm .. ,t lorsque le nombre des placements en vertu du 
Code penal varie durant la construction ou l'amenagement 
des bätlments. 
Aussl propose-t-il de donner au premler alinea, lettre g, a 
tous les etablissements pour enfants et aäolescents, le drolt 
d'obtenir des subventions de construction s'lls acceptent 
des placements an vertu du Code penal. 'En consequence, 
sa proposltlon condult a la suppressiori du 2- alinea de cet 
article. 
Notre commisslon a rejete cette proposition par 13 voix 
contre 12. La majorlte de la commission approuve la restric-
6-N 
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tlon proposee par le Conseil fecleral et consldere, compte 
tenu des rensalgnements obtenus par !'Office fecleral de la 
justlce, qua le critere du tlers du total des joumees de sejour 
est parfaltement applicable. 
Votre commisslon estlme, dans sa majorite, que las etablis
sements qul n'acceptent qu'un petit nombre de placements 
en -vertu du Code penal ne doivent pas pouvolr exlger de 
subventlons de construction. Je vous lnvite a soutenir la 
propositlon de la majorlte de la commission, qui est aussi 
celie du Conseil federal et du Conseil .des Etats. 

Bundesrat Friedrich: Ich ersuche Sie, hier der Kommissions• 
mehrheit und dem Bundesrat zu folgen. Herr Weber hat 
zwar recht: die Baubeiträge bleiben bestehen; es geht hier 

: nicht um den Grundsatz, es geht um gewisse Modifikatio
nen. Für Mehrheit und Bundesrat Ist aber wesentlich, dass 
für eine Subventionierung auch die Gewähr besteht, dass 
dann In diesen Heimen wirklich strafrechtlich Eingewiesene 
aufgenommen werden. Diese Gewähr besteht nach dem 
Minderheitsantrag nicht. Dort genügt die blosse Deklaration 
der Bereitschaft, allenfalls strafrechtlich Eingewiesene auf
zunehmen. Ob es aber dann tatsächlich geschieht, dafür 
besteht keinerlei Garantie. 
Daher bitte ich Sie; der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Al1.2Abs.3 
Antrag der Kommission 
Streichen (siehe Art. 4 Abs. 3) 

Art. 2 al. 3 
Proposition de ls commisslon 
Blffer (voir art. 4 al. 3) 

entscheid siehe Art. 4 Abs. 3 
Declsion voir ait. 4 al. 3 

Art. 3, 4 Abs. 1 und 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3, 4 al. 1 et 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 4 Abs. 3 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

74Stimmeri 
72Stimmen 

Von den Baukosten wird im Einzelfall vorweg ein Betrag von 
200000 Franken als nicht ·beitragsberechtigt abgezogen. 
Bundesbeiträge von weniger als 50000 Franken werden 
nicht ausgerichtet. 

Minderheit 
(Stucky, Biet, Bonnard, Flubacher, Gloor, Jeanneret, Kopp, 
[Loetscher], Loretan, Ruffy, Schüfe, Vetsch) 
An Baukosten von weniger als 500000 Franken werden 
keine Beiträge gewährt. 

Art. 4 al. 3 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Dans chaque cas, un montant de 200000 francs pour lequel 
aucune subventlon ne sera allouee est deduit d'emblee des 
frais de construction. II ne sera pas alloue de subventlons 
federales d'un montant inferieur a 50000 francs. 
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Minorite 
(Stucky, Biet, Bonnard, Flubacher, Gloor, Jeanneret, Kopp, 
[Loetscher], Loretan, Ruffy, Schüle, Vetsch) . 
Aucune subveritlon n'est allouee quand les frais de cons
tructlon sont inferieurs a 500000 francs. 

Stucky Sprecher der Minderheit: Ich begründe den Antrag 
der Ml~derheit, der dem Antrag des Bundesrates entspricht. 
Es geht hier um die Limite der Baubeiträge. Der Bundesrat 
und die Minorität schlagen Ihnen vor, dass wir Bau
kostenbeiträge erst ab einer halben Million an die Kantone 
auszahlen lassen, während der Ständerat und die Mehrheit 
diese Limite bei praktisch 250000 Franken beschlossen 
haben (200000 Franken als Limite, aber 50000 Franken 
werden in keinem Falle ausbezahlt, also 250000 Franken). 
Die Differenz Ist nicht gewaltig. Wir haben das In der Kom
mission abgeklärt und festgestellt, dass für 33 Projekte, 
deren Baukosten jeweils weniger als 200000 Franken betru
gen, Bundessubventionen von insgesamt 420000 ~ranken 
ausgerichtet wurden. Es handelt sich also um Klemstsub
ventlonen. Im Durchschnitt sind das 14000 Franken pro 
Projekt. Für zehn Projekte mit Baukosten von .200000 bis 
300000 Franken wurden insgesamt 1180000 Franken und 
für zwei Projekte mit Baukosten zwischen 300000 und 
500000 Franken Insgesamt 350000 Franken Bundessubven
tionen bezahlt. Bei 32 Projekten waren die Baukosten höher 
als 500000 Franken; an diese wurden insgesamt 52 Millio
nen Franken Subventionen ausgerichtet. Ich wiederhole 
noch einmal: Die Baukosten von 45 Kleinstprojekten lagen 
unter einer halben Million, die Kosten von 32 Projekten über 
einer halben Million. Wir haben Immer gesagt, von ganz 
links bis ganz rechts: Wir wollen mit diesen Bagatellsubven
tlonen aufhören, weil sie zu einem grossen administrativen 
Aufwand führen, ohne dass vom Bund den Kantonen eine 
echte Hilfe gewährt wird, Man kann nämlich feststellen, dass 
es nicht nur eine Bauabrechnung gibt, sondern bei solchen 
Bauprojekten sehr oft auch zu, einem Augenschein. kommt, 
an· dem dann nicht nur ein Beamter von Bern teilnimmt, 
sondern mehrere. · 
Auch aus kantonaler Sicht, und das Ist einfach das Rezi
proke, kann man sagen, dass diese Beiträge kelneswe9s ins 
Gewicht fallen; bereits die Kontaktgruppe hatte bei den 
Kantonen festgestellt, dass sich mit diesen 500000 Franken 
ohne weiteres leben lässt. 
Es kommt aber noch eine zweite Überlegung dazu, nämlich, 
dass die ständerätliche Lösung (oder die Lösung der Mehr
heit) zu gewissen. Schwierigkeiten führt, vor allem im 
Schwellenbereich um 200000 bis 250000 Franken herum. Es 
besteht dann die Verlockung, etwas über diese Schwelle 
hinauszugehen und doch noch etwas Subventionsbeiträge 
zu erhalten. Es ist ja sehr einfach, in einem Bauprojekt ein 
bisschen mehr Kosten. unterzubringen, auch wenn dabei 
nicht viel herausschaut. 
Wir sollten aber dafür sorgen, dass man nicht die Kosten· 
künstlich erhöht, sondern dass man hier klare Massstäbe 
setzt. Im übrigen ergibt dje Ständeratsrechnung Im Ver
gleich zum Vorschlag, den Ich jetzt mache, bei 300000 
Franken einen kantonalen Beitrag von 16, 7 Prozent, bei 
·400000 Franken von 25 Prozent und bei 500000 Franken 
von 30 Prozent· also ist auch das - wie gesagt - wirklich 
keine grosse Sa~he. Wenn wir echte Aufgabenteilung betrei
ben wollen sollten wir mit der Kleinkrämerei, wie sie hier 
praktiziert ..:..1rd, aufhören. Ich kann übrigens darauf verwei
sen, dass in der Kommission der Entscheid äusserst knapp 
fiel, nämlich mit _14 zu 13 Stimmen. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Je voudrais d'abord dlre quel
ques mots au sujet du 3° alinea de l'article 4, tel qu'il ~t 
propose par le Conseil federal et approuve par le Conseil 
des Etats. Notre commission estime que ce troisieme alinea 
est lnutile. Le Conseil federal etant charge de l'execution, 
conformement a l'article 16 de la presente loi, il est egale
ment habilite a determiner les frais de construction qu'il 
reconnait comme tels. 

En revanche, la llmlte au-dessous de laquelle aucune sub
vention federale' n'est versee doit etre fixee dans cet alinea 
et non pas, comme l'a fait le Conseil des Etats, a l'artlcle 2, 
3•alinea. 
La majorite de notre commission vous recommande d'ap
prouver le texte adopte par Ie Conseil des Etats, a l'alinea 3 
de l'article 2. II y est prevu de fixer la limite susmentionnee a 
.200 000 francs et d'lnterdire l'octrol de subventlons Inte
rieures a 50 000 francs. Cela permettra -de supprimer Ies 
subventions mineures qul imposant de grandes charges a 
l'administration et n'ont en general que peu d'effet.11 ressort 
d'une statlstique que le departement a soumlse a notre 
commission, que le nombre de demandes de subventlons 
de constructlon pour des projets d'un montant inferieur a 
200 ooo francs, et qul ont ete approuvees de 1979 a 1981, est 
a peu p·res egal a celul des subventlons versees pour des 
projets entrainant des frais superieurs a 500 000 francs. Les 
subventlons payees pour la premlere categorie de projets 
s'elevent a 420 000 francs, soit, en moyenne, a 12 727 francs 
par requete, alors que celles ·qui ont ete versees pour Ia 
seconde categorie s'elevent a 52 millions de fran~. au total, 
soft en moyenne a 1 652 000 francs par requete'. · 
La dlspositlon adoptee par le Conseil des Etats et la clause 
de l'article 4, 1°' allnea, selon Iaquelle une subvention fede
rale ne doit etre egale a 50 pour cent des frais de construc
tlon reconnus auront pour effet d'empecher que de telles 
subventions ne soient versees Iorsque ces frais sont Inte
rieurs a 300 000 francs. Etant doline qu'il taut deduire 
200 000 francs, quel que soit Ie montant des frais d~ cons

. truction, les subventions federales seront egales a 16, 7 pour 
cent lorsque ces frais seront de 300 000 francs et a 49 pour 
cent lorsqu'une construction coOtera 10 millions de fran~. 
Par sa propositlon de minorite, rv,. Stucky veut au contr~1re 
retablir la teneur initiale du projet du Conseil federal, b1en 
que le chef du Departement de justlce et pollce ne l'alt pas 
malntenu dans la commission. On renoncerait a fixer un 
montant minimal pour les subventions et on se contenter8:_it 
d'interdire toute aide federale pour las constructions cou
tant moins de 500 000 fra11cs. Cette proposltion reduirait a 
peine les charges imposees a l'administration. En effet, sur ·" . 
les n req uetes approuvees en 1979 et 1981, deux ~u 1e11;ent 
concernaient un projet dont les frais de construct1on eta1ent 
compris entre 300 ooo et 500·000 francs. 
La proposltion de la minorite a surtout le desavantage de 
manquer de souplesse, parce qu'elle ne fixe pas le mont~nt 
minimal des subventions. Des que les frais de construct1on 
depassent le demi-million, ne serait-ce que d'un fran~, uoe 
subventlon uniforme egale a 50 pour cent des frais est 
allouee. II faut s'attendre a ce que de nombreux requerants 
s'ingenient a atteindre des frais depassant la limite prevue 
pour pouvoir obtenir une subvention. La teneur adoptee par. 
le Conseil des Etats per,net d'eviter cette consequence 
coOteuse qui peut etre injuste dans certains cas limit~ •. 
Je vous invlte donc a soutenir la proposltion de la maJortte 
de la commission. 

Neblker Berichterstatter: Es geht bei diesen Vorschriften 
um das Vermeiden von Bagatellsubventlonen. Die Kommis
sionsmehrheit beantragt Ihnen, dem vom Ständerat 
beschlossenen Text zuzustimmen. Dieser sieht einerseits 
eine Franchise von 200 000 Franken vor. Damit werden 
Bagatellsubventionen vermieden, welche grossen ~erwal
tungsaufwand bringen, aber in der Regel wenig Wirkung 
haben. . 
Die vom Ständerat beschlossene Bestimmung und der m 
Artikel 4 Absatz 1 festgelegte Beitragssatz von 50 Prozent 
wird dazu führen dass Bundesbeiträge erst bei Baukosten 
von mehr als 300 000 Franken zugewendet werden. Weil bei 
Baukosten in jeder Höhe eine Franchise von 200 000 Fran
ken vorweg abgezogen werden soll, wird der Bundesbeitrag 
prozentual von 16,7 Prozent bei Baukosten von _300 000 
Franken bis zu 49 Prozent bei Baukosten von 10 Mio. Fran
ken und mehr anwachsen. Wir haben also mit dieser Kombi
nation Franchise und Vorwegbeitrag gestaffelte Beitrags
sätze. 
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Der Minderheitsantrag Stucky will , demgegenüber zur 
ursprünglichen Fassung des Bundesrates zurückkehren, die 
vom Vorsteher des Eidgenössischen Justfzdepartementes 
jedoch nicht mehr aufgenommen worden ist, und nun in der 
Kommission wieder neu auftauchte. 
:oer Minderheitsantrag Stucky verzichtet auf eine Franchise 
und stellt nur eine Barriere auf: An Bauten von weniger als 
500 000 Franken werden keine Bundesbeiträge mehr ausbe
zahlt 
Der Vorschlag der Kommissionsminderheit würde den Ver
waltungsaufwand nur unwesentlich reduzieren: in den Jah
ren 1979 bis 1981 wurden von 77 Gesuchen lediglich zwei 
mit Baukosten zwischen 300 000 und 500 000 Franken 
bewilllgt. Diese Lösung Stucky hat aber insbesondere den 
Nachteil der Starrheit. weil keine Franchise vorgesehen ist. 
Sobald die Baukosten eine halbe Million auch nur um einen 
Franken überschreiten, wird ein einheitlicher Subventions
satz von 50 Prozent ausbezahlt. Es ist vorauszusehen, dass 
zahlreiche Gesuchsteller versuchen werden, möglichst die 
Grenze von einer halben Million· Franken zu überschreiten, 
um In den Bereich der Subvention zu gelangen. Diese 

. unwirtschaftliche und bei Grenzfällen auch ungerechte Kon
sequenz wird mit der flexibleren Fassung der Kommissions
mehrheit (ursprünglich des Ständerates) vermieden. 
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Bundesrat Friedrich: Die Kommissionssprecher haben das 
Wesentliche gesagt. Es geht um den Verzicht auf Bagatell
subventlonen. An und für sich sind beide Vorschläge prakti
kabel. Der -Bundesrat hat aber im Ständerat nicht mehr an 
seiner Formulierung festgehalten. Der Antrag der Kommis
sionsmehrheit scheint mir vor allem für; Grenzfälle flexibler 
zu sein. 
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ArL 4c Höhe der Beiträge 
1 Der Beitrag beläuft sich auf höchstens 40 Prozent der 
anerkannten Kosten für das erzieherisch tätige Personal. 
2 Der Bundesrat bestimmt die beltragsberechtfgten Kosten 
und die Bemessungsgrundsätze für die Beiträge. 
3 Artikel 75 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Invaliden
versicherung gilt nicht 

Chapitre 2bls (nouveau) 
Proposition de Ja commisslon 

Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Mlnorlte 
(Weber-Arbon, Blunschy, Braunschweig, Carobbio, Huba
cher, [Loetscher, Moral, Muhelm], Nauer Vannay, [Wilhelm] 

Chapltre 2"": Subventions d'exploltatfon · 
ArL 4a Domaine d'application 
1 La Confederation aHoue des subventions d'exploitation 
pour des mesures educatives speciales aux etabllssements 
publlcs et prives qui: 
a. assument l'education au travall de jeunes adultes (art 
100-CP); 
b: s'engagent a accueilllr prlncipalement_ des enfants et des 
adolescents en. appllcation des articles 82ss et 89ss CP ou 
des pupilles difflciles a eduquer ou en serieux danger. 
2 La Confederatlon peut, dans les llmltes des credlts disponi
bles, allouJr des subventions pour l'exploitation d'etablisse
ments au sens de l'article 2, 2" alfnea 

ArL 4b Conditlons 
Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

. 'Le Conseil federal determine les conditions mlses a l'octroi 
97 Stimmen des subventions alloues conformement a l'article 3. 

Art.2 Abs.3 -Art.2 al. 3 
Gestrichen - Blffe 

41 Stimmen 2 II peut subordonner cet octroi a d'autres condltlons ou 
l'assortir de charges. 

Abschnitt 2bls (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmun_g zum· Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Weber-Arbon, Blunschy, Braunschweig, Carobbio, Huba
cher, [Loetscher, Moral, Muheim], Nauer, Vannay, [Wilhelm]) 

Abschnitt 2bls: Betriebsbeiträge 
ArL 4a Bereich 
1 Der Bund gewährt Betriebsbeiträge an besondere erziehe
rische Aufwendungen folgender öffentlicher und privater 
gemeinnütziger Einrichtungen, die: 
a. junge Erwachsene zur Arbeitserziehung aufnehmen 
(Art 100bls StGB): 
b. sich verpflichten, Kinder und Jugendliche in Anwendung 
von Artikel 82ff und 89ff StGB aufzunehmen, und überwie
gend solche oder erziehungsschwierige oder erheblich 
gefährdete Zöglinge aufzunehmen. 
2 Der Bund kann Im Rahmen der verfügbaren Kredite Bei• 
träge gewähren an den Betrieb von Einrichtungen nach 

. Artikel 2 Absatz 2. 

ArL 4b Voraussetzungen 
' Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen für die Aus
richtung der Beiträge sinngemäss nach Artikel 3. 
2 Er kann die Gewährung von weitem Voraussetzungen 

· abhängig machen oder mit Auflagen verbinden. 

ArL 4c Montant des subventlons 
' ·La subventlon s'eleve au plus a 40 pour cent des frais 
reconnus causes par le personnel charge de l'educatlon. 
2 Le Conseil federal determine les frais donnant droit a des 
subventlons et II fixe las bases de calcul des subventlons. 
3 L'article 75, 2" allnea, de la fol federale sur l'assurance
lnvalldlte n'est pas appllcable. 

Weber-Arbon, Sprecher der Minderheit: Es geht bei diesem 
Antrag- Ich spreche zu den Artikeln 4a bis 4c- um eine sehr 
grundsätzliche Frage: Soll sich der Bund im Rahmen einer 
neuen Aufgabenverteilungs-Philosophle im Bereich des 

. Straf- und Massnahmenvolfzuges von den Betriebsbeiträ
gen zurückziehen oder nicht? Schon im Ständerat Wllrde 
darüber aufgrund eines Antrages Gadient (SVP) einlässlich 
diskutiert Dieser Antrag lautete auf Beibehaltung der 
Betriebsbeitragspflicht und unterlag dort relativ knapp mit 
20 zu 17 Stimmen. Er wurde in unserer Kommission von 
unserem früheren Kollegen Muhefm etwas modifiziert wie
deraufgenommen und unterlag In unserer Kommission 
knapp mit 13 zu 11 Stimmen. · 
Um was geht es? Seit 1942 ist unser Strafgesetzbuch in 
Kra~ Es enthält neben dem Erwachsenenstrafrecht je einen 
besonderen Abschnitt für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Der Vollzug der Strafen und Massnahmen in 
allen Bereichen ist Sache der Kantone. Im Bereich des 
Erwachsenenstrafrechts darf heute, mehr als 40 Jahre nach 
Inkrafttreten des Strafgesetzbuches, festgestellt werden, 
dass der Strafvollzug spielt, nicht zuletzt aufgrund von drei 
gut funktionierenden interkantonalen Vollzuzgskonkorda
ten. Leider kann das gleiche nicht gesagt werden für den 
Vollzug des Jugendstrafrechtes mit den vom Bundesgesetz
geber vorgesc.hriebenen verschiedenen Heimen, wie Beob
achtungsheime, Erzie~ungsheime für Kinder und Jugendll• 
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ehe, Anstalten für Nacherziehung, Therapieheime, Arbeits
erziehungsanstalten. Sie sollten alle von den Kantonen nicht 
nur erstellt, sondern auch betrieben werden. In der Praxis 
hat sich für alle diese Heimtypen der Ausdruck Justizheime 
eingebürgert, im Gegensatz eben zu den IV-Heimen, welche 
von der Invalidenversicherung getragen werden. 
Wie es harzt mit der Realisierung dieser Heimtypen, bewies 
schlagartig die Diskussion in diesem Saal in der vorletzten 
Session, als es darum ging, den Kantonen gegenüber die 
zehnjährige Frist zur Errichtung von Therapieheimen um 
weitere zwei Jahre zu verlängern. Herr Schüle scheint die
sen Beschluss vom 7. Oktober bereits vergessen zu haben. 
Ich möchte ihn nicht nur ihm, sondern auch seinen Anhän
gern, die von diesen Betriebskostenbeiträgen nichts wissen 
wollen, doch noch in Erinnerung rufen. 
Interessant ist, dass zurzeit in der Schweiz 161 solche Justiz
heime existieren, wobei deren 116, das sind 72 Prozent, eine 
private Trägerschaft aufweisen. Bemer.kenswert ist auch die 
Aufteilung dieser Heime nach Kantonen. Da gibt es ausge
sprochene Heimkantone; wir können sie so bezeichnen. An 
der Spitze steht Waadt mit 33 Heimen, gefolgt von Zürich mit 
27., Bern mit 16 und dem kleinen Kanton Genf mit 15. 
Andererseits haben wir acht Kantone, die übert,aupt kein 
solches Heim besitzen. Dazu kommt weiter, dass in diversen 
Kantonen verschiedene Justizheime verschiedenen Depar
tementen unterstehen. Für diesen Bereich, unter dem 
Gesichtspunkt der Koordination, taugt also das Organ der 
Interkantonalen Direktorenkonferenz nicht, im Gegensatz 

· zum Erwachsenenstrafrecht, wo alle Straf- und Massm,ih
menvollzugsfragen interkantonal von der Polizeidirektoren-
konferenz behandelt werden können. · 
Fazit: Die interkantonale Koordination ist und bleibt eine 
äusserst mühsame Angelegenheit. Das beweist gerade auch 
das jüngste Schicksal eines Konkordatsentwurfes, ausgear
beitet von der Kommission Schlegel, die Herr Bundesrat 
Friedrich soeben auch zitiert hat, auf welche doch - das 
ging auch aus der bundesrätlichen Botschaft deutlich her
vor - recht grosse Hoffnungen gesetzt worden sind. Der 
Versuch der Konkordatslösung, der durchgreifenden Koor
dinationsidee also, muss aufgrund der Antworten der ver-. 
schiedenen kantonalen Regierungen als gescheitert 
betrachtet werden. Als Beispiel zitiere ich die Reaktion des 
Zürcher Regierungsrates. In der «Neuen Zürcher Zeitung» 
vom 22. Januar des letzten Jahres hiess es: «In seiner Stel
lungnahme zu diesem Entwurf zeigt sich der Regierungsrat 
am Zustandekommen einer interkantonalen Vereinbarung 
grundsätzlich interessiert. Der vorliegende Konkordatsent
wurf geht allerdings weit über einen blossen Finanzaus
gleich zwischen den Kantonen hinaus und enthält Elemente 
einer umfassenden Heimpolitik. Der Regierungsrat legt 
jedoch Wert auf eine eigenständige Heimpolitik.» Das ist die 
Praxis zur Idee der interkantonalen Koordination. 
Wir stellen also fest: Das Jugendheimkonkordat ist gestor
ben, bevor es überhaupt zur Welt gekommen ist. Der neue 
Versuch, der vorhin von Herrn Bundesrat Friedrich erwähnt 
wurde, ist eine· reine Finanzvereinbarung, bei welcher das 
Motto lautet: «Den Letzten beissen die Hunde.» Wenn ein 
Kanton dieser Vereinbarung beitritt, kann es dann leicht so 
herauskommen, dass die Gemeinde oder am Schluss eben 
die Familie des Betroffenen die Kosten. zu tragen hat. 
Wohin geht die Fahrt heute? Als alarmierendes Dokument 
zitiere·lch Ihnen noch ein Zirkular der Zürcher Erziehungsdi
rektion an die privaten Jugendheime vom letzten Herbst: 
«Im Bereich der Jugendheime und Sonderschulen sind die 
staatlichen Betriebsbeiträge trotz rückläufigen Kinderzahlen 
im Zeitraum von 1975 bis 1982 ungefähr um das Doppelte 
gestiegen. Eine Ausgabensteigerung kann nicht weiter ver
kraftet werden. Wir sehen uns daher gezwungen, die staatli
chen Betriebsbeiträge 1984, unter Beibehaltung der bisheri
gen Bemessungspraxis, generell um 10 Prozent zu kürzen.» 
Das ist der Kommentar zu dieser Vertrauenskundgebung, 
die hier immer wieder grossgeschrieben wird. 
Leidige Feststellung und Schlussfolgerung: Ohne Steue
rung und ohne Koordination durch den Bund sind die Kan
tone durch die ihnen gestellten Aufgaben offensichtlich 

überfordert. Das ist der harte und der reale Kommentar zu 
dem immer wieder angepriesenen Glauben an die Kraft der 
Kantone, Bundesaufgaben selber übernehmen zu können. 
Es muss an dieser Stelle doch einmal betont werden, dass 
die Betriebsbeitragspraxis des Bundes nicht bloss Geldver
tellerei bedeutet.· Das Bundesamt für Justiz hat immer wie
der geschickt und effizient bei der Verbesserung des Heim
wesens mitgeholfen. Ein Beispiel: Mit sogenannten Struk
turprämien konnte erwirkt werden, dass die Schlafsäle aus 
den Heimen mit der Zeit verschwunden sind. Man kann 
sagen: Dem Bundesamt für Justiz kommt für unsere Heim
politik eine ähnliche Funktion zu wie dem Bundesamt für 
Sozialversicherung im Bereich der IV-Heime. Das Verbleiben 
des Bundes als Koordinationsinstrument Ist eine unbedingte 
_Voraussetzung für das Funktionieren eines effizienten Ju
gendmassnahmenvollzuges. 
Noch etwas zum Finanziellen: Der Bund will sich laut bun
desrätlicher Botschaft mit dem Rückzug aus der Betriebsko
stenbeitragspflicht um 46 . Millionen jährlich entlasten. 
Berechnungen haben gezeigt, dass die Heime ihre Kostgel
der bei Wegfall der Bundesleistungen - hören Sie gut zu -
um mehr als das Doppelte anheben müssten. Oder glauben 
Sie, dass die Kantone diesen Ausfall auf ihre Kappe nehmen 
würden? Die Antwort gibt das soeben erwähnte Zitat der 
Zürcher Erziehungsdirektion. 
Bel dieser Gelegenheit noch ein anderes Zitat; es stammt 
von unserem Kollegen Martignoni, dem Finanzdirektor des 
Kantons Bern, der in einem Gespräch gesagt haben soll, 
dass ein Gemeinwesen einem anderen gegenüber nie altrui
stisch handle. 
Diese vielleicht doch bedrückende Zukunftsvision bedeutet, 
dass die Kantone nicht bereit sind, die Kosten für die Unter
bringung von Jugendlichen zu übernehmen, denen gegen
über gerichtliche Massnahmen verhängt worden sind. Es 
geht damit an die Grundfesten unserer Rechtsordnung, 
nämlich um deren Glaubwürdigkeit, weil eben der Vollzug 
von gerichtlichen Urteilen in Frage gestellt wird. 
Zum Antrag selber: Anvisiert werden in Artikel 4a die ver
schiedenen Heimtypen, wie sie im Strafgesetzbuch aufge
führt sind. Die Pflicht zur Gewährung von Betriebsbeiträgen 
Ist übrigens genau gleich formuliert wie im heute gültigen 
Gesetz von 1966. 
Ein Wort noch zur Höhe der Beiträge nach Artikel 4c. Die· 
Aufwendungen belaufen sich heute bei einem Subventions
satz von 30 bis 50% (Rechnung 1982) auf 33,4 Millionen 
Franken. Nach dem Antrag der Minderheit - wir sind also 
bereit, hier einen bestimmten Abbau in Kauf zu nehmen -
wären es bei einem Satz von zwischen 25 und 40% noch 27 
Millionen Franken. 
Der Minderheitsantrag, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, 
ist zu vergleichen mit Artikel 18. Dort können wir nachlesen, 
dass Mehrheit und Bundesrat das Leben der Betriebsbei
träge bloss bis Ende 1989 verlängern wollen. Der Ständerat 
wollte gar nur bis 1986 gehen. Wir von der Minderheit wollen 
nicht bloss eine Diskussion über die Dauer der Sterbehilfe; 
wir wollen Hilfe zum Weiterleben. 
Darf ich Sie abschliessend noch darauf aufmerksam 
machen, dass es hier für 4000 bis 4500 betroffene Kinder 
und Jugendliche immerhin im weitesten Sinne um ein Stück 
gezielter Sozialpolitik geht. Ich bedaure, dass Herr ~chüle 
diese Zahl ebenfalls genannt hat, aber so in einer wegwer
fenden, bagatellisierenden Weise: wir hätten uns ja um diese 
paar tausend Kinder und Jugendliche im Rahmen eines 
Engagements finanzieller Art von selten des Bundes nicht 
zu kümmern. Es geht hier doch um den Kampf gegen die 
Aushöhlung des schweizerischen Heimwesens. Es geht 
umgekehrt um die Beibehaltung der Führungsfunktion des 
Bundes, der im Heimbereich weiterhin in der Lage sein 
sollte, den Überblick zu behalten. 
Ich schliesse mit einem Zitat aus einem Aufsatz von Prof. 
Tuggener vom Pädagogischen Institut der Universität 
Zürich, der in der «Neuen Zürcher Zeitung" Ende November 
des letzten Jahres folgendes geschrieben hat: «Die Justiz
heime selbst müssen sich angesichts dieser Sachlage» -
eben dieses Politikums, das wir heute behandeln - «als 
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verschaukelt vorkommen. Sie erleben sich als die Opfer 
eines geradezu grotesken Auseinanderklaffens von bundes
rechtllch vorgeschriebenen Zielen und Massnahmen einer
seits sowie den MQhseligkeiten und Zufälligkeiten eines 
föderalistisch delegierten Vollzugs andererseits. Diese 
Enttäuschung wird zur Verbitterung, wenn man sieht, wel
cher Chancen einer qualitativen Beeinflussung der Jugend
heimpolitik man durch die beabsichtigte Streichung der 
Bundesbeiträge verlustig geht. Der Verweis auf die sponta
nen SelbstreguHerungskräfte des Föderalismus muss auf
grund der Erfahrung der letzten 40 Jahre in diesem Bereich 
als im wahrsten Sinne des Wortes billige Ausflucht bezeich-
net werden... · 
Ich bitte Sie um Zustimmung zum Minderheitsantrag. 

Martlgnonl: Die SVP-Fraktion unterstatzt mehrheitlich den 
Antrag der Mehrheit der Kommission, d. h. also die Strei
chung der Bundesbetriebsbeiträge. Wir sind der Auffas• 
sung, dass die Kantone durchaus in der Lage und auch 
willens sind, die Betreuung ihrer Jugendlichen, die Schwie
rigkeiten haben und die wir durchaus ernst nehmen, mit 
eigenen Mitteln zu besorgen. Herr Weber, ich habe wirklich 
gesagt, und ich stehe dazu: Es gibt keinen Altruismus unter 
den Kollektiven. Das hat es nie gegeben, weder unter den 
Kantonen noch unter den Gemeinden und auch vertikal 
nicht Aber ich glaube, diese Frage ist nicht ganz richtig 
gestellt Hier geht es nämlich nicht um eine Frage von 
Altruismus oder Nichtaltruismus, sondern um eine Frage der 
Verantwortung gegenüber den eigenen Jugendllchen In den 
betreffenden Kantonen und in den betreffenden Gemein
den. Wir nehmen in den Kantonen 1n Anspruch, dass wir für 
diese Jugendlichen - auch wenn sie sich In geringer Zahl 
befinden - die Verantwortung wahrnehmen 't'erden. Ich 
glaube, es geht um diese Frage. Ich bin sogar der Auffas
sung, dass bei einem Rückzug des Bundes aus den 
Betriebsbeiträgen die Kantone vielleicht gar In besserem 
Masse diese Verantwortung wahrnehmen können, nämlich 
ohne das Korsett von allzu engen bundesstaatlichen Vor-
schriften. · 
Im Grunde genommen haben wir, wie bei allen diesen 
umstrittenen Vortagen, immer wieder die gleiche Frage vor 
uns: Soll und darf sich der Bund aus einem Tätigkeitsgebiet · 
zurückziehen, das ursprünglich recht eigentllch Domäne 
der Kantone war und das auf Betreiben der Kantone zu 
einem Tätigkeitsgebiet der Bundes geworden Ist? Und soll 
sich der Bund nun.zurückziehen, damit die Kantone wieder 
die volle Verantwortung übernehmen können? 
Unsere Fraktion bejaht diese Frage. Wir sind der Auffas
sung, dass der Bund zwar wertvolle Impulse gegeben hat für 
die Koordination der Betreuung dieser Jugendlichen, dass · 
aber der Bund sich nun zurückziehen kann und diese Auf
gabe wieder den Kantonen allein überlassen darf. Um die
sen Rückzug des Bundes etwas zu erleichtern, haben wir 
seitens unserer Fraktion In den Übergangsbestimmungen 
zu Artikel 18 einen Antrag gestellt Damit Ich.nicht noch 
einmal an die Rednertribüne gelangen muss, möchte ich 
diesen Antrag noch kurz hier begründen. 
Unser Antrag zu Artikel 18 Übergangsbestimmungen Ist der 
Versuch, dem Anliegen der Heime entgegenzukommen, 
ohne den Gedanken der Aufgabenentflechtung allzu sehr zu 
strapazieren. Der Antrag geht, wie derjenige der Minder
heit 1, vom Gedanken aus, dass die Betriebsbeiträge des 
Bundes aufzuheben seien. Wenn der .Rat anders entschei
det, wenn der Rat also entscheidet, dass die Betriebsbei
träge des Bundes beizubehalten seien, entfällt natürlich 
diese Abstimmung über die Übergangsbestimmungen. Der 
Antrag zu Artikel 18 bezweckt einen finanziell schleifenden 
Übergang, d. h. so quasi eine Subventionsentwöhnungskur. 
Erst ab 1990 sollen die Kantone mit ihr~n Betriebsbeiträgen 
an die 160 Heime auf eigenen Füssen stehen müssen. Aber 
schon vorher wird ein Entzug eingeleitet. Damit ist eine 
~flicht geschaffen, die neue Aufgabe vor dem Auslaufen der 
Ubergangsfrlst anzupacken. Ab Inkrafttreten des Gesetzes 
b~nde dieses Jahrzehntes sollen die Betriebsbeiträge des 
Bundes, und zwar In reduziertem Rahmen, nur noch für die 

Kosten des erzieherisch tätigen Personals ausgerichtet wer
den. Sie machen allerdings das Schwergewicht der Ausga
ben aus. Für das spezialisierte, erzieherische Personal wur
den bisher 50 Prozent, für alle anderen In Erziehung und 
Unterricht Tätigen 30 Prozent Subventionen bezahlt. Im 
Übergang sollen es nach meinem Antrag 35 bzw. 20 Prozent 
sein. 
Um es abschliessend noch einmal zu verdeutlichen: Die 
besondere Struktur der Jugendheime - zwei Drittel privat, 
ein Drittel staatlich - verlangt unweigerlich. besondere 
Bestimmungen, wenn der Gesetzgeber nicht Institutionen 
und Leistungen gefährden will. Ein Übergang mit vermln• 
derten Bundesleistungen drängt sich auf, damit die Kantone 
eigene Aktivitäten entfalten. Dieses Vorgehen erscheint uns 
zweckmässlger als eine möglichst lange Übergangsfrist mit 
höheren Leistungen. . 
Ich ersuche Sie, dem Hauptantrag, d. h. dem AntraQ der 
Mehrheit bei den Betriebsbeiträgen, und bei den Uber
gangsbestlmmungen dem Antrag unserer Fraktion zuzu
stimmen. 

Frau Stamm Judlth: Ich setze mich ein für den Antrag der 
Minderheit: Beibehaltung der Betriebsbeiträge des Bundes 
für die Justizhelme. 
Wir sprechen hier über etwa 4000 Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, welche .sich in 161 Justizheimen, Ober 
die ganze Schweiz verstreut, aufhalten. Der Anlass Ihres 
Eintrittes Ist eine oder sind mehrere Straftaten, ein jugend
strafrechtllches Verfahren, ein Jugendgerlchtsurteil. Der 
Sinn des Aufenthaltes in diesen Heimen Ist. ihnen zu helfen, 
damit sie nicht mehr dellnquleren, sie schulisch und beruf
•lich so zu fördern, dass sie Ihr Leben als Erwachsene selb
ständig werden gestalten können. Es Ist: jeweils nicht ein• 
fach, einen geeigneten Platz zu finden für einen Jugendli· 
chen, einen Platz, der frei Ist und auch noch bezahlt werden 
kann. 
Der Bund leistet Betriebsbeiträge, und der Bund koordiniert 
und beeinflusst Ober das Bundesamt für Justiz und dessen 
Sektion für Straf- und Massnahmenvollzug die Entwicklung 
auf dem Heimsektor. Durch Strukturbeiträge kann er posi
tive Entwicklungen beeinflussen. Sie erinnern sich vielleicht 
an die vehemente Heimkritik, die In den siebziger Jahren 
geäussert wurde. Der Einfluss der Sektion für Straf- und 
Massnahmenvollzug hat hier geholfen, die Kritik aufzufan• 
gen. Diesen Mitarbeitern gebührt Dank, ebenso den Mitar-
beitern in den Helmen. . 
Die · Justlzhelnie zu führen, die das Strafgesetzbuch uns 
vorschreibt, ist eine kantonsübergreifende Aufgäbe. Der 
Bund kann sich hier nicht zurückziehen. Ein Kanton allein 
kann nicht alle Heimtypen führen. Selbst wenn er es kön'nte, 
kann er nicht alle seine Jugendlichen In diese Heime einwei
sen, denn sehr häufig ist die Distanz zum angestammten, 
krankmachenden MIiieu ein sehr wichtiger Faktor. Mehrfach 
wurde Jetzt das Jugendheimkonkordat angesprochen, das 
gescheitert Ist. Es wurde auch die Übereinkunft der West
schweizer Kantone erwähnt. Ole sechs Westschweizer Kan• 
tone haben übersichtlichere Verhältnisse. In der Deutsch
schweiz gibt es viel mehr Kantone, die sich zu beteiligen 
haben. Das «Heimgefälle» - der Unterschied zwischen Kan
tonen mit vielen Helmen, mit wenigen oder mit keinen Hel• 
men Ist sehr gross. Zudem ist in den einzelnen Kantonen 
bald der Erziehungsdirektor, bald der FQrsorgedlrektor, bald 
der Justizdirektor für die Justizheime zuständig. Auch mit 
einer Übergangsfrist ist die Hoffnung auf eine· neue, wirk
same Konkordatslösung sehr klein. 
Natürlich Ist jetzt eine Verwaltungsvereinbarung für die 
finanziellen Selten in Vernehmlassung. Es geht aber hier -
und dies muss nochmals betont werden - nicht nur um die 
finanzielle Seite. Es geht vor allem auch um Koordination 
und Übersicht. Und diese Übersicht haben die Kantone nicht 
und werden sie auch nicht haben. Dieses Geschäft - Rück
zug aus den Betriebsbeiträgen - eignet sich nicht für die 
Neuverteilung. Wieso soll, angesichts dieser 4000 betroffe
nen Kinder und Jugendlichen, der Einfluss des Bundes, der 
segensreich war, ohne l:ioffnung auf eine effiziente Altema-
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tlve abgebaut werden? Der Rückzug des Bundes bringt 
auch die Gefahr mit sich, dass die Kostgelder der Heime 
höher werden. Wir haben das gehört. Das hat zur Folge, 
dass die Versorger mit den Einweisungen noch zurückhal
tender werden als bis jetzt oder das Billigere statt das 
Bessere wählen. Das Ist nicht zugunsten der betroffenen 
Jugendlichen, die dann auf der Gasse bleiben, aber dafür 
später unsere Strafanstalten bevölkern. 
Der Rückzug kann auch dazu führen, dass im schlimmsten 
Fall Heime geschlossen werden müssen, denn, wie wir 
gehört haben, werden 70 Prozent der Heime von privaten 
Trägerschaften geführt. Sie waren gut genug, diese Aufga
ben zu übernehmen; wir können sie jetzt nicht im Stiche 
lassen. Diese private Träg~rschaft ist übrigens auch der 
grosse Unterschied zum Erwachsenenstrafvollzug, der von 
den Kantonen getragen wird. ' · 
Aus diesen angeführten Gründen empfehle ich Ihnen - und 
ich welss mich einig mit einer grossen Zahl von Kolleginnen 
und !(ollegen in meiner Fraktion -, den Antrag der Minder
heit zu unterstützen. 

· LQchlnger: Ich bin Präsident des Stiftungsrates eines Land
erziehungsheimes, das auch Massnahmen des Jugendstraf
rechtsvollzuges erfüllt. In dieser Funktion stellt mich der 
Minderheitsantrag von Herrn Kollege Rolf Weber vor eine 
Gewissensfrage. Mit der Erfahrung aus der erwähnten Auf
gabe heraus muss ich einfach feststellen, dass die Interkan
tonale Zusammenarbeit der deutschschweizerischen Kan
tone auf diesem Gebiet schlecht Ist. Herr Kollege Weber hat 
uns zu Recht daran erinnert, dass wir im letzten Jahr den 
Kantonen die gesetzliche Frist für die Einführung von zwei 
neuen gesetzlichen Massnahmen des Jugendstrafrechts
vollzuges um zwei Jahre verlängern mussten, weil die Kan
tone diese Massnahmen, entgegen der gesetzlichen Auf
lage, nicht erfüllt haben. Der Bund hat bisher die Koordina
tion ausgeübt, und es wäre im Interesse der Sache sicherer 
und sehr viel einfacher, wenn wir es bei der bisherigen 
Regelung belassen würden. 
Ich optiere aber trotzdem für die konsequente Rückführung 
dieser Aufgabe an die Kantone. Wenn.nämlich jeder da, wo 
er persönlich engagiert ist, den einfacheren Weg der Bun
deslösung wählen wollte, kämen wir nie zur staatspolitisch 
geforderten Entflechtung der Aufgaben zwischen Bund und 

M. Petltplerre: La proposltlon de la minorite vous est con- Kantonen. Diese staatspolitische Zielsetzung geht für mich 
nue alnsi que sa r;notivatlon. Je voudrals toutefois !nsister eindeutig vor. Wenn wir aber so optieren, so übernehmen 
sur trois elllments qui me paraissent decisifs, pour appuyer wir gleichzeitig die Verpflichtung, in unseren Kantonen 
ia propositlon de la minorlte. dafür zu sorgen, dass diese ihrer Aufgabe auch wirklich 

. Tout d'abord, le probleme pose deborde la question du · nachkommen. Herr Schille hat in seinem Votum in der 
desenchevAtrement des täches; II deborde aussi celui d'une Eintretensdebatte erklärt, dass es hier nur um eine kleine 
nouvelle repartitlon des ctiarges flnancieres entre ia Confe- Minderheit geht, um etwa 4000 jugendliche Menschen. Es 
deratlon et les c.antons. Ce qui est en questlon, c'est la geht aber auch um Menschen, die nicht in der Sympathie 
contlnulte de l'action dans ie domaine de ia prevention des der Bevölkerung stehen. Im Gegenteil: Kein Regierungsrat 
actes penaux et de la protectlon de la jeunesse au sens und kein kantonaler Parlamentarier kann sich in der Volks
large. Cette continuit6 depend natureliement des ressources und Wählergunst grosse Lorbeeren holen, wenn er sich in 
financieres engag6es mais aussi et surtout de la qualite de la dieser Sache einsetzt. Meines Erachtens ist das auch ein 
coordinatlon qui est assuree aujourd'hui pour la Confed6ra- Grund dafür, warum die Dinge in den Kantonen ungenü
tlon par !'Office f6d6ral de la justice. Le concordat intercan- gend gehandhabt werden. 
tonal espere ne verra tres probabiement pas le jour, pour . Ich bitte Sie daher - ich habe diesen Appell im letzten Jahr 
autant qu'on le sache aujourd'hui, et la nouvelie repartition schon einmal an Sie gerichtet-, in den Kantonen tätig zu 
entrainerait la fin de l'action indispensable de l'Offlce fade- · werden, ihre Kantonalparteien zu mobilisieren, dafür zu 
ral de la Justice. sorgen, dass in Ihren kantonalen Parlamenten Vorstösse 

· On a parle d'une convention intercantonale sur la repartltion eingereicht werden usw. Herr Regierungsrat Künzi hat mir 
··des frais mals une telle conv.ention ne peut creer des condi- heute morgen noch gesagt, der Kanton Zürich werde dann 
tlons satlsfalsantes d'ordre et d'harmonisatlon comparables schon dafür sorgen, dass es diesen Heimen gut gehe. Ich 
a celles qui existent aujourd'hui par l'effet du travail de glaube daran, aber, Herr Weper hat es schon erwähnt, im 
l'Office de la justice. letzten Jahr hat der Kanton Zürich seine Heimbeiträge um 10 
Deuxieme element: on vient de le dii'e, cent soixante· mai- Prozent gekürzt. Im gleichen Moment, in dem man an einen . 

. sons ou etablissements s'occupant de jeunes adultes, d'en- Wechsel dieser Aufgabe vom Bund zu den Kantonen denkt, 
fants et d'adolescents, cent seize de ceux-ci exploites de kommt der Kanton Zürich und reduziert die Beiträge um 10 
faQOn prlvee. Cette formule a le double avantage d'eviter un Prozent. Das ist nicht sehr verheissungsvoll. ich glaube 
transfert de plus a l'Etat d'une täche d'interet public et de aber, ich vertraue darauf, dass die grossen Heimkantone, 
malntenir les coüts de fonctionnement au-dessous, pour das sind insbesondere Bern und Zürich, ihre Aufgabe erfül-
autant qu'on en puisse juger, de ce qu'ils seraient dans un len werden. Etwas schwieriger wird es in den mittleren und 
cadre strlctement etatique. II serait par consequent double- in den kleineren Kantonen sein. 
ment Inopportun de prendre le risque de compromettre la Ich stimme für die Mehrheit der Kommission. Ich tue es aber 
sltuatlon actuelle qul, en termes relatlfs il est vrai, est satis- mit dem formellen Versprechen, nachher auch in meinem 
faisante. · Kanton dafür zu sorgen, dass diese Aufgabe gelöst wird. Für 
Trolsleme element: le röie de la preventlon, qui est capital alle diejenigen, die für die Mehrheit stimmen, kann die 
non seulement dans l'lnter&t de ceux qui se trouvent impli- Aufgabe mit dieser Stimmabgabe nicht gelöst sein, sondern 
ques parce que leur situatlon personnelle et sociale est die Aufgabe fängt dann erst an - nicht Im Bund, aber in 
difficlle, mais aussi en vue de l'interl!t general. Notre societe Ihrem eigenen Kanton. Ich bitte Sie, diese Verpflichtung 
a avantage ä agir assez töt pour pouvoir ensuite eviter, dans dann auch wahrzunehmen. 
toute la mesure possible, de devoir reprimer. Cette fac;on de 
faire est evldemment meilleure en termes d'utilite sociale et 
il se trouve qu'elle est egalement bonne en termes de 

·depenses publiques, puisqu'il est bien connu que ra repres
sion est loin d'&tre gratuite. 
II va sans dire que le projet qui nous est soumis par le 
Conseil federal et par la commission ne vise pas a mettre en 
cause la preventlon ou ä la remettre en cause, mais il se 
trouve qu'il en compromet en fait le developpement, proba
blement mäme le malntien, pour des raisons qui ont dejä ete 
expos6es. L-es motifs qui ont cond1,1it en son temps a l'orga
nisation telle qu'elle·existe actuellement sont toujours vala
bles. C'est pourquoi je souhaite que notre conseil adopte la 
propositlon de la mlnorite representee par M. Weber. 

Eggll-Winterthur: Das Votum von Herrn Lüchinger hat mich 
eigentlich veranlasst, jetzt noch etwas zu sagen. Herr 
Lüchinger, ich möchte einfach feststellen, dass bis jetzt die 
Kantone relativ wenig für die Heimerziehung gemacht 
haben, insbesondere der Kanton Zürich. Als Präsident der 
Aufsichtskommission eines öffentlichen Heimes stelle ich 
fest, dass heute die Versorger wieder vermehrt auf die Preise 
schauen, die das Heim verlangt, und nicht auf die Qualität, 
die in diesem Heim angeboten wird. Dies ist eine schlimme 
Entwicklung, denn wir sollten darauf achten, dass der 
Jugendliche, sei es nun ein Mädchen oder ein Bursche, in 
ein Heim kommt, das seinen Bedürfnissen entspricht und 
wo richtig dafür gesorgt wird, dass er wieder in- unserer 
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Gesellschaft Fuss fassen kann. Hier sehe Ich eine grosse vlons avoir dans les gouvernements cantonaux, dans les 
Gefahr. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, parlements cantonaux, dans les institutlons cantonales.11 ne 
Herr Lüchlnger, dass gerade unter Führung Ihrer Fraktion, falt pas de doute que les etablissements dont nous parlons 
der auch Regierungsrat Künzi angehört, im Zürcher Kan- lci Jouent un rOle fort important dans le domaine de la 
tonsrat bei den letzten Budgetdebatten die Kredite für die prevention penale et la question qui nous est posee est en 
Heime gekürzt wurden. Die Regierung musste aufgrund definitive celle de savoir si oui ou non, une fois la Confedera
dleser Kreditkürzungen den·Helmen das berühmte Zirkular tlon desengagee de ce probleme, las cantons accepteront 
senden. Man sollte in der gleichen Partei nicht auf der einen de prendre fa refeve. 
Seite sagen, man setze sich ein, und auf der anderen Seite II se trouve, par ie hasard des circonstances, que j'ai preside 
kürzt man die entsprechenden Kredite und spricht gleichzei- la Conference des directeurs cantonaux de justice et poiice, 
tlg noch von der Reprivatisierung. Ich möchte einfach bitten, au moment oö commem;aient ä .se discuter tous ces pro
politisch ehrlich zu sein. blemes, et je puis dlre lcl que la volonte exlste dans les 
Zweitens möchte Ich darauf aufmerksam machen, dass die cantons de suppleer la Confederatlon lorsqu'elle se retirera. 
Aufhebung der Subventionen In gewissem Sinne ein Ver- Sans deute la Confederation a-t-elle joue un rOle utile au 
stoss gegen Treu und Glauben ist. Ich möchte das Beispiel depart, alle a permls que ces differentes lnstitutions se 
an einem Heim zeigen: Der Kanton ist ja nicht Heimträger, creent. se perfectlonnent, s'equipent En meme temps, les 
sondern es sind die Gemeinden oder private Institutionen. cantons ont prls conscience du röte extremement lmportant 
Wir selber In unserer Stadt konnten In der Hochkonjunktur que ces etabllssements sont appefes ä jouer dans fe 
noch ein solches Heim bauen. Aber als Mitglied einer Exeku- - domalne de la prevention penafe. 
tive weiss man, dass die Städte In der ganzen Schweiz unter Aujourd'hul, II me parait lmpensable que les parlements 
Verlust von Steuersubstrat leiden und Immer mehr Schwie- . cantonaux acceptent une dimlnutlon de la qualite des instl• 
rigkelten haben, Ihre Aufgaben zu finanzieren. Nun kommt tutlons qu'lls ont mises sur pied. Peut-etre aurait-ce ete le 
dazu, dass ausser den Städten kaum andere Gemeinwesen cas II y a quinze ou vingt ans, mais aujourd'hui je pretends 
In der Lage sind, solche Heime zu bauen. Wie geht das nun _que ca n'est plus le cas. Je ne vois · pas le Parlament du 
vor sich? Wenn eine.Behörde die Initiative hat, ein solches canton de Geneve-M. Petitpierre en a parle tout a l'heure
Helm zu bauen, muss sie dem Parlament und Stimmbürger pas plus que ceux des cantons de Zurlch, Neuchätel, Vaud 
ganz klar sagen: so vfet Ist die Bausumme, so viel sind ou Argov_ie accepter que le gouvemement dlmlnue ses pres
nachher die Betriebskosten. Die Betriebskosten steigen lauG tatlons dans ce domalne. Certaines modlflcatlons auront 
fend. An diese Betriebskosten erhalten wir so viel Subventlo- peut-etre lleu, dans les methodes notamment. modlflcatlons 
nen vom Bund und erhalten so viel Subventionen vom qul sont peut-etre necessaires, II n'y aura pas pour autant 

: Kanton, und der Rest ist Aufgabe der Gemeinde. une baisse de la quallte des etablissements, nous pöuvons 
Herr Bundesrat Friedrich als seinerzeltlges Mitglied unseres lcl aussl faire confiance aux cantons. 
Parlamentes in Winterthur welss, wie das zu und her geht 
Wenn uns dazumal, als wir diesen Kredit im Gemeinderat 
behandelten, bereits gesagt worden wäre, wir bekämen nur 
die paar Prozent vom Kanton Zürich und vom Bund nichts; 
dann hätten wir heute kein Justizheim in unserer Stadt Dem 
Bau hätte der Stimmbürger noch zugestimmt, aber die lau
fenden Betriebskostenbeiträge für ein solches Heim geben 
heute schon zur Diskussion in den Städten Anlass. 
Ich möchte Sie bitten, diese beiden Probleme zu berück
sichtigen, wenn Sie In unserem Rat abstimmen. • 
Frau Uchtenhagen: Ich habe ähnliche Erfahrungen 
gemacht wie Herr Lüchlnger. Aber - Herr Lüchlnger - ich 
folge diesen Erfahrungen und leme daraus! Haben Sie nicht 
gegen besseres Wissen gesprochen, wenn Sie tatsächlich 
solche Helme kennen? Gerade Im Kanton Zürich sind 
infolge der jüngsten Kürzungen viele Heime in Not geraten! 
Wenn die therapeutischen Heime Ihre Ziele erreichen wol
len, dann müssen sie heute zum Tell sehr spezialisiert sein, 
sehr. ausgerichtet auf ihre Pfleglinge, Gefährdeten oder 
bereits Straffälligen. Dazu braucht es sehr gutes Personal, 
relativ kleine Heime, und das Ist teuer. Der Spardruck Ist 
enorm. 
Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass viele von 
diesen Heimen privat sind; sie arbeiten mit privaten Admini
strationen, im sogenannten Milizsystem. Wir kennen das ja 
alle. Wir sind häufig In solchen Institutionen ehrenamtlich 
tätig. Der Staat spart damit sehr viel Geld, aber Irgendeinmal 
hört es meistens auf mit dem ehrenamtlichen Tätigseln, 
nämlich dann, wenn man praktisch nur noch damit beschäf
tigt Ist. Spenden einzuziehen und betteln zu gehen. Ich 
mache das bei verschiedenen lnstiMionen seit Jahren. Ich 
glaube, wenn wir diese privaten Initiativen nicht entmutigen 
wollen, dann dürfen wir jetzt diesen Schritt nicht vollziehen. 
Ein Abbau der Bundessubventionen kann sich gegen die 
richten, die wir In unseren Staat integrieren, denen wir eine 
Chance geben wollen. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

M. Bonnard: C'est une question de prlncipe qui se pose icl .. 
Hier, dans le debat d'entree en matiere, le representant de 
notre groupe a dit notamment que le projet du Conseil 
federaf posait la question de la confiance que nous pou-

M. Kohler Raoul, rapporteur: Comme l'a montre le debat 
d'entree en matlere sur cette loi, la suppresslon des subven
tions d'expfoltatlon versees aux maisons d'education pour 
enfants et adolescents et aux etabllssements d'educatlon au 
travail pour jeunes·adultes est I~ mesure la plus importante 
des dlspositlons destinees ä assurer une nouvelle repartltion 
des täches touchant l'.execution des pelnes et des mesures. 
II ressort des donnees qui vous ont ete fournies sur les effets 
flnanciers des dlspositions proposees que la suppression de 
ces subventlons permettra ä la Confederatlon d'economiser 
pres de 44 mlllions de francs par an ä partir de 1990. Par sa 
propositlon de minorite, M. Weber-Arbon demande, comme 
vous avez pu l'entendre, de maintenlr pour l'essentief les 
subventions federales d'exploitation. Celles-cl seralent slm
plement quelque peu reduites. Elles ne devralent pas exce
der 40 pour cent des frais de personnel, ce qui represente
ralt encore une depense de 27 millions de francs comme l'a 
dejä dit M. Weber. 
Notre commission a solgneusement examlne cette question, 
~lle a aussl prls l'avls d'experts qui onfadopte une attitude 
crltique ä l'egard du projet. Par 13 voix contre 11, elle s'est 
pn;,noncee en faveur de la decision du Conseil des Etats qul 
est d'ailleurs conforme ä la proposition gouvernementale. 
La commlssion connait fort bien les difflcultes qu'II faut 
resoudre pour creer et malntenir un nombre suffisant de 
malsons de therapie et d'etablissements servant ä l'execu
tion des pelnes et des mesures reservees aux enfants et aux 
jeunes. Elle estime, dans sa majorite, que les cantons ont 
manifeste la volonte d'assumer entierement ces responsabi• 
lltes et qu'lls pourront. apres une perlode de transition, qul 
durera jusqu'en 1989 sl notre proposition a l'artlcle 18c est 
adoptee, prendre en ch·arge ia totalite des frais d'exploita
tion. II ne faut pas perdre de vue en effet l'ensemble des 
mesures envisagees. La nouvelle repartltion des täches 
apportera aussl des allegen,ents aux cantons et renforcera 
la perequatlon financiere. 
Las conditlons qul permettront d'assurer une meilleure 
coordlnatlon entre les cantons, comme cela a ete demande 
en ce qul concerne les malsons d'educatlon, pourront a 
notre avis etre reunles d'icl la fin de cette decennie. II n'est 
pas inutlie de rappeier aussi que vingt et un cantons ont 
donne un avis favorable, lors de la procedure de consulta-
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tion sur les mesures proposees. On ne saurait d'ailleurs 
resoudre, gräce a des subventions federales, les problemes 
poses par l'execution des peines encourues par las jeunes. 
Le soutien, l'engagement et la surveiliance des cantons, qui 
connaissent mieux les particularites de chaque cas, sont 
indispensables en i'occurrence. 
La Confederation n'eiude d'ailieurs pas entierement ses 
engagements. Elle continuera a verser d'importantes sub
ventions de construction et le Conseil federal propose, dans 
les articies 5 a 7 qui suivent, de iui permettre de subvention
ner des projets pilotes. 
En approuvant la proposition de ia minorite, vous compro
mettriez une nouvelle repartition des täches entre ia Confe
deratlon et les cantons dans le domaine de l'execution des 
peines · et vous ne reduiriez que faibiement les charges 
federales. C'est pourquoi je vous prie de repousser ies 
propositlons de ia minorite representee par M. Weber-
Arbon. · 

Neblker, Berichterstatter: Es ist immer einfacher, neue Sub
ventionen zuzusprechen, als bestehende Subventionen auf
zuheben. Bei diesen Betriebsbeiträgen geht es tatsächlich 
um das Kernstück der Vorlage A. Die Kommissionsmehrheit 
beantragt Ihnen mit dem Bundesrat, die Betriebsbeiträge 
aufzuheben. Das ist das eigentliche Kernstück, wie es sich 
schon bei der Eintretensdebatte gezeigt hat. Aus den ihnen 
vorliegenden Zahlen über die finanziellen Auswirkungen 
geht hervor, dass der Bund durch die Aufhebung der 
Betriebsbeiträge ab 1990 jährlich etwa 46 Millionen Franken 
einsparen würde. 
Der Minderheitsantrag Weber-Arbon schlägt nun vor, grund
sätzlich an den Betriebsbeiträgen des Bundes festzuhalten. 
Sie sollen lediglich gegenüber dem geltenden Recht etwas 
beschränkt werden, und zwar auf höchstens 40 Prozent der 
Kosten des in der Erziehung tätigen Personals. Das würde 
wieder eine Mehrbelastung des Bundes von etwa 27 Millio
nen Franken bedeuten. Aber eine Vereinfachung des gan
zen Systems oder eine eigentliche Aufgabenentflechtung 
würde damit natürlich nicht erreicht. 
Die Kommission hat sich nach eingehenden Beratungen 
mehrheitlich -·~llerdings nur mit 13 gegen 11 Stimmen -
entschieden, an der Aufhebung der Betriebsbeiträge festzu
halten. Wir waren uns durchaus bewusst, dass die Frage 
sehr schwierig ist, und haben dementsprechend auch 
Experten angehört, die dem ganzen Problem sehr kritisch 
gegenüberstehen. Die Kommission anerkennt die Schwie
rigkeiten bei der Schaffung und Aufrechterhaltung genü
gender und spezialisierter Therapie- und Strafvollzugsheime 
für Kinder und Jugendliche. Sie Ist aber mehrheitlich der 
Auffassung, dass die Kantone nach einer Übergangsfrist -
und diese soll ja verlängert werden - in der Lage sein 
werden, die Betriebskosten voiiumfänglich zu tragen. Man 
darf den Gesamtzusammenhang nicht aus den Augen verlie
ren. Diese Bemerkung werden wir immer wieder anbringen 
müssen. Die Kantone werden Im Gesamtpaket der Aufga
benteilung auch entlastet und der Finanzausgleich wird 
verstärkt. Das Ist der Sinn des ganzen Paketes Aufgabentei
lung. Bis Ende dieses Jahrzehntes sollen überdies die Vor
aussetzungen für eine verstärkte interkantonale Zusammen
arl;>eit Im Heimwesen geschaffen sein. Wir erinnern auch 
daran, dass sich im Vernehmlassungsverfahren 21 Kantone 
positiv geäussert haben. Sie sind also in der Lage, diese 
Aufgaben zu übernehmen. Man kann von den Bundesbeiträ
gen die Lösung des Problems im Jugendstrafvollzug nicht 
erwarten. Dazu braucht es vielmehr den Einsatz gerade der 
Kantone, die die Verhältnisse besser kennen. Ausserdem 
zieht sich der Bund nicht völlig zurück. Er leistet ja weiterhin 
namhafte Beiträge an die Bauten und Einrichtungen, und 
der Bundesrat schlägt dann in den folgenden Artikeln 5 bis 7 
vor, dass der Bund auch Beiträge an Modellversuche leisten 
kann. 
Noch eine kurze Bemerkung zum System der prozentualen 
Beiträge: In der Vergangenheit haben sich diese prozentua
len Beiträge an die Personalkosten nicht in allen Teilen 
bewährt; denn das führte auch in gewissen Heimen - sicher 

nicht überall - zu einer gewissen Überdotation an Erziehern 
zulasten des Hilfspersonals, dessen Löhne ja nicht subven
tioniert werden. 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit folgen, verhindern Sie, 
dass im Bereich des Strafvollzugs eine echte Aufgabenent
flechtung der Kompetenzen von Bund und Kantonen und 
eine Entlastung des Bundes möglich wird. 
Ich beantrage Ihnen im Auftrag der Kommissionsmehrheit, 
dieser Streichung der Betriebsbeiträge zuzustimmen. Die 
Kantone sind bereit und in der Lage, diese Aufgabe zu 
übernehmen. 

Bundesrat Friedrich: ich habe nur wenige Bemerkungen 
anzubringen. Die Kommissionssprecher bemerken zu 
Recht, dass es hier nicht um den Grundsatz geht und dass 
der Antrag von Herrn Weber nun in eindeutigem Wider
spruch zur Idee der Aufgabenteilung steht. Die angestrebte 
Entflechtung würde damit ganz sicher nicht erreicht. lcti 
habe Ihnen beim Eintreten gesagt, dass die Kantone schon 
heute den Löwenanteil für die Justizheime aufbringen und 
dass ihre Aufgabe nicht wesentlich wächst. Es ist also zwei
fellos nicht richtig, wenn behauptet wird, die Kantone könn
ten oder wollten diese Aufgabe nicht erfüllen. Es geht des
halb auch nicht darum, dass diese Aufgabe nicht mehr 
erfüllt würde, sondern da~ sie von den Kantonen übernom
men wird. Ich habe Ihnen im weiteren bereits gesagt, dass 
die Kommission unter Herrn Regierungsrat Schlegel eine 
Vereinbarung ausgearbeitet hat, die in der Übergangsfrist 
zum Spielen kommt. Es geht also nicht um das frühere, 
gescheiterte Konkordat, das von Herrn Weber zitiert wurde. 
Der genannte Zustand ist überholt. Die Vereinbarung der 
Kommission Schlegel liegt vor, und sie trägt auch der Tatsa
che Rechnung, dass es sich um eine kantonsübergreifende 
Aufgabe handelt. 
Ich ersuche Sie um Zustimmung zur Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 90 Stimmen 
Dagegen 81 Stimmen 

Art. 5-7 • 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 5-7 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 7a (neu) 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Weber-Arbon, Blunschy, Braunschweig, Carobbio, Hu
bacher, [Loetscher, Morel, Muheim], Nauer, [Scherer], 
Vannay) 

Titel 
Beiträge an die Aus- und Fortbildung 

Text 
Der Bund fördert und unterstützt die Aus- und Fortbildung 
der im Straf- und Massnahmenvollzug tätigen Personen. 

Art. 7a (nouveau} 
Proposition de /a commission 

Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Minorite 
(Weber-Arben, Blunschy, Braunschweig, Carobbio, Hu
bacher, [Loetscher, Morel, Muheim], Nauer, [Scherer], 
Vannay) 

Tltre 
Subventions pour la formation et le perfectlonnement 

Texte· 
· La Confederatlon encourage et soutlent la formation et le 

perfectionnement du personnel occupe a l'execution des 
peines et des mesures. 

Weber-Arbon, Sprecher der Minderheit: Ich muss mich 
entschuldigen, dass Ich heute morgen dieses Rednerpult so 
Intensiv frequentiere. Es wird bei dieser Vorlage A das letzte 
Mal sein. 
Zu Artikel 7a folgendes: Unter dem Schlachtruf «Aufgaben
entflechtllng„ will der Bundesrat In diesem Bundesgesetz 
im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzuges zwei 
•Liquidationsübungen„ durchführen, nämlich die Aufhe
bung der Betriebsbeiträge (wir haben soeben darüber 
entschieden, in anderem Sinne), aber er will auch die Ausbil
dungsbeiträge streichen. Mein Antrag enthält nichts Neu·es, 
sondern blass das, was bis jetzt gegolten hat (Art 4 des 

. Bundesgesetzes Ober Betriebsbeiträge an Strafvollzugs
und Erziehungsanstalten vom 6. Oktober 1966). Diese 
Bestimmung existierte übrigens bereits im Strafgesetzbuch 
von 1937, Artikel 390. Es hiess dort: •Der Bund fördert und 
unterstützt die Heranblldung und Fortbildung von Anstalts
beamten.» Ich verweise auch auf Artikel 64bis unserer Ver
fassung, wo es heisst, dass der Bund befugt sei, den Kanto
nen für Verbesserungen im Strafvollzug Beiträge zu gewäh
ren. Die Botschaft des Bundesrates (auf Seite 34) anerkennt 
ausdrücklich diese Verfassungsgrundlage. 
Die Argumentation zur Streichung, wie sie der Bundesrat 
präsentiert und entwickelt hat, Ist eigentlich beinahe perfid. 
Er sagt In der Botschaft, man hätte diesen Ausbildungsbe
reich auch bei der vom Bund bestimmten Berufsbildung 
regeln können. Er gehöre aber zum Strafvollzug, infolgedes
sen sei, der Entflechtungsphilosophie entsprechend, die 
Beitragsleistung hier völlig zu streichen. In der Kommission 
machte ein Mitglied mit Recht die etwas sarkastische 
Bemerkung: Wenn es um die berufliche Aus- und Weiterbil
dung im wirtschaftlichen Bereich geht, ist der Bund dabei 
mit finanziellen Beiträgen, geht es aber um den sozialen 
Bereich, Sektor Aus- und Weiterbildung von qualifiziertem 
Personal, dann zieht sich der Bund zurück. 
Bagatellsubventlonen, werden Sie vielleicht fragen? Zwei 
Millionen für den Bund, das ist wirklich eine Bagatelle, 
gemessen an den Zahlen,. die uns vertraut sind. Ich möchte 
aber sagen: Für die Betroffenen ist das Gegenteil der Fall. In 
der Kommission haben wir erfahren, dass 1982 an die Stif
tung Schweizerisches Ausbildungszentrum für das Strafvoll
zugspersonal 230 000 Franken gewährt worden sind. Der 
Bund soll einen Drittel der Kosten übernommen haben. Er 
war damit auch Mitglied des Organs dieser Stiftung. Sie 
spüren hier: die finanzielle Leistung bedingt auch eine Mit
wirkung organisatlonsrechtlicher Art. Meine Frage: Hat der 
Bund nicht alles Interesse daran, mit dabei zu sein, wenn es 
um die Aus- und Weiterbildung von Männern und Frauen 
geht, welche an der Front zu stehen, tätig zu sein haben 
beim Vollzug des Schweizerischen Strafgesetzbuches, ins
besondere hier des Straf- und Massnahmenvollzuges? Ist 
das nicht eine gute, Ich würde sogar sagen, eine beglük
kende Interpretation des soeben genannten Verfassungsar
tikels 64bis, Absatz 2? Ich zitiere nochmals: Bundesbeiträge 
für die Verbesserung des Strafvollzuges. Wenn wir diesen 
Begriff der Verbesserung so lnterpreti~ren, dass wir sagen: 
Auch das Personal, das hier mit diesen verbesserten Metho
den vertraut gemacht werden muss, soll diese Beitragsan-
teile haben. · 
Unsere Kommission - auch hier wieder ein sehr knappes 
Resultat - hat mit 11 zu 10 Stimmen zuungunsten der 
Minderheit entschieden. Ich möchte wünschen, dass es bei 
7-N 
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diesem letzten von mir zu dieser Materie zu unterbreitenden 
Antrag gleich ausgeht, wie das vorhin bei Artikel 4a bis 4c 
der Fall war. 

Mme Jaggl: Nous poursuivons cet exercice intltule «nou
velle repartition des täches», ce qui veut dire en falt «nou
velle repartJtlon des charges financieres entre la Confedera
tlon et les cantons». 
La charge financiere dont II est question ici, afferente ä la 
formatlon du personnel travaiilant dans les etabiissements 
d'execution des pelnes et dans les malsons d'education, 

. represente une somnie modeste puisqu'elle est de !'ordre de 
2 milllons en chiffre rond. Malgre sa modestie, ce montant 
represente pour ies lnstitutions beneflciaires, particullere
ment pour ies ecoles d'educateurs et d'assistants sociaux et 
pour le centre de formation du personnel penitentlaire, une 
manne federale fort bienvenue; ils craignent ä juste titre-et 
j'al de la peine a partager i'optimisme de M. Bonnard sur ce 
point - que les cantons ne veulllent pas prendre la releve en 
cas de suppression de ia subventlon federale. 
II me parait des plus important de s'arreter au probleme 
partlculier de la formation du personnel penitentlalre, qui 
beneflcie d'une subventlon annuelle de l'ordre de 250 000 ä 
300 000 francs au maxlmum. Cette formation s'est long• 
temps falte ponctueilement, laissee qu'elle etait ä !'initiative 
des cantons Jusqu'en 1979, .annee o.:i a pu ätre mlse sur pied 
une formatlon systematlque ouverte a tous les nouveaux 
survelllants, congue et organlsee d'une manlere-unlforme 
sur l'ensemble du territolre. Depuls 1979, annee ou fut mls 
en exploltatlon le centre de formation du personnel peniten
tlalre, plusieurs voiees de surveillants ont sulvi les cours. 
Plusieurs cours de perfectionnemerit et de recyciage ont 
egalement ete organises ä l'intentlon du personnel en fonc
tlon. 
Ces cours et cette formation, qui est une formation·profes
sionnelle, domalne d'intervention qui est du ressort des 
autorltes federafes dans le secteur general de l'educatlon et 
. de la formatlon, revätent une importance taute particullere. 
En effet, les membres du personnel penitentiaire accompiis
sent une täche delicate et II n'est pas superflu qu'en plus du 
certlflcat de capaclte que detiennent la plupart d'entre eux 
au moment de leur engagement, ils regoivent une formation 
speclalisee comprenant non seulement des notions de droit 
par exemple, mais aussi des cours de psychologie. 
La Colifederatlon finance le tiers de depenses resultant de 
cette partie harmonisee de la formation du personnel peni

· tentlaire. Or, on propose de supprlmer cette contrlbutlon 
alors qu'elle a ete promise aux cantons, qui, eux, assument 
le restant des frais conformement ä la constitution. 
Les cantons se sont engages en commun sur une bonne 
voie et la Confederation les a appuyes jusqu'ici. C'est un 
debut L'appui qui a ete apporte au.centre de formation au 
cours de ses quatre premieres annees d'activite ne doit pas 
lui ätre retlre. C'est pourquoi je vous demande d'appuyer la 
proposition de minorite de M. Weber. 

M.Bonnard: Tout a l'heure, j'al evoque le probleme de la 
confiance qu'il taut accorder aux cantons.11 faut maintenant 
peut-ätre tenir compte d'un autre crltere, ceiui de l'autorlte 
la mleux placee pour prendre la decision. 
Qu'en est-il en matlere de formatlon et de perfectionnement 
professlonnels des surveillants des etablissements penlten
tiaires? A notre avis, la formation dans ce domaine doit ätre 
axee sur la pratique et c'est dans cet esprit d'aiileurs que 
sont congus _tous ies cours organlses par le centre de 
formation.du personnel penltentlaire: ils visent ä permettre 
aux surveiilants, dont la formation generale est souvent 
relativement modeste, de surmonter les difficultes pratiques 
auxquelles ils sont confrontes. 
Or, qul a l'experience pratique dans ce domaine? Ce n'est 
pas la Confederation, qul n'expioite elle-mäme qu'un seul 
etablissement penitentiaire, le Zugerberg, lequel rec;oit un 
certain nombre de militaires. Tous les autres etablissements 
penitentlaires sont exploites par les cantons. Ce sont donc 
ces derniers qul ont l'experience pratique, _qui sont con-
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frontes aux difficultes de gestion de ces etablissements ou a 
celles qui peuvent decouler du comportement de certains 
pensionnaires. Les cantons doivent par consequent avoir la 
tatltuded'organiser las cours comme ils l'entendent. lls sont 
le mieux places pour prendre des decisions et la Confedera
tlon peut, a mon avis, parfaitement se desengager de ca 
secteur sans risque aucun. 

M.Kohler Raoul, rapporteur: Par ca nouvet article 7a, la 
minorite desire reprendre, sans modification, la disposition 
de la loi actuelle qui donne a la Confederation la compe
tence d'encourager ta formatlon professionnelle et le per
fectlonnement des connaissances des personnes qui s'oc
cupent de l'execution des peines et des mesures. A l'appui 
de cette proposition, eile fait remarquer que la formation des 
cadres, notamment, n'a te entreprise que tardivement et !1U8 

ta Confederatlon doit soutenir la formatlon professionnelle 
et le perfectionnement des connalssances dans le domaine 
de l'assistance soclale, comme eile le fait pour l'economie. 
Notre commisslon a rejete cette propositlon par 11 voix 
contre 10. Elle admet, certes, comme la minorlte, qua la 
formatlon du personnel charge d'executer las peines et las 
mesures a une ·grande importance, mais cette täche peut 
parfaltement ätre conflee entlerement aux cantons, la Con
federatlon ayant don_ne un soutlen initial par sa participation 
au flnancement du Centre suisse de formatlon du personnel 
penitentlaire. Cette solutlon correspond aussi a des proposi
tlons qui sont faites dans d'autres domalnes, par exemple 
dans le secteur hospitalier. La formation du personnel des
tlne a accomplir ces täches, qui incombent aux cantoris et 
aux communes, devra aussi ätre reglee et financee par les 
cantons. II s'agit en l'occurrence d'une charge de 1,4 million 
de francs pour la formatlon professionnelle des personnes 
qu_l s'occupent de l'execution des peines et des mesures. 
Je vous invlte a repousser la proposition de la minorite. 

Neblker, Berichterstatter: Beim Minderheitsantrag von Arti
kel 7a - vertreten durch Herrn Weber-Arbon - geht es 
darum, die im geltenden Gesetz enthaltenen Bundesbei
träge zur Förderung der Aus- und Fortbildung de-r im Straf
und Massnahmenvollzug tätigen Personen unverändert wei
terzuführen. 
Die Kommission hat diesen Antrag mit 11 zu 10 Stimmen 
abgelehnt. Sie Ist mit der Minderheit allerdings darin einig, 
dass der Ausbildung des Strafvollzugspersonals grosse 
Bedeutung geschenkt werden muss. Diese Aufgabe kann 
aber ohne weiteres den Kantonen übertragen werden, nach
dem der Bund namentlich durch die finanzielle Beteiligung 
am Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal eine 
Starthilfe gegeben hat. · · 
Diese Lösung entspricht auch den Vorschlägen in anderen 
Bereichen. Wo Personal für die Erfüllung einer kantonalen 
oder kommunalen Aufgabe ausgebildet wird, wie beim 
Strafvollzug oder etwa Im Spitalwesen, soll seine Ausbil
dung ebenfalls von den Kantonen geregelt und finanziert 
werden. Das ist nichts anderes als eine klare Aufgabentei
lung, und man darf das nicht verwechseln mit der Berufs
ausbildung in wirtschaftlichen Berufen. 
Man muss sich auch klar werden darüber, wenn man über 
den Minderheitsantrag entscheidet, um wieviel Geld es 
dabei geht Für 1981 lauten die Zahlen wie folgt: Beiträge 
des Bundes an Schulen 1,42 Millionen und an Kurse 20 000 
Franken. Wir haben uns hier doch ganz eindeutig mit gewis
sen Bagatellsubventionen zu befassen. Da muss neben den 
Kantonen noch eine weitere Stelle, eine Bundesstelle, 
Abrechnungen prüfen, ob nun gewisse Beiträge berechtigt 
sind oder nicht. Dazu sind die Kantone durchaus in der 
Lage. Sie sind sicher auch in der Lage, diese rund 1,4 
Millionen Franken zu tragen, nachdem sie - wie das schon. 
wiederholt gesagt worden ist - auch in anderen Bereichen 
entlastet werden. 
Ich beantrage Ihnen daher, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen und den Minderheitsantrag des Herrn Weber abzu
lehnen. 

Bundesrat Friedrich: Ich kann nur unterstützen, was Herr 
Bonnard gesagt hat: Es handelt sich hier wirklich um eine 
typische Aufgabe der Kantone, und die Kantone sind auch in 
der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Es geht überdies, wie 
die Kommissionssprecher sagten, um sehr kleine Beträge, 
um eigentliche Bagatellsubventionen, und diese sind ja das 
Unrentabelste, das es überhaupt gibt. 
Im weiteren mache ich Sie darauf aufmerksam, dass der 
Bund umgekehrt einen gezielten Beitrag leistet an die 
Erneuerung und Weiterentwicklung des Strafvollzuges. Die
sem Zweck dienen die neuen, zeitlich befristeten Beiträge 
an den Modellversuch, die Sie in Artikel 5 bis 7 umschrieben 
haben. 
Ich ersuche Sie meinerseits, der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
. Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 8-17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8-17 
' Proposition de la commisslon 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 
Antrag der Kommission 

Bst. a 

79Stimmen 
75Stimmen 

Baubeiträge, für die das Beitragsgesuch vor dem Inkrafttre
ten des Gesetzes eingereicht wurde. Der Baubeginn muss 
spätestens zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten erfolgen; 

Bst. b 
... bis zum 31. Dezember 1986; 

Bst. C 

Mehrheit 
..• , bis zum 31. Dezember 1989. 

Minderheit I 
(Loretan, Siel, Bonnard, Flubacher, Jeanneret, Kopp, 
Stucky, Vetsch) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Martignoni, [Fischer-Weinfelden], Nebiker) 
Betriebsbeiträge für Einrichtungen, die im Zeitpunkt des 
lnkrafttretens beitragsberechtigt sind, bis-zum 31. Dezember 
1989. Diese Beiträge betragen 35 Prozent der Kosten für das 
spezialisierte erzieherisch tätige Personal mit einer vollstän
digen oder einer gleichwertigen Ausbildung und 20 Prozent 
der Kosten für andere Personen, die für Erziehung und 
Unterricht qualifiziert sind. Im übrigen werden die Beiträge 
nach dem bisherigen Recht ausgerichtet. 

Antrag. Ruf-Bern 
Bst. c 
Zustimmung zum Ständerat 

Art 18 
Proposition de /a commission 

Let. a 
Des subventions de construction, pour autant que la 
demande alt ete deposee avant l'entree en vigueur de la 
presente loi et que les travaux debutent au plus tard deux 
ans et demi apres l'entree en vigueur; 
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Let b 
Des subventions ••• 
31 decembre 1986; 

Let c 
Majorite 
31 decembra 1 ~9. 

Mfnorlte I 
(Loretan, Blei, Bonnard, Flubacher, Jeanneret, Kopp, 
Stucky, Vetsch) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Mlnorlte II 
{Martlgnonl, [Flscher-Weinfelden], Nebiker) _ 
Des subventlons d'exploitatlon pour les etabllssements qui 
peuvent y pretendre au moment de l'entree en vigueur de la 
presente lol, Jusqu'au 31 decembre 1989. Ces subventlons 
s'elevent a 35 pour cent des frais pour le personnel educatif 
specialise, Justlflant d'une formatlon complete ou jugee 
equivaiente, et ä 20 pour cent des frais pour les autres 
personnes qualiflees en matiere d'education et d'enseigne
ment. Pour le reste, ces subventlons sont allouees confor- . 
mement a l'anclen droit. · 

Proposition Ruf~Beme 
Let. C 

Adhesion au Conseil des Etats· 

Le presldent: Les deux minorltes et M. Ruf, qui avaient fait 
des propositions, les ont retirees. II ne reste donc que la 
proposltlon de la majorite de la commlssion. 

Angenommen gemilss Antrag der Mehrheit 
Adopte sefon la propositlon de la majorite 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote surl'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 116Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

83.268 
Petltfon der Schweizerischen 
Gefangenengewerkschaft. 
Weitere Bundesbeiträge für Justizheime 
Petition du Syndlcat sulsse des detenus 
tendant a obtenlr que Ja Confederatlon 
contlnue a verser des subventlons 
pour l'exploltatlon des malsons _ 
d'educatlon d'enfants et d'adolescents 

Herr Kohler Raoul unterbreitet namens der Kommission den 
folgenden schriftlichen Bericht: 
1. Am 27. Juni 1983 hat-die Schweizerische Gefangenenge
werkschaft (SGG) die Bundesversammlung mit einer Peti
tion aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass den Justiz
heimen weitere Bundesbeiträge zur Verfügung gestellt wer
den. Die Petition bezieht sich auf den vom Ständerat bereits 
gutgeheissenen Antrag des Bundesrates, im Rahmen der 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
die Betriebsbeiträge des Bundes an Justizheime für Kinder 
und Jugendliche wegfallen zu lassen. Die Petenten bezwei
feln, dass die Kantone diese bisherige Bundesaufgabe über
nehmen werden und befürchten, dass Insbesondere die · 
Heime mit privaten Trägerschaften dadurch In ihrer Existenz 
bedroht werden. Dies würde zum Nachteil der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen und zu gravierenden Fehlplazie
rungen fahren. Die Petenten stellen auch fest, dass die 
Kantone der Deutschschweiz entgegen ursprünglichen 
Erwartungen nicht dazu bereit seien, ein Jugendheimkon
kordat abzuschllessen. Solange das Heimwesen noch nicht 
den vom Gesetz_ vorgeschriebenen Stand erreicht habe, 
dürfe sich ·der Bund deshalb seiner Steuerungsfunktion 
nicht entziehen. 
2. Da sich die Petition auf das hängige Geschäft 81.065 
bezieht, Ist die vorberatende Kommission· gestützt auf Arti
kel 40 Absatz 1 des Geschäftsreglementes des Nationalrates 
beauftragt worden, auch die Petition vorzuberaten und dem 
Rat Antrag zu stellen, 
3. Die Kommission hat sich an ihren Sitzungen vom 7. April 
und 4. Juli 1983 mit der Neuverteilung der Aufgaben im . 
Bereich des Straf- und Massnahmenvollzuges befasst. Sie 
hat mehrheitlich beschlossen, dass sich der Bund in Zukunft 
darauf beschränken soll, Beiträge an den Bau von öffentli
chen und privaten Justizheimen zu gewähren sowie Modell; 
versuche zu unterstützen; hingegen soll er darauf verzich
ten, weiterhin Betriebsbeiträge auszurichten. 
Die- Mehrheit der Kommission ist mit dem Bundesrat und 
dem Ständerat der Auffassung, dass der Betrieb der Helme 
Sache der Kantone sein soll, die den wirklichen Verhältnis
sen näherstehen als der Bund. Sie geht davon aus, dass die 
Kantone die Leistungen des Bundes übernehmen werden, . 
da diese Im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen auch beträchtlich entlastet wer
den. Sie erwartet, dass sich auch die Kantone der deutschen 
Schweiz zu einer verstärkten Interkantonalen Zusammenar
beit bereit finden, wie es in der Westschweiz und beim 
Strafvollzug der Erwachsenen bereits der Fall ist. Um die 
Kontinuität sicherzustellen, hat die Kommission im Gegen
satz zum Beschluss des Ständerates mehrheitlich entschie
den, dass die Betriebsbeiträge nicht schon im Jahre 1987, 
sondern erst ab 1990 entfallen sollen. 
Eine Kommissionsminderheit will grundsätzlich an den 
Betriebsbeiträgen des Bundes festhalten. Sie befürchtet, 
dass viele Kantone aus finanziellen und politischen Gründen 
nicht in der Lage sein werden, In die Lücke des Bundes zu 
springen. Dadurch würde sich die im Interesse der gefährde
ten Jugendlichen nötige Vielfalt der Therapieangebote ver
mindern, und bestehende Ungleichheiten unter den Kanto
nen würden sich verschärfen. 
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Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt Ihnen mehrheitlich, der Petition 
keine weitere Folge zu geben. 

Proposition de /a commission 
La majorite de la commission vous propose de ne pas 
donner suite a la petition. 

M. Kahler Raoui, rapporteur. La majorite de la commission 
vous a propose de ne pas donner suite a ia petition du 
Syndicat suisse des detenus mais notre conseil a, ce matin, 
decide de maintenir des subventions d'expioitation, de sorte 
que je vous propose que notre conseil prenne acte de la 
decision et constate qu'il y a ete donne suite en partie. 

Neblker, Berichterstatter: Die Schweizerische Gefangenen
gewerkschaft verlangt in ihrer Petition unter anderem- aber 
das ist das hauptsächlichste Argument-, dass die Betriebs
beiträge des Bundes an Justizheime für Kinder und Jugend
liche beibehalten we.rden sollen. Ihr Rat hat nun entschie
den, dass die Betriebsbeiträge beibehalten werden. Dem
nach ist dieser Petition weitgehend Rechnung getragen. 
Wir beantragen Ihnen, von der Petition Kenntnis zu nehmen, 
aber ihr, nachdem wir ihr jetzt schon Folge gegeben haben, 
keine zusätzliche Folge zu geben. 

Zustimmung -Adhesion . 

· Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnte"ompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13.00 heures 
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81.065 
Bund und Kantone. 
Neuverteilung der Aufgaben 
Confederatlon et cantons. 
Nouvelle repartltlo.n des täches 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 24 hiervor - Voir page 24 cl-devant 

B 

Zivilschutz 
Bundesgesetz Ober die Änderung der Zivilschutzgesetz• 
gebung 
Protectlon clvfle 
Lot federale modlflant la leglslatfon sur la protectlon clvlle 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de Ja commisslon 
Entrer en f!latlere 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Selon l'artfcle 22"1" de la constl
tutlon federale, la legisiation en matlere de protectlon civile 
est du r85$0rt de la Confederation. Les cantons sont 
charges de l'execution de cette legislatlon, la Confederatlon 
accordant des subventlons et exer93nt une haute surveil
lance. Les disposltlons d'executlon se trouvent notamment 
dans la lol sur la protection civile et la lol sur les abris. 
L'arräte B apporte une modlfication partielle a ces deux lols. 
Les proposltlons du Conseil federal ne modlflent pas, en 
prlnclpe, la repartition des täches entre la Confederatlon et 
les cantons en mattere de protectlon clvile. En revanche, II 
convlent de renforcer la responsabllite des cantons et des 
communes en ce qui conceme l'executlon et ie financement 
des mesures. La Confederation ne doit plus ätre tenue de 
verser des subventlons pour· toutes les mesures qu'elle 
declare obligatolres.11 est prevu de n'apporter aucun chan
gement au versement des subventlons federales pour les 
constructlons des organlsmes de protection, des centres 
d'lnstru_ctlon, du service sanitaire et des abrls publics. En 
revanche, les subventlons federales accordees pour les frais 
d'lnstructlon seront queique peu reduites. Les subventions 
que la Confederatlon allouait pour les abrls obllgatolres 
dans les bätlments prlves ont deja ete supprlmees en 1981. 
Les abrls obligatoires dans ies bätiments publics ne seront 
plus subventionnes a l'avenir. En outre, afin de repartfr les 
täches de fa<;on plus ratlonnelle et logique, le material qui 
dolt necessalrement etre standardise sera acquls et paye par 
la Confederation. Les cantons auront ia charge de i'emma
gasiner et de l'entretenlr. 
Le Conseil federal propose en outre de revlser encore quel
ques points de ces deux iois, sans que ce soit en rapport 
avec la nouvelle repartition des täches entre la Confedera
tlon et ies cantons.11 a voulu tenir campte des resultats des 
experlences faites iors des demiers exercices de defense 
generale. Le point le plus important de ces propositions 
supplementaires de revislon porte sur la separatiori de la 
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mlse sur pied de la protectlon civile et de ia mobillsation 
generaie de l'armee. 
La commission a approuve a i'unanimite i'entree an matiere 
sur l'arrate B et iors du vote sur l'ensembie, eile i'a approuve 
par 13 volx contre 4. Sur propositlon de Mme Vannay, eile 
n'a exarnine que iors de sa demiere seance, en novembre, la 
nouvelie repartitlon des täches en matiere de protection 
clvlle, afln d'avoir connaissance des conclusions de la com
mission du Conseil national chargee de l'examen du rapport 
intermediaire du Conseil federal sur l'etat de preparation de 
ia protectlon civlle. Elle s'est informee des resultats de 
l'examen effectue par cette commission. Cette demiere a 
propose au Conseil federal, par vole de motlon, d'elarglr 
dans l'lnterät des cantons a faible capacite financiere, 
l'eventall des taux de subventlons federales allouees pour 
les frais occasionnes par la reaiisatlon et i'equipement des 
constructions des organismes de protectlon civile, des cen
tres d'lnstruction, du service sanitalre et des abrls publlcs. 
Notre commlssion s'est raliiee a cette requete. SI vous 
decidez de suivre dans l'examen de detail les propositions 
que vous fait votre commlssion, la motion en question 
devlendra sans objet. 
L'etat de preparatlon de la protectlon civlle ayarit fait l'objet 
d'une dlscussion approfondie au cours de la präcedente 
sesslon et i'entree en mattere de l'arräte B n'ayant ete 
contestee ni par ie Conseil des Etats ni par notre commis
sion, nous vous proposons dans l'interet d'un examen 
ratlonnel, de renoncer a un iarge debat d'entree en matiere. 

Neblker, Berichterstatter: Cer Bund ist gemäss Artikel 22bis 
BV befugt, im Bereiche des Zivilschutzes Gesetze zu erlas
sen. Die Kantone sind mit dem Vollzug beauftragt; der Bund 
leistet Beiträge und übt die Oberaufsicht aus. Die betreffen
den Gesetze-die Zivilschutzgesetze und das Schutzbauten
gesetz - sollen im Rahmen der Aufgabenteilung revidiert 
werden, wobei aber auch die Ergebnisse aus dem Zwischen
bericht zum Stand des Zivilschutzes vom 31. Januar 1983 
und die entsprechenden Schlussfolgerungen mitberück
sichtigt werden. 
Die Kommission ist einstimmig auf den Beschluss B einge
treten und hat ihn In der Gesamtabstimmung mit 13 zu 4 
Stimmen gutgeheissen. Die Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen Im Bereich des Zivilschutzes soll grund
sätzlich nicht verändert werden. Es geht um eine Verstär
kung der Verantwortung der Kantone und Gemeinden beim 
Vollzug und bei der Finanzierung. Der Bund soll nicht mehr 
für alle Massnahmen, •die er vorschreibt, Beiträge leisten. 
Unverändert bleiben die Bundesbeiträge an die Anlagen der 
Zivilschutzorganisationen, der Ausbildungszentren, des 
Sanitätsdienstes und der öffentlichen Schutzbauten. Redu
ziert werden sollen die Beiträge an die Ausbildungskosten 
von 55 bis 65 Prozent bisher auf 30 bis 40 Prozent neu, da 
Ausbildung Im allgemeinen eine Aufgabe der Kantone ist. 
Demgegenüber steht aber ein Minderheitsantrag von 
Madame Vannay, die die alten Beiträge beibehalten möchte. 
Aufgehoben werden mit der Gesetzesrevision sollen die 
Beiträge an die Pflichtschutzräume in öffentlichen Bauten, 
-nachdem schon 1981, im Rahmen der Sparmassnahmen, 
die Beiträge an die Schutzräume in Privatbauten gestrichen 
worden sind. Das notwendigerweise standardisierte Material 
soll aus beschaffungsökonomlschen Gründen vom Bund 
beschafft und bezahlt werden. Die Kantone sind für Unter-
halt und Lagerung besorgt . 
Gleichzeitig mit der Gesetzesrevision unter dem Titel ccAuf
gabentellung• werden verschiedene kleinere Revisionen, 
die sich aufgrund von Erfahrungen aus Übungen ergeben 
haben, vorgenommen. Die wichtigste ist die Trennung der 
Aufgebote für den Zivilschutz von der allgemeinen Kriegs
mobilmachung. In vielen Fällen ist eine vorzeitige Einberu
fung des Zivilschutzes denkbar. 

Le presldent: Les representants des groupes de l'UCC, de 
I' Action nationale/vigiiants, ainsi que du groupe liberal, 
renoncent a prendre la parole. Ces trois groupes ont decide 
d'entrer en matiere. 
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Mme Vannay: Le projet de repartition des täches entre ies 
cantons et la Confederation en ce qui conceme ia protec
tion civlle n'a pas donne lieu a de longues discussions au 
sein du Conseil des Etats et pourtant, on peut etre surpris a 
la l~cture de certaines des modifications proposees par le 
Conseil federal tant a la lol du 23 mars 1962 sur la protection 
civile qu'a la loi du 4 octobre 1973 sur les abris. Surpris 
parce que ces modiflcations n'ont aucun rapport avec une 
repartitlon des täches et qu'elles sont liees a l'organisation 
elle-mäme et au fonctlonnement de la protection civile. 
Si vraiment la protection civile est un element de la defense 
nationale, comme le veut la. loi, il y a lieu de s'efforcer de 
faire en sorte qu'elle soit developpee egalement sur l'ensem
ble du territoire suisse et qu'elle ait la meme efficacite 
partout. Le drolt aux memes prestations, l'equilibre entre 
regions me semblent en la circonstance primer toute autre 
notlon chere a certains federalistes. Pröner l'autonomie 
communale et cantonale dans ce domaine particulier, c'est 
aller au-devant de graves desequilibres tant sur le plan de la 
construction que sur celui de la preparation. C'est admettre 
aussi que tous les Suisses n'auro'nt pas droit a la meme 
protection en cas de necessite. D'ailleurs, le rapport lnter
medlalre du 31 janvier 1983 sur l'etat de preparation de la 
protection clvile est fort eloquent de ce point de vue. Nous 
en avons pris connaissance au cours de la session de 
decembre et je ne veux pas rouvrir le debat a ce sujet. II faut 
seulement garder en memoire quelques-uns des points 
essentiels de ce · rapport. 
D'abord, les differences qui existent dans l'etat de prepara
tion de la protection civile entre les divers cantons et aussi, a 
l'interleur des cantons eux-memes, entre les communes. • 
Ces differences portent sur le nombre de places construites 
et aussi sur la forrnation des personnes astreintes, qui ont 
ou qui n'ont pas accompli le service d'instruction prescrit. 
On sait que le manque de places varie de 56 pour cent dans 
1.e Jura a 4 pour cent a Zurich et que, si, dans certains 
cantons ou communes, la formation a touche 90 pour cent 
des personnes incorporees, ailleurs, on en est a 10 pour 
cent. C'est donc dire la precarite de !'Institution. 
II faut dlre ensuite aussi pourquol et comment on en est 
arrlve la. Les communes de moins de mille habitants n'ont 
ete astreintes que depuls 1978 et n'ont certes pas pu com
bler leur retard sur celles qui ont commence deja dans les 
annees soixante. Mals surtout, le retard depend du degre de 
«conscientlsatlon» des autorites responsables, qui varie 
considerablement d'un endroit a l'autre. Ajoutez a cela un 
manque de volonte politique certain dans plusieurs cas, des 
priorites mal definies, dans lesquelles la protection civlle 
n'en est pas une, des moyens financiers precaires, et vous 
trouverez quelques expllcations a la Situation actuelle. 
Enfln, n'oublions pas que l'exemple donne par la majorite 
de ce Parlament lorsqu'elle a institue le blocage du person
nel a ete suivl par de nombreux cantons et communes de ce 
pays. Aussi le manque de fonctionnaires qualifies charges 
de la protection clvile est-11 en partle responsable de cet etat 
de fait. 
Alors, que nous propose aujourd'hui le Conseil federal pour 
faire face a cette situation? Ni plus ni moins qu'un desenga
gement de sa part, desengagement financier essentielle
ment, et cela en premier lieu dans le domaine de la forma
tlon, precisement la ou les carences sont les plus impor
tantes. Je dois dire que je ne comprends vraiment pas. En 
effet, a quoi serviraient nos beaux abris, nos places prote
gees meme en nombre suffisant, meme ventilees, meme 
pourvues d'eau et de vivres, s'ii n'y a pas de responsables 
formes pour les faire fonctionner, si ia population n'est pas 
instruite sur les possibilites de protection et sur les dangers 
ni sur ce qu'elle doit faire en cas d'alarme et de catastrophe. 
Ne devrait-on pas au moins etre sür de pouvoir utiliser d'une 
fac;on optimale cette coüteuse infrastructure avant de preter 

. a notre protection civiie l'effet dissuasif que l'on aime tant iui 
attribuer? 
Le groupe socialiste ne s'opposera pas a l'entree en matiere 
sur ces deux revisions de lois. II a pris acte avec satisfaction 
des elements nouveaux introduits par la commission, qui a 

fait siennes les propositions contenues dans la motion de la 
commlssion qui avait ete chargee d'examiner le rapport 
intermediaire. Seulement, nous ne pourrons approuver ces 
deux lois que si l'on retablit le volume de financement de la 
Confederation en ce qui concerne sa participation a la 
formation: C'est la proposition que nous vous presenterons 
a l'article 69a et que nous vous demanderons d'accepter. 

Bundesrat Friedrich: Ich glaube, wir haben im letzten 
Dezember anhand dieses Berichtes gründlich über die Pro
blematik des Zivilschutzes diskutiert. Es hat keinen Sinn, 
diese Diskussion jetzt wiederaufzunehmen. Ich möchte nur 
nochmals an etwas erinnern: Unser Zivilschutz ist föderali
stisch aufgebaut. Das führt zu einer ganz wesentlichen 
Verantwortung der Kantone. Die Eidgenossenschaft trägt 
keine Schuld, wenn einzelne Kantone mit ihrem Ausbau 
krass Im Rückstand sind. Sie zahlt ihre Subventionen an alle 
Kantone, und zwar abgestuft nach Finanzkraft. Aber es ist 
an den einzelnen Kantonen, die noch im Rückstand sind, 
einmal von sich aus eine Anstrengu~g i;u unternehmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discuss/on par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et.preambule 
Proposition de Ja commission . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Anqenomf!1en -Adopte 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission 

Art. 62 
Abs.2 
Der Bund beschafft in der Regel das Material, soweit es 
notwendigerweise standardisiert sein muss. 

Art. 69a 
Abs. 1 

Bst a 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Vannay, Ammann-St. Gallen, Braunschweig, Hubacher, 
[Loetscher], Nauer, Weber-Arbon) 
55 bis 65 Prozent an die Kosten ... 

Bst. b 
30 bis 70 Prozent an die Erstellungs- ... 

Abs.3 
Nach Entwurf des Bundesrates 
Für den Rest von Ziff. /: Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates 

Ch. l 
Proposition de /a commission 

Art. 62 
Al. 2 
La Confederation acquiert, en regle generale, le material, 
pour autant que celui-ci doive necessairement etre standar
dise. 
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Art. 69a 
Al. 1 

Let. a 
Ma/orite 

N 

Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Minorlte 
(Vannay, Ammann-Saint-Gall, Braunschweig, Hubacher, 
[Loetscher], Nauer, Weber-Arbon) 
De 55 a 65 pour cent. .• 

Let. b 
De 30 a 70 pour cent. •• 

Al. 3 
Selon le projet du Conseil federal 
Pour le reste du eh. /: Adherer a la decision du Conseil des 
Etats 

Art. 62 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Je vous propose de traiter 
simultanement las proposltions que vous falt ia commlsslon 
aux.artlcles 62, 2- allnea; 69, 2- alinea, ej Chiffre III, 2- allnea, 
dlspositlons transitoires. Ces trois propositlons de ia com
mlssion s'ecartent partiellement de la decision du Conseil 
des Etats mais alles portent sur le meme objet 
Comme vous pouvez le constater, ia nourrlture de survie 
n'est plus mentionnee dans ia loi. Voicl pourquoi: la pre
miere livraison de nourriture de survie sera terminee vers le 
milieu de cette annee 1984. La repartltion des täches et, par 
voie de consequence, l'arrete B n'entreront certainement 
pas en vigueur avant 1985. Le Conseil federai s'etait base a 
l'origine sur une date anterieure, de sorte qu'li a voulu fixer 
une reglementation transltolre.11 etait prevu que la Confede
ratlon prendrait a sa charge la totalite des frais du premier 
approvisionnement en nourriture de survie, comme vous 
pouvez ie constater a l'artlcle 69, 2- allnea, dans la teneur 
proposee par le Conseil federal. De sorte qua las cantons et 
les communes, qui avaient d~ja pris llvralson de la nourri• 
ture de survle et surtout versa leur part des frais en vertu du 
droit en vlgueur, en auraient obtenu le remboursement. 
Le Conseil federal voulait ainsl eviter de favorlser les com
munes qui n'auraient re~u la riourriture de survie qu'apres 
l'entree en vigueur de i'arrete. Mals puisque la llvraison du 
premier approvisionnement sera terminee lorsque i'arrete B 
entrera en vigueur, II est superflu de prevolr une reglementa
tlon transltoire d'ou la suppression du deuxieme alinea des 
dlsposltlons figurant sous chiffre III. II n'est pas necessalre 
non plus de mentionner le premler approvlsionnement en 
nourriture de survie dans l'article 69, 2- alinea, ainsi que le 
Conseil federal l'avait propose a l'origine. 
C'est pourquol la commission s'est ralllee, pour cette dispo
sltion, a la proposition adoptee par le Conseil des Etats. La 
commission a repousse par 11 voix contre 6 une proposition 
vlsant a inscrlre formellement, dans l'articie 69, 2- allnea, le 
prlncipe selon lequel ia Confederatlon devrait financer le 
reapprovislonnement en nourrlture de survie qu'li faudra 
rempiacer tous ies dix ans environ. Elle a egalment biffe ia 
mentlon de la nourriture de survie qui figurait ä l'article 62, 
2-allnea . 
Pour l'avenir, on doit donc se fonder sur le fait qua la 
nourriture de survie est comprise dans le terme de material, 
comme c'est le cas dans le drolt en vigueur. La Confedera
tion acquiert et flnance le material pour autant que ceiui-ci 
doive necessairement etre standardlse. Ce sont las cantons 
et les communes qui acquierent le reste du material confor
mement aux articles 62 a 64. 

~eblker, Berichterstatter: Zwei kurze Bemerkungen zur 
Uberlebensnahrung. Dieses Wort kommt nicht mehr vor im 
revidierten Gesetz; d. h. nicht, dass man der Überlebensnah
rung keine Bedeutung mehr zumisst oder dass man nicht 
mehr überleben will, sondern das hat einfach damit zu tun, 
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dass die Inkraftsetzung des Gesetzes erst dann erfolgt, wenn 
die Erstbeschaffung der Überlebensnahrung schon durch
geführt ist.· Man muss also (Im Gegensatz zur Auffassung 
des Bundesrates seinerseits beim Botschaftsentwurf) nicht 
eine Übergangslösung finden, weil das Gesetz erst nach der 
Erstbeschaffung in Kraft tritt und nicht mehr während der 
Beschaffung der Überlebensnahrung, die einige Jahre dau
ert. Also muss man nichts mehr erwähnen Ober die Erstbe
schaffung der Überlebensnahrung. Mit Inkrafttreten des 
Gesetzes ist diese Phase abgeschlossen. 
Auch In bezug auf die Ersatzbeschaffung (nach etwa zehn 
Jahren muss ja die Überlebensnahrung wieder ersetzt wer
den) muss· nicht mehr besonders reglementiert werden, 
denn nach dem vorgeschlagenen Artikel 62 Absatz 2 wird 
das notwendigerweise standardisierte Material (das aus 
beschaffungsökonomischen Gründen standardisiert wer
den muss) durch den Bund beschafft. Unter dieses Material 
fällt auch die Überlebensnahrung, so dass also beim Ersatz 
der ersten Lieferung nach etwa zehn Jahren der Bund 
automatisch auch die zweite Lieferung voll bezahlen muss. 
Man muss also nicht mehr speziell darauf hinweisen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 69a 
Abs. 1 Bst a - Al. 1 /et. a 

Mme Vannay, porte-parole de 1a· minorite: Je le dlral encore 
une fols, cette repartitlon des täches est en fait une nouvelie 
repartltlon des charges dont le bllan final, pour ia Confede
ratlon, se soidera par un benefice. Dans ie domaine de la 
protection civile, ce benefle sera de !'ordre de 16 ä 18 
millions de francs par annee, dont la plus grande partie 
s'obtiendra au detriment de la formation puisque ce sont 10 
millions que la Corifederation veut economiser a ce chapi
tre-ia. On n'a aucune garantie de la part des cantons et des 
communes qu'lls reprendront cette charge a leur campte, 
quoique pretendent certalns dans cette salle. 
las desengagements flnanciers futurs et possibles de ia 
Confederation viennent d'etre ancres dans ia loi a l'article 
69; nous l'avons tous admis sans dlscussion. Jusqu'a pre
sent la regle vouiait que la Confederatlon subventionne las 
mesures qu'elle prescrit obligatolrement et qui occasion
nent des frais aux Interesses, compte tenu de la capacite 
flnanciere des cantons et eu egard aux regions de mon
tagne. Maintenant ce prlncipe est change et, en meme 
temps que le principe, le taux de subventionnement lui• 
meme pulsque, en iieu et place de 55 a 65 pour cent des 
frais, ca ne sont plus que le 30 ä 40 pour cent que la 
Confederation veut subventlonner et 30 a 40 pour cent pour 
ce qul est des frais des cours, des exercices et des rapports 
organlses selon les prescriptions federaies, alnsi que des 
services d'instruction pour les hommes astreints a servir 
dans la protection civiie qui 9ont mis a disposition des 
communes et des cantons pour renforcer las etats-majors 
clviis de conduite et la police. Est-ce vraiment le moment de 
prendre ce genre de mesure? Non seulement on ne preser
vera pas le niveau actuel des prestations, niveau Interieur a 
celut auquel on pouvait s'attendre, mals, encore, on deterio
rera probablement un peu plus une sltuation qua l'on trouve 
deJa insatlsfaisante. 
Pour notre part, nous nous refusons a aggraver un etat de 
fait que, par ailleurs, nous depiorons. C'est pourquoi nous 
vous demandons de renoncer a cette diminution des sub
ventions pour la formation et de maintenir le niveau actuel 
des prestatlons. _ 
Depuis que le Conseil federai a propose cette reduction.des 
subventions, en 1981, les choses ont pourtant evoiue. II 
semble qua !'Office federal de la protection civile ait entre
prls depuis peu des actions de promotion aupres des offices 
cantonaux de la protection civiie et des offices de protection 
d'etablissements. De plus, le debat s'est engage aupres d'un 
iarge public par l'intermediaire des medias. L'office federal a 
redige et transmis demierement 21 theses _sur la protection 
civlle, un essai de comparaison entre la situation decoulant 
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du scenario du film «The Day after» et les mesures de 
protection mlses. en csuvre en Suisse, de mäme qu'un 
expose lntltule ccAssertions et reponses sur le theme de la 
protection civlle».-Autant de documents lnteressants, prou
vant encore, s'II en etait besoin, tous les bienfaits attribues 
au system~ de la protection civile en Suissel 
Cette operation de charme serait, a mes yeux, plus convain
cante et plus credible si eile s'accompagnait de mesures 
concretes encourageant ceux qui sont en retard a se häter 
et rendant plus rentables les investissements deja consentis. 
Vous le savez tres bien, un des moyens efficaces, malgre 
tout, raste l'argent mis a disposition. Combien de collecti
vltes publiques n'entreprennent-elles des travaux que lors
qu'il y a des subventions a la clel 
C'est donc par souci d'efficaclte et de credibilite que je vous 
demande de ne pas proceder a des coupes sombres dans le 
domaine de la formation de la protection civile. II est quand 
mime un peu paradoxal que ce soit moi, tres peu croyante 
en la protection civile, qui vous demande a vous, Mesdames 
et Messieurs, qui speculez sur l'utilite de la protectlon civile, 
de maintenir las subventlons federales a leur niveau actuell 
Que tous ceux qui prennent leur bäton de pelerin pour 
defendre et promouvoir la protection civile, apportent alors 
egalement, avec leur bonne parole, les moyens financiers 
necessaires a sa mlse en csuvrel 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Mme Vannay, au nom de la 
minorite de la commission, demande que las subventions 
federales allouees pour l'instructlon des membres de la 
protectlon civile solent maintenues au niveau actuel, c'est-a
dire a un taux de 55 a 65 pour cent de la totalite des frais. 
Elle justifie sa position en reprenant en quelque sorte les 
conclusions de la commission de notre conseil, qui etait 
chargee d'examiner le rapport intermediaire sur l'etat de 
preparation de la protection civile. Ce rapport relevait, entre 
autres, que l'instruction laissait encore a desirer sur bien 
des points. 
La majorite de la commission est favorable a la proposition 
du Conseil federal de reduire les taux et de les fixer de 30 a 
40 pour cent. II convient de souligner que l'instruction en 
generaf. est une täche qul incombe aux cantons et qu'en 
outre ceux".'CI sont decharges dans d"autres domaines, 
notamment en ce qui conceme l'acquisition de material. 

· Si l'on avaitvoulu appliquer jusqu'au bout les principes de la 
nouvelle repartltion des täches, on aurait supprime comple
tement les subventlons federales pour les frais d'lnstruction. 
On aurait alors pu parler de coupes sombres, comme l'a fait 
Mme Vannay, mais le Conseil federal a tenu compte, de 
l'objection de Mme Vannay, c'est-a-dlre du retard constate 
dans l'instruction. C'est pourquoi il n'a pas supprime les 
subventlons, II s'est contente de les reduire. 
Je vous lnvite donc a soutenir la propositlon de la majorite 
de la commission. 

Neblker, Berichterstatter: Frau Vannay verlangt die Beibe
haltung der Beitragssätze für die Ausbildungskosten auf 55 
bis 65 Prozent. Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, 
diese Beitragssätze auf 30 bis 40 Prozent zu reduzieren, 
nicht weil man etwa die Bedeutung der Ausbildung verken
nen würde. Sie empfiehlt dies aus zwei Gründen: erstens, 
weil die Ausbildung grundsätzlich eine Aufgabe der Kantone 
ist- in allen Bereichen-, und zweitens, weil die Kantone im 
Rahmen des Gesamtpaketes mehr Verantwortung (auch 
mehr Aufgaben) erhalten sollen. Dazu sind sie bekanntlich 
bereit, und sie sind in der Lage, diese zusätzlichen Aufgaben 
zu übernehmen. 
An sich wäre nach diesen Überlegungen eine totale Strei
chung der Subventionen für Ausbildung im Bereich des 
Zivilschutzes angezeigt. Aber weil die Kommissionsmehrheit 
auch weiss (und weil das aus dem Zwischenbericht hervor
ging), dass noch grosse Ausbildungslücken bestehen, ist es 

· angezeigt, mindestens die reduzierten Beitragssätze beizu
behalten. 
Wir beantragen Ihnen also, der Kommissionsmehrheit mit 

den reduzierten Beitragssätzen für die Ausbildungskosten 
zuzustimmen; 

Bundesrat Friedrich: Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, 
dass der Zivilschutz föderalistisch aufgebaut ist. Gerade die 
Ausbildung ist - wie es Herr Nebiker richtig sagt - eine 
typische Aufgabe der Kantone. Die Ausbildung kann ver
nünftigerweise nur an Ort und Stelle in den Kantonen erfol
gen. Wir wollen hier die Aufgaben- und die Finanzierungszu
ständigkeit besser In Übereinstimmung bringen. Das Ist 
auch einer der Zwecke der Aufgabenteilung. Im übrigen 
werden die Kantone bei anderen Ausgaben, vor allem beim 
Material, entlastet. Schliesslich muss ich · Sie noch daran. 
erinnern, dass natürlich auch dem Bund nicht beliebig viel 
Geld für den Zivilschutz zur Verfügung steht. Wenn Sie hier 
die Ansätze heraufsetzen, wie das Madame Vannay 
wünscht, fehlen diese Mittel einfach in einem anderen Be
reich. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 1 Bst. b - Al. 1 /et. b 

120Stimmen 
37Stimmen 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Je m'exprime maintenant sur 
le 1„ alinea, lettre.b, de l'artlcle 69a, mais aussi sur l'artlcle 5, 
1"' alinea, de la loi sur les abris. 
Pour ces deux articles, la commission unanime vous invlte a 
ne suivre nl la proposition du Conseil federal ni la decislon 
du Conseil des Etats mais a donner suite a la demande de la 
commission de notre conseil qui a ete chargee de l'examen 
du rapport lntermediaire du Conseil federal sur l'etat de 
preparation de la protection clvile, commission presidee par 
Mme Aubry, demande qui a ete presentee sous la forme 
d'une motion adressee au Conseil federal. Salon la proposi
tlon du Conseil federal et la decislon du Conseil des Etats, il 
convient de maintenir au taux de 55 a 65 pour cent las 
subventlons federales allouees· pour les frais occasionnes 
par la realisation et l'equipement des constructlons des 
organrsmes de protectlon civile, des centres d'instruction 
ainsi que des centres operatoires et salles de soins prote
gees et des hOpitaux de secours. La partlclpation de la 
Confederation aux frais de construction et d'equipement 
des abrls publics doit egalement rester inchangee, selon le 
Conseil federal et le Conseil des Etats; eile se situe a un taux 
de 40 a 50 pour cent, dans certains cas particuliers eile va 
jusqu'a 60 pour cent du total des frais. 
La commission quant a eile, sur propositlon de.Mme Vannay 
et de M. Bonnard, a pris en consideration les recommanda
tions contenues dans fa motlon de la commission presidee 
par Mme Aubry. Elle vous propose d'elargir l'eventail des 
taux des subventions federales et d'en fixer le cadre a des 
taux allant de 30 a 70 pour cent, dans ces deux gispositions. 
Cette modificatlon permettra d'accorder une aide accrue 
aux cantons a faible capacite dans lesquels le nombre de 
pfaces protegees disponibles est le plus souvent nettement 
inferieur a la moyenne nationale. Las cantons dont la capa
clte financiere est forte supporteront de cet fait une charge 
un peu plus lourde. Toutefois cette charge supplementaire 
sera relativement modeste et se justifiera du fait que, si ces 
cantons disposent aujourd'hui d'un nombre considerable 
de places protegees, c'est dans une large mesure gräce aux 
nombreuses constructlons privees qui y ont ete realisees. 
Les finances publiques y ont ete moins sollicltees jusqu'a 
present pour la constructlon d'abris que dans les cantons a 
faible capacite financiere. 
De ca fait il est justifie d'elargir davantage a l'avenir l'eventail 
des taux des subventions federales. 
II convient de relever que las propositons de votre commis
sion n'entrainent pas pour les finances federales une charge 
plus lourde qua les propositions du Conseil federal. II s'agit 
simplement de repartir un peu differemment les subventions 
entre les cantons. Si vous acceptez les propositions que 
vous fait la commission a ces deux articles, la motion de la 



7. März 1984 N 

commission chargee d'examiner te rapport intermedlaire 
sur l'etat de preparatlon de la protection civile deviendra 
sans objet 

Neblker, Berichterstatter: Zu Artikel 69a Absatz 1 Buchstabe 
b und gleichzeitig zum Schutzbautengesetz Artikel 5 Absatz 
1 sind einige Worte notwendig, weil Sie ja die Motion der 

· Kommission des Nationalrates über den Zwischenbericht im 
Zivilschutz erhalten haben. 
Bel diesen beiden Artikeln schlägt Ihnen die einstimmige 
Kommission vor, vom Antrag des Bundesrates und vom 
Beschluss des Ständerates abzuweichen und das In Form 
einer Motion an den Bundesrat geäusserte Anliegen der 
natlonalrätlichen Kommission (Kommission Aubry), die sich 
mit dem Zwischenbericht des Bundesrates zum Stand des 
Zivilschutzes zu befassen hatte, zu verwirklichen. 
Gemäss Antrag des Bundesrates und Beschluss des Stände
rates sollen die Bundesbeiträge an die Erstellungs- und 
Ausrüstungskosten für die Anlagen der Schutzorganisatio
nen, für die Ausbildungszentren sowie für die Operations
stellen, Pflegeräume und Notspitäler unverändert wie bisher 
auf 55 bis 60 Prozent beibehalten werden. Die Kostenbeteili
gung des Bundes an Bau und Ausrüstung der öffentlichen 
Schutzräume soll weiterhin 40 bis 50 Prozent, in besonderen 
Fällen 60 Prozent der Gesamtkosten, betragen. Das waren 
die Anträge des Bundesrates. 
Die Kommission schlägt· Ihnen nun (In Befolgung der Motion 
der Kommission, die den Zwischenbericht behandelt hat) 
vor, die Bundesbeiträge stärker aufzufächem und einen 
Beitragsrahmen von 30 bis 70 Prozent In beide Bestimmun
gen aufzunehmen. Mit diesen Änderungen werden die 
flnanzschwachen Kantone, in denen das Schutzplatzange
bot meist wesentlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, 
vermehrt unterstützt, während die flnanzstarken Kantone 
etwas stärker belastet werden. Die Mehrbelastung Ist 
allerdings relativ bescheiden und gerechtfertigt, weil der 
beachtliche heutige Stand an Schutzräumen In den flnanz
starken Kantonen weitgehend durch die starke private .Bau
tätigkeit entstanden Ist Die öffentliche Hand wurde so beim 
Bau der Schutzräume bisher weniger belastet als in den 
flnanzschwächeren Kantonen, so dass es gerechtfertigt Ist, 
die Bundesbeiträge In Zukunft etwas stärker abzustufen. Es 
Ist festzustellen, dass der Bund durch den Vorschlag der 
Kommission bzw. die Motion der Kommission über den Zwi• 
sch~nberlcht gegenüber den Anträgen des Bundesrates 
nicht stärker belastet wird. Es geht lediglich um eine etwas 
andere Verteilung der Subventionen unter-die Kantone. 
Wir beantragen Ihnen also, der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen und gleichzeitig die Motion der Kommission des 
Nationalrates •Zivilschutz» abzuschreiben, weil ihr In allen 
Teilen Folge gegeben wird. 

Angenommen -Adopte 
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Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Art. 4 Abs. 3 und 4 
Streichen 

Art. 5Abs. 1 
Der Bund leistet unter Berücksichtigung der Finanzkraft der 
Kantone 30 bis 70 Prozent an die Erstellungs- und Ausrü
stungskosten: 
a für die geschützten Operationsstellen und Pflegeräume 
sowie die Notspitäler (Art 3); 
b. für die öffentlichen Schutzräume mit: 
Für den Rest von Zlff. II: Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates 

Ch. II 
Proposition de la commisslon 

Art. 4 al. 3 et 4 
Blffer 

Art. 5 al. 1 
La Confederatlon partlcipe, compte tenu de la capaclte 
financlere des cantons, a raison de 30 a 70 pour cent aux 
frais de constructlon et d'~ulpement: 
a. des centres operatoires et des salles de soins proteges 
alnsl que des höpitaux de secours (art 3); 
b. des abrls publlcs comptant: 

. .Pour le reste du eh. II: Adherer a la decision du Conseil des 
Etats 

Art. 4 Abs. 3 und 4 - Art. 4 al. 3 et 4 

M. Kahler Raoul, rapporteur: II s'aglt lcl d'apporter au texte 
une preclsion purement redactlonnelle. II ressort en effet du 
message du Conseil federal que les allneas 3 et 4 de l'artlcle 
4 actuellement en vigueur doivent etre blffes. Or du falt que 
les allneas 1 et 2 sont mentionnes apres le numero de 
l'artlcle, on pourrait crolre que seuls ces deux alineas font 
l'objet d'une revision. 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 Abs. 1 - Art. 5 al. 1 

Angenommen - Adopte 

Zlff. III 
Antrag der. Kommission 

Abs. 1 
Abs. 3 -Al; 3 Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Le Conseil des Etats a decide Abs. 2 
que les subventlons federales prevues au 1 • alinea. lettres a Streichen 
et e, devalent !Ure forfaitaires. La commission vous invite a 
sulvre la propositlon du Conseil federal qul a adopte la Ch. III 
forme potestative. Nous estimons que cette forme est plus Proposition de /a commisslon 
souple et qu'elle convlent mleux. 

Neblker, Berichterstatter: Eine kurze Bemerkung zu Artikel 
69a Absatz 3. Dort hat der Ständerat beschlossen, dass die 
Bundesbeiträge nach Absatz 1 Buchstabe a und c pauscha
lisiert werden müssen; also die obligatorische Form. Die 
Ko'mmission schlägt Ihnen vor, den Antrag des Bundesrates 
zu übernehmen, der die flexiblere Kann-Formel vorschlägt 
Es Ist richtig, dass man auch hier eine gewisse Flexibilität 
beibehalten kann, weil nicht In jedem Falle der pauschale 
Beitrag anwendbar sein muss. 

Angenommen - Adopte 
8-N 

Al. 1 
Adherer a la declslon du Consail des Etats 

Al.2 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Zlff. IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Gh. IV 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 108 Stimmen 
Dagegen 13 Stimmen 

Abschreibung - Classeme_nt 

Le presldent: Nous devons maintenant traiter la motion de 
la commission du Conseil national Ad 83.004, protection 
civile, subventions. La commission vous propose de la clas
ser comme etant realisee. 
II n'est pas fait d'autres propositions. Vous avez ainsi decide 
de classer cette motion. • 

Zustimmung -Adhesion 

C 

Volksschule 
Bundesbeschluss Ober die Aufhebung der Beiträge 

· für den Prlmarschulunterrlcht 
Ecole obllgatolre 
Arrite federal supprlmant les subventlons 
pour l'lnstructlon prlmalre 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

M. Kohler Raoul, rapporteur: L'lnstruction obligatoire doit 
demeurer l'affaire des cantons. La Confederation ne devrait 
intervenir que la ou cela est absolument necessaire. Elle l'a 
fait, gräce a l'arrete D deja adopte par nos conseils en 
septembre de l'annee passee, dans le domaine de l'encoura
gement et du maintien des langues dans les cantons des 
Grisons et du Tessin. 

· Les subventlons aux ecoles primaires publiques accordees 
selon le droit actuel, c'est-a-dire a raison d'un franc par 
enfant de 7 a 15 ans, ont perdu de leur importance. On peut 
donc supprlmer l'obligation constitutionnelle selon l'arrete 
C et abroger la loi concernant le- subventlonnement de 
l'ecole primaire publique conformement a l'am~te ö 1. 
Le Conseil federal entendait abroger cette iol a l'article 4 de 
l'arrete D; le Conseil des Etats, pour des raisons de systema
tlque, a declde d'en faire une loi separee. Notre commission 
vous propose d'adherer aux decisions du Conseil des Etats 
aussi bien en ce qui conceme l'arrete E (modification consti
tutionnelle) que l'am~te D 1 (modification de la loi). 

Neblker, Berichterstatter: Bei den Vorlagen C und D 1, die 
zusammen behandelt werden müssen, geht es um Beiträge 
für den Primarschulunterricht. Bei C geht es um '1en Verfas
sungsartikel und bei D 1 um das Beitragsgesetz. 
Das Volksschulwesen ist gemäss Artikel 27 BV Sache der 
Kantone. Den Kantonen wird die Pflicht für einen genügen
den Primarschulunterrlcht auferlegt. In Artikel 27bis Ab
satz 1 sichert der Bund den Kantonen Beiträge zur Erfüllung 
dieser Pflichten zu. Dieser Artikel 27bis soll nun gestrichen 
werden; damit sollen die Beiträge an die Kantone unter dem 
Titel «Primarschulunterrlcht» aufgehoben werden. Ebenso 
muss natürlich das entsprechende Beitragsgesetz nach der
Vorlage D 1 aufgehoben werden. 
Gesamthaft entspricht dies einer Entlastung des Bundes um 
rund 3 Millionen Franken pro Jahr. Diese 3 Millionen Fran
ken setzen sich zusammen ·aus einem Grundbeitrag von 
850 000 Franken pro Jahr, aus einem Sonderzuschlag für 
Bergkantone von· 1 Million Franken pro Jahr, aus 660 000 

Franken für die Unterstützung der sprachlichen Minderhei
ten in den Kantonen Graubünden und Tessin sowie einem 
Beitrag von 650 000 Franken an die Organisationen zur 
Förderung der rätoromanischen Sprache. Über die beiden 
letzten Beiträge für diese sprachlichen Minderheiten haben 
wir schon letztes Jahr mit einer separaten Vorlage entschie
den; damals wurden auch die entsprechenden Mittel aufge
stockt. So erübrigen sich Jetzt weitere Unterstützungen im• 
Rahmen des Primarschulartikels. · 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, einzutreten 
und den beiden Vorlagen C (Streichung des Verfassungsar
tikels) und D 1 (Aufhebung des entsprechenden Beitragsge
setzes) zuzustimmen, d. h. den Anträgen des Bundesrates 
und des Ständerates zu folgen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse/1 decide sans opposition d'entrer en matiere 

,Detailberatung - Discusslon par artlcles 

Titel und Ingress, Zlff. I; II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de la commission 

.Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstlmmuog - Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

D 

107Stlmmen 
(Einstimmigkeit) 

Bundesgesetz über Beiträge an die Kantone Graubünden 
und Tessin zur Förderung Ihrer Kultur und Sprache 
Lol federale sur les subventlons en faveur de la culture et 
de la langue dans les cantons des Grisons et du Tessin 

Siehe Jahrgang 1983, Seite 1054-Volr ann6e 1983, page 1054 

Le presldent: Nous avons deja traite l'arrete D; nous pas
sons donc a l'arrete D1. 

01. 

Bundesgesetz betreffend die Unterstützung 
der öffentlichen Primarschule 
Lol federale subventlonnant l'ecole prlmalre _publlque 

Beschluss des Ständerates vom 2. Dezember ,982 
Declslon du Conseil des Etats du 2 decembre 1982 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse/1 decide sans opposition d'entrer en matlere. 

Detailberatung - Discussion par artlc/es 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -:. Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensembfe 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 105Stimmen 

(Einstimmigkeit) 
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E 

Ausblldungsbelträge - Subsldes de formatlon 
Bundesbeschluss Ober die Ausblldungsbelträge 
Arrite federal sur les subsldes de formatlon 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Carobbio, [Affolter, Akeret], Braunschweig, Deneys, Hubs. 
eher, (Morel, Muheim], Nauer, Vannay) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commlssion 
Majorite 
Entrer en matiere 

Mlnorlte 
(Carobbio, {Affolter, Akeret], Braunschweig, Deneys, Hubs. 
eher, [Morel, Muheim], Nauer, Vannay) 
Ne pas entrer an matiere 

M. Kahler Raoul; rapporteur: Salon l'article 27~, actuelle
ment en vigueur, la Confederation peut allouer aux cantons 
des subventlons servant a couvrlr leurs depenses en faveur 
des bourses d'etude et d'autres formes de soutlen aux 
personnes deslreuses de completer leur formation. Elle peut 
en outre verser elle-meme des subsides de formation. 
Cette disposltlon constitutlonnelle, adoptee an 1963, a 
donne lleu a une lol federale. Se fondant sur cette loi, la 
Confederatlon subventlonne les bourses que les -cantons 
accordent en vue de la frequentatlon d'unlversltes, d'ecoles 
preparant a la maturite, d'ecoles normales, d'instituts prepa
rant aux professions ecclesiastlques, d'ecoles pour les pro
fessions artlstlques, d'ecoles de serl/ice soclal et d'ecoles de 
personnel paramedical. 
En 1982, ces subventlons ont couvert de 20 a 60 pour cent 
des depenses des cantons, selon leur capacite flnanciere, 
attelgnant ainsi 68 millions de francs. Les legislatlons canto
nales en la matlere flxent las conditions d'octroi et les 
montants des bourses et des prets. II en resulte une grande 
dlversite qui suscite de plus en plus souvent des appels a 
l'harmonisation de ces systemes cantonaux. 
La Conference des directeurs cantonaux de l'lnstruction 
publlqu~ a propose un modele de loi cantonale pour les. 
bourses. La Conference intercantonale des bourses d'etude 
a egalement presente des projets d'harmonisation. _ 
Le Conseil federal propose de supprimer, apres une perlode 
de transition, las subsides de la Confederation alloues jus
qu'a present aux cantons au titre des bourses. En revanche, 
la Confederatlon doit conserver la possibilite d'allouer alle-

. m6me des subsides de formation, par exemple aux etu
dlants etrangers qul frequentent des unlversltes suisses. 
Cela exlge une revision de l'article 27q,,a1er de la constitution. 
A l'appui de ces propositions, le Conseil federal releve 
notamment qu'II Importe de repartir clalrement las attribu
tlons. L'allocation de subsldes de formatlon doit rester 
reservee aux cantons, la Confederation ne devant plus y 
partlclper. L'lmbrlcatlon des responsabilites et le flnance
ment commun de certaines täches sont incompatibles avec 
l'idee de la nouvelle repartitlon des täches. D'autre part, la 
reglementatlon actuelle presente une lacune. La dorrilclle 
determinant en matlere de bourses, notamment, devrait etre 
deflnl par la legislatlon federale. Le Conseil federal estime 
en outre qua la Confederatlon doit assurer une harmonisa
tlon minimale des lois regissant l'octroi des bourses. Aussl 
propose-t-il d'accorder a celle-ci, dans l'artlcle 27qua'", la 
competence d'elaborer une legislatlon-cadre y relative qul· 
seralt rendue executoire par la lol federale sur les subsides 
de formatlon alloues par las cantons. ll s'agit lci de l'arräte F. 
Ouelques principes determinant le droit a obtenir des sub
sldes de formatlon y figurent, par exemple l'obllgation falte 
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aux cantons d'appllquer le meme systeme de calcul pour 
toutes les voies de formatlon et de ne soumettre le libre 
choix de celles-ci a aucune restrlctlon. La domicile determl
nant en mattere de bourses est regle dans un autre chapitre: 
ce sont las articles 8 a 12. La loi-cadre s'lnspire dans une 
large mesure du modele de loi cantonale sur las subsides de 
formatlon elaboree par la Conference des directeurs canto
naux de l'instruction publique. 
Votre commission a d'abord entendu, a tltre d'expert, un 
representant de la Conference des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique et un representant de l'Unlon natio-
nale des etudiants de Sulsse. La representant de la confe
rence a donne son accord de principe aux proposltions du 
Conseil federal concemant ia nouvelle repartitlon des 
täches dans le domaine des subsldes de formation. II a 
cependant exige de longs delais pour assurer la transitlon et 
.a crltlque le projet de loi-cadre qui empiete exagerement, a 
son avis, sur las attributions des cantons. Las reserves 
exprlmees par le representant des etudiants sont allees dans 
le sens oppose. Celul-ci a demande non seulement qua les 
subsides federaux servant a financer les bourses cantonales 
soient maintenus, mais il a exige aussi une iol-cadre plus 
elaboree qui assureralt l'observatlon de conditlons mini
males sur le plan national. Une petitlon de !'Union nationale 
des etudlants de Sulsse,·que nous examinerons ensulte, en 
nous fondant sur notre rapport ecrit, presente las mämes 
arguments. ' 
Apres une dlscussion approfondie, notre commission a 
decide, par 17 voix contre 11_, d'entrer an matiere au sujet 
des decisions E et F et, au nom de cette majorite, Je vous 
lnvite a en faire autant 

Neblker, Berichterstatter: Zu den Ausbildungsbeiträgen der 
Vorlagen E und F. 
Der Bund leistet heute Beiträge von 20 bis 60 Prozent an die 
Aufwendungen der Kantone für Stipendien (Ausbildungs
beiträge). Bel diesen Ausbildungsbeiträgen muss man sich 
bewusst sein, dass das nicht nur Stipendien an Studenten, 
also an Hochschulabsolventen, sind. Es· handelt sich auch 
um Beiträge an die allgemeine Berufslehre, um Beiträge im 
Bereich der Maturitätsschulen und sogar um Beiträge an die 
Ausbildung In den Elementarschulen. Die Studenten 
machen nur rund 20 Prozent der Stipendienempfänger. aus. 
Insgesamt leistet der Bund unter dem Titel «Ausbildungsbei
träge„ 68 Millionen Franken pro Jahr. Die Höhe der Stipen
dien wird durch die einzelnen Kantone festgelegt; daraus 
ergeben sich eine grosse Vielfalt und unterschiedliche 
Höhen von Stipendien. Dies wird vielfach kritisiert. Die Bun
desbeiträge haben bis jetzt nicht zu einer Harmonisierung 
der Stipendien beigetragen. Die Bundesbeiträge waren aber 
ganz sicher Anlass dazu, da.SS"0berhaupt alle Kantone nun 
Stipendien ausrichten. Sie waren also eine Starthilfe. Der 
Bundesrat schlägt nun vor, nach einer Übergangsfrist, die 
von der Kommission um drei Jahre, bis 31. Dezember 1988, 
verlängert wo.rden ist, die Beiträge des Bundes aufzuheben. 
Der Ständerat Ist diesem Vorschlag gefolgt. Der Bund selbst 
kann eigene Beiträge, zum Beispiel an ausländische Stu
denten aus Entwicklungsländern, weiterhin ausrichten und 
beibehalten. Im weiteren erhält der Bundesrat nach dem 
neuen Verfasssungsartikel die Kompetenz, eine Rahmenge
setzgebung zu erlassen (das Rahmengesetz steht Im 
Beschluss F), In welcher die Grundsätze über die Berechti
gung von Ausbildungsbeiträgen festgehalten werden. Diese 
Grundsätze sind· Im wesentlichen die Vorschrift Ober die 
Anwendung von gleichen Berechnungssystemen für alle 
Ausbildungseinrichtungen in den betreffenden Kantonen, 
die Vorschrift, dass keine Beschränkung bei der Wahl der 
Ausbildungsrichtung vorgenommen werden darf, und 
schliessllch die eindeutige Festlegung des stipendienrechtll• 
chen Wohnsitzes (es ist wesentlich zu wissen, welcher Kan~ 
ton zuständig Ist). Diese Vorschläge entsprechen denjeni
gen einer Studienkommission, die ein Rahmengesetz für die 
Ausrichtung von Stipendien ausgearbeitet hat 
Die Kommission des Nationalrates hat mit 17 zu 11 Stimmen 
Eintreten auf beide Beschlüsse E und F beschlossen. Wir 
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beantragen Ihnen das gleiche. Die Kommissionsmehrheit Ist 
der Auffassung, dass Stipendien eindeutig kantonale Ange
legenheiten seien. Sie gehören grundsätzlich zu den kanto
nalen Kompetenzen im Ausbildungs- und Schulbereich. Es 
handelt sich also um eine typische Aufgabenteilung nach 
Sachgebieten: Die Kantone sollen für die Ausbildung, für die 
Schulen zuständig sein, der Bund für andere Bereiche. Die 
Kantone stehen näher bei den Betroffenen, also auch in 
bezug auf den Stipendienbereich. Die Kantone sind auch 
durchaus in der Lage, das ist sehr wichtig, finanziell die 
Ihnen entstehenden Mehraufwendungen zu leisten, und sie 
haben sich dazu bereit erklärt; namentlich sind auch die 
flnanzschwächeren Kantone dazu in der Lage. 
Bel der Mehraufwendung zu Lasten der Kantone darf man 
nicht nur die 68 Millionen Franken betrachten, die jetzt auf 
die Kantone übertragen werden. Man kann nicht nur einen 
Einzelbereich «Ausbildungsbeiträge„ anschauen, denn die 
Kantone erhalten Im Rahmen des Gesamtpaketes auch 
namhafte Entlastungen. Ich erinnere an die grosse Entla
stung Im Rahmen der AHV und an die grösseren Beiträge im 
Rahmen des Finanzausgleiches, der natürlich vor allem den 
flnanzschwächeren Kantonen zukommt. Es kommt also bei 
der Beurteilung der finanziellen Tragbarkeit dieser Verschie
bung der Ausgaben für die Ausbildungsbeiträge nicht auf 
den Einzelbetrag von 68 Millionen an, sondern auf den 
Gesamtsaldo, auf die Gesamtheit der verschiedenen Vor
schläge aus dem Gesamtpaket Aufgabenteilung, das Ihnen 
vorgelegt worden Ist. . 
Der Vertreter der Erziehungsdirektorenkonferenz wurde von 
der Kommission angehört. Er hat sich grundsätzlich positiv 
zur Aufhebung der Bundesbeiträge geäussert; er verlangt 
allerdings längere Übergangsfristen, damit sich die Kantone 
anpassen können. Dem ist die Kommissionsmehrheit 
gefolgt mit Ihrem Antrag um eine Verlängerung der Fristen. 
Die Erziehungsdirektionen - jetzt kommen wieder die Föde
ralisten zum Vorschein - haben allerdings gewisse Beden
ken gegenüber einer Rahmengesetzgebung. Sie glauben, 
das wären zu grosse Eingriffe in die kantonale Autonomie. 
Umgekehrt haben wir auch die Gegenseite angehört, näm
lich einen Vertreter des VSS, des Verbandes Schweizeri
scher Studentenschaften. Dieser votiert natürlich für die 
Aufrechterhaltung der Bundesbeiträge, weil er einen Abbau 
von Stipendien befürchtet. Und im weiteren verlangt er eine 
weitergehende Rahmengesetzgebung mit Mindestleistun
gen, massgebend für alle Kantone, um eine Harmonisierung 
anzustreben. Die Kommissionsmehrheit konnte diesen 
Überlegungen des Vertreters der Studentenschaften nicht 
folgen. Sie beantragt Ihnen deshalb Eintreten auf diese 
beiden Vorlagen E und F und Ablehnung des Nichtein
tretensantrages der Kommissionsminderheit, vertreten 
durch Herrn Carobbio. ,, 
Wir beantragen Ihnen auch Zustimmung zu den verlänger
ten Fristen gemäss den Anträgen der Kommission. 

M. Carobblo, porte-parole de la minorite: Au nom de la 
minorite de la commission, je vous invlte a ne pas entrer en 
matlere sur l'arnMe E qui propose de modifier la constitution 
a l'article 27quater, dans le but de cantonaliser les su bsides a la 
formatlon. En l'occurrence, la proposition en dlscussion 
constitue pratlquement la piece maftressa de ce premier 
paquet de mesures. En effet, son adoption conduirait a una 
economie financiere pour la Confederation d'anviron 80 
milllons, soit les quatre cinquiemas da l'operation financiera 
qui est vlsee par la nouvalle repartition des täches entre la 
Confederatlon et las cantons prevue par ce premier train da 
mesures. Je constate de plus que la proposition du Conseil 
federal, appuyee par la majorite de la commission, constitue 
l'exemple classique d'une fac;on tres discutabla d'envisager 
la nouvelle repartition des täches et da renforcer le federa
lisme et l'autonomie regionale. · 
Lors de mon Intervention d'entree en matiere, lundi dernier, 
j'avais insiste sur le fait qua le reexamen des täches entre 
Confederation et cantons devrait, pour ätre valable, eviter 
so1gneusement de remettre en discussion des acquis ren
dus possibles gräce a !'Intervention de la Confederation, de 

favoriser une accentuation des dlsparites regionales et 
sociales, d'aggraver las difficultes financieres des reg Ions et 
des cantons economiquement et financierement faibles. Or, 
je tenterai de vous demontrer par toute une serie de consi
derations, que la proposition de cantonaliser les subside's a 
la formation remet en discussion les acquis, favorise une 
accentuation des disparites regionales et sociaies et aggra
vera, sl eile est acceptee, les difficultes financieres des 
regions et des cantons faibies. 
Analysons dans le detail ces divers ·aspects. Tout d'abord, II 
devrait ätre evident qua ia cantonalisation des subsides de 
formatlon appartient a un domaine important de la politique 
federale. Dans les annees 70, ia democratisation de l'acces 
aux etudes a represente un des elements centraux de la 
polltique de l'education et de la formation en Suisse. II 
s'agissalt - et je vous invite an l'occurrence a relire las 
messages qui ont ete publies a l'epoque- d'assurer l'avenir 
de la jeunesse, de contribuer a diminuer les inegalites 
sociales, d'assurer ou tout au moins d'amellorer l'egalite des 
chances. Les subsides de formation etaient destlnes a reali
ser des objectlfs qu'une ecrasante majorite du peuple suisse 
avait approuves, en acceptant en 1963 le nouvel article 27quater 
de la constitution. C'est gräce a cette nouvelle disposltlon 
constltutionnelle, qua la majorite veut aujourd'hui remettre 
en question, que l'on a fait demarrer une certaine politique 
de democratisation des etudes, laquel.le est loin d'ätre 
accomplie, suffisante et satisfalsante, je tiens a souligner 
ces deux aspects. · 
L'inegallte des chances, la discrimination des possibilites 
d'acces a la formatlon, et non seulement a celle academi
que, sont encore malheureusement, en l'an de gräce 1984, 
une reallte dans notre pays. Je citerai un seul chiffre: les 
jeunes lssus de familles d'ouvriers ou de paysans qui acce
dent aux etudes superieures representent aujourd'hui envi
ron 15 pour cent, tandis qu'ils composent 45 pour cent de la 
populatlonl II ne faut pas oublier non plus les difficultes 
pour les jeunes des cantons non universita:ires, ni la situa
tion de tous les jeunes qui suivent une formation autre 
qu'academique. Ces derniers, je vous le rappelle, consti
tuent seulemant 21 pour cent de l'ensemble des benefi
ciaires de l'aide a la formation. Quant aux 42 pour cent des 
boursiers, ce sont des apprentis et des ouvriers qui seront 
penalises sl la proposition du Conseil federal et de la majo
rite de la commission est acceptee par ce Parlament. 
Ainsi donc, cantonaliser les subsides de formation revient a 
remettre an discussion la politique d'educatlon et de forma
tion et a penaliser las categories de jeunes las moins favori
sees. Mais cela signifia aussi - et je crois que c'est la 
l'element le plus important - pratiquer une politique de 
l'autruche de la part de la Confederation. Economiser sur les 
depenses relatives a la formation veut dire manquer de 
perspectives politlques - et c'est grave de la part du Conseil 
federal - hypothequer le futur, oublier le defi technoiogique 
des annees 90 dont il est beaucoup question par ailleurs. 
C'est une absurditel On nous affirme - et las rapporteurs 
l'ont repete - que la täche de l'octroi des bourses releve de 
la competence des cantons. Je ne suis pas tout a fait 
d'accord. Le röie de· Ja Confederation est, a mon avis, 
determinant dans l'accomplissement de la täche en ques
tion, comme l'ont demontre les evenements de ces der
nieres annees. Seui, le maintien das subsides federaux dans 
ca domaine permettra vraiment de continuer a developper 
une polltique serieuse d'aide a la formation. C'est donc 
avant tout pour des raisons de princlpe qu'ii nous faut 
repousser la propositfon du Conseil federal. 
En ca qui concerne ia question de l"accentuation des dispa
rltes regionales et sociaies, je constate qu'if est notoire - et 
les rapporteurs l'ont rappele rapidement - qu'aujourd'hui il 
y a blen des differences - en partie justifiees - dans le 
regime des bourses entre les divers cantons. Ainsi, la 
moyenne du montant de la bourse pour l'annee 1982 varie 
entre 1589 francs et 4887 francs annuels. Cependant les 
disparites concernent aussi las divers types d'ecoles: de 
1197 francs en moyenne de montant de bourse pour l'ecole 
professlonnelle a plein temps, a 5935 pour l'ecoia de forma-
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tlon des maitres. Autre exemple de difference regionale et 
soclale: un a·pprentl de Säle rec;oit 3122 francs de bourse 
tandls que son collegue qul suit la mäme formation ä. Fri
bourg ne rec;oit que 822 francs. SI l'on peut ätre d'accord 
avec certaines differences, de tels ecarts sont lnaccepta
blesl 
Sur le plan unlversltalre, je le rappelle encore, ce sont les 
etudlants des cantons non unlversitaires qul sont confrontes 
avec les plus grandes dlfflcultes flnancieres. La suppression 
des contrlbutions federales n'aura, a coup sur, qu'un seul 
effet: celul d'aggraver cette situatlon de dlsparite regionale 
et sociale. Le drolt a la formation sera davantage condl
tlonne par les realltes soclales et flnancieres. En fait, sans 
l'aide federale, les cantons, en particuller ceux qui connals
sent des problemes flnanclers, auront toujours plus ten
dance a accentuer la pratlque des präts, a dlminuer au a ne 
pas adapter le regime des bourses, et cela malgre las decla
ratlons faltes par le president de la Conference des dlrec
teurs cantonaux de l'lnstruction publlque. On connait deja 
aujourd'hul divers exemples de cette situatlon dans des 
cantons tels que le Tessin, ou la sltuation financiere a 
condult le Conseil d'Etat et le Grand Conseil a reduire ces 
prestatlons. Elias pourraient ätre reduites dans une plus 
forte mesure encore ä. l'avenir si l'aide de la Confederation 
venait a manquer. 
Une teile sltuation est inacceptable. Au lleu de supprlmer las 
contributlons federales dans ce domaine, on devralt modi
fler la lol d'appllcation du dlsposltif constltutlonnel afln 
d'harmonlser las prestatlons des cantons; afln d'lntrodulre 
dans la leglslatlon le prlnclpe de l'aide ä. la formatlon (qul 
doit revätlr la forme de bourses, le prät etant l'exceptlon), 
bourses qul dolvent couvrir les frais d'entretlen et ceux de 
formatlon, et afln de fixer un bareme uniforme valable pour 
taute la Sulsse pour l'attrlbution de ces bourses. Donc la 
mesure proposee par le Conseil federal est egalement de 
nature a accentuer des diversltes regionales et sociales et 
c'est une ralson de plus de nous y opposer. 
J'en vlens a la trolsieme consequence possible, qul est 
l'aggravatlon des dlfflcultes flnancleres des cantons falbles. 
Ces dlfflcultes seraient encore aggravees, en partlculier 
celles des cantons perlpheriques et non universitaires, et je 
soullgne cet aspect parce que ces cantons, dont celui du 
Tessin, sont deja confrontes a d'autres problemes. lls doi
vent entre autres verser des contributlons accrues aux can
tons unlversitalres pour leurs etudlants frequentant une 
universlte de ces cantons. Ces contributlons pour le Tessin 
s'eleveront a 10 a 15 milllons de francs par annee pour les 
prochalnes annees. Ca montant est calcule sur la base d'une 
contribution de 10 000 francs par etudlant. 
SI l'arräte propose par le Conseil federal est approuve, ces 
cantons devront assumer encore d'autres charges impor-

. tantes et cela non pas pour amellorer la formatlon, mals 
simplement pour eviter une deterioratlon excessive de la 
situatlon des etudlants. Ce transfert de charges est contraire 
au prlnclpe de ia solldarite nationale. 
Une mesure qui comporte de telles consequences vlde le 
federallsme de son contenu au lleu de le renforcer et remet 
en cause le rOle de l'Etat central dans le domaine de la 
formatlon, qui constitue lndubitablement une täche natio
nale. Cette remlse en cause est lnacceptable. 
.En concluslon, je vous invlte a refuser de suivre le Conseil 
federal et la majorite de la commission en ce qui concerne 
l'arrete E et par consequent a refuser d'entrer en matiere. 
La mesure proposee n'a qua tres peu de rapport avec la 
repartitlon des täches. C'est plutöt une operation d'econo
mle flnanclere au profit de la Confederation, qul, de surcroit, 
remet en dlscusslon des acquls. Son adoption serait un 
choix contralre aux interets du pays et de sa jeunesse et ne 
serviralt pas a renforcer le federalisme. Au contraire, je le 
repete, elle le viderait de son contenu et penaliseralt !es 

• cantons et les reglons economlquement faibles, ainsl que 
les couches sociales les moins favorisees. 
Tals sont les motifs pour lesquels je vous invite a ne pas 
entrer en matlere. 

81 Bund und Kantone. Neuverteilung der Aufgaben 

Herczog: Die PdA/PSA/POCH-Fraktion unterstützt den 
Nlchteintretensantrag der Kommissionsminderheit aus fol
genden Gründen: erstens, weil die beabsichtigte Streichung 
der Bundeskompetenz an die Stlpendlenbelträge bildungs
politisch praktisch allem zuwiderläuft, was bis heute ange
strebt wurde, und zweitens, weil dies fatale Folgen hat und 
haben wird auf die Individuelle finanzielle Situation der 
heute und künftig Studierenden, und zwar eben nicht nur an 
den Hochschulen, wie schon gesagt wurde, sondern auch 
an den Maturltätsschulen, Lehrerbildungsanstalten, in den 
künstlerischen Berufen, den sozialen Berufen, beim Medlzl
nalpersonal usw. 
In der Eintretensdebatte haben Sie, Herr Bundesrat Fried
rich, fünf Grundsätze dieser Aufgabenneuverteilung aufge
zählt: 

1. Verantwortung der Kantone; 
2. Entflechtung der Aufgaben; 
3. Vereinfachung de_r Verwaltung; 
4. Erhöhung der staatlichen Leistungsfähigkeit und 
5. - ein moralisch begründeter Satz - Vertrauen In die 
Gliedstaaten. 

Sie müssen doch zugeben, dass diese Grundsätze keine 
politischen sind, sondern Im besten Fall bürokratische 
Richtlinien. Stipendien lind Ausbildungsfinanzierung haben 
aber etwas mit BIidungs- und Ausbildungspolitik zu tun und 
nicht mit der «Vereinfachung der Verwaltung ... Oder umge
kehrt gesagt: Es Ist noch lange nicht erwiesen, dass, wenn 
die Ausbildungsbeiträge nicht ausgerichtet werden, nach
her dann die administrativen Abläufe vereinfacht werden. 
Auch Ist es nicht so, wie es Herr Neblker gesagt hat., dass 
zum Beispiel die Stipendien bzw. die ganze Ausbildungs
finanzierung Aufgabe der Kantone Ist. Die Frage stellt sich 
gar nicht so, weil Im Rahmen der Ausbildungsfinanzierung 
die· Frage eben eine bildungspolitische Ist und nicht eine 
Frage zwischen Föderalismus und Zentralismus. Das Stl
pendlengesetz aus dem Jahre 1965 hatte zumindest noch 
ein bildungspolitisches Zlel, und zwar die «Ausschöpfung 
der BIidungsreserven für einen qualifizierten Nachwuchs für 
die Wirtschaft und Verwaltung ... Wir haben das damals und 
auch heute anders formuliert. Aber wir sind nach wie vor der 
Meinung; dass die Ausbildungsfinanzierung bildungspoli
tisch ein Hauptziel zu haben hat, nämlich die regionale und 
soziale Chancengleichheit, dass dieses zumindest anzustre
ben versucht werden muss und dass nicht einfach hier aus 
fragwürdigen administrativen Überlegungen diese Zlele fal
lengelassen werden können. 
Nun besteht faktisch diese wichtigste bildungspolitische 
Aufgabe des Bundes, die Chancengleichheit zu gewährlei
sten, weiterhin. Interessant Ist - ich habe nichts aus den 
Ausführungen der beiden Kommissionsreferenten gehört; 
es steht übrigens auch nichts In der Botschaft-, wie diese 
Massnahmen In Ihren Konsequenzen bildungspolitisch ein
zuschätzen sind. Vor nicht allzu langer Zelt hat der Rektor 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Herr Prof. 
von Gunten, auf die fatale Situation in der Forschungs- und 
Ausbildungspolitik an der ETH hingewiesen. Die Spar
übungen des Bundes zeitigen hier schwerwiegende Konse
quenzen. Diese Konsequenzen werden nicht nur für die 
Studenten, sondern auch für die Wirtschaft existenzbedro
hend, wenn das so weitergeht. Diese Kritik ist Integral ernst 
zu nehmen. 
Mit der Harmonisierung der kantonalen Stlpendiengesetze 
wollte man früher sogar einen Schritt weitergehen und das 
bildungsp9litische Ziel der Chancengleichheit erreichen. Ich 
habe gestern abend nochmals in nostalgischer Erinnerung 
das «Lausanner Modell„ hervorgeholt - Ich weiss nicht, wie 
viele Damen und Herren dieses «Modell„ noch kennen-, wo 
man noch von ganz anderen Möglichkeiten der Ausbil
dungsfinanzierung gesprochen hat. Die Wünsche des Ver
bandes der Studentenschaften sind im Vergleich dazu sehr 
bescheiden. Heute wollen die Studenten wenigstens das 
retten, was vorhanden ist. 
Eine BIidungspoiitik, die lediglich auf dem Grundsatz 
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beruht, «Vertrauen in die Gliedstaaten» zu haben, ist meiner. 
Meinung nach nicht viel wert, und zwar weil «Vertrauen in 
die Gliedstaaten» moralisch zwar löblich, aber bildungspoli
tisch nicht relevant ist. 
Zum zweiten Aspekt, den finanziellen Konsequenzen für die. 
einzelnen Studierenden. Man hat, wie Sie wissen, bereits bei 
den linearen Kürzungen der Bundessubventionen die Sti-
pendienbelträge gekürzt. . 
Unter der geltenden Regelung - hier hat Herr Carobbio 
darauf hingewiesen - gibt es bereits enorme Unterschiede 
bezüglich Höhe der ausgerichteten Stipendien. Um die bei
den Extreme zu nennen: Kanton Genf auf der positiven 
Seite, Kanton Freiburg auf der negativen Seite. Genf kann 
unter bestimmten Umständen über 10 000 Franken im Jahr 
ausrichten; der Kanton Freiburg 1900 Franken im Jahr, und 
dle.s mit Bundesmitteln. Wenn nun die Bundesmittel wegfal
len, Ist e.s mir absolut schleierhaft, wie man hier sagen kann, 
dass diese Diskrepanz nicht noch verstärkt wird und dass 
hier nicht noch mehr Ausbildungsfinanzierung gestrichen 
wird. · 
Es ist mir weiterhin schleierhaft, wieso man Arbeitslosengel
der auszahlen will und das auch begrüsst, hingegen bei der 
Ausbildungsfinanzierung Abstriche macht. Es Ist mir auch 
schleierhaft, wieso man glaubt, eine Innovationsrisikogaran
tie finanzieren zu müssen, aber die Innovation ~n den Köpfen 
nicht zu finanzieren bereit ist. · · 
zusammenfassend: Die Streichung der Bundeskompetenz 
für die Beiträge an die Ausbildungsfinanzierung ist nicht 
akzeptabel; dadurch wird eine absolut rückwärts orientierte 
Bildungspolitik der sozialen und regionalen Ungleichheit 
gefördert, ohne deren Konsequenzen zu überlegen. (Sollten 
Sie dieser Streichung trotzdem zustimmen, wird das inso
fern möglicherweise eine positive politische Konsequenz 
haben, als die Studierenden in der Zukunft vielleicht in 
vermehrtem Ausmass politisch aktiv werden.) 
Ich bitte Sie, dem Nichteintretensantrag de.s Kollegen 
Carobbio und der Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Vetsch: Falls die Stuc;ientenschaft in Zukunft nach der 
Ankündigung des Herrn Herczog mehr politisieren soll als 
heute, hoffe ich, dass sie zu einem anderen Schluss kommt 
als er in bezug auf die heutige Stipendienordnung, die er als 
ungenügend, als schlecht bezeichnet hat. Der Bund hat in 
den letzten Jahren den Aufbau leistungsfähiger Stipendien
ordnungen in unseren Kantonen gefördert. Das wollen wir 
anerkennen. Er hat gute Aufbauarbeit geleistet. Bildungspo
litik ist aber glücklicherweise noch eine der starken kanto
nalen Domänen. Zur Bildungspolitik gehört auch deren 
Finanzierung, die Ausrichtung genügender Ausbildungsbei
träge. In diesem Sinne, Herr Herczog, laufen unsere Bemü
hungen eben bildungspolitisch richtig und nicht falsch. 
Soweit Kantone und Landesgegenden finanziell nicht in der 
Lage sind, die Beiträge selbst zu finanzieren, springt der 
Finanzausgleich ein. Es Ist eben nicht so, dass der Kanton 
Freiburg beispielsweise durch diese Veränderungen- weni
ger Mittel hätte für die Ausrichtung von Stipendien als 
bisher. Der Finanzausgleich, den wir im Rahmen dieser 
Aufgabenteilung vorsehen, schliesst allfällige Lücken. Es 
gibt also keine Mehrbelastung der Kantone, es gibt aber 
mehr Freiheit für die Kantone in der Ausgestaltung. Zudem 
haben wir in der Kommission die Übergangszeit verlängert. 
Der Ständerat hat bis 1985 verlängert, unsere Kommission 
bis 1988. Damit bleibt den Kantonen zweifelsohne genügend 
Zeit, sich einzurichten. Sie haben -sich auch bereit erklärt, 
sich für die.se neue Aufgabe einzurichten. 

tat werden. Wir FDP-Politiker werden uns für genügende 
Ausbildungsbeiträge eben durch die Kantone einsetzen. 
Nach dem Vorschlag des Bundesrates, des Ständerates und 
unserer Kommission würde in der Bundesverfassung In 
Artikel 27quater neu die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträ
gen als kanfonaie Aufgabe verankert. Da handelt es sich um 
eine Besonderheit. Der Bund geht ja üblicherweise nicht 
diesen Weg, in der Bunde.sverfassung kantonale Aufgaben 

· zu verankern. Vielmehr kennen wir den Grundsatz: Was 
nicht in der Bundesverfassung als Bundesaufgabe verankert 
ist, ist Sache der Kantone. Auf die genannte SV-Bestim
mung baut er sein Rahmengesetz auf. Wir sind hier in der 
Aufgabenteilung nicht ganz konsequent: ohne dass der 
Bund weiterhin Beiträge leistet, macht er den Kantonen 
Vorschriften. . 
Herr Hubacher beantragt weitergehende Vorschriften durch 
den Bund, als sie der Bundesrat vorsieht. Er möchte die 
Harmonisierung unter den Kantonen durch den Bund geför
dert sehen; er möchte auch Mindestansätze durch Bundes
beiträge gewährleistet haben. Diese Anträge gehen uns zu 
weit Ich habe gesagt, dass der Bund mit seinem Antrag an 
und für sich in bezug auf eine konsequente Aufgabenteilung 
schon zu weit gehe. Noch weitergehende Vorschriften wol
len und dürfen wir den Kantonen nicht machen. Dies wider
spräche einer echten Entflechtung und dem Gehalt des 
Föderalismus. Entscheidungsbefugnisse und finanzielle 
Konsequenzen müssen bei der gleichen Instanz vereinigt 
sein. Diesen .Grundsatz verletzen wir schon mit dem Antrag 
der Kommission. Wir akzeptieren aber diesen «Stilbruch», 
weil es hier nun doch um die Umkehrung geht: Der Bund 
zieht sich aus einer Aufgabe zurück, dies aber nicht unbe
gründet. 
Di~ Anträge der Kollegen Müller und Bircher streben eben
falls die Slch~rstellung von Mindestbeiträgen durch den 
Bund an. Diese Forderung nach Minde.stbeiträgen ist unbe- · 
stritten. Bestritten ist lediglich, dass der Bund diese Min
destbeiträge sicherstellen soll. 
Diese Minde.stbeiträge sind durch die Kantone zu gewährlei
sten. Wir haben uns politisch In den Kantonen für diese 
Forder:ungen einzusetzen und sie durchzusetzen. Ich meine 
auch, dass diese Forderungen in den Kantonen weitestge
hend realisiert sind. Kantonale Stipendienordnungen beste
hen. Es besteht kein Grund zlir Befürchtung, dass diese 
Stipendien von den Kantonen abgebaut werden. Die Kan
tone haben vielfach bewie.sen, dass sie zuletzt bei der Aus
bildung sparen werden. Sie werden nicht zulassen, dass die 
allseits -anerkannte Chancengleichheit aus finanziellen 
Gründen In Frage ge.stellt wird. . 
Ich wende mich deshalb noch einmal auch an- um das Wort. 
von Kollege Weber zu gebrauchen - die «Ungläubigen» in 
diesem Saal. Er hat ge.sagt, es gehe da um die Gläubigen 
und die Ungläubigen, die Gläubigen, die an die Kraft der 
Kantone glauben, und die anderen, die Zweifel haben. Habt 
Vertrauen in die Kantone, gerade In diesem Punkt! Ich rufe 
das auch unseren Studenten und in Ausbildung stehenden 
Jugendlichen zu. Dieses Vertrauen wird gerechtfertigt. Wir 
werden auch durch die Kantone gerechte Stipendien aus
richten können, wie das die Petenten wünschen. 
Ich beantrage Ihnen namens der freisinnig-demokratischen 
Fraktion Eintreten und Zustimmung zu den Kommissions-
mehrheiten in den Vorlagen E Ul'.ld F. · 

Martlgnonl: Im Verlaufe unserer Debatten erleben wir immer 
wieder die gleiche Gegenüberstellung, und zwar auf der 
einen Seite das Vertrauen in die Kraft der Kantone, auf der 
anderen Seite das Misstrauen, der Glaube und der 
Unglaube. Wenn das Parlament aber aus Misstrauen einen 
wichtigen Baustein nach dem anderen aus dem Gebäude 
der Aufgabenteilung herausnimmt, können mit denselben 
Argumente_n praktisch alle Bausteine entfernt werden; am 
Schluss t,aben wir quasi ein Messer ohne Klinge, dessen 
Griff verlorengegangen ist. 

Wer zur Vorlage des Bundesrates hier ja sagt ·und für Eintre
ten Ist, verneint also nicht Ausbildungsbeiträge. Er bejaht 
die Ausbildungsbeiträge durch die Kantone. Daran ändert 
auch der Namensaufruf nichts, Herr Braunschweig. Sie 
haben gesagt, dass man in den Namensaufruf hineininter
pretiere, feststellen zu wollen, wer für und wer gegen Ausbil
dungsbeiträge sei. Diese Frage ist hier nicht gestellt. Es geht 
darum, durch wen Ausbildungsbeiträge geleistet werden 
sollen. Wir meinen, sie sollen durch die Kantone ausgerich-

Wie wir wissen, Ist der Stipendienartikel der Bundesverfas
sung nun gut 20 Jahre alt. Er wurde beschlossen in einer 
Zeit des ausgesprochenen Wachstums und derWachstu_ms-
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gläublgkeit Der Bund griff damals mit Recht koordinierend 
ein, um die bestehenden grossen Unterschiede zwischen 
den Kantonen zu beseitigen und es auch flnanzschwäche
ren Kantonen zu ermöglichen, Ausbildungsbeiträge zu 
beschUessen. Nach Auffassung der SVP-Fraktion handelt es 
sich hier um ein Anschauungsbeispiel, wie der Bund Innova
tiv wirken kann, indem er Anstösse gibt. Der Urner Erzie
hungsdirektor Danioth hat in der Kommission erklärt, er 
gebe dem Status quo eine mittlere Note. Mehr kann man ja 
wohl nicht erwarten. Das bedeutet aber auch, dass der Bund 
weitgehend seine koordinierende Funktion erfüllt hat und 
sich nun anderen, mindestens ebenso wichtigen Aufgaben 
neu zuwenden kann. Es muss In vermehrtem Masse dahin 
gewirkt werden, dass die übergeordnete Instanz von denje
nigen Aufgaben entlastet wird, die zu Obernehmen sie zu 
Beginn verpflichtet war, und dass sie damit einigermassen 
neue Aufgaben übernehmen kann. 
Wir sind In den letzten Wochen mit zahlreichen Zuschriften 
und einer Petition bedacht worden, die Ihrer Besorgnis über 
einen angeblichen Leistungsabbau Ausdruck gaben. Bei 
dieser Vorlage geht es nun wirklich nicht darum, die Stipen
dien zu beseitigen. Wir können uns nicht vorstellen, dass 
Irgendein Kanton den Weg zurück antreten könnte. Dass 
aber vielleicht die Stipendien etwas bOrgemäher geprüft 
und ausbezahlt werden, dass sie zweckentsprechend denje
nigen zugute kommen, die sie wirklich nötig haben, und 
dass sie tatsächlich auch für das verwendet werden, wofür 
sie gedacht sind, nämlich für die Ausbildung und nicht für 
andere Zielsetzungen, das darf nicht nur, das muss heute 
verlangt werden. Auch hier hat die Kommission eine Frist 
vorgesehen, die es den Kantonen ermöglicht, die nötigen 
Massnahmen für die Koordination und.die Anpassung an die 
neuen Verhältnisse zu schaffen, beispielsweise auch In der 
Richtung vermehrter zinsfreier Studiendarlehen. 
Wenn einleitend vom Wachstum und von Wachstumsgläuc 
bigkeit die Rede war, so sollte dies gestützt gerade auf die 

• vorhergehenden kritischen Voten noch etwas verdeutlicht 
werden. Der Stipendlenartlkel der Bundesverfassung wurde 
in einem Jahr beschlossen, als der Bundesrat gleichzeitig 
ein Massnahmenpaket gegen die konjunkturelle Überhit
zung mit strikten Bau- und Investitionsbeschränkungen 
erlless; Im gleichen Jahr beschlossen, als Auguren für die 
Schweiz des Jahres 2000 eine Einwohnerzahl von 1 O Millio
nen Personen und eine Bandstadt vom Bodensee bis zum 
Uman prognostizierten; In einem Jahr beschlossen, als die 
Fremdarbeiter uneingeschränkt in unser Land zogen und 
.sukzessive alle Arbeiten Obernahmen, die einen geringen 
Ausbildungsstand erforderten. Es war in jenem Jahr auch, 
1963, In welchem die Pille offiziell eingeführt wurde und die 
Geburtenrate auf einem einsamen Höhepunkt stand. Die 
damalige Mentalität verlangte deshalb folgerichtig auch auf 
dem Sektor BIidung und Ausbildung eine breitestmögliche 
Investition, die Ausschöpfung der Bildungsreserven, wie es 
Herr Herczog genannt hat. Die erhöhten Anforderungen in 
der Schule wurden auf immer mehr Kademachwuchs aus
gerichtet, weil ja für die anspruchslosen beruflichen Tätig
keiten genügend Ausländer zur Verfügung standen. Heute 
wissen wir, nach zehnjährigem praktischem Wachstum Null, 
dass hier ein Umdenken nötig Ist. Die unbestrittenen und 
notwendigen Stipendien müssen wieder vermehrt gezielt 
und gestützt auf Leistung ausgerichtet werden. Die Mittel
schuleuphorie darf nicht zur Förderung einer akademischen 
Arbeitslosigkeit führen. Dies zu beurteilen, sind die Kantone 
besser in der Lage, als dies mit generellen Ausbildungsbei
hilfen des Bundes möglich Ist, ohne dass damit im Resultat, 
nämlich bei der Förderung qualifizierter Nachwuchskräfte, 
ein Leistungsabbau verbunden ist. 
Die SVP-Fraktlon empfiehlt Ihnen, auf diese Vorlage einzu
treten. Sie wird in der Detailberatung praktisch auf der 
ganzen Linie der Kommissionsmehrheit folgen. 

M. Jeanneret: Si nous sommes intervenus lundi dans le 
debat general d'entree en matiere, nous ne voulons pas 
frequemment utillser cette tribune mals nous concentrer su r 

l'essentlel. Cependant. vu que l'on a voulu donner a l'entree 
en matlere sur cette lettre E une couleur de principe, il nous 
apparait, au vu de l'evolution du debat teile que la gauche l'a 
portee hier, qu'il faut rappeler un certain nombre de points 
pour ätre clairs. 
Le Conseil federal et las gouvemements cantonaux, lors des 
travaux du groupe de contact- nous sommes quelques-uns 
dans cette salle a y avoir partlcipe, d'autres y particlpent 
encore malntenant- et lors des consultatlons, n'ont pour
tant pas ete des enfants de chcaur, et comme M. Martignoni 
l'a rappele lundl, il n'a jamals ete propose de revenir a 
l'ancienne Confederatlon d'Etats. Aucune proposition ne 
tauche la .monnaie, la politique etrangere ou la defense 
nationale, et, si vous me permettez icl une petite parenthese, 
lors de l'exemen du deuxleme paquet, un rapport a ete 
presentll sur la defense nationale. II a ete considllre par le 
Conseil federal et les gouvernements cantonaux que le statu 
quo etait parfait au vu de nos instltutlons et de notre histoire, 
et qu'il convenait donc de ne rlen modifier. 
Par consequent, toutes las propositlons faites dans ce pre
mier paquet concernent des domaines ou naturellement les 
cantons ont leurs competences mais ou, au cours des 
temps, la Confederation est lntervenue et il convlent donc de 
las revolr et de les canallser. J'almerals clter un passage du 
message, chiffre 4.01.21, qul conceme un autre domaine 
mals qul me parait illustrer parfa!tement la philosophie de ce 
projet: •La renonciatlon aux subventions d'exploitatlon et 
de formation, qul ont ete jwiqu'lcl assortles de charges et de 
condltlons, a pour but de supprimer l'influence qua la Con~ 
fedllration exerce sur l'exploitation courante des etabllsse
ments penitentlaires et renforce du mäme coup la responsa
blllte des cantons ( ••• ).• Ce point est a mon avls essentlel. 
Dans l'execution des peines, la protectlon civile, la sante 
publique, le sport, domaines ou les cantons jouent un rOle 
prlmaire qu'lls ont toujours conserve, la repartltlon a tous 
las nlveaux et, a l'lnterleur des cantons pour certaines com.; 
munes, fonctlonne particullerement bien. 
Nous en arrivons maintenant aux domaines qui par essence 
sont plus encore ceux des cantons, ceux qui touchent a la 
culture et surtout a la jeunesse, a la formation, a l'ecole, soit 
las lettres E et F. Toute la politique des bourses est a 
l'orlglne une polltlque des cantons qui ont falt un remarqua
ble effort, qul ont obtenu des resultats excellents et dont on 
ne saurait souffrlr qu'on las crltlque sans raison. Leur politi
que de coordination a parfaitement fonctlonne et le meil(eur 
exemple est un succes du federalisme; les cantons universi
talres et les cantons non universitalres ont reussi a s'entenc 
dre sur le fameux concordat pour las contributions aux 
cantons unlversitaires; c'est. je le repete, un des meilleurs 
succes du federalisme au cours de ces dernleres annees. 
Puisque les soclalistes demandent l'appel nominal, je crois 
qu'II convlent de rappeler certains points au plan politique. 
Tout d'abord, et nous l'avons dit dans cette salle a l'occa
sion des debats sur la jeunesse, sl le Jeans ou le dlsco ne 
connalssent pas de frontleres, II y a des differences de 
sensibilite entre las casseurs de Zurich et la jeunesse thur
govienne, entre le «LOzane bouge„ et les etudiants haut
Valaisans. Dans notre histolre, les progres sont toujours 
partls des cantons; ils se font de bas en haut et les conse
quences extremes d'un certain schematisme pourraient 
condulre - et c'est deja arrlve - a ce que, par des disposi
tions federales, on interdlse aux cantons des progres dans 
certaines matleres, ce qui est une profonde heresie carc'est 
dans les communes et dans las cantons que las progres se 
font. · 
On nous rebat les orellles du manque de confiance que l'on 
aurait dans las cantons, dans les gouvernements cantonaux 
et dans les Grands Conseils. Cela nous parait injurleux, 
lnjuste et faux. Nous n'avons pas connaissance que les 
socialistes n'aient pas d'influence dans las communes et 
dans las cantons, ni qu'ils aient decide de se retirer des 
gouvemements cantonaux, des Grands Conseils et des con
seils communaux. SI nous parlons de confiance, certains 
cantons pourraient parler de la confiance qui pourrait par
fois s'estomper vis-a-vis de la Confederation qul a fait beau-
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-coup de promesses mais ne les a souvent pas ten.ues. 
Restons simplement dans le domaine de la formation. 
Nous parlons maintenant des bourses qui par essence cons
tltuent un probleme cantonal. Si je vais a l'autre exträme et 
que je parle des universites, ou Dieu sait on peut admettre 
qu'II s'agit d'une täche commune de la Confederation et des 
cantons, II y a une dl:taine d'annees, en perlode d'euphorie, 
un conselller federal declaralt que bientöt toutes les univer
sites seraient federaliseesl Ou en sommes-nous mainte
nant? Les universites demeurent essentiellement a la charge 
des cantons universitaires et, pour une par des cantons non 
universitaires, gräce au concordat. Or, je ne parle pas de 
theorie mals de pratique, apres avoir ete moi-mäme pendant 
douze ans chef d'un departement de l'instructlon publique 
et apres avoir preside la Conference universitaire suisse 
pendant huit ans; j'al vu le desengagement de la Confedera
tlon dans ce domaine au cours des annees. Lorsque j'ai 
qui~e mes fonctions, II y a trois ans, dans le budget du 
canton de Neuchätel la part de la Confederation a l'univer
site etalt de 22 pour cent. Je me suis renseigne aupres de 
mon successeur qui est dans cette salle, et si lorsqu'il a 
commence elle etait de 21 pour cent, elle est maintenant de 
17 pour cent. Volla un exemple du desengagement de la 
Confederatlon dans les problemes de formatlon et notam
ment de l'universite. S'II y a donc meflance, elle peut exister 
des deux cötes; cessons de parler de manque de confiance 
a l'egard des cantons. Nous, nous avons confiance dans les 
communes, dans les cantons, dans la Confederation, c'est 
l'harmonle de leur travail qui permet que les choses se 
reallsent; nous vous demandons d'entrer en matiere sur ce 
projet qui est dans la nature des choses, parce que si nous 
avons confiance dans ies cantons, c'est que sans les can
tons la Confederation n'exlsterait pas. 

Frau Blunschy: Die Mehrl:leit der CVP-Fraktlon befürwortet 
Eintreten auf die beiden Vorlagen betreffend Ausbildungs
beiträge. Das Schul- und Bildungswesen lag seit jeher, von 
gewissen Ausnahmen abgesehen, in der Zuständigkeit der 
Kantone. Wenn schon eine Entflechtung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen angestrebt wird, Ist es nahelie-

• gend, dass die Kantone wieder verstärkt für die Ausrichtung 
von Stipendien zuständig sein sollen. Die Kantone haben 
immer grossen Wert auf Schulhoheit gelegt. Was Wert hat, 
kostet etwas. Es geht nicht um einen Abbau der Ausbil
dungsbeiträge, ~ie fälschlicherweise behauptet wird. Es 
geht darum, dass die Kantone vermehrt zur Kasse gebeten 
werden. Für den einzelnen Stipendiaten sollte sich eigent
lich nfchts ändern. Hauptsache !st, dass er mindestens 
gleich hohe Beiträge wie bisher erhält. Ob diese Stipendien 
zum Tell aus der Bundeskasse und zum Teil aus der kanto
nalen Kasse stammen oder eben in Zukunft ganz zu Lasten 
des Kantons ausbezahlt werden, Ist im Grunde genommen 
für den einzelnen Stlpendienbezüger nicht so wichtig. Dass 
er keine Kürzung der Ausbildungsbeiträge in Kauf nehmen 
muss, Ist für ihn das Ausschlaggebende. 
Die Kantone sind in der Lage, die durch den Rückzug des 
Bundes entstehenden Lücken bei den Ausbildungsbeiträ
gen zu schllessen. Für die Kantone werden Mittel frei, weil 
sie in anderen Belangen entlastet werden. Der Zusammen
hang mit den anderen Vorlagen dieser Aufgabenneuvertei
lung darf nicht ausser acht gelassen werden. Eine kleine 
Unsicherheit bleibt allerdings in den Kantonen mit obligato
rischem Gesetzesreferendum. Dort kommt es gele.gentlich 
vor, dass das Volk Regierung und kantonales Parlament 
desavouiert. Wir werden uns alle im eigenen Kanton einset
zen müssen, dass die Ausbildungsbeiträge mindestens in 
gleicher Höhe weiter ausgezahlt werden. 
Wichtiger als die Frage des Eintretens oder Nichteintretens 
auf diese Vorlagen scheint mir persönlich der Minderheits
antrag, wonach der Bund die Betrebungen der Kantone auf 
Harmonisierung der Beitragsansätze fördert und koordiniert 
und Im Rahmen der Mindestansätze Beiträge gewähren 
kann. Dadurch können die Unterschiede der Höhe kantona
ler Ausbildungsbeiträge, die heute bestehen, etwas ausge
bügelt werden. Wenn wir Eintreten auf diese Vorlage verwei-

gern, so fällt auch dieser Minderheitsantrag aus Abschied 
und Traktanden. 
Wir haben gestern Eintreten auf das ganze Massnahmenpa
ket der Aufgabenneuverteilung beschlossen. Die Mehrheit 
der CVP-Fraktion erachtet es als die konsequente Folge 
dieses Beschlusses, dass wir nun auch auf die beiden Vorla
gen betreffend Ausbildungsbeiträge eintreten. 

Ruf-Bern: Die vorliegende Materie ist zweifellos für unseren 
Rat nun ein Prüfstein dafür, ob die Entflechtung der Aufga
ben zwischen Bund und Kantonen konsequent durchge
führt werden soll oder ob man einem massiven, aufdringli
chen Druck von Interessenverbänden weichen will. Die Frak
tion der Nationalen Aktion und Vigilants beantragt Ihnen 
Eintreten und Zustimmung zum Massnahmenpaket aus 
staatspolitischen, bildungspolitlschen, beschäftlgungspoli
tlschen und finanziellen Gründen. 
Tief verankert im schweizerischen Föderalismus Ist die 
Zuständigkeit der Kantone für das Erziehungs- und Bil
dungswesen. Mit grosser Hingabe sind die entsprechenden 
Aufgaben während Jahrzehnten angegangen und gelöst 
worden, wobei auf die individuellen Bedürfnisse der Bevöl
kerung optimal eingegangen werden konnte. Mit Berechti
gung wehrten sich die Stände wiederholt gegen einen Bun
desvogt im Schul- und Erziehungsbereich. Wenn der Ziel
setzung der Aufgabenentflechtung,· der klaren Umschrei
bung und Zuweisung der Aufgabenbereiche, verbunden mit 
der entsprechenden finanziellen Verantwortung, wirklich 
auch im Bereiche des Bildungswesens nachgelebt werden 
soll, so muss das Stipendienwesen den Kantonen nach 
unserer Auffassung vollumfängllch übertragen werden. 
Unabhängig von dieser Feststellung gelangen wir zum glei
chen Schluss nach einer Analyse des heutigen Stipendlen
wesens: Unter den Schlagworten «Recht auf Bildung» und 
«Chancengleichheit» erhöhten sich in den siebziger Jahren 
die Auslagen von Bund und Kantonen im Stipendlenbereich 
beträchtlich, die Anspruchsberechtigung für Ausbildungs
beiträge wurde erheblich erweitert. Der Grundgedanke, 
allen Schülern und Erwachsenen Bildungs- und Weiterbil
dungsmöglichkeiten zu sichern, Ist zweifellos richtig. Wenn 
jedoch unter Chancengleichheit verstanden wird -wie dies 
bei zahlreichen Verfechtern der heutigen Subventionspolitik 
der Fall ist -, dass letztlich quasi mit Gewalt alle einen 
Universitätsabschluss erreichen sollen, dann müssen ganz 
klar und eindeutig Grenzen gesetzt werden. 
Wie präsentiert sich die heutige Lage aufgrund der bisheri
gen Stlpendlengewährung und der heutigen Bildungspoli
tik? Die Zahl der Studenten Ist in einem Masse ang~tlegen, 
das die Bedürfnisse unserer Volkswirtschaft bei weitem 
übersteigt Verbunden mit der Ausweitung der Mittelschulen 
und der Senkung von Leistungsanforderungen hat die aktu
elle Stipendienpolitlk zu einem Studentenberg geführt, den 
unsere Universitäten kaum mehr verkraften können. Die 
Qualität der Lehre leidet unter den teilweise unzumutbaren 
Platzverhältnissen. Die von den Kantonen zu erbringenden 
Leistungen wachsen parallel dazu in analogem Ausmass. 
Sogar ein Numerus clausus musste verschiedenenorts 
ernsthaft geprüft und konnte. mehrmals nur mit Mühe 
umgangen werden. Letztlich verlassen unsere Universitäten 
eine Vielzahl von Akademikern, wel.che die Kapazitäten und 
Bedürfnisse unserer Volkswirtschaft übersteigen; denken 
Sie nur an den Überfluss von Abgängen des höheren Lehr
amtes, den Medizinerüberfluss, den Juristenberg usw. Für 
viele Studienabsolventen findet sich keine ihrem Ausbil
dungsstand konforme Beschäftigung mehr, mit dem Ergeb
nis, dass zu wenig anforderungsreiche Tätigkeiten ausgeübt 
werden rnüssen oder gar in vielen Fällen die Arbeitslosen
versicherung beansprucht werden muss. Die Betroffenen 
sind über diese Situation berechtigterweise enttäuscht, ja . 
frustriert, können sie doch wenig dafür, Opfer einer fal
schen, teilweise illusionären Bildungspolitik geworden zu 
sein, zu welcher der Bund mit seinen Stipendiensubventio
nen nicht unwesentlich beiträgt. Das Stichwort «Akademi
kerproletariat» gewinnt leider zunehmend an Bedeutung. 

.Weil in öffentlichen Verwaltungen und in der Wirtschaft 
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Immer mehr arbeitslose Akademiker mittlere Kaderstufen 
besetzen, werden in entsprechendem Masse qualifizierte 
Berufsleute verdrängt; In den betroffenen Stellen macht sich 
ein fehlender Praxisbezug bemerkbar. 
Wird die finanzielle Verantwortung nun den Kantonen über
tragen, so Ist zu erwarten, dass sie ihr Stlpendlenwesen Im 
Rahmen der vom Bund vorgesehenen Mindestvorschriften 
neu überdenken und neu konzipieren werden. Dabei hoffen 
wir, dass künftig vermehrt die Möglichkeit ausgebaut wird, 
anstatt der bisherigen a-fonda.perdu-Stipendienbeiträge 
rückzahlbare Darlehen zu gewähren. Tatsächlich verhält es 
sich bisher so, dass in zahlreichen Kantonen dieser Weg aus 
finanziellen Gründen kaum beschritten wird, weil der Bund 
Jn seiner heutigen Gesetzgebung nur die Unterstützung 
kantonaler Beihilfen vorsieht, zu deren Rückzahlung keine 
Verpflichtung besteht. Im Kanton · Bern werden beispiel~ 
weise rund 90 Prozent der total ausbezahlten Beiträge a 
fonds perdu entrichtet, verbunden mit ei11er entsprechend 
grossen finanziellen Belastung der öffentlichen Mittel. Die 
genannte Einschränkung durch den Bund fällt mit der vor
gesehenen Aufgabenneuverteilung weg. 
In den meisten Fällen sind die Unterstützungsempfänger 
nach Abschluss der Ausbildung ohne weiteres in der Lage, 
die erhaltenen Mittel, abgestuft nach. Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen, innerhalb einer bestimmten Zeit 
ganz oder teilweise zurückzuerstatten. Gerade Hochschul
absolventen gehören meistens zu den Besserverdienenden. 

· Durch eine Rückzahlungspflicht. müssten sich die Betreffe-, 
nen gegenüber der Gemeinschaft und den nachfolgenden 
Gesuchstellern zudem solidarisch verhalten. Berechtigt ist 
auch die Erwartung, dass rückzahlbare Beiträge auf die 
Leistungen der Studierenden eine motivierende Wirkung 
ausüben werden. Ein Beitragsberechtigter wird bestrebt 
sein, möglichst rasch mit seiner Ausbildung voranzukom
men, um sein Ausbildungsdarlehen nicht unnötigerweise 
anwachsen zu lassen. Die Immer wieder feststellbare Versor
gungsmentalität auch unter Stipendienempfängern würde 
durch einen vermehrten Leistungsanreiz mit Sicherheit ab
gebaut 
Dass es sich bei diesem Vorschlag um einen gangbaren 
Weg handelt, beweist unter anderem die Tatsache, dass der 
Grosse Rat des Kantons Bern im vergangenen Februar ein 
von unserer Seite. eingereichtes Postulat überwiesen hat, 
ctas Im Blick auf die Neuregelung der Stlpendienfrage durch 
den Bund vermehrt rückzahlbare Ausbildungsbeiträge 
nebst den eigentlichen Stipendien verJangt 
zusammenfassend: Mit den zur Diskussion stehenden 
Entscheidungen Im Bereiche der Ausbildungsbeiträge kann 
es gelingen, die Bildungspolitik der Kantone dahingehend 
zu beeinflussen, dass vermehrt auf die realen Bedürfnisse 
der Volkswirtschaft und die Gegebenheiten der Beschäfti
gunglage Rücksicht genommen wird. Keinesfalls soll damit 
der Grundsatz der freien Berufswahl In Frage gestellt wer
den. Die Realität setzt jedoch Grenzen, die es zu beachten 
gilt. Auch gut ausgebildete Berufsleute verdienen eine 
grosse Achtung für ihr Wirken Im Dienste der Gemelnscha~ 
Nun liegt es natürlich auf der Hand, dass die von finanziellen 
Leistungskürzungen Betroffenen immer am lautesten 
schreien. Den Beleg dafür bilden die in unserem Rat wieder
holt zugestellten Unterlagen. Zu überzeugen vermögen die 
ar)geführten Argumente jedoch nicht: Finanzschwacben ·· 
Kantonen erlaubt der Finanzausgleich auch in Zukunft, ihre 
Bürger ohne Bundeshilfe Im Stlpendienberelch genügend 
zu fördern. Chancengleichheit - ich wiederhole es - ist ein 
von uns unbestrittener Grundsatz; er kann In der Praxis 
allerdings nicht bedeuten, gass letztlich mancher Bürger (in 
Missachtung der Beschäftigungsmöglichkeiten) eine fal
sche Ausbildung erhält. 
Unsere Anträge werden wir In der Detailberatung speziell 
begründen. Ich empfehle ihnen Im Namen unserer Fraktion 
noch~als Eintreten auf die Vorlage. 

Braunschweig: Wir haben in der Eintretensdebatte nicht 
nur Nichteintreten auf diesen Tell der Vorlage betreffend 
Ausbildungsbeiträge, sondern auch die Überweisung der 
~ 
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Petition des Verbandes Schweizerischer Studentenschaften 
(VSS), «gegen den Subventionsabbau -für gerechte Stipen
dien» an den Bundesrat beantragt. Ich beschränke mich auf 
ein einziges Argument, den wirtschaftlichen Aspekt: Ausge
rechnet In einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation 
soll der Subventionsabbau gewagt werden. Ich habe nicht 
gesagt - Herr· Vetsch -. es gehe um «Stipendien Ja oder 
nein•, sondern Ich betonte, es gehe um die Gewährleistung 
der Stipendien durch die Kantone; diese halten wir.für nicht 
garantiert, sogar für sehr unsicher. Das ist unsere Meinungs
verschiedenheit. Wegen des Verzichts auf bisherige 
Gewährleistung haben wir den Namensaufruf verlangt. 
Ich weise noch auf zwei weitere Aspekte hin, die im persönli
chen Bereich liegen: Wir wissen alle, und die meisten von 
uns auch aus eigener Erfahrung, dass die Ablösung zwi
schen Jungen Menschen und ihren Eltern heute aufgrund 
zahl reicher Zelterscheinungen häufig schwieriger, langfristi
ger und komplizierter geworden ist Erinnern Sie sich an 
Ihre eigenen Probleme, die Sie zu Hausa haben oder gehabt 
haben? Das zweite: Es gibt unter jungen Menschen sehr 
viele, die auch In beruflicher Hinsicht, wenn es um die 
Ausbildung geht, verunsichert sind und lange brauchen, bis 
sie Ihren Weg vor sich sehen; dies gerade auch unter Mittel• 
schülern und Studenten, wieder aus Gründen, die wir nach
vollziehen können. Diese Menschen benötigen nicht Vor_. 
würfe, nicht Kritik, sondern Hilfe und Unterstützung; leere 
Versprechungen helfen ihnen nicht, sie brauchen Beweise, 
mindestens Indizien und Hinweise. 
Diese Indizien und Hinweise sind In der bundesrätllchen 
Vorlage nicht gegeben. Ich erinnere Sie zum Beispiel an die 
Probleme der Zweitausbildung, eine wichtige Frage für viele 
junge Menschen. Über diese Zweitausbildung besteht 
grosse Unsicherheit; In der Kommission konnte sie nicht 
ausgeräumt werden. Deswegen, Herr Martignoni, habe ich 
schon vorgestern vom kantonalen Weg der Unsicherheit 
gesprochen; die Finanzierung der Zweitausbildung ist ein 
Beispiel dafür. Sie selber haben ebenfalls Beispiele der 
Unsicherheit geliefert: Einerseits spielen Sie nicht nur den 
starken Mann der Kantone, sondern sind ja auch der starke 
Mann·; andererseits hören wir gerade aus Ihrem Ka.nton von 
Sparanträgen, die vorliegen; das macht natürlich unsere 
Unsicherheit noch grösser. 
Sie haben von zinslosen Darlehen gesprochen, die vermehrt 
ausgeteilt werden sollen. Ich muss Ihnen entgegentreten. Da 
kommen meine ganz persönlichen Erinnerungen an das, 
was Ich vor 20 oder 25 Jahren erlebt habe: diese demüti
gende Entscheidung, welcher man als Betroffener unter
worfen war: Wo gibt man Stipendien, wo gibt man zinslose 
Darlehen? Ich habe erlebt, was es bedeutet, unmittelbar 
nach Studienabschluss, nach dem die meisten Akademiker 
einen geringen Lohn beziehen, sofort Rückzahlungen lei
sten zu müssen, damit die Zlnsenlast nicht zu gross wird. 
Das sind für mich ungute Erinnerungen. Ich konnte wirklich 
nichts dafür, dass meine Eltern nicht in der Lage waren, für 
das Studium aufzukommen. Von diesen Erinnerungen her 
spreche Ich, und deshalb setze ich mich für den Nichteintre
tensantrag ein. Ich weiss nicht, ob mein Vorredner auch aus 
eigenen Erinnerungen gesprochen hat; es hörte sich reich
lich akademisch an. 
Herr Martlgnoni, Sie haben noch ein zweites Wort verwen
det. das ich nicht akzeptieren kann: Sie haben von der 
Mittelschuleuphorie gesprochen. Ich sage Ihnen ganz offen, 
Ich habe eine ganz andere Auffassung: ich freue mich über 
jeden Menschen, über Jeden Arbeiter, jeden Handwerker, 
jeden Kaufmann, über alle kaufmännischen Angestellten, 
die über eine Mittelschulbildung verfügen. Ich bin nicht der 
Meinung, dass nach der Mittelschule zwingend ein Studium 
folgen muss; es wäre aber wünschenswert, wenn möglichst 
viele Menschen eine Mittelschule absolvieren könnten. Von 
Mittelschuleuphorie zu sprechen, finde Ich peinlich. Meiner 
Auffassung liegt ein demokratisches und kein elitäres Bil
dungsverständnis zugrunde, wie es gerade vorhin von mei
nem Vorredner vertreten worden ist, als er vom Akademiker
proletariat gesprochen hat. Überlegen Sie sich einmal, was 
das Wort uAkademlkerproletariat" bedeutet und wieviel 
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Überheblichkeit In diesem Wort liegt, wieviel Geringschät
zung für all jene, die nicht Akademiker sind. Ich möchte Sie 
wirklich elnladen, die Wortwahl zu überdenken. 
Wir vertreten nicht ein Misstrauen gegenüber den Kantonen. 
Wir haben auch keine Vorwürfe gegen sie erhoben, sondern 
konkrete Hinweise gegeben, weswegen die Kantone die 
bisherigen Bundesaufgaben nicht übernehmen können. Das 
Vertrauen in die Kantone wurde viele Male in den Antworten 
heraufbeschworen. Aber die konkreten Hinweise, weswegen 
wir kritisch sind, die Hinweise auf die wirtschaftlichen und 
politischen Schwie~igkeiten der Kantone, die haben- Sie 
nicht beantwortet. 
Ich gebe zu: Ich bin auch In einem Zwiespalt, und ich bin 
durchaus bereit, die theologische Diskussion, die jetzt ein
gesetzt hat, noch durch einen Beitrag zu ergänzen. In.der 
Frage «Glaube oder Unglaube» würde ich einen Vorschlag 
zur Güte machen-auch ein Bibelzitat: «Ich glaube; Bundes
rat, hilf meinem Unglauben!» 
Ganz konkret möchte ich Sie an folgendes erinnern: Wir 
haben 1978 in diesem Rat- das ist noch nicht sehr lange 
her, und es sind etliche hier, die das miterlebt und damals 
mitdebattlert haben - das neue Berufsbildungsgesetz verab
schiedet. Dort haben wir die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und Wirtschaft festgehalten. Damals stand 
bereits die Neuverteilung der Aufgaben zur Diskussion. Die, 

·welche heute das Eintreten wollen, haben· sich damals 
gegen unsere Opposition (aus anderen Gründen) vehement 
für dieses Berufsbildungsgesetz mi( der Aufgabendreitei
lung eingesetzt. Weswegen denn eigentlich so widersprüch
lich? 
Ich erwähne konkret zwei, drei Punkte, weswegen wir 
befürchten, dass mit dieser organisatorischen Veränderung 
•ein Leistungsabbau verknüpft ist. Die Kantone waren bis 
heute nicht in der Lage, auch nur den stipendlenrechtlichen 
Wohnsitz verbindlich zu regeln. Die Koordination im Stipen
dienbereich war so wenig vorhanden wie bis heute die 
Koordination beim Schulanfang. Ich erinnere Sie an Sparan
träge in verschiedenen Kantonen, die schon heute vorberei
tet sind, so In den Kantonen Neuenburg, Waadt, Wallis, und 
wir wissen von den Schwierigkeiten in den Kantonen Frei
burg und Graubünden. Schliesslich wurde uns gesagt: Nie
mand denkt an eine völlige Kantonalisierung. Aber die EDK 
hat sich skeptisch damit auseinandergesetzt und verzichtete 
eindeutig darauf. Die Tatsache, dass sich die EDK damit 
auseinandergesetzt hat, ist doch ein Hinweis, dass gewisse 
Leute eben doch an eine völlige Kantonalisierung denken, 
sonst würde sich die EDK damit nicht auseinandersetzen .. 
Sie ist ja nicht ein philosophischer Verein, sondern ein 
Organ, das zu politischen Erziehungsfragen im Bereich der 
Ausbildung Steilung nehmen muss. 
Abschliessend: Es wurde gesagt, für den Studenten sei es 
wirklich keine entscheidende Frage, ob er die Stipendien 
vom Bund oder vom Kanton beziehe und wer letztlich für die 
Finanzierung verantwortlich sei. Wenn dem so ist, frage ich: 
Wo bleibt dann noch die Bürgemähe? Diese stand ja dieser 
Vorlage zu Gevatter! Ob der Föderalismus nur noch ein 
abstraktes Prinzip ist? 
GenaU diesen Föderalismus wollen wir nicht; wir wollen 
einen lebendigen Föderalismus, von dem der einzelne 
Mensch etwas spürt, so dass es ihm etwas wohler in seinen 
Beziehung~n zur Umwelt ist. 

Gludlcl: Consentite ehe, In questa materia ehe eoneeme la 
formazione, esprlma In italiano le ragioni del mio voto eon
trario, anche se non sono motivazioni di Interesse canto
nale, ma di earattere politleo generale, diverse forse da 
quelle deila minoranza. La nuova ripartizione dei eompitl tra 
Confederazione e Cantoni e stäta coneepita eome atto poli
tlco, finanzlariamente neutro. Le proposte di modifica di 
eompetenze devono essere esaminate rispondendo alia 
domanda se un determinato eomplto e di pertinenza mate
riale della Confederazione, dei Cantoni, o eventualmente di 
entrambl. L'attuale situazione finanziaria della Confedera
zione rischia di modificare l'ottica di q!Jesto esame, 
ponendo in primo piano l'alleggerimento dell'onere finan-

zlario della Confederazione e In seeondo piano l'esame 
politico. Anche se sono consapevole della necessitä di risa
namento delle finanze federali, sono eonvinto ehe una valu
tazione prevalentemente flnanziaria della ripartizione e er
rata 
Questo per due motivi: anzitutto, perehe alcune modifiche 
rlchiedono una revisione costituzionale, atto importante con 
effetti a iungo termine ehe non puo essere giustificato da 
condizioni finanziarie transitorie. E il caso della modifica 
dell'artieol'o 27quater. La Costituzione deve avere una certa 
stabilitä. 
In secondo luogo, perche la ripartizione deve essere fatta, in 
ultima analisi, sull'importanza nazlonale o cantonale dei 
compiti. La promozione dell'accesso agil studi, almeno a 
quellt superlorl, e sicuramente compito comune delia Confe
derazlone e dei Cantoni. E errato affermare apoditticamente 
ehe e compito esclusivo dei Cantonl. La Confederazlone 
lnveste 1 mlliardo e 465 milioni nelle universita e·849 milioni 
per la ricerca nel perlodo 198411987. E un intervento indi
spensabile se vogliamo mantenere ad alto livello la struttura 
universitaria e dl rlcerca. Questa struttura e tuttavla alimen
tata dagll uomini, professori e studentl. In un momento in 
cui lo sviluppo eeonomlco dipende essenzialmente dalia 
formazione univers_ltaria e dalla rieerea, mentre II Consiglio 
federale propone misure per II rllancio dell'eeonomla. e 
contraddltorlo ehe essa srsottragga al eompito di promuo
vere.l'aceesso agil studi superiori. Singolare e poi ehe que
sta possibilita d'lntervento dello Stato centrale sia consen
tlta ancora soltanto a favore degli studenti stranieri. Cosl 
come e compito eomune di Cantoni e Confederazione soste
nere le strutture universitarie, e compito comune assleurare 
ehe queste strutture siano alimentate da tutte le intelligenze 
ehe poS$ono essere reperlte nei paese. Nel 1963, questo 
Consigllo nazlonale ha votato all'unanimita l'introduzione 
dell'articolo 27quater. Cosa e cambiato da allora ehe debba 
indurci a una modiflca costituzionale? Dobbiamo conside
rare esaurito II reperimento dl intelligenze promosso eon 
quella riforma? 
In realta e peggiorata solo la situazione finanziaria delta 
Confederazione. L'avvenire eeonomico del paese e pero 
fondato sulla materla grigia, oggi piu di ieri. L'lntervento 
della Confederazione ha stimolato dal 65 in avantl la messa 
in valore delle giovani intelllgenze. Le eifre lo confermano. 
Malgrado questo intervento federale permangono differenze 
lngiustificabili nell'ammontare delle borse assegnate da 
cantone a cantone, come oggi ancora dimostra un articolo 
della «NZZ». E sicuro ehe la soppressione dell'intervento 
finanziario federale peggiorerä questa situazione. La presa 
di posizlone della Conferenza dei direttori dell'edueazione, 
indicata nel messaggio e eseludente ogni Influenza del 
dlrltto federale sull'ammontare. delle prestazionl, e un 
segnale preoceupante. Gli sforzi di unificazione dei sussidi 
cantonali sono iniziati nel 1973, una commissione ha propo
sto una legge quadro: i risultati sono scarsi e Je differenze 
permangono. Abblamo la prova ehe non tutti i cantoni 
hanno avuto la stessa sensibilitä gia quando potevano fruire 
dl queste sbvvenzioni. Non si• tratta quindi di garantire 
un'autonomia dei cantoni In materia di formazione, ma di 
garantire a tutti I giovani di questo Paese, indipendente
mente dal loro cantone di domieilio e dalle loro eondizioni 
economiche, di mattere la loro intelligenza a frutto nell'inte
resse del Paese. La Confederazione avrebbe potuto ridurre il 
suo lntervento flnanziario modificando l'artieolo 4 della 
legge del 1965, limitando cioe il sussidiamento perle borse 
alle seuole superlori (lettera a), ritenuto ehe sia eompetenza 
cantonale promuovere l'accesso alle seuole medie e medie 
superiorl. 
Non esprlmo qui preoccupazioni finanziarie relative al mio 
cantone, ehe eerto potrebbe trovare nei suoi bilanci 1 3 
milioni ehe venissero a maneare cadendo le sovvenzioni 
federali. La mia preoceupazione e ehe, in un momento in cui 
r:ion abbiamo il diritto di sprecare intelligenze, anzi abbiamo 
il dovere di reperlrle ovunque ci slano, ee aeeingiamo a 
sanzionare la rinuncia della Confederazione a un compito 
ehe persisto a ritenere di Interesse nazionale. Cio avviene 
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con una inodifica costituzionale, con un atto cioe non facil
mente reversibile. 

M. Plnl: Prlver les cantons des subsides de formation alloues 
jusqu'a present, sous la forme de bourses d'etude ou de 
prets, signifle, a mon avis, priver politlquement la Confede
ratlon d'une partlclpation fondamentale a la · formation de 
notre Jeunesse dans le cadre de i'enseignement superieur. 
La Confederation a contrlbue au systeme des bourses 
d'etude des la creation de celui-ci. Paralleiement a l'octroi 
de bourses d'etude pour l'Ecole polytechnlque federale, 
lntervenu depuis le siecle demier, ia Confederation s'est 
engagee successivement dans la formatron professionnelle, 
subventlonnant des bourses d'etude cantonales. C'est sur
tout en 1963 - comme on vient de le souligner - que la 
politlque de subvention de bourses d'etude se confirme au 
niveau constitutionnel par l'acceptatlon, par le peuple et ·ras 
cantons. de l'artlcle 21-. C'estjustement cet article et la lol 
qui en decoule, promulguee en-1965, qui constituent la base 
fondamentaie du systeme des bourses d'etude tel que nous . 
l'avons connu jusqu'a present. 
Les organlsations estudiantines suisses afflrment, dans un 
document, qua la suppression des subventions federales 
equivaudrait a mettre en danger· un siecle de tradition de 
bourses sulsses. Personnellement, j'ajouteral que cette sup
pression annuleralt i'esprit et la portee de l'artlcle constltu
tlonnel vote II y a vingt ans. Cela est grave pour notre peuple 
et notre jeunesse. 
Le probleme pose n'est pas seulement de nature financiere, 
mals de nature politlque. 
La cantonallsatlon des bourses d'etude est surtout inaccep
tabie aux cantons flnancierement faibles ou prlves d'univer
slte. Elle represente an outre un facteur qul va a l'encontre 
d'une politlque d'harmonlsation cantonale. D'autre part, 
cette amelloration de la perequatlon financiere - malgre 
l'optlmlsme du presldent de notre commisslon - continue a 
n'etre qu'un vc:eu pieux, et alle ne pourra certainement pas 
combler ce que nous enleve la proposition du gouveme
ment Le cas de mon canton peut etre lnvoque comme 
exemple, entre autres effets negatlfs que la decision presen
tee par le Conseil federal provoquerait. En 1978 deja, le 
Tessin occupait la deuxieme place en ce qul conceme les 
depenses par habitant en matiere de pret pour les etudes, 
totallsant un montant de plus de 8 millions de francs. Cet 
engagement considerable decoule des condltlons economi
ques des familles de· nos etudiants et de l'ampleur des 
depenses que chaque etudiant a l'Universite doit supporter. 

' En effet, II est oblige de suivre ses cours loit1 de son canton, 
ce qul comporte des longs et coOteux deplacements ainsi 
que des sejours onereux.. 
Marne sl les jeux, semble-t-11, sont deja faits, je ne puis 
renoncer aujourd'hul a combattre cette proposltion qui 
revAt non seulement un caractere d'ordre financier mais qui 
conceme prlncipalement la tradltio.n de la participation 
federale ä la formatlon universitaire de notre jeunesse. II 
s'aglt lci d'une decision qui mortitie l'esprit de solidarite a 
l'egard de ceux qui ne dlsposent pas de moyens suffisants, a 
l'egard des cantons et des reglons dont la capapite finan
ciere est trop faible pour remplir parfaitement cette täche. 
Pour les raisons que je viens de resumei-, je m'oppose 
personnellement a t'entree en matlere. 

'Mme Christfnat: La suppression des subventlons federales 
pour les bourses d'etude aurait de graves consequences 
pour la formation des jeunes dans notre pays. Lorsque t'on 
parle de bourse d'etude, on pense· tout d'abord aux etu
dlants des unlversites. S'il est vrai, II y a encore quelques 
annees, que l'universite etait un lieu destine essentiellement 
ä. la progeniture des classes priviteglees, aujourd'hul, des 
eleves issus des classes moyennes peuvent, eux aussl, 
beneficier d'un enseignement universltaire, puisque leurs 
familles n'ont pas a supporter seules Üne charge financiere 
trop iourde. Malheureusement et malgre les nombreuses 
demarches des representants des salaries pour faciliter 
encore davantage l'acces aux etudes superieures, les 

enfants d'ouvrlers qui embrassent une carriere unlversitaire 
sont encore une intime minorlte. 
L'augmentatlon constante du nombre d'eleves dans nos 
universites n'est d'ailleurs pas vue d'un tres bon mit par les 
classes dirlgeantes et les familles aisees de notre pays qui, 
de temps en temps, agitent te spectre du numerus clausus. 
Le porte-parole de !'Action nationale l'a d'ailleurs releve tout 
a !'heure. 
Le canton de Geneve a depuis tongtemps, fort heuret.,1se
ment, pratique une politique d'ouverture d'acces aux etudes . 
universitaires et c'est le premier et le seul canton en Suisse 
qui ait ouvert les portes des unlversites a des non-bacheliers 
qui peuvent entreprendre, sous certaines conditlons, des 
etudes superleures. Toutefois et contrairement a ce que l'on 
pourrait croire, les etudlants ne sont pas las seuls benefi• 
claires des bourses d'etude. Des apprentls, heureusement, 
profltent aussi largementde ce soutien financier et ce sont 
meme eux qul sont en täte par le nombre des beneflciaires, 
sl l'on en croit une statistique etablie par la Conference 
universitaire des associatlons d'etudiants. C'est ainsi que les 
apprentls representent 43,3 pour cent des boursiers, les 
eleves ~es ecoles secondaires superieures 32,5 poui' cent et 
tes etudiants 21,3 pour cent, ce qui revient a dire qu'a 

· Geneve 244 apprentis, 183 eleves de l'enseignement secon
dalre et 120 etudlants ont beneficie d'une aide boursiere 
globale de plus de 12 millions en 1982, dont 2,5 millions ont 
ete supportes.par la Confederatlon. Si la subvention federale 
venait ä Atre supprimee, il serait tres difflcile au cahton de 
Geneve de maintenir dans un budget la somme correspon
dante, sans que cela provoque des restrlctions budgetaires 
dans d'autres domaines; · 
Mon canton a deja dO supporter une plus grande partlcipa
tlon pour l'agrandissement de son aeroport. Si du fait qu'il 
est un canton universitaire, II devait encore debourser 
davantage d'argent dans le domaine des etudes, des pro
blemes financiers ne tarderaient pas a se poser. Certes, 
Geneve, comme les autres cantons universitalres d'ailleurs, 
pourrait cholsir une autre polltlque, an abaissant !e montant 
des bourses, en transformant ces demieres en pret ou en 
supprimant purement et simplement toutes les bourses qui 
etalent financees par la Confederation. Est-ce vralment un 
pas en avant dans le domaine de la formation? Je pense que 
c'est au contralre un pas en arriere car il est evident qu'un 
certain nombre d'apprentls et d'etudiants, environ 500 rien 
que pour Geneve, devraient renoncer faute de moyens 
flnanciers a embrasser la carrlere qu'ils auraient voulu choi
sir. Notre pays, prive de matteres premieres, ne peut comp
ter que sur sa matiere grise pour son developpement econo
mique. Ce n'est donc pas dans ce domaine que nous devons 
faire des economies, ce serait une grave erreur. 
C'est pourquoi je vous invlte a voter contre la suppresslon 
des subventions de la Confederatlon en mati~re de bourses 
d'etude et.a soutenlr la proposltion de la minorite. 

M. Cottl Gianfranco: Faccio una semplice dichiarazione di 
voto. Specie dopo l'lntervento dei colleghi Pini; Giudici, 
Carobbio ed ora anche Christinat, mi sembra opportune ehe 
una voce tlcinese si faccia sentire in sostegno della proposta 
del Consiglio federale. Certo, la mla sensibilitä. e quella del 
mio partito ai probleml della gjoventu e della formazione 
professionale non e inferiore a quella dei colleghl ehe sl 
sono appena espressi in questo dibattito. Non c'e, In questa 
sala, chi non veda la necesslta, l'imperativo, per un paese 
come II nostro, di renderegli studi accessibili a tutti i giovani 
ehe se ne iendano meritevoli. La vera liberta dei cittadini e 
assicurata solo ove sono date Je condizioni materiali entro 
cui essi, a qualsiasi cantone e a qualsiasi classe sociale 
appartengano, possano scegliere una professione, un'arte, 
un lavoro, ed esserne compiutamente preparati. 
Ma il discorso · di quest'oggi e un altro. Non si tratta dl 
mattere in fqrse l'accesslbilita agli studi ai dlversi livelli. E 
fuorl dubbio, lo spero davvero, ehe il Canton Ticino, piu 
degli altri, sapra, anche nelle mutate condlzioni finanziarie, 
infine non necessariamente molto piu gravose di quelle 
attuall, mantenere, se non addirlttura mlgllorare, il sistema 
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degli assegni dl studi gia attualmente - a raglone - fra i piu 
generosl della Confederazione. La proposta di ripartizione 
del compiti, sulla cui entrata in materia anche i colleghi 
ticlnesi ehe sono contrari all'lntroduzione di questo capltolo 
sl sono positivamente pronunciati, e, in prima luogo, un 
complesso dl misure di tipo politico istituzionale. Si tratta di 
rldare ai cantonl competenze ehe essi sono in grado di . 
assumere. Bisogna conslderare I'opera nella sua globalita. 
Certo, tuttl l cantoni sopporteranno nel campo degli assegni 
onerl piu pesanti, ma usufruiranno dl alleggerlmenti in altri 
settorl. L'onere ad esempio ehe Ia Confederazione si 
assume nel campo del contrlbuti AVS e nell'ordine di 800 
milioni l'anno. Non pareggia compiutamente il conto degli 
aggravl al cantoni, ma quasi. Dei resto, l'AVS ha una sua 
dlnamlca partlcolare e c'e da rltenere ehe l'equilibrio fra 
aggravi -e sgravi sara raggiunto fra non molto. Concludo: 
aderire alla proposta del Consiglio federale non vuol dire, 
come taluno speciosamente affermerebbe, mutare una poli
tlca di sostegno alla gloventu studiosa, una gioventu ehe noi 
sappiamo considerare, sulla quale sappiamo di sapere con
tare e di cul siamo fierl, ma delimitare meglio i eompitl fra 
cantonl e Confederazione. 

Grassl: Condlvldo l'lmpostazlone data al problema dal col
lega Gianfraneo Cottl. Qui non si tratta dl dlre di si o di no 
alle borse dl studlo, ma di dlre di si o dl no alla rlpartlzione 
del eompitl e alle sue rlpereussioni finanziarle. Per la verlta, 
nel tempo a dlsposlzione, mi limitero ad alcune riflessioni di 
natura finanzlaria Con l'artlcolo costltuzionale in discus
slone e la relativa legge, II principio dell'aiuto ai giovani 
merltevoll dl sussidi e di formazione non viene toccato. E in 
gloco lnvece l'aspetto finanziarlo, ehe nell'ambito della 
ripartizione dei compitl trasferisce ora tutto l'onere sulle 
finanze cantonali. Quindi al cantoni non giungera piu il 
sussidlo federale di complessivi circa 80 mlo ehe, a dipen
denza della forza flnanziarla dei cantoni, rappresenta dal 20 
al 60 per cento delle borse dl studio concesse. Ma a questi e 
ad altrl nuovi oneri sl contrappongono nuove entrate, rispet
tivamente mlnorl uscite. Tanto ehe per esempio il cantone 
Tlelno, In tutta la parte finanziaria del trasferimento dei 
complti, verra chlamato a eoprire un costo supplementare di 
meno di 5 milioni di franchi: tutto sommato un importo 
sopportablle. Tocchera pol ai cantoni fissare le priorita e 
operare le scelte di risparmio. Ecco perehe il sistema delle 
borse dl studlo e del loro finanzlamento totale da parte dei 
cantonl, ehe visto a se stante potrebbe essere allarmante 
soprattutto per il Ticino, non puo essere staccato dal pac
chetto dl mlsure e trattato separatamente. Esso fa parte di 
un unlco complesso, II cui scopo politico- l'abbiamo sentito 
nel dlbattlto sull'entrata In materia- e quello di rafforzare le 
nostre strutture federallste, rendendo piu indipendenti e 
responsabill I cantoni e i comuni. Se mal, e attraverso la 
perequazione flnanzlaria, ossia tramite la compensazione 
lntercantonale - come l'ha rlcordato il collega Vetsch - ehe 
dobblamo cercare la soluzione. Essa deve mattere tutti i 
cantonl sullo stesso piano e garantire all'lnterno dello Stato 
le prestazlonl minlme a tutti i cittadlni nei campi dove sono 
In gloco I dlrltti fondamentali. 
E qui mi permetto di ricordare ai nostrl confederatl ehe il 
Ticino e i ticlnesl, assleme ai Grigionesi e ai Vallesanl, sono 
lontani dai centrl dl formazione superiore interni ed esterni e 
ehe I loro studentl devono sopportare, oltre ai disagi, anche 
non indifferent! oneri finanziari di soggiorno e dl trasferta, 
oneri ehe vanno pol a beneficio dell'economia locale. Siano 
essi quindl generosi ed equilibrati nella distribuzione com
pensativa, tenendo conto di questi e di altri problemi parti
colarl ehe ci derlvano come cantoni di periferia e di fron
tiera. 

eolleghe e eari colleghi, sono favorevole all'entrata in ma
terla 

Blrcher: Wir hätten eigentlich annehmen dürfen, dass der 
einzige im Rat vertretene Student, Herr Ruf, die Stimme der 
Studenten etwas besser zum Ausdruck gebracht hätte. Aber 
leider warteten wir in seinem Votum vergeblich auf die 
Zitierung der doch massgeblichen Zuschriften, die wir von 
Studentenseiten erhalten haben. Ich bitte Sie, einfach daran 
zu denken, dass wir die Stellungnahme von gesamtschwei
zerischen Studentenorganisationen zugestellt erhielten, ein
mal des Verbandes Schweizerischer Studentenschaften 
(VSS) - bereits erwähnt vom Kommissionssprecher -, aber 
wir erhielten auch eine eindrückliche Kundgebung des 
Dachverbandes der Schweizerischen Studentenorgani
sationen. Also zwei repräsentative Organisationen haben 
sich· als Stimme der Studentenschaft an uns gewandt und 
haben uns gebeten, ~uf diese Vorlage nicht einzutreten. Der 
einzige hier im Rat vertretene Student hat sich ausdrücklich 
für diese Vorlage, für Eintreten, breitgemacht. Ich glaube, 
das Ist doch eine etwas betrübliche Tatsache. 
Dann wissen wir aber auch -;- das· ist ebenfalls erwähnt 
worden -, dass es bei dieser Vorlage nicht nur um die 
Interessen der Studenten im engeren Sinne geht. Von der 
Gesamtsumme der Stipendien kommt etwa ein Drittel den 
Studenten zugute. Aber wir haben daneben Stipendienemp
fänger wie Lehrlinge, Berufsleute, die in der Weiterbildung 

· stecken, Mittelschüler und Seminaristen, die ebenfalls mit 
einem sehr beträchtlichen Teil an diesen Stipendlenbeiträ
gen beteiligt sind: Ich glaube, wenn wir jetzt schon von 
Willenskundgebungen sprechen, so muss man auch diese 
einbeziehen; auch diese ~ind davon betroffen. 
Wir haben zudem eine Petition von 12 000 Unterzeichnern 
auf unseren Tischen. Auch das dürfen wir wohl nicht unter
schlagen. Das dürfen wir ruhig erwähnen. Dies ist nicht 
einfach eine Verbandsmitteilung, die wir über die Köpfe der 
Basis hinweg erhielten, wie es ab und zu passiert, sondern 
wir haben die Stimme der Basis, der Mitglieder selbst 
gehört. Wir haben Postkarten zugestellt erhalten; wir haben 
In den letzten Tagen noch Unterschriften erhalten. Ich 
glaube, wir dürfen jetzt nicht einfach diese Stimmen ganz 
weglassen und nur aus den .Kommissionsberatungen und 
nur aus den Erwägnungen des Bundesrates zitieren. 
Wir wissen aber auch von einzelnen Kantonen - das ist 
schon deutlich gesagt worden-, von finanzschwachen Kan
tonen, dass sie sich für die Beibehaltung der bisherigen 
Bundessubventionen und für den Verzicht auf das Paket 
geäussert haben. Ich erwähne einfach die Hauptbefürch
tung. Eine Streichung der Bundessubvention wird Stipen
dlenkürzungen zur Folge haben. Jede Stipendienkürzung 
heisst, dass ein Stück Chancengleichheit aufgehoben wird. 
Davon betroffen sind über 58 000 junge Leute in der 
Schweiz. Dies können Mittelschüler, Lehrlinge, Studenten 
und Berufsleute sein.. . 
Eine weitere wichtige Befürchtung: Die Stipendiensubven
tionen gehen heute vor allem in finanzschwache Kantone. 
Diese werden kaum bereit sein, Ihre bisherigen Aufwendun
gen zu erhöhen. Im Falle Graubündens zum Beispiel müs
sen die Beträge verdoppelt werden, um das heutige Stipen
dlenniveau zu halten. Auch"hier gilt wiederum die Hauptbe
fürchtung: Das Streichen der Stipendienbeiträge würde 
neue Ungleichheiten nicht nur zwischen den Menschen, 
sondern auch zwischen Regionen schaffen. 
Schliessllch ist darauf hinzuweisen, dass auf die Kantone 
bei der Stipendienausrichtung überhaupt kein Verlass ist. 
Die bisherigen, ohnehin zaghaften Koordinationsbestrebun
gen werden ohne Bundesbeiträge gedämpft anstatt verbes
sert. Nur die Beibehaltung der Stipendienbeiträge des Bun
des bietet uns also Gewähr, dass das bisherige System 
gehalten und weiter verbessert werden kann. 

GII studenti, d'altro canto, non devono temere. La maggio
ranza del cantoni ha gia manifestato la volonta di mantenere 
lntatto l'aiuto finanziario per la formazione. Tocchera agli 
studentl stessi e alle organizzazioni studentesche adope
rarsi affinche la promessa venga mantenuta, anzi venga 
rafforzata da un concordato intercantonale ehe persegua 
un'arrnonizzazione su scala federale. In questo senso, care 

Statt unserer heutigen Übung, das möchte ich Ihnen für die 
Zukunft beliebt machen, sollten wir besser an die Schaffung 
eines wirksamen Harmonisierungsgesetzes gehen·, das die 
noch bestehenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten 
beseitigen würde. Wir machen aber das Gegenteil. Beim 



7. März 1984 N 

· Gesetz, das ... falls wir eintreten würden, was ich nicht hoffe 
- zur Beratung steht, machen wir einen neuen Fehler: Wir 
möchten das Darlehenswesen an.stelle der Stipendien neu 
fördern; das Ist meines Erachtens ein schwerer Verstoss 
gegen den bisherigen Gedanken der Studienfinanzierun
gen. Ich werde mir dann dort gestatten, falls Eintreten 
beschlossen würde, einen entsprechenden Streichungsan-
trag zu stellen. · 
Ich bitte Sie also, aus den gesamten Erwägungen, vor allem 
auch unter Berücksichtigung der Stimme der Betroffenen, 
dieses Paket zurückzuweisen. 

Leuenberger Moritz: Ich habe mich erst nachträglich zum 
Wort gemeldet, nachdem Ich die Voten Martlgnonl und Ruf 
mitanhören. musste.· Die hauptsächlichste Argumentation 
von Bundesrat, Kommission und den gutgläubigen Befür• 
wortem eines Eintretens auf diese Teilvorlage ist ja die, dass 
wir genügend Vertrauen In die Kantone haben könnten und 
dass diese die entsprechenden Stlpendlenlelstungen erbrin
gen werden. Aber wer nun die beiden Voten Ruf und Martl
gnonl hörte, kann nicht mehr gutgläubig sein. Herr Martl• 
gnonl sagte offen, wir dürften keine akademische Arbeitslo
sigkeit fördern. Er hat von Mlttelschuleuphorle gesprochen. 
Herr Ruf wetterte gegen das Schlagwort der Chancengleich
heit und will ein Akademikerproletariat verhindern. 
Zugegeben: Beschäftigungslose Akademiker und falsche 
Ausbildungsplanungen ergeben Probleme: aber sie sind 
doch nicht auf diese Welse zu lösen. Es gäbe da strukturelle, 
besoldungspolitische und viele andere staatliche Massnah
men, um diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. 
Die hier unterbreiteten Auffassungen der HerrelJ Ruf und 
Martlgnonl bedeuten doch im Klartext: .. wir wollen weniger 
Mittelschüler, weniger Studenten, weil wir zu viele Akademi• 
ker haben. Wo schränzen wir ab? Wir beschränken den 
Zugang zum Studium zu Lasten finanzlell und geographisch 
benachteiligter Bevölkerungsschichten.• 
Eine neue Verfassungsbestimmung soll nun - nach nur 
zehn Jahren - schon wieder geändert werden. Sonst brau• 
chen wir doppelt so lange, um überhaupt zu einer neuen 
Verfassungsbestimmung zu kommen. Das zeigt uns jetzt 
doch, dass die damalige Bestimmung vor zehn Jahren gar 
nicht wegen der sozialen Gerechtigkeit oder der Chancen
gleichheit In der Ausbildung geschaffen wurde, sondern 
man brauchte damals Blldungspotentlal: da waren die ärme
ren Schichten gerade gut genug, dafür rekrutiert zu werden. 
Heute aber, da man - angeblich - zu viele Akademiker hat, 
da -hat der Mohr seine Pflicht getan .. ; er kann gehen. Jetzt 
heisst es wieder: •Schuster bleib bei deinen Leisten•: die 
akademischen Pfründen verteilen wir jetzt wieder unter den · 
Leuten, die genug verdienen und nicht auf Stipendien ange
wiesen sind. Akademiker soll nur noch werden, wer es selbst 
bezahlen kann. Herr Ruf: Nicht jeder Student ist in der Lage, 
sein Studium selber aus Sitzungsgeldern des Nationalrates 
zu berappen. . 
was hier betrieben wird, ist Reagan-Politik; das ist eine 
Bildungspolitik, die weit hinter der Zelt der Gründung unse
res Bundesstaates zurückliegt. 
Ich fordere nun alle diejenigen, die hier gutgläubig darauf 
vertrauten, die Kantone würden dann schon Stlpendienre
gelungen In unserem Sinne übernehmen, auf, zu erkennen, 
welche Kräfte (nämlich die Kräfte Martlgnoni und Ruf) sich 

· dann - im Sinne Ihrer Voten - In den Kantonen stark 
machen werden. Nach diesen Voten kann niemand mehr 
gutgläubig darauf vertrauen, dass die Kantone in unserem 
Sinne handeln werden. Ich rufe Sie auf, nicht auf diese 
Vorlage einzutreten. 

Keller: Ich teile die Sorgen der Schüler und Studenten, dass 
Eintreten auf diese Vorlage für die Stipendien der Zukunft 
eine gewisse Gefährdung bedeuten kann. Es handelt sich 
bei der Stipendlenregelung um eine sozial sehr bedeutende 
Frage, und es geht um die Regelung zugunsten einer Min
derheit. Es geht tatsächlich um Chancengleichheit, und 
zwar In einem richtig verstandenen Sinne: Chancengleich
heit eben In dem Sinn, dass die Finanzen kein Hinderungs-
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grund sein sollen für irgendein Studium oder Irgendeine 
Ausbildung, wenn die erforderliche Begabung vorhanden 
~ -
Das ist der tiefere Sinn der Chancengleichheit, eines 
gewichtigen Postulates, das in den sechziger und in den 
siebziger Jahren entwickelt wurde und das auch unserem 
Stlpendienwesen zu Gevatter stand. Die Aufgabe ist von 
nationaler Bedeutung, und deswegen sollte der Bund sich 
hier nicht distanzieren, obwohl die Schulhoheit kantonal ist. 
Die Stlpendlenregelung ist In den guten, wirtschaftlich star
ken Jahren entstanden: es ist eine junge Regelung, die wir 
jetzt unter schwierigeren Bedingungen nicht aufs Spiel set
zen sollten. 
Das hat mit dem in diesem Rate oft geäusserten Schlagwort, 
man hege ein Misstrauen gegen die Kantone, meines Erach
tens nichts zu tun. Ich zweifle nicht am Willen der kantona
len Behörden, aber wenn wir die Preisgabe dieser Bundes
regelung beschliessen, dann muss die Übernahme 
anschllessend in allen unseren Kantonen erst wieder neu 
erstritten werden. Es müsste also darum gehen, dass man 
für diese Frage jenes Verständnis, das 1965 vorhanden war, 
erst wieder schafft. Es braucht dazu einen enormen politi• 
sehen Einsatz, und der Sieg ist zweifellos noch nicht er
rungen. 
In diesem Sinne bin Ich der Meinung, dass man das, was 
man 1965 erreicht hat, nun in einer schwierigen Zeit nicht 
einfach aufgibt, In einem mehr oder weniger grossen Ver
trauen, dass die Kantone dann Ihren Aufgaben nach
kommen. 
Ich votiere für Nichteintreten. 

Mme Oeneys: Les radlcaux ont dlt a propos de la vignette 
qu'ils combattaient, que la Sulsse est un Etat riche. II est 
vrai~emblable que la Suisse radlcale est riche, mais beau
coup. de Sulsses et d'etrangers etablls ne le sont pas. Je 
tlens a te rappeler. 
Au-dela des discours creux s1Jr le federalisme - on peut 
preferer etre un grand chef dans un petit Etat plutöt que 
!'Inverse-et une repartltlon des täches qui se veut un simple 
raglement de compte entre Etats, c'est bien de la realite des 
habitants du pays qu'II faut s'occuper. S'agissant des sub
sides de formatlon, l'examen de cette reallte appelle au 
moins les trois remarques suivantes. 
Mime sl vous repetez. pour vous en convaincre dlrait-on, 
que les cantons sont competents dans ce domaine, la for
mation est une täche nationale parce que les frontieres 
cantonales ont depuis longtemps, heureusement, cesse 
d'etre hermetlques, mais surtout aujourd'hui parce que trop 
de jeunes sont obllges de quitter le lieu de leur formation 
afin de trouver du travall. Toute la Suisse, et slngullerement 
les reglons les plus riches, beneficient dlrectement des 
efforts et des sacrlfices consentis par les citoyens, tes collec
tlvltes locales des regions les plus defavorisees du pays. Le 
transfert va aujourd'hui dans ce secteur des cantons les plus 
faibles vers les autres. La participation de la Confederation 
est un facteur de reequilibrage, rien d'autre. C'est pourquoi 
eile doit etre maintenue •. La periode de mutatlon technologi
que que nous vivons renforce la,necesslte d'accorder a la 
formatlon professionelle et superieure davantage que des 
miettes. II faudra a Ja Suisse de l'an 2000, cette toute petite 
Suisse de 6 milllons d'habltants, le plus grand nombre 
possible de gens blen formes, jeunes et adultes. Les 
mesures prevues dans la loi sur le ch0mage n'y suffiront 
pas. Ce que veut faire maintenant la majorite de la commis
slon et le Conseil federal correspond assez exactement a 
!'Inverse de ce que dicterait une analyse rigoureuse de nos 
besoins et de notre sltuatlon sur le plan international. 
Deuxieme remarque. L'aide federale aux universites et a la 
recherche profite seuiement a ceux qui sont en mesure d'en 
beneficier. Or le probieme de la democratisation des forma
tlons superieures reste entier. II ne s'agit pas. faut-il le 
rappeler, d'envoyer tout le monde a l'universite, mais bien 
d'assurer un acces juste a une formation professionnelle 
qualifiee ou superleure lndependamment de l'origlne 
sociale, de l'orlglne geographique ou du sexe de l'individu. 
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L'absence de statistiques precises et actuelles sur l'origine 
socio-economique des etudiants n'est sans doute pas un 
pur effet du hasard. En tout cas, les documents que j'ai pu 
consulter sont fragmentaires et anciens, mais on peut en 
conclure sans grand risque d'erreur que la proportion d'etu
diants issus des milleux ouvriers et employes subalternes 
reste nettement situee au-dessous de 20 pour cent du total 
des etudlants, alors que ce groupe de population est majori
taire dans le pays. 
La drolte n'!l soutenu !'Idee de democratisation des etudes 
qu'au moment ou il fallait davantage de main-d'oouvre quali
fiee durant la phase d'expansion que nous avons connue. 
Aujourd'hui tout cela est oublie. Les cantons pratiquent deja 
une politique de plus en plus restrictive par souci d'econo
mie. On constate alnsi que ce ne sont pas les besoins 
individuels de formation, ni d'ailleurs a plus long terme les 
besolns du pays, qul dictent l'alde a la formatiorf mais 
uniquement les aleas conjoncturels. Coup de freln malnte
nant, coup d'accelerateur hier et demain lorsque l'on aura 
constate les inconvenients des mesures qua vous voulez 
prendre. La formatlon ne s'improvise pas et la formation des 
adultes encore molns. II faudrait donc bien plus logique
ment travailler a une politique globale coherente dans ce 
domaine en lul consacrant les moyens necessaires. 
Enfln troisieme et dernlere remarque. On evoque volontiers 
dans cette salle l'lmportance de la famille et la necessite 
d'alder la famille, mais les actes ne suivent guere les dis
cours. Malntenii" la partlcipation de la Confederatlon aux 
bourses d'etude et d'apprentlssage represente justement 
une aide concrete aux famiUes, soit aux enfants en forma
tlon, solt aux parents, a l'un ou a l'autre des parents qui doit 
envlsager aujourd'hul, peut-ätre pour echapper au chö
mage, une deuxleme formation. II vaut mieux financer des 
bourses qua verser des alloctitlons de chömage. Nous 
.devrions en ätre tous convaincus dans cette salle. 
En tout cas, si vous refusez de supprimer l'aide federale a la 
construction de logements dans le but d'aider les familles, et 
non les entrepreneurs, vous devez egalement refuser d'en
trer en matiere sur l'arräte B. 

Le presldent: La parole est encore a M. Oehen pour une 
brave declaration personnelle. 

Oehen: Nach den Voten der Herren Kollegen Bircher und 
Leuenberger hl!tte man den Eindruck gewinnen können, 
Herr Kollega Ruf habe in seinem persönlichen Namen und 
nicht Im Namen unserer Fraktion gesprochen. Ich möchte 
hier mit aller Deutlichkeit festhalten, dass er nichts anderes 
getan hat, als das zu vertreten, was wir als Fraktion als 
richtig erachten. Seine Ausführungen basieren auf unseren 
Überlegungen, die eine kritische, realitätsbezogene Analyse 
der anstehenden Probleme, das Vertrauen in die Kantone 
und in den Sinn und die Gestaltungskraft des Föderalismus 
beinhalten. Die Stimme der Studentenschaften respektive 
der Unterzeichner des Manifests sind nicht repräsentativ für · 
die gesamte Studentenschaft, und vor allem sind sie nicht 
Ausdruck einer unbefangenen Analyse eines gesellschafts
politischen Problems und der daraus zu zieh.enden Schluss
folgerungen. 
Unsere Fraktion empfiehlt Ihnen deshalb, Im Sinne des 
Votums von Herrn Kollega Ruf, auf die Vorlage einzutreten. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Lorsqu'elle a examine les 
arrätes relatifs. aux subsides de formation, la majorlte de 
votre commission a constate que la reglementation actuelle 
est contralre au principe selon lequel la competence d'exe
cuter une täche implique l'obligation d'en financer la reali
sation. L'octroi de bourses est en principe confie aux can
tons. · Non seulement ceux-ci sont competents en matiere 
scolaire mais ils ont aussi des rapports plus etroits avec les 
Interesses que la Confederation, ce qui leur permet d'execu
ter cette täche de fac;on plus ratlonnelle. 
La Confederation ne fera pas des economies sur le dos des 
etudiants, comme le pretend M. Carobbio, car les cantons 
sont parfaitement en mesure de prendre en charge les frais 

supplementaires qu'entrafneralt pour eux la suppression 
des subsldes federaux parce que leurs täches seront 
redultes dans d'autres domaines et que la perequation 
flnanciere sera amelioree. Vous pretendez, Monsieur Carob
bio, que la sltuation des cantons financierement faibles sera 
aggravee. Je vous renvoie a ce sujet au tableau des charges 
par canton qui vous a ete redistribue hier. Vous pouvez 
constater que ce ne sera pas le cas. 
Vous avez fait allusion, Monsieur Braunschweig, aux 
lacunes existant dans la question du domicile des reque
rants. La lol que nous discutons reglera de fac;on detaillee la 
question du domicile determinailt en matiere de bourse 
pour autant blen s0r que nous entrions en matiere, tanqis 
qu'elle se contentera pour le reste d'etablir quelques prin
cipes fondamentaux indispensables de ce que les cantons 
seront libres, dans une tres large mesure, de fixer dans le 
domaine des prestations qu'lls entendent accorder. 

· Les representants de _la minorite craignent que les dlffe
rences entre les cantons et l'inegallte entre les etudlants ne 
s'accentuent sl les subsides federaux sont supprlmes. lis 
estiment que la Confederatlon a encore un röle important a 
jouer pour encourager l'octroi des bourses cantonales et 
harmonlser la pratique dans ce domaine. 
La majorite de la commlssion ne partage pas ce point de 
vue. Elle considere que les subsldes federaux ont constitue 
ces demieres annees une lmportante aide initiale a laq!,Jelle 
on peut desormais renoncer. 
Compte tenu des allegements notables dont jouiront mllme 
les cantons a faible capacite flnanclere on peut leur deman
der de prendre a leur compte des charges nouvelles. On l'a 
deja dlt, les reglementations sur ies bourses sont fort diffe
rentes actuellement de canton a canton, et alles le resteront. 
Ces dlfferences ne . sont pas dues au hasard, alles sont 
l'expression de dlfferences reelles de nature politique, 
soclale et economique, ce qui ne veut pas dire qu'une 
certalne harmonlsatlon ne soit pas- souhaitable. Mais les 
subsides federaux n'ont pas eu l'effet d'harmonisation 
qu'on avait souvent attendu d'eux. La Conference des direc
teurs cantonaux de l'lnstruction publique a deja, depuis 
quelques annees, fait de gros efforts de coordination et 
d'harmonisation. Elle a notamment elabore et mis au polnt 
un projet de loi modele sur lequel se sont calquees plusieurs 
leglslatlons cantonales. 
Enfin, on a peut-ätre oublie de relever, dans ce debat, que la 
nouvelle teneur de l'article constitutionnel et la loi-cadre 
obllgeront les cantons a verser des subsides de formation, 
alors qu'actuellement lls sont llbres de le faire ou non. 
Notre commisslon estime opportun, pour notre systeme de 
formation, que las cantons soient obliges de verser des 
subsldes aux etudlants. La majorite de votre commission 
vous recommande de rejeter la propositlon de la minorite et 
d'entrer en matiere au sujet des declslons aux arrätes E et F. 

Neblker, Berichterstatter: Zum Schluss dieser Eintretensde
batte habe Ich noch drei Bemerkungen zu machen, womit 
ich auch die verschiedenen gestellten Fragen zusammen
fassen möchte. 
1. Man darf die Angelegenheit der Aufhebung der Bundes,, 
belträge für die Stipendien nicht dramatisieren. Man sollte 
da ein bisschen die Verhältnismässigkelt beurteilen. Die 
Kantone bezahlen heute in Form von Ausbildungsbeihilfen 
etwa 180 Millionen Franken pro Jahr. Die Bundesbeiträge 
machen etwa 80 MIiiionen Franken pro Jahr aus. Die Auf
wendungen der Kantone für das gesamte Bildungswesen 
auf allen Stufen erreichen aber den Betrag von ·etwa 8 
MIiiiarden Franken pro Jahr. Also der Betrag, um den wir 
jetzt diskutieren, die 80 Millionen Franken des Bundes, 
beläuft sich auf ungefähr 1 Prozent der gesamten Bildungs
aufwendungen. Man muss diese Verhältnismässigkelt beur
teilen. Wenn schon di.e Kantone bereit und in der Lage sind, 
8 Milliarden für das Bildungswesen zu finanzieren, dann 
sind sie sicher auch In der Lage, den Beitrag, den der Bund 
heute leistet, zu übernehmen. Sie dokumentieren doch mit 
den grossen Aufwendungen für das Bildungswesen, dass 
sie sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst sind, dass 
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sie wissen, wie wichtig es ist, für Ausbildung, Fortbildung, 
Welterbildung usw. genügend zu investieren, dass es Inve
stitionen für die Zukunft sind. Sie werden sicher auch noch 
In der Lage sein, diese Ausbildungsbeiträge zu überneh
men. Es Ist also :-. nach Herrn Braunschweig - keine Glau-

...bensfrage, sondern die Kantone beweisen es mit ihren Lei
stungen, dass sie sich der grossen Bedeutung des Bildungs
wesens bewusst sind. 
2. Zu den regionalen Unterschieden: Auch das Ist kein 
Drama. Die Verhältnisse in den Kantonen sind nun einmal 
unterschiedlich. Man kann Freiburg nicht mit Genf verglei
chen. Die Kantone sind sich ihrer Aufgabe bewusst - das 
habe Ich gesagt -, aber sie lösen die Aufgabe nach ihren 
eigenen Verhältnissen, nach ihren eigenen Prioritäten. Das 
ist durchaus vernünftig, das Ist föderalistisch. Sie stehen 
den Problemen viel näher, sie wissen, welche Ausbildungs
hilfen notwendig sind. Sie sind auch besser in der Lage zu 
beurteilen, nur dort Hilfen zu gewähren, wo eine Hilfe tat
sächlich nötig ist, damit nicht Hilfen mit der Giesskanne 
ausgeschüttet werden, wie ·das bei Bundesbeiträgen in der 
Regel leider der Fall ist. Man muss sich auch darüber h:n 
klaren sein, dass nur ialn kleiner Teil der Stipendien an die 
Studenten gehen. Es geht also nicht bloss um eine Minder
heit, die in den Genuss von Stipendien kommt, sondern der . 
grössere .Teil der Ausbildungsbeiträge geht an die übrigen 
Schüler und die Berufsbildung. Damit ist Gewähr geboten, 
dass die kantonalen Regierungen und die kantonalen Parla
mente das tun, was notwendig Ist in pezug auf die Ausbil• 
dungshllfen. . · 
Sicher sind die Kantonsreglerungen und die kantonalen 
Parlamente mindestens so einsichtig wie unser Parlament
Ich sage nicht: mindestens so gescheitl - und wie der 
Bundesrat. Auch das Tesslner Parlament und die Tesslner 
Regierung sind sicher dazL! imstande und wissen, wie wich• 
tlg diese Ausbildungshilfen sind. Die Kantone sind ja auch in 
die Lage versetzt, die Leistungen finanziell zu erbringen. 
Ober den Finanzausgleich, Ober die Entlastung in ·anderen 
Bereichen sind sie in·der Lage, die 80 Millionen aufzubrin• 
gen, wobei ich nochmals wiederhole, dass man nicht nur 
diesen Teilbereich Im Auge behalten darf, sondern die 
Gesamtheit des Paketes und den Saldo betrachten muss, 
der auf die 'Kantone zukommt. Dieser Saldo ist im ganzen 
Umfang zu bewältigen. Die Erziehungsdirektoren haben 
dem Vorschlag zugestimmt; sie sind ja auch nicht niemand. 
Die Bundesbeiträge waren eine Starthilfe; das war sicher 
richtig. Aber es ist sinnlos, den Starter weiter zu betätigen, 
wenn der Karren einmal läuft. 
3. Zur Bildungspolitik (das wurde verschiedentlich ange
führt): Nach Bundesverfassung und nach unserer eigenen 
Staatsauffassung Ist Blldungspolitk primär Sache der Kan
tone, und zwar umfassend: von den Einrichtungen über die 
Lehrpläne, die Lehrkräfte bis zu den Schülern und Studen
ten. Die Bildungspolitik hat eirie grosse Bedeutung In den 
Kantonen. Sie beansprucht etwa 20 Prozent der gesamten 
Haushalte der Kantone. Der Bund hat nur subsidiäre Aufga
ben In bezug auf die Hochschulen, die Wissenschaft und 
Forschung, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
sowie in bezug auf gewisse Koordinatlonen und Rahmenbe
stimmungen. Die Zuweisung der Stipendien an die ·Kantone 
8!'tsprlcht dem Prinzip der Aufgabenteilung nach S~chge
b1eten. Man will nicht etwas abbauen, sondern man will die 
Verantwortung dem zuweisen, der sie trägt, der auch über 
das ganze Gebiet entscheidet, und nicht einen Dritten 
bezahlen lassen. 
Ich beantrage Ihnen also nochmals im Namen der Kommis
sionsmehrheit, einzutreten und im wesentlichen den Kom
missionsanträgen zu folgen. · 

Bundesrat Friedrich: Den ausführlichen Darlegungen der 
Kommissionssprecher habe ich nicht mehr viel beizufügen. 
Ich möchte lediglich unterstreichen, dass der Bund Zahlun
gen leistet an eine Aufgabe, die heute schon Sache der 
Kantone ist. Wie Herr Nebiker soeben betont hat, gehören 
Schule und Erziehung _zu den zentralen kantonalen Berei-
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chen. Das Ist im Grunde genommen der Angelpunkt dieses 
Vorschlages. Das •möchte ,ich auch jenen Vertretern der 
Kantone sagen, die sonst ausserordentlich viel Gewicht auf 
ihren Föderalismus legen, diesen heute aber offenbar voll
ständig vergessen haben. Aus verschiedenen Voten hätte 
man den Eindruck bekommen können, die Kantone hätten 
Oberhaupt abgedankt und seien eigentlich nur noch so eine 
Art Provinzen, die von Bam zu steuern und zu finanzieren 
wären. 
Auf der anderen Seite enthält diese Vorlage noch ein Ele
ment, Ober das man kaum gesprochen hat Sie füllt nämlich 
eine Lücke aus: Das Ist die Regelung des stipendlenrechtli
chen Wohnsitzes, welche dem Bund obliegen muss. Festzu-

. legen, wer im Einzelfall für die Ausrichtung von Stipendien 
zuständig Ist, soll nun Aufgabe des Bundes werden. 
Ich beantrage Ihnen meinerseits Eintreten auf die Vorlage. 

Le presldent: M. Jaeger demande a faire une declaration au 
nom de son groupe. 

Jaeger: Uns wurden heute drei Abstimmungen unter 
Namensaufruf angekündigt. Wir wissen, dass eine solche 
Abstimmung etwa ?O Minuten beansprucht. Im gleichen 
Zeitpunkt beklagen wir uns, wir seien zu sehr überlastet. Wir 
überlegen, wie wir uns entlasten könnten, wie wir den Parla
mentsbetrieb rationalisieren könnten. Wir reden von Nach
mittagssitzungen, reden auch von Verlängerungen der Ses
sionen und von Zusatzsessionen. Wir müssen uns auch 
bewusst sein, dass mit dem Instrument des Namensaufrufes 
unter gewissen Umständen der Sessionsablauf beeinflusst 
werden kann. Man kann das nämlich beliebig ausqehnen. 
Wenn man gewisse Geschäfte, wie beispielsweise jetzt die 
UNO-Vorlage, nicht mehr in dieser Session behandeln will, 
dann kann man einfach mit entsprechend vielen Namensau
fruf-Abstimmungen ein solches Geschäft auf die nächste 
Session verschieben. . 
ich verstehe andererseits die Sozialdemokraten, dass sie 
den Namensaufruf verlangen, weil sie das im Interesse ver
mehrter Transparenz vorschlagen. Es Ist sicher richtig, dass 
wir unsere Entscheide durchsichtiger machen müssen. Hier 
sind wir in einem Zielkonflikt Auf der einen Seite Rationali
sierung unserer Arbeit und auf der anderen Seite vermehrte 
Transparenz unserer Entscheide und unserer Interessen
positionen. Nach unserer Auffassung muss diesem Problem 
anders abgeholten werden. Wir, die LdU-EVP-Fraktlon, 
möchten deshalb einen Vorschlag wiederaufnehmen, den 
auch die Sozialdemokraten schon unterbreitet haben. Wir 
möchten nämlich mit einer verbindlichen Motion die elektro
nische Abstimmung verlangen. Wir wissen, dass das hier auf 
Widerstand stösst. Aber die Situation, so wie sie sich jetzt 
präsentiert, zeigt doch, dass wir gar nicht mehr darum 
herumkommen, einem derartigen modernen Abstimmungs
verfahren zuzustimmen. Es wurde hier bereits einmal über 
ein Postulat der Sozialdemokraten abgestimmt. Es wurde 
abgelehnt. Die heutige groteske Situation zeigt jedoch, dass 
wir einem solchen Antrag gar nicht mehr ablehnend gegen
überstehen können; denn anderenfalls würden die Sozialde
mokraten mit Recht einfach so viele Namensaufrufe verlan
gen, bis sie den Parlamentsbetrieb lahmlegen würden. Ich 
möchte Sie bitten, das zur Kenntnis zu nehmen. Zu diesem 
Zweck verlangen wir die elektronische Erfassung der Ab
stimmungsergebnisse. 

M. Robblanl: Je respecte M. Jaeger et son groupe, celui des 
independants, dans leur autonomie de jugement. Vous ätes 
independants, mais. nous aussil 
Pour justifier et comprendre la demarche du groupe socia
liste, II suffit de llre les artlcles 75 et 77 de notre reglement. 
Nous avons le drolt de demander le- vote par appel nominal 
et aussi le devoir de le faire pour les raisons que nous avons 
expliquees, lcl, a la tribune. Je trouve quelque peu ridlcule 
que l'dn vienne nous reprocher de faire perdre du temps 
alors que le groupe de M. Jaeger vient de presenter une 
motion d'ordre qul a pour seul but- ce n'est pas moi qul le 
dit - de faire «parler la presse ... 
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Toutefois, je partage aussl l'avls de M. Jaeger dans le sens 
· qu'II faudrait introduire le vote electronique pour ameliorer 

la transparence et pour ratlonaliser le travail parlementaire. 
Mals j'.aimerais, d'autre part, le rendre attentif au fait qua l'on 
a discute de ce probleme a la Conference des presidents de 
groupe et qua son representant s'est oppose ~ la demarche 
du groupe socialiste. 

Le presldent: Nous allon_s proceder au vote a l'appel no
minal. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Für Eintreten stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Votent pour l'entree en matiere: 
Aliesch, Allenspach, Aregger, Aubry, Auer, Basler, Bergar, 
Blei, Blocher, Blunschy, Bonnard, Breml, Bühler-Tschap
pina, Bürer-Walenstadt, Butty, Cändaux, Cantieni, Cavadini, 
Cevey, de Chastonay, Cincera, Columberg, Cottet, Cotti Fla
vio, Cottl · Gianfranco, Couchepin, Darbellay, Dubais, 
Dupont, Eggly-Geneve, Eisenring, Eng, Eppenberger-Ness
lau, Feigenwinter, Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee, Flu
bacher, · Frei-Romanshorn, Frey-Neuchätel, Früh, Gehler, 
Geissbühler, Giger, Graf, Grass!, Hari, Hegg, Hess, Hofmann, 
Hösli, Houmard, Hunziker, lten, Jeanneret, Jung, Kohler 
Raoul, Koller Arnold, Kopp, Kühne, Künzi, Landolt, Loretan, 
Lüchinger, Maitre-Geneve, Martignoni, Martin, Massy, 
Meier-Zürich, Mühlemann, Müller-Schamachtal, Müller-Wili
berg, Nebiker, Nef, Neuenschwander, Nussbaumer, Oehen, 
Oehler, Ogi, Perey, Pfund, Pidoux, Reich, Reichling, Revac
. lier, Rime, Risi-Schwyz, Röthlin, Ruf-Bam, Rutishauser, Rüt
timann, Sager, Savary-Vaud, Schnider-Luzern, Schnyder
Bern, Schüle, Schwarz, Segmüller, Soldini, Spälti, Spoerry, 
Steinegger, Stucky, Thevoz, Tschuppert, Uhlmann, Vetsch, 
Villiger, Wanner, Weber-Schwyz, Weber Leo, Wellauer, · 
Wiek, Wldmer, Wyss, Zbinden (115) 

Dagegen stimmen - Votent contre: 
Ammann-St.Gallen, Bäumlin, Bircher, Bonny, Borel, Brat
schi, Braunschweig, Brelaz, Bundi, Carobbio, Chopard, 
Christlnat, Cllvaz; Dafflon, Deneys, Dirren, Dünkl, Eggen
berg-Thun, Eggli-Winterthur, Euler, Fankhauser, Fahr, 

• Friedli, Giudicl, Gloor, Gurtner, Herczog, Hubacher, Jaeger, 
Jaggi, Keller; Lanz, Leuenberger Ernst, Le.uenberger Moritz, 
Longet, Maeder-Appenzell, Mascarln, Mauch, Meizoz, 
Meyer-Bern, Morf, Müller-Zürich, Nauer, Neukomm, Ott, 
Petitpierre, Pinl, Pitteloud, Rebeaud, Reimann, Renschler, 
Rlesen-Fribourg, Robbiani, Robert, Rubl, Ruch-Zuchwil, 
Ruckstuhl, Ruffy, Salvioni, Schmid, Schmidhalter, Seiler, 
Stamm Judith, Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen, 
Vannay, Wagner, Weber Monika, Weber-Arbon, Weder
Basel, Zehnder, Zwygart (73) 

Der Stimme enthält sich - S'abstient: 
Müller-Aargau 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder -
Sontabsents: 
Ammann-Bern, Coutau, Etique, Grendelmeier, Günter, Hum
bei, Oester, Savary-Fribourg, Schärli, Ziegier (10) 

Präsident Gautier stimmt nicht 
M. Gautler, president, ne vote pas 

Le presldent: Vous avez accepte l'entree en matiere par115 
voix contre 73 et une abstention. 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 27quater 
Antrag der Kommission 

Abs. 1, 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2bis 
Minderheit 
(Hubacher, [Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobblo, Den1;1ys, [Moral, Muheim], Nauer, Vannay) 
Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der 
Kantone auf Harmonisierung der Beitragsansätze. Er kann 
im Rahmen der Mindestansätze Beiträge an ihre Aufwen
dungen gewähren. 

Antrag Müller-Aargau 
Abs.2 
Der Bund regelt, welcher Kanton zuständig ist, stellt Grund
sätze über die Beitragsberechtigung auf und l~gt die Mini
malansätze der Stipendien fest. 

Antrag Ruf-Bern 
Abs. 3 
Streichen 

Art. 27-1"' 
Proposition de la commlssion 

Al. 1, 2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al. 2bls 
Mlnorlte 
(Hubacher, [Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobbio, Deneys, [More!, Muheim], Nauer, Vannay) 
La Confederation encourage et coordonne les efforts des 
cantons en vue de l'harmonisation des taux des subsides. 
Elle peut, dans le cadre de taux mlnima, allouer des subven
tlons pour leurs depenses. 

Proposition Müller-Argovie 
Al. 2 
La Confederation determine _ le canton competent, edicte 
des principes sur l'aptitude a beneficier de subsides et fixe 
las taux mlnima des bourses d'etude. 

Proposition Ruf-Berne 
Al. 3 
Biffer 

Abs. 1-AJ. 1 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Le 1 er alinea de cet article 27qua1er 

precise que l'octroi de subsldes de formation est de la 
competence des cantons mais qua, pour eux, c'est aussi un 
devoir. A l'alinea 2, on mentionne ce qui fera l'objet d'une 
loi-cadre. Vous pouvez constater qua la Confederation se 
contente du minimum. Certains cantons considerent pour 
leur part, que c'est encore trop. M. Müller-Argovie est d'avls, 
quant a lui, que ce n'est pas suffisant. Nous l'entendrons 
tout a !'heure nous expliquer pourquoi. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

MOller-Aargau: Ich habe vorhin demonstrativ «Enthaltung„ 
gestimmt, obwohl ich im Hinblick auf meinen Antrag eigent
lich hätte für Eintreten stimmen müssen. Auf der anderen 
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Seite ist mein Antrag so gestaltet, dass Ich - wenn er 
abgelehnt wird - mir die Freiheit behalten will, zur Gesamt
vorlage nein zu sagen. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir 
vorher eigentlich eine Art pervertierte Abstimmung durchge
führt haben. Die Abstimmung mit Namensaufruf sollte dort, 
wo es gewichtig ist, nämlich bei der Schlussabstimmung, 
erfolgen und nicht beim Eintreten. 

· FOr mich Ist die Übung, die wir diese Woche durchführen, 
eine der wichtigsten Tätigkeiten seit Jahren. Ich stehe dazu, 
dass ich In der Neuverteilung der Aufgaben eine der 
wirkungsvollsten Operationen im Dienste unseres Gemein
wesens erblicke. Ich distanziere mich in jeder Form von 
einer Haltung, die statt Klarheit und Übersicht nur eine 
Entlastung der Bundeskasse anstrebt Ich will ganz blauäu
gig am Zlel festhalten, unser Staatswesen transparenter zu 
machen, das Gewirr und Gewölle zu entflechten. Glückli
cherweise lässt sich mit der Verschiebung von etwa 300 
MIiiionen ja sowieso kein Staat machen. Das reine Kassen
denken wird schon damit auf seinen Platz verwiesen. 
So sehr ich bei einigen reines Finanzdenken vermute, so 
befürchte Ich andererseits bei vielen den Wunsch, jede 
Veränderung zu verhindern. Sie sehen a priori In jeder 
Kantonallslerung einen Sozialabbau, obwohl In den Kanto
nen meist die gleichen Bundesratsparteien das Sagen 
haben. Vlelieicht glauben sie nicht an den sozialen Kanton, 
weil sie den Glauben an sich selber verloren haben. 
Das Stlpendlenwesen ist ein Musterbeispiel einer kantona
len Tätigkeit Seit eh und Je haben die Kantone die Zutei
lungsaufgabe gehabt Ufld, möglichst nahe beim Empfänger, 
die speziellen Verhältnisse berücksichtigt Zwecks Harmoni
sierung der Stipendien hat der Bund seine subsidiäre Auf
gabe übernommen, aber damit jene unselige Tätigkeit ent-

. faltet. einmal hier und einmal dort den finanzschwächeren 
Kantonen in den verschiedensten Sachgebieten zu helfen, 
statt dass alle Hilfe Ober einen klaren Finanzausgleich nach 
Bedarf gedeckt und den Kantonen das entsprechende Politi
sieren und Praktizieren überlassen würde. 
Die Harmonisierung ist trotz Mitarbeit des Bundes und trotz 
Modellgesetz für die Kantone. bei weitem nicht erreicht 
worden. Nirgendwo werden Unterschiede so gut sichtbar 
wie bei den Hochschulstudenten, die an den gleichen 
Hochschulen studieren, In derselben Universitätsstadt mit 
genau gleich teuren Grundbedürfnissen, Herr Neblker, aber 
zum Teil sehr unterschiedlicher Hilfe. Für viele junge Bürger 
Ist diese Ungleichheit die erste bewusste Begegnung mit 
dem Staat der gleichen Rechte, dem Staat der gleichen 
Bildungschancen, dem Staat der Gerechtigkeit und des 
fairen Ausgleiches. 
Sehen Sie, es könnte mir ja völlig egal sein, wenn ein 
lnnerschweizer Student, Stipendiat, sein trockenes Brot an 
der Uni Zürich verzehrt, während der Aargauer daneben 

_ seine Wurst geniesst Ich könnte mir dann vorstellen, welche . 
Wut der erstere auf jene Partei entwickeln wird, die In 
seinem Kanton die absolute Mehrheit hat und ihn derart 
stiefmütterlich behandelt. Solange es aber um den Grund
bedarf geht, Ist es mir nicht egal, weil Gleichheltin solchem 
Falle für den Gesetzgeber staatsbürgerliche Pflicht Ist und 
mit Gleichmacherei nichts zu tun hat . 

. Ich schlage Ihnen daher vor, die Minimalleistungen vom 
Bunde ansetzen zu lassen, und zwar durch den Ver
fassungstext garantiert Diese kurze und bündige Garantie 
braucht - In diesem spei;lellen Fall - keine Gesetzesausfüh
rungen, die früher oder später durch Revisionen wieder das 

· neue Gewirr und neues Gestrüpp wuchern llessen, so dass 
die ganze heutige Übung vergeblich wäre. Die Festsetzung 
des Betrages geschieht auf Verordnungsstufe; dazu braucht 
es nicht einmal ein Büro, die Informationen kann man bei 
der nächsten Budgetberatungsstelle einholen. 
Beim Lesen der gutgemeinten Minderheitsanträge von 
Herrn Kollega Hubacher Ist mir angst und bange geworden. 
Da lauem fast bei jedem Satz wieder die alten Teufel, die nur 
Verwirrung stiften, d. h. dem wahren Zweck unserer Opera
tion genau entgegenwirken und das Gewirr wieder entste
hen lassen. Natürlich bedeutet es einen Stilbruch, wenn In 
der Bundesverfassung die Kantone zu etwas verpflichtet· 
10-N . 
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werden, ohne dass . der Bund gleichzeitig bezahlt. Diese 
Regel würde Ich eben nicht heilig sprechen. Wenn ein 
Stilbruch Klarheit und gleichzeitig ein hohes ·Mass an 
Gerechtigkeit schafft, zeigt dies in höherem Masse Stil als 
Verfassungsästhetik. 
Entgegen der ausführlichen Rahmengesetzgebung, die tat
sächlich den Föderalismus aushöhlen könnte, den kantona
len Instanzen praktisch nichts überlässt, als die Aus
führungsmechanismen in Gang zu setzen, ist eine solche 
einfache Verfassungsbestimmung die Rettung unserer gan
zen Übung der Aufgabenteilung, für mich also - entschuldi
gen Sie die Anmassung - das Ei des Kolumbus. Das Miss
trauen gegenüber den Kantonen wird mindestens In die 
Ecke verwiesen. Das Unsoziale entfällt. Die Aufgabenneu
verteilung kann alleine nach Opportunität vollzogen werden. 
Was In der Eintretensdebatte nicht gesagt worden Ist: 
Dieses Idiotische, konsequent durchgezogene ccWer-etwas
befiehlt-der-muss-auch-zahlen» wird der Gesamtoperation 
der Aufgabenteilung heute und auch in Zukunft ein Staats
begräbnis bereiten. Wesentlich ist doch die Form der 
Befehle aus Bern: kurz, eng, aber wirksam. Mit diesem 
Spruch, dieser selbstkonstruierten Zwangsvorstellung tor
pedieren Sie alle das angestrebte Resultat In diesem Sinne 
Ist mein Antrag die Gretchenfrage für diese ganze Übung. 
Harmonisierung des Bundes bedeutet Im Gesetz mehr Ver
flechtung zwischen Bund und Kantonen, als wir das heute 
schon haben. Ich warne Sie vor diesem Wege, so sehr ich 
den guten Willen anerkenne. 
Wenn gewisse Kantone Ihre Studenten mästen wollen, so Ist 
das Ihre Sache. Durch die Minimalansätze soll das Existenz
minimum - zusammen mit der finanziellen Unterstützung 
durch die Eltern - sichergestellt werden. Das ist wesentlich, 
denn hierin liegt die Chancengleichheit. Alles Zusätzliche 
kann sowohl von Übel als auch eine Wohltat sein. 
Zeigen Sie mit der Zustimmung zu meinem Antrag, dass Sie 
es ernst meinen mit der Aufgabenteilung Im Dienste der 
Transparenz. Zeigen Sie, dass diese Minimaiansätze Sie 
Oberhaupt nicht stören, da Sie den Stipendiaten Ihres Kan
tons sowieso mehr zuhalten wollen, als der Bund dann 
vielleicht überflüssigerweise vorschreiben würde. Dann 
haben auch alle Misstrauensvoten, die wir schon gestern 
und vorgestern immer wieder gehört haben, keine Berechti
gung. Auch dort übrigens wäre mit einem einfachen Zusatz 
zu Artikel 64bls das ganze Misstrauen zu eliminieren gewe
sen, wenn man zum Beispiel geschrieben hätte: «Die Kan
tone sorgen für den Betrieb von Heimen Im Dienste des 
Strafvollzuges.• Die ganze Mlsstrauensdiskussion, Glauben 
und Unglauben, wäre entfallen, die wir gestern und vorge
stern durchgeführt haben. 
Die Kantonalisierung der Ausbildungsbeiträge ist eine gute 
Sache. Deswegen ist auch der Nichteintretensantrag für 
mich unverständlich. Wir haben die Möglichkeit, mit einem 
sicheren, einfachen Rahmen die Stipendien zu garantieren. 
Aber diese Garantie haben uns die bisherigen Harmonisie-

.. rungsbestrebungen ja gar nicht geliefert. Also soll es auch 
nicht so bleiben. 
Lassen Sie für dieses Mal die Bedenken, dass die Kantone 
durch diese Verfassungsbestimmungen bevormundet wür
den! Vergessen Sie das ausgeleierte uWer zahlt, der 
befiehlt! ... Wenn wir ein paarmal in gleicher Sache das Miss
trauen durch eine solche Verfassungsbestimmung abge
baut haben, dann kann ich wieder daran glauben, dass Sie 
die Aufgabenneuverteilung wirklich durchführen wollen und 
dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind. 
In diesem.Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen, 
und danke dafür. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Cette proposition n'a pas ete 
falte en seance de commission, cette demiere n'a donc pas 
eu i'occasion de prendre posltion a ce sujet. C'est pourquoi 
je m'exprime lci a titre personnel. 
La proposition de M. Müller-Argovie a cela de sympathique-, 
sl eile etait acceptee, qu'elle n'occasionnerait pas de frais 
supplementaires a ia Confederation, mais cela s'arrete lä, 
car cette proposition va a l'encontre d'une separation ration-
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nelle des täches entre la Confederation et les cantons. C'est 
une immixtion dans les affaires des cantons.11 faut admettre, 
et c'est aussi l'avis du groupe de.travail qui a elabore le 
rapport sur la politique familiale, que la reglementation des 
bourses presente des differences d'un canton a l'autre et 
que ces differences ne sont pas slmplement l'expression 
d'un federalisme pousse a l'exträme. E(les sont fondees sur 
des realites. Donner a la Confederation la competence de 
fixer des taux minlmaux pour les bourses octroyees par les 
cantons - et d'ailleurs pourquoi parler de taux minimaux et 
non de montants minimaux, comme c'est le cas dans la loi 
actuelle? - sans bourse delier, c'est vouloir imposer aux 
cantons qu'lis adoptent entre eux les mämes bases de 
calcul, ce qui est loin d'ätre le cas actuellement parce que 
les conditions de vie des habitants different souvent d'un 
canton a l'autre. Fixer des taux minimaux, c'est une lmmix
tlon .de la Confederatlon que les cantons n'accepteront 
certainement pas. Cela signifierait que moins la Confedera
tlon pale, plus eile commande. 

· Nous savons que les cantons font des efforts pour harmoni
ser leurs regimes respectifs des bourses. Des progres ont 
-ete realises dans ce domaine, lentement II est vrai, mais il 
serait regrettable de ne pas tenir campte des efforts des 
cantons dans un domaine qui doit rester le leur. Jusqu'a 
maintenant la Confederation s'est contentee de verser des 
subventlons aux cantons pour les bourses qu'lis ont accor
dees, a la conditlon que ces demieres s'elevent au moins a 
un montant minimal fixe par la Confederation. Chaque can
ton est reste libre toutefois de definir l'echelle des montants 
des bourses qu'll a accordees et j'estime qu'il ne faut pas 
llmiter la competence des cantohs dans un domaine qui est 
le leur, je le repete. Je vous invite par consequent a repous
ser la propositlon. de M. Müller-Argovie a l'alinea 2 de -
l'article 2. 

Neblker, Berichterstatter: Weder das Ei des Kolumbus noch 
dasjenige von Herrn Müller-Aargau sind der Kommission 
vorgelegen. Trotzdem gestatte ich mir im Namen der Kom
mission zu reden, weil wir dort das P.roblem allgemein 
behandelt haben. · 
Herr Müller will ja neben einer Rahmengesetzgebung des 
Bundes auch die Minimalbeiträge in die Kompetenz des 
l;lundes legen. An sich ist die Idee nicht so abwegig, wenn 
man nur von Beiträgen redet. Aber, Herr Müller, wir machen 
damit genau das Gegenteil von Aufgabenentflechtung, von 
Aufgabenteilung. Wir schreiben den Kantonen nicht nur den 
Rahmen vor, sondern wir sagen auch noch, wie dieser 
Rahmen auszufüllen sei. Das geht eindeutig zu weit; das 
kann man sicher nicht unter dem Titel dessen, um was es 
hier geht - einer Aufgabenentflechtung nach Sachgebieten 
- befürworten. 
Eine zweite Bemerkung: Wie mehrheitlich erwähnt und wie 
doku.mentiert, sind die Kantone bereit, neue oder grössere 
Aufgaber:i im Bildungsbereich auf sich zu nehmen. Aber das 
können· sie nur dann verantwortungsbewusst erledigen, 
wenn sie den nötigen Spielraum besitzen. Für viele Kantone 
geht nämlich die jetzige Rahmengesetzgebung, die nur die 
Bedingungen für die Ausbildungsbeiträge festlegt, schon 
recht weit. Unakzeptabel wäre eine Rahmengesetzgebung 
mit Minimalvorschriften. 
Eine letzte Bemerkung: Eine Absicht von Her,:n Müller wäre 
es, die Ungleichheiten innerhalb der Kantone zu beheben. 
Das ist natürlich auch mit Minimalbeiträgen nicht möglich, 
denn die Minimalbeiträge müssen, damit sie für alle Kantone 
akzeptabel wären, relativ tief angesetzt werden. Und über 
diesen tiefen Ansätzen wäre mindestens soviel Spielraum 
wie heute; auch dann hätten wir immer noch diese grosse 
Ungleichheit, je nach Kanton und je nach Interesse der 
Kantone. 
Man muss doch heute davon ausgehen, dass alle Kantone 
aufgrund des neuen Verfassungsartikels verpflichtet sind, 
grundsätzlich Ausbildungsbeiträge zu gewähren, und dass 
dieses Prinzip allgemein anerkannt ist. Die Kantone werden 
nicht so hilflos sein, dass sie Ausbildungsbeiträge ausrich
ten, die überhaupt nicht mehr als Hilfe zum Studium und für 

eine Berufsausbildung bezeichnet werden dürfen. Die Kan
tone sind also ganz sicher kompetent und Manns genug, 
diese Ausbildungsbeiträge so zu gestalten, dass sie auch 
etwas bedeuten. 
zusammenfassend muss ich Ihnen sagen: Der Antrag Müller 
sollte-auch wenn·es sich um ein Ei handelt, wahrscheinlich 
um ein noch etwas rohes Ei - abgelehnt werden. Es geht 
nun wirklich nicht an, dass der Bund in einem Moment, wo 
er weniger bezahlt, noch mehr befiehlt. Das wäre ja wirklich 
das Pferd am Schwanz aufgezäumt. 

Bundesrat Friedrich: Ich bin gleicher Meinung wie die Kom
missionssprecher. Wir haben vorhin die Kantone zuständig 
erklärt. Wenn wir den Kantonen nun die Kompetenz geben, 
dann sollen wir sie nicht mit der anderen Hand wieder 
wegnehmen. Der Antrag von Herrn Müller engt die Kantone 
- meines Erachtens ungerechtfertigt- ein. Wir wollen aber 
im Rahmen dieser Aufgabenteilung die Autonomie der Kan
tone stärken und nicht schwächen. 
Ich bitte Sfe, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Müller-Aargau 

Abs. 2bis -Al. ?" 

91 Stimmen 
50SJimmen 

Hubacher, Sprecher der Minderheit: Nachdem die Mehrheit 
der Kommission zugestimmt und jetzt auch noch den Antrag 
Müller abgelehnt hat, möchte die Minderheit zwar. den 
Grundsatz (Rückgabe· des Geschäftes zur Hauptsache an 
die Kantone) respektieren, aber umgekehrt den Bund nicht 
vollständig aus dieser Pflicht entlassen. Deshalb beantragen 
wir, dass die Harmonisierung vom Bund aus gefördert wer
den könne und dass er Beiträge ausrichten könne. 
Weshalb Harmonisierung? Es Ist heute morgen hier von 
verschiedenen Votanten - Herr Martignoni hat das beispiels
weise gesagt oder Herr Vetsch - gesagt worden, die Kan
tone würden dieses Problem durchaus in den Griff bekom
men und seien absolut in der Lage, die Stipendienfrage zu 
lösen. Heute haben wir die Situation, dass die Unterschiede 
zwischen den Stlpendienansätzen und den Gesamtleistun
gen der Kantone pro Kopf sehr gross sind. Zwischen dem 
Kanton Waadt (Ausgaben pro Kopf im Jahre 1982: 15,01 
Franken) und dem Kanton Jura (58,85 Franken) ergibt sich 
beispielsweise eine Differenz von 300 Prozent. Die Stipen
dien betragen Im Kanton Freiburg Im Durchschnitt rund 
1600 Franken, im Kanton Basel-Stadt dagegen fast 5000 
Franken; dies ist eine Differenz von 200 Prozent. Wir sind 
der Auffassung, dass die Kantonalisierung nicht so weit 
gehen darf, dass diese Differenzen noch grösser werden. 
Ich habe hier einen Zeugen, der für die meisten wohl unver
dächtig sein wird; nämlich die «Wirtschaftsförderung», die 
in Ihrem Bericht vom 27. Februar dafür eintritt, dass man 
den Bund bei den Stipendien nicht einfach entlasten darf. 
Die Befürchtung, dass die flnanzschwächeren Kantone ihre 
Stipendienanwärterinnen und -anwärter schlechter behan
deln werden als bis jetzt, wird hier deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Ich zitiere: «Das bildungspolitische Grundpostulat 
für Chancengleichheit sowie das Ziel einer weiteren Harmo
nisierung würden gefährdet, wenn der Bund sich völlig von 
der Frage der Förderung oder Harmonisierung von Stipen
dien abmelden würde.» 
Ich glaube doch, hier herrscht etwas Unklarheit darüber, wer 
denn eigentlich Empfänger dieser Stipendien ist. Stipendien 
sind nicht beschränkt auf die Hochschulen, auf Maturanden 
und Studenten, sondern die grösste Empfängergruppe sind 
Berufslehrlinge. Und es gibt viele Bezüger, die auf dem 
zweiten Bildungsweg ihre Ausbildung nachholen oder ver
bessern wollen, die von Stipendienregelungen profitieren. 
Wir sind daher der Meinung, man sollte die Harmonisierung 
und, mit einer Kann-Vorschrift, die Finanzierung nicht völlig 
ausser acht lassen oder gar verunmöglichen. 
Im Bericht der Wirtschaftsförderung wird deutlich erklärt, 
das wichtigste Kapital, das die Schweiz besitze, sei das 
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Ausbildungspotential, das Humankapital. Ich habe hier den 
Eindruck, dass die Wirtschaft die Realitäten besser erfasst 
als wir In der Politik. Weil angesichts des enormen weltwei
ten Konkurrenzkampfes die Ausbildung, die Ausschöpfung 
des Bildungspotentials noch viel entscheidender sein werde 

·a1s In den vergangenen Jahrzehnten, so wird hier In diesem 
Bericht deutlich gesagt, würde die totale Abkoppelung 9es 
Stlpendlenwesens vom Bund und die vollständige Uber
schreibung auf die Kantone ein sehr grosses Risiko darstel
len. Im letzten Satz heisst es, dass man den völligen Rück
zug des Bundes aus dem Stipendienwesen nochmals über
denken sollte. 
Nun werden Sie fragen, weshalb ein Sprecher der SP-Frak

,tfon die «Wirtschaftsförderung• so liebend gerne zitiert. Das 
Ist ja so oft nicht der Fall. Wlr haben aber hier die Aufgabe, 
die Frage ohne Vorurteile anzugehen und uns die Wirkung 
zu überlegen. Wir dürfen nicht das Risiko eingehen, eine 
sozialpolitische Geisterfahrt zu Inszenieren. Nachdem die 
Stlpendienfrage erst 1963 in die Bundesverfassung gekom
men und zuletzt 1978 in einem Gesetz verbessert und gere
gelt worden Ist, wäre es für die Sache, für die Betroffenen 
und für die Chancengleichheit In diesem Lande ein Mini
mum, wenn Sie wenigstens dem Bund die Kompetenz ertei
len würden, dass er die Harmonisierung-die Gleichbehand
lung aller Bürgerinnen und Bürger, die für Stipendien In 
Frage kommen .:. ermöglichen und allenfalls finanzielle 
Unterstützungen leisten kann. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, dem Antrag der Minderheit 
zuzustimmen. 

Mme Jaggl: Les dlsparites entre les cantons, a propos des 
subsldes de formatlon, vont non seulement subslster, mals 
s'accentuer. Cela est certaln, et toutes les promesses de 
reprlse en charge par les cantons n'y chängeront rien. 
Les cantons, qu'lls solent unlversltalres ou pas, ont des 
polltiques differentes en la matlere. lls ne vont rlen changer 
a ces differences, malntenant que ia Confederatlon ne veut 
plus exercer son appui et l'effet positlf qu'elle peut avoir en 
matlere d'harmonisatlon. lls n'ont pas de raison, desormais, 
de changer leur politlque, pulsqu'en dix ans de dlscussion 
ces cantons ne ~nt pas parvenus a s'eritendre. Resultat: le 
tri qul preslde actuellement a l'attribution des subsides en 
fonctlon du domicile ou de l'origlne•va bei et bien se pour
sulvre. SI je prends le cas des cantons romands, je constate 
des politlques fort diverses d'un cas a l'autre. Le Jura, qul 
pratlque la polltique la plus genereuse, en accordant des 
bourses d'un montant relatlvement eleve et dans une pro
portlon egalement superieure a la moyenne, a formellement 
promls de poursulvre cette polltique, quelle que soit l'attl
tude de la Confederation. En revanche, le canton de Geneve 
pratlque une polltique tres selectlve: des bqurses elevees 
pour peu de candldats. Les cantons du Valals, de Fribourg, 
de Neuchätel et surtout de Vaud sont en dessous de la 
moyenne, du double point de vue du nombre de bourslers et 
du montant moyen. Pour chacun de ces cantons, cela 
donne une echelle qul s'ecarte entre 15 francs par habitant 
dans le canton de Vaud, pour des subsides de formation, et 
a 59 francs par annee en chiffre rond dans le canton du Jura. 
Dans ces condltions, je me demande ou est l'egalite des 
chances, non pas au niveau du principe, mais sur le plan 
geographique. Malheur a ceux qui sont domicilles dans les 
cantons les molns larges et qui ont besoin d'un subside, par 
exemple pour entreprendre ou poursulvre une seconde for
matlon. 
Mals II y a plre, et qul va encore accentuer les dffferences. 
Tou~ les cantons ne sont pas unlversitaires; les non-univer
sltaires envolent leurs ressortissants etudier dans les can
tons volslns qul, eux, disposent et entretlennent une haute 
ecole. Ces demiers r~oivent, pour prix du service rendu, 
une cootributlon aux frais d'lnvestissement et surtout d'ex
ploitatlon des etablissements d'enseignement superieur. 
Actuellement, par exemple, dans le cadre du concordat qui 
les lle, le Valals versa au canton de Vaud, canton universi
taire, une contribution annuelle par etudlant valaisan, de 
l'ordre de 5000 francs. Le canton de Vaud envisage de 
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percevolr une contributlon nettement superleure, voire dou• 
ble, de ce montant Cette contribution superieure sera 
accordee, vraisemblablement aux frais du budget actuelle
ment disponible pour !es subsides de formatlon. 
Volla un facteur aggravant supplementaire auquel il Importe 
de preter attention, et c'est en vue de retabllr une certalne 
egalite des chances, du molns au niveau geographique, que 
je voterai la propositlon de minorite Hubacher a l'allnea 2"1". 

Stucky: Zwischen dem Antrag der Minderheit, vertreten 
durch Herrn Hubacher, und der Mehrheit besteht das 
Wesentliche in der Frage: Soll der Bund an die Kantone 
weiterhin Beiträge für Stipendien ausrichten? Dadurch 
würde ganz offensichtlich die klare Zuständigkeit in der 
Finanzierung verwischt Es werden aber auch andere, neue 
Unklarheiten· geschaffen. An welche Kantone soll dann 
bezahlt werden? Frau Blunschy hat gesagt, an die Kantone, 
die das Niveau der anderen Kantone nicht erreichen. Das 

• hlesse aber doch eigentlich, die säumigen Kantone zu prä
mieren oder die kantonalen Gesetzgeber aufzufordern, zu 
warten, bis sie Bundesgeschenke erhalten. Damit stimulie
ren Sie die Kantone nicht, von sich aus etwas zu tun. Wenn 
wir die neue Lösung annehmen, die keine Beiträge vom 
Bund gewährt, hingegen den Finanzausgleich stärkt, so Ist 
es glattweg keinem Kanton unmögUch, ein minimales 
Niveau zu erreichen, und z:war dank dem Geld, das er aus 
dem Finanzausgleich erhält Hier - Frau Blunschy - unter
stütze ich voll und ganz Ihr Votum, wenn Sie sagen, 111an 
solle die ganze Vorlage anse.hen, also auch die Finanz• 
ströme, die nun an die finanzschwachen und zurückhalten
den Kantone gehen. Damit kann nämlich In Zukunft ein 
vernünftiges Stipendlennlveau erreicht werden. 
Damit komme ich auch zum sozialen Aspekt, der wiederholt 
hier erwähnt worden ist. Die Chancengleichheit wird mit der 
neuen Lösung viel besser gewährleistet, weil nämlich die 
Kantone erstmals verpflichtet werden, Stipendien auszuzah
len. Heute sind sie frei. Die Kantone werden aber nicht nur 
dazu verpfllchtet, sondern man hat auch den Weg gefunden, 
Ihnen die nötigen Finanzen zukommen zu lassen. Es 
erstaunt daher nicht, dass Im Vernehmlasssungsverfahren 
die überwiegende Mehrheit der Kantone dieser Lösung 
zugestimmt und klar den Willen bekundet hat, das Stlpen
dlenwesen auszubauen und entsprechend zu koordinieren. 
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat bekanntlich bereits 
ein Mustergesetz geschaffen. Ich muss hier Herrn Braun
schweig korrigieren. Es ist nicht wahr, dass sich die EDK um 
diese Aufgabe gedrückt hat: das Mustergesetz liegt vor. Wir 
haben es In unserem Kanton kürzlich übernommen, und es 
gab überhaupt keine politischen Schwierigkeiten. 
Ich möchte noch auf ein Argument eingehen, das die Geg
ner, zum Beispiel Frau Jaggl, immer wieder erwähnt haben, 
nämlich die Unterschiede in den Stlpendienhöhen. Es Ist 
tatsächlich zum Teil störend, dass gewisse Kantone äusserst 
zurückhaltend sind und noch relativ tiefe Sätze haben. Nun 
erreichen Sie aber doch mehr, wenn Sie diese Lösung, die 
jetzt vorgeschlagen wird, weiter verfolgen, bei welcher, wie 
Ich sagte, der Finanzausgleich wirkt, als wenn sie sich auf 
einen Bund mit einer leeren Kasse verlassen. Von dort ist 
nun einfach nichts zu holen, Frau Jaggi. Es hat doch gar 
keinen Wert, wenn wir Beitragsleistungen In der Verfassung 
erwähnen, aber nachher das Geld nicht haben. Im übrigen 

·werden gewisse Unterschiede natürlich bestehen bleiben. 
Diese sind ja zum Tell sprachlich oder geographisch 
bedingt Wir wollen gar keine absolute Gleichmacherei 
unter den Kantonen, sondern überall ein vernünftiges 
Niveau erreichen. 
Die Argumentation, die hier vorgetragen worden ist, Ist sehr 
mager. Es geht fast nur darum, dass man Misstrauen äussert 
gegenüber dem Willen· der Kantone, das Stipendienwesen 
autonom und vernünftig zu regeln. Ich frage mich eigentlich, 
warum Immer dieses Misstrauen besteht, etwa in den Voten 
von Herrn Braunschweig oder von Herrn Leuenberger. Es 
gibt dazu nur eine ehrliche Antwort: Offenbar versucht man 
aus parteitaktlschen Überlegungen, einen Fischzug auf.Stu
denten und Jugendliche zu machen. Man sagt ihnen, es 
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könnte In Zukunft nicht mehr gleichviel Stipendien geben. 
Mit Falsch- und Desinformation hat man zwar schon einiges 
erreicht Ich hoffe aber, dass man in diesem Fall nichts 
erreicht. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: A la deuxieme phrase de sa 
propositlon, Ja minorite de la commission voudrait habiliter 
la Confederation a verser des subsldes en faveur des 
bourses cantonales, les taux minlma etant fixes par le legis
lateur. 
Pourquol parle-t-elle de taux mlnima et non pas de montants 
minlma? Je l'lgnore. Quoi qu'il en soit, si l'on parle 9e taux 
plutOt que de montants, il sera dlfficile de parvenir a une 
harrnonlsation sans l'intervention de la Confederation dans 
les affaires Interieures des cantons. Si on parle de montants, 
la question etant vue sous l'angle de la repartitlon des 
täches, on se prononce en faveur du statu quo. On renonce 
a repartlr clairement les attrlbutions de la Confederation et 
des cantons alnsl que vous avez declde de le faire en entrant 
en matlere. · 
La solution preconisee par la minorite de la commission a la 
premlere phrase, ou eile propose de dire que la Confedera
tlon doit encourager et coordonner les efforts visant a 
harmoniser les taux des prestations, est excessive car eile 
attribue a la Confederation des competences supplemen
taires et lui confie le mandat de s'engager davantage encore 
dans le domaine des bourses d'etude, domaine qul, avec 
l'education, est de la competence des cantons. 
Si vous vous prononcez en faveur de ia proposition de la 
minorlte, la Confederation contlnuera probabiement de sub
ventionner les bourses octroyees par ies cantons mais eile 
devra, en supplement, coordonner les efforts visant a l'har
monisation des taux de subvention appiiques par ies can
tons. Elle aura mäme la competence de reduire ces subven
tions aux bourses accordees par un canton sl celui-ci nefalt 
pas un effort sufflsant a son gre pour harmoniser les taux de 
ses subsldes. Je vous renvoie a ce sujet aux propositions de 
la minorite flgurant au chapitre 1111111 de la loi sur les subsides 
de formatlon. · 
Notre commission a rejete ces propositions par 15 voix 
contre 10, conslderant, comme le Conseil federal et le Con
seil des Etats, que l'octrol de subsides de formatlon releve 
de la competence des cantons, qul doivent ätre llbres de 
determlner les taux des prestations et les conditions dans 
lesquelles des bourses peuvent ätre octroyees. La proposi
tlon _de la minorlte ne permet pas de redistribuer les täches 
entre la Confederation et les cantons et; pour cette raison, 
nous vous prions de blen vouloir la rejeter. 

Neblker, Berichterstatter: Die Kommissionsminderheit will 
mit Ihrem Antrag zwei Dinge erreichen: erstens die Förde
rung und Koordination der Bestrebungen der Kantone auf 
Harmonisierung der Beitragsansätze und zweitens Beiträge 
des B1.mdes, allerdings in der Kann-Formel, im Rahmen von 
Mindestansätzen an die Aufwendungen der Kantone. Das ist 
mehr, als wir eigentlich bisher hatten. Bisher hatten wir 
lediglich, auch in Kann-Formel, die Beiträge des Bundes an 
die Aufwendungen der Kantone. Neu kommen jetzt die 
Massnahmen des Bundes im Rahmen der Koordination und 
Harmonisierung der Stipendien hinzu. Das ist also genau 
das Gegenteil von dem, was wir eigentlich beabsichtigen, 
das Gegenteil von Aufgabenentflechtung. Man überträgt 
dem Bund in einem Bereich, in dem er bisher nicht tätig war, 
eine zusätzliche Aufgabe. 
Ich habe schon vorher, beim Antrag von Herrn Müller, auf 
dieses Problem hingewiesen, und ich möchte Sie an Ihren 
eigenen Entscheid erinnern. Sie haben sich mit dem 
Entscheid auf Eintreten auf die Gesamtvorlage Aufgabentei
lung Bund/Kantone und auch mit Ihrem Entscheid auf Ein
treten auf diese besondere Vorlage zum Grundsatz bekannt, 
dass man die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen n.ach 
Sachbereichen aufteilen sollte. Es geht nicht um einen 
Abbau von Leistungen, sondern um eine sachliche Auftei
lung von Aufgaben, damit jedes Glied des Bundesstaates 

seine Aufgaben besser erfüllen kann und sich die verschie
denen Glieder nicht unnötig in die Quere kommen. 
Die Kommission hat den Antrag der Kommissionsminderheit 
mit 15 zu 10 Stimmen abgelehnt. Sie ist mit dem Bundesrat 
und dem Ständerat der Auffassung, dass die Ausrichtung 
von Ausbildungsbeiträgen eine Aufgabe der Kantone sei 
und dass den Kantonen auch die Regelung der Beitragsvor
aussetzungen und Beitragsansätze überlassen werden solle. 
Den Kantonen sollen nur minimale Vorschriften gemacht 
werden. Wir werden darüber anschliessend bei der Behand
lung des entsprechenden Rahmengesetzes diskutieren. 
Der Minderheitsantrag bringt keine Entflechtung der Kom
petenzen von Bund und Kantonen, er bringt keine Entla
stung des Bundes. Der Bund würde einen zusätzlichen 
Auftrag erhalten, den er bis jetzt nicht hatte. 
Ich bitte Sie, im Interesse der Gesamtschau und des gesam
ten Paketes Aufgabenteilung Bund und Kantone, den Min
derheitsantrag abzulehnen. 

Bundesrat Friedrich: Der zusätzliche Absatz 2bls zielt auf 
eine obligatorische materielle Harmonisierung mit fakultati
ven Bundesbeiträgen ab. Das ist meiner Auffassung nach 
ein Widerspruch zum Grundsatz, um den es geht. Zunächst 
Ist es ein übermässiger Eingriff in die kantonale Zuständig
keit, die wir mit unserem Eintretensentscheid gestärkt 
haben. Sodann entsteht eine unklare Aufgabenteilung. Es 
gibt wieder eine Verflechtung statt einer Entflechtung~ Fer
ner Ist das Verhältnis dieses Minderheitsantrages zur Uber
gangsbestimmung in Artikel 16 höchst unklar. Hier wird eine 
Kompetenz begründet, dass der Bund Beiträge zahlen kann. 
In der.Übergangsbestimmung Artikel 16 heisst es, dass er 
längstens bis zum 31. September 1988 Beiträge ausrichten 
kann. Was dann letzten Endes gilt, weiss ich nicht. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3-AI. 3 

98Stimmen 
68Stimmen 

Le presldent: Je donne la parole a M. Ruf, qui developpera 
en m~me temps sa propositlon relative a l'article 16. 

Ruf-Bern: Die Fassung der Kommissionsmehrheit von Arti
kel 27quater Absatz 3 sieht vor, dass der Bund weiterhin 
eigene Ausbildungsbeiträge entrichten kann. Genau hier 
liegt nun ein Prüfstein dafür, wie ernst wir es mit unserer 
grundsätzlichen, mehrfach beteuerten Absicht meinen, die 
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen klar abzugrenzen. 
Sie haben mit Ihrem Entscheid zur Eintretensfrage ja gesagt 
zum· Grundsatz, das Stipendienwesen den Kantonen zu 
übertragen. Dazu steht der vorgeschlagene Absatz 3 in 
direktem Widerspruch, auch wenn er keine zwingende For
mulierung enthält. 
Weshalb will der Bund auch in Zukunft die Möglichkeit 
haben, selbst Stipendien zu entrichten? Die Botschaft führt 
dazu keine Begründung an. Es wird lediglich ausgeführt: 
ccEine Übertragung des Vollzuges neuer Massnahmen des 
Bundes an die Kantone wird von Absatz 3 nicht vorgeschrie
ben, aber auch nicht ausgeschlossen. Diese Möglichkeit 
muss in der Verfassung nicht ausdrücklich vorgesehen wer
den ... Ganz eindeutig spielt man also mit dem Gedanken, 
möglicherweise später erneut Beiträge an die Kantone zu 
entrichten. Die Neuverteilung wird mit dem vorgesehenen 
Absatz 3 durchlöchert, verliert an Glaubwürdigkeit. Wenn 
Kommissionsmehrheit und Rat den von der Minderheit vor
geschlagenen .Absatz 2bis soeben abgelehnt haben, so 
muss konsequenterweise hier ebenfalls nein gesagt werden. 
Auch Absatz 2bis wollte ja unter anderem die Möglichkeit 
der fakultativen Beitragsgewährung einführen. 
Bekanntlich fallen die vom Nationalfonds ausgerichteten 
Stipendien verfassungsrechtlich unter den Forschungsarti
kel und stehen deshalb im vorliegenden Zusammenhang 
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nicht zur Diskussion. Man muss also nicht befürchten, es 
könnte dort noch Irgendwelche Einschränkungen geben. 
Wir bitten Sie, konsequent zu handeln und Absatz 3 gemäss 
unserem Antrag zu streichen. 
Nun zu Artikel 18 der Übergangsbestimmungen: Verschie
dentlich ist heute darauf hingewiesen worden-, zahlreiche 

· Kantone hätten bereits Vorbereitungen für die Neuorganisa
tion des Stlpendienwesens im Hinblick auf die Aufgaben
neuverteilung durch den Bund getroffen. Damit kommt 
gleichzeitig zum Ausdruck, dass sie auch in finanzpoliti
scher Hinsicht vorbereitet sind. Immerhin Ist das gesamte 
Massnahmenpaket bereits seit 1981 im Detail bekannt, als es 
In die Vernehmlassung geschickt wurde. Die Budgetvorbe
i'eitungen für das Jahr 1987 beginnen in den Kantonen 
spätestens 1985, so dass Bundesbeiträge bis Ende 1986 als 
durchaus angemessen erscheinen. Der Bundesrat hatte 
1981 eine insgesamt kürzere Übergangsfrist, nämlich bis 
Ende 1984, vorgesehen, wenn man der gesamten Verfah• 
rensdauer Rechnung trägt. . 
Unser Vorschlag bildet einen Kompromiss zwischen dem 
Ständeratsbeschluss, der Ende 1985 vorsieht, und dem 
Antrag der Kommissionsmehrheit auf Ende 1988 als letzten 
Zeitpunkt. Durch eine verlängerte Frist würde lediglich die 
Wirksamkeit der beschlossenen Massnahmen verwässert. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen unserer Fraktion um Zustim
mung zu diesem und zum vorhergehenden Antrag. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: En ce qul conceme la pre
miere proposltion de M. Ruf-Beme qul vlse l'alinea 3 de 
l'artlcle 21-.11 faut simplement preciser cecl: cette possibl
lite qu'a la Conflkleratlon de verser des subsldes de forma
tlon ne s'adresse pas aux cantons, c'est une possibillte que 
la Conf~eratlon doit avoir de verser elle-meme des sub
sldes, en partlculier a des etudiants etrangers qul n'ont pas 
leur domlclle legal dans un canton, ou a des artistes qui ne 
rempllssent pas toutes les condltlons relatives aux bourses. 
C'est une competence qui est donnee a la Conflkleration et 
qu'elle avait deja dans la legislatlon actuelle. 
Quant a la deuxleme propositlon, qui conceme le chiffre II, 
1& artlcle, M. Ruf deslre que l'on fixe la date limite a laquelie 
la Conflkleration allouera des subventlons, soit a la fln de 
1988. LeConseil des Etatsavaitflxece delai a fln 1985. Votre 
commisslon a estime que pour le passage de l'anclen droit 
au nouveau, II f~llalt prevolr une phase de transition tres 
longue qui devralt permettre aux cantons d'adapter leur 
ieglslatlon et de reprendre a leur compte les prestations de 
la Conflkleratlon. Le Conseil tlkleral a pu se rallier a ce 
nouveau delal, mals II taut etre consclent que dans ce 
domaine l'allegement flnancler de la Confederation ne sera 
ressenti qu'en 1990, etant donne que son demierversement 
aux cantons se fera en 1989 pour les bourses accordees en 
1988. Cette prolongation de delai repond aussi a la requete 
de la Conference des dlrecteurs cantonaux de l'lnstructlon 
publique. C'est la raison pour laquelle nous vous prlons de 
bien voulolr l'approuver et rejeter la propositlon Ruf faite a 
l'artlcle 18. 

Neblker, Berichterstatter: Zum ersten Antrag von Herrn Ruf: 
Er möchte Absatz 3 von Artikel 27quater streichen. Hier geht 

. es nicht um Beiträge des Bundes an die Kantone, sondern 
hier geht es allenfalls um Stipendien, die der Bund selbst 
und In eigener Kompetenz ausrichtet.· Diese Kompetenz 
hatte er bis heute schon; es geht um Beiträge an Schüler 
und Studenten, die nian nicht einem bestimmten Kanton 
zuweisen kann. Das sind - und das mag Sie wahrscheinllch 
ein bisschen stechen - zum Beispiel ausländische Studen
ten und Berufsschüler, beispielsweise aus Entwicklungslän
dern. Es Ist eine durchaus sinnvolle Entwicklungshilfe, wenn 
man ihnen die Berufsbildung in der Schweiz ermöglicht. 
Das sind Beiträge, die der Bund in dieser Form leisten kann. 
Es sind aber auch - und darauf möchte ich speziell hinwei
sen - Stipendien an Auslandschweizer, die man nicht einem 
Kanton zuweisen kann, sondern die, im Ausland lebend, als 
Schweizer In· der Schweiz studieren möchten. Der Bund 
möchte diese Kompetenz beibehalten. Es ist durchaus nicht 
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zu befürchten, dass der Bund angesichts seiner flnanzlellen 
Lage unter diesem Titel überbordende Leistungen ausrlch- , 
ten kann. 
Ich beantrage Ihnen also, den Antrag Ruf In bezug auf 
Artikel 27quater Absatz 3 abzulehnen. 
Ebenfalls Ablehnung beantrage ich Ihnen im Namen der 
Kommission gegenüber seinem zweiten Antrag, dass die 
Frist verkürzt werden sollte. Wir haben in der Kommission 
elhgehend über diese Fristen gesprochen. Mit der Verlänge
rung der Frist bis 31. Dezember 1988 kommen wir einem 
Wunsch der Erziehungsdirektoren entgegen, die eine län
gere Übergangsphase möchten, damit die Leistungen in 
Form von Ausbildungsbeiträgen erhalten bleiben, und damit 
die Kantone genügend Zeit haben, sich auf die harte, bei
tragslose Situation einzurichten. Das Ist also durchaus ein 
vernünftiges Entgegenkommen. Wir haben ja immer versi
chert, wir wollten keine Leistungen abbauen. Damit aber die 
Leistungen erhalten werden können, müssen die Kantone 
genügend Gelegenheit, eine genügend lange Anlaufzeit 
haben, damit sie sich einrichten können. Sie brauchen ja 
auch Beschlüsse von Parlamenten und Regierungen, bis sie 
entsprechend in die Lücke springen können.· 
Ich beantrage Ihnen also, auch den zweiten Antrag von 
Herrn Ruf abzulehnen. 

Bundesrat Friedrich: Die Kommissionssprecher haben das 
Notwendige gesagt. Ich bin gleicher Auffassung. Man kann 
als weiteres Beispiel für direkte Stipendien des Bundes auch 
noch die Pilotenausbildung nennen. Im übrigen beantrage 
auch ich Ihnen, die beiden Anträge abzulehnen. 

Ruf-Bern: Ich danke den Kommissionsreferenten und Herrn 
Bundesrat Friedrich für ihre Ausführungen. Wir haben tat
sächlich in unseren Fraktionsberatungen dem Aspekt der 
Auslandschweizer und den Beispielen, wie sie von Herrn 
Bundesrat Friedrich angeführt worden sind, zu wenig 
Beach_tung geschenkt. Ich ziehe deshalb den ersten Antrag 
zurück, bitte Sie jedoch nochmals, den zweiten, der die Frist 
betrifft, anzunehmen. 

Le presldent: M. Ruf retire sa premlere propositlon concer
nant l'allnea 3. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposltlon de Ja commlssion 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Ingress 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 16 
••. zum 31. Dezember 1988 ausgerichtet werden. 

Antrag Ruf-Sem 
• •• zum 31. Dezember 1986 ausgerichtet werden-. 

Ch. II 
Proposition de la commlssion 

Preambule 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Art. 16 
... jusqu'au 31 decembre 1988. 

Proposition Ruf-Bem 
... des bourses d'etudes jusqu'au 31 decembre 1986. 

Le presldent: Le conseil vote sur la propositlon Ruf main
tenue. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Ruf-Bern Minderheit 
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Zlff. III Proposition de la commisslon 
Antrag der Kommission , Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates Angenommen - Adopte 

Ch. III Art. 3 
Proposition de la commission Antrag der Kommission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Angenommen - Adopte Antrag BJrcher 
Abs.1 

Gesamtabstimmang - Vote sur /'ensemb/e 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

85Stlmmen 
47Stimmen 

Ausbildungsbeiträge werden in Form von Stipendien ausge
richtet. In Ausnahmefällen können Darlehen ·bewilligt 
werden. 

F 

Bundesgesetz über die Ausblldungsbelträge der Kantone 
Lol federale sur les subsldes de formatlon alloues par les 
cantons 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil declde sans oppositlon d'entrer en· matiere 

Detailberatung - Dlscussion par artlcles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum B9;1chluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte. 

Art.1 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Hubacher, [Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschwe·ig, 
Caro.bbio, Deneys, [Moral, Muhelm], Nauer, Vannay) 

Abs.2 
Es regelt die Koordination der Ausbildungsbeiträge und die 
Beiträge des Bundes an die kantonalen Aufwendungen. 

Art.1 
Proposition de la.commlssion. 

Ma/orlte 
Adherer a Ia decision du Conseil d~ Etats 

Mlnorite 
(Hubacher, [Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobbio, Deneys, [Moral, Muheim, Nauer], V~nnay) 

A/.2 
Elle regle la coordination des subsides de formation et les 
subventions que Ia Confederation aiioue aux cantons pour 
leurs depenses. 

Le presldent: La minorite a retire sa proposition qui n'avait 
plus de base constitutlonnelle. 

Angenommen gemäss Antrag derMehrheit 
Adopte selon la proposltion de la majorite 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Die Stipendien sollen zusammen mit den Eigenleistungen 
und den Zuwendungen Dritter die Ausbildungs- und 
Lebenshaltungskosten decken. 

Art.3 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition, Blrcher 
Al. 1 
Les subsldes de formation sont alloues sous la forme de 
bourses. Exceptionnellement, des pr6ts peuvent 6tre ac
cordes. 

A/.2 
Les bourses couvrlront la part des frais de formation et 
d'entretien qui ne sont pas couverts par Ies prestatlons 
propres et l'aide des tiers. 

Blrcher: Wir haben im heutigen Bundesgesetz die. Rege
lung, dass nur die Stipendien erwähnt sind. Darlehen wer
den nicht subventioniert. Genau dieses Prinzip wird nun im 
vorliegenden Antrag zu Artikel 3 ~benfalls wieder vorge-

. schlagen. Die bundesrätlich vorgeschlagene Gleichstellung 
· von Stipendien und Darlehen ist unseres Erachten~ nicht 

zweckmässig. Ich kann hier darauf hinweisen, wie schon 
beim Eintreten, dass sich auch die Studentenschaft gegen 
diese Neuerung ausgesprochen hat. Entgegen anfänglichen 
Vermutungen, auch aus ausländischen Staaten, haben näm
lich Berechnungen ergeben - auch Erziehungsdeparte
mente haben das schon bestätigt -, dass Darlehen langfri
stig gar keine Einsparungen bringen, dies wegen der Teue
rungsverluste und wegen des relativ komplizierten und kom
plexen Verwaltungsaufwandes, der mit Darlehenssprechun
gen verbunden ist. 
Auch die von Herrn Kollege Hubacher zitierte Studie der 
«Wirtschaftsförderung» bewertet die Darlehen als «proble
matisch•. Für den Studenten und Schüler - immer gemäss 
«Wirtschaftsförderung;. - erweise sich das Bewusstsein, 
ständig einen Schuldenberg zu äufnen, als eine Belastung. 
Den Absatz 1 von Artikel 3 sollten wir deshalb klar so fassen, 
dass Stipendien die Regel sind. Prinzipiell sprechen wir uns 
also für die Stipendienregelung aus. Dann folgt der Nach
satz: «Darlehen sollen die Ausnahme bleiben», zum Beispiel 
wenn eine Erbschaft in Aussicht steht oder andere Anwart
schaften möglich sind. 
Der neue Absatz 2 will dann die Leistungen umschreiben. 
Vom Bund wären Minimalleistungen vorzuschlagen, die Sti
pendien sollten gemeinsam mit der zumutbaren Beteiligung 
der Eltern, mit den Beiträgen von anderen privaten Seiten 
und mit den Eigenleistungen die Ausbildungs- und Lebens
haltungskosten decken. 
Das sind die Änderungen, die ich Ihnen in Absprache und 
vor allem auch gemäss ausdrücklichem Wunsch der schwei
zerischen Studentenorganisationen vorschlage, und ich 
hoffe, wenn Sie jetzt schon dieses Rahmengesetz beraten, 
dass Sie darin noch die effektiv wünschbaren Verbesserun
gen anbringen. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 
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. . 
M. Kohler Raoul, rapporteur: Votre commlssion n'a pas pu. 
se prononcer sur la proposltlon Bircher, je _m'exprlme donc 
a titre personnel. 
Au 1• allnea de l'article 3 exactement M. Blrcher veut appor-

• ter une nuance quant a la forme des subsides de formation. 
II veut que la bourse soit la regle et le prät l'exception: Cela 
reflete assez la situatlon qul existe dans ce domalne dans 
presque tous nos cantons. Neanmolns, je vous propose de 
rejeter sa propositlon car c'est une entrave ä la liberte de 
decislon des cantons. Ceux-cl se plalgnent de telles lmmlx
tlons de la Confederation dans leurs affaires. 11s conslderent 
qu'll s'aglt d'une atteinte dans leur souveralnete. II faut que 
les cantons puissent decider llbrement. Je crols qua la 
propositlon du Conseil federal qul prevoit que la forme du 
subslde de formatlon sera la bourse ou le pr&t, leur lalsse 

, cette liberte. Le modele de lol cantonale sur les subsides de 
formatlon elabore par la Conference des dlrecteurs de l'lns
tructlon publlque mentlonne aussl _ la forme de la bourse ou 
du pret. En adoptant la propositlon du Conseil federal on ne 
change pas grand'chose, j'en suls persuade, a la situatlon 
actuelle et je vous y lnvite. 
Quant au deuxleme alinea de la propositlon Bircher, on peut 
en dlre cecl: Las crlteres qu'II enumere, a savolr les presta
tlons propres, l'alde de tlers, comme aussi les frais de 
formatlon et d'entretlen, Jouent un rOle tres lmportant dans 
tous les cantons pour determlner le montant des bourses. 
Mais poser la condltlon que le montant des bourses doit 
couvrlr entlerement la dlfference entre las prestatlons pro-

. pres augmentees de l'alde d~ tlers et les frais de formatlon 
augmentes des frais d'entretien me parait aller trop loln. M. 
Blrcher, par sa proposltlon, cree en quelque sorte un droit a 
une bourse d'un montant determine. Tout etudlant par 
exemple seralt en droit d'exlger de son canton qu'll lul versa 
le montant qul couvrlra entlerement ses frais de formatlon et 
d'entretien, deductlon falte des prestatlons propres et de 
l'aide des tlers. C'est la une lmmlxtlon blen plus grande 
encore. que la precederite dans les affalres des cantons. II 
faut d'ailleurs se demander sl, avec une teile solutlon, gene
rallsee dans tout le pays, on peut encore dlre que l'octrol de 
bourses est l'affaire des cantons. Je vous invite aussi ä 
rejeter la proposltlon Blrcher relative au 2" allnea de,.l'artlcle 
3, car eile va dans le sens oppose a la nouvelle repartitlon 
des täches. 

Neblker, Berichterstatter: Der Antrag Bircher lag der Kom
mission nicht vor. Ich äussere mich deshalb in persönlichem 
Namen. Wir müssen uns klar sein, und das kam bei den 
Kommissionsberatungen zum Ausdruck: Im Rahmengesetz 
sollten wir möglichst grosszügig sein, also nicht zu viele 
Details regeln. Wenn wir schon den Kantonen die Verant
wortung übergeben, sollen die Kantone auch genügend 
Spielraum haben. Die Kantone sind durchaus In der Lage, 

· diesen Spielraum auszuschöpfen. Sie können auch beurtei
len, ob in einem konkreten Falle besser Stipendien ausge
richtet werden oder ob Darlehen besser sind. Dazu braucht 
es keine Prlorltätenordnung vom Bund aus, die Kantone 
müssen sich In diesem Bereich nicht bevormunden lassen, 
um es etwas krass auszudrücken. 

· Zum Absatz 2: An sich Ist es fast eine Selbstverständlichkeit 
und wäre die .Aufgabe von Ausbildungsbeiträgen, dass 
jedermann eine bestimmte Ausbildung geniessen kann. Er 
muss dazu allerdings auch eigene Leistungen erbringen, 
und 'ZY/ar nicht nur in Form von eigenen Mitteln oder Mitteln 
Dritter, sondern auch In Form von Leistungen bei der Aus
übung dieses Berufes. Man kann nicht einfach ein Recht 
daraus ableiten, wenn man Eigenlelstung und Zuwendun
gen zusammenzählt und glaubt, die verbleibende Differenz 
müsste dann der Staat bezahlen. Das ist nicht der Sinn; das 
sind ja ganz unbestimmte Grössen. Im Grunde genommen 
braucht es eine pauschale Beurteilung, um die Berechti• 
gung von Stipendien zu begründen; aber noch viel schwieri
ger Ist es, diesen Stipendien beitrag aufgrund von unbekann• 
ten Grössen festzulegen. 
Man muss sich also klar sein: Mit diesem Antrag zu Absatz 2 
wird an sich eine Selbstverständlichkeit nochmals wieder-

holt; aber auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass 
man daraus ein Recht auf eine bestimmte Höhe von Stipen• 
dien ableiten könnte, und das scheint mir gefährlich. Des
halb beantrage ich Ihnen, auch Absatz 2 des Antrages Bir
cher abzulehnen. 

Bundesrat Friedrich: Absatz 1 steht wiederum Im Wider
spruch zu unserem Grundsatzentscheid, die Kantone zu
ständig zu erklären. Und Absatz 2 führt eigentlich über die 
Hintertreppe wieder eine Minimalbestimmung ein, die Sie 
vorhin abgelehnt haben. 
Ich bitte Sie daher meinerseits, den Antrag Bircher abzu
lehnen. 

Abstimmung - Vote 
Abs. 1-Al. 1 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Blrcher 

Abs. 2 ;_ Al. 2 

85Stlmmen 
46Stlmmen 

Für den Antrag Blrcher 46 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission 84 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbroche11_ 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est ievee a 13 h oo 
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Vierte Sitzung - Quatrleme seance 

Donnerstag, 8. März 1984, Vormittag 
JeudfS mars 1984, matln 
8.00h 

Vorsitz - Presldence: M. Gautier 

81.065 
Bund und Kantone. 
Neuverteilung der Aufgaben 
Confederatlon et cantons. 
Nouvelle repartltlon des täches 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 53 hlervor - Volr page 53 cl-devant 

F 
Bundesgesetz über die Ausblldungsbelträge der Kantone 
Lol federale sur lea aubsldes 
de for.matlon alloues per les cantons 

Fortsetzung - Suite 

Art.4 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hegg 
Als Empfänger können ausschliesslich vorgesehen werden: 
a. ... 

Art. 4 · 
Proposition de la commlsslon 
Adherer ~ la decislori du Conseil .des Etats 

Proposition Hegg 
Les bourses et les pr~ts peuvent Atre alloues unlquement: 
a. ... 

Hegg: Im Namen meiner Fraktion bin ich beauftragt, Ihnen 
einige Detailanträge zu begründen. Ich werde mich mögli
cher Kürze befleisslgen. Zum Artikel 4: Mit der vorgeschla
genen Fassung des Bundesrates werden die Kantone 
gezwungen, ausnahmslos alle aufgelisteten Personenkreise 
als Stlpendlenempfänger vorzusehen. Der Antrag, den Ich 
Ihnen beliebt machen möchte, würde den einzelnen Kanto
nen freie Hand lassen, die aufgelisteten Personenkreise 
allesamt oder aber nur teilweise als Empfänger vorzusehen. 
Sie könnten andererseits keine weiteren Personenkreise, die 
hier nicht aufgeführt sind, als Empfänger vorsehen. 
Ich nehme auf die anderen Anträge vor mir Bezug und 
Stellung zum Artikel 12. Unser Antrag nimmt die Fassung 
des Ständerates auf. Der einschränkende Zusatz, wonach 
nur Studierende · mit einem eidgenössisch oder kantonal 
anerkannten Abschluss Ihrer Erstausbildung in ihrem 
Wohnsitzkanton einen stipendlenrechtlichen Anspruch 
begründen, fördert die geordneten Studiengänge und privi
legiert die Studierenden, die Ihre Studien richtig planen, was 
In unseren Augen nur recht und billig ist. Der Antrag zum 
Artikel 161st gegenstandslos geworden, weil er eine Anpas
sung ari den Antrag Ruf beinhaltet. 
Nachdem Sie diesen Antrag abgelehnt haben, ziehe Ich den 
Antrag zu Artikel 16 zurück. 

. Bundesrat Friedrich: Ich spreche lediglich zum Artikel 4, der 
zuerst zur Diskussion steht; Es verhält sich eben nicht ganz 
so, wie der Antragsteller sagt. Artikel 4 ist nach unserer 
Verfassung eine Mindestvorschrift. Die Kantone müssen 
diese Kategorien als Empfänger vorsehen. Sie können aber 
auch darüber hinausgehen. Diese Freiheit haben die Kan
tone. Nun Ist vor allem ein Punkt wichtig: Nach der ein
schränkenden Fassung von Herrn Nationalrat Hegg könnten 
die Kantone beispielsweise Ausländer mit blosser Aufent
haltsbewllllgung nicht mehr als Stipendlenempfänger vorse
hen. Das Ist ja wohl auch der Zweck seines Antrags. Unsere 
Formulierung lässt dagegen _den Kantonen Freiheit. Sie 
enthält Mindestvorschriften; der Antrag Hegg macht daraus 
eine Maximalvorschrift. Er kehrt den Sinn also sozusagen 
um. 
Ich bitte Sie, den Antrag Hegg abzulehnen und der bundes
rätllchen Formulierung zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Hegg Minderheit 

Art. 5 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Hubacher,. [Affolter, Akei'et], Blei, Braunschweig, Carobbio, 
Deneys, [Moral, Muheim], Nauer, Vannay) 

Abs.2 
Desgleichen sind Ausbildungsbeiträge für eine Zweitausbil
dung an mündige Bewerber. mit einem eidgenössisch oder 
kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss vorzusehen. 

Art. 5 
Proposition de la commisslon 

Majorite 
Salon le projet du Conseil federal 

Minorlte 
(Hubacher, [Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobblo, Deneys, [Morel, M~heim], Nauer, Vannay) 

A/.2 
Des subsides doivent egalement Atre prevus pour une 
deuxleme formatlon, en faveur de requerants majeurs au 
beneflce d'un certlficat de formatlon reconnu par la Confe
deration ou un canton. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Les propositions concemant 
l'artlcle 5 ne sont pas clairement presentees sur le depliant. 
La proposltlon de mlnorite ne concerne que le 2- alinea. 
Notre commisslon vous recommande d'adopter le premier 
allnea dans la version du Conseil federal. Le gouvemement 
a voulu, a juste titre, laisser aux cantons le soin de designer 
les lnstltutlons dont les ecoliers ou etudiants 6nt droit a des 
bourses. 
Le Conseil des Etats, quant a lul, a precise que les cantons 
doivent aussl allouer des bourses aux personnes qul rec;oi
vent une formation dans les etablissements que la Confede
r.atlon, seule, a reconnus. II a voulu exercer une certaine 
lnfluence sur les cantons qui n'attribuent de bourses qu'a 
ceux qui sulvent l'enseignement d'institutions cantonales. 
Notre commisslon estime que l'on ne peut a la fols proceder 
a une nouvelle repartition des täches et donner a la Confe
deration des attrlbutions dans une affaire a l'execution de 
laquelle eile ne participe ni par une aide financiere ni sur le 
plan de l'organisation. 
La Conference des directeurs cantonaux de l'lnstruction 
publique s'oppose egalement a cette extension de la com
petence federale et se refere aux recommandatlons faites 
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par la Conference internationale des bourses d'etude, 
recommandatlons qui contrlbuent deja a harmonlser les 
reglmes cantonaux appiicabies en la matiere. 

Neblker, Berichterstatter: Ich spreche hier nur zu Artikel 5 
Absatz 1. Hier will die Kommissionsmehrheit dem Entwurf 
des Bundesrates folgen und nicht dem Ständerat. Wie Sie 
sehen, hat der Ständerat hier eine Ergänzung eingeführt 
und festgelegt, dass Ausbildungsbeiträge vorzusehen seien 
an von Bund oder Kantonen anerkannte Bildungsstätten. 
Der Ständerat hat hier die Anerkennung durch den Bund 
eingefügt. Die Mehrheit der Kommission Ist nun aber der 
Auffassung, das stehe im Widerspruch zur Aufgabenteilung, 
dem Bund hier Kompetenzen einzuräumen in einer Angele
genheit, an deren Vollzug ausschllesslich die Kantone -
nach unseren gestrigen Beschlüssen - sowohl finanziell als 
auch organisatorisch beteiligt sind. Auch die Erziehungsdi
rektorenkonferenz Ist mit dieser neuen Bundeszuständigkeit 
nicht einverstanden. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Le presldent: M. Hubacher avait presente une proposition 
de mlnorite, concemant l'ailnea 2, propositlon qui est re
tlree. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
.Adopte selon ls propositlon de la majorite 

Art. 6-11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commisslon 
Adherer a la ~6clsion du Conseil des "Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hegg 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.12 
Proposition de /s commlssion 
Selon le projet du Conseil federal 

Proposition Hegg 
Adhesion au Conseil des Etats 
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Deshalb also empfehle ich Zustimmung zum Antrag des 
Bundesrates. 

Le presldent: Le Conseil federal renonce a prendre ia 
parole. Nous pouvons donc passer au vote. Nous opposons 
ia propositlon de la commission et du Conseil federal a celle 
du Conseil des Etats, reprlse par M. Hegg. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Hegg 

Abschnitt 3bls 
Antrag der Kommission 

Minderheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

(Hubacher, [Affolter; Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobbio, Deneys, [Morel, Muheim), Nauer, Vannay) 

Abschnitt 3bls: Koordination und Beiträge 

Art.12a 
nte_l 
Koordination; Richtlinien 

Abs. 1 
Der Bundesrat fördert und koordiniert die Bestrebungen der 
Kantone auf Harmonisierung der Ansätze'der Ausbildungs
beiträge; die Bundesbehörden nehmen bei der Festsetzung 
der eigenen Ausbildungsbeiträge darauf Rücksicht. 

Abs. 2 
Der Bundesrat kann in Zusammenarbeit mit den Kantonen 
Richtlinien über die Mindestansätze der Stipendien für den 
Besuch der verschiedenen Lehranstalten und Institutionen 
erlassen. 

Art.12b 
nte/ 
Beiträge 

Abs. 1 
Der Bund gewährt den Kantonen Beiträge an ihre Aufwen
dungen für Stipendien im Rahmen der Mindestansätze 
gemäss den Richtlinien der Kantone oder des Bundesrates. 

Abs. 2 
Der B1,1ndesrat kann die Beiträge an die Bedingung knüpfen, 
dass die Ansätze für die Stipendien unter den Kantonen 
koordiniert sind. 

Abs. 3 
Die Beiträge des Bundes an die beitragsberechtlgten Stipen
dien der Kantone betragen je nach ihrer Finanzkraft 15 bis 

M. Kahler Raoul, rapporteur: A l'artlcle 12, notre commis
sion vous.recommande d'adopter le projet du Conseil fede
ral. Le Conseil des Etats a lntroduit le terme de •premiere 
formatlon„ qul n'est pas clair du tout. Doit--on, par_exemple, 
considerer que l'enseignement donne par un technicum a 
une personne ayant termlne son apprentissage, fait partie de 
cette premiere formation? 

. 50 Prozent 

II est Indispensable que la definitlon du domiclle determl
nant en matlere de bourse soit pr6cise et il a semble a _la 
commission que ceia etalt le cas avec la proposition du 
Conseil federal, raison pour laquelle elle vous recommande 
de soutenir cette proposition. 

Neblker, Berichterstatter: Bei Artikel 12 beantragt Ihnen die 
Kommission wiederum, dem Entwurf des Bundesrates zuzu
stimmen und nicht dem Ständerat Der Ständerat hat den 

· Begriff der Erstausbildung eingeführt, der keineswegs klar 
ist. Gilt zum Beispiel der Besuch eines Technikums nach 
einer Lehre noch' als Erstausbildung oder ist das Zweitaus
bildung? Bei der Festlegung des stipendienrechtllchen 
Wohnsitzes ist es wesentlich, dass wir klare Verhältnisse 
schaffen. 

11-N 

Chapltre 31118 

Proposition de /a commlssion 

Mlnorlte 
(Hubacher, (Affolter, Akeret], Blunschy, Braunschweig, 
Carobblo, Deneys, [Moral, Muheim], Nauer, Vannay) 

Chapltre 31118: Coordlnatlon et subventlons 

Art.12a 
Titre 
Coordlnation; dlrectives 

Al. 1 
Le Conseil fäderal encourage et coordonne les efforts des 
cantons en vue de l'harmonisation des taux des subsides de 
formation; las autorites federales en tiennent compte lors de 
la fixation de leurs propres subsides de formation. 
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Al. 2 
Le Conseil federal peut edlcter, en coilaboration avec ies 
cantons, des directlves concernant les taux minlma des 
bourses octroyees en vue de la frequentation des diverses 
ecoles et lnstltutions. 

Art.12b 
Titre 
Subventions· 

Al. 1 
La Confederatlon alloue, dans le cadre des taux minima et 
conformement aux directives cantonales ou· du Conseil 
federal, des subventions aux cantons pour leurs depenses 
en faveur des bourses. 

Al. 2 
Le conseil federai peut subordonner les subventions a la 
conditlon que ies taux concernant les bourses soient coor
donnes entre les cantons. 

Al. 3 
Les subventlons de la Confederation pour les bourses des 
cantons susceptibles d'Atre subventlonnees s'elevent, selon 
leur capacite flnanciere, de 1~ a 50 pour cent 

Le presldent: Les proposltlons de minorite pour un chapitre 
~. articles 12a et 12b, sont retirees. 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Proposition de la commlssion 
Bitter . 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Notre commlssion vous 
recommande de bitter cet artlcle. II ressort deja de l'article 
102, chiffre 2, de la constitutlon que le Conseil federal doit 
veiller a l'application des lois.11 n'est donc pas necessaire de 
s'y referer ni au dispositlons sur l'organisatlon judlciaire de 
la Confederatlon. 

Angenommen - Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommi~lon 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlssion 
Salon le projet du Conseil federal 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Votre commlsslon vous 
recommande, conformement a la proposltion du Conseil 
federal, de permettre a celui-cl d'ordonner des releves statis
tiques mais de ne pas l'y obliger, comme le veut le Conseil 
des Etats. Salon le directeur de rbttice federal de i'educa
tion et de ia science, ces releves serviront a evaluer le 
succes des mesures envls~gees. 

Angenommen - Adopte 

Art.15 
Antrag der Kommission , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
· ... ,die bis zum 31. Dezember 1988 ausgerichtet werden. 
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Antrag Hegg 
... , die bis zum 31. Dezember 1986 ausgerichtet werden. 

Art.16 
Proposition de Ja commission 
••• jusqu'au 31 decembre 1988. 

Proposition Hegg 
•.• Jusqu'au 31 de~mbre 1986. 

Le presldent: M. Hegg a retire sa proposltion. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on la propositlon de la commission 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Propqsltion de la commisslon 
Adherer a ia declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur 1:ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen, 

83.254 

98Stlmmen 
28Stimmen 

Petition des Verbandes der Schweizerischen 
Studentenschaften (VSS) «gegen den · 
Subventionsabbau - für gerechte Stipendien,, 
Petition de l'Unlon nationale des etudlants 
de Sulsse (UNES) cccontre la dlminutlon 

· des subventlons - pour des bourses equltables,, 

Herr Kahler Raoul unterbreitet namens der Kommission den 
folgenden schriftlichen Bericht. · 
1. Am 25. März 1982 hat der Verband der Schweizerischen 
Studentenschaften eine Petition eingereicht, die von 11 947 
Personen unterzeichnet wurde. Die Petition bezieht sich auf 
die Anträge des Bundesrates, die Btlndeskornpetenz zur 
Gewährung von Beiträgen an die kantonalen Stipendien 
aufzuheben und ein Rahmengesetz über die Ausbildungs
beiträge der Kantone zu erlassen. Die Petenten verlangen, 
dass die Bundessubventionen an die Ausbildungsbeiträge 
beibehalten werden und dass das vom Bundesrat vorge
schlagene Rahmengesetz zu einem wirksamen Harmonisie
rungsgesetz ergänzt wird. 
2. Da sich die Petition auf das hängige Geschäft 81.065 
bezieht, Ist die vorberatende Kommission gestützt auf Arti
kel 40 Absatz 1 des Geschäftsreglementes des Nationalrates 
beauftragt worden, auch die Petition vorzuberaten und dem 
Rat Antrag zu stellen. 
3. Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 25. April 1983 
ausführlich über die Frage der Ausbildungsbeiträge disku
tiert und unter anderen einen Vertreter des VSS als Experten 
angehört. Dieser verdeutlichte, dass der VSS neben der 
Aufrechterhaltung von Bundessubventionen an die kanto
nalen Stipendien auch für ein wesentlich umfassenderes 
Rahmengesetz eintritt, das Grundsätze über die Beitrags
höhe und über die Harmonisierung der Berechnungssy
steme enthalten soll. Damit soll die Chancengleichheit von 
Schülern und Studenten verschiedener sozialer Schichten 
und verschiedener Kantone verbessert werden. 
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4. Die Kommission kann sich in Ihrer Mehrheit diesen Vor• 
schlägen nicht anschliessen. Sie ist mit dem Bundesrat und 
dem Ständerat der Auffassung, dass die Stipendien grund
sätzlich Sache der Kantone sein sollen. Die Kantone besit
zen die Schulhoheit und sind auch näher bei den Betroffe
nen. Das Rahmengesetz soll sich entsprechend der Grund• 
Idee der Aufgabenentflechtung auf ein Minimum beschrän
ken. Durch die Entlastung der Kantone bei anderen Aufga-

. ben. und durch die Verbesserung des Ananzausgleiches 
sollten auch flnanzschwache Kantone In der l:.age sein, die 
heutigen Leistungen des Bundes zu übernehmen. . 
Eine Kommissionsminderheit befürchtet, dass sich die 

·unterschiede zwischen den Kantonen beim Wegfall der 
Bundesbeiträge verschärfen werden. Sie tritt .deshalb dafür 
ein, dass der Bund eine Förderungs• und Koordinations
kompetenz behält und im Rahmen von Mindestansätzen 
weiterhin Beiträge an die kantonalen Aufwendungen leisten 
kann. 
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lehrllnge bedeutet, in der Stadt Zürich wohnen und essen zu 
müssen mit minimalem Lehrllngslohn und dem, was sie von 
den Kantonen bekommen bzw. nicht bekommen. 
Ich habe Sie nur nochmals darauf hinweisen wollen, wie 
merkwürdig diaArgumente «Schulnähe» oder irgendwelche 
aNähe zu Betroffenen» sind. Das helsst in be~ug auf die 
Stipendien nichts, aber auch gar nichts. Es heisst hier nichts 
anderes, als dass man etwas ganz anderes meint, nämlich 
dass man einfach sparen will, und zwar bei der Ausbildung 
sparen will. Wenn man das will, soll man das bitte so sagen 
und nicht mit irgendwelchen Argumenten, die keine sind, 
verbrämen. Ich weiss, dass die -Abstimmung gelaufen ist; 
aber, weil materiell in der Petition noch etwas Zusätzliches 
verlangt wfrd, nämlich die Harmonisierung der Ausbildungs
finanzierung, die ja · offensichtlich jetzt durch diesen 
Beschluss in sehr weite Feme gerückt ist, bitte ich Sie 
trotzdem zu manifestieren, dass Sie die Anliegen der Studie
renden - und hier geht es nicht nur um die Hochschulstu
denten; es wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass 

Antrag der Kommission - es bei den Stipendien auch um Erwachsenenbildung und 
Die Kommission beantragt mehrheitlich, der Petition keine Berufsausbildung geht - respektieren und der Petition zu-
weitere Folge zu geben. - stimmen.. · 

Antrag Herczog 
Der Petition wird Folge gegeben 

Proposition de la commisslon -
La majorlte de la co_mmission propose de ne pas donner 
d'autre sulte a la petltion. 

Proposition Herczog 
Donner suite a la petition 

Ruf-Sem: Ich spreche im Namen der Fraktion der ·NatiÖna• 
len Aktion und Vlgilants. 
Die Erledigung der vorliegenden Petition ist nach den von 
unserem Rat gestern .und heute gefällten Entscheidungen 
im Bereich des Stlpendlenwesens eine reine Formsache. 
Bne materielle Diskussion der gestellten Begehren erübrigt 
sich deshalb. Im Namen unserer Fraktion bitte ich Sie, 
gemäss dem Antrag der Kommission di.e PeJltlon abzu
schreiben und ihr keine Folge zu leisten. 

- Es drängt sich für uns jedoch auf, bei dieser Gelegenheit 
Herczog: Viel zu sagen gibt es jetzt nicht mehr zu diesem einige Tatsachen über die Petenten in Erinnerung zu rufen, 
Thema. Vielleicht nur noch kurz zwei Dinge: Zur Repräsen- um das Gewicht des Begehrens und die mehrfach 
tatlvltät, die gestern in verschiedenen Voten in Zweifel gezo- behauptete Repräsentativität ins richtige Licht zu rücken. 
gen wurde - wohl aus Mangel an Inhaltlichen Argumenten Der Anspruch des VSS, die Gesamtheit oder auch nur eine 
gegenüber dem, was verlangt wurde. Es Ist ja. bekanntlich Mehrheit der weit Ober-50 000 Hochschulstudenten in unse-
oft so- das erleben wir auch in den Gewerkschaften-, dass rem Land.zu vertreten, Ist schlichtweg eine Anmassungl Der 
man von Untemehmerseite sehr oft besser weiss, wer die sogenannte «Verband Schweizerischer Studentenschaften" 

. guten Gewerkschaften und die guten Gewerkschafter sind. Ist heute - im Gegensatz zu früher - trotz seines wohlklln-
. Hier soll das gleiche offensichtlich auch versucht werden. genden Namens ein alles andere als schweizerisch denken-
Diese Organisationen haben eine bestimmte Tradition. Es der und handelnder Verband, sondern eine zweckentfrem-
slnd gegen 12 000 Unterschriften eingegangen, und ich dete politische Organisation Im Dienste mehr als fragwürdl-
glaube, die Repräsentativität ist durchaus gegeben. ger Ideologien! · 
Noch kurz zu einem zweiten Punkt, eher das Inhaltliche Wer entsprechend aufmerksam die Entwicklung des VSS in 
betreffend: Sie sehen auf Seite 2 der Beantwortung der den letzten Monaten verf9lgte, konnte die gezielte Agitation 
Petition, wie inhaltlich argumentiert wird: Man will der Peti- und Wühlarbeit nicht übersehen. Bezeichnend war Ende 
tlon nicht Folge leisten, weil Stipendien · grundsätzlich des vergangenen Jahres die unrühmliche Wahl des Kommu-
«Sache· der Kantone• seien, und zweitens, weil die Kantone nisten Schwander, ehemaliger Mitarbeiter des Moskauer 
die Schulhoheit besässen und «näher bei den Betroffenen» Spionagebüros Novosti In Bern, zum VSS-Generalsekretär. 
seien. Stellen Sie sich diese Argumentation vor: "näher bei Die «Hochschulzeitung„ schrieb dazu In Ihrer Dezember-
den Betroffenen», abgesehen· davon, dass die Nähe zu den ausgabe 1983 unter anderem: "Damit ist der VSS in den 
Betroffenen noch nicht automatisch mehr Urteilsschärfe zu Händen eines der aktivsten Berufsrevolutionäre der alten 
bedeuten hat! Können Sie sich die verschiedenen konkreten Garde. Die Wahl des Moskau- und Kuba-Agenten Schwan-
Situationen vorstellen? Zunächst die Eidgenössische Tech- der ist wohl die perfideste Ohrfeige für die Schweizer Stu
nlsche Hochschule! Wenn man jetzt die Hochschulstuden- denten von selten des VSS in den letzten Jahren.» Und 
ten betrachtet, was heisst hier Schulnähe? Heisst das hier weiter: «Der VSS hat sich durch diesen Akt der politischen 
Kanton Zürich, helsst das, gemäss Studentenwohnort, Idiotie vollends Ins Abseits versetzt. Es erweist sich heute 
obwohl sie gar nicht dort studieren, wo sie wohnen? mehr denn je als richtig, dass sich vieie Studenten von 
Oder ein völlig anderes Beispiel: Die Berufsausbildung der diesem perversen Klub verabschiedet haben ... Soweit die 
Vermessungszeichner: Es gibt bekanntlich nicht so viele «Schweizerische Hochschulzeitung». Diesen Verband noch 
Lehrlinge, dass sie am Ausbildungsort, wo sie in der Lehre als glaubwürdig zu betrachten, würde nicht bloss eine Ohr-
sind, auch die Gewerbeschule besuchen, weshalb sie nach- feige für die überwiegende Mehrheit der Schweizer Studen-
her die Gewerbeschule zusammen besuchen. Sondem es ten bedeuten, die sich der freiheitlichen Werte unseres Sun-
bestehen gesamtschweizerische Ausbildungszeiten, so dass desstaates bewusst und dafür einzutreten bereit sind, son-
man aus . der ganzen Deutschschweiz •während neun dem ebenso eine Beleidigung für das gesamte Schweizer 
.Wochen zum Beispiel in Zürich die Vermessungszeichner- Volk! 
lehrllnge zusammenzieht. Die Wahl Schwanders erleicherte diesem offensichtlich den 
Es sind just jene Kantone, die diese Ausbildungsmöglichkeit Marsch durch die Institutionen und zeitigte auch bereits 
gar nicht anbieten, die am wenigsten Stlp~ndien bezahlen Folgen: Am 24. Februar 1984 war im «Thurgauer Tagblatt» 
und jetzt dann noch weniger zahlen werden, obschon die folgende Notiz zu lesen: ccDer Verband Schweizerischer 
Ausbildung zum Beispiel im Kanton oder in der Stadt Zürich Studentenschaften (VSS) hat sich in einem Brief beim offi-
stattflndet. Sie können sich etwa vorstellen - es ist nur ein ziellen sowjetischen Studentenverband entschuldigt. Der 
Beispiel von vielen-; was es für die Vermessungszeichner- Grund: Im Jahre 1980 blieb der VSS aus Protest gegen die 
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Ausrufung des Kriegsrechtes in Polen einer Sitzung in 
Mlnsk (UdSSR) fem. Am vergangenen Mittwoch beschloss 
der VSS auf die Initiative seines Präsidenten Lukas 
Weiss ..... (Presldent : M. Ruf, nous traitons ici de la petition 
de !'Union nationale des etudlants de Sulsse et non pas de la 
polltique generale de cette Union. Je vous serais reconnais
sant de revenir au sujet.) 
Herr Präsident, meineJ\usführungen stehen in sehr engem 
Zusammenhang mit der Petition, weil sie der Verständlich
keit des Anliegens dienen und dessen Repräsentativität ins 
richtige Licht rücken sollen, was ohne meine Ausführungen 
nicht möglich ist. ich gestatte mir, weiter zu zitieren: 
«Damit ..... (President: je vous prle de ie faire brlevement.) 
Herr Präsident, Ich werde mich bemühen. «Damit zieht der 
VSS · seine damaligen Proteste gegen das Kriegsrecht in 
Polen zurück. Dieses Entschuldigungsschreiben zeigt, dass 
die Befürchtungen gemässigter Studenten - auch des 
Schweizerischen liberalen Studentenverbandes -, dass der 
VSS zur ,Marionette Moskaus, werden könnte, nicht unbe
gründet waren. Diese Gefahr bestand seit der Wahl von 
Martin Schwander, Mitglied des ZK der Partei der Arbeit und 
ehemaliger Mitarbeiter der •Nachrichtenagentur Novostl•. 
Der VSS zeigt mit seinem Entschuldigungsschreiben an 
Moskau seine Moskauhörigkeit; von einer Vertreterin der 
Interessen aller Schweizer Studenten, dies behauptet der 
VSS zu sein, kann unter diesen Umständen keine Rede mehr 
sein.» 
Glücklicherweise liegen die Interessen der Schweizer Stu
denten nicht in Moskau! Wenn ich mich durch den VSS und 
diese Petition - um auf Herrn Bircher, der gestern eine 
entsprechende Bemerkung machte, zurückzukommen -
nicht vertreten fühle, so weiss ich die erdrückende Mehrheit 
meiner Kommilitonen im ganzen Land auf meiner Seite. 
Seit längerer Zeit engagiert sich der gesamte Verband aus
serdem für das kommunisten- und kubahörige Nicaragua 
sowie die sogenannten «Befreiungsorganisationen» in EI 
Salvador; ich verzichte diesbezüglich auf nähere Ausführun
gen. Zahlreiche weitere Beispiele für die zweifelhaften Akti
vitäten des VSS könnten angeführt werden. In schamloser 
Welse werden die Schweizer Hochschulstudenten via Indi
rekter Mitgliederbeiträge auch finanziell missbraucht, damit 
einige wenige Aktivisten ihre versalzene politische Suppe 
kochen können. 
Vor diesem Hintergrund verliert die vorliegende Petition mit 
ihrem anmassenden Anspruch auf Repräsentativität voll
ends an Glaubwürdigkeit. Wie viele der Unterzeichner tat
sächlich Studenten sind, kann zudem nicht beurteilt wer
den. Jede Petition darf auch von Nichtstimmberechtigen 
und überdies mehrmals unterzeichnet werden. Weil die 
Unterschriften nicht· überprüfbar sind, 'A'.ird ihr Gewicht 
natürlich erheblich relativiert. 
Unsere Fraktion ist überzeugt, dass die bereits verabschie
deten Beschlüsse im Stipendlenbereich vom Volk mehrheit
lich begrüsst werden. 
Wir bitten Sie, der Petition keine Folge zu leisten. 

Hubacher: Ich möchte Sie bitten, die Petition zu unterstüt
zen. Von der Tatsache, dass 12 000 Studierende eine Peti
tion unterstützen und sich dafür einsetzen, dass Stipendien 

· wie bisher zumindest harmonisiert und durch den Bund 
koordiniert werden, kann man nicht ableiten, dass wir 
12 000 «subversive Leute» auf diesen Listen finden, wie das 
Herr Ruf darstellt nach dem Motto: «Dümmer geht es nicht 
mehrl» 
Man kann junge Leute schon in die falsche Ecke abdrängen 
und jede Aktion und jede einem nicht zusagende politische 
Auffassung derart abstempeln, wie das getan worden ist. 
Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn es wieder 

. einmal Jugendunruhen gibt! 

~- Kohler Raoul, rapporteur: Je vous propose egalement 
d'en revenlr a l'essentiel, qul est la petition de l'UNES. Votre 
commission vous a fait paivenir un rapport ecrit. Elle vous 

· propose de ne pas donner a cette petition d'autre sulte que 

celle que nous y avons donnee dans le cadre de la dlscus
sion de la lol sur les subsldes de formation. 
M. Herczog propose d'y donner sulte, II me parait qu'en 
toute bonne loglque, on ne peut le faire. Je vous .recom
mande donc de vous rallier a la proposltlon de votre com-
misslon. • 

Neblker, Berichterstatter: Es steht uns nicht zu, über die 
Petltionäre an sich zu urteilen. Jedermann in der Schweiz ist 
berechtigt, Petitionen einzureichen. Dass die Studenten -
welcher Couleur auch immer- um Stipendien besorgt sind, 
ist selbstverständlich. Es ist ihr gutes Recht, eigentli.ch sogar 
ihre Pflicht, hier eine Petition einzureichen. 
Wir haben nun allerdings Im Rat anders entschieden; die 
Entscheidung fiel klar aus. Erziehung und Ausbildung sind -
nach Sachen geordnet - eine Angelegenheit der Kantone; 
entsprechend sind es auch die Stipendien. Diese Studenten 
müssen sich, um ihre Anliegen durchzusetzen, jetzt an die 
neue Adresse wenden, nämlich an die Kantone. 
Die Folge unserer Beschlüsse Ist eindeutig, nämlich, dass 
Y'ir der Petition keine Folge leisten können. Die Anliegen. der 
Petltionäre sind aber durchaus verständlich, nur müssen sie 
sich an die zuständigen Behörden wenden. 

Bundesrat Friedrich: Der Entscheid ist nur noch eine Sache 
purer Logik: Nachdem Sie vorhin Bundesrat und Kommis-

. slonsmehrheit gefolgt sind, müssen Sie dem Kommissions
antrag auch in dieser Angelegenheit folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Herczog 
Für den Antrag der Kommission 

G 

Turnen und Sport 

54Stimmen 
86Stlmmen 

Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport 
Gymnastlque et spart 
Lol federale encourageant la gymnastlque et les sports 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 

Minderheit 
(Hubacher, [Affolter] , Braunschweig, Carobblo, [Muhelm], 
Nauer, Vannay) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja comm/sslon 
Majorite 
Entrer en matiere 

Mlnorlte 
(Hubacher, [Affolter], Braunschweig, Carobbio, [Muheim], 
Nauer, Vannay) 
Ne pas entrer en matiere 

M. Kahler Raoul, rapporteur: La constltutlon federale a ete 
completee en 1970 par l'adjonction de l'article 27qu1nq11181, qui 
donne a la Confederation la competence de legiferer en 
matiere de gymnastlque et de sports et de rendre obllgatoire 
l'enseignement de ces dlsciplines dans les ecoles. II appar
tlent aux cantons de faire appliquer ces prescriptions dans 
l'enseignement. 
Cette dlsposition constitutionnelle a ete rendue executoire 
en 1972 par la loi federale encourageant la gymnastique et 
les sports. Cette loi a donne satisfaction en general. Elle a 
renforce la collaboration entre la Confederation, les can
tons, les communes et les organisations sportives et a 
contrlbue notablement a accroitre le nombre des jeunes qui 
font du sport a l'ecole et qui participent aux activites des 
mouvements «Jeunesse et Sport». 



8. März 1984 N 

II faut cependant constater qua las attributions federales et 
cantonales sont tres fortement imbriquees dans ce 
domaine. La Confederatlon a adopte des dlsposltions con
cernant la gymnastlque a l'ecole et le sport scolaire faculta
tlf, blen que ces questions relevant de la competence des 
cantons. En outre, la legislatlon y relative est particuliere
ment detaillee. 
Le Conseil federal propose non pas une refonte mais une 
modlficatlon de la loi sur quelques points mineurs. Alnsl, il 
prevoit de confler aux cantons le soin de regler et de 
flnancer le sport scolaire facultatif et la formatlon des per
sonnes chargees d'enseigner la gymnastique et las sports, 
de mäme que le perfectlonnement de leurs connaissances. 
Selon las decislons pri~ par le Conseil des Etats, la Confe
deratlon pourra neanmoins coordonner las activites dans le 
domalne du sport volontaire ä l'~ole ä l'egard des mouve
ments ccJeunesse et Sport•. La Confederatlon devra desor
mals se llmlter ä assurer la formatlon des cadres et l'ensel
gnement de degre superleur donne aux moniteurs. La for
matlon de base de ces derniers dolt ätre confiee aux can
tons et aux organisatlons de gymnastique et de sports. Le 
Conseil federal propose enfln de n'accorder de subventlons 
federales que pour l'amenagement de places de gymnastl
que et de sport d'lmportance nationale. Aucune subvention 
n'a plus ete accordee depuis 1977 pour la ·construction 
d'ouvrages n'ayant qu'un interät local ou regional. 
Notre commlssion a d'abord entendu M. Kaspar Wolf, dlrec• 
teur de l'Ecole federale de gymnastlque et de sport de 
Macolln, qui a declare que las personnalltes responsables 
des actlvltes sportives en Sulsse approuvent las modiflca
tlons proposees. Notre commission a acquls la convictlon 
que l'aide de depart accordee par la Confederatlon en 
matlere de sport scolalre facultatlf et de formatlon des 

•. enseignants et des monlteurs de Jeunesse et Sport a permis 
d'attelndre les objectlfs qu'on s'etait fixes. Cette alde peut 
donc ätre supprlmee. II appartlent aux cantons de legiferer 
en matlere de gymnastique et de sport et de flnancer les 
actlvltes y relatives. Aussl, las propositlons visant ä assurer 
une nouvelle repartitlon des täches dans ce domalne sont
elles satlsfaisantes. 
Pour cette ralson, notre commission a decide par 17 voix 
contre 5 d'entrer en matlitre et a approuve la loi revlsee par 
14 voix co11tre 4 au cours du vote sur l'ensemble du projet. 
Je vous recommande, au nom de -la commlssion, de bien 
voulolr entrer en matlere sur cet objet. 

Neblker, _Berichterstatter: Artikel 27quinqules der Bundes
verfassung gibt dem Bund die Kompetenz, Vorschriften 
über Turnen und Sport zu erlassen und den Turn- und 
Sportunterricht an den Schulen obligatorisch zu erklären. 
Im Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport 
wurden die Verfassungsbestimmungen konkretisiert. Dieses 
Gesetz hat sich In der Vergangenheit bewährt. Die Zusam
menarbeit zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und den 
Sportorganisationen wurde gefördert. Sie hat entsprechend 
Früchte getragen. Heute Ist die Zahl -der Jugendlichen, die 
sich in Schulen und Im Rahmen von Turnen und Sport 
sportlich betätigen, bedeutend grösser geworden. Die Kan
tone anerkennen die Bedeutung des Sportes für Schüler, 
Jugendliche wie auch für Erwachsene. 
Auf dem Gebiete des Sportes sind nun aber die Kompeten
zen ausserordentlich stark verflochten. Der Bund macht 
zum Beispiel Vorschriften beim Schulturnen und beim frei
willigen Schulsport, obwohl dies eine kantonale Aufgabe ist, 

. eine Aufgabe Im Rahmen der Erziehung und Ausbildung. 
Die Vorschriften waren richtig für den Start und für den 
Aufbau. Jetzt sind sie in der bestehenden Dichte nicht mehr 
notwendig. 
Bel der vorliegenden Vorlage geht es um einige kleinere 
Änderungen des Bundesgesetzes, also nicht um grundsätz
liche Fragen. Öle finanziellen Folgen sind auch relativ 
bescheiden. Es tritt nur eine Entlastung um rund 8 Millionen 
Franken des Bundes ein. Die Änderungen betreffen nament
lich folgendes: 
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1. Die Regelung und die Finanzierung des freiwilligen Schul
sportes sowie die Aus- und Fortbildung der Turn- und Sport
lehrer werden den Kantonen voll übertragen. 
2. Dem Bund verbleibt, nach Beschluss des Ständerates, 
eine Koordinationsaufgabe. 
3. Bel der Institution Jugend und Sport sorgt der Bund für 
die Kader- und die höhere Leiterausbildung. Die übrigen 
Leiterwerden nach wie vor durch die Kantone und durch die 
Turn- und Sportverbände ausgebildet, unter der Leitung des 
Bundes. Der Bund trägt nach wie vor auch weiterhin die 
Hauptkosten von Jugend und Sport. . 
4. Die Subventionen des Bundes für Sportanlagen werden 
auf Anlagen von nationaler Bedeutung beschränkt. 
5. Weitere Beiträge des Bundes an Kantone in der Höhe von 
etwa 3 MIiiionen Franken werden im Rahmen von Verord
nungen gekürzt. Dabei handelt es sich um etwa 20 Positio
nen, vorwiegend um Bagatellsubventlonen, die viel Verwal
tungsaufwand mit sich bringen. 
Die vorberatende Kommission ist sich der Bedeutung des 
Sportes für die Jugend und die Erwachsenen bewusst. Wir 
haben deshalb den Direktor der Eidgenössischen Turn- und 
Sportschule Maggllngen, Herrn Wolf, angehört. Wir haben 
zur Kenntnis genommen, dass die schweizerische Sportfüh• 
rung mit den Vorschlägen einverstanden ist, denn der Sub• 
ventlonsabbau Ist bescheiden; die Beiträge waren notwen
dig als Starthilfe. Heute Ist es richtig, Turnen und Sport an 
den Volksschulen voll in den Zuständigkeitsbereich der Kan~ 
tone abzutreten. Die Entflechtung der Aufgabe Ist sinnvoll. 
Die Kommission hat - mit 17 zu 5 Stimmen - Eintreten 
beschlossen. Ich beantrage Ihnen, das gleiche zu tun. 

Hubacher, Sprecher der Minderheit: Wir stellen den Nicht· 
eintretensantrag deshalb, weil die Vorlage Aufgabenteilung 
langsam zu sehr zur Prinzipienreiterei wird. 
Die ursprüngliche Absicht war, eine klare Aufgabenteilung 
vorzunehmen: Entweder besorgt der Bund dieses Geschäft, 
oder die Kantone besorgen es. Von daher hat es durchaus 
einen Rationalisierungseffekt und einen staatspolitischen 
Grund, dass man darüber redet. Auch hier, bei der Vorlage. 
Sport, ist es ja nicht so, dass diese Aufgabenteilung - wenn 
wir dem Antrag der Kommission zustimmen- im Sinne einer 
klaren Geschäftsführung vorgenommen wird. Der Bund 
steigt trotz allem nicht aus dem Geschäft «Sport„ aus. Er 
bleibt beispielsweise Hausherr der Eidgenössischen Turn
und Sportschule. Man verschiebt einige Akzente. Es werden 
einige finanzielle Aufwendungen an die Kantone übergelei
tet. Von einem Rätionallsierungseffekt Im Sinne der 
ursprünglich gewollten Aufgabenteilung Ist aber wenig die 
Rede. 
Der Kommissionssprecher, Herr Nebiker, hat vorhin den 
Direktor der Sportschule, Herrn Kaspar Wolf, zitiert. Es 
stimmt, dass sich sowohl Herr Wolf wie die Sportverbände 
schlussendlich mit den Anträgen abgefunden haben. 
Gemäss Protokoll hat aber Herr Wolf auch gesagt: «Das 
Konzept hat sich in den zehn Jahren seines Bestehens 
bewährt. In den umliegenden Ländern wird es oft als Modell 
einer angemessenen Chargenverteilung zwischen den ver
schiedenen staatlichen Ebenen und privaten Organisatio
nen betrachtet.,. Herr Wolf war noch sehr zurückhaltend. 
Man hätte auch sagen können, das bisherige Sportkonzept 
sei, bei relativ geringen finanziellen Aufwendungen für den 
Bund, sozusagen ein Mustermodell für ausländische Staa
ten. Herr Wolf hat weiter gesagt- und das müsste man eben 
auch, soweit wir dies hier Oberhaupt noch diskutieren wol
len, überlegen -, Im Zusammenhang mit dem Schulsport: 
«Beim freiwilligen Schulsport will der Bund 1,3 Millionen 
Franken einsparen. In einigen Kantonen wird er deshalb 
vermutlich nicht mehr gleichermassen weitergeführt werden 
wie bisher.» Es gäbe noch andere ähnliche Aussagen. 
Es geht hier um einen Betrag von rund 8 Millionen Franken. 
Bel Turnen und Sport werden 2 Millionen Franken einge
spart und bei Jugend und Sport 6 Millionen Franken. Wir 
haben die Jugendunruhen noch in bester Erinnerung, und 
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wir fragen uns nun in unserer Fraktion, ob es sich wirklich 
lohnt, ein offensichtlich bewährtes Konzept der sportlichen 
Förderung - es geht ja nicht um die Spitzensportler, son
dern um die Grundausbildung der Jugend und um die 
Ausbildung der Ausbildner - wegen 8 Millionen Franken · 
jetzt einfach aufzugeben. 
Wir fragen uns, in welchem Land wir eigentlich leben? Ohne 
dass wir es hier diskutierten - es fällt gar nicht direkt in die 
Kompetenz des Nationalrates, sondern man liest diese Zah
len im Bericht der Käseunion - bezahlte der Bund mit 
blanker Hand Im Jahre 1982 267 Millionen Franken für die 
Verbilligung des Käses, damit die amerikanischen Liebhaber 
schweizerischen Käses in New York diesen Käse billiger 
kaufen können als der Schweizer hier In Bern, Zürich oder 
Basel. Das spielt offenbar keine Rolle, aber bei solch wlchtl• 
gen Fragen, die die Jugend betreffen, die die Sportförde
rung an der Basis angehen, veranstalten wir nun wegen 8 
Millionen Fränklein eine derartige Diskussion und zerschla
gen ein Modell, das von den Verantwortlichen nur widerwil• 
lig und nur unter dem offensichtlich für sie unausweichli
chen Druck geschluckt worden ist. Ich habe oft den Ein
druck, dass wir in diesem Hause .nicht die wesentlichen 
Probleme diskutieren, sondern die unwesentlichen. Hier 
hätte man ruhig den Status quo beibehalten dürfen. Ein 
Modell, das sich zehn Jahre lang bewährt hat, sollte man 
nicht wegen eines Prinzips, an welchem man stur festhalten 
will, aufgeben. Hier macht man Im falschen Moment er.st 
noch das falsche. 

Blel: Der Sport hat in den letzten Jahren wiederholt zu 
eingehenden Debatten Im Parlament, vor allem im National
rat, geführt Das ist auch richtig so, weil wir uns dadurch 
bewusst geworden sind, dass der Sport Teil unserer gesell
schaftlichen Wirklichkeit ist, dass er eine grosse Rolle spielt, 
die auch uns Politiker zu beschäftigen hat. 
Auch heute haben wir es wieder mit dem Sport zu·tun. Heute 
geht es darum, dass wir die Frage der Aufgabenentflechtung 

· in allen Bereichen durchdiskutieren, um zu sehen, wo man 
wirklich entflechten kann und wo nicht. Im ßereich des 
Sports ist es nun nicht ganz so, wie Kollege Hubacher 
gesagt hat. Die Referenten haben Ihnen das richtig darge
legt: es geht darum, dass wir dort, wo gewisse Dinge mit 
Bundesinitiative angelaufen.sind und sich nun weiterentwik
kelt haben, die Initiative an die Kantone weitergeben. Das ist 
nun vor allem·der Bereich des freiwilligen Schulsports. Das 
Paket, wie es heute vorliegt, ist - nicht zuletzt auch dank 
dem energischen Kampf all derjenigen aus unserem Kreise, 
die sich intensiv mit dem Sport beschäftigen - durchaus 
akzeptabel. Ich darf Ihnen hier noch einmal deutlich erklä
ren, und zwar sowohl im Namen des Ausschusses der Sport
gruppe des Parlamentes wie auch der schweizerischen 
Sportführung, die uns dies gestern nachmittag an einer 

· Zusammenkunft in Magglingen noch einmal deutlich bestä
tigt hat: Dieses Massnahmenpaket Ist von seifen des Sportes 
akzeptabel. Es tangiert•das Sportkonzept unseres Landes 
nicht. Selbstverständllch gibt jede Verschiebung von Aufga
ben, und damit auch von Zuwendungen, zu Diskussionen 
Anlass. Es hat sich aber gezeigt, dass die Sportler upd die 
Sportkreise nicht nur ihr enges Gebiet sehen, sondern das 
Ganze, und dass sie im Interesse dieses Ganzen auch bereit 
sind, Neuerungen und Änderungen zuzustimmen. 
Vom Gesichtspunkt der Ziele der Aufgabenneuverteilung 
lässt sich also das, was Ihnen heute vorliegt, durchaus 
rechtfertigen. Auf der anderen Seite - das möchten wir 
natürlich auch sagen - gibt es aber meines Wissens keinen 
Bereich der Bundesausgaben, in dem In den letzten Jahren 
so viel gespart worden Ist. Es wurde nicht nur, wie in allen 
anderen Bereichen, der Zuwachs begrenzt, sondern es 
wurde effektiv gekürzt. Wenn das in allen Bereichen der Fall 
gewesen wäre, müssten wir nicht mehr über die Sanierung · 
der Bundesfinanzen diskutieren. Das möchten wir deutlich 
machen. 
Wir vom Sport aus haben uns seinerzeit vehement gewehrt 
gegen Abstriche, die dann den Sport Im Mark getroffen 
hätten, wirklich zleiwidrig und auch unvereinbar gewesen 

wären mit einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Ich 
denke da an die vieldiskutierten Beiträge an die schweizeri
schen Sportvertiände. In der Presse ist in den letzten Tagen 
wieder viel Unsinn geschrieben worden. Es sind nicht Sub
ventionen an die Sportverbände als Verbände, sondern es 
sind Beiträge, die gewährt werden, sofern diese national 
organisierten Sportverbände Leiterausbildungen durchfüh
ren. All diese Zehntausende von Sportleitern, die überall die 
Sportübungen In Vereinen leiten, werden zentral ausgebil
det, und das kann nur durch den Bund unterstützt werden, 
weil eben unsere Fachverbände auch national organisiert 
sind. Es wäre ein Unsinn, etwas anderes vorzunehmen. Wir 
haben nun mit Vergnügen gehört, dass der Bundesrat offen
sichtlich diese warnende Stimme auch aus Sportkreisen 
verstanden hat und im Rahmen des Sparpaketes darauf 
verzichtet, diese Beiträge an die Sportleiterausbildung zu 
streichen. Das ist für uns viel wesentlicher als die Korrektu
ren im Bereiche des freiwilligen Schulsportes. 
Wir haben noch eine weitere Erwartung bezüglich der.kom
menden Politik. Herr Bundesrat, wir hoffen, dass die Bestim
mungen, so wie sie nun von .der Mehrheit der Kommission 
und von Ihnen vorgelegt werden, auf dem Verordnungsweg 
positiv und nicht negativ ausgelegt werden. Man hat immer 
noch beide Möglichkeiten. Wir legen Ihnen das sehr ans 
Herz, denn wir sind der Meinung, von selten des Sportes 
seien. nun genug Beiträge geleistet worden, bei den Spar
massnahmen und auch bei einer Neuverteilung der Auf
gaben. 
In_ dem Sinne sind wir der Meinung, wir sollten auf diese 
Vorlage eintreten und sie auch unterstütze11 können. Unsere 
Fraktion wird unter Zustimmung zu diesen Vorschlägen für 
Eintreten stimmen. 

M. Dafflon: Le groupe du Part! du travail, du Parti·socialiste 
· autonome. et des Organisations progresslstes apporte son 
appui a la proposition de M. Hubacher. En effet, c'est un 
total de 31 millions, en quatre ans, de subventions au sport 
qui vont ~tre supprlmees, qui, d'ailleurs, viennent s'ajouter a 
une serie de suppressions, de dimlnutions et de non-paie
ments de subventions aux organisations sportives et a la 
cause du sport en general. Ces suppressions se font dans le 
secteur qui en a manifestement le plus besoin, et j'aimerais 
souligner ici l'attitude du Conseil federal qui est paradoxale. 
Ce dernier nous dit toujours qu'en fait il est la pour encoura
ger le sport et, dans la pratique, on s'aper90it qua, a tout 
moment, dans !es votes du budget, et contrairement a ce 
qua disalt tout a !'heure M. Blei, II y a des suppressions. Je 
m'etonne d'autre part que, en tant que membre du comite 
du groupement parlementaire pour le sport, M. Biet accepte 
cette diminution de l'encouragement au sport. 
Dans las proposltions qui nous sont faites, on ne subven
tionnera plus la formatlon des moniteurs pour les ecoles 
primalres, secondaires et moyennes. Seule subslstera la 
formation des cadres universltaires. On va supprimer egale
ment ia subvention a la promotion du sport a l'ecole, ce qui 
signifie, dans ce secteur-ia, la suppression des camps deski 
et des semalnes de neige qui sont beneflques pour les 
ecoliers qui subiront le contrecoup de cette suppression. 
Pour beaucoup d'entre eux, dans de petites villes, de petites 
regions, c'etalt la saufe occasion de pratiquer le sport dans 
des condltions parfaites. 
Le message nous dit que la question du sport pour ies 
apprentis sera examinee en mäme temps que la formation 
professionnelle, dans ie cadre de la deuxieme etape de ia 
repartitlon des täches. Pius loin, on nous dit: «C'est pour
quoi la coresponsabilite des cantons doit y ätre renforcee. 
Pour y parvenir nous proposons de repartir verticalement la 
formation des moniteurs, sous ia direction de la Confedera
tion.» En ciair, la Confederation continuera a subventionner 
la formation des moniteurs dans les ecoles superieures, en 
revanche les cantons et les communes devront s'occuper de 
la formation des moniteurs dans les ecoies prlmaires, secon
daires et moyennes. Ceci signifie que dans beaucoup d'en
droits on n'attribuera pas ies cr6dits, on sous-estimera la 
necessite de former des moniteurs pour l'encouragement au 
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sport. On salt dejä, depuis que ia ioi a ete votee en 1972, qu'il 
a fallu et qu'll faudra encore des annees pour arrlver a ce 
qu'elle sott appliquee partout. d'une fat;on consequente; on 
salt aussi que dans de nombreux endroits eile n'est appli
quee qu'episodiquement et de maniere tres modeste, on ne 
se bouscuie pas pour appliquer ces prlncipes de la iol et de 
faire en sorte que nos jeunes pulssent beneficler de ia 
gymnastlque. . 
On nous signaie aussi que d'autres mesures de repartitlon 
seront examinees en rapport avec la.revision de la loi sur la 
gymnastlque et les sports au niveau de i'ordonnance. 
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifle que i'on reviendra 
ef'.ICOre, dans d'autres clrconstances, a des reductions 
importantes dans le domalne de l'aide au sport. Au chiffre 
4.05.3 du message, le Conseil federal nous dlt:

0

•A i'origine la 
polltlque federale du sport prevoyait que la Confederation 
devalt subventionner, dans les limites des credits ouverts, la 
constructlon d'lnstallations 11portlves de caractere national 
ou regional, volre sous certaines conditions de caractere 
local. La loi federaie de 1977 lnstituant des mesures propres 
a equlllbrer ies flnances federaies a transforme cette obiiga
tlon en une simple faculte. Depuis lors, aucune subventlon 
n'a ete accordee pour des Installations de caractere regio
nal ... C'est ce que soullgnait taut a !'heure M. Blei. II disait 
que d'epuls 1976/1977 on n'accorde plus de subventions. Et 
pourtant. II y avalt une loi permettant de subventlonner; on 
ne !'a pas fait Dans ces conditions, en ne disant rien au . 
Consell federal, en le laissant continuer a rogner ies subven
tlons au sport, II va se sentlr encourage ·a continuer. Mon
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pour Estavayer-le-Gibloux, mais pour i'ensembie du pays: II 
y va de la formation de la jeunessel Aucune somme, si petite 
soit-elle, n'est lnsuffisante pour ies responsables. 
J'al justement icl la lettre d'un medecin qui soullgne le 
prob!eme de ia drogue. Je n'aime pas beaucoup utiiiser cet 
argument, mals de plus en plus, nous sommes confrontes a 
une situation traglque, un peu partout dans notre pays, ies 
villes n'etant plus les seules a etre touchees par ce fleau. II 

. est necessaire de tout mettre.en cauvre pour que las jeunes 
puissent se livrer a une actlvite saine. Le medecin en ques
tlon me preclse qu'en fait, on constate qua le nombre de 
deces parml les jeunas·est beaucoup plus important qua 
celui rapporte par ia radio ou la presse. Les deces annonces 
dans les joumaux sont ceux qui decoulent d'une overdose, 
mais II y a a cöte tous les deces par sulcide, par hepatite, par 
superposltlon d'heroine et de cocaTne avec somniferes, avec 
stlmulants, sans compter encore, dit-11, les effets conjugues 
de l'alcool. Le nombre des drogues augmente sans cesse et 
II est vral qua l'pn doit tout falre·pour eviter une propagatlon 
plus lmportante de ce fleau. Un des moyens de l'enrayer est 
de donner a nos jeunes la possibiiite d'avoir de$ activites et 
cela partlculierement dans las endrojts Oll justement alles 
font defaut 
C'est la raison pour iaquelie je vous demande de ne pas 
entrer en matiere su'r cette propositlon. Cä faisant, vous 
alertez le Conseil federai ainsi qua las specialistas en ayant 
l'alr de leur dire: dans ce domalne-iä, nous n'acceptons plus 
de coupes sombresl · · 

sieur Blel, vous dites que pour la prochalne dlscusslon qua Loretan: Die freisinnig-demokratische Fraktion ist f0r Ein
nous aurons sur les dlminutlons des credits on ne touchera treten und Zustimmung zur Revision des Bundesgesetzes 
pas le sport. Toutefols permettez-mol de vous dlre que je über die Förderung von Turnen und Sport gemäss den 
suis lntervenu lcl a chaque dlscussion du budget, cela falt Anträgen des Bundesrates und den Beschlüssen des Stän
des annees qua j'ai demontre qua le falt de dlminuer la part . derates. 
du sport dans le budget mettait en danger non seulement la · Was seit 1972 mit wesentlicher Starthilfe des Bundes 
pratlque du sport, mals surtout l'encouragement au niveau geschaffen worden Ist. lässt sich sehen und verdient hohe 
de l'ecole, au niveau des apprentls et au niveau general de la Anerkennung. Es wurde für unsere Jugend geschaffen und 
jeunesse. Malheureusement, peu de deputes sont inteive-- der Bund wird - wie wir mehrfach gehört ~aben - weiterhin · 
nus et'le Conseil federal s'est senti encourage a perseverer. engagiert bei der Sportförderung mitmachen. Was uns hier 
Vous evoqulez la dlscussion qu'on avalt hier a la Maison des vorgeschlagen wird, ist relativ bescheiden und kann nach 

· sports de Macolln. Mais lorsque j'al pose la question concer- unserer Überzeugung von den Kantonen und Gemeinden 
nant las subvent,ion,s. pour savoir ce qua pensaient las verkraftet werden. Sie sind Ja. mit oder ohne Bundessubven
lnteresses, 11s ont fait une ou deux constatations telles que tionen, die hauptsächlichsten Träger des Schulturnens und 
celles que vous avez faltes tout a l'heure mals ils ont reg rette des freiwilligen Schulsportes, wobei das bundesrechtliche 
aussi la diminution de la subventlon au spart. Je pense qua Obligatorium von drei Stunden Turn- und Sportunterricht an 
nous devons Atre conscients que c'est la un probieme extra- Volks- und Mittelschulen bestehen bleibt. Das Obligatorium 
mement lmportant; une dlmlnutlon de 31 milllons, c'est une im Lehrllngstumen steht hier nicht zur Diskussion. Sodann 
coupe conslderable dans un domaine ou il y a deja si peu de bleibt Jugend und Sport nach wie vor unter der Leitung des 

· credlts. En l'occurrence, s'il s'agissait par exemple de Bundes. Von einem Ins Gewi.cht fallenden Rückzug des· 
l'achat de Leopard, on nous aurait assures qua, rencherisse- Bundes aus diesen Gebieten kann beileibe nicht die Rede 
ment comprls, le co0t en serait de 6 mllliards et deml. Otez sein. Das finanzielle Engagement und die Bundesaufsicht 
31 mlllions sur 6 milliards et dem!, cela represente en verlte werden, gesamthaft gesehe_n, in einem bescheidenen 
blen peu, tandls qu'une coupe de 31 millions sur las Umfang ·gelockert. Die Verflechtungen bleiben im wesentll
sommes versees pour le. sport, c'est considerable. Pour chen bestehen. Man muss eben auch sehen, was bleibt, und 
terminer, Je tiens a vous.faire constater les consequences de nicht nur das In Betracht ziehen, was aufgehoben oder 
ces diminutlons sur le sport geändert wird. Das erstere überwiegt klar. Man muss viel-
en ma qualite de magistrat de la ville de Geneve, responsa- mehr feststellen - das ist eine leicht kritische Bemerkung-, 
ble des sports, j'ai ret;u le 7 fevrier une lettre emanant d'un dass im Abschnitt G des ersten Paketes •Aufgabenneuver-
petlt club de football. II n'est pas habituei · de lire icl la teilung• den hohen staatspolitischen Anforderungen an die 
correspondance reservee aux problemes de moindre impor- Aufgabenneuverteilung oder besser Aufgabenentflechtung 
tance, mais je voudrals vous montrer exactement Oll ia nur schwach nachgekommen wird. Befürchtungen, wie sie 
chatte a mal au piedl .II s'aglt de la lettre d'un instituteur du hier geäussert worden sind; sind nicht am Platz. Die schwei-
village d'Estavayer-le-Gibloux, dans le canton de Frlbourg, zerlschen Sportverbände stimmen der Vorlage zu - wenn 
qui est en mAme temps le presiäent du club de football. II auch verständlicherweise nicht mit Begeisterung. Das ist zu 
nous ecrit ceci: •En effet, le ciub de football d'Estavayer se verdanken und zu anerkennen. 
doit imperativement de mettre sur pied ies locaux appro- . Eigenartigerweise treffe Ich mich mit meinen kritischen 
pries pour recevoir les quelque 70 joueurs inscrits au club, Bemerkungen zum Entflechtungseffekt mit Herrn Hubacher. 
donl la plus grande partie est composee de Juniors. Cette Doch ziehe ich einen anderen Schluss daraus als er. Ich bin 
depense represente un montant d'environ 40 000 francs, der Meinung, dass wir diesen ersten Schritt in die richtige 
sans compter le travail qui est effectue gratuitement par des Richtung machen sollen: einen ersten Schritt auf eine ver-
personnes decldees a nous aider, 1910 heures accomplies nünftige Lockerung der Verbundwirtschaft mit verstärkter 
jusqu'a ce jour. Dans notre region du Gibloux, nous nous Verantwortung der Kantone und Gemeinden und unter 
devons de faire des sacrlfices et de ne pas baisser les bras Wahrung der Leitfunktion des Bundes. Herr Biel hat ein-
pour des problemes financiers, car II y va de ia formation de drückllch darauf hingewiesen. Das von Herrn Hubacher 
notre jeuriesse.• Le voila, _le probleme! et non seulement gena~nte schweizerische Sportmodell bleibt intakt. 
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Wir können getrost und ohne sportliche Gewissensbisse für 
Eintreten stimmen. 

Chopard: Ich hätte hier zum Eintreten noch zwei, drei Fra
gen, die mir auch Kommissionsmitglieder nicht oder nur 
teilweise beantworten konnten. Ich habe den Eindruck, in 
der Botschaft werde eigentlich nur konkret gesagt, wieviel 
Geld der Bund .einspart, ansonsten Ist vieles nicht ganz klar 
ausgedrückt. Wie sieht der Bundesrat die weiteren Möglich
keiten, die er auf Seite 60 der Botschaft antönt mit dem Satz: 
«Die Revision des Turn- und Sportgesetzes wird zum Anlass 
genommen, auf Verordnungsstufe weitere Möglichkeiten 
der Aufgabenneuverteilung zu verwirklichen»? Es ist mir 
klar, dass der Bundesrat uns nicht bereits die Verordnung 
b~kanntgeben kann. Das ist auch nicht der Inhalt meiner 
Frage, sondern ich möchte wissen, was er unter diesen 
«weiteren Möglichkeiten» konkret versteht. Insbesondere 
möchte ich wissen, ob es materiell weitergehende Möglich
keiten sind, die in der Botschaft nicht genannt werden. Ich 
habe um so mehr Anlass zu fragen, weil auf Seite 87 unter· 
anderem steht: « ••• ist ein Teil der Entflechtungsvorschiäge 
noch zu konkretisieren». 
Weiter habe ich etwas Mühe mit der Botschaft zum vorlie
genden Gesetzestext. Im Artikel 9 Absatz 1 steht: «Der Bund 
trägt zur Hauptsache die Kosten von .Jugend und Sport,. 
Der Bundesrat bestimmt den Umfang der Leistungen des 
Bundes. Die Kantone beteiligen sich an den Kosten.» Dazu 
zitiere ich die Botschaft auf Seite 87: Durch den Verzicht auf 
Förderungsbeiträge an Kantone werden für 1984, 1985, 1986 
und 1987 je 3 Millionen gespart. Ich verstehe nun nicht, ob 
das ein teilweiser Verzicht ist oder nicht; dies geht aus.der 
Botschaft nicht hervor. 
Ich möchte deshalb den Bundesrat anfragen: Wie Ist das 
konkret gemeint Im Zusammenhang mit dem vorgeschlage
nen Artikel 9 Absatz 1 ? 

M. Kohler Raoul. rapporteur: M. Hubacher, au nom de la 
minorite, a constate que l'organisation actuelle du sport en 
Suisse et l'activite de l'Ecole federale de gymnastique et de 
sport de Macolln ont donne satisfaction. Cela est vrai et il 
vaut la peine de le souligner. J'en profite donc pour feliciter 
et remercier tous les responsables du sport a la Confedera
tlon, dans les cantons, les responsables des associations 
sportives, comme aussi le directeur de l'Ecole de sport de 
Macolin, M. Kaspar Wolf et tous ses collaborateurs. 
Si l'organisation actuelle a donne satisfaction, cela ne veut 
pas dire quasi l'on apporte quelques changements cela sera 
forcement plus mauvals. 
La majorlte de la commlsslon considere, comme ie Conseil 
federal, qua certaines prestations faites par la Confederation 
en faveur du sport scolaire facultatif et lors de la constitutlon 
du mouvement «Jeunesse et Sport» devaient servir a sur
monter les difflcultes initiales, et qu'elles peuvent lltre desor
mais supprimees sans qua les activites sportives de la jeu
nesse· n'en soient affectees, car las cantons contrlbuent deja 
a couvrir las depenses du mouvement Jeunesse et Sporten 
vertu du droit actuel. 
La repartitlon des charges sera quelque peu modlfiee, il est 
vrai; la Confederation ne s'occupant plus desormais qua de 
la formation des cadres et de l'enseignement de degre 
superleur prodlgue aux moniteurs, les cantons restant res
ponsables de la formatlon de base de ces derniers. La 
Confederation pourra ainsl faire des economies, alors que 
les cantons auront a supporter des charges supplemen
taires de 3 millions de francs par an environ. 
La Confederation envisage d'economiser trois autres mll
lions de francs environ en reduisant ou en supprimant des 
subventions qu'elle doit verser aux cantons conformement a 
l'ordonnance concernant 1a lol sur l'encouragement de ia 
gymnastlque et des sports. Comme vous venez de l'enten
dre, M; Chopard reproche au gouvernement de ne pas 
donner d'indlcations precises dans son message sur les 
prestations federales qui seront modifiees par voie d'ordon
nance. 

La majorite de la commission estime qµe le Conseil federal 
dolt pouvolr librement regler les questions qui sont de sa 
competence. II s'aglt de realiser des economies mineures 
sur de nombreuses rubriques. Notre commission approuve 
la suppresslon de subventions de peu de portee qui ne font 
qu'enfler las charges de l'administratlon, mais eile est per
suadee qua le Conseil federal, lorsqu'il modlfier.a ses presta
tlons par la voie de l'ordonnance, tiendra campte des diffe
rents points de vue, notamment de ceux qui ont ete 
exprlmes a cette trlbune, par M. Biel entre autres, et qu'il 
saura veiller a ce que le sport ne soit pas entrave dans son 
developpement. . 
En resume, nous constatons que la loi revisee permettra ä la 
Confederation de continuer ä assurer le mandat que iui a 
confie la constitution en vue d'encourager la gymnastique et 
le spart et que la contlnuite est garantle, de l'avis mllme du 
directeur de l'Ecole federale de gymnastique et de spart de 
Macolln. Les modifications proposees permettent de reali
ser, dans un domaine certes llmlte, mais de fac;on ration
nelle, une nouvelle repartition des täches entre la Confede
ration et las cantons. II y a donc lieu de les approuver et 
d'entrer en matiere. 

Neblker, Berichterstatter: Herr Hubacher hat natürlich 
recht Aufgabenentflechtung ist eine staatspolitische Auf
gabe, die man nicht aus prinzipiellen Gründen stur durch-. 
führen sollte. Man sollte das subtil, den jeweiligen Aufgaben 
angemessen, ausführen. Gerade weil wir hier nicht in Prinzi
pienreiterei machen, Ist die Aufgabenentflechtung Im 
Bereich von Turnen und Sport sehr subtil. 
Die Bedeutung des Sportes für die Jugend wird durchaus 
anerkannt Man beschränkt sich nur auf Bereiche, die die 
Kantone tatsächlich selbst bewältigen können. Sport in den 
Schulen - auch der freiwillige Sport- ist heute eine Selbst
verständlichkeit geworden. Kantone, Verbände und Vereine 
sind in der Lage, die Aufgaben weiterzuführen. Man muss 
auch auf Gemeinde- und Kantonsebene heute feststellen, 
dl:!55 Sport auch eine politische Kraft ist, dass also die 
Sportverbände durchaus auch auf der unteren Stufe in der 
Lage sind, Ihre Interessen geltend zu machen und durchzu
setzen. Man denke nur einmal an einen Turnhallenbau in 
einer kleineren Gemeinde. Es ist gar nicht nötig, dass hier 
der Bund, nachdem er Starthilfe geleistet hat, weiterhin aktiv 
ist 
Das Bundesgesetz über Turnen und Sport - und hier muss 

· ich Herrn Hubacher noch einmal recht geben, es tut mir fast 
weh - hat sich bewährt; das ist unbestritten. Deshalb wird 
das Konzept Im Bereich Turnen und Sport auch gar nicht 
aufgegeben, sondern es wird bewusst beibehalten. Vom 
Prinzip der Aufgabenentflechtung her könnte man noch viel 
weiter gehen. Das will man nicht. Es geht hier nur um den 
Abbau von gewissen Bagatellsubventlonen und von gewis
sen Einmischungen des Bundes bis in alle kleinen Bereiche; 
denn man muss sehen: heute Ist der Sport ausserordentlich 
dicht mit Verordnungen, Gesetzen usw. reglementiert. 
Zu Herrn Chopard: Es trifft zu, dass ein grosser Teil der 
Einsparungen auf dem Verordnungsw~e noch vorgenom
men werden soll, und zwar in der Grössenordnung von etwa 
3 Millionen Franken (bei ungefähr 20 Positionen). Ich bin 
aber davon überzeugt, dass man dem Bundesrat zutrauen 
kann, dass. er hier auch vernünftig handelt und nur das 
abbauen wird, was durchaus durch andere Organisationen -
ich denke auch an private Organisationen - getragen und 
weitergeführt werden kann. Auch hier war die Bundeshilfe 
in erster Linie eine Starthilfe. Es handelt sich hier um eine 
begrenzte- ich betone begrenzte-, sinnvolle Aufgabenent-
flechtung. · 
Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Elntretensantrag zuzu
stimmen. 

Bundesrat Friedrich: Turnen und Sport werden in der 
Schweiz nach dem vor rund elf Jahren entworfenen Sport
konzept gefördert. Es ist unbestritten, dass sich dieses Kon
zept bewährt hat und auch im wesentlichen weitergeführt 
werden soll. 
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BeJ der Überprüfung des Sportbereiches stellte sich Indes- Detailberatung - Discusslon par artlcles 
sen heraus, dass Im Interesse einer besseren Aufgabenerfül
Jung und einer zweckmässigen Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen einige Detailkorrekturen angebracht 
sind. Es geht also nur um Detailkorrekturen, nicht um eine 
Absage an das bisherige Konzept. Das Ist eine völlig ver
zerrte Darstellung. Mir ist auch rätselhaft, woher Herr Daff
lon die 31 Millionen nimmt, die angeblich abgebaut werden 
sollen. In Tat und Wahrheit sind es deren 8. Es geht darum, 

· Bewährtes beizubehalten und gleichzeitig zu versuchen, das 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de la cdmmlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

föderative Element wieder etwas mehr In den Vordergrund Angenommen -Adopte 
zu stellen. Ohne die Impulse zu verkennen, die das Sport
konzept vermittelt hat, Ist der Bundesrat.der Ansicht, dass 
bei Turnen und Sport Im Laufe der Zeit gewisse Verflechtun
gen eingetreten sind, die auf ein normales und vernünftiges 
Mass zurückgestutzt werden sollen. Verflechtungen redu

Zlff. 1, II 
Antfllg der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschiuss des Ständerates 

zieren Ist auch ein Zweck dieser Vorlage. Das führt zu 
Rationalisierungen, die wir überall anstreben. Überdies hat Ch. 1, 11 
der Bund In gewissen Bereichen Starthilfe geleistet, die Proposition de la commission 
heute nicht mehr notwendig Ist. · Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Im einzelnen: Zunächst Turnen und Sport an den Mittel-. 
schulen. Bel der Vorlage Ober die Volksschule hat niemand Art. s 
die grundlegende Aufgabenteilung In Zweifel gezogen. 
Zuständig sind dafür die Kantone. Logische Konsequenz Ogl: Trotz des bundesrätllchen Credos zur Sportförderung 
dieser Idee Ist nun, dass auch Turnen und Sport an Volks- Ist mir Im Zusammenhang mit diesem Artikel 8 an einer 
und Mittelschulen Sache der Kantone sind. Das Ist eine klare Klarstellung gelegen. 
Aufgabenteilung. Der Schweizer Sport Ist für schweizerische Verhältnisse 
Zwei. Ausnahmen bleiben allerdings vorbehalten: Der Bund strukturiert. Es gib~ nur schweizerische Turn- und Sportver
behält eine Koordinationskompetenz für den freiwilligen bände. Diese sind die Partner des Förderungsa1,1ftrages des 
Schulsport, und das Obligatorium von drei Stunden Turn- Bundes und damit auch der Kantone. Diese Partnerschaft 
und Sportunterricht wird aus gesundheitspolitischen kommt auch In der Jugend- und Sportleiterausbildung zum 
Gründen beibehalten. Ausdruck. Durch die heute zur Diskussion stehende Aufga
Zu Jugend und Sport: Diese Institution hat ihre Startphase · benteilung darf diese für den Schweizer Sport so wichtige 
überwunden. Bei Ihr liegt allerdings nach wie vor ein Haupt• Zusammenarbeit nicht gestört oder gar beeinträchtigt wer
akzent des Bundesengagements. Nach den mittlerweile sta- den. Durch die koordinierte Leiterausbildung hat der Sport 
billslerten Erfolgen Ist aber der Zeitpunkt gekommen, um auch Im gesellschaftlichen Bereich und damit in der F0h
dle Mitverantwortung der Kantone deutlicher hervorzuhe-. rung von Jugendlichen einen bedeutenden Beitrag geleistet 
ben. Entsprechend soll auch die Verteilung der finanziellen 1982 leiteten 53 000 Jugend• und Sportleiter 18 000 Sport
Lasten geregelt werden. fachkurse mit 385 000 Teilnehmern In 8 Millionen Trainings 
Zu den Turn- und Sportanlagen: Damit der Bund seine zu anderthalb Stunden. 1983 stieg die Teilnehmerzahl auf 
eigenen Aufgaben optimal erfüllen kann, muss er sich auf 405 000 in 19 000 Sportfachkursen. Die Eidgenössische 
diese konzentrieren, also Schwerpunkte setzen. Beim Bau Turn- und Sportkommission befürchtet nun, dass je nach · 
von Turn-und Sportanlagen geschieht dies bereits seit 19TT. Interpretation des neu formulierten Artikels 8 des Bundesge
Der Bund unterstützt seit diesem Zeitpunkt keine lokalen setzes Ober die Förderung von Turnen und Sport Einschrän
und regionalen Anlagen mehr, sondern nur noch solche kungen abgeleitet werden könnten, die an· die Substanz von 
nationalen Charakters. Diese Lösung hat sich bewährt und Jugend und Sport greifen. Jugend und· Sport lebt von der 
soll in das ordentliche Recht übergeführt werden. Initiative, von den Fähigkeiten, vom Können der J+S-Leite
Zu den Fragen von Herrn Chopard, die allerdings eher In die rinnen und -Leiter. Diese sind es, die den Jugendlichen 
Kommissionsberatung gehört hätten: Die Einsparungen des Sport als sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten, sie unter
Bundes bei Jugend und Sport setzen sich zusammen einmal stützen damit die Breitenentwicklung, sie schulen das Kön
aus dem Verzicht auf Förderungsbeiträge In der Höhe von 3 nen, sie entwickeln die Leistungsfähigkeit, das Verhalten, 
Millionen - das kann man der Botschaft entnehmen -, sie fördern die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und für faire 
sodann aus Entflechtungen auf Verordnungsstufe In der Auseinandersetzung. Nur die In ihrem Fach ausgebildeten 
Grössenordnung von weiteren 3 Millionen. Bei dieser zwei• Jugend- und Sportleiter können den Jugendlichen Unter
tan Sparte werden vor allem zwei Positionen anvisiert: die rlcht erteilen. Das Angebot umfasst derzeit 25 Sportarten. 
kantonale Leiterausbildung und die Fortbildungskurse. Der Die Ausbildung der Jugendlichen erfolgt In Fachkursen, in 
Bund zahlt heute gestützt auf· eine Verordnung des EMD aufgeteilter Form oder im Lager. In diesen Kursen erlebt der 
vom 10. November1980(Art.39Abs.1 Bst bZlff.1) Beiträge Jugendliche sein Fach im ganzen Umfang als Einführung in 
an die kantonalen Ämter für die durchgeführten Zentral- die Sportart, als Schulung, Training und Anwendung, d. h. 
kurse. Hier ergeben sich Einsparungen von rund 1,65 Millio- Im Wettkampf, Im Test, im Meisterschaftsspiel, als Lagerle
nen. Er zahlt weiter Beiträge für speziell eingesetzte Turn- ben oder als Bergtour. Er lernt dabei, sich zu integrieren, 
und Sportlehrer (Art. 39 Abs. 1 Bst b Zlff. 3). Daraus ergeben Niederlagen zu Oberwinden, Siege zu verkraften. Im Mittel
sich Einsparungen von rund 1,3 MIiiionen. Das gibt zusam- punkt steht immer das Erlebnis In der Gemeinschaft. Viel• 
men die weiteren 3 Millionen, die auf Verordnungsstufe fach wird dieses Erlebnis zu einem Erfolgserlebnis, das der 
eingespart werden. Jugendliche im täglichen Berufs- und Schulleben nicht 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. mehr so selbstverständlich vorfindet Bel den Jugendlichen 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit (Eintreten) 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit (Nichteintreten) 46 Stimmen 

12-N 

'sollte somit sinnvolle Sporttätigkeit zur Lebensgewohnheit 
werden. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Sport in der 
heutigen Zeit.und zwar Sport, wie wir ihn verstehen und wie 
Ihn Tausende von Jugendlichen erleben, entscheidend zur 
Jugendförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und 
Gesundheitserhaltung beiträgt. Mit Jugend und Sport unter
stützen wir die Vereine und ihre Jugendorganisationen In 
ihrer Arbeit mit den Jugendlichen ganz wesentlich. Deshalb 
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sollten wir solche Institutionen, die durch gut ausgebildete 
Leiter Jugendliche in eine Gemeinschaft aufnehmen und 
anleiten, erhalten und fördern. Die bewährte Praxis der 
Leiterausbildung auf der Grundlage konstruktiver Zusam-' 
menarbeit zwischen Bund und Kantonen Ist unbedingt bei
zubehalten. 

laufend zunimmt. Andererseits ist die Grenzkontrolle nach 
wie vor Aufgabe des Bundes. Ich meine: es ist nicht logisch, 
hier den Bundesbeitrag zu streichen und andererseits die 
Grenzkontrolle weiterhin im Aufgabenbereich des Bundes 
zu behalten. Ich wäre froh, wenn Herr Bundesrat Friedrich 
kurz darlegen könnte, wie er sich die Situation vorstellt. 

Herr Bundesrat Furgler hat im Ständerat erklärt und bestä
tigt, dass Artikel 8 keineswegs einschränkend interpretiert 
werde. Im Hinblick auf.die grosse Bedeutung dieser Bestim
mung bitte Ich Sie, Herr Bundesrat Friedrich, Ihre Meinung 
kundzutun." Die Sportkreise würde es freuen, wenn Sie die 
Aussagen von Herrn Bundesrat Furgler bestätigen könnten, 
damit die endgültige Gewährleistung einer Weiterausbil
dung im Sinne aller Interessierten Kreise und zum Wohle 
unserer Jugend erreicht wird. 

Bundesrat Friedrich: Ich habe keine Veranlassung, von der 
_ Auffassung meines Vorgängers abzuweichen. 

Angenor;nmen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 

. Dagegen 

H 

Gesundheitswesen - Sante publlque 

109Stimmen 
25Stimmen 

Bundesbeschluss über die Aufhebung der Beitragspflicht 
des Bupdes Im Gesundheitswesen 
Arrite federal supprlmant l'obllgatlon lncombant 
a la Confederatlon d'allouer des subventlons 
dans le domalne de la sante publlque 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans oppositlon d'entrer en mati~re 

Detallberatung - Qlscusslon par artlcles 

Titel und Ingress. Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission · 
~stimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 et II 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a ia decision ciu Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen · 

108Stimmen 
2Stimmen 

Bundesgesetz über die Aufhebung von Bagatell• 
subvenUonenlmGesundheltswesen 
Lol federale supprlmant les subventlons mlneures 
dans le domalne de la sante publlque 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Neukamm: Bel diesem Beschluss I sehen wir einmal mehr 
die Problematik der ganzen Aufgabenneuverteilung. Es wird 
vorgeschlagen, Artikel 10 des Bundesgesetzes über Lebens
mittel aus dem Jahre 1905 aufzuheben. Das heisst, dass der 
Bund künftig keine finanzielle Unterstützung an die gesamte 
Lebensmittelkontrolle mehr geben will, die an Bedeutung 

Es kommen immer mehr problematische Produkte in unser 
Land, die Grenzkontrolle hat immer mehr zu tun, die Appa
rate sind sehr teuer - ich erinnere beisplelswelse an die 
Schwierigkeiten bei der Einfuhr von Erdnüsschen während 
einer gewissen Zeit (Aflatoxine wurden festgestellt, und man 
musste schauen, wie die Gesundheit der Bevölkerung auf
rechterhalten werden konnte). Es gab auch grosse Schwie
rigkeiten mit der Einfuhr von gewissen Salaten; es sollte 
doch möglich sein, dass kantonale Laboratorien auch künf
tig dem Bund Rechnung stellen könnten für diese Grenz
kontrolle. Man könnte auch die Grenzkontrolle ganz den 
Kantonen überbürden, ~er das würde eine Verfassungsän
derung voraussetzen. 

Humbel: Der Bund will sich von der Bekämpfung der rheu
matischen Krankheiten zurückziehen; mit zwei Ausnahmen, 
die aus Artikel 4 auf Seite 29 oben der Fahne ersichtlich 
sind. Ich habe lange r_ingen müssen, bis ich mich entschlos,
sen habe, dieser Vorlage nicht zu opponieren. Einige 
Bedenken müssen hier aber doch noch vorgebracht 
werden, , 
Die rheumatischen Erkrankungen sind nachgewiesener
massen eine Volkskrankheit. Es bestehen interessante Stati
stiken, und ich gestatte mir, hier wenige Zahlen vorzutragen; 
sie sind eigentlich alarmierend. Absolute Zahlen für die 
Schweiz: Etwa 1,2 Millionen Menschen erkranken jährlich 
an Rheuma, ungefähr 120 000 von ihnen erkranken schwer. 
Relativa Zahlen: 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung weisen 
objektive Zeichen von Rheumatismus auf. 10 bis 20 Prozent 
der Bevölkerung haben im jetzigen Zeitpunkt rheumatische 
Beschwerden. 15 bis 20 Prozent aller krankheitsbedingten 
Arbeitsniederlegungen erfolgen wegen Rheumatismus. Eine 
neue Untersuchung von 0. Edwards aus Genf rechnet in der 
Schweiz für Arbeitsausfälle und ärztliche Behandlung bei 
rheumatischen Erkrankungen mit einem jährlichen voiks
wlrtschaftllchen Schaden von 2,3 Milliarden Franken. Diese 
Zahlen lassen doch sehr aufhorchen. 
Jetzt noch zum Kanton Aargau: Wir haben in unserem 
Kanton nicht nur KKW's, sondern wir haben auch noch vier 
Heilbäder, auch Rheumakiiniken genannt: Baden, Zurzach, 
Rheinfelden und Schinznach-Bad. Ich bin Stiftungsratsmit
glled einer solchen Rheumaklinik, die, wie Sie alle wissen, 
von Jahr zu Jahr mit Defiziten abschiiessen. Wir haben 
heute schon Schwierigkeiten, von den anderen Kantonen 
die Defizitbeiträge für ihre Patienten zu .erhalten. ich welss, 
auch andere Kantone haben solche Kliniken; wir haben ja 
nur sehr wenige In der Schweiz. Ich möchte diese Gelegen
heit nun benützen, um an die Sanitätsdirektorenkonferenz 
zu appellieren, sich dieses Problems anzunehmen. Ich 
appelliere .auch an die Solidarität unter den Kantonen. Das 
wäre echter, kooperativer Föderalismus! Die kantonalen 
Regierungen und Parlamente haben auch hier eine grosse 
Verantwortung. Ich hoffe, das sie diese Verantwortung 
wahrnehmen, im Interesse der Gesundheit Ihrer Mitbürger. 
Sollte mit der neuen Regelung die Bekämpfung der Rheu
makrankheiten sich schwieriger gestalten, also Erfolge bei 
der Bekämpfung ausbleiben, dann müssten wir uns mit 
-diesem Thema später an dieser Stelle wieder auseinander
setzen. 
Wir sehen uns vielleicht bei Philippi wieder. 

Bundesrat Friedrich: Mit dieser Vorlage sollen verschiedene 
Bundesbeiträge aufgehoben werden, die der Bund im Sinne 
von Starthilfen entrichtet hat. Das Gesundheitswesen ist nun 
einmal Sache der Kantone, und diesen Grundsatz wollen wir 
auch beim Lebensmittelgesetz anwenden. Der Bund 
braucht diese Beiträge nicht als Lenkungsinstrument Sie 
vermöchten auch die Aufgaben, die sich stellen; nicht In 
namhaftem Umfang zu fördern oder zu tragen. 
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Ich bitte Sie um Eintreten auf die Vorlage und Zustimmung M. Etlque: Je vous propose d'introdulre dans cette lol une 
zu den Anträgen der Kommission. dlspositlon transltoire en la forme d'un artlcle 1blt relatlf a 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen . 
Le consell d~lde sans oppositlon d'entrer en matlere 

Detailberatung - Discussion par articles 

ntel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposition de la commlsslon 
Adherer • la declslon du Consell des Etats 

"Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 
~trag der Kommission 

Art 14 
Cer Bund kann gemeinnützigen privaten Dachorganisatio
nen für Massnahmen von gesamtschweizerlscher Bedeu
tung zur Verhütung, Erkennung und Kontrolle der Tuberku
lose Beiträge gewähren. Diese Beiträge betragen höchstens 
25 Prozent ••• 

Art 4Abs. 2 
Der Bund kann gemeinnützigen privaten Dachorganisatlo

. nen für Massnahmen von gesamtschweizerischer Bedeu
tung zur Rheumabekämpfung. Beiträge gewähren. Diese 
Beiträge betragen höchstens ••• 

· FDr den Rest von Zlff. I: Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates · 

Ch. l 
Proposition de la commlssion 

Art 14 
La Confedllration peut allouer aux organisatlons antituber
culeuses prlva, qui sont des organlsations faitleres d'utl
llte publlque, des subventlons pour les mesures d'lmpor
tance nationale concemant la preventlon, le deplstage et le 
contrOle de la tuberculose. Ces subventions ••. 

Art 4 a/. 2 
La Confederation peut allouer aux ceuvres d'assistance pri~ 
~. gui sont des organisations faitieres d'utiiite publique, 
des subventlons pour les mesures d'importance nationale 
concemant_la lutte contre le rhumatlsme. Ces subventloris ••. 

Pour le reste du eh. /: Adherer a la dllcision du Conseil des 
Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff~ lbls 
Antrag Etlque 
Die · Bundesbeiträge für die Schaffung und Einrichtung 
neuer Laboratorien werden nach altem Recht gewährt, 
wenn das Gesuch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes einge
reicht wurde und der Baubeginn spätestens zweieinhalb 
Jahre nach dem Inkrafttreten erfolgt 

Ch. l* 
Proposition Etique 
Les subventions pour la creation et l'lnstailatlon de nou
veaux laboratoires sont encore allouees conformement a 
l'ancien droit si la demande est deposee avant l'entree en 
vigueur de la lol et que les travaux debutent au plus tard 
deux ans et demi apres l'entree en vigueur. 

1 l'lnstallation de nouveaux laboratolres cantonaux de con-
trOle des denrffl allmentalres. Ma proposltlon ne vise d'ail
leurs que la loi du 8 decembre 1905. 
Je peux vous tranqullliser immedlatement quant aux conse
quences financieres de cett~ modiflcatlon: elles seront insi
gnlflantes en ralson du fait que les cantons sont deja 
equlpes dans ce domalne, a l'exception de celul du Jura. II 
s'equlpe progresslvement mals II ne dlspose pas encore des 
structures bätles necessaires pour accueilllr un laboratoire 
de contröle des denrees allmeritalres. Sa construetlon est 
prevue pour 1986 et II serait bien dommage que le nouveau 
canton solt victlme des clrconstances et n'alt pas acces aux 
subventlons federales. 
En falt, je vous demande d'lntrodulre dans la loi en dlscus- ., 
slon une dlspositlon transitoire qui, Je le repete, profltera 
essentlellement au canton du Jura. II sera ainsl tenu compte 
de sa situatlon verltablement partlculiere. 
J'heslte d'autant moins a vous presenter cette proposition 
que l'on a aussl use du systeme des dlsposltlons transitolres 
dans ce premler paquet de mesures, notamment en ce qul 
conceme la protectlon civile et la constructlon de maisons 
de retralte. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: La dlspositlon que M. Etique 
propose d'lritroduire dans ce~e loi est verltablement partl
culiere puisqu'elle ne concerne que le canton du Jura. Notre 
commlsslon n'a pas eu l'occaslon de se pencher sur cette 
proposltlon; Je m'exprimeral donc a titre personnel. 
II me parait qu'II doit etre posslble de donner sulte a cette 
propositlon. En effet, seul le canton du Jura ne dispose pas 
encore d'un laboratolre de contrOle des denrees-alimen
talres et il doit s'equiper. Les autres cantons ont r~u. selon 
le droit en vigueur, des subsldes allant jusqu'a 
30 pour cent au maxlmum. II me parait equitable, pour 
autant que te canton du Jura presente sa demande avant le 
1• janvler 1985 - la lol entrera probablement en vigueur a 
cette date- qu'II puisse aussi beneficier de l'avantage dont 
ont beneflcie les autres cantons. Par consequent, Je vous 
lnvlte a approuver la proposition presentee par M. Etlque. 

Neblker, Berichterstatter: Dieser.Antrag lag der Kommission 
nicht vor. Es war wahrscheinlich kein Jurassier dort vertre
ten! Das Problem, dass hier noch eine Lücke besteht, wurde 

• übersehen. 
Persönlich bin Ich der Meinung, dass man dem Antrag von 
Herrn Etlque zustimmen kann. Das wäre eine ähnliche f!ege
lung wie bei den Altersheimen, wo man eine längere Uber
gangsfrlst ermöglicht,. um die Subventlonierungsanglei
chung zu bewerkstelligen. 

Bundesrat Friedrich: Ich stimme meinerseits dieser speziel
len •Lex Jura„ zu, weil es sich wirklich um einen Sonderfall · 
handelt, dem man Rechnung tragen kann. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Etique 

Zlff. II · 
Antrag der Kommission 

93Stlmmen 
(Einstimmigkeit) 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de /a commfssion 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 102 S.timmen 

(Einstimmigkeit) 
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Alters- und Hlnterlassenenverslcherung/ Altershelme 
AVS/Malsons de retralte 
Bundesgesetz über die Alters- und 
Hlnterlassenenverslcherung (AHVG) 
Lol federale sur l'assurance-vlelllesse 
et survlvants (LA VS) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Anträge Mascarin und Egg/1-Winterthur 
Nichteintreten 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposltlons Mascarin et Egg/1-Wlnterthour 
Ne pas entrer en matiere 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Considere sous l'angie. de sa 
portee financlere, ce projet de modification de la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants-est la plus importante de 
toutes les niesures du premier paquet. Elle permet de 
decharger les cantons d'une depense annuelle de l'ordre de 
790 milllons de francs. II est prevu en contrepartie que les 
cantons prennent en charge ia moitie des prestatlons que la 
Confederatlon accorde aux caisses-maladie, soit environ 
490 mlllions de francs. Notre conselt traitera de cette ques
tlon lorsqu'II examinera le projet de revision de l'assurance-
maladle; . 
Le projet de revision de la loi sur les prestatlons complemen
taires a i'assurance-vieillesse, que nous discuterons tout a 
!'heure, devralt decharger les cantons d'µne depense sup
plementaire de 190 mlllions de francs environ, de sorte que 
ceux-ci dlsposeront d'un montant de quelque 110 millions 
de francs pour assumer les täches dont la Confederation se 
dessaislt. Nous savons que ce montant n'y suffira pas et que 
le solde de la charge supplementaire des cantons, resultant 
du premier train de mesures, sera de 100 a 113 miilions de 
francs. La question de principe, a savoir que l'AVS est 
l'affaire de la Confederatlon et que celle-ci doit en assumer 
las frais, n'a pas ete contestee par la commission. Quant aux 
subventions de l'AVS aux maisons de retraite, la commis
slon a estlme qu'on pouvait y renoncer car la construction et 
l'exploitation d'etablissements pour personnes ägees est 
une täche qui incombe traditionnellement aux cantons et 
aux communes, dans le cadre des mesures d'asslstance. II a 
ete falt alluslon aux difflcultes calisees par la dellmitatlon 
entre les etablissements hospitaliers, d'une part, et ies 
homes medlcalises pour personnes ägees d'autre part, alnsi 
qu'aux discrlminatlons financieres qui en decoulent. La 
recantonalisation de l'encouragement a la construction de 
malsons de retraite, une fois achevee la perlode de demar
rage, eliminera ces dlfflcultes. Elle permettra aussl a l'assu
rance-vielllesse et survivants de se concentrer sur sa fonc
tlon prlnclpale, a savoir l'octrol de prestations individuelles. 
Au nom de la commission je vous lnvlte a entrer en matiere. 

Neblker, Berichterstatter: Bis anhin ging es bei unseren 
Beratungen bei allen Vorlagen darum, Leistungen des Bun
des zu Lasten der Kantone abzubauen, also Aufgaben zu 
kantonalisieren. Jetzt geht es im wesentlichen um das 
Gegenteil. Dem Bund soll ein Aufgabenbereich ganz in 
eigene Verantwortung übertragen werden: Die Alters- und 
Hinterbllebenenversicherung ist eine typische Aufgabe des. 
Bundes. Seine Gesetze allein bestimmen die Leistungen. Er 
bestimmt die Höhe der Beiträge; die Kantone - zusammen 
mit der Wirtschaft - sind am Vollzug beteiligt. Die Kantone 
haben also nichts zu bestimmen, sie können nur vollziehen 
und müssen auch noch bezahlen, und zwar nach den gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen 5 Prozent an die jährli
chen Ausgaben. 1980 machten diese 5 Prozent 536 Millio-

nen Franken aus; 1986werden sie etwa 790 Millionen Fran
ken ausmachen. 
Bei den Beiträgen wird die Finanzkraft der Kantone berück
sichtigt. Diese Beiträge der Kantone sind historisch bedingt; 
den Kantonen wurde die Fürsorge für die Betagten zum Tell 
durch die Alters- und Hlnterbliebenenversicherung abge
nommen. Sie wurden dort also entlastet. Deshalb war es am 

. Anfang berechtigt, dass die Kantone weiterhin an den Auf
wendungen der AHV beteiligt sind. Die Kantonsbeiträge 
sollen stufenweise abgebaut werden, und zwar synchron mit 
den übrigen finanziellen Folgen aus dem ganzen Aufgaben
teilungspaket. Umgekehrt sind die Bundesbeiträge von jetzt 
15 Prozent stufenweise auf 20 Prozent zu erhöhen. Diese 
Übernahme der AHV-Belträge durch den Bund bedeutet 
eine echte Aufgabenentflechtung nach Sachbereichen. Die 
Entlastung der Kantone gestattet es nun aber diesen, gerade 
im sozialen Bereich Aufgaben ebenfalls voll zu übernehmen, 
und zwar Aufgaben, die ihnen und den Gemeinden näher
stehen. In bezug auf die Altersheime Ist es sinnvoll, dass 
man diese Aufgaben ohne den Umweg über den Bund löst. 
Darüber werden wir eingehend diskutieren. 
1. Bisher; seit 1973, wurden die Altersheime mit 25 Prozent 
durch den Bund subventioniert. Der Rückzug des Bundes 
aus der Subventionierung der Altersheime ist ebenfalls 
sachgerecht. Die Kantone sind ja in erster Linie für die 
persönliche vorsorge zuständig, der Bund im Rahmen der 
AHV für die globale Fürsorge. 
2. Seit der Einführung der ·subventionierung der Alters
heime konnte der grosse und anerkanntermassen beste
hende Nachholbedarf für Altersheimplätze weitgehend 
gedeckt werden. Sicher ist dies möglich bis zum Auslaufen 
der Bundesbeiträge. Auch hier wur~en die Fristen etwas 
erstreckt, Subventionen werden noch gewährt für Alters
heime, deren Gesuche bis zur lnkrafttretung dieses Geset
zes eingereicht werden. Bauten werden dann subventio
niert, wenn der Baubeginn spätestens zweieinhalb Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt. 
Der Abbau der als Starthilfe durchaus berechtigten Subven
tion der Altersheime kann nun, zusammen mit der Entla
stung der Kantone bei den AHV-Beiträgen, sicher verantwor
tet werden. 
Eine weitere Kömpensation für die Entlastung der Kantone 
bei den AHV-Belträgen erfolgt bei der zurzeit ir:i der Kommis
·sionsberatung stehenden Krankenversicherung. Dort sollen 
die Kantone entsprechend stärker beteiligt werden. Das 
Krankenwesen ist ja eine ausgesprochene Domäne der Kan
tone, wobei aber jetzt schon festzustellen Ist, dass sich der 
Bund natürilch nicht vollständig aus dem Krankenw~sen 
zurückziehen kann. Die entsprechende finanzielle Koordina
tion erfolgt über die Sicherungsklausel im Abschnitt 2 der 
vorliegenden Vorlage. Die vorberatende Kommission ist ein- . 
stimmig auf die Vorlage K eingetreten. 
Ich beantrage Ihnen also auch Eintreten und bitte Sie, die 
Anträge Eggil und Mascarln abzulehnen. 

Eggll-Winterthur: In der Eintretensdebatte wurde verschie
dentlich darauf hingewiesen, dass die Vorlage über die 
Aufgabenteilung dazu führe, dass der Föderalismus gestärkt 
·werde, dass die Einheit der Aufgaben besser gewährleistet 
sei, die Verwaltung besser überbllckbar und die Geldströme 
vereinfacht würden. Mit diesen Zielen könnte man Im 
Grundsatz ja einig gehen. Dennoch hat der Beschluss K 
einige Haken. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass er die Vorausse~ung 
bildet für den Beschluss L und, wie der Referent der Kom
mission bereits gesagt hat, für die Kostenteilung bei den 
Krankenkassen, also die Revision des KMVG. Gerade wenn 
wir den Beschluss K betrachten, so steilen wir fest, dass die 
Argumente der Stärkung des Föderalismus, der Gewalten
teilung, der Vereinfachung der Geldströme und der verbes
serten Überschaubarkeit für die Bürger nicht zutreffen. ich 
möchte dies wie folgt darlegen: 
Der Bund leistete 19831887 Millionen Franken an die AHV, 
die Kantone 629 Millionen Franken. Das ergibt ein Total von 
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2516 Millionen Franken. Die Kantone würden also mit 629 
Millionen Franken entlastet Der Bund würde also die Rech
nung für die 629 Millionen Franken nicht mehr stellen. Das 
wäre eine Entlastung fOr die· Verwaltung. Aber wir müssen 
uns ganz klar sein, dass der Bund mit dieser Summe von 2,5 
Mllllarden Franken, die laufend steigt, über 10 Prozent sei
nes Budgets allein für die AHV aufwendet Und hier traue ich 
diesem Parlament nicht Oie Bundesfinanzen sind noch 
nicht saniert, und es werden immer wieder Sparanstrengun
gen unternommen. Bei Ausgaben von Ober 10 Prozent des 
Gesamtbudgets des Bundes befürchte ich, dass dieses Par
lament. wie schon einmal bei den Bundesbeiträgen an die 
AHV, Einsparungen vornehmen wird. Die Hunderte von Mil• 
Honen, die damals eingespart wurden, fehlen heute der AHV, 
und das führt auch dazu; dass bestimmte Leute immer 
wieder die finanzielle Lage der AHV in Frage steilen. Wegen 
dieser Sparmassnahmen haben wir für das Jahr 1984 auch 
nur einen Kostendeckungsgrad von 85 Prozent des AHV-
Fonds. · · 
Trotz erfreulichen Verbesserungen ist der momentane und 
kOnftlge Raumbedarf bei deri Altersheimen noch nicht 
gedeckt. Es bestehen auch grosse Unterschiede zwischen 
den Kantonen. Als Richtzahl wird angenommen, dass 8 
Prozent der Betagten auf einen Alters- oder Pflegeheimplatz 
angewiesen sind. Heute stehen gesamtschwelzerfsch Insge
samt 6,3 Prozent zur Verfügung. Bis 1988 dürften rund 
20 000 Plätze fehlen, auch wenn alle bereits beim Bundes
amt fOr Sozialversicherung angemeldeten Projekte verwirk
licht sind. Die Zahl von 6,3 Prozent verfügbarer Plätze 
täuscht aber. Von den vorhandenen 55 000 Helmplätzen 
sind nur 17 000 Plätze in Einzelzimmern. Über.10 000 Plätze 
sind in Vier- und Mehrbettzlmmem vorhanden. Frappant ist 
der Unterschied von Kanton zu Kanton gerade hier. Von den 
7977 Plätzen in Zürich liegen 5;i Prozent in Einzelzimmern; 
Im Kanton Waadt dagegen befinden sich von 5248 Plätzen 
nur 1,7 Prozent oder ganze 92 Betten in Einzelzimmern. 
Auch die Bettendichte, die Zahl der Betten bezogen auf die 
Zahl der Betagten, ist unterschiedlich. Sie beträgt 4.27 Pro
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spart aber keinen Franken in der Verwaltung. Die Bundesre
visoren werden genau gleich von Gemeinde zu Gemeinde 
marschieren und überprüfen, ob die Auszahlungen geset
zesmässlg erfolgt sind oder ob sie nicht gesetzesmässig 
erfolgt sind, und die entsprechenden Rückforderungen 
erheben, wenn. zuviel ausbezahlt worden ist Wir sparen 
keinen einzigen Revisor In der Verwaltung. Wenn man 
schon Aufgabenteilung durchführt, dann sollte man auch in 
der Verwaltung Spareffekte erzielen. 
Das gleiche geschieht nun bei der Voraussetzung für die 
KMVG-Revision, die damit zusammenhängt Weno Nichtein
treten beschlossen wird, erfolgt die bisherige Subventionie
rung der Krankenkasse über den Bund. Was hat das nun zur 
Folge? Wir stellen keine Rechnung mehr vom Bund aus für 
die AHV, aber wir steilen neu Rechnung an die Kantone für 
die Krankenversicherung, weil sie dort nach heutiger Rege
lung 440 Millionen bezahlen müssen. Es verhält sich gleich, 
ob man für die AHV oder für die Krankenversicherung Rech
nung stellt. es erfolgt eine Verminderung des Verwaltungs
aufwands. Aber es besteht die Gefahr, dass sich die Kantone 
schadlos halten: sei es über eine Anpassung der Spitalta
xen, sei es über eine Bremse bei den Beiträgen an die 
obligatorisch Versicherten oder auf andere Art Aber auch 
hier wird kein Franken in der Verwaltung gespart Die Bun
desrevisoren werden genau gleich von Krankenkasse zu 
Krankenkasse reisen und die Überprüfung vornehmen, ob 
die Beiträge an die Invaliden, die Differenzbeiträge an die 
Frauen, an die Kinder usw. richtig berechnet worden sind, 

. und entsprechende Rückforderungen oder Nachzahlungen 
vornehmen. Wir sparen auch hier nichts bei der Verwaltung. 
Gesamthaft gesehen bleibt die Bundesverwaltung genau 
gleich belastet. Es wird genau gleich viel Papier und genau 
gleich viel Personal benötigt. Hier liegt keine Aufgabentei
lung vor. Hier liegt auch keine Vereinfachung für den Bürger 
vor. Der Bürger hat das genau gleich komplizierte System 
wie heute; darum beantrage Ich Ihnen, auf diese Vorlage 
nicht einzutreten. 

zent im Kanton _Urf und 14,42 Prozent Im Kantqn Appenzell Frau Mascarln: Die Buchstaben Kund L sind zweifellos ein 
Ausserrhoden, wobei aber dort die Mehrbettzimmer 92 Pro- zentraler Punkt der gesamten Vorlage. Dass genau dieser 
zent ausmachen. Diese wenigen Zahlenangaben dürften zentrale Punkt so unbefriedigend geregelt ist. hat unsere 
wohl zeigen, dass der gewünschte Ausgleich durch den . Fraktion veranlasst. Ihnen einen globalen Nichteintretens
Bund noch nicht erreicht werden konnte. Das kann auch, antrag bzw. Rückweisungsantrag zu stellen. Da Sie diesem 
bei der kurzen Dauer der entsprechenden Bestimmungen, nicht gefolgt sind, stellen wir Ihnen jetzt für K und L noch• 
nicht überraschen. Auch mit einer Übergangsfrist von drei mals Nlchteintretensanträge. Ich werde die Nichteintretens
oder vier Jahren kann die Situation nicht bereinigt werden. anträge zu Kund L zusammen begründen, weil der Nlchtein
Selbst wenn ein angekündigter Subventionsstopp einzelne tretensantrag zu L nur einen Sinn hat Im Zusammenhang 
Kantone ermuntern dürfte, noch Anstrengungen zu unter- mit jenem zu K. 
nehmen, dürfte das zuständige Amt nicht in der Lage sein, Die Entlastung der Kantone in der AHV-Finanzierung ist 
rechtzeitig zu handeln. Zu beachten ist auch, dass sich die konzipiert im Hinblick auf eine Mehrbelastung der Kantone 
AHV-pflichtlge Bevölkerung dieser Kantone beim Stopp der in der Krankenversicherung und soll auch gesetzestech
Bundesbelträge zum Teil benachteiligt vorkommen wird. nlsch so verknüpft werden, ohne dass ein Gesamtkonzept 
Von 1975 bis 1979 wurden Im Mittel auf über 65jährfge fOrdiesozialeSicherheltvorllegtDaslstderentscheidende 
Einwohner 997 Franken ausgerichtet, in den Kanton Glarus Punkt. Ein solches Vorgehen lehnt unsere Fraktion strikte 
flossen dabei pro Rentner 1935 Franken und in den Kanton ab. Beides, AHV und soziale Krankenversicherung, sind 
Waadt 272 Franken. ganz zentrale Pfeiler der sozialen Sicherheit. für die der 
Wenn man diese Situation sieht, weiss man, dass noch nicht Bund die entscheidende Verantwortung zu tragen hat, 
überall Ober die AHV-Gelder der nötige Ausgleich an Alters- sowohl bezüglich der Leistung wie auch bezüglich Garantie 
heimbetten erreicht wurde. der Finanzierung. 
Der Bund richtete den Kantonen letztes Jahr für rund 300 Die Krankenversicherung hat heute Im ganzen Paket der 
Millionen Ergänzungsleistungen aus. Mit der heutigen Vor- sozialen Sicherung einen derart schwierigen Stand, bedingt 
lage will er die' Summe· um etwa 50 Prozent kürzen, es durch die Politik, die mit ihr gemacht wurde, dass es nicht 
gingen also nur noch 150 Millionen an die Kantone. Der mehr angeht, nur weil sie föderalistisch gewachsen Ist, sie 
Bund legt die Maximaleinkommensgrenzen bei der Ergän- wiederum föderalistisch aufzusplittern und einem ungewis-

. zungslelstung fest. Wenn nun die Subventionen gekürzt sen Schicksal zu überlassen. Die Beratungen und Anträge 
werden, besteht die Gefahr, dass verschiedene Kantone von der Kommission zur Revision der Krankenversicherung lie
ihrem Recht Gebrauch machen, bei den Ergänzungsfelstun- gen noch nicht vor. Mich wundert es nicht Diese Kommis
gen nicht mehr die Maximalgrenzen festzulegen. Das sion hätte ja eigentlich, wenn sie wirklich zur Konsolidie
bedeutet gar nichts anderes, als dass die Betagten, die auf • rung der sozialen Krankenversicherung hätte beitragen kön
dlese Existenzmittel angewiesen sind, entsprechend weni- · nen, einen neuen Finanzierungsmodus diskutieren müssen. 
ger erhalten. Dazu fehlte offensichtlich der politische Wille und damit für 
Auf diese fragwürdige Aufgabenverteilung sollte man noch die Kommission der politische Rückhalt von massgeblichen 
aus einem anderen Grund nicht eingehen: Hier kof'T!me ich Kreisen. 
auf die Verwaltung zu sprechen. In. der Eintretensdebatte Sie wissen genau so gut wie Ich, dass von verschiedenen 
wurde gesagt, man wolle in der Verwaltung sparen. Man Krankenversicherungsvertretern mit_ Referendum oder 
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Initiative gespielt, gedroht oder Politik gemacht wird, Je 
nachdem, wie die Vorlage zur Krankenversicherung definitiv 
herauskommen wird und je nachdem, wie sie hier definitiv 
verabschiedet werden wird. Was effektiv mit der Krankenver
sicherung geschieht, Ist also noch offen. Die AHV-Vorlage 
kann niemals mit dieser Versicherung zusammen konzipiert, 
verknüpft werden, wenn nicht das GeSJ:1mtkonzept für die 
soziale Sicherheit vorliegt Hier im Saale besteht ja offen-
sichtlich überwiegend. die Tendenz, die Krankenversiche
rung abzubauen. Sie haben mehrheitlich beschlossen, die 
Bundesbeiträge zu plafonieren. Sie haben die lineare Kür
zung beschlossen. Unsere Parteien haben sich Immer dage
gen gewehrt. Wir haben nun keinen Grund,, Ihnen hier 
politisches Vertrauen entgegenzubringen und Ihnen zu 
glauben, dass die Zukunft der sozialen Krankenversiche
rung gewährleistet sei mit einer Vorlage, die wir noch nicht 
kennen. Es gibt also keinen stichhaltigen Grund, die Kan
tone um 5 Prozent von der AHV-Finanzierung zu entlasten. 
Wir verlangen von den Bundesratsparteien ein Gesamtkon-

, zept für die soziale Sicherheit bezüglich Leistungen, bezüg
lich Finanzierungsmodus. In diesem Gesamtkonzept wäre 
es möglich, das bestreiten wir nicht zum vornherein, die 
Beiträge der Kantone an die Finanzierung der Benten in der 
AHV zu revidieren. Das wäre ja mit einer einfachen Geset
zesrevision möglich. ·Aber ohne ein solches Konzept lehnen 
wir dies ab. Sie haben ja nicht nur mit der bisherigen Politik 
in der Krankenversicherung, sondern auch In der bisherigen 
Politik In der AHV - Ich denke da vor allem an die interne 
Verschiebung des Finanzierungsmodus der AHV weg von 
den Steuergeldern hin zu den Lohnprozenten - bewiesen, 
dass die Garantie der sozialen Sicherheit nicht Priorität hat 
In diesem Rat Sie haben aber auch in der Debatte Ober das 
Asylgesetz bewiesen, dass Versprechungen bezüglich Kop
pelungen nicht eingehalten werden. Sie haben die Revision 
und die Verschärfung des Asylgesetzes beschlossen und 
haben dann die damit eigentlich gekoppelte Stellenerhö
hung trotzdem abgelehnt. Wir haben also keinen Grund, 
Ihnen hier politisch zu trauen. Das Fehlen des Gesamtkon
zeptes für die soziale Sicherheit Ist der auschlaggebende 
Punkt. weswegen wir Nichteintreten beantragen. Hinzu 
kommen zwei weitere Punkte: · 

1. Wird die finanzielle Beteiligung der Kantone an der Ren
tenblldung in der AHV belassen, dann haben die Kantone 
auch vermehrt Mitsprachemöglichkeiten und Mitsprache
Interessen. Ich kann mir hier durchaus auf Druck kantonaler 
Parlamente oder Standesinitiativen eine Verbesserung 
zugunsten der Betagten bzw. Renten vorstellen. Das finde 
ich in Ordnung; diesen Weg und dieses Interesse der Kan
tone an der Rentenbildung möchte ich durchaus bewahrt 
halten. 

ständlich auch In d~s Gesamtkonzept der sozialen Sicher
heit. Die Ergänzungsleistungen haben gemäss Botschaft 
den Zweck, die Renten und das weitere Einkommen der 
Betagten, Hinterlassenen und Invaliden so zu ergänzen, 
dass die Deckung eines angemessenen Existenzbedarfes 
sichergestellt ist. In Klartext heisst das: Die Ergänzungslei
stungen sollen das garantieren, was die AHV-Renten nicht 
tun, obwohl sie es eigentlich von der Verfassung her tun 
sollten, nämlich den angemessenen Existenzbedarf decken. 
Ergänzungsleistungen sind also von ihrer Funktion her 
ordentliche Bestandteile der viel zu tiefen Ansätze bei den 
AHV-Renten. Sie sollen nicht wieder zu Fürsorgeleistungen 
werden bzw. ihr Fürsorgecharakter darf nicht verstärkt wer
den. Gerade in freisinnigen Kreisen Ist diese Tendenz sehr 
stark vertreten, künftig Ergänzui:igsleistungen nach einem 
Individualfürsorgeprinzip zu handhaben. Der Rechtsan
spruch auf diese Leistungen soll immer mehr zurückge
drängt werden zugunsten des Gangs des Be~Orftlgen auf 
das Sozialamt. Hier wird mit dem Schamgefühl der Betagten 
gezielte Politik gemacht Die Betreffenden, die solche Kon
zepte vertreten, wissen ganz genau, dass sehr viele Rentner 
dann eben nicht hingehen und lieber sehr schmal durch
kommen. Und dieses Konzept lehnen wir ab. 
In der Schweiz lebt ungefähr ein Seci,stel der Rentner 
Immer noch in sehr miserablen wirtschaftlichen Verhältnis
sen. Es sind gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherung 
150 000 Personen. Hier haben dann die Kantone tatsächlich 
die Aufg~be und die Pflicht, mit Ihren kantonalen Beihilfen, 
die ja längst nicht das Mass erreicht haben, das sie haben 
könnten und sollten, einzuspringen. Wenn die Ergänzungs
leistungen In der Finanzierung fast völlig an die Kantone 
zurück gehen, wird es zahlreiche Kantone geben, die tat
sächlich die Maximalgrenzen für die Einkommen, die zu 
Ergänzungsleistungen berechtigen, nicht einsetzen. Die 
Ergänzungsleistungen werden zu reinen Fürsorgeeinrich
tungen, und das bei Renten, die tier weitem den Existenzbe
darf nicht decken. 
zusammengefasst: Wenn Sie bei K und L Nichteintreten 
beschllessen, hat das zur Folge, dass die Finanzierung der 
AHV und der Ergänzungsleistungen so belassen wird wie bis 
anhin. Es hat zur Folge, dass die Vorlage Ober die Kranken
versicherung dann durchberaten wird, wenn sie vorliegt 
Jetzt müssten wir In Unkenntnis dieser Vorlage und ihren 
genauen Konsequenzen auf die Versicherten einen Be
schluss fassen. Das Nichteintreten hat auch zur Folge, dass 
der Bundesrat und die Bund~ratsparteien unter Druck · 
gesetzt werden, wirklich ein Gesamtkonzept für die soziale 
Sicherheit vorzulegen. 

Frau Blunschy: Die CVP-Fraktion befürwortet Eintreten. Es 
geht hier um das Kernstück des ersten Paketes Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Die Mittel, 
die zugunsten der Kantone hier frei werden sollen, müssen 
ja anderenorts eingesetzt werden können. Es geht bei der 
Revlsion des AHV-Gesetzes im wesentlichen darum, dass 
der Beitrag der öffentlichen Hand von total 20 Prozent, 
nämlich 15 Prozent zu Lasten des Bundes und 5 Prozent zu 
Lasten der Kantone, inskünftig voll zu Lasten des Bundes 
gehen soll. Dafür sollen die Kantone voll für den Beitrag an 
die Ergänzungsleistungen aufkommen. Für den einzelnen 
Rentner ändert sich Oberhaupt nichts. Sein Rentenanspruch 
bleibt dttrselbe. Der Rückzug des Bundes aus der Subven
tionierung von Altersheimen ist nach einer angemessen 
langen Übergangsfrist für die Kantone tragbar. Diese Vor
lage ist eine der wichtigsten des ersten Paketes Aufgaben
neuverteilung. 
Wenn wir hier nicht eintreten, dann können wir uns erspa
ren, das ganze Massnahmenpaket überhaupt weiter zu bera-

2. Folgen Sie dem Nichteintretensantrag, wird auch die 
Regelung Ober die bisherige Mitfinanzierung des Bundes an 
den Heimen und anderen Einrichtungen für Betagte unver
ändert gelassen, und das finde ich im jetzigen Zeitpunkt 
auch in Ordnung. Die heutige Regelung Ist ja nur eine Kann
vorschrift. Falls die Ausführungen des Bundesrates in der 
Botschaft stimmen, dass nämlich praktisch keine Einrich
tungen mehr für Betagte finanziert werden müss1;1n, dann 
erwqchsen · dem Bund ja daraus auch keine Kosten. Ich 
bezweifle allerdings diese Ausführungen. Die Zahlen, die 
Herr Eggli Ihnen genannt hat, will ich nicht wiederholen. Ich 
habe sie mir auch beschafft. Aber es ist ganz offensichtlich, 
dass auch in Zukunft vermehrt Heime, Einrichtungen für 
Hochbetagte, für pflegebedürftige Betagte geschaffen wer
den müssen, dass auch die offene Altershilfe - ich bin eine 
Anhängerin davon - um Institutionen nicht herumkommt, 
seien das Tagesheime, seien das Treffpunkte,• seien das 
Institutionen, wo Betagte vorübergehend unterge,bracht 
werden können. Alle diese Institutionen müssen finanziert 
werden, und die Kann-Vorschrift, dass der Bund hier mitfi
nanzieren kann, hat durchaus Sinn und soll belassen 
werden. 
Nun zur Vorlage L im Zusammenhang mit der Vorlage K. 
Das System der Ergänzungsleistungen gehört selbstver-

' ten. Wir haben aber beschlossen, auf die Aufgabenneuver
teilung als Ganzes einzutreten, und jetzt, wo wir uns die 
einzelnen Bäume dieses Waldes näher ansehen, beginnt 
langsam das Waldsterben. Borkenkäfer, die während der 
Kommissionssitzung noch Im Winterschlaf waren, versu
chen, die besten Bäume dieser Aufgabenneuverteilung an-· 
zu knabbern. 
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Mit dem Nlchteintretensantrag zur Revision des AHV-Geset
zes und des Gesetzes über Ergänzungsleistungen wird Jetzt 
unmissverständlich zum Kahlschlag angesetzt. Dabei kann 

. hier wirklich von sozialem Abbau überhaupt nicht die Rede 
sein. Die Rentner sind genau gleich gestellt. Der Nichteintre
tensantrag zur AHV-Revlslon ist nichts anderes als ein ver-

. kappter Nlchtelntretensantrag, der sich gegen d_le ganze 
Aufgabenneuverteilung richtet 
Zu Herrn Eggll und Frau Mascarin möchte Ich nur kurz 
sagen: Die Krankenversicherung Ist nicht In diesem ersten 
Massnahmenpaket enthalten. Die Verquickung, die hier 
befürchtet wird, besteht nicht Das Ergänzungsleistungsge
setz Ist ein Bundesgesetz. Die Befürchtung, die Kantone 
könnten bei den Ergänzungsleistungen"plötzllch restriktiver 
werden, besteht zu Unrecht Wir haben ein Bundesgesetz 
darüber. 
Die CVP-Fraktlon wird für Eintreten auf diese Vorlagen 
stimmen. 

Basler: Die SVP-Fraktlon befürwortet diese naheliegende 
Entflechtung der Aufgaben Im Sozialbereich. 

· Was die Abstimmung mit Namensaufruf.anbetrifft, danken• 
wir der SP für - darf ich es so sagen? - diese •schandbar 
bequeme• Art, unser Bekenntnis zum ..Jungbrunnen des 
Föderalismus» zu dokumentieren. 
Die SVP hat auch In den vergangenen Jahren, unbeirrt 
durch politische Strömungen, das Prinzip der kantonalen 
und kommunalen Eigenständigkeit hochgehalten. · Wir 
sehen darin die Grundlage für unseren Bundesstaat 
Diese Abstimmung Im AHV-Berelch zeigt besonders deut
Jlch, wer für Durchschaubarkelt der Finanzierung einsteht, 
wer überzeugt Ist, dass unsere sozial gesinnten Bürger In 
den Gemeinden und Im Kanton Ihre Anliegen besser anbrin
gen können statt Im fernen Bern. (Kollege 'Egg II nickt.) Wir 
finden, wenn Probleme mit der IV-Rente existieren, liegen 
sie näher bei Stadtrat Eggll, und er ist wieder näher bei 
Zürich als bei Bern. 
Diese Abstimmung gibt uns auch Gelegenheit zu zeigen, 
wer für Entflechtung und damit für Leistungssteigerung 
unseres Staatswesens eintritt Mit unseren klaren Ja-Mehr
heiten. zu den Teilen dieses Aufgabenentflechtungspaketes 
zeigen wir, dass wir den Kantonen und Gemeinden Stärke 
zutrauen und dass wir für Gestaltungsfreiheit Im kleinen 
Raum einstehen. 
Nun, der Sozialbereich Ist - wie Frau Blunschy es eben 
bezeichnet hat - das Kernstück aller hier zu beschliessen
den Massnahmen. Die Kantone haben im AHV-Bereich 
nichts zu sagen, nur beizutragen; denn diese Sozialversi
cherung Ist ein rein eidgenössisches Versicherungswerk. · 
Aber Im Gesundheitswesen sind die Kantone, mit ihren 
Spitälern, erstrangig zuständig. Daher sollen sie hier den 
Bund mit entsprechend hohen Beiträgen entlasten. Das Ist 
unsere Auffassung. · _ 
Kollege Eggll, die 9. AHV-Revision wird nicht angetastet 
durch diese Entflechtung; das Ist auch nicht unsere Mei
nung. Aber die Ergänzungsleistungen zur AHV müssen in 
jedem Einzelfall doch abgeklärt werden. Das hat bürgernahe 
zu geschehen, in Kenntnis des einzelnen Falles. Auch Alters
heime zu planen, zu bauen und zu betreiben gehört doch 
zur Eigenverantwortung der Gemeinden, genauso wie das 
für - Kollege Braunschweig sagte das - die andere Gruppe 
der sozial Schwachen, nämlich die Jungen, bei den Schul
häusern bisher der Fall war, ist und bleiben wird. Nichts Ist 
daher sinnvoller als die vorgeschlagene Entflechtung. Der 
Bund übernimmt die AHV; die Kantone sind stärker verant
wortlich für das Gesundheitswesen und die Ergänzungslei
stungen zur AHV/IV. Sie werden aber die Gemeinden mit den 
Altersheimen betrauen. 
. Bel all diesen Neuverteilungen der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen geht es letztlich um die Art der politischen 
Führung in unserem aus Gemeinden und Kantonen gebilde
ten Bundesstaat. Die Grundsätze zur Aufgabenzuteilung 
sollten Jenen entsprechen, die in neuzeitlich geführten 
Unternehmungen beachtet werden. Man achtet dort darauf, 
dass die verliehene Kompetenz mit entsprechender Verant-

Bund und Kantone, Neuverteilung der Aufgaben · 

wortung gepaart wird. Dadurch werden die Betrauten motl• 
viert und entscheidungsfreudig. In beiden Bereichen (also 
Im Staatswesen wie In den Unternehmungen) wird dadurch . 
auch die Zuständigkeit klarer sichtbar, ~n man neuen 
Lagen rascher begegnen. Durch verstärkte Entschlusskraft 
wird auch die Innovationsfähigkeit verbessert Im föderati
ven Staatswesen entsteht unter Gleichrangigen, etwa den 
Kantonen - man kann es aber auch bei den Gemeinden 
beobachten - ein Wettbewerb in der Lösung anstehender 
Probleme. Mehr Bürger werden In die direkte Verantwor
tung einbezogen, und die Verwaltung wird administrativ und 
finanziell entflochten. 
All das hier Gesagte wird durch folgende Feststellung_ 
belegt: Wer je Im Ausland war, stellte fest, dass die Schweiz 
hohe Anerkennung genlesst für die Erfüllung zweier sozialer . 
Bereiche: ihr Schulwesen und ihre Krankenpflege. Nun sind 
Erziehungs- und Sanitätswesen ausgerechnet noch die bei• 
den politischen Bereiche, In denen die Kantone am salb• 
ständlgsten handeln konnten. Wir haben somit Belege für 
erfolgreiches föderatives Handeln und Gestalten. Daher 
stimmt die SVP zu. 

M. Bonnard: La repartltlon des täches entre les cantons et la 
Confederatlon a ete con~e en fonctlon de plusleurs cri• 
teres. Un de ces crlteres peut ätre formule en deux volets de 
la fac;on sulvante: Premier volet, on laissera a la Confedera
tlon ce qul peut ätre ragle sur le plan national, en vertu de 
normes generales, dependant de faits objectlfs sans relatlon 
avec des situatlons locales, sans relatlon avec des situations 
partlc~lleres d'lndlvidus determlnes. Deuxieme volet de ce 
crittlre: rendre aux cantons ce qul doit ätre decide en fonc• 
tlon de situatlons locales, en fonctlon des mceurs exlstant 
dans une reglon, en foiictlon encore de sltuatlons particu
lleres d'lndlvldus determlnes. Dans le projet qul nous 
occupe maintenant, c'est ce crltere-la qul a ete applique. 
La determinatlon des rentes AVS depend de faits purement 
objectlfs qui sont, d'une part, l'äge; de l'autre, le nlveau des 
cotlsatlons et II est possible de confier la determinatlon de 
ces rentes a un organe federal, dominant l'ensemble du 
pays. En revanche, tout le probleme des maisons de retralte 
est, lul, lie a cette täche d'aide sociale des cantons, laquelle 
depend des situations partlculleres d'lndividus determines. 
En refusant d'entrer en matiere sur ce projet, nous nous 
ecarterlons de ce crittlre-la sans aucun motif. J'ajoute qu'en 
ralson de l'lmportance du montant flnancler qul est en jeu, 
790 milllons, II est blen evident que nous vlderlons l'ensem
ble du projet de sa substance. 
Je m'adresse lci au groupe socialiste en lui demandant de 
sortir enfln de l'ambiguite. Oepuls ie debut de notre debat, 
nous n'arrivons pas a savolr sl ie groupe sociallste est pour 
ou contre l'operation .. ,epartitlon des täches ... Je crois que 
malntenant, nous y voyons · plus clalr. En fait, le groupe 
soclallste est contre la repartltlon des täches. 

Fra~ Kopp: Ich komme dem Wunsche unseres VlzepräSI· 
denten sehr gerne nach, mich kurz zu fassen, nachdem wir 
bereits zwei Fraktionssprecher gehört haben, denen ich 
mich anschllessen kann. Ich darf noch einmal darauf hin
weisen, dass es sich bei dieser Vorlage wirklich um einen 
ganz zentralen Punkt handelt, und zwar sowohl vom Finan
ziellen wie vom Grundsätzlichen her, denn· - das wurde 
bereits ausgeführt - die Kantone haben zur AHV-Gesetzge
bung überhaupt nichts zu sagen; hingegen haben sie daran 
zu zahlen. Finanziell werden sie um etwa 800 Millionen 
entlastet. Mir fehlt nun tatsächlich jedes Verständnis dafür, 
wie man sich gegen diese Vorlage· wenden kann, die den 
Kantonen vermehrt finanzielle Mittel zukommen lassen wird. 
Es sind die gleichen, die sich vorher gegen das Eintreten auf 
die anderen Vorlagen gewehrt haben, die nun wieder nein 
sagen wollen zu einer Vorlage, die den Kantonen die Mittel 
bringen wird (auch wenn ein Teil davon wieder kompensiert 
wird über die Ergänzungsleistungen und die Krankenkas
sen), um die neuen Aufgaben anzupacken. 
Herrn Eggll möchte ich sagen, dass ich seine Befürchtun
gen nicht teile, wonach das Parlament dann hier Kürzungen 
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vornehmen würde, obwohl das Parlament dies einmal, bevor 
diese neue Regelung eingetreten ist, getan hat Ich verstehe 
auch nicht, weshalb er hier von einer unechten Entflechtung 
spricht. Wenn es ln einer Vorlage wirklich eine echte 
Entflechtung gibt, dann sicher in der vorliegenden AHV
Vorlage. 
Zu Frau Mascarin möchte ich sagen: Wenn sie ein Konzept 
verlangt für unsere soziale Versicherung, so ist demgegen
über festzuhalten, dass wir in der Schweiz, verglichen mit 
anderen Staaten, ein gut ausgebautes, vorbildliches soziales 
Sicherheitsnetz haben. Es trifft ganz einfach nicht zu, dass 
das System der Ergänzungsleistungen nicht funktioniert 
und dass das reine Fürsorgeleistungen sind. Im Gegensatz 
zu den kantonalen Beihilfen besteht auf die Ergänzungslei
stungen ein Rechtsanspruch; es sind keine Fürsorgelei
stungen. 
Ich bitte Sie, Eintreten auf diese Vorlage zu beschliessen. 

M. Dafflon: Je viens d'entendre a cetl:e trlbune l'appel pathe
tique des porte-parole des partis. Je viens de les voir s'eton
ner de la proposltion de non-entree en matlere, en souli
gnant que le point en question est en fait le plus important 
de toutes I~ propositlons qui visent a la modiflcation, au 
ti'ansfert des charges entre la Confederation et les cantons. 
En effet, la questlon est d'importance, c'est justement ce qui 
m'inquiete. L'assurance-vieillesse a cette particularite - qui 
fait l'admiration · des autres pays - d'ätre fondee sur la 
solldarlte. Or, depuis quelque temps, et particulierement 
avec le projet qui nous est propose aujourd'hui, on cherche 
a detruire cette solidarite, on nous soumet une serie de 
propositions dont le resultat sera d'annihiler l'effort extraor
dinaire de la population suisse lors de l'adoption du principe 
de cette solldarite. Ainsi aujourd'hul, on nous demande de 
transferer aux cantons la charge qui incombait a la Confede
ration en ce qui concerne la construction des maisons de 
retraite. Pour cela, on allegue que sur le plan pratique, tout a 
ete reallse, que maintenant les institutions existent, que les 
maisons de retraite sont construites, donc que la täche est 
remplle. Pour ma part, je considere que ce point de vue est 
fausse, que raisonner de cette maniere c'est se tromper sur 
la Situation teile qu'elle existe dans notre pays. Notre popu
latlon vieillit toujours plus; aujourd'hui la population ägee 
de plus de 65 ans atteint le chiffre de 16 a 17 pour cent du 
total, ce qui est considerable. Malgre les efforts entrepris 
pour que les soins a domicile soient assures le plus long
temps posslble aux personnes ägees, il est absolument 
indispensable de construire des etablissements propres a 
recevoir les personnes tres ägees qui ne peuvent plus rester 
chez alles. On a pretendu qu'aujourd'hui, les jeunes s'occu
pent moins des personnes ägees. C'est absolument faux; 
selon les renselgnements pris, seien les enquätes effectuees 
par des speclalistes, II est demontre que les personnes 
ägees ne sont pas plus delaissees de nos Jours que par le 
passe. Mais le _phenomene est le suivant: les personnes 
ägees sont plus nombreuses, et alles vivent plus longtemps; 
en outre les enfants arrivent deja a l'äge de la retraite, alors 
qu'ils devralent encore s'occuper financierement de leurs 
parents, ils n'en ont souvent pas les moyens, il n'en ont plus 
1a force et ils n'ont pas de place dans las logements actuels. 
Cela signifie que de plus en plus II faudra prevoir la cons
·tructlon d'etablissements specialises, car II faut tenir compte 
egalement qua les personnes entrent a un äge tres avance 
dans ces etablissements. 
Aujourd'hul, dans plusieurs regions du pays, des etablisse
ments prives se sont ouverts pour recevoir des personnes 
ägees. Mals dans certains etablissements, pour assurer les . 
soins et l'entretien d'une personne ägee, le cout de pension 
atteint jusqu'a 6000 francs par mois. Qual retraite au bene
fice des rentes AVS peut aujourd'hui payer 6000 francs de 
pension dans un etablissement prive? En revanche, las 
instailations qui ont ete construites par las pouvoirs publics 
ou qui beneficient de subventions peuvent demander un 
prix de pension d'un montant bien inferieur, parfois plus de 
50 pour cent moins eher. Nous devrons donc continuer et 

probablement pendant longtemps a construire et a subven
tionner des maisons de retraite pour personnes ägees. 
Alors, direz-vous pourquol las cantons ne le font-lls pas? 
Les cantons ne le font pas parce qua certains n'en ont pas 
les moyens, parce que d'autres n'ont pas pris conscience du 
danger de la situation, parce que c'est le röle d'un Etat 
federal d'lntervenir dans un domaine qui concerne toute la 
population. II n'est pas equitable de laisser les seules 
regions privilegiees resoudre ce probleme. Voila le premier 
point 
Le deuxieme point que je voudrais soulever-et laj'aimerais 
faire part de mes cralntes ..• 

Le president: Monsieur Dafflon, je suis desole, vous avez 
epuise largement les cinq minutes qui sont accordees aux 
orateurs. · 

M. Dafflon: Vous me laissez encore dlx secondes. 

Le presldent: Dix secondes, d'accord. 

· M. Dafflon: J'aimerais vous appeler a ne pas voter l'entree 
en matiere, ainsi vous choisirez une solution qul nous 
assure l'avenir. 

Hösll: Als Regierungsrat eines kleinen Kantons hörte ich in 
den letzten. Tagen hin und \4.(jeder Töne, bei welchen es 
einem ulüpfte,., hier an das Pult zu gehen und auch etwas zu 
sagen. Bis heute habe ich geschwiegen, und ich möchte 
nun einmal, nachdem die Kantone zum Teil in Sachen Justiz 
zu Recht angegriffen worden sind, doch darauf hinweisen, 
dass auch kleine Kantone in sozialen Belangen unbedingt 
ihre Aufgaben wahrnehmen können und seit Jahren auch 
schon wahrgenommen haben. 
Der Kanton Glarus hat lange vor dem Bund - bereits 1966 -
erstmals Baubeiträge von 20 Prozent an Altersheime 
beschlossen. 1970 hat man diesen Beitrag erhöht auf 40 
Prozent für Alters- und 50 Prozent für Pflegeheime. Herr 
Kollege Eggli hat erwähnt, dass der Kanton Glarus pro Kopf 
der Bevölkerung die höchsten Ausgaben für seine betagten 
Mitmenschen getätigt hat. Wir tun das auch weiterhin. Wir 
haben am zweitrileisten Heimplätze, das Ist auch erwähnt 
worden, und sehr viele von diesen In Form von Einzelzim
mern, also in Form einer modernen, zeitgemässen Unter
kunft. 
Als dann die Subventionierung durch den Bund kam, haben 
wir einfach unseren Beitrag beibehalten, nach Abzug des 
Bundesbeitrages, und leb bin sicher, dass, wenn der Bun
desbeitl'!lg nun wegfällt, der Kanton Glarus mindestens die 
alte Lösung wieder einführen wird mit diesen 40 und 50 
Prozent vom Ganzen. Also nimmt man nicht alles weg, was 
der Bund dann wegnimmt, und ich könnte mir sogar vorstel
len, dass man bei finanzschwachen Gemeinden noch wei
tergehen könnte. Wir haben aber auch finanzstarke Gemein
den, und solche hat es in der ganzen Schweiz; die können 
diese Aufgaben erfüllen, könnten sie erfüllen, sogar ohne 
Kantonsbeiträge; solche hat es mehr als andere. Ich glaube, 
wir müssen nur gezielt dort sozial helfen, wo es wirklich 
nötig ist. 
In diesem Sinne bin ich aus Überzeugung für diese Aufga
benteilung. 

Zehnder: Ich habe mit Aufmerksamkeit die Diskusslonsvo
ten mitgehört und bin eigentlich enttäuscht. Ich will diese 
Diskussion auch nicht verlängern. Ich möchte nur die Voten 
von Kollegin Mascarin und von Kollege Eggli unterstreichen, 
die klar und deutlich die Situation aufgezeigt haben, wie sie 
sich tatsächlich ergibt. 
Es ist völlig falsch, wenn man jetzt behauptet, diese Vorlage 
hätte nichts zu tun mit dem, was nachher kommt in bezug 
auf Ergänzungsleistungen und im Paket II mit der Kranken
versicherung. Ganz selbstverständlich steht es in einem 
Zusammenhang, und ich möchte hier sowohl die Kommis
sionssprecher wie auch den Bundesrat auffordern, klar und 
deutlich zu sagen, wie eng die Ergänzungsleistungen und 
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die Krankenversicherung, die uns ja so oder so ausseror
dentllche Sorgen bereitet, zusammenhängen. Das können 
Sie schon daraus ersehen, dass In Ziffer II dieser Vorlage 
steht. dass, wenn allenfalls bei den Ergänzungsleistungen 
und bei der Krankenversicherung die Aufgabenverschie
bung vom Bund zum Kanton und vom Kanton zum Bund 
nicht stattfindet. diese Gesetzesvorlage, die jetzt Ins Zen
trum gestellt wird, nichtig sei, nicht mehr zum Tragen 
komme, so dass dann nach wie vor der Bund von den 
Kantonen an diese Leistungen einen Beitrag von 5 Prozent 
verlangen kann. 
Also man macht es doch vom anderen abhängig. Deshalb 
kann ich nicht verstehen, dass man jetzt behauptet, es gebe 
keine Verquickung dieser ganzen Angelegenheit. Im Gegen
teil, es ist dringend notwendig, dass sich dieses Parlament 
voll bewusst Ist: Was Sie jetzt beschllessen, hat nachher 
auch Konsequenzen für die Krankenversicherung. In der 
Krankenversicherung ..,. das möchte ich jetzt · hler auch 
gerade sagen - ist die Situation gar nicht so rosig, wie viele 
glauben, sondern sie ist ausserordentllch bedenklich, weil 
niemand recht welss, wohin uns der Weg mit dieser 

· unglaublichen Kostensteigerung führt. 
Ich fordere also die Kommissionsreferenten und insbeson
dere den Bundesrat auf, klar und deutlich zu sagen,· um 
welche Grundsätze es geht lc_:h erwarte eine Bestätigung, 
dass eine Verbindung zu den Ergänzungsleistungen und zur 
Krankenversicherung besteht 
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demandes de subventions en moyenne etaient presentees 
. chaque annee alors que, maintenant que les cantons sont 
avertls de la prochaine suppression des subventlons, le 
nombre annuel des demandes est de 70 a 80. Celui des 
demandes en suspens se monte a 170, d'ou la necessite de 
prolonger le delai. 
On le voit. les mesures qul devront Eitre prises a l'avenlr dans 
ce domaine doivent Eitre lalssees a !'Initiative des cantons et 
des communes. lls trouveront des solutlons qul seront 
mieux adaptees a l'evolutlon des besolns. En outre, et je le 
dls aussl a l'intentlon de M. Eggll, on peut constater qua la 
suppression des subventlons aux maisons de retraite per
mettra egalement de redulre l'effectlf du personnel, en partl
culler de celul qui est charge de l'examen des projets. 
Pour toutes ces raisons, je vous prle de blen voulolr entrer 
en matlere et de repousser las propositlons de non-entree 
en matiere. de Mme Mascarln et de M. Eggll. 

Nebfker, Berichterstatter: Zuerst möchte Ich feststellen, 
dass In der Kommission kein Nlchtelntretensantrag vorlag. 
Auch die Sozialdemokraten - es sei denn, sie waren nicht 
anwesend - haben also ·nicht für Nichteintreten gestimmt; 
sie sind auf die Vorlage eingetreten, In der Kommission. 
Es überrascht jetzt ein bisschen, dass dieser Nichteintre
tensantrag gestellt wird. Er Ist sinnlos und an sich unver
ständlich, denn hier geht es ja nun wirklich um die Schlüs
selvortage Im.ganzen Paket Ohne dass man den Kantonen 
Im Rahmen dieser Vorlage hier zusätzliche Mittel gibt, kann 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Je dols d'abord relever que man doch die ganze Aufgabenteilung nicht durchführen. 
personne, au sein de la commlssion, n'a propose de ne pas Die Entlastung bei den Kantonen, im Rahmen der AHV, ist 
entrer en matiere. MEime M. Anton Muheim a approuve sachlich so vernünftig und sachlich so klar, dass man dar
expressement la solution que le Conseil federal nous pro- über eigentlich nicht mehr diskutieren sollte! Es Ist eine 
pose en l'occurrence. II a declare qua, du moment que typische Aufgabenteilung nach Sachgebieten: Der Bund Ist 
c'etalt la Confederation qui avait rentiere competence en zuständig für die pauschale Altersfürsorge, und die Kantone 
matlere d'AVS, eile devait aussi en assumer le financement sind zuständig für die Individuelle Altersfürsorge. 
J'al deja dit, lors du debat d'entree en matiere, que ce projet Es ist auch-das zu Herrn Eggll und zu Frau Mascarln-kein 
de modlflcation de la lol sur i'AVS, considere sous son . Sozialabbau zu befürchten. Frau Blunschy hat es rlchtiger
aspect flnancler, etalt la plus lmportante des mesures cons- weise gesagt: Bei der AHV und bei den Ergänzungsleistun
tituant le premier paquet La modlfication proposee permet gen ist die Gesetzgebung Bundessache. Wir bestimmen 
de decharger las cantons,d'une depense annuelle de !'ordre hier, welche Leistungen zu vollbringen sind. Jetzt kommt es 
de 790 millions de francs mais, en contrepartle, les cantons darauf an, ob wir sozial denken oder ob wir nicht sozial 
·prendront a leur charge la moltie des prestatlons que la denken. Aus den Ausführungen, die am Anfang der Diskus
Confederatlon accorde aux caisses-maladie - rious en slon gemacht worden sind, geht doch hervor, dass der Bund 
reparlerons lorsque nous examinerons le projet de revlsion viel sozialer Ist als die Kantone. Deshalb muss man nicht 
de la loi sur l'assurance-maladle - de meme qu'une partie befürchten, dass Jetzt ein Abbau stattfinden könnte, auch 
des subsides de la Confederation en faveur des prestations allenfalls nicht Im Rahmen von Sparübungen, wobei man 
complementaires AVS, dont nous parlerons egalement tout bei solchen Aufgaben natürlich immer Prioritäten setzen 
a !'heure. . kann und Probleme und Ausgaben überprüfen sollte. Dazu 
Par leur proposltion de non-entree en matiere, M. Eggll et sind wir ja verpflichtet · 
Mme Mascarln mettent en cause l'ediflce flnancler de la Auch bei den Ergänzungsleistungen Ist aus dem gleichen 
nouvelle repartition des täches, en particuller le mouvement Grund kein Abbau zu befürchten, obschon sich der Bund In 
de va-et-vlent des subsides federaux ~t cantonaux, qui por- Kompensation hier von Bundesbeiträgen entlastet 
tent sur plu:sleurs centaines de milllons de francs. Je ne Bei der Krankenkasse geht es um eine synchrone Lastenver
pense pas qu'll soft opportun malntenant de mettre en cause schiebu·ng. Es geht nicht um einen Abbau. Natürlich zieht 
l'ensemble du premier traln de mesures du point de vue sich der Bund auch dort mit Beiträgen zurück.- Aber das ist 
financler, ce qul serait le cas si vous acceptiez les proposi- sinnvoll, weil das Gesundheitswesen primär Aufgabe der 
tlons de M. Eggli et de Mme Mascarln. Kantone Ist Die Kantone haben die Kosten zwar auch nicht 
Nos deux collegues s'opposent a l'entree en matiere egale- voll Im Griff, aber wahrscheinlich eher als der Bund. Hinge
ment parce qu'lls n'approuvent pas la suppresslon des sub- gen Ist der Bund primär für die pauschale Alter.sfOrsorge 
ventions accordees aux maisons de retraite. verantwortlich. 
II a ~e releve en commission que le besoin de maisons de Es geht also beim Vorschlag um eine sinnvolle Aufgaben
retraite n'est plus le mEime qu'il y a dlx ou vingt ans. Le entflechtung und eine zweckmässige Finanzierungsverant
developpement des mesures d'alde a la vieillesse en milieu wortung. Es geht aber auch um Kooperation. Die Zusam
ouvert est rejouissant II c9nduira vraisemblablement a une menarbeit Bund und Kantone bleibt ja nach wie vor, sowohl 
stabilisatlon de la demande de places dans les homes bei der AHV wie auch bei den Ergänzungsleistungen und 
reserves aux personnes ägees. D'autre part, on demande später bei der Krankenkasse, erhalten. 
aujourd'hui plus d'appartements, mais aussi plus de places Noch eine Bemerkung zu den Altersheimen: Bei den Alters
dans les homes medicalises pour personnes ägees. L'aide heimen war die Bundessubvention zweifellos eine notwen
federale ne peut pas satisfaire toutes ces nouvelles exi- dlge Starthilfe. Das hat gewirkt! Das muss auch Herr Eggli 
gences. Elle a ete utile pour une perlode de demarrage. On anerkennen. Der bestehende Nachholbedarf konnte weitge-
estime meme que la suppression des subventions a la cons- hend gedeckt werden, oder es kann jetzt. in der langen 
truction des maisons de retraite sera un stimulant pour les Üb_ergangsfrlst noch einiges nachgeholt werden. Der Ein-
cantons qui n'ont pas fait un effort suffisant et qua ceux-ci gang von Gesuchen ist, wie der welsche Referent gesagt 
proflteront du delai qul leur est lmparti pour rattraper une hat, namhaft angestiegen. Altersheime sind aber auch eine 
partle de leur retard. Cela est illustre par ie fait qua 50 a 60 typisch lokale und regionale Aufgabe. Man will ja die alten 
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Mitbürger nicht ausscheiden, sondern sie sollen in der 
Gemeinde möglichst integriert bleiben. Deshalb muss die 
Gemeinde, muss die Bevölkerung sich in allen Teilen mit 
den Altersheimen, auch mit deren Finanzierung, beschäf-
tigen. · 
Die Bundesbeiträge haben zu einem komplizierten Verwal
tungsaufwand geführt. Im Bereich der Verwaltung, Herr 
Eggll, entstehen Entlastungen beim Bund. Die Bundesbei
träge haben zum Teil auch zu einem übertriebenen Perfek-

• . tlonlsmus geführt. Ich habe Altersheime gesehen, die so 
teuer zu stehen gekommen sind, wie wenn man jedem 
Betagten ein Einfamilienhaus hingestellt hätte. 
Das Verfahren Ist sehr kompliziert und langwierig. Es 
braucht ja Jahre, bis alles von Trägerschaft, Gemeinde, 
Kanton und Bund abgewickelt ist. Allein beim Bund bleiben 
die Gesuche etwa zwei Jahre liegen, bis ste behandelt sind. 
Es ist schwierig, die Abgrenzung zwischen echten Alters
heimplätzen und Pflegeplätzen zu finden. Beides ist ja in der 
Regel auf ein Helm konzentriert; man zählt die Zimmer und 
weist je nach dem Lasten dem einen Bereich und dem 
anderen Bereich zu. Diese Abgrenzung ist relativ komplex, 
und so werden · in späterer Zweckentfremdung jeweils 
gewisse Subventionen bezogen, ~le eigentlich nicht ganz 
berechtigt wären. Denn die Pflegeplätze werden nicht sub
ventioniert. 
Des weiteren: Die Wartelisten kann man nicht einfach als 
Indiz dafür nehmen, dass ein grosser Mangel vorhanden ist. 
Denn auf den Wartelisten sind sehr viel Doppel- und Drei
fachmeldungen vorhanden. 
Angesichts der grossen Entlastung im Bereich der AHV ist 
es den Kantonen und Gemeinden sicher zuzumuten, für die 
Altersheime selbst aufzukommen. Es Ist auch sachlich 
richtig. 
Noch zu Herrn Zehnder: Er hat Fragen betreffend die 
zusammenhänge gestellt zusammenhänge bestehen; das 
Ist richtig. Sie bestehen zwischen AHV, Ergänzungsleistun:. 
gen, später dann noch zur Invalidenversicherung (die lnvall· 
denversicherung Ist aber nicht im ersten Paket) und zur 
Krankenkasse. Diese zusammenhänge sind aber rein finan
zieller Art. In der ausgeteilten Publikation sehen Sie die 
finanziellen Zusammenhänge: Nach Inkrafttreten aller Mass
nahmen, also nach 1990, würden die Kantone bei der AHV 
um 794 Mlllione'1 Franken entlastet. Das ist der Wegfall der 
Sprozentlgen Kantonsbeiträge. Umgekehrt entlastet sich der 
Bund bei den Ergänzungsleistungen um 197 Millionen Fran
ken. Die gesetzlichen Grundlagen bleiben genau die glei-
chen. ·• 
Im weiteren besteht eine Vorgabe in bezug auf die Kranken-

. kassen. Dort möchte sich der Bund um 490 Millionen Fran
ken entlasten, indem die B4ndesbeiträge reduziert werden. 
Aber das Ist einfach eine finanzpolitische Vorgabe. Man hat 
die Absicht, dort die Bundesmittel um 490 Millionen Franken 
zu reduzieren. Diese finanziellen Zusammenhänge. sind 
natürlich wichtig und es muss koordiniert werden. Diese 
Koordination geschieht mittels Übergangsbestimmungen. 
Ich hoffe, damit Herrn Zehnder geantwortet zu haben. 
Ich beantrage Ihnen also Eintreten und Zustimmung. Es 
geht hier um den eigentlichen Angelpunkt des Gesamtpake
tes. Hier werden die Kantone In einem Gebiet, wo es sinnvoll 
ist, In. zweckmässiger Weise entlastet. 

Bundesrat Friedrich: Ich muss meinem Erstaunen über 
diese Nichteintretensanträge Ausdruck geben. Es ·ist bereits 
gesagt worden, dass in der Kommission kein Mensch von 
diesen Dingen gesprochen hat. Nicht einmal Herr Carobbio, 
der ja sehr fleissig war und zahlreiche Nichteintretensan
träge gesteilt hat, ist auf die Idee gekommen, hier einen 
solchen zu stellen. Die Delegation der Sozialdemokraten -

· sie war wirklich prominent besetzt mit dem Parteipräsiden
,~ an der Spitze - hat In der Kommission nicht auf diese 
angebliche soziale Gefahr hingewiesen. Jetzt soll es sich 
plötzlich um einen gravierenden Sozialabbau handeln. 
Dafür habe Ich wenig Verständnis. · 
Die Aufgaben der AHV werden finanziert durch Beiträge der 
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der öffentlichen Hand. 

Der Beitrag des Bundes beträgt heute 15 Prozent und derje
nige der Kantone 5 Prozent. Man hat ursprünglich die Kan
tone beigezogen zur Finanzierung der AHV, weil sie sich von 
gewissen F0rsorgeleistungen entlasten konntery. Dieser 
Gesichtspunkt ist heute einfach überholt Die AHV ist Bun
dessache. Die Kantone haben dazu nichts zu sagen, absolut 
nichts, auch wenn Frau Mascarin dies behauptet hat Es-ist 
deshalb auch logisch, dass der Bund den Beitrag der öffent
lichen Hand allein übernimmt und die Kantone entlastet 
Diese Übernahme geschieht aus finanzpolitischen Gründen 
In Etappen. Die von diesen Aufgaben befreiten Kantone 
können nun dafür umgekehrt gewisse Aufgaben im Bereich 
der lndivld.uellen Altersfürsorge übemelimen, zum Beispiel 
bei den Altersheim!='n. Hier geht es um typische Fürsorgelei
stungen, für die die Kantone zuständfg sind. 
Es handelt sich um eine entscheidende Entlastung der Kan•
tone, um ein Gegengewicht zu Belastungen, die sie In ande
ren Bereichen übernehmen. Bel anderen Beschlüssen Ist 
über die zahlreichen Lasten geklagt worden, die man den 
Kantonen aufbürde. Jetzt wird nun aber plötzlich auch 
gegen eine entscheidende Entlastung der Kantone oppo
niert. Wo da die Logik bleibt, Ist unerfindlich. Es geht auch 
um eine eindeutige Entflechtung. Wenn man die Kantone 
von der Finanzierung der AHV entlastet, ist das ein klassl• 
sches Beispiel für eine Entf1echtung. Es ist doch sinnvoll, 
die wechselseitigen Finanzströme bei der AHV, bei den 
ErgänztJngsleistungen und bel der Krankenversicherung so 
weit wie möglich zu entflechten. Dieser Umstand ist - wie 
Herr Nebiker gesagt hat - die einzige Verbindung zwischen 
diesen drei Projekten. 
Es geht also nicht um eine Attacke gegen die AHV oder·den 
Sozialstaat schlechthin. Der verlangte Namensaufruf geht 
vollständig ins leere. Das möchte ich hier mit aller Deutlich
keit sagen. Es geht nur darum, dass nun der Bund allein die 
Beiträge der öffentlichen Hand an die AHV leistet und dass 

· hier ein Gegenstück geschaffen wird zur Belastung der 
. Kantone in anderen Bereichen. 
Ich bitte Sie um Eintreten. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 
Für Eintreten stimmen - Votent pour l'entree en matiere: 
Allasch, Ailenspach, Ammann-Bern, Aregger, Aubry, Auer, 
Basler, Berger, Blunschy, Bonnard, Brelaz, Bremi, Bühler
Tschappina, Bürer-Walenstadt, Butty, Candaux, Cantleni, 
Cavadlni, Cevey, de Cl;tastonay, Cincera, Columberg, Cottet, 
Cottl Flavlo, Cottl Glanfranco, Couchepin, Coutau, Darbel
lay, Dirren, Dubois, Dünkl, Oupont, Eggly-Geneve, Eng, 
Eppenberger-Nesslau, Etique, Feigenwinter, Fischer-Hägg
llngen, Flscher-Sursee, Fiubacher, Frei-Romanshom, Frey
Neuchätel, Früh, Gehler, Geissbühler, Glger, Giudicl, Graf, 
Grass!, Harl, Hegg, Hess, Hofmann, Hösli, Houmard, Hum
bei, Hunziker, lten, Jeanneret, Jung, Keiler, Kohier Raoul, 
Koller Arnold, Kopp, Kühne, Künzi, . Landoit, Loretan, 
Lüchinger, Maitre-Geneve, Martignoni, Martin, Massy, 
Meier-Zürich, Mt'.lhlemann, Mt'.lller-Aargau, Müller-Zürich, 
Müller-Schamachtai, Müller-Wlliberg, Nebiker, Nef, Neuen
schwander, Nussbaumer, Oehen, Oehler, Oester, Ogl, Perey, 
Petltpierre, Pfund, Pidoux, Plni, Rebeaud, Reichling, Revac• 
lier, Rime, Risl-Schwyz. Robert, Röthiln, Ruckstuhl, Ruf
Bem, Rutishauser, Rüttlmann, Sager, Saivioni, Savary-Fri
bourg, Savary-Vaud, Schärll, Schmidhaiter, Schnider
Luzem, Schwarz, Segmüller, Seiler, Soldini, Späitl, Spoerry, 
Stamm Judlth, Steinegger, Stucky, Thevoz, Tschuppert, Uhl
mann, Vetsch, Villiger, Wanner, Weber-Schwyz. Weilauer, 
Wiek, Widmer, Wyss, Zblnden, Ziegl~r. Zwygart (133) 

Dagegen stimmen - Votent contre: 
Ammann-St Gallen, Bäumlln, Bircher, Borel, Bratschi, 
Braunschweig, Bundl, Carobbio, Chopard, Chrlstinat, Cll
vaz, Oafflon, Deneys, Eggenberg-Thun, Eggli-Winterthur, 
Euler, Fankhauser, Fehr, Friedli, Gloor, Grendelmeier, Gün
ter, Gurtner, Herczog, Hubacher, Jaeger, Jaggi, Lanz, Leu
enberger Ernst, Leuenberger Moritz, Longet; Maeder
Appenzeil, Mascarln, Mauch, Meizoz, Meyer-Bern, Morf, 
Nauer, Neukomm, Ott,_ Pitteloud. Reimann, Renschier, Rie-
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sen-Frlbourg, Robblanl, Rubi, Ruch-Zuchwil, Ruffy, Schmid, 
Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen, Vannay, Wagner, 
Weber Monika, Weber-Arbon, Weder-Basel, Zehnder (58) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont ab
sents: 
Blei, Blocher, Bonny, Eisenring, Reich, Schnyder-Bem, 
Schote, Weber Leo (8) 

Präsident Gautier stimmt nicht 
M. Gautier, president, ne vote pas 

Le presldent: Vous avez accepte l'entree en matlere_par 133 
volx contre 58. 

Detailberatung - Discusslon par artlcles 

Titel und Ingress 
, Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commlsslon 
AdMrer a la decislon du ponsell des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission 

Art. 103 
Abs. 1 
Der Beitrag des Bundes beläuft sich auf 18,5 Prozent für das 
Jahr 1986, auf 19 Prozent für die Jahre 19~7, 1988, 1989 und 
nachher auf 20 Prozent ••• 

Abs. 2 
Der Beitrag der Kantone beläuft sich auf 1,5 Prozent der 
jährlichen Ausgaben der Versicherung Im Jahre 1986 und 
auf 1 Prozent In den Jahren 1987, 1986 und 1989. Der 
Bundesrat ••• 

Art 155 
Abs. 1 
••• Sozialversicherung bis zum Inkrafttreten dieser Bestlm·
mung eingereicht wurde. Der Baubeginn muss spätestens 
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Art 103 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Comme les charges qul 
decouleront de la nouvelle repartftlon des täches ne deploie
ront leurs effets qu'en fonctlon de la mise en vigueur des 
differentes dlsposltlons legislatives, laquelle a ete souvent 
dlfferee par notre commlssion, la contributlon des cantons a 
l'AVS, qui est actuellement de 5 pour cent, sera reduite 
progressivement et celle de la Confederatlon augmentee 
d'autant Par cette proposition, votre commission a tenu 
compte des nouveaux delais qu'elle a prevus, notamment 
pour le flnancement de l'assurance-maladle et les presta
tlons complementaires, mais aussi dans le domaine de l'exe-· 
cutlon des peines et des subsldes de fo"!lation. 

Neblker. Berichterstatter: Nur eine kleine Erklärung zu Arti
kel 103. Weil wir bei verschiedenen anderen Gesetzen die 
Fristen verlängern, mussten wir• hier die Fristen entspre-

. chend anpassen. Deshalb finden Sie jetzt hier andere Jah
res- und Prozentzahlen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 155 

M. Kahler Raoul, rapporteur: II s'agit ici de la perlode 
pendant laquelle des subventlons pour la constructlon 
d'etabllssements seront encore versees. C'est ä l'entree en 
vlgueur de la loi qu'expirera le delai pour l'annonce d'un . 
projet, !'Intervalle entre ce delai et le debut des travaux est · 
prolonge d'.une deml~annee, conformement aux vceux de 
notre commlsslon et de !'Office federal competent Ce delai 
est alnsi porte a deux ans et deml. 

Neblker, Berichterstatter. Hier geht es um die Fristen ror die 
Subventionen bei Altersheimen. Weil nicht ganz klar defi
niert werden kann, wann die Gesetze tatsächlich in Kraft 
treten, hat man hier eine flexiblere und auch eine etwas 
grossz0glgere Lösung getroffen. 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Der Bund8$rat kann nach Anhören der Kantone durch Ver
ordnung insoweit einen Kantonsbeitrag •.• 
••• zwischen Bund und Kantonen nicht oder nur teilweise 
verwirklicht werden ••• 

• zweieinhalb Jahre nach Inkrafttreten erfolgen. . . Antrag Daff/on 

Für den Rest von ZIH. /: Zustimmung zum Beschluss qes 
Ständerates· · 

Ch. l 
Proposition de la commlssion 

Art. 103 
Al. 1 
-· a 18,5 pour cent pour l'annee 1986, ä 19 pour cent pour 
las annees 1987, 1986, 1989 et en~uite ä 20 pour cent ... 

Al.2 
-· a 1,5 pour cent des depenses annuelle$ de l'ass4rance 
pour l'annee 1986 et ä 1 pour cent pour les annees 1987, 
1988 et 1989. Le Conseil federal. •• 

Art. 155 
Al. 1 
.. ~ annonce jusqu'ä l'entree en vigueur de cette disposition, 
conformement aux directives de !'Office federal des assu
rances sociales, et que les travaux debutent au plus tard 
deux ans et demi apres l'entree en vlgueur. 

Po1.1r le reste du eh. /: Adherer ä la decislon du Conseil des 
Etats 

Angenommen -Adopte 

Streichen 

Ch. II 
. Proposition de la commlsslon 
Le Conseil federal peut, .apres avoir entendu las cantons, 
prescrlre par voie d'ordonnance qu'lls contrlbueront aux 
depenses. .. • 
... et les cantons ne sont pas rllalisees ou ne le sont qu'en 
partle. Cette contrlbution cantonale s'eleve au plus a 5 pour 
eent · 

Proposition Dafflon 
Bitter 

Le presldent: M. Dafflon a retirll sa propositlon. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Sous chiffre II, II s'agit d'une 
clause de s0rete en faveur de Ja Confllderatlon. Elle con: 
ceme surtout le deroulement ulterleur a lii phase parlemen
talre. Comme je vous l'al dit lors du debat d'entree en 
matlere, les mesures de ce traln seront soumisas separe-

. ment au verdlct du peuple et/au des cantons. Ce sera le cas 
obligatoirement pour les six revlsions constitutlonnelles et 
facultativement pour les treize modificatlons de loi. Or, II se 
peut que le peuple ou les cantons refusent l'un ou l'autre de 

· ces projets de revision. Selon les cas, cela peut avolr des 
consequences flnancieres tres graves. Si par exemple, le 
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peuple acceptalt la revision relative a l'AVS et qu'II refusait \ L 
les solutlons de flnancement de l'assurance-maiadie et des 
prestatlons complementaires, les charges flnancleres de la 
Confederatlon augmenteraient de 790 mllllons de francs 
envlron, alors que celles des cantons dlmlnueraient forte
ment Cette Situation, favorable aux cantons, serait plut0t 
desagreable, flnanclerement parlant po1;1r la Confederatlon. 

Ergänzungsleistungen AHV /IV 
Bundesgesetz über Erginzungslelstungen zur Alters•, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) 
Prestatlons complementalres a I' AVS/ Al 
Lol federale sur les prestatlons complementalres 
ä l'assurance-vlelllesse, survlvants et lnvalldlte (LPC) Par cette clause, on a voulu garder en maln du Conseil 

federal les moyens d'equilibrer les consequences flnan
cleres des mesures de nouvelles repartltlons des täches que 
le peuple ou les cantons auront approuves. 
Votre commlssion a retenu la verslon du Conseil federal 
qu'elle a ameiioree. Elle a donne la competence au Conseil 
federal car !'Assemblee federaie ne dolt pas se donner des 
ordres. Cette competence accordee au Conseil federal per
mettra aussl de raccourclr et de simplifler la procedure. La 
forme potestative retenue laisse au Conseil federal une 
·marge de manmuvre sufflsante. Les cantons rec;oivent l'as
surance d'!tre entendus avant la declsion du Conseil fe
deral. 
Enfln, notre commlsslon a renonce a l'enumeratlon retenue 
par le Conseil des Etats. II y a Heu de relever encore•que 
cette dispositlon a son pendant dans ie projet de loi sur les 
prestatlons complementaires que nous dlscuterons tou~ a 
!'heure et dans le projet de revislon partielle de la LAMA a la 
lettre f des dlspositlons transitolres. 

Neblker, Berichterstatter: Bel Ziffer II geht es um die Koordi
nation und Absicherung der ganzen Übung "Aufgabentei
lung zwischen Bund und Kantonen ... Man kann natürlich 
nicht auf der einen Seite die Kantone finanziell entlasten 
und auf der anderen Seite dem Bund noch Aufgaben belas
sen, well die entsprechenden Vorlagen zum Beispiel in einer 
Volksabstimmung nicht durchkommen. Da muss der Bun
desrat die Möglichkeit und genügend .Flexibilität erhalten, 
allenfalls den Bund zu entlasten; bei der AHV beispielsweise 
dadurch, dass die Kantone nicht vollständig aus der Bei
tragszahlung entlassen werden. Es geht hier nur um die 
finanziellen Bereiche. Es besteht ja die Absicht, mit dem 
ersten Paket der Aufgabenteilung den Bund In der Grössen
ordnung von etwa 90 Millionen Franken zu entlasten. Dieses 
finanzpolitische Zlel sollte erreicht werden. Das Ist möglich 
mit dieser Sicherungsklausel gemäss Absatz 2, wobei der 
Bundesrat nach Anhörung der Kantone auf dem Verord
nungsweg die entsprechenden Beiträge beschliessen kann. 

Bundesrat Friedrich: Der Bund kann sich der Formulierung 
der natlonalrätlichen Kommission anschllessen. Ich möchte 
aber zuhanden des Protokolls folgendes erklären: Die Kom
mission verzichtet im Gegensatz zur ständerätllchen Formu
lierung auf die Aufzählung der einzelnen Massnahmen. Es 
muss ganz klar sein, dass die Teilrevision der Krankenversi
cherung in die Verrechnung einbezogen wird; sonst geht 
die Rechnung nämlich nicht mehr auf. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la propositlon de la commission 

Zlff, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch, III 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes · 71 Stimmen 
Dagegen 33 Stimmen 

. Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Mascarin 
Nichteintreten 

Proposition de la commlssion 
Entrer en matiere 

Proposition Mascarln 
Ne pas entrer en matlere 

.Le presldent: Mme Mascarin a depose·une proposltion de 
non-entree en matiere. Elle ra deja developpee. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: En seance de commission, 
M. Carobbio s'est oppose a l'entree en inatiere, comme vlent 
de le faire Mme Mascarin. II a ete falt allusion a l'artlcle 11 
des dlsposltlons transitolres de la constltution qul preclsent 
que tant que les prestatlons de l'AVS ne couvrfront pas les 
besoins vitaux de la Confederation, elle devra allouer des 
subsides aux cantons pour flnancer les prestatlons comple-

. mentaires. II faut constater qu'avec le_projet de revision que 
nous discutons, cette obilgatlon de la Confederatlon est 
respectee. La Confederatlon reduit ses subventions aux 
cantons parce-qu'elle les decharge de leurs contrlbutlons a 
l'AVS.11 taut relever aussl que la Confederation conserve le 
rOle directeur qu'elle a eu Jusqu'a present dans le domaine 
des prestatlons complementaires. Cela est conflrme par le 
falt qu'elle a mls en consultatlon aupres des cantons une 
nouvelle revislon de la loi sur les prestations complemen
talres. II est yral que l'augmentatlon des llmites generales de 
revenu pour les prestatlons complementaires chargera plus 
fortement les cantons a l'avenir, mais il ne faut pas oubller 
que l'adaptatlon des rentes AVS chargera aussi les flnances 
de la Confederation. 
Vu sous l'angle de la nouvene· repartitlon des täches, ce 
projet n'apporte pas grand'chose dans le principe, c'est 
lncontestable, mais pour aller plus ioin, il aurait fallu reviser 
la constltutlon, ce qui, dans l'etat actuel des choses, n'est 
pas souhaltable. La majorlte de la commission estime que, 
comme la Confederatlon pour les rentes AVS, les cantons 
prendront en charge ieur part des prestations complemen
talres et qu'irn'y a pas Heu de craindre une dimlnutlon des 
rentes compiementaires. • 

Neblker, Berichterstatter: Schon In der Kommission wurde 
ein Nlchteintretensantrag von Herrn Carobbio gesteilt Die
ser wurde gegen bioss 3 Stimmen abgelehnt Nach der 
heutigen Regelung leistet der Bund, abgestuft nach Finanz
kraft der Kantone, 30 bis 70 Prozent an die Aufwendungen 
der Kantone fOr E:rgänzungsleistungen. 1980 betrug der 
Bund~beltrag 215 Millionen Franken. Die Mithilfe des Bun
des hat sich grundsätzlich bewährt. Sie soll aber, da die 
Kantone, wie wir Jetzt gesehen haben, bei der AHV entlastet 
werden, reduziert werden, und zwar auf einen abgestuften 
Beitragssatz von 10 bis 35 Prozent. Die Ergänzungsleistun
gen sind sowohl kollektive Hilfen der Fürsorge, was Bundes
sache wäre, als auch die individuelle Hilfe, was Sache der 
Kantone Ist. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass beide Instan
zen, also Bund und Kantone, nach wie vor bei der Ergän
zungsleistung auch finanziell beteiligt sind. Es ist auch kein 
Abbau bei den Leistungen zu befürchten, da auch die 
Gesetzgebung bei den Ergänzungsleistungen ausschliess
lich Bundessache ist Wir bestimmen hier nur, wer die Lei
stungen zu erbringen hat 
Ich beantrage Ihnen Eintreten und Zustimmung zur Vorlage. 
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Bundesrat Friedrich: Es geht hier in der Tat einfach um eine 
Herabsetzung des Bundesbeitrages; das weist zugegebe
nermassen den Schönheitsfehler auf, das keine vollstän
dige Entflechung erfolgt. Immerhin werden Aufgabenzu
ständigkeit und Finanzierungszuständigkeit besser zur Dek• 
kung gebracht. Das ist ja auch eine unserer Zielsetzungen. 
Ich beantrage Ihnen meinerseits Eintreten und Zustimmung 
zu den Kommissionsanträgen. 

Abstimmung - Vote 
.FOrden Antrag der Kommission (Eintreten) 
Für den Antrag Mascarln .(Nichteintreten) 

Detailberatung - Dlscusslon par artlcJes 

Titel und Ingress, Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. lbls 
Antrag der Kommission 

SO Stimmen 
38Stlmmen 

Der Bundesrat kann nach Anhören der ·Kän.tone durch Ver-
ordnung Beiträge von mindestens... . 
••• Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kanto-
nen vorgesehene Aufhebung... · 

Ch. l""' 
Proposition de Ja commisslon 
le Conseil federal peut, apres avoir entendu les cantons, 
prescrlre par voie d'ordonnance des contributlons d'au 
moins 10 pour cent et d'au plus 70 pour cent, dans le cas ou 

. la suppression de ieur participatlon au flnancement de l'as
surance-vielllesse, et survivants prevue dans le cadre de la 
premlere etape de la nouvelle repartitlon des täches entre la 
Confederation et les cantons n•~ pas realisee. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: Le Conseil des Etats a cons
tate qu'il manquait a ces dispositlons une ciause de sürete 
qui joue en faveur des cantons, analogue en quelque sorte a 

· celle que nous avons decidee pour les contributions des 
cantons a l'AVS. Cette ciause de sauvegarde lalsse a la 
Confederatlon une marge de manc:euvre -1 o a 70 pour cent 
--c'est-a-dire jusqu'au nlveau des prestations ~ctuelles. 
Contralrement au Conseil des Etats, notre commission vous 
propose, pour les mimes raisons que pour I' AVS, de donner 
la competence au Conseil federal et non a !'Assemblee 
federale. 

Angenommen -Adop~e 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II . 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

86Stlmmen 
28Stlmmen 

M 

Unterstützung von FIQchUlngen - Aide aux refugles 
Asylgesetz - Lol sur l'aslle 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Meier-Zürich 
Nichteintreten 

Proposition de_ Ja commission 
Entrer en matlere 

Proposition Meier-Zurich 
Ne pas entrer en matlere 

Mefer-ZOrlch: Ich beantrage Ihnen im Namen der NA-Vlgi
lants-Fraktlon, auf diese vom Bundesrat vorgeschlagene 
Änderung des Asylgesetzes nicht einzutreten. In dieser 
Gesetzesänderung versucht der Bundesrat, die Kantone an 
den Folgekosten für FIOchtlinge In der Schweiz zu beteili
gen, denen die Bundesbehörden In allzu vielen Fällen auf 
leichtfertige Art und Weise Asyl gewährt haben. Dass neben 
der betroffenen Bevölkerung auch unsere Gerichte kein . 
Verständnis mehr aufbringen für die allzu large Asylgewäh
rung, entnehme ich der «NZZ». Aus den Ermi.ttlungen einer 
ZOrcher Bezirksanwältin gegen eine. Haschisch-Schmug
glerbande von 20 Tschechen ging hervor, dass mehrere 
Bandenmitglieder seit Jahren keiner Arbeit mehr niJ.chgin
gen und nur noch vom Drogenerlös lebten. Nach den Ver
haftungen konnten Vermögenswerte von über einer MIiiion 
Franken sichergestellt werden. Die 20 Angeschuldigten sind 
alle in der Zeit vom September 1968 bis Sommer 1969 in der 
Schweiz aufgenommen.worden. Entsprechend dem Willen 
des Bundesrates _gewährte die Schweiz allen das Asyl unter 
sehr extensiver Auslegung der entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Bezirksanwältin steilt jedoch aufgrund 
der Akten fest, dass unter den Angeschuldigten nicht einer 
war, auf den auch nur der eiweiterte Begriff des Flüchtlings 
zutreffen wOrde. Keiner der Hauptbeschuldlgten hatte sei
nen Heimatstaat aus einer inneren Zwangslage verlassen, 
sondern die Aufnahme Im Westen dazu benützt, sich ein 
buntes und schillerndes Leben zu leisten. 
Ein weiteres Beispiel: Nachdem die Mehrheit einer auf Dieb
stahl spezialisierten Tschechenbande, wie sie im Polizeijar
gon genannt wurde, weil sie sich fast ausnahmslos aus 
gebOrtigen Tschechen und Söhnen von Flüchtlingen 
zusammensetzte, gefasst und bestraft werden konnte, bil
dete sich um den Angeklagten eine zweite Bande •. Er war 
1979 in die Schweiz geflüchtet und hatte hier bereits 1980 
das Asylrecht zuerkannt erhalten. Er war tätig in gut bezahl
ten Arbeitsstellen. Es gab Monate, In denen er als Chauffeur 
über 6000 Franken verdiente. Er befand sich also in keiner 
Notlage. Er wollte nur, wie er zugab, mit den Einbrüchen 
einige tausend Franken verdienen, um sich Ferien in Ame
rika gönnen zu können. In seinen Ausführungen betonte der 
obergerlchtllche Referent, dass er sich weigere, eine 
gerichtliche landesveiweisung auszusprechen, nachdem 
dem Angeklagten von den Bundesbehörden auf so lelchtfer~ 
tlge Art und Weise Asyl gewährt worden sei. Soweit aus der 
•NZZ•. 
Die finanziellen Auswirkungen der vom Bundesrat eigen
mächtig beschlossenen Masseneinwanderung von Polen, 
Tschechen, Vietnamesen, Kambodschanern usw. haben 
ihren Niederschlag in den jährlich lawinenartig ansteigen
den Krediten und Nachtragskrediten für die Flüchtlingshilfe 
gefunden. Ich stelle ein weiteres Mai fest, dass der Bundes
rat im Vergleich zu anderen europäischen Staaten das.rich
tige Mass weit überschritten hat Entgegen den bundesrätll- · 
eben Beteuerungen hat das Schweizervoik kein Verständnis 
mehr für die gegenwärtige Flüchtlingspolitik. Das massive 
Absinken der Spendefreudigkeit ist ein Beweis dafür. 
Nun versucht der Bundesrat Im Abschnitt M der Vorlage 
über die Neuverteilung der Aufgaben von Bund und Kanto- · 
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nen, die Fürsorge der Flüchtlinge mit Niederlassung den 
Kantonen zu Oberbinden. Neben der Entlastung der Bundes
kasse auf Kosten der Kantone würde die vorgeschlagene 
Änderung des Asylgesetzes das wahre Ausmass der Folge
kosten . durch die leichtfertige Asylgewährung der 
Bundesbehörden verschleiern. Zudem muss verhindert wer
den, dass der Bundesrat die von Ihm selbst verschuldete 
FIOchtlingssltuatlon durch eine einmalige Massenasylge
währung auf KO$ten der Kantone zu beseitigen versucht. 
Ich ersuche Sie daher, auf diese Änderung des Asylgesetzes 
nicht einzutreten. 

Reverdln, notre capacite d'accueil a des limites et sl la 
population de chez nous semble dire que trop c'est trop il 
faut prendre ses reactlons au serleux. 
C'est ia raison pour iaquelle nous nous permettons de 
constater que les dispositions actuelles sont inoperantes et 
que nous refusons l'entree en matiere sur un projet modi
fiant une loi sur l'asile qui demontre son inefficacite. 

M. Kahler Raoul, rapporteur: L'assistance publique est une 
täche des cantons, on l'a dit; dans le droit actuel, l'assls-. 
tance aux refugles est assuree par la Confederatlon qui la 

.. confie a des csuvres d'entralde prlvees auxquelles eile pale 
M. Soldlnl: Au debut de la sesslon d'ete 1983, Vigilance et 90pourcentdesfralsdesecours.CettetächedelaConfede
l'Action nationale deposaient sur le pupitre de notre Conseil, ratlon n'est termlnee qu'au moment ou l'etranger perd son 
national une petltlon lntitulee «Halte aux faux refugles", · statut de refugle, en regle generaie lorsqu'il obtient sa 
petltlon revätue de plus de 23 000 signatures. Ce texte naturallsatlon. ' . 
demandalt aux Chambres federales d'intervenlr aupres du Le Conseil federal estlme que lorsqu'un refugie a sejourne 
Conseil federal pour que celui-ci propose, lors de la revlsion cinq ans en Sulsse II peut ätre consldere comme Integre, 
de la loi sur l'asile, un renforcement des disposltions conte- pulsqu'il rec;olt · automatiquement un permls d'etablisse
nues dans le texte leglslatlf du 5 octobre 1979, comme dans ment, de sorte que l'assistance publique etant une täche des 
l'ordonnance du 12 novembre 1980, et notamment en don- cantons, II est normal que ceux-cl assument cette täche a 
nant une definltoin plus precise du refugie, de maniere a partlr de ce moment-la et qu'ils traltent les refugies comme 
evlter les a~us actuels reconnus par chacun. des h_abltants du canton. La phase dellcate des premieres 
Malheureusement, au cours du debat qul eut lieu en decem- -annees de l'accueil, ou l'asslstance sera assumee par des 
bre dernler sur ce sujet brOlant, le Oonseil federal et le csuvres d'entraide, restera a la charge de la Confederatlon, 
Conseil national ont balaye d'un revers de main le vcsu des de mäme que l'assistance des refugies qul ont besoln de 
petltionnaires en refusant d'examiner le fand du probleme solns et de secours permanents. 
pour se llmiter a l'examen de questlons de procedure. Or, Les Interventions de M. Meier-Zurlch et de M. Soldlni vlsent 
manlfestement, et dans la situatlon actuelle, de telles modlfl- essentlellement la polltlque generale de la Confederatlon en 
catlons.superflclelles n'etalent pas de nature a permettre de matlere d'asile. Or, la revlsion proposee ne touche pas du 
resoudre cette epineuse questlori. Toutefols, n'etant pas tout a cet objectif, elle est dlctee par la nouvelle repartltion 
parml .les tenants de la politique du pire, nous avlons des täches et elle ne porte que sur cela. C'est pourquoi nous 
apporte notre appui aux propositions modestes du Conseli ne pouvons pas accepter les propositlons de MM. Soldlni et 
federal et nous avions donne notre accord a l'augmentation Meler-Zurlch. II faut faire un pas en avant dans la nouvelle 
du personnel charge d'examiner les dosslers des refugies, repartltion des täches. S'ils estlment que la politlque gene
vrais ou faux, ne cessant d'arrlver dans notre pays. rale de la Confederation a l'egard des refugies doit ätre 
II semble blen d'allleurs, a Ure les prises de position des modiflee, ce n'est pas en empächant cette revision-ci qu'ils 
milieux Interesses, rapportees par la presse au cours de ces feront avancer les choses. 
demieres semaines, que la machlne politlque et admlnlstra-· 
tlve connait de nombreux rates. 
En decembre 1983 deja, par la volx du conseiller d'Etat 
socialiste Denis Clerc, le gouvernement frlbourgeols faisait 
part de sa decislon de ne plus accepter de candidats a 
l'asile. Recemment, le Conseil d'Etat de Bäle-Ville poussalt 
un cri d'alarme similaire. A Geneve, l'un des polnts chauds 
de notre territolre pour l'accueil des refugies, ie conseiller 
d'Etat Guy Fontanet signalalt que son canton avalt, depuis 
1980, accueilli plus de mille refugies par annee et que, sur ce 
nombre, la Confederatlon n'avait liquide que 200 a 300 cas, 
dont un tiers negativement. Le nombre des cas non liquides 
augmente donc de Jour en jour. Les cantons de Geneve, 
Vaud, Frlbourg et Neuchätei a:ccueillent plus de la moltle 
des refugies en Suisse. En 1983, Geneve a rec;u 1316 
demandes, Vaud 1136 et Fribourg 938. A Geneve, 40 a 50 
pour cent des refugies proviennent de pays africalns. 
Mäme M. Friedrich, conseiller federal, n'hesite pas a entrer 
dans la mälee en precisant qu'a fin decembre dernier 32 312 
personnes etaient reconnues comme refugles, qu'en 1983 
7889 demandes d'asile avaient ete formulees, que !'Office 
federal de la police avait accorde l'aslle a 680 requerants et 
rejete 1202 demandes, et que 1126 demandes etaient en 
outre tombees d'elles-mämes, mais que le nombre des cas 
en suspens restait tres haut, 10 634 cas et que 6000 recours 
etalent toujours a l'examen. . 
Vlsiblement, Beme, comme plusieurs cantons, sont 
depasses par l'arrlvee de refugies en Suisse. Pour le 
moment, les autorltes ont pare au plus presse, mais ce genre 
de pragmatlsme ne peut plus durer et les empiätres sur des 
jambes de bois ne sont plus de mise. C'est pourquoi·nous 
attendons du gouvernement federal qu'il elabore et applique 
une politique d'accueil en rapport, d'une part, avec les 
ldeaux humanltaires de ia Suisse mais, d'autre part, avec les 
posslbilites d'un petit pays qui n'est pas en mesure de 
recevolr tous ies demandeurs d'asile du monde entier, car, 
comme le disait tres justement notre ancien collegue, Olivier 

Neblker, Berichterstatter: Bei der vorliegenden Revision des 
Asylgesetzes geht es um weniger, als die Nationaie Aktion 
und die Vigilants hinein interpretieren. Es geht hier lediglich 
darum, Im Bereich der Fürsorge im Rahmen des Asylgeset
zes eine bessere Teilung zwischen den Aufgaben des Bun
des und der Kantone zu treffen. Der Bund ist für die Für
sorge für die Flüchtlinge verantwortlich bis zur Erteilung der 
Niederlassungsbewiiligung, d. h. 'etwa in den. ersten fünf 
Jahren. Ab Erteilung der Niederlassungsbewilligung ist die 
Fürsorge Sache der Kantone. Diese Fürsorge ab Niederlas
sung kann den Kantonen durchaus zugemutet werden, 
denn nach fünf Jahren sind die Flüchtlinge normalerweise 
in den Arbeitsprozess eingeschaltet. Die Fürsorgepflicht Ist 
dann begrenzt und die Last auf jeden Fall kaum grösser als 
bei anderen Einwohnern der Schweiz. Zudem kann der 
Bund zu längerer Fürsorge verpflichtet werden, wenn es 
sich um Flüchtlinge handelt, die behindert sind oder für 
betagte Flüchtlinge, denn in diesen Fällen kann man die 
Fürsorge nicht einfach den Kantonen Oberbinden. 
Ich beantrage Ihnen Eintreten und Bejahung der entspre
chenden Vorlage. 

Bundesrat Friedrich: Wir führen keine Debatte über die 
Flüchtlingspolitik. Trotzdem möchte ich Herrn Meier ebenso 
höflich wie· bestimmt sagen, dass wir keine leichtfertige 
Asylpolitik betreiben. Wir haben ein Gesetz, das uns die 
Kriterien vorschreibt, nach denen wir Asyl zu gewähren 
haben oder nicht. Und wir halten uns an dieses Gesetz. Ich 
verwahre.mich auch dagegen, dass man im Zusammenhang 
mit Menschen von einem Massenimport spricht. Wir impor
tieren keine Menschen. Wer Asyl sucht, kommt zu uns, und 
wir entscheiden, ob sie Flüchtlinge sind oder ob sie es nicht 
sind. Dass Asylanten gelegentlich straffällig werden, ist Tat
sache. Aus meiner Anwaltstätigkeit weiss ich, dass auch 
Schweizer gelegentlich straffällig werden. Im Dezember 
haben wir das ~lgesetz revidiert. Die Anträge der Nationa-
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len Aktion sind abgelehnt worden. Das · Parlament hat 
entschieden, wie das Asylgesetz zu revidieren sei und wie 
eben nicht 
Die Fraktionssprecher haben das Notwendige ausgeführt. 
Ich möchte Ihnen nur noch etwas zur quantitativen Trag• 
weite sagen: Es gibt gemäss Flüchtlingsstatistik in der 
Schweiz gegenwärtig etwa 32 000 anerkannte Flüchtlinge. 
Davon sind rund 13 000 Aufenthalter. Diese bleiben ja in der 
Zuständigkeit des Bundes. Und es gibt rund 19 000 Nieder
gelassene, die nun neu In die Zuständigkeit der Kantone 
fallen sollen, wobei natürlich nur.-der geringste Teil dieser 
19 000 noch unterstützungsbedürftlg Ist . 
Ich bitte Sie um Eintreten und Zustimmung. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 
Für den Antrag Meier-Zürich (Nichteintreten) 

Detailberatung - Dlscuss~on par artlc/es 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Ganter 

138Stlmmen 
5Stlmmen 

Art. 20 Abs. 1 · / 
Wenn der Gesuchsteller seinen Unterhalt nicht aus eigenen 
Mitteln bestreiten kann und auch Dritte nicht für Ihn aufkom~ 
men müssen, erhält er vom Bund die nötige Fürsorge. Das 
Bundesamt ••• 

Abs.2 
Streichen 

Ch. r 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la c:16<:ision du Conseil des Etats 

Proposition GOnter 
Art. 20 al. 1 
SI le requerant n'est pas en mesure de subvenlr a son 
entretlen par ses propres moyens et si aucun tlers n'esttenu 
de le faire, II rSQolt de la Confederatlon l'assistance n6c:es
salre. L'Offlce federal ••• 

·Al.2 
Blffer 

Günter: Ich schlage Ihnen vor, auch den Artikel 20 des 
Asylgesetzes In die Revision einzubeziehen. Wir revidieren 
heute doch, Herr Bundesrat, wieder das Asylgesetz, das wir 
eben gerade In der Dezembersession 1983 beraten haben. 
Es geht um den Absatz 1, der heute tautet: aWenn der 
Gesuchsteller seinen Unterhalt nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten kann und· auch Dritte nicht für Ihn aufkommen, 
erhält er vom Kanton qie nötige Fürsorge ... 
Ich bin der Meinung, dass die Fürsorge für den Asylbewer
ber- bis das Asylgesuch entschieden ist-beim Bund liegen 
sollte. Entsprechend diesem Vorschlag müsste dann der 
Absatz 2 gestrichen werden, der regelt, wie der Bund den 
Kanton für diese Aufgabe im Artikel 20 bezahlt Nach beste
hendem Recht Ist die Fürsorge für mittellose Asylbewerber 
Sache der Kantone. Viele Kantone delegieren diese Aufgabe 
den Gemeinden. Bel plötzlichen Flüchtlingsschüben mit nur 
wenigen Zielorten sind die Behörden der betreffenden 
Gemeinde vollständig überfordert Wir sind der Meinung, 
dass eine permanente Infrastruktur auf Gemeindeebene 
nicht sinnvoll sei, da die Zahl der Asylbewerber wie auch die 
•Himmelsrichtung•, aus der sie kommen - Osten, Westen 
oder Süden -, stark schwanken. 
Eine umfassende Asylpolitik, wie sie vor allem in Krisensi
tuationen nötig ist, kann sich nicht nur auf das Anerken• 
nungsverfahren beschränken. Ein Einbezug der Betreuung · 
während des Asylverfahrens ist notwendig. Dies gilt beson-

ders im Falle von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Wir 
glauben, dass nur der Bund in der Lage Ist, eine ausrei
chende permanente Infrastruktur aufzubauen und zu unter
halten. Insbesondere würde es dem Bund auch leichter 
fallen, die nötigen Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Asylbewerber bereitzustellen und die Probleme der perso
nellen Infrastruktur- zum Beispiel Dolmetscher-wirkungs
voll zu lösen. 
Wir können heute folgendes feststellen: Bei der Asylbewer
bung ist der Bund zuständig; bei der Fürsorge Ist zwar der 
Kanton zuständig, aber der Bund bezahlt. Wir sind der 
Meinung, dass hier eine echte Aufgabenentflechtung vorge
nommen würde, wenn man die ganze Aufgabe dem Bund 
übertragen w0rde. Nochmals: Die Grösse der Aufgabe 

. schwankt sehr stark, die Flüchtlingszahlen schwanken stark 
und auch die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, 
sind recht verschieden. Gemeinde und kleine Kantone sind 
fOr die Erledigung dieser Aufgabe nicht geeignet. Es wäre 
sinnvoll, wenn die Aufgabe daher dem Bund übertragen 
würde. Wir sind allerdings der Meinung, dass der Bund 
diese Aufgabe nicht zu lange behalten sollte, weil wir glau
ben, dass wenn man wirklich will, man innert dreier Monate 
einen Asylentscheid in erstl!Jr Instanz sollte treffen können. 
Der Bund muss heute auf irgendeine Art und Welse wieder 
fähig werden, laufende, neu aufkommende Probleme zu 
lösen. Denn wir haben nicht nur bei diesem Problem, son
dern auch bei den Umweltproblemen wieder feststellen kön~ 
nen, dass unser Staat zwar im Normalfall ausserordentlich 
gut funktioniert, dass er aber da, wo ein neues Problem 
rasch auf uns zukommt, einfach nicht mehr imstande ist, 
Innert einer vernünftigen Frist und ohne Riesenaufwand 
vernünftig zu reagieren. 
Wir können das im Moment nicht ändern. Das ist einfach 
unser Staat. wie er heute ist Aber wir können die Folgen 
daraus etwas lindem. Dazu gehört, dass man die ständig 
wechselnden Aufgaben zu . Daueraufgaben macht und In 
diesem Falle dem Bund überträgt Das fällt uns im vorliegen• 
den Fall um so leichter, als der Bund sowieso schon die 
Rechtsprechung setzt und auch die daraus sich ergebenden 
Kosten schon bezahlt. Wir sind der Meinung, dass es infol• 
gedessen nichts als konsequent wäre - auch Im Sinne der 
Aufgabe, die man sich hier gestellt hat, nämlich die Aufga
ben zwischen B.und und Kantonen zu entflechten -, wenn 
die Fürsorge nun beim Bund auch materiell und nicht nur 
finanziell liegen würde. 
Ich möchte Sie also bitten, der Änderung des Artikels 20, die 
wir Ihnen hier kurzfristig vorschlagen, zuzustimmen. Finan
ziell sollten sich daraus keine grossen Konsequenzen erge
ben. Aber materiell würden Sie die Gemeinden, zum Beispiel 
die Stadt Bern im aktuellen Fall - bei einem anderen Flücht• 
llngsschub wird es vielleicht die Stadt Zürich oder Basel 
sein-, stark entlasten und gleichzeitig erst noch dazu beitra
gen, eine vernünftigere _und humanere Flüchtlingspolitik zu 
betreiben. 

Oehen: Die meisten von ihnen dürften in der gestrigen «Bz„ 
den kleinen Artikel unseres Kollegen Fritz Hofmann gelesen 
haben mit dem Titel: ccMit dem•Tamilenproblem droht Kol
laps unserer Asylpolitik .... Tatsächlich -ist jetzt das eingetre
ten, was Ich bei der seinerzeitigen Behandlung des Asylge
setzes In diesem Saale verschiedentlich gesagt habe, dass 
nämlich mit unserer Grosszügigkelt unser Land zu einem 
Magnet geworden ist, der zum Missbrauch einlädt. Aus 
dieser Situation heraus Ist nun der Antrag von Herrn Kollega 
Meier wie derjenige von Herrn Kollega Günter zu verstehen. 
Sie haben den Antrag Meier abgelehnt Die Begründung 
haben wir zur Kenntnis genommen. Ich gestatte mir nur 
noch den Hinweis an Herrn Bundesrat Friedrich, dass natür• 
lich Probleme als Folge der Artikel 22ff. (Aufnahme von 
Gruppen) bestehen, die ganz klar in die Verantwortung des 
Bundesrates unä des Departementes gehören. Von dieser 
Verantwortung kann man unsere oberste Landesbehörde 
nicht entbinden. 
Es ist nun aber eine Tatsache, dass aus der gegebenen 
Situation heraus Probleme für einzelne Kantone und 
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Gemeinden entstehen, die es als angezeigt erscheinen las
sen, dass der Bund nicht nur für seine Politik zuständig sein 
müsste, !!Ondern auch für die finanziellen Folgen. Weil heute 
die Gefahr besteht, dass der drohende Ausspruch von Kol
lege Hofmann in gewissen Landesteilen Wirklichkeit werden 

· könnte, und zwar.viel früher, als Sie glauben, wäre es höchst 
geschickt. wenn der Bund alles daran setzen w0rde, seine 
von ihm zu verantwortende Politik auch auf finanziellem und 
materiellem Gebiet voll zu tragen und nicht einfach einzelne 
Gemeinwesen zu belasten. 
In diesem Sinne unterstütze ich den Antrag Günter und 
hoffe, dass Sie diesem Antrag, auch wenn er in der Kommis
sion nicht vorbehandelt wurde - er ist ja sehr leicht ver
ständlich -, folgen werden. 
Gestatten Sie mir noch eine ·schlussbemerkung, vielleicht 
etwas boshafter Art: Als wir seinerzeit das neue Asylgesetz 
hier behandelt haben, haben wir und vor allem bestimmte 
Leute von uns eine Verantwortung übernommen, die Sie 
heute mittragen müssen. Herr Bundesrat Friedrich hat 
natOrllch völlig recht, wenn er auf die Verantwortung des 
Parlaments In diesen Fragen hinweist. Aber gerade deshalb, 
weil dieses Parlament die Verantwortung tragen muss und 
man nicht einfach einzelne Kantone in den Schwierigkeiten 
sitzen lassen kann und auch nicht das Problem dadurch 
löst, dass man. sagt, «der Bundesrat soll», müssen wir jetzt 
konsequenterweise weitere Verantwortungen übernehmen. 

. Wiederum daraus resultiert die Annahme des Antrags von 
Herrn Kollega Günter. 
Ich bitte Sie also, diesem Antrag, auch wenn er etwas 
unvorbereitet an uns herangetragen worden Ist. zuzu
stimmen. 

Neblker, Berichterstatter: Beim Antrag von Herrn Günter 
geht es um einen ganz neuen Aspekt. Nach der heutigen 
Regelung sind die Behörden der Kantone für die Fürsorge 
auch der Flüchtlinge zuständig. Aber der Bund vergütet 
sämtliche Kosten, die den Fürsorgebehörden entstehen. 
Das ist das Wesentliche. 
Herr G0nter will nun, dass die Fürsorge für die Flüchtlinge
und zwar geht es um die FI0chtlinge, die sich In der Phase 
der Gesuchstellung befinden, und nicht um die anerkannten 
-vom Bund 0bernommen wird. Der Bund m0sste also noch 
ein Amt schaffen, m0sste Personal anstellen und eine Orga
nisation auf die Beine stellen, um die FI0chtllnge zu versor
gen. Das Ist doch nicht möglich und ist auch sinnlos im 
Hinblick auf die Aufgabenteilung. Die Gemeinden und Kan
tone haben F0rsorgebehörden und Personal, um diese Auf
gabe zu lösen. Der Bund hat überhaupt nichts In diesem 
Bereich. NatOrllch Ist das Problem für die Gemeinden 
schwierig. Aber meinen Ste, das Problem wäre für den Bund 
weniger schwierig? Bel .den Gemeinden und Kantonen Ist 
ein eingespielter Apparat vorhanden. Es wäre doch sinnlos, 
wenn wir jetzt noch einen Bundesapparat aufbauen würden 
In einem Bereich, wo der aund gar nicht direkt tätig ist, 
sondern wo Fürsorge aus Tradition Sache der Kantone ist. 
Der Bund - und das macht er ja- 0bernimmt den finanziel
len Teil dieser Fürsorge. 
Weil wir da überfallartlg mit einem Artikel beschäftigt wer
den, der gar nicht eingehend geprüft werden konnte, bean~ 
trage Ich Ihnen, den Antrag Günter abzulehnen. Der zweite 
Ablehnungsgrund- das ist allerdings nur meine persönliche 
Auffassung - ist der, dass es so gar nicht gehen kann, 
während sich die Ordnung, die heute besteht, Im Prinzip 
bewährt hat. Es Ist schwierig bei so vielen Gesuchstellem, 
das gebe Ich zu, aber eine Bundeskompetenz brächte keine 
befriedigendere Lösung. 
Ich beantrage Ihnen also, den Antrag G0nter abzulehnen. 

Bundesrat Friedrich: Der Antrag Günter hat mit der Aufga
benteilung wirklich nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich 
möchte Sie davor warnen, nun so «husch husch» etwas 
Obers Knie zu brechen, das in keiner Weise ausdiskutiert 
oder auch nur gründlich 0berlegt wäre. 
Herr Oehen hat durchaus recht, wenn er diesen Antrag als 
unvorbereitet bezeichnet. Das ist er in der Tat. Die Fürsorge 

Ist Sache der Kantone. In diese Richtung geht die Aufgaben
teilung. Der Bund kann die Fürsorge nicht leisten. Woher in 
aller Welt sollte er die Leute nehmen? Soll ich zu Ihnen 
kommen mit einem Stellenbegehren für 300 Leute, die dann 
f0r diese Fürsorge eingesetzt werden können? Das ist doch 
reine Theorie, Herr Günter. Oder sollen wir Lager einrichten 
und Territorialtruppen zum Aktivdienst aufbieten, die dann 
solche Lager betreiben? Wir sind eben nicht In der Zeit des 
zweiten Weltkrieges, wo wir Truppen unter den Fahnen 
hatten und In dieser Weise einsetzen konnten. 
Die Kantone mit ihren Einrichtungen und die Hilfswerke 
m0sseri zunächst einmal für diese Fürsorge aufkommen, 
und der Bund vergütet ihnen die Kosten; er trägt also die 
finanziellen Konsequenzen. Das Ist leider die einzige Form, 
die heute praktikabel Ist. Im übrigen: wenn Sie von uns 
eln~n Asylentscheid innert dreier Monate verlangen, dann 
müssen Sie uns eben das notwendige Personal geben! 
Ich empfehle Ihnen Ablehnung des Antrages. 

Bratschi: Ich muss eine persönliche Erklärung abgeben, 
und zwar bezüglich des Votums des Herrn Nebiker. 
Ich welss nicht, aus welcher Gemeinde er kommt. Er sollte 
einmal nach Bern kommen und sich hier die Sache mit den 
Tamilen ansehen. Und dann wird er nicht mehr sagen, es 
klappe mit den Gemeinden ausgezeichnet. Die Stadt Bern 
Ist übervoll von Tamilen. Wir müssen sie nach Roggwil, nach 
Studen, nach Wilderswil schicken. Wir haben grosse Pro-

. bleme mit der Unterbringung der obdachlosen Schweizer, 
und da sagt man, die ganze Sache klappe ja sehr gut! Das Ist 
ganz einfach nicht wahr. Es Ist nicht so In Freiburg, es ist 
nicht so In Genf, es Ist nicht so in Basel. Wir sind wegen 
dieser Asylanten in einer absoluten Krisensituation. Wenn 
hier der Bund nichts tut, dann können wir diese Aufgabe 
ganz einfach nicht mehr bewältigen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Günter 
Dagegen 

Zlff. II, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II, III 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

25Stimmen 
97Stimmen 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 121 Stimmen 
Dagegen 5 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le.debat sur cet objet est lnte"ompu 

Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr 
La seance est /evee a 12 h 25 
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Wohnbaufcirderung 
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Bundesbescltluss Ober die Neuverteßung der Aufgaben 
· zwischen Bund und Kantonen In "th!r Wohnbauförderung 
Encouragement a Ja constructlon de logements 
Arr6te federal concemant la nouvefle repartltJon des 
tiches entre 1a Confederatlon et les cantons dans le 
domalne de rencouragement ä la constructlon de log• 
ments 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Nichteintreten 

Minderheit 
(Jeanneret; Borinard, {Fischer-Weinfelden], Kohler Aaoul, 
Kopp, Loretan, Martlgnoni, [Scherer], Schüle, [Spreng), 
Stucky, Vetsch) 
Eintreten 

Antrag Rebeaud . 
RQckweisung an die Kommission mit dem Auftrag, eine 

. Vorlage zu erarbeiten, mit welcher ein Bundesamt für Woh• 
nungswesen beibehalten und ihm die Aufgabe übertragen 
wird, die Pilotversuche des sozialen Wohnungsbaus zu un
terstatzen. 

Proposition de Ja commission 
MaJorlte 
Ne pas entrer en matlere 

··Mlnorlte 

(Jeanneret. Bonnard, [Fischer-WelnfeldenJ, Kohler Raoul, 
Kopp, Loretan, Martlgnonl, [Scherer] Schüle, [SprengJ, 

. Stucky, Vetsch) 
Entrer en matitre 

Proposition Rebeaud 
Renvor ä la commlsslon pour mlse au polnt d'un projet 
malntenant l'exlstence d'un Office federal du logement, et 
lul conflant la täche de soutenir les experiences pilotes dans 
le domalne du rogement social. 

0 

Wohnbau- und Elgentumstarderungsgesetz 
Lol tederale encourageant la constructlon et l'accesslon a 
la proprlete de logements. 

Antrag der Kommission 
Mehrh~lt 
Nichteintreten 

· Minderheit 
(Jeanneret, Bonnard, [Fischer-Weinfelden], Kohler Raoul, 
Kopp, Loretan, Martignonl, [Scherer], Schüfe, [SprengJ, 
Stucky, Vetsch) 
Eintreten 

Antrag Rebea.ud 
Rückweisung an die Kommission mit dem Auftrag, eine 
Vorlage zu erarbeiten, mit welcher ein Bundesamt für Woh
nungswesen beibehalten und ihm die Aufgabe übertragen 
wird, die Pllotversuche des sozialen Wohnungsbaus zu un
terstützen. 

Antrag Flubacher 
(falls Elntreten beschlossen wird) 
Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit der Auflage, 
ein Gesetz zu erlassen, das die Kantone verpflichtet, Im 
Rahmen der bisherigen Bundesleistungen den sozialen 
Wohnungsbau und die Eigentumsförderung weiterzu• 
führen. 

Proposition de Ja commission 
Majorlte 
Ne pas entrer en matlere 

Mlnorlte 
(Jeanneret, Bonnard, [Fischer-Weinfelden], Kohler Raoul, 
Kopp, Loretan, Martlgnonl, [Scherer], Schüle, '[SprengJ, 
Stucky, Vetsch) 
Entrer en matlere 

Proposition Rebeaud 
Renvol ä la commisslon pour mise au point d'un projet 
malntenant l'exlstence d'un Office federal du logement. et 
lul conflant la täche de soutenir les exper\ences pilotes dans 
le domalne du logement social. 

Proposition Flubacher 
(sl l'entree en matiere est votee) 
Renvol du projet au Conseil federal en l'invitant a presenter 
un projet de lol obligeant les cantons ä promouvolr egale
ment a l'avenlr, dans les limltes de l'aide federale actuelle, la 
construcilon de logements ä caractere social et l'acces a la 
proprieta. 

M. KohJer Raoul, rapporteur: L'article 34- de la constitu
tion, adopte en 1972, charge la Confederation d'encourager 
la construction et l'acces a la propriete de logements. Elle 
est notamment autorlsee a faciliter l'obtentlon et l'equlpe
ment de terralns ainsl que l'acquisltion de capitaux pour la 
constructlon de logements. En plus, eile peut soutenir les 
efforts visant a ameliorer les condltlons de logement et 
d'environnement en faveur de famllles, de personnes ayant 
des possibilltes de gain llmltees, de personnes ägees, d'in
valides alnsl que de personnes exigeant des soins. Ensuite, 
eile peut stimuler les recherches sur le marche du logement 
et en matlere de construction, de meme qu'encourager la 
ratlonallsatlon de la constructlon. 
La loi encourageant la construction et l'accession a la 
propriete de logements a ete elaboree en 1974, II y a donc 
dlx ans. Elle prevoit les mesures .d'aide federale suivantes: 
La Confederatlon procure des prets pour aider a l'equipe
ment de terralns destlnes a la constructlon de logements et 
ä l'acquisltlon de reserves de terralns. Elle accorde egale
ment sa cautlon a ces flns. 
En vue d'encourager la construction de logements d'utllite 
publlque, eile procure des prets ou accorde sa caution de 
fa~n a abalsser les loyers: abaissement de base et abaisse
ment supplementaire des loyers. Elle encourage l'accession 
ä la propriete d'appartements et de maisons familiates, des 
personnes n'ayant pas de fortune ou de revenus suffisants, 
en pretant ä celles-ci les fonds necessaires a cet effet. Elle 
encourage les maitres d'ouvrages et les organisations s'oc
cupant de la co"structlon de logements d'utllite publique, 
en leur accordant sa cautlon, en leur procurant des präts ou 
en leur assurant une participatlon au capital. Enfin, elle 
subventlonne la recherche et les travaux de developpement 
vlsant ä permettre la rationallsatlon dans le secteur de la 
construction. Dans la pratique, les cautions accordees en 
faveur de prets hypothecaires. ainsi que les avances rem-
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boursables ou a fonds perdus, en vue d'abaisser: les loyers, 
se sont revelees etre les mesures federales les plus lmpor-. 
1antes. 
le Conseil federal propose de confler, en prlncipe, aux 
cantons et aux communes le soln d'encourager la construc-
11on de logements. L'artlcle 34- de la constitutlon devra 
,par consequent etre abroge. II doit etre remplace par une 
dlspositlon autorlsant la Confederatlon a soutenir les 
mesures que prennent les cantons en vue d'amellorer les 
condltlons de logement dans les reglolis de montagne. _Une 
dlspositlon transltolre de la constltutlon garantlralt l'execu
tlon correcte des engagements prls par la Confederatlon en 
vertu du droit actuel. Pour la mäme ralson, la lol encoura
·geant la constructlon et l'accesslon a la proprlete de loge
ments ne dolt pas etre entlerement abrogee. Elle sera 
cependant completee·par un nouvel article 67a, selon lequel 
ralde federale ne sera allouee que jusqu'a la fln de 1986. 
Certalnes dlsposltlons de la lol devront etre lmmedlatement 
supprlmees, parce qu'elles n'ont plus d'lmportance ou 
qu'elles ne sont pas compatibles avec la nouve.lle repartltlon 
des täches. Pour justlfler l'attrlbutlon aux cantons du soin 
d'encourager la constructlon de logements, le Conseil fede
ral relM que les besolns dans ce secteur et I' etat du marche 
variant selon les cantons et que ceux-cl peuvent plus al$6-
ment s'adapter au changement de sltuation. II fait en outre 
remarquer qu'II exlste des rapports etroits avec d'autres 
tiches lncombant aux cantons et aux communes comme 
l'equlpemerit et l'amenagement du territolre, la constructlon 
de routes, le drolt reglssant les constructions, le drolt flscal 
etc. La Confecteratlon ne dolt prendre en charge que les 
täches que les c.,.ntons ne peuvent eux-mämes mener a 
blen, c'est notamment le cas des mesures en faveur des 
reglons de montagne et du soutlen accorde a la recherche 
dans le secteur de la constructlon, soutlen ·qul sera regle 
dans la lol sur la recherche. · 

le Consell federal soullgne enfln le falt que les cantons et 
les communes couvrent deja les quatre clnqulemes des 
depenses -consentles au tltre d'encouragement a la cons
tructlon de logements. Les cantons ayant de grandes agglo
merations, ou la crlse du logement est la plus aigue, n'ont 
guere demande l'alde de Ja Confederatlon jusqu'a malnte-
nant · · 

Notre commlsslon a d'abord entendu quatre experts, a 
savoir un conselller d'Etat, l'anclen delegue du Conseil 
federal a la construction de logements, un representant de 
la Federatlon romande immobillere et un representant de 
l'Assoclatlon suisse des cooperatives d'habitatlon liberales. 
Les experts ont emls des avis divergents, mals en general 
defavorables, sur le projet gouvernemental·. Apres un debat 
exhaustlf, notre commlsslon s'est prononcee, par 15 voix 
contre 13 contre l'entree en ·matlere, au sujet des declslons 
N et 0. La majorlte de notre commlsslon en est arrlvee a la 
concluslon que la Confederatlon, les cantons et les cem
munes doivent poursuivre leurs efforts communs visant a 
resoudre le probleme du logement Elle craint que les can
tons a faible capacite flnanciere notamment, ne reduisent 
leurs prestatlons sl l'aide federale est supprlmee. Cela exa
cerberalt les problemes auxquels les locatalres surtout sont 
confrontes et rendralt necessaire un renforcement de la 
protectlon qul leur est accordee. Quelques membres de la 
commlsslon ont attlre l'attentlon sur le vleillissement tou
jours plus accentue de la population et sur ies problemes 
poses par les etrangers, problemes qul aggravent la situa
tlon sur le marche du logement qans les agglomerations. On 
a egalement demande pour quelles raisons ia Confederation 
devalt se llmlter a encöurager la construction de logements 
dans les regions de montagne, ·aIors que c'est dans les 
agglomeratlons que la penurie de logements est la plus 
forte. La majorite de ia commission estime que les subven
tlons federales ont souvent incite les cantons a prendre des 
mesures dans ce domaine. L'aide federale a servi d'argu
ment important lors des campagnes concernant l'approba
tlon en votatlon populaire de demandes de credits y relatifs. 
On a enfin releve en seance de commission, l'importance 

que revetent les mesures en vue d'encourager la construc
tlon de logements pour la polltlque conjoncturelle. 
A nom de la majorite de la commission, je vous lnvite a ne 
pas entrer en matiere sur les projets qui vous sont soumls. 

Neblker, Berichterstatter: Die Kommission schlägt Ihnen 
mehrheitlich vor, auf die Vorlagen N und O nicht einzutre
tenL d. h. die Wohnbauförderung also nicht zu kantonallsle
ren~ Die Minderheit Ist für Eintreten. Sie ist also der Mei
nung, Wohnbauförderung sei im Prinzip Sache der Kantone. 
Da Ich persönlich der Meinung der Minderheit bin, muss ich 
Sie nun überzeugend vom Gegenteil meiner eigenen Über
zeugung Oberzeugen und dabei hoffen, dass Sie nicht über
·zeugt werden. Das Ist die Ausgangslage. 
Gemäss Artikel 34sexles Ist seit 1972 die Wohnbau- und 
Eigentumsförderung auch Bundesaufgabe. Nach dem 
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz von 1974 wird 
namentlich Bundeshilfe angeboten für die Gewährung oder 
die Verbürgung von Darlehen zur Erschliessungshilfe für 
den Wohnungsbau, für den vorsorglichen Landerwerb,. für 
die Gewährung oder Verb0rgung von Darlehen zur Förde
rung des gemeinnützigen Wohnungsbaues, für die Mletzlns
verbllllgung, für die Förderung des Erwerbes von Woh
nungs- und Hauseigentum durch Gewährung von Darlehen 
an Personen mit mangelndem Einkommen und Vermögen, 
für die Förderung von Trägern oder Organisationen des 
gemeinnützigen Wohnungsbaues durch Gewährung von 
Bürgschaften, Darlehen oder Kapitalbeteiligung und für Bai
träge an Forschung und Entwicklung im Interesse der Bau
rationallslerung. In der Praxis haben sich die Bürgschaften 
auf den Hypothekardarlehen sowie die Beiträge zur Verbilli
gung der Mietzinse als wichtigste Massnahmen des Bundes 
erwiesen. 
Der Bundesrat schlägt nun mit den Vorlagen N und O vor, 
die Wohnbauförderung wieder den Kantonen und Gemein
den zu übertragen. Der bisherige Artikel 34sexles soll aufge
hoben und ersetzt werden durch einen neuen Artikel, 
wonach der Bund lediglich noch Massnahmen der Kantone 
zur Verbesserung der Wohnbauverhältnisse im Berggebiet 
unterstützen kann. 
In einer Übergangsbestimmung soll gewährleistet werden, 
dass der Bund die bisher nach ge!tendem Recht eingegan
genen Verpflichtungen erfüllen kann. Das Wohnbau- und 
Eigentumsförderungsgesetz wird teilweise aufgehoben und 
ergänzt. Nach Artikel 67a dürfen nur noch bis Ende 1986 
Bundeshilfen zugesichert werden. Diese Fristverlängerung 
wurde durch den Ständerat eingeführt Sie haben diesen 
Antrag im Ergänzungsblatt zur Fahne; der Antrag des Stän
derates selbst steht nicht auf der Fahne. 
Der Bundesrat ist bei seinen Anträgen der Auffassung, dass 
Wohnbauförderung eine typisch kantonale Aufgabe sei. 
Bedürfnis und Marktlage seien von Kanton zu Kanton ver
schieden, die Kantone können selbst die Lage am besten 
beurteilen. Sie seien bereit und In der Lage, die Wohnbau
förderung selbständig durchzuführen. Bei der Vernehmlas
sung haben sie sich dazu bereit erklärt Lediglich zwei 
Kantone haben Bedenken angemeldet Die Kantone und 
Gemeinden seien bereits für die übrigen Bereiche zustän
dig, die den Wohnbau berühren, wie Raumplanung, 
Erschliessung, Strassenbau, Steuergesetzgebung usw. 
Schon heute entfallen rund vier Fünftel der Aufwendungen 
für die Wohnbauförderung auf die Kantone. Namentlich In 
Ballungsgebieten mit Wohnungsnot werde die Bundeshilfe 
kaum beansprucht Der Bund soll - das Ist die Auffassung 
des Bundesrates - nur das übernehmen, was die Kantone 
selbst nicht leisten können, also, wie vorgeschlagen. Mass
nahmen zugunsten der Berggebiete und die Unterstützung 
der Bauforschung. 
Die vorberatende Kommission hat vier Experten angehört. 
Diese standen den Vorschlägen des Bundes vorwiegend 
kritisch gegenüber. Die Kommission hat dann schliessllch 
auch mit 15 zu 13 Stimmen Nichteintreten beschlossen. 
Ich beantrage Ihnen demnach Im Namen der Kommission 
Nichteintreten. Die Hauptargumente dazu sind: Das Woh
nungsproblem ist weiterhin gemeinsam von Bund, Kanto-
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nen und Gemeinden zu lösen. Die Zusammenarbeit tiat sich 
bewährt. Bei Aussteigen des Bundes ist zu befürchten, dass 
namentlich in den finanzschwachen Kantonen die Leistun
gen abgebaut werden. In den Ballungsgebieten wird wegen 
der Überalterung der Bevölkerung das Wohnproblem noch 
verschärft, und es sei Inkonsequent, die Wohnbauhilfe auf 
das Berggebiet zu beschränken, weil nicht dort, sondern in 
den Agglomerationsgebieten die Wohnungsnot am stärk
sten sei. 
Die Bundeshilfe hat vielfach bewirkt; dass die Kantone über
haupt !:trst tätig wurden, und mit der Aufhebung der Bundes
hilfe besteht die Gefahr, dass die Hilfe der Kantone auch 
wegfällt. . 
Schliesslich sei die Wohnbauförderung gerade heute aus 
konjunkturpolitlschen Gründen angezeigt. · 
Zum Schluss noch die finanziellen Auswirkungen: Bel'Auf
hebung der Wohnbauhllfe durch den Bund würde dieser 
1986um 11 Millionen, 1987um 10Mlllionen und ab1990um: 
rund 20 Millionen Franken pro Jahr entlastet, also um relativ 
wenig. . 
Ich beantrage Ihnen also Nichteintreten zu beiden Vorlagen. 

M. Jeanneret, porte-parole de la minorite: II nous appartlent 
d'apporter ici l'avis de la mlnorlte representee par des parle
mentalres de plusieurs partis politlques encore que, et rious 
lesen remercions, les deux.rapporteurs ont tres objective
ment presente les theses de ta majorite et de la minorlte de 
la commisslon. Nous le ferons brievement en restimt a 
l'essentlel car nous n'en doutons pas, ce probleme etant 
important, plusieurs orateurs auront l'occasion de monter a 
cette trlbune pour appuyer ta these de la minorite. 
II s'aglt d'un mAme debat sur les lettres N et 0, la base 
constitutlonnelie se trouv.ant dans le premier arrAte et le 
debat du deuxieme n'etant plus posslble sl, ce ·que nous 
regretterlons, vous devlez suivre votre commission et ne pas 
entrer en matiere. C'est donc de nouveau un debat de 
prlncipe et c'est peut-lttre l'arrate le plus important de ce 
paquet, puisque la situation est pour !'Instant la mAme 
qu'apres les travaux de la commission du Conseil des Etats 
qui, dans sa majorite, avait propose de ne pas entrer en 
matiere mals, au plenum, le Conseil des Etats a flnalement 
suM le Conseil federal. Nous souhaitons vivement que le 
Conseil national veuille bien suivre ta miniorite de la com
mission et te Conseil federal. 
Nous motlverons brievement les arguments de la mlnorite 
en disant, tout d'abord et a titre principal, que ce decret 
comme les autres entre sans reserve dans la philosophie qui 
est a la base du dossier d'ensemble, parce que la notion de 
togement est generale, alle est helvetique et en cela nous 
sulvons l'avis de la majorite. Elle l'est parce que la notion de 
logement est inherente a la personne mAme, que chaque 
Suisse doit pouvoir se loger decemment; mais elle est parti
cullere et differente seien les cantons en ce sens que le 
marche du logement, les lois de l'offre et de la demande, le 
volume, les besoins, le co0t ne sont pas semblables dans les 
Grisons ou ä Zurich, ä Geneve ou dans le Jura 

• 
Le deuxieme motlf, c'est de nouveau un cas d'applicatlon 
type de ce qul a ete dit lors du debat d'entree en matiere de 
lundl dernier, c'est qu'II convient tres energiquement de 
combattre le mythe selon lequel, si les choses n'etaient pas 
reglees au niveau le plus eleve, la cause serait mal defendue. 
Nous avons eu l'occasion de demontrer, a travers les pro
blemes de la formation, que c'etait blen souvent le contraire 
qui etalt vrai et que la Confederation avait parfois peine a 
rempiir ses obligatlons, que tout proces en matiere de 
logement vis-a-vis des cantons est un faux proces. Nous le 
verrons, ceux-ci ont rempli leurs täches, les remplissent et 
les rempliront encore. . 
Le trolsieme motif, et nous l'avons dlt a cette trlbune II y a un 
an, lorsque le Conseil federal nous a. demande un nouveau 
credlt pour faire le joint entre .l'ancien systeme et le nouveau 
selon la repartltlon des täches, c'est que la situatlon du 
l_ogement etait sensiblem_ent differente d'une region a l'autre 
de la Suisse, souvent a' !'Interieur d'un grand canton fort 
differente d'un district a l'autre, d'une commune ä l'autre. Et 
que les cantons sont plus souples, plus mobiles, plus 
motives poür 'agir reellement dans tel ou tel domaine. 
Le quatrieme point que la minorlte de la commisslon aime
rait soulever, c'est qu'il n'est aucun proces que nous fas
sions a la polltique du logement. Nous ne mettons pas en 
cause un phenomene social qui garde taute son impor
tance. Nous ne mettons pas en cause la necessite de cons
truire ni certains besoins en propriete. Mais ce que rrous 
dlsons c'est que, dans le princlpe et du point de vue finan
cler, ce qui etait un temps necessaire au .nfveau federal n'est 
plus maintenant indispensable, ne l'est plus surtout de 
maniere uniforme en ce qui conceme l'ensemble de la 
Suisse. Sj., par exemple, l'on voulalt parler de grandes:villes, 
telles que Geneve c,u Zurich, l'qn aurait alnsi la demonstra-

. tlon qu'II n'y auralt pas adequation entre la mesure et les 
resultats, puisque ce ne sont pas des regions comme celles
la qui devraient beneflcier de l'aide federaie. 
De nouveau et nous l'avons deja dit a cette tribune la 
semalne passee, c'est la quatrieme remarque ae la minorlte, 
il ne taut pas croire que les cantons a l'avenir se desinteres
seraient du probieme. Le Conseil federal, dans son mes
sage, et II a ete entendu, fait un appel aux cantons - au 
chiffre 4.10.2 - et declare que ceux-ci devront jouer un röle 
acti( nous le verrons, lls sont prAts ä le jouer. D'abord, ils 
l'ont demontre parce que, avant mAme que la Confederation 
alt introduit des mesures, les cantons avaient agi puisque, 
dans nombre de nos cantons suisses, il existe une aide au 
logement avant mAme.que ia Confederation soit intervenue 
dans ce domaine. Elle a bien fonctionne, elle se poursuit. 
Mals surtout, devant le projet de repartltion des täches, les 
cantons ont deja• pris des mesures liees a !'initiative prlvee. 
C'est ta cinquieme remarque que la minorite de la commis
sion aimerait faire. Quel que soit le niveau de ia corporatlon 
publique qui intervlent, que ce soit Confederation ou can
ton,- son röte ne peut Atre que subsidiaire. II appartient ä 
l'initiative privee, aux milieux de la construction, aux asso
ciations professionnelies; aux banques d'intervenir en ia 
matiere et ce n'est qu'ensulte que la corporation de droit 
public peut intervenir. Pour la plupart des cantons qui 
prennent au serieux le probleme qui se pose deja, les 
departements des travaux publics de ces cantons ont orga
nise le diaiogue en faisant repartir le dossier entre autorites 
publiques, initiative privee, associations professionnelies et 
banques speciallsees en matiere fonciere. 
Enfin, et c'est le dernier argument de ia minorite: vous avez 
vote la semafne derniere ie projet essentiei, qui est la contre
valeur de l'affaire d'ensemble sur le plan financier, soit celui 
de l'AVS; eh blenl que feraient les cantons de cet argent 
qu'ils recevraient de la Confederation, s'ils ne le consa
cralent pas au domaine du logement qui, comme je l'ai dit, 
fait partie de l'ensembie du dossier. 
Enfin, vous savez que la Fondation pour la collaboration 

Le premier argument de la minorite repose sur la coherence 
du paquet et nous lnsistons sur ce point. Le Conseil national 
a blen voulu, dans ses votes de mercredi et de je1,1di, suivre 
dans sa majorlte sa commlssion et le Conseil federai. II 
convient que ce paquet reste le plus solidement ficele dans 
un ensemble, II convlent d'eviter les divergences avec le 
Conseil des Etats. II s'agit icl d'une question de principe, II 
forme un tout, II ne taut pas le desequilibrer, II y a eu de 
larges debats, ·1es travaux de la commission - on l'a rappele 
- ont ete approfondls. Nous avons entendu plusieurs 
experts et les cantons ont ete largement consuites. Le 
Conseil federal ie rappelle tres clairement- et le president 
de la commission i'a dit-au chiffre4.10.2 de son message, 
les problemes de ia construction sont lles a l'amenagement 
du territoire, aux prescriptlons sur les constructions, a l'im
positlon de la propriete fonciere, a l'equipement, a la mise a 
dlsposltlon d'infrastructures qui sont par essence des 
täches cantonales. 

• confederale, qui se preoccupe des retombees de la reparti
tion des täches, dans un esprit tres federaliste, vous a 
adresse ces derniers mois des circuiaires et des documents 
parfaitement fondes. Je lis en page 10 que: «II existe dans 
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beaucoup de cantons des bases pour favoriser la construc
tlon de logements, en prlorite celle d'immeubie a caractere 
social.• On constate aussl que des mesures complemen
talres legales ou administratives sont en vole d'instltution. 
Enfln, on peut penser· que les proposltlons de nouvelle 
repartltlon des täches, soumises a discusslon par la Confe
deratlon, ne posent aucun prob!Elime aux cantons. Leurs 
capacltes flnancleres existent ou peuvent. le cas echeant, 
itre creees par des modiflcatlons. II ne fait aucun doute que 
les choses bougent au niveau cantonal, les adminlstratlons 
des cantons evaluent leurs posslbilltes flnancleres de 
manlere positive mals realiste et. depuis que ce rapport a ete 
presente, res choses ont encore davantage bouge en tenant 
campte des echeances qul pourralent se presenter. 
En resume, la minorite de la commlssion vous demande de 
rester eöherents en conservant a ce dossier le caractere 
d'un paquet. Avec le Conseil fecferal, avec le Conseil d~ 
Etats, eile vous prie de malntenlr aussi le domalne du 
logement. d'accepter les_proposltlons la mlnorite et d'entrer 
en mattere. 

Blei: Unsere Fraktion Ist fOr Nichteintreten. Wenn wir einen 
Verfassungsartikel nach so· kurzer Dauer ändern wollen, 
m0ssen . wir uns schon einige Überlegungen machen, 
warum nach so kurzer Zelt eine Kehrtwendung der Politik 
nötig ist. Die Wohnbauförderung ist seinerzeit einmütig :als 

. Bundesaufgabe erklärt worden, und nun wollen wir sie 
zurück an die Kantone geben. 
Man kann zweifellos über jede Bundesaufgabe diskutieren, 
aber wir sind auch verpflichtet. sie an den Zielen für_ eine 
Neuverteilung der Aufgaben zu messen und zu prüfen, ob 
die Lösung, die vorgeschlagen wird, den Kriterien, die 
gemeinsam erarbeitet worden sind, entspricht. Hier haben 
wir nun schon einige Bedenken. Elri Ziel Ist doch die Erhal• 
tu"'g und Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Hand. Ein zweites, ebenso wichtiges Ziel Ist die Förderung 
der Wlrtschaftllc:hkelt der bundesstaatlichen Aufgaben
erfOllung. Wenn wir nun das vornehmen, was uns vom 
Bundesrat vorgeschlagen worden ist und was die Kommis
sionsmehrheit ablehnt. dagegen eine Minderheit .akzeptie
ren möchte, dann besteht g~z real die Gefahr, dass eine 
wesentliche Aufgabe nicht mehr erfOllt wird. Auf jeden Fall, 
sogar wenn diese Aufgabe erfOllt wird, wird sie teurer, mit 

· wesentlich mehr Aufwand erfüllt werden müssen. Das Ist 
nun der Punkt, an dem Ich einhake. 

· Wir haben heute zweifellos ein recht leistungsfähiges lnstru-
- ment.Alle Praktiker, die wir angehört haben, auch Praktiker, 

die hier Im Rat tätig waren oder heute noch tätig sind, 
bestätigen das. Ich denke an Kollege Flubacher, der von 
dieser Materie wirklich etwas versteht, Ich denke an unseren 
früheren Fraktionskollegen Theo ~loter, der In dieser Bran
che seit Jahren erfolgreich tätig ist und dem niemand 
absprechen kann, dass er ein ausgewiesener Praktikus ist. 
Sie alle haben Bedenken gegenüber der Operation. Das hat 
mich natürlich bewogen, die Dinge nicht nur rein theore
tisch, sondern doch auch etwas von der praktischen Seite 
anzusehen und mir melr:ie Fragen zu stellen. . 
Die meisten Kantone haben heute kein Einführungsgesetz, 
und sie haben auch keine Organisation. Das würde doch 
einfach bedeuten, dass nun jeder Kanton, der noch kein 
Gesetz dazu hat.. ein solches erlassen und dann auch eine 
Organisation autbauen müsste, um diese Aufgabe zu über
nehmen. Ist das sinnvoll, ist das wirtschaftlich? Ich bin nicht 
0berzeugt. 
Es kommt ein weiteres hinzu: Ich habe zumindest gedacht; 

· endlich könnten wir ein Bundesamt aufheben. Das wäre ja 
auch einmal erfreulich. Aber das ist nat0rllch falsch. Dieses 
Bundesamt wird nlctit aufgehoben, das lebt fröhlich weiter. 
Es arbeitet noch jahrelang an der bestehenden Wohnbau
förderung, um all das, was schon zugesprochen ist, zu 
verwalten usw. Das Ist uns auch von allen Experten bestätigt 
worden. Zudem soll ja die Wohnbausanierung im Bergge
biet weiterhin Bundesaufgabe sein. Dazu braucht es natür
lich auch Leute, die diese Bundesaufgabe ausführen. Es ist 
also keine Rede davon, dass wir für einmal ein Amt liquldie-

ren könnten. Im Gegenteil, das Amt bleibt weiter Im Amt. es 
wirkt weiter. Wir sparen nichts ein. Wir müssen höchstens in 
den Kantonen zusätzliche Instrumente schaffen. 
Im übrigen habe ich mich gefragt: Warum soll die primäre 
Aufgabe der Wohnbauförderung an die Kantone zurückg·e
geben werden, wenn die wirklich - wenn Sie unse_re Pro
bleme In der Schweiz ansehen - für mich nicht primäre 
schweizerische Aufgabe der Wohnbausaolerung im Bergge
biet dann weiterhin Bundesaufgabe bleiben soll? Erklären 
Sie mir die Logik dieser Dinge. Ich habe hier Mühe zu 
folgen. Die Förderung des Wohnungsbaues, die Raumpla
nung, die Erschliessungspflicht. der Mietersehutz sowie die 
Konjunkturpolitik - denken Sie an die letzte Übung, die wir 
beschlossen haben -: das gehört doch Irgendwie zusam
men. Das kann man nicht auf diese Art und Welse trennen. 
Deshalb Ist nicht einzusehen, warum wir nun hier die Wohn
bauförderung zurückgeben möchten. 
Es kommt ein Letztes hinzu: Wir haben zahlreiche grosse 
Dachorganisationen des üÖerregionalen und gemelnn0tzi
gen Wohnungsbaues. Diese sind auf die Bundeshilfe ange
wiesen, well sie von der Struktur der Organisation, von der 
Logik der Sache her nicht mit zahlreichen Kantonen neben
einander arbeiten können. Wenn wir nun dem Bundesrat 
und dem Ständerat folgten, würden wir genau diese grossen 
Organisationen, die Wesentliches geleistet haben und auch 
In den nächsten Jahren zu leisten Imstande sind, in grosse 
Schwierigkeiten bringen. Das hat wirklich keinen Sinn, 
weder von den Zlelen der Aufgabenverteilung her noch von 
den Kriterien, nach denen wir diese Aufgabenneuverteilung 
vornehmen sollten. · 
Abschllessend: Die · Gründe, die zum !:rlass des Verfas
sungsartikels und zur Schaffung des heutigen Instrumentes 
geführt haben, sind nach wir vor gültig. Es hat sich über
haupt nichts geändert. Nach den Zielen und Kriterien der 
Neuverteilung der Aufgaben dürfen wir dieses bescheidene, 
aber: relativ wirksame Bundesinstrument nicht gefährden. 
Das sind die Obertegungen, die wir Ihnen auch ans Herz 
legen. Bitte erwägen Sie sie auch in Ihren Überlegungen. 
Wir sind für Nichteintreten. 

M0ller-Scharnachtal: Ich spreche für die SVP-Fraktlon, wel
che mit grosser Mehrheit Eintreten beschlossen hat; ich 
möchte aber auch einige Bemerkungen anbringen als Ver
treter eines Kantons, der die Wohnbauförderung als wich
tige Staatsaufgabe sehr aktiv und intensiv betreibt. 
Die Erfahrungen mit dem Bundesgesetz Ober die Wohnbau
und Eigentumsförderung haben gezeigt, dass sich die eid
genössische Wohnbauförderung auf die Initiative der Kan
tone eher lähmend ausgewirkt hat. Ich will dies zu begrün
den versuchen. Mit einem sogenannten Anschlusserlass 
haben es in jüngster Zelt nur gerade zwei Kantone versucht, 
obwohl sich das Bundesamt seit Jahren vehement für eine 
solche Zusammenarbeit eingesetzt hat. Diese an sich 
erw0nschte Zusammenarbeit Ist an der Tatsache geschei
tert, dass bei der sogenannten Grundverbilligung die Sen
kung der Anfangsmieten und der Eigentümerlasten bereits 
ohne Mitwirkung der Kantone ausserordentllch hoch ange
setzt wurde. Eine weitergehende Senkung durch die Kan
tone hätte zu völlig marktfremden Mietzinsen geführt. 
Andererseits: Eine Übernahme der rückzahlbaren Zinsen 
und Zinseszinsen vom 12. bis 25. Jahr durch die Kantone 
wäre ebenfalls sinnlos, well bei der Grundverbilligung keine 
Einkommens- und Vermögensbegrenzungen bestehen, so 
dass auch Leute In den Genuss von Zahlungen kämen, die 
es gar nicht nötig hätten. Eigenständige kantonale Förde
rungsmassnahmen wurden denn auch bisher von nur acht 
Kantonen getroffen. Diese bescheidene Eigeninitiative des
halb, weil man entweder die Bundesmassnahme nicht kon
kurrenzieren wollte oder offenbar kein Bedürfnis nach ver
mehrter staatlicher Hilfe bestand. 
Dieser auf eine Überforderung des Bundes und eine Inakti
vierung der Kantone hinausgehende Zustand Ist für alle 
unbefriedigend. Wenn man ferner von der Tatsache aus
geht, dass sechs Kantone den Grossteil der für die ganze 
Schweiz vorgesehenen Förderungsaktion des Bundes für 
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sich abschöpfen, Ist es kaum verständlich, wenn meine 
Vorredner für eine bundeseigene Wohnbauförderung Immer 
wieder von einem gesamtschwelzerischen Bedürfnis spre
chen. Es gibt ja denn auch gar keinen nationalen Woh
nungsmarkt. 

Ersten Weltkrieg mit öffentlicher Unterstützung erstellten 
rund 250 000 Wohnungen sind lediglich 70 000 nur mit Hilfe 
von Kantonen und Gemeinden entstanden. An 180 000 Woh
nungen war der Bund also nicht nur beteiligt, sondern er 
löste in der Regel deren Erstellung überhaupt aus. 

_Da der·Bund weder gewillt noch In der Lage ist, die Wohn
bauförderung administrativ selbständig durchzuführen, 
bestehen Im Verfahrensablauf viele schwerfällige Doppel
spurlgkeiten. Da mit dem Wohnungsbau zusammenhän
gende Sachgebiete, wie Planungs- und Baurecht, die Ver-· 
und Entsorgung sowie die Besteuerung des Grundeigen
tums, stark kantonal orientiert sind, Ist es dringend WOnsch
bar, dass auch die Behandlung solcher Förderungsgesuche 
administrativ vereinfacht werden.kann. Eine den sich stän
dig verändernden Bedürfnissen entsprechende Wohnbau
förd~rung sollte äusserst fl~xlbel sein. Herr Kollege Jeanne
ret hat auf diesen Punkt hingewiesen. Sie sollte insbeson
dere jeweils auf die sozialpolitisch, regional- oder beschäftl
gungspolltisch begründeten Bedürfnisse möglichst umge
hend reagieren können. Ein einmal In Gang gesetztes Bun
desgesetz weist diese Flexibilität nicht auf. Kantonale Mass
nahmen können den si_ch ständig ändernden Verhältnissen 
auf dem Wohnungsmarkt schneller und adäquate.r ange
passt werden als eidgenössische Vorschriften. 

Wie ein roter Faden zieht es sich durch nahezu alle Bundes
aktionen hindurch, dass die gewährten Hilfen nicht nur 
Bestandteil einer aktiven Wohnbaupolitik waren, sondern 
auch einer engagierten Beschäftigungspolitik dienten. Ich 
erinnere an die Arbeitsbeschaffungsmassnahmen der zwan
ziger und dreissiger Jahre und während des zweiten Welt-
krieges, aber auch an die in der Frühjahrs- und Sommerses
sion vom letzten Jahr für die Wohnbau- und Eigentumsför
derung genehmigten Rahmenkredite. Im Zuge der Massnah- · 
men zur Stärkung_ der Wirtschaft hat unser Rat noch für 
letztes Jahr die Hälfte dieses Rahmenkredites freigegeben. 
Damit ist ein Bauvolumen von 1, 7 Milliarden Franken ausge
löst worden. Zusammen mit dem für das laufende Jahr 
freigegebenen weiteren Viertel· ergibt sich sogar ein 
Beschäftigungsvolumen, das nicht nur den vorgezogenen 
Aufträgen für die Ausrüstung unserer Armee gleichkommt, 
sondern erst noch eine weit bessere Verteilung von Arbeit 
über das ganze Land ermöglicht. Es Ist eine bedauerliche 
Tatsache, dass vor allem der soziale Wohnungsbau von den 
Gemeinden nicht aktiv vorangetrieben wird. Der Grund Ist 
sehr einfach: Man will vor allem gute Steuerzahler. 

Darf Ich den Rat zum Schluss darauf aufmerksam machen, 
dass die Wohnbauförderung des Bundes bis auf weiteres 
ohnehin stark beeinträchtigt Ist? Ende letzten Jahres teilte 
nämlich das Bundesamt für Wohnungswesen den kantona
len Ämtern für Wohnbauförderung mit, dass die vom Parla
ment Im Rahmen der ordentlichen Finanzplanung und im 
Zusammenhang mit den Massnahmen zur Stärkung der 
schweizerischen Wirtschaft beschlossenen Rahmenkredite 
für die Wohnbauförderung von insgesamt 1,143 Milliarden 
Franken zwischen Januar und Dezember 1983 bereits zur 
Hä,lfte beansprucht worden seien. Demzufolge könnten 
Gesuche für Mietwohnungen, die nach dem 1. Januar 1984 
eingehen würden, nicht mehr berücksichtigt werden; es sei 
denn, dass das Parlament neue Kredite bewilligen würde. 
Ich glaube. kaum, dass wir nach derart kurzer Zeit willens 
und In der Lage wären, erneut «in den Sack zu greifen». Die 
Belassung der Wohnbauförderung beim Bund hätte deshalb 
unweigerlich zur Folge, dass kurzfristig eine solche Vorlage 
bereitgestellt werden müsste. Ich bitte den Bundesrat, sich 
zu dieser Frage zu äussem. . 
Bel den Bemühungen um die Wiederherstellung einer sinn
vollen Aufgabenteilung sollte somit das Subsidiaritätsprin
zip eine ausschlaggebende Rolle spielen. Dazu haben sich 
ja alle Regierungsparteien bekannt. Diese Auffassung teilen 
24 der 26 i(antone. Wir haben hier eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, der Entfremdung des Bürgers vom Staat 
entgegenzuwirken. Haben wir doch Vertrauen in die Kan
tone, dass es Ihnen gelingen möge, Ihre bestehende oder 
neue Wohnbauförderung so aus- und aufzubauen, dass die 
unerlässliche Zusammenarbeit zwischen Staat und Bürger 
direkter, lebensnaher und den wirklichen Bedürfnissen 
entsprechend erfolgen kann. Daraus sollte übrigens ein 
besseres eidgenössisches Selbstbewusstsein entstehen, als 
wenn der Bund aus einer gewissen Anonymität heraus 
selbst gutgemeinte Wohnbauförderung betreibt. Es ist nicht 
einzusehen, weshalb ein Leistungsabfall befürchtet werden 
müsste. Diese Befürchtung Ist schon deshalb unbegründet, 
weil rund vier Fünftel der Wohnbauförderung schon heute 
auf das Konto der Kantone und Gemeinden entfallen. Von 
der Sache her ist somit die Wohnbauförderung genau auf 
den politischen Tätigkeitsbereich der Kantone zuge
schnitten. 
Ich bitte Sie im .Namen der SVP-Fraktion, dem Antrag des 
Bundesrates und der Kommissionsminderheit zuzu
stimmen. 

Nauer: Viele wissen es kaum, dass der Bund schon seit 1919 
massgeblich an der Wohnbauförderung in unserem lande 
beteiligt Ist. Bis zum heutigen Tag haben nur wenige Kan
tone und Gemeinden ohne die Hilfen des Bundes eine 
eigenständige Wohnbaupolitik betrieben. Von den seit dem 

Herr Jeanneret hat als Sprecher der Minderheit die Kantona
llslerung der Wohnbauförderung vertreten. Er hat sich dabei 
auch auf das Vertrauen In die Kantone und In die Privatinitia
tive berufen, aber nicht darüber berichtet, dass ausgerech
net In der Stadt Neuenburg am 26. Januar eine Initiative für 
eine soziale Wohnbaupolitik vom Stimmvolk angenommen 
wurde - das als Folge des Unmutes über die verfehlte 
Wohnbaupolitik der Gemeinden. Mit der Annahme dieser 
V~lkslnltiatlve wird die Stadt Neuenburg zur Erstellung von 
500 Sozialwohnungen angehalten; die Kosten betragen vor
aussichtlich 100 Millionen Franken. 
Vor etwas mehr als zehn Jahren haben daher zwei Drittel der 
Stimmbürger dem Bund einen dauernden Auftrag zur 
Wohnbauförderung erteilt. In engem Zusammenhang mit 
der Ergänzung der Bundesverfassung von 1971 und dem 
neuen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz von 197 4 
standen dabei die Initiativen für das «Recht auf Wohnen», 
die Initiative des Kantons Waadt betreffend Mieterschutz 
und die Danner-Initiative. Es waren im wesentlichen Volks
begehren, vor allem die demokratische Mitwirkung der 
Stimmbürger, die zu einer Neuregelung der Wohnbauförde
rung geführt haben. Diese Volksbegehren sind das Resultat 
des Versagens in den Kantonen und Gemeinden. 

· Ich stelle die Frage: Ist die Wohnversorgung heute wirklich 
besser als vor zehn, zwölf Jahren? Wir, die wir In diesem 
Rate sitzen, wir sind sicherlich gut versorgt. Wir stehen 
weder auf der Strasse, noch stehen unsere Mietzinse in 
einem schlechten Verhältnis zu unserem Einkommen. Aber 
viele, die Ihre Wohnung aus irgendeinem Grund verloren 
haben - wegen Abbruchs oder Arbeitsplatzwechsels -, ste
hen wesentlich schlechter da In räumlicher Hinsicht zeigen 
sich vor allem In den Grossstädten akute Mangellagen. Das 
gleiche gilt für die einheimische Bevölkerung In Fremden
verkehrsgebieten und für die Neuzuzüger In Ballungsräu
men. Nach wie vor sind Betagte und jung~ Haushalte von 
überdurchschnittlich hohen Wohnungskosten betroffen. 
Ein Wort zu den Wohnkosten: Am vergangenen Freitag 
hatte ich mich in einer Arbeitsgruppe mit Gesuchen über die 
Gewährung von Darlehen für die Restfinanzierung von 
genossenschaftlichen Wohnbauten zu befassen. Ich zitiere 
nur ein Beispiel: In Appenzell haben örtliche Handwerker die 
Initiative zur Bereitstellung von Wohnraum auf genossen
schaftlicher Basis ergriffen. Ohne Hilfe des Bundes stellen 
sich neue 2-Zlmmer-Wohnungen - immerhin in Appenzell -
monatllch auf 980 Franken, 3-Zlmmer-Wohnungen auf 1285 
Franken, 4-Zimmer-Wohnungen auf 1488 Franken. Nur mit 
Hilfe des Bundes - er ist angegangen worden - wird es 
gelingen, die Mietzinse so zu senken, dass sie für die örtli
chen Verhältnisse In Appenzell überhaupt tragbar sind. 
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Ein Hinweis auf die Mangellage sind auch die neuesten, · 
unglaublichen Verkaufserlöse für Altliegenschaften in unse
ren Städten. Es muss doch Aufsehen erregen, wenn In den 
letzten Wochen In Zürich Wohnliegenschaften, die zwischen 
1875 und 1892 erstellt worden sind, zu Preisen weggehen, 
1:fle eine Erhöhung der bisherigen Monatsmieten von 1200 
Franken auf 2100 Franken für nicht renovierte Wohnungen 
notwendig machen. 
Die Kantone brauchen daher einen Bund, der Ihre Bestre
bungen auf dem Gebiet des Wohnungsbaues fördert und 
ergänzt. Der klare V_erfassungsauftrag, den der Bund erhal
ten hat, wirkt sich nicht zu Lasten der kantonalen und 
kommunalen Befugnisse aus. Die Kantone sind frei, zu 
entscheiden, ob und In welcher Form sie selbst Wohnbau
förderung betreiben wollen. Im Gegenteil: Es war ein ausge
sprochenes Anliegen des Gesetzgebers, die Kantone zu 
vermehrter und durchaus eigenständiger Förderungstätig
keit anzuhalten. 
Die Wohnbauförderung und die Regelung des Mietwesens 
sind die zwei tragenden Säulen unserer Wohnungspolitik. 
Nur ein ausreichendes Angebot an preisgünstigen Wohnun
gen erlaubt es, die reglementierenden Eingriffe In den Woh• 
nungsmarkt und In die Mietverhältnisse In Grenzen zu hal
ten. Ein Aussteigen des Bundes aus der aktiven Wohnbau
förderung steht auch In einem krassen Widerspruch zu einer 
Reihe von Tätigkeiten des Bundes, die immer wieder mit 
dem Wohnungsbau verbunden sind. Zum Beispiel die 
Raumordnung, Verkehrs-, Energie- und Umweltschutzfra
gen, die Beschäftlgungspolltlk. Das Baugewerbe steht zur
zeit In einem sehr rauhen Klima. Ungute Preiskämpfe trei
ben wilde Blüten. Ich habe nie viel von solchen zersetzen• 
den Preiskriegen gehalten. Für einen kurzen Moment 
mögen derartige Preissituationen für den Bauinvestor inter
essant sein. In den vierzig Jahren meiner Wohnbautätigkeit 
musste Ich itnmer wieder erfahren, dass auf die vermeintli• 
chen Preisvorteile sehr rasch eine deutliche Quittung folgte. 
Seim nächsten Aufschwung zeigen sich nicht nur im Zusam
menhang mit dem redlmensionierten Baulelstungsangebot 
kräftige Preisanpassungen, es fehlten auch jedesmal die in 
andere Berufe abgewanderten fachlich gut ausgebildeten 
Arbeitskräfte. Viele Baumängel der neueren Zeit sprechen 
hierzu eine klare Sprache. 
Nur eine Verstetlgung der Wohnbautätigkeit kann derartige 
volkswirtschaftlich unerwünschten Erscheinungen verhin
dern. Zu Herrn Müller: Es trifft längst nicht mehr zu, dass nur 
einige wenige Kantone und Regionen von den Förderungs
massn'ahmen des Bundes Gebrauch machen. In den letzten 
vier Jahren sind in zunehmendem Masse In immer mehr 
Kantonen die Möglichkeiten des Bundes in Anspruch 
genommen worden. Die neuesten Zahlen zeigen, dass die 
Inanspruchnahme der letzten Rahmenkredite sich fast über 
alle Kantone verteilt Die Förderung des Wohnungsbaues 
muss darum nach wie vor unter anderem eine Aufgabe des 
Bundes sein, damit auch In Zukunft die Koordination und 
eine ausreichende Berücksichtigung des Wohnungswesens 
durch die verschiedenen Bundesstellen möglich bleiben. 
Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion ersuche Ich 
Sie, der Mehrheit der Kommission zu folgen und bei den 
Abschnitten N und O Nichteintreten zu beschliessen. 

· Stucky: Namens der freisinnig.demokratischen Fraktion 
empfehle Ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 
Die Gründe, weiche die Fraktion zu einer positiven Haltung 
bewogen haben, sind ·folgende: 
1. Die Wohnbauförderung hat ihre eigentliche sedes mate
rlae im kantonalen Recht, weil die Kantone zuständig sind -

erschlossen oder aber ~ass sogar erschlossenes Bauland 
zur Verfügung stünde, aber dass die Region in einer wirt• 
schaftlich schlechten Lage ist und dort gar keine Nachfrage 
nach Wohnungen besteht 
Ein Indiz, dass die Wohnbauförderung nie eidgenössisch 
oder viel besser kantonal sein sollte, Ist der Umstand - und 
hierauf möchte ich vor allem Herrn Nauer aufmerksam 
machen-, dass dort Wohnungen gefördert werden, wo gar 
nicht die grösste Wohnungsnot besteht Das Plädoyer von 
Herrn Nauer ist schön und recht, aber er soll einmal nachse- -
hen - über Zahlen brauchen wir uns gar nicht zu streiten, 
denn Sie alle haben die Unterlagen erhalten - In der Liste 
der Aktionsgemeinschaft für eine wirksame Wohnbauhilfe. 
Dort wird ausgewiesen, dass im Kanton Genf sage und 
schreibe nur 113 Wohnungen eidgenössisch gefördert wur
den. Alle Obrlgei:t - und das sind mehrere tausend - hat der 
Kanton Genf finanziert und so die Wohnbauförderung 
durchgeführt. 
Es sind fünf Kantone, die die Hälfte der bundesfinanzierten 
Wohnungen gebaut haben; bezeichnenderweise keine Kan
tone mit grossen Städten. Ich zähle sie auf: Bern, Freiburg, 
Luzern, Solothum. und St. Gallen. Darum hat uns der 
Experte Ding mit Recht darauf hingewiesen, dass Verände
rungen zeitlicher und marktmässiger Gegebenheiten und 
Verschiedenheiten Grund für die unterschiedliche Bean
spruchung der Wohnbauförderung durch die einzelnen 
Kantone sJnd. Und weil es sich nun einfach vom Markt und 
von der Situation her so verhält, wäre es gescheiter, man 
gäbe die Wohnbauförderung wieder zurück, wo sie hinge
hört. 
2. Die Kosten. Wir streiten uns hier Ober 20 Millionen Fran
ken gemäss Botscha~ Es mag sein, dass es in Zukunft noch 
etwas mehr sein könnte. Aber selbst dann Ist die Summe 
eigentlich eine Quantite negligeable im Verhältnis zu dem, 
was die Kantone übernehmen müssen im Bereich der Kran
kenkassen oder Im Bereich der Alter&- und Hinterbllebenen
versicherung. Dort sind die Schwankungen, bevölkerungs• 
mässig und krankheitsmässig bedingt, ohne weiteres in 
dieser Grössenordnung, und kein Mensch spricht darüber. 
Weil Ich schon bei den Kosten bin, sei mir die Frage erlaubt: 
Was nützt Ihnen die beste Bundeswohnbauförderung, wenn 
der Bund leere Kassen hat und hier nichts tun kann? Ist es 
dann nicht gescheiter, dass wir diese Aufgabe an die Kan
tone zurückgeben? 
3. Die Kantone haben sich - die Kommissionssprecher 
erwähnten es - einverstanden erklärt. diese Aufgabe zu 
lösen, mit Ausnahme von zwei Kantonen. Alle anderen ~ind 
einverstanden, verfügen auch schon über ein lnstru.menta
rlum. Hier - Herr Biel - ist es .nicht ganz richtig, wenn $ie 
sagen, die Kantone hätten kein solches Instrumentarium; im 
Gegenteil: in acht Kantonen mit 60 Prozent der Wohnbevöl
kerung findet bereits eine kantonale Wohnbauförderung 
statt • 

Wenn wir noch sechs Bergkantone mit 15 Prozent Bevölke
rung dazuzählen, dann kommen wir dazu, dass nur eine 
Lücke In den übrigen Kantonen mit 15 Prozent der Bevölke
rung besteht Das sind doch alles Grössen, die eine Kanto
nallslerung erlauben. 
Noch zu · einer verfassungsrechtlichE!n Seite: Die Baufor
schung wie auch die Wohnbauförderung für die Bergbevöl
kerung bleiben weiterhin beim Bund. 
Schliessllch - und das scheint mir wesentlich und wichtig-: 
Auch der Mieterschutz bleibt gestützt auf Artikel 34sexies 
beim Bund, daran wird kein Komma geändert. Man soll 
aufhören, hier die Stellung des Mieters in die Diskussion zu 
werfen. Es geht hier nicht um den Mieterschutz; der bleibt, 
wie er Ist 

es wurde an diesem Pult auch schon gesagt - für die 
Raumplanung, für Steuerrecht, regionale Wlrts.chaftsförde
rung usw. Namentlich die Raumplanung hat ein sehr enges 
Verwandtschaftsverhältnis zur Wohnbauförderung. Sie ist 
geradezu Voraussetzung für eine aktive Wohnbauförde-
rung. . 
Wir haben hier sehr unterschiedliche Verhältnisse In den 
Kantonen, zum Beispiel die Tatsache, dass Bauland fehlt, 
dann wieder, dass Bauland vorhanden Ist, aber nicht 

Ich gebe zu, dass sich das Problem möglicherweise auf die 
Zusatzverbilligungen reduzieren lässt Die Grundverbilligun
gen können die Kantone, wie ich sagte, ohne weiteres 
gewähren. Weil man nicht Immer nur nein sagen kann, 
möchte ich hier noch auf eine gangbare Lösung hinweisen. 
Die Kantone haben die Möglichkeit, In Zusammenarbeit mit 
ihren Kantonalbanken diese Zusatzverbilligung mittels gOn-

1&-N 
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stlgeren Hypothekarzinsen während · der Anlaufzeit zu 
gewähren. Dass das Modell nicht nur Theorie ist, sondern 
sich auch praktisch bewährt, hat die einjährige Erfahrung 
der Zuger Kantonaibank gezeigt: Ich bin stolz darauf, das als 
Zuger sagen zu dürfen. Andere Kantonaibanken interessie
ren sich nun für das Modell, und sie dürfen es ohne weiteres 
kopieren. Hier ergeben sich also für die Kantone neue Mög
lichkeiten. 
Zum Schluss noch ein Wort zur merkwürdig heterogenen 
Gegnerschaft. Da gehen die Linksparteien Hand in Hand mit 
dem Baumeisterverband und - so Ist jedenfalls aus Zei~ 
tungsberichten zµ schliessen - mit dem Chefbeamten des 
Amtes für Wohnungswesen. Eine bunte und einmalige Koa-
litionl , · 
Zum Baumeisterverband sei mir die Frage erlaubt: Wo bleibt 
das ordnungspoiitische Credo? Verschwindet das schon bei 
einer blassen Gefahr für das eigene Portemonnaie? 
Zu den Linksparteien: Warum geben sie sich nicht Mühe, 
dass Wohnbauförderung in den Kantonen betrieben wird? 
Genügt die schlechte Erfahrung an einigen Orten, die sie mit 
ihren Wohnbaugenossenschaften gemacht haben? Wenn 
ja, dann müsste ich Ihnen sagen, dass das doch nicht eine 
Frage des Bundesrechtes ist, sondern allenfalls des schlech
ten Managements. Andere Wohnbaugenossenschaften 
haben sie bestens durchgeführt. Also geht's doch! Das 
möchte ich auch Herrn Nauer sagen.· Er beweist ja selbst, 
dass es ohne weiteres machbar ist. 
·zum Chefbeamten des Amtes für Wohnungswesen: Wenn 
ich höre, dass jemand Kompetenzen verteidigt und eine 
neue Lösung ablehnt, dann werde ich immer stutzig, dann 
sollte dies für uns ein Zeichen sein, dass hier Personal und 
Administration abgebaut werden können. Wer sich als · 
Beamter mit echten Problemen auseinandersetzt, Ist froh, 
wenn ihm jemand Arbeit abnimmt. · 

Ruf-Bern: Wenn die Fraktion der Nationalen Aktion und 
Vlgllants Ihnen beantragt, auf beide Vorlagen zur Entlastung 
des Bundes Im Bereiche der Wohnbauförderung einzutre
ten, so vertritt sie diese Haltung aus anderen Überlegungen 
als die Kommissionsminderheit. 
Der allgemeine Grundtenor der Argumente pro und contra 
ist deutlich: Der staatlich subventionierte Wohnungsbau ist 
praktisch in allen Fraktionen quasi sakrosankt. Uneinig ist 
man sich lediglich über die Weiterführung der Bundeshilfe, 
Ober den zu beschreitenden Weg, um (lie Wohnbauförde
rung am wirksamsten ausbauen zu können. Übereinstim
mung besteht hingegen vor allem in' der Meinung, die Bau
wirtschaft müsse aus beschäftigungspolitischen Gründen 
angekurbelt werden und gegen die angebliche Wohnungs
not seien vermehrt öffentliche Mittel für neue Bauprojekte 
einzusetzen. Die ökologische und demographische Seite 
der Problematik wird jedoch bewusst beiseite gelassen und 
damit auch die Frage, ob Wphnungsbau unter diesen 
Gesichtspunkten überhaupt wünschenswert bzw. verant
wortbar sei. Unsere Fraktion antwortet hierauf mit einem 
klaren Neinl , 

zugunsten· der falschen Flüchtlinge- benachteiligt werden. 
Nicht zu vergessen ist auch das permanente Absinken der 
Belegungsdichte der Wohnungen bzw. der steigende Flä
chenbedarf pro Person - dies nicht zuletzt wegen der um 
sich greifenden wohlstandsbedlngten Zweitwohnungsseu
che. Die dadurch zum Ausdruck kommende Anspruchsinfla
tion zu Lasten unserer Lebensgrundlagen Ist unh.altbar. Die 
Spekulation, welche zu masslosen Mietpreissteigerungen 
führt, lässt sich durch Förderung des Wohnungsbaues nicht 
erfolgreich bekämpfen. Dagegen würde eine Stabilisierung 
der Bevölkerung sowie eine Bekämpfung der Anspruchsin
flation der Spekulation die Basis entziehen. Der Hinweis sei 
mir gestattet, dass wir in diesem Zusammenhang auch die 
Konzentrationstendenzen der Bevölkerung diskutieren 
müssen. 
Es erstaunt wenig, dass vor allem die interessierte Baulobby 
sich mit Händen und Füssen dagegen wehrt, dass der Woh
nungsbau nach einem Wegfall der (übrigens geringen) Bun
dessubventionen etwas gedämpft werden könnte. Neue 
Wohnbauten verschaffen doch letztlich nur der überdimen
sionierten Bauwirtschaft neues Auftragsvolumen; dies wie
derum unter Inanspruchnahme Zehntausender ausländi
scher Arbeitskräfte, grösstenteils von Saisonniers und Jah
resaufenthaltem; die dann zum Teil auch gerade diese Woh
_nungen benötigen. In der Folge werden unsere wertvollen, 
unvermehrbaren Kulturlandreserven einem längst überhol
ten wirtschaftlichen Wachstumsdenken geopfert. Offenbar 
genügt es nicht, dass im Zuge der Landschaftsbesiedelung, 
der wuchernden Agglomerationen seit dem Zweiten Welt
krieg eine Fläche grösser als der Kanton Thurgau unter 
Asphalt und Beton verschwunden Ist und weiterhin pro 
Sekunde ein Quadratmeter Land geopfert wirdl 
Dass die schweizerische Bevölkerung durch ein solches 
Vorgehen in dreifachem Sinne belastet wird, ist klar, näm
lich durch die Konkurrenzlerung auf dem Arbeits- und auf 
dem Wohnungsmarkt sowie die Zerstörung von Lebens
grundlagen. Diese Tatsache scheint sowohl Bundesrat als 
auch Kommission jedoch nicht zu beunruhigen. Der Bau-. 
wirtschaft auf die Dauer ein gleiches Auftragsvolumen erhal
ten oder gar ein Wachstum ermöglichen zu wollen, muss 

· aus ökologischer und demographischer Sicht als fatal 
bezeichnet werden. Damit verbunden ist die dauernde Ver
schärfung des allzu lange siegreichen Kampfes gegen _die 
Natur und die Lebensmöglichkeiten späterer Generationen. 
Die Stichworte Landschaftsschutz, Kampf der Zersiedelung 
.seien nur am Rande erwähnt. 
Im Rahmen eines langfristigen Gesamtkonzeptes müssen 
zur Entspannung des Wohnungs- und des Arbeitsmarkts vor 
allem Massnahmen zur Förderung der Rückwanderung der 
Ausländer ergriffen und eine strikte Einwanderungsbe
schränkung erlassen werden. Das Schweizer Volk erwar,tet 
in dieser Hinsicht dringend ein entsprect:,endes Handeln des 
Bundesrates. Wohnbauförderungsmassnahmen sind eine 
reine Alibiübung zu einem viel zu hohen Preis. Sie passen 
aber genau in den bisherigen Teufelskreis des Wirtschafts
wachstums, aus dem wir demnächst ausbrechen müssen, 
wenn es nicht zu spät sein soll. . Dass man angesichts des an gewissen Orten geringen Leer

wohnungsbestandes das Angebot vergrössem will, 
erscheint auf den ersten Blick als naheliegend. Wie in man
chen anderen Bereichen wird mit einem derartigen Vorge
hen jedoch blasse Symptombekämpfung betrieben. Ver
nachlässigt werden die Hauptursachen der vorhandenen 
Schwierigkeiten: die andauernd wachsende Bevölkerung 
unseres Landes, vor allem als Folge der wachsttimsbeding
ten Einwanderung. Solange wir es uns leisten können, in 
unserem kleinräumigen, stark übervölkerten Land über 1 
Million ausländische Staatsbürger leben zu lassen, nur 
damit eine überdimensionierte, aufgeblähte Wirtschaft-vor 
allem auch die Bauwirtschaft - künstlich aufrechterhalten 
werden kann, solange dürfen wir sicherlich nicht von einer 
echten Wohnungsnot sprechen! Seit einiger Zeit belegt ins
besondere eine Flut von Wirtschaftsflüchtlingen und Asyl
touristen - notabene auf Kosten der Steuerzahler - bililgen 
Wohnraum, der minderbemittelten Schweizer Familien vor-. 
enthalten bleibt, indem sie von den eigenen Behörden -

All jene, die vor Wahlen mit schöner Regelmässigkeit dem 
Umweltschutz das Wort reden, sind aufgerufen, nun konse
quent zu handeln und zu beweisen, dass sie nicht zwecks 
Stimmenfanges Wasser predigen, um dann selbst bei näch
ster Gelegenheit Wein -zu trinken. Bei zunehmender Kultur
landzerstörung und steigender Bevölkerung bleiben. alle 
Massnahmen zum Schutze der Umwelt und gegen das 
Waldsterben eine ungl_aubwürdige Alibiübung. Vielmehr 
müssen die Grundübel angegangen werden. Im Falle der 
Wohnbauförderung wird die Umweltzerstörung aus reinen 
Profltgründen geradezu staatlich institutionalisiert. Wie 
meinte doch kürzlich der Verfasser eines Laserbriefes in 
einer Tageszeitung: «Haben denn diese Herren, die sich zur 
geistigen Elite eines Landes zählen, aus den verheerenden 
Folgen des Wachstums früherer Jahre nun tatsächlich keine 

· tiefgründigere Erkenntnis gewonnen als die, dass zum Lö
schen eines Feuers Benzin immer noch das beste sei?!» Die 
Wohnbauförderung ist hierfür leider ein typisches Beispiel. 
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Jn der Hoffnung, dass nach einem Wegfall der Bun9essub
ventlonen ein gewisser Rückgang der Wohnbauförderung 
eintreten wird, bitte ich Sie aus den dargelegten ökologi
schen Überlegungen fm Namen der NA/Vlgllants-Fraktion, 
Eintreten zu beschllessen. 

besseres Angebot an preisgünstigen Wohnungen angewie
sen slnd, geht es ans Lebenqlge. 
Namens der CVP-Fraktion ersuche ich Sie, zusammen mit 
der Kommissionsmehrheit auf die Wohnbauvorlagen nicht 
einzutreten. 

· M. Carobblo: La groupe du Partl du travall, du Partl socia
Frau Blunschy: Die CVP-Fraktlon hat bei der Aufgabentei_. liste autonome et des Organisations progressistes appuie la 
lung bisher immer Eintreten befürwortet. Bel der Wohnbau- proposltlon de la majorite de la commlsslon de ne pas entrer 
förderung macht sie eine Ausnahme. •Une fois n'est pas en matiere. Malgre cela, j'al sulvi attentlvement las argumen
coutume.• Wir sind mit der Kommissionsmehrheit der tatlons developpees a cette tribune par las collegues qul se 
Ansicht, dass hier nicht eingetreten werden sollte. sont prononces en faveur de la propositlon du Conseil 
Der Bund befasst sich seit vielen Jahren mit der Förderung federal et de la minorite de la commission, qul demandent 
des Wohnungsbaues. Der Familienschutzartikel bildete die d'entrer en matiere. 
verfassungsmässlge Grundlage, bis das Volk 1972 mit gros- J'al sulvl tout partlcullerement les arguments de MM. Müller 
sem Mehr einen Wohnbauförderungsartikel in der Bundes- et Stucky. lls ont souligne trois aspects en disan't que ia lol 
verfassung verankerte. Das Wohnbau• und Eigentumsförde- sur l'encouragement a _l'accesslon a la propriete presente 
· rungsgesetz Ist noch keine zehn Jahre alt und steht seit 1975 des lacunes, que las cantons peuvent et dolvent developper. 
In Kraft. Es handelt sich um- eine wichtige, allseits aner• une politlque du logement et que cette täche peut ätre 
kannte Bundesaufgabe, die erst kürzlich noch ausgebaut mjeux assumee par las communes et les cantons._ On peut 
wurde. Ein Rückzug des Bundes aus dieser Aufgabe ist im 6tre d'accord sur le falt que la loi en vlgueur presente des 
heutigen Zeitpunkt um so weniger zu rechtfertigen, als das . lacunes · de mäme qu'II est du ~rt des_ cantons et des 
Angebot an preisgünstigen Wohnungen nach wie vor prekär communes de mieux developper la politlque du logement, 
Ist Der Einwand, die Kantone würden die Förderung des pourtant j'al !'Impression que les opposants a la majorite de 
Wohnungsbaues schon in genügendem Mass an die Hand la commlssion oublient le vral probleme qui nous preoc
nehmen, überzeugt In diesem ~onkreten Fall nicht. Das cupe. 
Problem greift über die Kantonsgrenzen hinaus. Der Woh- En reallte, que nous propose le Conseil federal? Dans le 
nungsmangel In den Agglomerationen bewirkt, dass viele, cadre de ce premier traln de mesures, nous sommes con• 
die In den Städten arbeiten, auf dem lande, sehr oft In frontes a une propositlon de modiflcatlon constltutlonnelle 
einem anderen Kanton, wohnen. Diese Wohnkantone und qul touche a une täche lmportante qua la volonte populalre 
Schlafgemeinden müssten Inskünftig allein für die Bereit• -d'autres d'allleurs l'ont deja dlt-a clalrement et a malntes 
stellung von preisgünstigen Wohnungen sorgen für Leute; reprlses conflee a la Confederation. C'est deja en ·1945, que 

• die ihrem Verdienst in einem anderen Kanton nachgehen. la competence de deveiopper une politlque de constructlon 
Wenn der Bund seine Subventionierung des Wohnungs- de logements a ete lnscrlte dans la constltution; en 1972, 
baues einstellt, mit Ausnahme der Wohnbausanierung im eile a ete elargle et transformee - je le souligne ..:. en un 
Berggebiet, fehlt In vielen Fällen der Anreiz für die Erstei- mandat precls de mesures destinees a encourager la cons-

• lung von günstigen Wohnungen. Die Gemeinden sind oft tructlon de logements, notamment par l'abalssement du 
nicht besonders Interessiert am sozialen Wohnungsbau, der co0t de l'ac;ces a la proprlete. Ce mandat, lnscrit a l'artlcle 
fOreinkommensschwacheBevölkerungskreisebestlmmtlst. 34-, stlpule clalrement le principe - a mon avls c'est 
Sie ziehen es vor, gute Steuerzahler In Ihrer Gemeinde zu important - de la collaboratlon dans ce domalne entre la 
haben, Familien mit Kindern wären .die Leidtragenden. Confederatlon et les cantons. · · 
Wohnbaugenossenschaften, die In den letzten Jahren dank En pratlque, ce mandat est ancre dans la loi de 1974 sur 
der Wohnbausubventionierung grosse Anstrengungen l'accession a la propriete, lol qul a commence a developper 
erfolgreich unternommen haben, würden In Ihren Aktivltä- ses effets reels ces demieres annees seulement. A cet effet, 
ten wesentlich eingeschränkt. Nachteilige Auswirkungen je vous renvole au document distrlbue par la Communaute 
sind auch für das Baugewerbe zu erwarten, das um die d'actlon pour l'encouragement efflcace de 1~ construction 
Aufträge und damit um die Erhaltung der Aroeitsplätze de logements. Les deux demiers credlts-cadres votes par 
bangt Mit relativ bescheidenen Bundesmittein können zur- notre Parlament se sont rapldement epuises, et les 
zeit ansehnliche Investitionen Im Bausektor ausgelöst wer- demandes ont depasse les dlsponlbilites. Aujourd'hul deja, 
den. Es Ist Inkonsequent, auf der einen Seite spezielle le demler credit de programme d'un montant global de 
Arbeltsbescliaffungsmassnahmen zu planen und anderer- 1 milllard 100 millions destlne a financer l'appllcatlon de la 
selts auf bewährte bestehende und wirksame Möglichkeiten loi Jusqu'a la fln de l'annee 1985, est pratiquement epuise. 
der Arbeitsbeschaffung zu verzichten. Par consequent, sur la base de ces elements, notre conclu-
Dle Nationale Aktion hat vorhin durch Ihren Sprecher mittel- slon va a !'Inverse de celle de M. Müller, c'est-a-dlre que le 
len lassen, dass sie gegen den Wohnungsbau überhaupt ist. rOle de la Confederatlon ne doit pas ätre abandonne, mals 
Sie schein~ also auch dagegen zu sein, dass die Kantone blen renforce. 
etwas auf diesem Gebiete tun. Diese Argumentation spricht Vous conrialssez la lettre de !'Office federal du logement, du 
erst recht dafür, dass die Wohnbauförderung des Bundes 27 decembre 1983, qul annonce aux services cantonaux 
nicht aufgehoben werden darf. Ein Dach Ober dem Kopf zu l'lntroduction d'un contlngentement des demandes. Ce fait 
haben, Ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. concret Justlfie aussl la necessite pour la Confederation de 
Die CVP-Frakion hat mehrheitlich beschlossen, den Nicht- poursulvre sa täche. 
elntretensantrag der Kommissionsmehrheit zu unterstützen. II n'est donc pas logique qu'au moment mäme ou l'aide de la 
Ich erinnere daran, dass auch die ständerätliche Kommis- Confederatlon a la constructlon de logements rencontre un 
slon mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Bin- succes crolssant, ou la situatlon sur le marche du logem~nt 
der fQr Nichteintreten war. Der Ständerat ist dann aber est tendue, le Conseil federal nous propose de mettre fln au 
seiner Kommission nicht gefolgt und ist mit der knappen mandat confie a la Confederatlon par la volonte populalre II 
Mehrheit von 20 zu 16 Stimmen eingetreten. y a a pelne dlx ans. Nous ne pouvons pas donner notre 
Abschllessend halte ich fest: Es handelt sich bel:der Wohn- accord a un tel choix en conslderation du fait qua le maln-
bauförderung um ein eminent famlllenpolltlsches Anliegen, tien d'une politlque efficace de l'encouragement a ia cons-
das sich Ober Kantonsgrenzen hinaus auswirkt und das seit tructlon de logements est etroltement lie a l'intervention 
Jahrzehnten vom Bund unterstützt wurde. Wenn wir die flnanclere de la Confederatlon. 
Vorlagen betreffend Wohnbauförderung ausklammern, En l'occurrence, nous considerons comme insuffisante 11!1 
gerät das Massnahmenpaket nicht aus dem Gleichgewicht. propositlon dans le cadre de sa demande de renvoi du projet 
Aus der Sicht der Aufgabenneuverteilung ist das "ein kleiner au Conseil federal, falte par M. Rebeaud qui pense que, pour 
Fisch•. Aus der Sicht der Familien, die dringend a_uf ein contlnuer a developper une politique en faveur du logement, 
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II sufflt de maintenir le r0le de la Confederatlon dans le 
soutien des experiences pilotes. 
Si nous sommes d'accord sur le fait qua las conceptions de 
la politique de logement reviennent aux communautes 
locales - aux communes et aux cantons, qui vivent les 
problemes de plus pres - nous ne pouvons pas oublier qua 
dans le domalne de la construction de logements la specula
tion fonciere et lmmobiliere sevit avec force au niveau local 
et cantonal. Face a cette speculatlon, seule !'Intervention 
flnanciere de la Confederatlon est a mäme de permettre aux 
cantons de ·developper une politique qe constructlon de 
logements a bon marche. En effet, les cooperatives de 
locataires et las petits proprietaires devraient beneficler des 
effets de l'aide federale. Un manque a ce sujet ne justifie pas 
la suppresslon d'une teile aide.11 s'agirait d'une penallsation 
qul contribuerait a aggraver la situation actuelle sur le 
marche du logement et qui toucherait les locataires a faible 
et a moyen revenus, qul depensent en moyenne 20 pour 
cent et plus de leurs salalres pour se loger. 
II s'agit donc d'une question politlque. II taut savolr si le 
developpement d'une politlque soclale, dans le domaine du 
logement, est possible par le transfert de toutes las charges 
aux cantons ou, si au contraire dans ce domaine, l'lnterven
tion complementaire de la Confederatlon est Indispensable. 
A mon avis, c'est bien le cas. 
La continuation et ie developpement d'une politlque du 
logement qul permette de stabillser le marche, de creer 
$Ufflsamment de logements a bas prix, d'assurer enfln a 
tous le droit a un logement a leur portee financlere, sont ici 
en cause. Seule la collaboration etroite, tant juridique qua 
flnanciere, de la Confederation et des cantons, le permettra. 
C'est une autre ralson qul justifle la non-entree en matiere 
sur le projet du Conseil fecleral. 
Enfln, contrairement a ce qu'a dlt M. Stucky, dans beaucoup 
de cantons, dont le Tessin, on a commence a developper
avec beaucoup de retard il est vrai - une politlque du 
logement qul se base sur l'appul financler de la Confedera
tlon. Supprimer cette alde consisterait a remettre en discus
slon e,t a rendre beaucoup plus difficlle le deploiement d'une 
teile pol_ltlque, et cela, encore une fois, dans las cantons ou 
la sltuatlon du marche du logement est partlculierement 
tendue, en ralson egalement d'une situatlon anormale sur le 
marche des resldences secondaires. Le canton du Tessin se 
sltue dans les premlers rangs des cantons a loyers eleves et 
jene peux que regretter que le Conseil d'Etat de ce canton, 
dans la procedure de consultation, se soit declare favorable 
a la propositlon du Conseil federal. Donc, une fols encore, sl 
la proposltion du Conseil federal est acceptee, au lieu de 
contribuer a renforcer le federallsme, eile accentuera las 
difflcultes des regions perlpheriques, economiquement fai
bles, et penalisera las couches sociales les plus defavori
sees. La proposltlon du Conseil federal, en effet, ne tient pas 
compte des dlversites economiques, sociales et financieres 
des diverses reglons du pays mais se limite, derriere le 
dlscours de la repartltlon des täches, a faire une operation 
de transfert des charges, sans se soucier aucunement du 
resultat concret de cette operation, resultat qul ira dans le 
sens de ralentir et rendre plus difflcile, dans toute la Sulsse, 
une politlque du logement efflcace. 
Pour.toutes ces raisons mon groupe vous lnvite a suivre la 
majorite de la commlssion et a repousser la proposition du 
Conseil fecleral. 

Zlegler: Die Befürworter einer Kantonalisierung argumentie
ren damit, dass die kantonale Wohnbauförderung ein geeig
netes Instrument zur Förderung des Föderalismus sein 
könne und dass die Kantone und Gemeinden besser in der 
Lage seien, die Wohnbauhilfe den lokalen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten anzupassen. Solchen Zielsetzungen und 
Erwartungen steht aber die Tatsache gegenüber, dass die 
Mehrzahl der Kantone bis heute nicht bereit war, In Sachen 
Wohnbauförderung selber aktiv zu werden. Diese man
gelnde Bereitschaft war denn auch der Grund dafür, dass 
der Bund seit 1919 den Wohnungsbau periodisch gefördert 
hat und dass allgemein anerkannt wurde, dass die Wohn-

bauförderung . In erster Linie. dem Bund gehört. In der 
Abstimmung von 1972 haben sich Volk und Stände mit 
grossem, eindrücklichem Mehr für die erweiterte Bundes
kompetenz ausgesprochen. Heute, nur zwölf Jahre später, 
soll der klare Entscheid von Volk und S!änden praktisch 
ausser Kraft gesetzt werden, als ob die seinerzeitigen Argu
mente für die Bundeskompetenz nicht mehr gelten würden. 
Obwohl die Wohnbauförderung des Bundes als Basishilfe 
konzipiert Ist µnd demnach der Ergänzung durch Kantone 
und Gemeinden bedarf, haben es die meisten Kantone ver
säumt, koordinierende Massnahmen zu treffen. Diese Ver
säumnisse stimmen nicht gerade vielversprechend, auch 
wenn Immer wieder das Hohe Lied auf die Förderungsbe
reitschaft der Kantone gesungen wird. 
Bel den Beratungen über die neuen Rahmenkredite für den 
Wohnungsbau In der Grössenordnung von gut einer Mil
liarde Franken zur Förderung von rund 10 000 Wohnungen 
ist wiederholt und eindrücklich darauf hingewiesen worden, 
dass nach wie vor ein grosser Mangel an preisgünstigen 
Wohnungen für Familien mit Kindern besteht Betroffen von 
dieser Situation sind vor allem Familien In bescheidenen 
Einkommensverhältnissen und junge Ehepaare, die wegen 
ihres dringenden Raumbedarfes nicht jahrelang warten kön
nen, bis sich ihr Kanton vielleicht doch noch zur Wohnbau
förderung aufrafft. 
Gravierend fällt ins Gewicht, dass sich das Verhältnis zwi
schen Einkommen und Miete In bezug auf die neuesten 
Wohnungen zusehends verschlechtert. Mit Recht wird gel
tend gemacht, dass die Wohnbauförderung und die Rege
lung des Mietwesens die zwei tragenden Säulen der Woh
nungspolitik bilden. Ohne ein ausreichendes Angebot an 
preisgünstigen Wohnungen besteht Gefahr, dass sich der 
politische Druck zur Einführung von dirigistischen Mass
nahmen· Im Mietwesen verstärkt, was die Vermieter verunsi
chern und die Investitionsbereitschaft der privaten Anleger 
lähmen könnte. Da wäre ein vom Bund im Zusammenwirken 
mit den Kantonen geförderter Wohnungsbau entschieden 
systemfreundlicher; ganz abgesehen davon, dass diese 
Lösung In keiner Weise gegen den Föderalismus verstösst, 
sondern diesen sogar unterstützt. 
Weiter ist zu bedenken, dass dem Bund Im Fall einer Kanto
nalisierung ein wirksames Instrument zur Wirtschaftsbele
bung fehlen würde. Das Wohnungs- und Eigentumsförde
rungsgesetz ist seinerzeit als konjunkturgerechtes Instru
ment propagiert word13n. Es hat sich als solches gut be
währt. 
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Wohnungsbau 
aufgrund dieses Gesetzes zu einem sehr grossen Teil ohne 
a-fonds-perdu-Beiträge gefördert werden konnte. Eine Kan
tonalisierung wäre ein sozialer Rückschlag von grosser 
Tragweite. 
Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, dem Antrag auf Nichtein
treten Folge zu leisten. 

M. Melzoz: Avec la majorite de la commisslon, je vous pro
pose de ne pas entrer en matiere sur le projet du Conseil 
fecleral. II y a en effet de nombreuses et excellentes raisons 
de conserver, dans son etat actuel, !'Instrument que la 
Confecleratlon a forge dans les annees 70, avec l'appui 
massif du peuple suisse, pour mettre en muvre la politique 
du logement, deflnle a l'artlcle 34..- de la constitution. Tout 
d'abord la loi encourageant la coristruction de logements 
repond a un besoin evident Le falt qu'a ce jour plus de la 
moitle du credlt de programme de 1,143 milliard de francs, 
vote par le Parlamenten juin 1983, alt deja ete utilisee, le 
prouve. Pour la seule annee 1983, ce ne sont pas moins de 
six mille clnq cents logements dont la constructlon a ete 
encouragee en application de la lol. Enfin, depuls 1976, 
l'interventlon de la Confederation a rendu possible la cons
truction d'environ vingt mille logements, dont plus de trois 
mille en propriete ou maisons familiales et quatre mille 
speclalement congus pour las personnes ägees ou les inva
lides. Ce bilan est en tous points positif. II pourrait encore 
etre plus etoffe a l'avenir si l'Office federal du logement etait 
en· mesure d'honorer toutes les demandes qui lui parvien-
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nent a un rythme accelere. Ce qui n'est pas le cas, taute de allem sozial Schwächeren in unserem lande dienen kön
credlts sufflsants. ·nen. Bei den Erfolgen Ist sicher auch die Förderung des 
Pour 1984, les perspectives sont franchement mauvaises, Wohnungseigentums nicht. zu vergessen. Streuung des 
cet office ayant deja falt savoir que, compte tenu des Wohnungseigentums soll nicht nur bei Wahlen ein Schlag
requites en suspens et de ceUes qui sont annoncees, il wort sein. ich bin da nicht gleicher Meinung wie unsere zwei 
devra probablement refuser l'alde federale pour environ huit Regierungsvertreter, die Kollegen Müller und Stucky. Ich bin 
a neuf mille logements. Pourquoi frappe-t-on avec tant d'in- im Gegenteil der Meinung, wenn der Bund überhaupt nichts 
ststance et de toutes parts a la porte de !'Office federal du gemacht hätte, hätten die Kantone noch weniger für die 
logement, a l'heure mäme ou le Conseil federal entend Wohnbauförderung getan. An die Adresse von Herrn Kol
remettre en cause une polltique qui avalt pourtant re~u la lege Stucky: Wie viele Male hat die sogenannte «unheilige 
sanctlon populalre? Sans doute parce que la loi federale sur Allianz• Vorlagen gebodigt, weil sie den einen zu weit gin
le logement est une bonne loi, a la fois utile et necessaire, gen und den anderen zu wenig weit? Wir müssen wieder 
une loi attractlve parce qu'efficace par ses effets, les loyers einmal daran erinnern, dass wir Im System der wechselnden 
lnltlaux pouvant Atre abaisses de 30 a 50 pour cent selon les Mehrheiten leben. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat 
cas, loi qui est souple dans son articulation et d'une applica- verschiedene Broschüren und Abhandlungen ausarbeiten 
tlon faclle et rapide gräce a une procedure slmplifiee. C'est lassen. Es hat- unterstützt von Kommissionen-Vorschläge 
en tout cas l'avis du Service cantonal du logement de l'Etat und Empfehlungen ausgearbeitet, die auf allen drei Stufen 
de Vaud qui, II y a moins d'une anriee, vantalt les merites de zusammen realisiert werden können. Soll · nun das alles 
l'aide federale et conseillalt aux constructeurs ccd'avoir · Papier bleiben? 
recours au systeme de l'aide federale, plus rapide que l'alde Denken Sie auch an das private Engagement in der Wohn
cantonale•. bauförderung. Ich denke dabei nicht so sehr an die Bauge-
11 y a plus encore. Le succes de l'alde federale est ~urtout schäfte und privaten Anleger - diese haben wir selbstver
nwelateur •de la sltuatlon tendue qui regne sur le marche ständlich auch nötig -, sondern vor allem an die vielen 
du logerrtent•. C'est ce qu'a declare le Conseil federal, le ehrenamtlichen Helfer in den aktiven Wohnbaugenossen-
28 novembre 1983, en reponse a une questlon que je lul schatten, gleich weicher Schattierung oder Farbe. Wir dan
avals. posee. Les tensions, dont parie le Conseil federal, ken Ihnen für die vielfältigen Arbeiten, für den grossen 
s'ampilfleront a l'avenir sous la presslon de l'accroissement Einsatz, Indem wir eben die Wohnbauförderung beim Bund 
pnwislble de la demande de logements. Deux facteurs au behalten. Herr Kollege Nauer, als unser Vollprofi auf diesem 
moins y contribueront de manlere determinante: les fortes Gebiet, hatte aus dem vollen· schöpfen können. Er welss 
gemiratlons des annees 1962 a 1968 arrlvent en äge de bestens Bescheid. Er steht an der Front 
qultter le manage parental. de se marler et de procreer; le Man spricht von der Mobilität der Arbeitnehmer bezüglich 
taux moyen d'occupatlon par iogement contlnue a dlmi• Ihrer Berufe, aber auch von der Mobilität unserer Bürger 
nuer; rien n'lndlque que cette tendance lra en se stabilisant bezilgllch ihres Wohnsitzes. Das muss doch bei der Auf
II s'aglt, en l'occurrence, d'un phenomene de societe qul rechterhaltung des Ist-Zustandes ebenfalls noch berück
reflete a la fols l'amelioratlon du niveau de vie et la transfor- slchtlgt werden. 
matlon des mceurs. Ich komme bereits zum letzten und zum Hauptpunkt meiner 
Au moment ol:.t, pour les motlfs que je viens de. rappeler, II y a Argumente, nämlich zur Konzeption für die Förderung des 
Inflation de la di,mande, l'offre se retrectt: II se trouve en Wohnbaues und des Wohnungseigentums. Ich gestatte mir, 
effet que, vu le coQt tres eleve des logements nei.lfs, beau- hier auf meine Interpellation vom Oktober 1982 hinzuwei
coup de promoteurs renoncent a investlr dans la plerre, par sen. Der Bundesrat hat dort in seiner Antwort unter anderem 
crainte de ne pouvolr louer ou vendre de teis logements. erklärt: •Der Bund soll nach wie vor in gewissen Teilberel
Cette sltuatlon expllque pourquoi l'aide federale seduit chen der Wohnbaupolitik tätig sein. So bleiben dla Verbes
beaucoup de constructeurs qul, jusqu'lci, voyaient d'un ceil serung der Wohnverhältnisse In Berggebieten, die For
plut0t crltlque l'lnterventlon de la Confederatlon. schung und der Mieterschutz weiterhin Bundesaufgabe.» 
Permettez-moi de souligner. encore deux choses. L'alde Daraufhin wurde bereits hingewiesen. Wir können doch 
federale ne greve que moderement les comptes de la Conte- festhalten, dass wir ein gutes Wohnbaukonzept haben. Ich 
deratlon, les avances a fonds perdus allouees jusqu'a maln- sage nicht, ein ausgezeichnetes, aber ein gutes. Soll nun 
tenant ne representant que 18 pour cent des prestatlons dieses gute Konzept durchlöchert werden? Es soll einfach 
globales. La lol sur le logement, bien utllisee, peut aussi ein Glied in der starken Kette weggenommen werden? Wem 
devenir un Instrument de la polltlque regionale. Les zones nützen wir mit einem solchen Verhalten? Ich bin fest davon 
rurales et les agglomeratlons de moyenne importance en überzeugt: Eintreten würde den Dolchstoss gegen die 
beneflcient deja substantiellement Sa large diffuslon geo- Wohnbauförderung der öffentlichen Hand überhaupt be
graphique constltue un apport non negligeable pour l'eco- deuten. Allerdings - das wissen wir-, Volk und Stände 
nomie des reglons peripherlques; enfln, eile contrlbue a la haben ja bei der Verfassungsänderung noch das letzte Wort 
deconcentratlon de l'habitat zu sprechen. 
La suppression de toute Intervention de la Confederatlon Die aktive Wohnbaupolitik muss auf allen drei Stufen, auf 
dans le domalne du logement ne manqueralt pas de creer allen drei föderativen Ebenen, getragen werden. Die bishe
un vide que beaucoup de cantons ne sont pas en mesure de rige Konzeption hat sich bewährt, sol1 also beibehalten 
combler. II est permis de penser que la plupart d'entre eux werden. Wir können sogar da und dort noch gewisse Verfel• 
ne voudront pas prendre le relais, les uns pour des raisons nerungen durchführen. 
flnancieres, les autres pour des raisons de principe ou de Aus diesen .Gründen bitte ich Sie, dem N'ichteintretensan
philosophie politlque. En concluslon, ceia slgnifie que l'ac- trag der Kommissionsmehrheit Ihre Zustimmung zu geben. 
cesslon a la propriete d'un logement ou d'une maison fami
llale ne sera pratiquement plus encouragee. II en ira de 
m6me en ce qui concerne les logements destlnes aux cate
gorles les plus dl!favorlsees de la population, telles que les 
personnes ägees, les invalides, les familles a revenus 
modestes. C'est la ralson pour laquelle je vous invlte a suivre 
les conclusions de la majorlte de la commisslon. 

Humbel: Es können hier eine ganze Anzahl Gründe für das 
Nichteintreten aufgezählt werden. Ich greife einige wenige 
heraus: Wir können heuer ein Jubiläum feiem, nämlich 60 
Jahre Wohnbauförderung des Bundes. Die bisherigen Akti
vitäten haben sich bewährt, haben viel geholfen und vor 

M. Cottet: Au moment d'intervenir dans un sens oppose a 
mes prises de positlon precedentes, je tiens a conflrmer 
mon adhesion aux constatatlons suivantes: 
Le •paquet• en discussion constitue un ensemble coherent 
et · son bilan flnancier - defavorable aux cantons - est · 
adoucl, pour ceux d'entre eux dont les finances sont moins 
prosperes, par un systeme complementalre de perequatlon. 
L'operation demeure, en general, conforme aux exigences 
de la solidarlte nationale. 
Las täches transferees aux cantons elargiront leur champ 
d'activite et contribueront au renforcement de leur souverai
nete. Le desenchevetrement est, au surplus, une operatlon 
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de rationallsatlon qui devrait se traduire, dans i'ensemble, 
par une economie de moyens. 
Les cantons sont motlves a prendre efficacement la releve 
en raison de ia necessite et de i'urgence des täches qui leur 
sont nouveilement confiees, en raison, egalement, dans 
presque tous les cas, de la legislation qui leur en fait claire
ment obilgation. 
Cela dit, II est permis de constater que i'encouragement a la 
construction et a r accession a la propriete de logements fait 
exception a la regle sur plusieurs polnts: 
Tout d'abord, la lol du 4 octobre 1974 n'introduit pas un 
droit au logement social. Elle perm·et une actlon nuancee, 
repondant ä des besoins qu'II faut demontrer et qui ne se 
presentent pas dans une mesure comparable dans chacun 
des cantons. Alor$ que les dlmensions cantonales ne per
mettent pas toujours la realisation d'objectifs reconnus, 
dans ce domaine, la solidarlte confederale est en train de 
faire ses preuves. 
Ensulte, la loi federale encourageant la construction de 
logements est recente. Elle a engendre, ä i'echelon federal, 

· un important service comportant tous les speciaiistes neces~ 
saires a l'examen efficace et competent de dossiers com
plexes. Elle a provoque, parallelement, ia demobilisation 
progressive des anciens services cantonaux. Le retour ä la 
Situation d'avant 1975 serait irrationnel et finaiement plus· 
coQteux. , 
Enfin, le besoin de logements presente rarement un carac
tere aigu dans les cantons economiquement moins deve.: 
loppes: les jeunes s'en vont, tout simplement, dans les 
centres plus attractlfs, privant leurs cantons d'origlne de 
forceE qui devraient concourir ä leur essor. Aucune loi ne 
saurait contraindre, avec succes, ies cantons äse substituer 
a la Confederation dans ce domaine. II est mäme permls de 
se demander si ie desengagement de l'Etat federal ne 
s'elolgne pas trop de l'esprit de l'article 31bla de la constitu-
tlon. · 
II n'est pas lnterdlt,. au surplus, de s'interroger sur ia signifl
catlon de la procedure de consultation dans un domaine ou 
les premleres experiences datent de quatre ou clnq ans et 
ou l'on manque du recul necessaire a une appreciation 
valable d'un systeme centraiise sans ätre centralisateur. Ce 
que l'on sait, par experience, c'est que les cantons dont la 
vle economique fait preuve de vitallte, beneficient sans 
mäme le rechercher d'un important volume de construc
tlons nouvelles. Le bätlment va lä ou las affaires vont mieuxl 
Dans les cantons a faible capacite financiere qui, en raison 
du secteur tertiaire plus lmportant, connaissent encore un 
bllan demographique positif, la construction de logements a 
caractere social risque d'ätre reportee a d'lmprobabies 
temps meilleurs, en depit de la perequation. La conse-

. quence malsalne en sera que le phenomene migratoire des 
cantons falbies vers las cantons forts connaitra un entraine
ment supplementalre. 
Aio'rs que, sur les autres points, on a reussl ä resoudre le 
probleme des dlsparites financieres gräce ä la perequatlon, 
II ne faudrait pas que la disparition de l'alde federale .ä la 
constructlon et ä l'accession ä la propriete de logements 
aggrave, des sa source, le ·risque de dlsparite. 
La suppression du soutien financier et loglstique de la 
Confederation ä ia constructlon et ä l'accession ä la pro
priete de logements n'obeit pas completement ä ia logique 
de l'ensemble. Sa logique particuliere pourrait faire naitre 
l'idee d'autres retraits - les investlssements en regions de 
montagne, par exemple - ce qua nous ne voulons pas. 
Pour toutes ces raisons, je souhaite que le Conseil national 
suive la proposition de la majorite de sa commission de ne 
pas entrer en mattere. 

Kilnzl: In meinem Eintretensreferat habe ich unterstrichen, 
• dass die Kantone bei der Neuverteilung der Aufgaben zwi

schen Bund und Kantonen konstruktiv mitwirken wollen 
und die daraus erwachsenden Pflichten zu erfüllen bereit 
sind, Ist es ihnen doch auch daran gelegen, zu einer tragfä
higen Lösung des Lastenausgleiches beizutragen, sofern 
die Reform der Aufgabenteilung eine echte, staatspolitische 

Qualität im Sinne des Abbaus der Verbundwirtschaft und 
der verbesserten Identität zwischen Kompetenzen und 
Finanzverantwortung beibehält. Diese zentralen Aspekte 
gelten natürlich auch für den etwas umstrittenen Gegen
stand der Wohnbauförderung. Sollte dieser Titel in der Auf
gabenneuverteilung nicht miteinbeiogen werden, so würde 
meines Erachtens ein nicht unwesentlicher Bestandteil 
dadurch verlorengehen. Ich setze mich für die Übernahme 
durch die Kantone ein und bin überzeugt davon -wir haben, 
in meinem Kanton ein schlagendes Beispiel dafür-, dass die 
Kantone in der Lage sind, auch diese Aufgabe richtig zu 
erfüllen. 
Ich sehe diesbezüglich die folgenden Vorteile: 
1. Den einzelnen Kantonen sind sowohl der Bedarf und die 
speziellen Verhältnisse in den Gemeinden besser bekannt · 
als dem Bund. Die Subventionierung kann somit gezielter 
auf die Bedürfnisse der Mieterkategorien oder Eigentümer 
abgestimmt werden. 
2. In verschiedenen anderen Bereichen, die jedoch in direk
tem Zusammenhang mit der Förderung des Wohnbaues 
stehen; sind die Kantone praktisch abschiiessend tätig und 
zuständig, so namentlich in der Planung, der Besteuerung 
des Grundeigentums, der Bereitstellung von Infrastruktur, 
der Landerschliessung. der Erarbeitung und dem Vollzug 

- von Bauvorschriften. Die grossen regionalen Unterschiede 
der Wohngewohnheiten und Wohnbedürfnisse werden 
beim Vollzug durch die Kantone differenzierter berücksich
tigt als bei einer gesamtschwelzerlschen Lösung. Der Kan
ton kann seine Hilfe optimaler seinen spezifischen und 
politischen Gegebenheiten anpassen. So wird in den mei
sten Kantonen beim Wegfall der Bundeshilfe nach WEG ein 
eigenständiges Wohnbauförderungsgesetz zu erarbeiten 
sein, sowel, es nicht bereits vorhanden ist. 
Nach den bisherigen Erfahrungen, die wir zum Beispiel im 
Kanton Zürich bezüglich der vorhandenen Schwierigkeiten 

· praktischer und administrativer Art gemacht haben, werden 
die Kantone jedoch nicht das Grundmodell des Bundes als 
Hilfsmassnahme einsetzen, sondern ihre Hilfe - was mehr 
nützt- als un- oder niederverzinsliche, amortisierbare Darle
hen, als Barbeiträge oder in Form von Kapitalzinszuschüs
sen erbringen. Der Kanton Zürich bringt jedes Jahr gegen 10 
bis 12 MIiiionen Franken für die Wohnbauförderung auf, 
und wir haben In den letzten 20, 30 Jahren gute Erfahrungen 
damit gemacht. 
Ich bin davon überzeugt, dass auch die anderen Kantone 
diese Aufgabe souverän durchführen können, wenn die 
Aufgabenteilung beschlossen ist. Eine zu aufwendige admi
nistrative Lösung und eine solche, die vom Beitragsempfän
ger nicht auf einfache Weise nachvollzogen werden kann, 
wie das zum Teil beim WEG der Fall ist, ist beim Vollzug 
durch die Kantone untragbar. Ich setze mich sehr für die 
Kantonalisierung der Wohnbauförderung ein, weil ich voll 
davon überzeugt bin, dass die Kantone in der Lage sind, 
diese Aufgabe föderalistisch besser zu lösen, als der Bund 
dies tut. Ich möchte keineswegs, dass dadurch ein Abbau in 
der Wohnbauförderung entsteht. Ich glaube im Gegenteil, 
dass auf diese Art die Wohnbauförderung sogar aufgewertet 
werden kann. · 

M. Rebeaud: Je commencerai par une brave mise au point ä 
l'adresse de M. Ruf, qui a ose qualifier d'ecologique son 
argument selon lequel II faut construire le moins possible de 
logements pour qu'on ait dans notre pays le moins possible 
d'etrangers. Je ne sais s'il faut faire de chaque concierge 
dans ce pays un agent de police ou un agent de la Securitas. 
M. Ruf n'est pas la, sinon je lui dirals. que je n'alme pas non 
plus que l'on confonde l'ecologie ·et la xenophobie. 
Cela dit, je-reviens aux Interventions que nous venons d'en
tendre et sur lesquelles je ne veux pas m'etendre. M. Jean
neret l'a dit, de mäme que le porte-parole du groupe radic;il 
et d'autres de nos collegues, le logement est une affaire qui 
tauche d'assez pres la substance cultureile, les traditions et 
aussi le climat des regions de notre pays, et par consequent 
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des cantons, et c'est par nature une täche essentiellement 
cantonale. 
Jene crois pas que ce transfert de competence soulevera de 
grands problemes sur le plan admlnlstratlf. Je crois que le 
plan qul nous est presente par le Conseil federal et qul est 
defendu par la minorite de la commisslon est parfaitement 
appllcable, a quelques risques pres, blen entendu. On ne 
repartlt pas une competence sans vouloir prendre le moin
dre rlsque, mals je crois tres profondement que nous avons 
un cas d' ecole, pas vraiment important, certes - 20 milllons 
ne constltuent pas une somme enorme - mais tres typlque 
qul nous montre jusqu'ou on peut aller et quels sont les 
crlteres de choix quand on veut faire de la repartltlon des 
täches en rendant des competences aux cantons et a quel 
polnt on est susceptlble dans ce Parlement, et vraisembla
blement aussl allleurs, a des petits lnter6ts prives qul se 
mettent en travers de la loglque d'un systeme. 
Je vous rappelle le prlnclpe-maitre de toute l'operatlon, 
qu'on ne devrait pas trop oubller. c'est celul de la subsidl&-'. 
rit1t On ne confle a la Confederatlon que des täches qu'elle 
est seule .a pouvolr assumer a satlsfactlon. Typlquement, 
l'alde a la constructlon de logements et a l'accession a la 
proprlete est une täche cantonale. Je vols mal quelqu'un qul 
voudralt se construlre une vllla, ou une petlte cooperative 
qul voudralt construlre un immeuble, trouver le moindre 
avantage a faire avec son architecte et son banquier regulle
rement le voyage a Seme pour aller parler a l'ordlnateur de 
l'Office federal du logement au Heu de s'adresser a un 
fonctloMalre ou 1\ un conseiller d'Etat de son canton, qui a 
au moins l'avantage de connaitre l'architecture, l'hlstolre, la 
tradltlon archltecturale de son pays et, en plus, de parler la 
mAme langue que son lnterlocuteur. . 
Jene vols aucune justlficatlon a l'obstlnatlon que l'on meta 
voulolr malntenlr cette täche integralement au niveau fede
ral, sl ce n'est un sentlment extrAmement repandu - dont je 
ne diS pas qu'II est denue de taut fondement - qul est un 
sentlment de meflance a i'egard des cantons, l'ldee que les 
cantons ne reprendront pas cette täche assumee aujour
d'hul, pas tres blen d'ailleurs, par la Confederatlon. 
C'est la le parl de la repartltlon des täches: si on n'arrlve pas 
a cantonaliser cette täche, qul est simple et qui est si 
naturellement et sl evldemment de ia competence des can
tons, on n'arrlvera a rlen dans aucun domalne. Ou alors, ce 
sera par abus de iangage ou par •trucs». . 
II s'agit donc d'une täche cantonale typlque et je vols quel
ques avantages supplementalres a ce transfert, avantages 
qul vont d'allleurs dans le mime sens. Je n'en mentlonneral 
qu'un. On dit que les cantons ne font pas assez dans ce 

· domaine et c'est pour cette ralson qu'ils doivent se melerde 
la construction des logements. Je repondral qu'en prenant 
en charge une partie des täches naturelles des cantons dans 
ce domalne, la Confederation a servl a certains cantons 
d'orelller de paresse et que si plusieurs cantons, dont celui 
de M. Cottet, qui s'est exprime tout a l'heure, ont pratique 
une poiltlque du logement peu en rapport avec la situation 
et les besoins reels qul sont ressentis chez eux, c'est parce 
qu'on compte sur ia Confederation et qu'on renvoie syste
matiquement a Seme des gens qui ont des reven~icatlons a 
formuler sur le plan cantonal. 
SI on veut reresponsabillser les cantons, II ne faut pas leur 
Jalsser la posslbilite de dlre a.leurs admlnistres: «Allez voir a 
Beme; la-bas, on s'en occupe.• 
Je passe sur les autres defauts de l'alde federale au loge
ment parce qu'ils sont eventuellement corrigibles. Je n'en 
citerai qu'un seul. C'est le falt qu'a Seme,. on appliqua 

· necessairement des normes pour la construction, pour ia 
qualite, pour le confort, et je vois mal qu'a Zurich, a Lugano, 
a Mendrislo, a Bettens ou a Bioley-Orjulaz, on ait la meme 
manlere d'habiter, les memes besoins. On n'a meme pas la 
meme maniere de vivre et peut-etre pas encore tout a fait la 
meme maniere de s'habiller ou de respirer. D'ailleurs, on ne 
respire pas le mAme air. . 
Cela pour dire que les normes imposees comme criteres de 
confort par la loi concemant l'aide federale au iogement 
condulsent a une uniformisation de la notion de confort qui 

est opposee a la varlete, a la dlversite culturelle qui est 
voulue, et protegee par la Confederation. 
Je repondral brlevement aux gens qui craignent que les 
cantons ne reprennent pas la täche dont la Confederation 
veut se defalre. Je leur rappelle que la democratie existe tout 
de mAme dans nos cantons et que ces demiers· font d'aii
leurs beaucoup dans ce domalne. Ceiui de Geneve consacre 
non pas 2Q millions, mais une centaine de milllons chaque. 
annee a i'aide au logement En ville de Neuchätel, en vota
tlon populalre, une Initiative a ete acceptee prevoyant la 
construction de 500 logements. Jene sals si ia decision etait 
bonne, mals elle montre qu'on peut agir sur le plan cantonal 
par voie d'lnitiatlve, pour autant que les textes conviennent a 
la population. 
J'almerais dire aussi a M. Flubacher et aux gens normale
ment federailstes et adversalres de !'Intervention de l'Etat et 
qul, taut l1l coup, sur ce point particulier, deviennent centrall
sateurs, qu'lls se prlvent.de toute possibilite ulterieure d'utl
liser l'argument federallste pour eniever des pouvolrs a 
l'Etat central. Ou bien on est federaliste et.on est pour cette 
repartltlon des täches-la, ou blen on est centrallsateur dans 
ce domalne et, sl on ne veut pas avouer qu'on l'est pour 
proteger des lnterets strlctement personneis et sectorlels, 
on s'abstient de debattre du federallsme. 
Je vous recommande blen entendu d'entrer en matlere sur 
ce projet d'arräte et je revlendrai ulterleurement, si l'occa
s.ion m'en est donnee, c'est-a-dire sl vous entrez en matiere, 
sur ma proposition visant a une redefinition des täches et de 
la vocatlon de !'Office federal du logement, dont je ne veux 
pas la mort, blen au contraire: . 

Herczog: ich bitte Sie, den Nichteintretensantrag zu unter
stützen.· Die wichtigen Massnahmen des noch nicht zehn 
Jahre alten Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes 
kommen eigentlich jetzt zum Tragen. Ich möchte hier einige 
Zahlen nennen. Daraus sehen. Sie, dass die Ausführungen 
von Herrn Rebeaud reichllch theoretisch sind und nicht In 
die praktische Wolinbaulandschaft hineinpassen. Auch die 
Zahlen von Herrn Stucky sind in einem anderen Lichte zu 
zeigen. 
Von 1975 bis 1983 wurden vom Bund 18 750 Wohnungen 
mitgefördert, allein 1983 Ober 6000, also ein Drittei. In diesen 
acht Jahren, vor allem aber im letzten ,Jahr, kam also dieses 
Gesetz gut zum Tragen. Von diesen 6000 Wohnungen waren 
über 50 Prozent Mietwohnungen und beinahe 16 Prozent 
Alters- und lnvalidenwohnungen. Diese Massnahmen waren 
notwendig. Die Kantone hätten sie nicht durchgeführt. Das· 
hat nichts mit «Vertrauen„ zu tun, sondern es hat etwas mit 
Geld zu tun; es hat nicht mit Theorie zu tun, sondern mit 
materieller Realität. 
1983 wurde durch diese Hilfe ein Bauvolumen von 1,7 MIi
iiarden Franken ausgelöst. 1984, praktisch also im Januar 
und Februar, wurden bereits Ober 500 Gesuche bewilligt; 
etllche Gesuche fOr Ober 2000 Wohnungen sind noch in 
Behandlung. Der grösste Teil davon betrifft ebenfalls Miet
wohnungen. Es mussten bereits in diesem Jahr-also in den 
vergangenen zwei Monaten - wegen Kreditmangels Ober 
2000 Gesuche für Mietwohnungen abgelehnt oder abge
schoben werden - Sie erinnern sich an die Streichungen 
und Sparübungen In diesem Parlament -, was ebenfalls 
etwa eine halbe Milliarde Franken an Bauvolumen ausgelöst 
hätte. 
Es ist nicht eine Frage des Vertrauens ,In die Kantone, 
sondern eine Frage der Wohnmarktlage und der Situation 
im Baugewerbe. Man hat die Förderung nötig. Wenn diese 
Streichung durchgeführt würde, müssten 1984- darauf hat 
Herr Melzoz rlchtigerweise schon hingewiesen - Gesuche 
für 7000 bis 10 000 Mietwohnungen wegen Kreditmangels 
abgelehnt werden. 
Wenn Sie die Haupttendenzen im heutigen Wohnungsbau 
betrachten, kann man zwei Dinge feststellen: 
1. Das Hauptproblem ist die Beschaffung von günstigem 
Kapital. Sie wissen, dass sich die Banken sukzessive vom 
Hypothekargeschäft zurückziehen und sich umgekehrt die 
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Pensionskassen heute eher auf lukrative Spekulatlonsob· 
jekte kaprizieren anstatt auf Wohnungsbau. Ich könnte 
Ihnen hier etliche «schöne» Beispiele aus der Stadt Zürich 
nennen, wo Pensionskassen - übrigens auch Pensionskas
sen mit öffentlichen Geldern - beteiligt sind. 
2. Auf der anderen Seite findet bei gemeinnützigen Bauträ· 
gern eine gewisse Veränderung statt. In allen Städten, aber 
auch In ländlichen Gebieten bilden sich neue Genossen
schaften, die darauf angewiesen sind, vom Bund derartige 
Unterstatzung zu erhalten. Ich kenne Beispiele aus dem 
Kanton Zürich, wo man nicht sanieren kann, obwohl die 
Objekte sanlerungsbedürftlg sind, weil die Sanierung unmit• 
telbar von der Bundeshilfe abhängt. . 
Wenn man diese Tendenzen - die erschwerte Kapitalbe
schaffung einerseits, die ganze Wohnbauproblematik ande
rerseits, die sich konzeptionell In der nächsten Zelt verän• 
dem wird- betrachtet, sind wir auf alle Fälle auf die Bundes
hilfe angewiesen, um diese sozial- und wirtschaftspoliti• 
schen Massnahmen des Wohnbau- und Eigentumsförde
rungsgesetzes weiterzuführen. 
Ich bitte Sie, hier dem Nlchteintretensantrag auf jeden Fall 
zµ folgen. 

· M. Gehler: Ctte la nouvelle repartition des täches entre 
cantons et Confederatlon se justifle dans de nombreux 
secteurs ne falt aucun doute, a plus feite ralson que les 
cantons sont en mesure d'assumer des responsabilites nou
velles. 
Cependant, force est de reconnaitre quJI en va differem
ment dans le domalne de la politlque d'encouragement a la 
constructlon de logements. En effet, seuls six cantons, soit 
Zurlch, Berne, Bäle, Vaud, Geneve et Neuchätel, dlsposent 
de bases legislatives leur permettant de realiser une pollti
que actlve de construction de logements a loyers moderes. 
Aussi, ne perdons pas de vue que 19 cantons n'ont jusqu'lcl 
elabore aucune base legislative en vue de promouvoir la 
construction de logements a loyers moderes. 

· . Or, seien l'avls d'experts en la matlere, i_l faudralt tres vrai• 
semblablement a ces 19 cantons demunis de toute base 
leglslatlve encourageant la constructlon de logements a 
loyers moderes, environ clnq ans et plus pour elaborer les 
bases legislatives necessalres alnsi qu'un office cantonal du 
logement dlsposant d'une lnfrastructure et de connais• 
sances sufflsantes pour pratlquer une politique efflcace en 
matlere d'encouragement a la constructlon d'appartements 
a loyers moderes. 
Au cas ol'.I nous declderions la suppression de l'aide fede
rale, nous nous retrouverlons dans une situation grave dans 
certalns cantons et qul engendrerait tres rapidement une 
inegalite de traltement entre les cltoyens domicllies dans 
des cantons dlsposant d'une alde et de moyens flnanclers 
sufflsants et les cltoyens vivant dans des cantons qul ne 
seralent pas en mesure de prendre la releve de la Confedera
tion en matiere d'encouragement a la construction de loge
ments a loyers moderes. Des lors, pouvons-nous envisager 
une teile sltuatlon? Nous repondrons evidemment par la 
negative. Cette volonte d'egalite ·entre citoyennes et 
cltoyens a clairement ete manifestee par les cantons et le 
peuple sulsse le 5 mars 1972 lorsque l'article 34sax1„ de la 
constltutlon federale a ete accepte par 727 629 volx contre 
432872. 
Est-11 credible d'lgnorer deliberement la volonte d1.1 souve
raln sl clairement exprlmee voici un peu plus de dix ans 
seulement. Une politique d'aide a la construction de loge
ments et d'accesslon a la propriete se doit, sl eile veut 
garder sa credibillte, d'etre efficace. Or, l'un des premlers 
crlteres d'efficacite est certalnement le phenomene de la 
continuite. D'autre part, nous constatons tres volontiers que 
la Confederatlon dlspose aujourd'hui d'un office du loge
ment qul est tres bien structure et qul a fait ses preuves 
durant de nombreuses annees, a savolr durant pres de dix 
ans. Cet office du logement, remarquabiement bien admi• 
nlstre par des fonctlonnaires competents et qualifles, 
devrait, seien certains, disparaitre pour n'etre remplace par 
aucun office equivalent dans 19 cantons dans les cinq ans 

qul suiventl Est-ce la le sens d'une politique d'Etat resolu
ment toumee vers le progres et le bien-etre du peuple, voici 
une des questlons determinantes qua nous sommes en droit 
de nous poser aujourd'hui. Compte tenu des considerations 
emises, II taut etre consclents que la suppression de i'aide 
federale pourrait creer des problemes delicats. En premler 
lieu, etant donne les cotlts de revient, un certain nombre de 
nouveaux logements a loyer modere ne se construiraient 
plus. En revanche, les loyers des nouveaux appartements ne 
seraient plus accessibles aux possibilites financleres de 
nombreux jeunes couples, de personnes ägees ou encore 
de personnes handicapees. Un autre volet de la loi federale 
du 4 octobre 197 4 me parait tres important a savoir l'encou- · 
ragement de l'accession a la proprlete d'appartements ou 
de maisons familiales. 
Le peuple suisse est un peuple de locataires a raison de 70 
pour cent. Dans aucun pays d'Europe occldentale, nous ne 
trouvons un pourcentage aussi eleve de locataires et une 
part aussl faible de proprletaires. En France, par exemple, 
un Franc;ais sur deux est proprietaire. Est-ce la une saine 
evolutlon soclo-politlque, on peut egalement se poser la 
questlon. Le cltoyen proprletaire de sa malson ou de son 
appartement n'est-11 pas dans ce pays cet element stabilisa
teur sur lequel repose une bonne partle du consensus 
politique sulsse allant du centre drolt au centre gauche? 
Compte tenu des arguments emls, compte tenu que 4500 
cltoyennes et citoyens de ce pays ont pu acceder a la 
proprlete privee gräce a l'alde federale, vu qu'une vlngtaine 
de milllers d'appartements ont pu etre construits, je vous 
lnvlte a renoncer a des criteres, tels que ceux que M. Ruf a 
exprlmes a cette tribune, qul reposent uniquement sur la 
xenophoble et qul conslstent a dire «Renvoyons tous les 
ouvrlers salsonnlers et tous les etrangers de ce pays, vldons 
les appartements des etrangers pour y mettre des Suisses». 
Nous refusons des arguments aussl xenophobes que ceux 
que nous avons entendus et nous refusons le discours 
theorlque de M. Rebeaud. Je vous prle de ne pas entrer en 
matlere. 

Flubacher: Nachdem die «Gewerkschaft der Regierungs• 
räte» hier fast vollständig gesprochen hat, erlauben Sie mir 
auch noch einige Bemerkungen. Sie werden es nicht glau
ben: Ich· verstehe etwas von diesem Problem. Ich verstehe 
nicht von allen Problemen etwas, aber dann spreche Ich in 
der Regel nicht dazu. Ich möchte hier noch sagen, dass 
unsere Fraktion auch eine Minderheit hatte: die hat nicht 
nur aus mir bestanden, sondern aus einem Drittel der Frak
tionsmitglieder. Im übrigen hoffe Ich, noch auf das Votum 
von Herrn Stucky- das sich nicht gerade durch Sachlichkeit 
ausgezeichnet hat - zurückkommen. zu können. 
Wer seit Jahrzehnten mit sozialem Wohnungsbau zu tun hat, 
welss um dessen Problematik. Es ist eine vornehme Aufgabe 
eines Staates, an der Wohnraumbeschaffung für die schwä• 
cheren Mitglieder der Gesellschaft tätig zu sein. Wenn auch 
in verschiedenen Gegenden des Landes die Wohnungsver
sorgung gut ist, gibt es doch für viele Mitbürger finanzielle 
Probleme. Viele der preisgünstigen Wohnungen werden. 
durch einkommensstarke Mieter absorbiert. Solidarität ist 
offensichtlich nicht gefragt. Es handelt sich dabei wohl um 
ein Fremdwort, das von den wenigsten verstanden wird. 
Dazu kommt, dass viele Bürger mit ihrem Quartier oder der 
Wohnung so verbunden sind, dass sie nicht wechseln kön• 
nen, auch wenn sie noch wollten. Die Leidtragenden sind 
die jungen Ehepaare, die Alten und die Invaliden. 
Wenn ein junges Paar eine Familie gründen will, ergeben 
sich sehr oft Schwierigkeiten mit dem Wohnungszins, weil 
ihm oft nur die teuren Neubauwohnungen zur Verfügung 
stehen. Die Aufgabenteilung im Bereiche des Wohnungs
baues ist offensichtlich das Unvernünftigste, was der Bund 
tun kann. 
Es Ist unverständlich, wieviel Energie Finanztheoretiker dar
auf verwenden, uns klar zu machen, wie sinnvoll dieses 
Geschäft sei. Dabei müssen Sie wissen, dass die wenigsten 
Kantone effiziente Wohnbauförderung für den kleinen Mann 
betreiben und dass nach der Aufgabenteilung die Verbür-
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gungskredite In den -Volksaöstlmmungen scheitern werden. 
Eln Regierungsrat eines kleinen Kantons hat mir gesagt: 
•Ich bin Föderalist, und Ich bin auch für die Aufgabenteilung 
In diesem Sektor ... Zwei Monate später hat er mir gesagt: 
•Ich habe mir etwas überlegt: die Landsgemeinde würde mir 
diese Verbürgungskredite glatt ablehnen, also wäre es nicht 
möglich, in unserer Gegend diese Genossenschaften zu 
fördern.• , 
Die Immer wieder gehörten Behauptungen, nur einzelne 
Kantone machten Gebrauch von der Bundeslösung, werden 
durch die Statistik Lügen gestraft. Die unterschiedliche 
Beanspruchung der Bundeshilfe hängt weitgehend davon 
ab, ob die Kantone - wie zum Beispiel Genf - grosse 
Beiträge a fonds perdu bewilligen oder ob die zuständigen 
Beamten von der Bundeshilfe abraten. 
Was aber Zürich angeht, möchte Ich Herrn Künzi fragen: 
Wenn Sie so Wohnungsbau gefördert haben, dass die Pro
bleme gelöst sind, wieso haben dann 1270 Gesuchsteller bis 
1982 von der Bundeshilfe Gebrauch machen müssen und 
1983 weitere 591, In Bern sogar 1572, plus 1983 426, St. Gal
len 1217, plus 654, Waadt 684, plus 341? Wir haben Ihnen 
diese Zahlen verteilt, Sie können sie authentisch nachlesen. 
Vlele Kantone haben keine neuen Eigentumsförderungsge
setze. Es haben nur vier Kantone wirklich griffige Gesetze. 
Die anderen haben überhaupt noch nichts gemacht und 
werden auch nichts tun. Es gibt noch drei oder vier Kantone 
mit Anschlussgesetzgebungen an das WEG: sie rechnen 
damit, dass die Bundeslösung weiterhin Geltung haben 
wird. 
Wer selbst, wie Ich, seit Jahrzehnten im sozialen Wohnungs
bau tätig ist, empfindet es schon als etwas hart, wenn man 
uns Jetzt Eigeninteresse vorhält; ich jedenfalls könnte das 
Gegenteil .davon beweisen. 
Ich kann auch die harte Haltung des Bundesrates In diesen 
Angelegenheiten nicht verstehen. Ist es zu verantworten, 
den sozialen Wohnungsbau und die Eigentumsförderung 
_weitgehend über Bord zu werfen? Nein, das 1~ es nicht. Hat 
der kleine Mann nicht auch Anspruch auf Bundeshilfe In der 
Startphase? Wird der Traum von einem Eigenheim zu einer 
Illusion? Das darf doch nicht wahr sein! 
Ein Volk wird nicht nur nach dem beurteilt, was seine 
obersten Schichten besitzen, sondern danach, was diese für 
den Schwächeren leisten, für Leute mit kleinen Einkommen, 
wie für unsere Betagten und Invaliden. 
Ohne Bundeswohnbauförderung werden sich die Woh
nungsprobleme In unserem Land nicht lösen lassen. Der 
Bund ist nun mit geringen Ausnahmen seit über 60 Jahren 
Im Wohnungsbau tätig. Es gibt keine wf!stliche Industriena
tion, die ohne Bundeswohnbauförderung durchkommt. 
Herr Jeanneret hat gesagt, dass viele Kantone neue Gesetze 
In Kraft gesetzt haben. Es würde mich freuen, wenn ~ie mir 
hier sagen würden, welche Kantone das sind und wie die 
Gesetze aussehen. (Glocke des Präsidenten) 
Herr Präsident, Ich komme zum Schluss. Es besteht ja 
Immer die Gefahr, dass man für gute Sachen zu wenig Zeit 
hat. (Heiterkeit) Bester Mieterschutz ist die Zurverfügung
stellung genügender preiswerter Wohnungen. Da nützen 
alle Paragraphen nichts. Wenn Sie im Mietersektor Ruhe • 
haben wollen, dann müssen Sie die Bundeswohnbauförde
rung aufrechterhalten. 
Ich bitte Sie, mit der Mehrheit der Kommission Nichteintre
ten auf diese Vorlage zu beschliessen. · 

M. Longet: Je suls egalement favorable a la poursuite de 
l'alde federale au logement mais jene suis pas tres heureux 
de certains arguments utilises par certains partisans du 
statu quo. Je pense en particulier a la defense des inter€lts 
des entrepreneurs et a l'argument de la crise du logement 
dans les agglomerations. Ce n'est pas dans les agglomera
tlons que cette aide est la plus utlie ni la plus souhaitable 
d'allleurs. L'aide federale doit s'lnscrlre dans un amenage
ment harmonieux du terrltoire. La loi d'ailleurs le prevoit. A 
cet egard, II n'est pas souhaitable de gonfler davantage les 
agglomeratlons et de vider en~ore plus las perlpheries. 
17-N 
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En fait, a mon sens en tout cas, l'argument princlpal en 
faveur du malntien de cette prestatlon federale releve de 
l'economie regionale. C'est en effet dans les cantons faibles 
economiquement que l'aide federale est la plus precieuse. 
Elle constitue un cas de plus ou le droit a la dlfference et 
l'autonomie regionale ne peuvent se reallser que gräce a 
l'expression de la solidarlte contederale. 
En d'autres termes, demanteler cette alde, c'est courir le 
rlsque de renforcer le mouvementde concentration de l'ha• 
bitat des perlpheries vers les centres. 
J'aimerals malntenant m'adresser a ceux qui se proposent 
d'entrer en matlere pour soutenlr la proposition de M. Re
beaud. Cette proposltlon me semble, a vral dlre, aussl sedui
sante que dangereuse. Sedulsante parce que son auteur 
veut nous alerter sur la necesslte de soutenir les expe
rlences pllotes dans le domaine du logement soclal. En effet, 
c'est la non seulement un objectif louaple mais aussi un 
objectif exträmement important sur le fond. J'aimerais, a 
mon tour, souligner l'lnter€lt de cette recherche. II doit y 
avoir un espace d'lnnovatlon entre la proprlete prlvee au 
sens strlct qui, du fait de la speculation fonciere, est deve
nue effectivement d'un acces fort difflcile, dans les regions 
tres urbanlsees du pays en tout cas, et la sltuatlon encore 
precaire du locatalre. C'est cet espace d'innovatlon que 
nous invltons a notre tour les responsables de !'Office fede
ral du logement a explorer davantage, tout en n'oubliant pas 
de l'inscrire dans une reflexion sur le droit foncier. Voila 
pour le cöte seduisant de la proposition de M. Aebeaud. 
Quant au danger, II reside a mon sensen ceci: jene crois 
pas qu'il y ait davantage de .chances d'arrlver a cette pollti
que-la en limltant !'Office federal du logement a ce röle 
qu'en le malntenant tel qu'II est avec le mandat pour lui de 
developper cet aspect-la dans sa täche actuelle et de renfor
cer son Intervention en faveur des projets pilotes. Par rap
port a cette täche, et sans m€lme revenir sur l'utilite en sol de 
l'alde genärale de la Confederation au logement, dans le 
cadre des regions perlpherlques, Je crains qu'un Office 
federal du logement, version Rebeaud, n'ait de la peine a 
s'lmposer et qu'II ne subisse assez rapidement une margina
llsation qui pourrait le conduire a vivoter des miettes du 
budget, un peu comme ce que nous devons däplorer actuel
lement dans le domaine culturel ou dans cellli des socletes 
savantes. Donner des Impulsions nouvelles oul, dans le 
domalne des cooperatives oui encore, mals cette täche, a 
mon sens, exige un Office federal du logement fort et non un 
offlce croupionl 
Concemant tant la propositlon de la minorite que celle de 
M. Rebeaud, II me semble que nous devons preferer la 
version de la majorlte et quant a moi, Je vous demande 
egalement de refuser l'entree en matiere. 

Lanz: Herr Bundesrat Furgler zog - laut «Amtlichem Bulle
tin» der Wintersession 1982 - vor dem Ständerat aus seiner 
Aktivzelt als Präsident einer sozialen Wohnbaugenossen
schaft folgenden Schluss: «Man müsste In jenen Bereichen" 
- also Im sozialen Wohnungsbau - «privat wieder weit mehr 
tun, um die verfügbaren Mittel der Kantone und Gemeinden 
in diese Kanäle einfliessen zu lassen. Die private Initiative -
mit oder ohne Staatsleistung - wür(!e hier, vor allem im 
Interesse der jungen Mitbürger, ein wesentlich besseres 
Resultat möglich machen. Nur auf den Staat warten, sei es 
auf den Kanton, auf die Gemeinde oder auf den Bund, wird 
zur Bewältigung des Wohnungsproblems nicht genügen ... 
Als aktiver Präsident einer gemeinnützigen Wohnbaugenos
senschaft kann ich mit dieser bundesrätlichen Aussage voll
umfänglich einig gehen; auf dem heutigen Uegenschaften
markt sind jedoch Initiative und guter Wille allein zu kurze 
Spiesse, um den Kampf um einen Teil des immer rarer 
werdenden, bebaubaren Grund und Bodens für den 
gemeinnützigen oder sozialen Wohnungsbau zu gewinnen. 
Lassen Sie mich über ein Beispiel aus der Praxis berichten: 
Weil bekanntlich Einigkeit stark macht, haben sich fünf 
Baugenossenschaften der Region Luzern zu einer neuen 
Genossenschaft zusammengeschlossen, um gemeinsam 
Bauland für den gemeinnützigen Wohnungsbau zu erwer-
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ben. Es handelt sich übrigens um eine Interessengemein
schaft, die In dieser Zusammensetzung wohl einmalig ist, 
stehen doch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder der Frei
sinnig-demokratischen Partei nahe und je eine Minderheit 
der SP und der CVP. Herr Stucky: In der Praxis zählt eben 
nicht das politische Credo, sondern die tägliche Erfahrung 
auf dem Wohnungsmarkt. Die Initiative hatte einen ersten 
Erfolg gezeitigt; vor knapp zwei Jahren konnte eine Liegen
schaft, auf der etwa 270 Wohnungen gebaut werden kön
·nen,. zum stolzen Preis von 10 Millionen Franken erworben 
werden. Der Bund hat mit der Übernahme der Bürgschaft -
was Ihn übrigens gar nichts kostet - den Kauf recht eigent
lich ermöglicht. Die Initianten konnten das grosse finanzielle 
Engagement ihren Genossenschaftsmitgliedern gegenüber 
nur Im Hinblick auf Artikel 34sexies der Bundesverfassung 
und das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz verant
worten. Sollten hier einmal Im gemeinnützigen Wohnungs
bau Wohnungen geschaffen werden und für sozial nicht 
bevorzugte oder grosse Familien Wohnungen zu erschwing
lichen Preisen entstehen, ist Bundeshilfe wie auch HIife von 
Kanton und Gemeinde unerlässlich. 
Was ist geplant? Auf etwa einem Viertel des Terrains möch
ten zwei Eigenheim-Wohnbaugenossenschaften für ihre 
Mitglieder Eigentumswohnungen erstellen. Dabei wird sta
tutarisch dafür gesorgt, dass mit dem Kaufobjekt nicht spe
kullert werden kann, indem für den Fall des Weiterverkaufes 
ein Vorkaufs- oder Mitspracherecht vorgesehen ist Eigen
tumsförderung, meine Damen und Herren von der FDP
Fraktion, wie sie im Buche steht und in der Praxis eben 
vorkommt! Der Rest der Baufläche, auf dem etwa 21 O Woh
nungen gebaut werden könnten, ist für Familienunterkünfte 
und Alterswohnungen in einer kinderfreundlichen Umwelt 
vorgesehen. Hier ein Stück Familienpolitik in der Praxis. Das 
Bauvolumen wird auf etwa 60 Millionen geschätzt. · 
Die erwähnten fünf Baugenossenschaften, die in den letzten 
50 Jahren In der Region Luzern an die 2500 Wohnungen 
gebaut haben, sind nicht etwa In Ihrer Existenz bedroht, 
sollte sich der Bund der Verantwortung, die Ihm Artikel 
34sexies auferlegt, entledigen. Das vermeintlich der Speku
lation entzogene Grundstück, lfl das, wie gesagt, 10 MiHio
nen investiert wurden, müsste vermutlich wieder preisgege
ben werden. Das wäre ausserordentlich zu bedauern, würde 
jedoch den engagierten Initianten vermutlich viel Arbeit und 
Kummer ersparen. Aber das darf doch nicht passieren! Das 
Ist nur ein Beispiel von vielen in der Schweiz. 
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt Ist heute Immer noch 
äusserst prekär und für grosse Familien oder sozial schwa
che Bevölkerungskreise fast untragbar. Leider. wird diese 
Situation von einzelnen Spekulanten, deren Tun alle Behör
den machtlos gegenüberstehen, verantwortungslos ausge
nutzt. Mit der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 
34sexies kämen sich viele Genossenschaften verschaukelt 
vor. 
Darum bitte Ich Sie dringend: Stimmen Sie dem Antrag der 
Mehrheit auf Nichteintreten zu. 

M; Kohler Raoul, rapporteur: Le debat auquel nous venons 
d'assister ressemble assez, toutes proportions gardees, ä. 
celul cjul s'est deroule au sein de notre commission. Je 
n'entends pas revenir sur tout ce qul s'est dit, je reprendrai 
seulement encore les quelques arguments qui ont ete deter
minants pour la majorlte de notre commission. 
La majorite de riotre commission ne peut souscrire aux 
crltlques severes formulees contre la loi encourageant la 
constructlon et l'accession ä. la propriete de logements. Elle 
reconnait que son application a, certes, souleve quelques 
problemes et qu'elle pourrait ätre amelioree sur certains 
polnts. Mais cette loi est loin d'avolrete inutile ou contrapro
ductlve. La majorite releve surtout que le besoin d'une aide 
federale s'est tres considerablement accru recemment. La 
rapidite avec laquelle le credit de programme de 1982 et 
1983 a ete epuise, en est la preuve. Plusieurs orateurs ont eu 
l'occasion de le remarquer. Gräce ä. cette loi, il a ete possi
ble, ces dernieres annees, de construire ou de renover des 
milllers de logements. Depuis 1975 ä.1983- on l'a dit aussi-

ce sont malgre tout 18 750 requerants qui ont beneflcie de 
subventions. 
D'autre part, la majorlte de notre commission estime qu'il 
seralt difflcile de faire admettre au peuple rabrogation de 
l'artlcle 34-.. de la constitution, d'autant plus que cette 
disposition n'est en vigueur qua depuis 1973. 
On a falt valoir aussi qua les consequences financieres de 
cette decision, evaluees ä. 20 millions de francs, sont assez 
modestes si on !es compare ä. celles des autres propositions ' 
formant le premier train de mesures. La majorlte en conclut 
que les dispositions envisag6es en matlere d'encourage
ment ä. la constructlon de logements n'ont pas une impor
tance flnanciere capitale pour realiser la nouvelie repartition 
des täches entre la Confederation et les cantons et qu'elles 
peuvent Atre abandonnees, cela d'autant plus qua l'aide 
flnanciere de la Confederation n'implique pas obligatoire
ment une participation des cantons. La majorite de notre 
commission estime que l'encouragement de la construction 
.de logements dans le pays tout entier doit encore Atre 
soutenu et finance en partie par la Confederation. Elle craint 
qU'en depit des allegements dont ils beneficieront dans 
d'autres domaines et de. l'amelioration de la perequation 
flnanciere, les cantons refusent de prendre la releve, ce qui 
aggraverait la penurie de logements. Aussi s'oppose-t-elle ä. 
l'entree en matiere au sujet des propositions du Conseil 
federal; eile vous lnvite ä. en faire de m!me. 

Neblker, Bericht&rstatter: Nachdem Sie derart viele. Votan
ten gehört haben, die hauptsächlich im Interesse des Nicht
eintretens sprachen, und nachdem fast alle Argumente vor
gebracht worden sind, besteht wohl kaum mehr ein Informa
tionsdefizit. Ich kann mich also kurz fassen. Ich möchte drei 
Punkte ergänzen und damit die Meinung der Kommissions
mehrheit In bezug auf Nichteintreten bestärken. 
1 •. In jüngster Zeit Ist der Bedarf für Bundeshilfe im Woh
nungsbau zweifellos gewachsen. Das beweisen die Statisti
ken, über die Sie auch verfügen. Das kommt aber auch 
angesichts der raschen Erschöpfung des Rahmenkredites 
für die Jahre 1982 und 1983 zum Ausdruck. Die Nachfrage 
hält weiter an. 
2. Seit 1975 wurden für über 18 000 Wohnungen Hilfen 
zugesichert. Das sind 7 Prozent des gesamtschweizerischen · 
Wohnungsbaues In der gleichen Zeltperiode. Die Kantone 
wären niemals in der Lage gewesen, diese Hilfe zu überneh
men, hauptsächlich nicht im Rahmen von Bürgschaftszusi-
cherungen. · 
3. Der finanzielle f:insatz des Bundes bis zu 20 Millionen 
Franken jährlich ist relativ bescheiden. Die Wirkung ist aber 
relativ gross. Die Bundeshilfe animiert Kantone und Gemein
den, ebenfalls zu helfen. Der Einsatz lohnt sich, und zwar 
auch vom Standpunkt der Beschäftigungsmassnahmen aus. 
Ich beantrage Ihnen also, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen und auf die Vorlage nicht einzutreten; ·d. h., die 
Bundeshilfe beim Wohnbauwesen beizubehalten. · 

Bundesrat Friedrich: Der Bundesrat hat diesen Vorschlag 
unterbreitet, weil sich die Kantone seit Beginn der Diskus
sion um die Aufgabenteilung bereit erklärt haben, die Wohn
bauförderung zu übernehmen. Im zweiten Vernehmlas
sungsverfahren (1980) haben sich alle Kantone, mit Aus
nahme von Freiburg und Solothurn, positiv zu einer Übertra
gung der allgemeinen Wohnbauförderung geäussert. Das · 
scheint mir eine Tatsache zu sein, über die man sich nicht 
einfach hinwegsetzen kann. 
Wenn die Kantone fast einmütig für eine Übernahme der 
Wohnbauförderung votiert haben, dann gibt es dafür mass
gebende Gründe: Die Wohnbauförderung Ist eine Aufgabe, 
die ihre Wlri<ung vor allem auf kantonaler Ebene entfaltet. 
Sachlich bestehen enge Berührungspunkte zu anderen Auf
gabengebieten der Kantone und Gemeinden, wie das Herr 
Stucky richtig hervorgehoben hat. Denken Sie an die Steu
ergesetzgebung, an das Baurecht, an die Erstellung der 
Infrastruktur, an die Raumplanung! 
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- Wohnbauförderung muss unseres Erachtens in den regio
nalen und lokalen Rahmen eingebettet sein, um Wirkung zu 
entfalten. Die Kantone sind in der Lage, die Aufgabe Wohn
bauförderung stärker als bisher und aus eigenen Kräften zu 
erfüllen. Es geht also nicht darum, dass diese Aufgabe nicht 
mehr, sondern dass sie durch die Kantone erfüllt wird. Sie 
können das und tun das auch, wenn man ihnen die Kompe
tenz einräumt Ich bin hier mit Herrn Müller-Schai'nachtal 
einverstanden. 
-Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam 
machen, dass viele Kantone und Gemeinden schon bisher 
ganz Beachtliches in diesem Bereich leisten. Ihre Leistun
gen In der Wohnbauförderung sind hier so dargestellt wor0 

den, als ob es sich um einen Pappenstiel handle. Dabei geht 
es jedoch Utn ein Mehrfaches dessen, was der Bund leistet: 
Im Jahre 1980 wurde der Wohnungsbau von Kantonen und 
Gemeinden mit rund 235 Millionen Franken unterstützt. 

' Spitzenreiter sind dabei die Kantone Zürich und Genf. 
Lassen Sie mich nach den zahllosen Details, die hier disku
tiert worden sind, noch einmal an das Grundsätzliche erln• 
nern - auch wenn es vielleicht nicht sehr aussichtsreich Ist, 
In diesem lande mit Grundsätzen zu operieren! Nach der 
•Philosophie• der Aufgabenteilung sollen die Kantone alle 
Aufgaben erfüllen, zu. denen sie fähig und wlllens sind -
dass sie das sind, hat ihre bisherige Haltung gezeigt -, 
während umgekehrt der Bund jene Aufgaben übernimmt, 
welche die Kantone nicht allein lösen können. 'Die regional
und sozlalpolltlsch motivierte Unterstützung des Bundes an 
die Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Berggebie
ten, eine gezielte Förderung, steht durchaus im Einklang mit · 
dieser Idee. Demgegenüber können die Kantone für die 
allgemeine Wohnbauförderung verantwortlich zeichnen. 
Es Ist Im Laufe der Diskussion gesagt worden, dass mit 
dieser Vorlage keine wirkliche Entflechtung erreicht werde. 
Ich möchte aber betonen, dass punkto Zuständigkeit eine 
wesentlich klarere Aufgabenteilung erreicht wird: Der Bund 
ist nach.dem Vorschlag des Bundesrates für die allgemeine 
Wohnbauförderung nicht mehr zuständig. 
Durch die Aufgabenneuverteilung werden voraussichtlich 
Insgesamt 27 Stellen freigesetzt, wie die Kommissionsspre
cher In anderem Zusammenhang schon gesagt haben. 
Davon entfallen allein 18 Stellen, also zwei Drittel, auf die 
Wohnbauförderung. Das Bundesamt wird zwar, wie richtig 
dargelegt wurde, nicht aufgehoben, aber es wird reduziert 
und auf die Aufgabenabwicklung der noch hängigen Verfah
ren und die Wohnbauförderung im Berggebiet beschränkt. 

. Zur Frage von Herrn Müller-Scharnachtal, ob vom Bundes
rat gelegentlich eine neue Vorlage zu erwarten sei, muss Ich 
sagen, dass ich darauf keine Antwort erteilen kann. Das liegt 
nicht In der _Zuständigkeit meines Departementes. 
Ein kurzer Uberbllck über die Situation In den Kantonen: 
Nach unseren Unterlagen fördern acht Kantone mit 60 Pro
zent der schweizerischen Wohnbevölkerung heute den 
Wohnungsbau mit eigenen Massnahmen. Das sind auch die 
Kantone mit den grössten Problemen auf dem Wohnung& 
markt. 

. In einer zweiten Kategorie sind zwölf Kantone mit 20 Prozent 
der Bevölkerung, die einen überwiegenden oder zumindest 
einen grossen Anteil an Berggebiet besitzen. Es sind dies 
Url, Schwyz, Obwalden, Nldwalden, Glarus, beide Appenzell, 
St Gallen, Graubünden, Tessin, Wallls und Jura Hier kom
men nun vor allem die Massnahmen zur Verbesserung der 
Wohnverhältnisse In Berggebieten zum Tragen. Die Hilfe 
gemäss WEG hat In solchen Regionen geringere Bedeu
tung. Es verbleiben noch die sechs Kantone Zug, Freiburg, 
Solothurn, Schaffhausen, Aargau und Thurgau mit 17 Pro
zent der Bevölkerung. Dass Zug, Schaffhausen und Aargau 
nicht In der Lage sein sollen, den Wohnungsbau zu fördern, 
Ist nicht anzunehmen. Dasselbe gilt auch für Solothurn u·nd 
Thurgau, die zudem einen Leerwohnungsbestand haben, 
der weit über dem schweizerischen Durchschnitt liegt Der 
Kanton Freiburg hat zwar bisher viel Bundeshilfe nach WEG 
beansprucht, konnte sich aber nicht dazu durchringen, jetzt 
für die noch nötige zusätzliche Förderung In die Fussstap
fen des Bundes zu treten. Doch ich frage mich, ob es eine 

sinnvolle Aufgabenteilung wäre, wenn man wegen der politi
schen Haltung eines Kantons ein Bundesgesetz aufrechter
halten würde. 
Ich halte zusammenfassend fest: 
1. Die Wohnbauförderung weist ganz enge zusammen
hänge mit eigenständigen und wichtigen Aufgaben der Kan
tone auf und kann von diesen ohne weiteres erfüllt werden. 
Ich betone hoch einmal, dass alle Kantone, ausser Freiburg 
und Solothurn, im Vernehmlassungsverfahren 1980 ihren 
politischen WIiien für diese Lösung bekundet haben. 
2. Die Kantone nehmen In der Wohnbauförderung finanziell 
gewichtige Lasten auf sich; bereits nach· heutigem Stand 
der Gesetzgebung und Aufgabenerfüllung deckt die Wohn
bauförderung der Kantone zusammen mit der Berggebiets
förderung des Burides, an die die Kantone beitragen, 80 
Prozent der Bevölkerung ab. 
3. Die vom Ständerat vorgesehene Übergangsfrist versetzt 
die Obrlgen Kantone in die Lage, die erforderlichen 
Anschlussmassnahmen in die Wege zu leiten; allenfalls 
kann man diese Übergangsfrist, wie das in andern Fällen 
schon geschehen Ist, auch noch verlängern. 
Ich ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten. 

Bundesbeschluss N - Arrite federal N 
Namentliche Abstimmung - .Vote par appsl nominal 
Für Eintreten stimmen - Votent pour l'entree en matlere: 
Allasch, Allenspach, Basler, Berger, Bonnard; Bonny, Bre
laz, Bremi, Bühler-Tschappir.a, Cavadlni, Cevey, Cincera, 
Coutau, Dubois, Eggly-Geneve, Eisenring, Eng, Eppenber
ger-Nesslau, Flscher-Häggllngen, Frei-Romanshom, Früh, 
Geissbühler, Graf, Harl, Hegg, Hess, Hofmann, Hösli, Hou
mard, Hunzlker, lten, Jeanneret, Kohler Raoul, Kopp, Künzl, 
Landoit, Loretan, Lüchinger, Martignoni, Massy, MOhle
mann, MOller-Zürich, Müller-Schamachtal, Müller-Wiliberg, 
Neblker, Neuenschwander, Oehen, Ogi, Petitplerre, Pfund, 
Pldoux, Rebeaud, Reich, Reichling, Revaclier, Rlsl0 Schwyz, 
Röthlin, Ruf-Sem, Rutlshauser, Aüttimann, Sager, Schny
der-Bem, Schüle, Schwarz, Soldinl, Spältl, Spoerry, Steineg
ger, Stucky, Thevoz, Uhlmann, Vetsch, Villiger, Wanner, 
Weber-Schwyz, Weber Leo, Wyss (77) 

Dagegen stimmen - Votent contre: 
. Ammann-St Gallen, Aregger, Bäumlln, Biet, Blrcher, Blun
schy, Borel, Bratschi, Braunschweig, Bund!, Bürer-Walen
stadt, Butty, Candaux, Cantieni, Carobblo, de Chastonay, 
Chopard, Chrlstinat, Clivaz, Columberg, Cottet, Cotti Flavio, 
Cottl Gianfranco, Couchepln, Dafflon, Darbellay, Oeneys, 
Dlrren. Dünkl, Dupont, Eggenberg-Thun, Eggli-Wlnterthur, 
Etique, Euler, Fankhauser, Fehr, Feigenwinter, Fischer-Sur
see, Flubacher, Frey-Neuchätel, Frledll, Gehler, Glger, Giu
dlci, Glqor, Grass!, Grendelmeier, Günter, Gurtner, Herczog, 
Hubacher, Humbel, Jaeger, Jaggl, Keller, Koller Arnold, 
Kühne, Lanz, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Lon
get, Maeder-Appenzell, Maltre-Geneve, Martin, Mauch, Mel• 
zoz, Meyer-Sem, Morf, Müller-Aargau, Nauer, Nef, Neu
komm, Nussbaumer, Oehler, Oester, Ott, Plni, Pltteloud, 
Relmann, Renschler, Riesen-Frlbourg, Alme, Robbianl, 
Robert, Rubl; Ruch-Zuchwil, Ruckstuhl, Ruffy, Salvioni, 
Savary-Fribourg, Savary-Vaud, Schärli, Schmid, Schmidhal
ter, Schnlder-Luzem, Segmüller, Seiler, Stamm Judlth, 
Stamm Walter, Stappung, Tschuppert, Uchtenhagen, Van
nay, Wagner, Weber Monika, Weber-Arbon, Weder-Basel, 
Wellauer, Wiek, Widmer, Zbinden, Zehnder, Zlegier, Zwygart 

(114) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder 
Sont absents: 
Ammann-Sem, Aubry, Auer, Blocher, Jung, Mascarin, 
Meier-ZOrlch, Perey (8) 

Präsident Gautier stimmt nicht 
M. Gautier, pres_ident, ne vote pas 
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Bundesgesetz O - Lol federale O 

Le presldent: Le debat sur l'entree en matlere a deja eu lleu 
mals; selon l'avls du Conseil federal, nous devons tout de 
m6me voter surcette entree en matiere, sans appel nominat 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

p 
Finanzausgleich 

104Stimmen 
72Stlmmen 

Bundesgesetz Ober den Finanzausgleich unter den Kan
tonen 
Perequatlon flnanclere 
Lol federale concemant la perequatlon flnanclere entre 
les cantons 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commlsslon 
Entrer en matlere 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Le projet dont nous allons 
dlscuter est l'instrument indispensable au bon fonctlonne
ment de la nouvelle repartltion des täches entre la Confede
ratlon et las cantons. La perequation financiere, au moyen 
de l'lmpöt de defense nationale ou l'lmpöt federai direct, est 
une ceuvre de solidarite des cantons, reconnue et efficace. 
La solutlon qul nous est proposee par l'arrAte P devralt 
permettre d'equilibrer l'inegallte des charges provenant de 
la nouvelle repartition des täches, car- et cela a ete souvent 
repete lci - la nouvelle repartltlon des täches charge plus 
fortement, sl l'on n'y apporte pas de correctlfs, ies cantons 
flnancierement faibles qua ll!S cantons flnanclerement forts. 
Le pro)et en discusslon permettra d'apporter cette correc
tlon. Ce projet est, pour une large part, l'muvre de la Confe
rence des directeurs cantonaux des flnances. II faut relever · 
ici qu'il s'agit d'un ouvrage de fine mecanlque auquel se 
sont atteles las directeurs des finances des cantons et leurs 
collaborateurs. 
En relevant le taux actuel de 7,5 pour cent a 13 pour cent de 
la quote-part des rentrees des cantons de l'lmpöt federai 
dlrect, pour l'affecter a la compensatlon flnanciere, on per
mettra aux cantons financlerement faibles d'executer et de 
flnancer de maniere independante certaines täches pour 
lesquelles la Confederation etalt responsable jusqu'a pre
sent. Mals las calculs ont montre que l'on ne parvenalt pas a 
repartlr equltablement les charges en se fondant unlque
ment sur la capaclte flnanclere des cantons. 
C'est la raison pour laquelle il a ete propose d'affecter 10 
pour cent seulement de la quote-part des rentrees de l'lmp0t 
federal direct a la compensatlon qui se fera en fonctlon de la 
capacite flnanciere et d'affecter 3 pour cent a la compensa
tion des cas de rlg"ueur. 
La solutlon qul nous est proposee est soutenue par la 
Conference des dlrecteurs des finances des cantons. On 
peut dire qu'en realisant ce consensus, las cantons ont 
montre qu'ils ont la volonte et qu'lls sont capables de 
trouver des solutions marquees par une grande solidarite et 
un excellent esprit communautaire, et qu'lls sont präts a 
assumer les consequences flnancleres qul resultent de la 
nouvelle repartltlon des täches. 
Je vous lnvlte a entrer en matiere sur ce projet d'arrAte. 

Neblker, Berichterstatter: Im Rahmen der Aufgabenteilung 
.wurden verschiedene Beiträge an die Kantone gekürzt oder 
aufgehoben. Zudem wurden die Kantonsbeiträge an die 
AHV gestrichen. Beide Finanzströme. sowohl die Subven
tion des Bundes an die Kantone als auch die Beiträge der 
Kantone an das eidgenössische Versicherungswerk, haben 
eine stark ausgleichende Wirkung, da deren Höhe von der 
Finanzkraft der jeweiligen Kantone abhängig ist. Diese aus-

gleichende Wirkung wird mit der Reduktion der Beiträge 
verkleinert. Die flnanzschwachen Kantone werden von der 
Aufgabenentflechtung, so wie wir sie bis jetzt beschlossen 
haben, weit stärker betroffen. · 
Ich möchte Sie auf die ausgeteilte Tabelle über die finanziel
len Auswirkungen auf die einzelnen Kantone hinweisen. Sie 
sehen da beispielsweise, dass der Kanton Wallis nur aus der 
Aufgabenneuverteilung ungefähr mit 20 MIiiionen Franken 
mehr belastet würde. 'Beim Kanton Freiburg würde die 
Mehrbelastung 19 MIiiionen Franken ausmachen. 
Um die negativen Auswirkungen der Aufgabenneuverteilung 
zu vermelden und um sicherzustellen, dass auch die finanz
schwachen Kantone die ihnen neu zugewiesenen Aufgaben 
erfüllen können, ist der Finanzausgleich bei der direkten 
Bundessteuer zu verstärken. Nach Prüfung von verschiede
nen Modellen schlägt der Bundesrat vor, die Finanzaus
gleichsquote von jetzt 7,5 Prozent auf 13 Prozent zu erhö
hen, wobei 10 Prozent für den Finanzausgleich bestimmt 
sind und 3 Prozent für die Kompensation von Härtefällen. 
Die Finanzdirektorenkonferenz hat diesem Vorgehen grund-

. sätzlich zugestimmt. Es Ist aber möglich, dass fm Rahmen 
der Beratungen über das zweite Paket Aufgabenent
flechtung die Frage des gerechten Finanzausgleiches er
neut überprüft werden muss, da sich auch beim zweiten 
Paket unerwünschte einseitige Belastungen ergeben könn
ten. Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches 
und des Ausgleiches für Härtefälle können Sie ebenfalls der 
ausgeteilten Unterlage entnehmen. Sie ersehen daraus, 
dass einerseits die Notwendigkeit des verstärkten Finanz
ausgleichs besteht, andererseits durch die gute Wirkung des 
vorgeschlagenen Modelles eine so gut wie glelchmässige 
Belastung über alle Kantone erreicht wird. Der nach Finanz
und Härteausgleich resultierende Saldo ist für die einzelnen . 
~ntone tragbar. Der verstärkte Finanzausgleich gibt den 
flnanzschwachen Kantonen zudem mehr freie Mittel, so 
dass sie mehr finanzpolitischen Spielraum erhalten. Eine 
Erhöhung der Finanzausgleichsquote nach Antrag Rebeaud 
von 13 Prozent auf 14 Prozent würde den Konsens stören, 
der unter den Finanzdirektoren erreicht worden Ist, denn 
Jede Erhöhung der Finanzausgleiqhsquote geht zu Lasten 
der finanzstarken Kantone, die ohnehin den grossen Teil der 
gesamten finanziellen Folgen aus der Aufgabenteilung über
nehmen müssen. 
Ich beantrage Ihnen also im Namen der einstimmigen Kom
mission Eintreten und Zustimmung zum Vorschlag des Bun
desrates. Hier handelt es slc;:h um einen ganz wesentlichen 
Punkt des Gesamtpaketes «Aufgabenneuverteilung». 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le Conse/1 dkide sans opposltlon d'entrer en matlere 

Detailberatung - Discussion par artlcles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmun,g zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 
Antrag der Kommission J 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Anträge Rebeaud 
Art. 8 
... sind vierzehn Dreisslgstel ... 

Art. 9 Abs. 1 Bst. a und b (Text des Ständerates) 
a. mindestens elf Vierzehntel .. . 
b. höchstens drei Vierzehntel .. . 
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Ch. l 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposlt/ons Rebeaud 
.Art. 8 . 

Quatorze trentlemes ••• 

Art. 9 al. 1 Jet a et b (texte du Conseil des Etats) 
a. onze quatorzlemes au molns sur la base ... 
b. trols quatorzlemes au plus a chaque canton ••• 

M.Rebeaud: Cette proposition, vous en salslssez blen le 
sens, a pour but de renforcer la perequatlon flnanciere entre 
les cantons, de donner plus de substance a la solidarite 
intercantonale, autrement dit de prendre un peu plus d'ar
gent aux cantons rlches pour en donner un peu plus aux 
cantons pauvres. M. Nebiker me dlt que cette propositlon 
est difflcile a accepter parce qu'elle deranger:alt le consen
sus qui a ete reailse entre les directeurs des flnances canto
naux des cantons rlches et des cantons pauvres. Je ne 
connals pas la nature exacte de ce consensus. Je sals en 
tout cas qu'II a dQ Atre difflcile a trouver parce que les 
interäts des uns et des autres sont exträmement dlvergents. 
J'espere _que ce n'est pas un consensus semblable a celul 
qul unlssait tout a l'heure, a propos d'alde federale au 
logement, M. Carobbio et M. Flubacher. 
Cest une questlon de volonte politique et Je dirals aussl de 
bon sens. La repartltiori nouvelle des täches entre la Confe
deratlon ou, du moins ce qu'il en reste, va peser necessalre
ment beaucoup plus lourd sur les cantons pauvres que sur 
les cantons rlches. Etant mol-mäme habltant d'un canton 
rlche, je puls vous dlre qua las quelques centaines de 
milllers de francs ou las quelques milllons de francs qul 
pourralent resulter en quelques annees de cette operatlon 
ne mettralent pas la Republlque au bord de la fallllte. Au 
contralre, je crols que quelques dlzalnes de milllers de 
francs ou quelques centalnes de milllers de francs pour-

. ralent mettre certalns cantons pauvres en situa:tlon dlfflcile 
face aux nouveiles obllgatlons qul leur sont imposees du fait 
de la nouvelle repartltlon des täches. Avant d'en mentlonner 
quelques-uns pulsque nous avons un tableau flnancler j'ai
merals m'expliquer sur las 14 pour cent Les 13 pour 'cent 
ont ete acquls, nous dlt-on, par consensus mais je pense 
.que c'est plutOt une moyenne et une polre coupee en deux. 
Ces 13 pour cent. ce n'est pas satlsfaisant dans la mesure ou 
theorlquement lls penalisent, mAme avec las nouvelles 
charges et mime avec la correction des effets de rlgueur, un 
certaln nombre de cantons peu argentes qul se retrouveront 
avec des charges supplementaires, notamment les cantons 
du Jura, d'Obwald, du Valals, d'Url, de Neuchätel, de 
Schwyz et de Lucerne. 
~ ~ qul conceme las 14 pour cent, ce n'est pas le moment 
den mesurertres precisement les effets puisque la perequa
tlon intercantonale devra Atre recalculee et redlscutee pour 
faire l'objet d'un nouveau consensus car tout devra &tre 
recalcule en fonctlon du deuxleme paquet de la repartltlon 
des täches. II est donc lnutile des' appesantir sur les chiffres. 
J'almerais simpiement qua l'on manifeste, en vö~t cette 
legere augmentatlon, la volonte politique de proflter de 
l'occaslon de la nouvelle repartltlon des täches pour dlre 
que cette operatlon ne consiste pas seulement a atourdlr les 
täches des cantons mals aussl a rendre un tout petlt peu 
plus de ressources a des cantons qul, jusqu'ä malntenant, et 
speclalement ces trente dernieres annees, ont pu trouver 
des excuses ä leur manque de prise de responsabillte et 
quelquefois mime de dynamisme dans le fait qu'ils man
qualent de ressources financieres.11 s'agit donc demanifes- · 
ter la volonte politique, d'accroitre la solldarite lntercanto
nale et l'effort des cantons riches et largement pourvus ä 
l'egard de ceux qui ont moins de moyens et molns de 
ressources fiscales. · 

Stucky: Ich möchte Ihnen empfehlen, den Antrag von Herrn 
Rebeaud nicht weiter zu verfolgen bzw. Ihn abzulehnen. 

Was wir hier als Vorlage haben, Ist eine sehr sorgfältig . 
ausgearbeitete Lösung, die natürlich gewisse Rahmenbe
dingungen einhalten musste. Es sind dafür viele Vorstudien 
gemacht worden und· verschiedene Varianten gerechneJ 

• worden. Man hat sich dann unter den Kantonen auf diese 
Variante, die Ihnen vorliegt, einigen können . 
Es handelt sich um eine komplexe Materie, weil - und das 
sehen Sie aus der Vorlage selbst gar nicht - ja der Finanz
ausgleichsschlüssel selbst eine grosse Rolle spielt Hier sind 
Indexzahlen wichtig, so zum Beispiel Indices für das Berg
gebiet oder die Steuerbelastung. Allein schon weil es so 
komplex Ist, kann man den Anteil nicht einfach quasi mit der 
Holzhackermethode hinaufsetzen. 
Die Rahmenbedingungen mussten nämlich gewahrt wer
den. Man versuchte einerseits, eine möglichst gleichmäs
sige Belastung pro Kopf herbeizuführen, und andererseits 
wollte man das Verhältnis Steuerkraft zum Pro--Kopf-Eln
kommen möglichst stark berücksichtigen. Man wollte also 
zum vornherein die finanzstarken Kantone stärker belasten, 
aber alles In einem festgesetzten, überschaubaren Rahmen 
halten. DI~ Vorstellung Ist einlgermassen richtig In die Tat 
umgesetzt worden •. Wenn Sie nämlich die Rechnung 
machen, dann sehen Sie, dass die flnanzstarken Kantone Im 
Durchschnitt 19 Franken pro Einwohner bezahlen müssen, 
die mlttelstarken 10 Franken und die schwachen Kantone 7 
Franken. Allerdings gibt es da •Ausreisser», einige kleine 
Kantone - der typischste Fall Ist Appenzell lnnerrhoden -, 
die erhalten nach der. Aufgabenteilung sogar mehr als vor
her. Im Kanton Appenzell rnnerrhoden ergibt es Immerhin 
ein Plus von 50 Franken mehr pro Einwohner. Diese Ausnah
men haben sich nicht ausgleichen lassen. Das Ist aber nicht 
so schlimm, weil es kleinere Einzelfälle sind, die das 
Gesamtbild nicht allzu stark verzerren. 
Wenn Sie aber Herrn Rebeauds Antrag folgen würden, dann 
kämen wir tatsächlich zu einer Störung dieses sorgfältig 
herbeigeführten Gleichgewichtes. Wir können nämlich jetzt 
schon ganz nüchtern feststellen, dass die Aufgabenteilung 
Im Grunde genommen primär von den flnanzstarken Kanto
nen bezahlt wird. Das kann man so machen, aber es kann 
sich dann nur um eine einmalige Übung handeln. Ich muss 
daran erinnern, dass zum Beispiel vor allem die Kantone 
Genf· und Zürich als Universitätskantone für die Nachbar
kantone ausserordentllch grosse Leistungen erbringen, und 
dass dies In diesem Zusammenhang eben auch eine Rolle 
spielt Man kann also nicht einfach einseitig den Finanzaus
gleich verstärken wollen. 
Nun haben wir-und das bringt zusätzlich etwas Probleme
zwei Abweichungen von den ursprünglichen Rechnungen 
und Vorlagen beschlossen, bei den Justizheimen und eben 
erst bei der Wohnbauförderung. Die Auswirkungen dieser 
beiden Abweichungen sind nun Im Zusammenhang mit dem 
zweiten Paket noch durchzurechnen. Der Finanzausgleich 
Ist ja sowohl fOr das erste wie für das zweite Paket konzi
piert Diese 13 Prozent genügen sicher für beide, aber wir 
müssen noch die Kleinarbeit machen. Ich habe bereits von 
der Finanzverwaltung eine vorläufige Rechnung ohne 
Wohnbauförderung erhalten. Daraus ersieht man, dass der 
Mechanismus, wie er vorgeschlagen ist, noch spielt 
Das zweite Problem Ist die Inkraftsetzung. Die lnkraftset• 
zung Ist gemäss Vorlage dem Bundesrat überlassen. Da ja 
die Inkraftsetzung fast aller Vorschläge; wie sie Jetzt vorlie
gen, nicht auf den 1. Januar 1986 erfolgen kann, wird auch 
der Flnanzausglelch etwas verspätet in Kraft gesetzt werden 
müssen. Ist der Bundesrat bereit, sich hier noch einmal mit 
den Kantonen, vor allem mit der Finanzdirektorenkonferenz, 
zu unterhalten? 

M. Kohler Raoul, rapportel.lr: Jusqu'en 1980, 5 pou.r cent des 
recettes de l'impöt de la defense nationale ou un sixleme 
des parts cantonales devaient ~tre affectes a la perequatlon 
financiere lntercantonale. 
Depuls 1980 jusqu'a aujourd'hui, il a ete affecte 7,5 pour 
cent de l'lmpöt_de defense nationale ou un quart des parts 
cantonales a la perequatlon financiere intercantonaie. SI les 
propositlons du Conseil federal ou las decisions du Conseil 
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des Etats sont acceptees, 13 pour cent de l'impöt de defense 
nationale, c'est•a-dlre les 13 trentlemes des parts cantonales 
seront affectes a la perequatlon flnanciere lntercantonale. Si 
je cite ces dates et ces taux, c'est pour montrer que la 
compensatlon financiere intercantonaie a ete et devra ätre 
revue chaque fois qu'un desequiiibre entre les cantons 
flnanclerement forts et les cantons financierement faibles 
rlsque de se manifester lors de l'execution de nouvelles 
täches. De sorte que sl les cantons devaient ätre charges 
flnanclerement de fa9on inegale, c'est-a-dire les cantons 
flnancierement faibles plus fortemerit que les cantons finan
clerernent forts, dans l'executlon de nouvelles täches, je 
pense que les cantons se declareraient präts a faire un 
nouvel effort de solidarite et pourralent envisager une aug
mentation de la part reservee a la compensation_flnanciere 
lntercantonale. Les propositions qui nous sont faites repo
sent sur des calculs sufflsamment precis qul ont permls de 
determlner les montants Indispensables pour effectuer cette 
compensation. Les taux proposes se rapportent a un mon
tant qui correspond aux täches que ia Confederatlon entend 
deleguer aux cantons. 
Voila pourquoi ce qui est demande aujourd'hui correspond 
a la proposition de nouvelle repartltion des täches. 
Mais ce qul me parait plus important encore que ces consi-

. derations-la, c'est le fait que la proposltlon de compensatlon 
flnanciere lntercantonale dont nous discutons est le resultat 
d'un consensus entre les cantons, qu'elle est l'expresslon de 
leur solldarlte et que nous ne devons pas modifier ici une 
muvre .qui est le fruit de longues etudes sans prendre au 
prealable l'avis des cantons. 
Pour ces ralsons, je vous lnvlte a rejeter ia proposition de 
M. Rebeaud. J'ajoute que la commission vous propose d'ac-· 
cepter ce nouveau projet de loi federaie pour ce qui touche 
a l'artlcle 9a, 1„ alinea, dans la verslon du Conseil des Etats. 

Neblker, Berichterstatter: Zum Antrag Rebeaud: Obwohl er 
der Kommission nicht vorgelegen hat, kann ich Ihnen_ im 
Namen der Kommission -· weil er einfach nicht in den 
Rahmen hineinpasst - Ablehnung empfehlen. -
Eine Erhöhung der Finanzausgleichsquote würde voll zu 
Lasten der finanzstarken Kantone gehen. Ein P.rozent ergibt 
etwa 30 MIiiionen Franken; Ich erwähne dies, damit Sie die 
Grössenordnung kennen. Die Finanzausgleichsquote be
trug bis 1980 5 Prozent, dann 7,5 Prozent und jetzt nach 
Antrag der Kommissionsmehrheit und des Bundesrates 13 
Prozent. Man kann diese stetige Steigerung natürlich nicht 
übertreiben, sonst sind die finanzstarken Kantone nicht 
mehr bereit mitzuwirken. Diese Finanzausgleichsquote 
wurde unter den Finanzdirektoren der Kantone ausgehan
delt. Wie Herr Nationalrat Stucky gesagt hat, handelt es sich 

· hier um einen ziemlich heiklen Mechanismus, und unter den 
Finanzdirektoren hat darüber ein intensives Gespräch statt
gefunden. Es wurde ein Gleichgewicht erreicht, das wir 
nicht leichtfertig stören können, da wir sonst eine weitere 
Belastung des ganzen Paketes erhalten, indem es dann von 
den flnanzstarken Kantonen nicht mehr unterstützt wird. 
Zu erwähnen Ist auch noch, dass es nach den Beschlüssen, 
die der Nationalrat gefasst hat, eigentlich vernünftig wäre, 
die Finanzausgleichsquote zu reduzieren. Wir haben an 
zwet Orten - Wohnbauförderung und Betriebsbeiträge bei · 
den · Justizhelmen - die direkten Bundesbeiträge nicht 
gekürzt. Die Störung, die sich durch die Kürzung von Sub
ventionen bei den Kantonen ergibt, wurde also verkleinert. 
Nachdem aber nun ohnehin schon im Rahmen des zweiten 
Paketes diese Finanzausgleichsquote überprüft werden 
muss, beantragen wir Ihnen, beim Antrag der Kommissions
mehrheit zu bleiben und den Antrag Rebeaud abzulehnen. 

Bundesrat Friedrich: Auch nach meiner Auffassung geht der 
Antrag von Herrn Nationalrat Rebeaud zu weit. Ich kann 
Ihnen meinerseits bestätigen, dass die 13 Dreissigstel durch 
die Arbeitsgruppe der kantonalen Finanzdirektoren im Auf
trag des Bundesrates nach sorgfältigster Prüfung aller 
Umstände festgelegt worden sind. Das Ist ein Verständi
gungswerk zwischen den Kantonen. Auch der Ständerat hat 

sich dazu durchgerungen, und Ihre Kommission hat dieser 
Lösung einstimmig zugestimmt. Es besteht also nicht der 
mindeste Anlass, jetzt irgend etwas übers Knie zu brechen 
und hier einen anderen Ansatz zu beschliessen. 
Zur Frage von Herrn Stucky möchte· Ich noch bemerken, 
dass das Problem der Inkraftsetzung wegen der zahlreichen 
Verschiebungen natürlich geprüft werden muss, und dass 
wir selbstverständlich auch mit den Kantonen Rücksprache 
nehmen werden. ' 
Ich bitte Sie, den Antrag von Herrn Rebeaud abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission Offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Rebeaud Minderheit 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 120 Stimmen 
Dagegen 1 Stimme 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung u,:n 19.35 Uhr 
La seance est Jevee a 19 h 35 
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Siehe Seite 116 hlarvor ~ Volr paga 116 ckfavant 

Vorlagen a. R, ~ und T - Projets a. R, S et T 

Kantoneantelle - Quotes-parts des cantons 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten (Zustimmung zum Entwurf) 

Minderheit 
{Bonnard, Carobbio, [Flscher-Welnfelden], Thevoz) 
Nichteintreten 

Proposition de /11 commlssion 
Ma/orlttJ 
Entrer en matlere (adheslon au projet) 

Mlnorlte 
{Bonnard, Carobblo, [Flscher-Weinfelden], Thevoz) 
Ne pas entrer en matlere . 

La pr6sident: Le debat d'entree en mattere sera commun 
pour les quatre arrätes et lols Q, A, S et T. Les votes, 
naturellement, seront separes sur chacune des quatre lois 
ou sur chaque arräte. · 

M. Kahler Aaoul, rapporteur: L'artlcle 41*, 1• allnea, lettre a 
de la constltutlon, attrlbue aux cantons le cinquleme du 
prodult et des droits de tlmbre. L'utlllsatlon des recettes 
nettes retlrees de l'lmposltlon des boissons dlstillees est 
regl6e a l'artlcle 321°, s- allnea de la constltutlon. La moltle 
de.ces recettes est repartle entre les cantons, dont chacun 
est tenu d'employer au molns 10 pour cent de sa part pour 
combattre l'alcoollsme. Le peuple et les cantons ont 
accepte, lors. de la votation du 30 novembre 1980, sur le 
programme d'economies, de suspendre le versement de la 
quote-part provenant des droits de tlmbre et de redulre 
provlsoirement celul de la quote-part aux recettes d'imposl
tlon de l'alcool. Les dispositlons transltoires de la constitu-

. tlon ont ete completees en consequence par les articles 14 
et 15, dans lesquels II est prevu que les quotes-parts des 
cantons ne dolvent pas ätre versees lntegralement de 1981 a 
1985. L'Assemblee federale a ete en meme temps chargee 
de reexamlner la ventilation du produit net des droits de 
tlmbre et des recettes nettes de la Regie des alcools, dans le 
cadre des travaux relatifs a la premlere etape de la nouvelle 
repartltion des täches entre la Confederation et les cantons. 
Le moment de ce reexamen par notre conseil est maintenant 
arrlve, puisque nous avons termine hier l'examen des pre-
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mleres mesures pour une nouvelle repartltion des täches 
entre la· Confederatlon et les cantons. La decislon de sus
pendre le versement de ces quotes-parts et de r6examlner 
s'II convenait de supprimer les premieres et de reduire les 
secondes, lors de la dlscussion sur la nouvelle repartition 
des täches, a ete le fruit des deliberations menees au sein de 
l'Assembl6e federale. Le Conseil federal avait propose une 
solutlon definitive. C'est la raison pour laquelle nous avons 
tralte cette affalre, blen que le paiement de ces quotes-parts 
ne touche pas la nouvelle repartltion des täches entre la 
Confederation et les cantons. Le Conseil federal demande 
qua la questlon des deux quotes-parts des cantons soit 
deflnltlvement regl6e dans le sens de sa proposition ante
rfeure. En l'occurrence, II attlre l'attentlon sur la Situation 
des flnances federales qui reste precalre. Elle ne s'est pas 
flfl18llor6e de fac;on a permettre a la Confederatlon de renon
cer a la mesure prevue qui lui donnera la posslbllite de 
reduire son excedent de depenses d'un montant de pres de 
290 mllllons de trancs, en 1986. En outre, le Conseil federal 
rappelle qu'II a ete ä malntes reprlses invite par les Cham
bres a equillbrer le budget, la demiere fols par une motlon 
en dec:embre 1981. La suppresslon de l'une des quotes-

' parts et la reductlon massive.de l'autre se justiflent d'autant 
. plus, selon le gouvemement, que l'etat des flnances de la 
majorlte des cantons est meilleur que celui des flnances 
federales. Le Conseil federal propose de blffer dans la 
constltutlon la mention des quotes-parts des cantons au 
produit net des drolts de tlmbre, selon l'arrete a et de 
modlfler !:)n consequence la loi sur ces memes droits, selon 
l'arräte A. Pour ce qui est de la quote-part reservee aux 
cantons sur las recettes nettes provenant de l'lmposition des 
bolssons dlstlllees, la Conseil federal propose de ne la 
supprlmer qua dans la mesure oü eile n'a pas une affecta
tlon determin6e. En revanche, les cantons continueront a 
toucher la dime de l'alcool qu'ils doivent utlllser pour com
battre l'.alcoollsme. La subventlon federale pour c:ette fin 
n'est pas modlflu. Elle raste flx6e a 5 pour cent des recettes 
nettes provenant de l'impositlon des boissons dlstlll6es. 
L'artlcle 32"'-, ge allnea de la constltutlon, conformement a 
l'arräte lettre s et la loi sur l'alcool, conformement a l'arrete 
T, doivent etre revises en consequence. Par la meme occa
slon, le Conseil federal demande I' autorisatlon de ne presen-

. ter ä l'Assembl6e federale qu'une fois tous les trois ans, son 
rapport sur l'utlllsatlon de la dime de l'alcool. 
Le gouvemement propose enfin l'abrogation des artlcles 14 
et 15 des dlspositlons transitolres de la constitutlon, alnsl 
que des deux arretes federaux, en vertu desqu~ls le versa-

. ment Integral des deux quotes-parts reserve aux cantons a 
ete suspendu • 
. Notre commlsslon a decide ä une forte majorlte solt 20 · 
contre 5, 20 contre 4, 20 contrEt 6 et 20 contre 6 d'entrer en 
mattere au sujet des arretes Q ä T et de soutenlr la proposl
tlon gouvernementale vlsant ä l'abrogatlon de l'une des 
quotes-parts des cantons et a la reductlon de l'autre. Elle 
s'oppose sur ce point au Conseil des Etats qui a refuse 
d'entreren matiere lors de lasesslon de dec:embre 1982. Les 
arguments sulvants ont determine la decision de la commis
sion: l'etat des flnances federales ne permet pas de renon
cer ä rendre definitive cette mesure d'economie qui avalt ete 
prfse en 1980 pour une perlode de cinq ans. Les delibera
tions qul ont eu lleu au cours de la derniere sesslon, sur le 
budf:let de 1984, ont montre que nous ne pouvons nous 
attendre prochainement a une amelloration substantielle de 
la situation. Cela est d'ailleurs confirme dans le plan finan
cier de la Confederatlon pour les annees 1985 ä 1987, arrete 
par le Conseil federal le 18 janvier de cette annee. Ce plan 
montre que, pour reallser l'equillbre de rios finances a partir 
de 1986 et 1987, il est indispensable de supprimer les 
quotes-parts des cantons aux droits de timbre et de reduire 
leur part aux benefices de la Regie des alcools. Dans son 
plan flnancler, le Conseil federal a prevu ces recettes en sa 
faveur a partir de 1985, et las a estimees au total a 410 
mllllons de francs pour 1986. Les recettes supplementaires 
de 350 milllons de francs, envisagees par le Conseil federal 
et approuvees-entre-temps par le souverain, provenant de la 
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taxe sur les poids lourds et de la vlgnette autoroutiere ne 
suffiront pas a retablir l'equilibre de nos finances. II faudra 
donc encore consentir des efforts supplementaires. 
L'Assemblee federale elle-m6me a souvent demande au 
Conseil federal de lul soumettre des propositions concretes 
d'assainlssement afln de retablir l'equllibre budgetaire de la 
Confederation a moyen terme. La nouvelle reglementation 
concernant les quotes-parts des cantons a egalement ete 
suggeree, a l'orlgine, dans deux motions deposees par les 
groupes democrate-chretien et radlcal. On compren~rait 
mal que le Parlament refuse maintenant de sulvre le Conseil 
federal. S'II est consequent, II doit approuver les proposl
tlons gouvernementales visant a reequilibrer les finances de 
la Confederatlon. 
Le fait que les cantons ont en general pu facllement se 
passer des recettes en questlon depuis 1981 a ete deterrnl
nant pour la commisslon. Les cantons n'ont pas ete obliges 
de majorer leurs impöts. Certains d'entre eux, le canton de 
Zurich par exemple, ont m6me pu les reduire entre-temps. 
En outre, la nouvelle repartltion des recettes provenant des 
drolts supplementalres perc;us sur les carburants leur procu
rera des moyens financiers importants. On peut donc exiger 
d'eux qu'lls contribuent a l'assainissement des finances 
federales en renonc;ant a leur quote-part au produit net des 
droits de timbre et aux recettes de la Regie des alcools. 
Pour toutes ces ralsons, je vous invite a entrer en matiere. 

Neblker, Berichterstatter: Es geht um die Beschlüsse Q bis 
T (Kantonsanteile an den Stempelabgaben und am Reinge
winn der Alkoholverwaltung). Die heutige Situation ist so, 
dass gemäss Artikel 41bis den Kantonen ein Fünftel des 
Reinertrages der Stempelabgaben zusteht. Im weiteren Ist in 
bezug auf die Verwendung der Relneinnahmen aus der 
fiskalischen Belastung gebrannter Wasser in Artikel 32bls 
der Bundesverfassung geregelt, dass die Kantone die Hälfte 
des Reinertrages erhalten, wobei jeder Kanton wenigstens 
10 Prozent seines Anteiles zur Bekämpfung des Alkoholis
mus zu verwenden hat. Daher der Name «Alkoholzehntel": 
ein Zehntel der Hälfte des Reinertrages. 
Volk und Stände hatten in der Abstimmung vom 30. Novem
ber 1980 über das Sparpaket 1980 mit grosser Mehrheit 
(rund 500 000 zu 1 000 000 Stimmen) einem befristeten 
Abbau der beiden Kantonsanteile zugestimmt. Das heisst, 
dass für die Jahre 1981 bis 1985 diese Kantonsanteile-also 
der Anteil an den Stempelabgaben und der Anteil am 
Gewinn der Alkoholverwaltung - nicht ausgerichtet werde. 
Die Bundesversammlung wurde gleichzeitig beauftragt, im 
Rahmen des ersten Paketes der Aufgabenneuverteilung zwi
schen Bund und Kantonen - also jetzt - die Frage der 
Kantonsanteile erneut zu überprüfen. Die Befristung und die 
Koppelung mit der Aufgabenteilung waren Ergebnisse der 
Beratung in der Bundesversammlung. Damit Ist erklärt, wes
halb wir uns heute mit den Kantonsanteilen zu befassen 
haben, obwohl die beiden Vorlagen mit der Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen rein gar nichts 
zu tun haben. Es geht hier rein um finanzpolitische Mass
nahmen. 
Der Bundesrat erneuert mit seinen Vorschlägen Q bis T 
seinen früheren Antrag, wonach die beiden Kantonsanteile 
definitiv aufgehoben werden sollen. Er verweist auf die nach 
wie vor prekäre Lage der Bundesfinanzen, die sich nicht so 
verbessert hat, dass der Bund auf die Entlastung von etwa 
290 Millionen Franken (das Ist der Betrag, der aus diesen 
beiden Vorlagen resultiert) verzichten könnte. Ausserdem ist 
der Bundesrat von den eidgenössischen Räten wiederholt 
aufgefordert worden, den Haushaltausgleich anzustreben 
(zuletzt mit der Motion vom Dezember 1981 ). Die definitive 
Aufhebung der Kantonsanteile ist nach Auffassung des Bun
desrates auch deshalb gerechtfertigt, weil die Finanzlage 
der meisten Kantone gesünder ist als jene des Bundes. 
Der Bundesrat beantragt, den Hinweis in der Bundesverfas
sung auf den Kantonsanteil am Reinertrag der Stempelab
gaben zu streichen (Beschluss Q) und das Bundesgesetz 
über die Stempelabgaben anzupassen (Beschluss R). Beim 
Reinertrag aus der fiskalischen Belastung gebrannter Was-

ser beantragt der Bundesrat, lediglich den zweckungebun
denen Anteil der Kantone wegfallen zu lassen. Hingegen 
sollen die Kantone weiterhin den Alkoholzehntel erhalten, 
den sie zur Bekämpfung des Alkoholismus verwenden müs
sen. Der Beitrag des Bundes an die Kantone bleibt deshalb 
unverändert: 5 Prozent des gesamten Reinertrages aus der 
Alkoholsteuer (die 1 O Prozent der Hälfte sind die 5 Prozent 
des Ganzen). 
Artikel 32bis Absatz 9 der Bundesverfassung- im Beschluss 
S - und das Alkoholgesetz - im Beschluss T - sollen 
entsprechend geändert werden. 
Der Bundesrat benützt übrigens die Revision des Alkoholge
setzes, um auch zu beantragen, dass er. nur noch alle drei 
Jahre der Bundesversammlung über die Verwendung des 
Alkoholzehntels Bericht erstatten muss. Bis jetzt erfolgte 
diese Berichterstattung jedes Jahr. 
In den Kommissionsberatungen wurde mit grossem Mehr 
(mit Stimmenverhältnissen von 20 bis 25 zu 4 Stimmen) 
beschlossen, auf die Beschlüsse Q bis T einzutreten und 
den Antrag des Bundesrates zu unterstützen, die Kantons-
antelle definitiv aufzuheben. · 
Die Kommission setzt sich damit Im Gegensatz zum Stände
rat, der sich In der Dezembersession 1982 geweigert hatte, 
auf die Anträge des Bundesrates einzutreten. Für die Kom
mission waren dabei folgende Argumente wegleitend: 
1. Die Finanzlage des Bundes erlaubt es nicht, dass die im 
Jahre 1980 für fünf Jahre beschlossenen Sparrnassnahmen 
wieder rückgängig gemacht werden. Die Beratungen des 
Budgets 1984 in der vorvergangenen Session haben 
gezeigt, dass wir in nächster Zeit nicht mit einer wesentli
chen Verbesserung rechnen können. Auch aus dem publi
zierten Legislaturfinanzplan geht hervor, dass der Bund auf 
eine Kürzung dieser Kantonsantelle angewiesen ist. 
2. Gerade die Bundesversammlung hat wiederholt vom 
Bundesrat verlangt, konkrete Sanierungsvorschläge zu 
unterbreiten und damit mittelfristig den Bundeshaushalt zu 
sanieren. Auch die Aufhebung der Kantonsanteile geht auf 
zwei Motionen der CVP- und der freislnnlg·-demokratischen 
Fraktion zurück. 
Das Parlament sollte deshalb heute dem Bundesrat die 
Gefolgschaft nicht verweigern, und es sollte seinen Anträ
gen zur Entlastung der Bundesfinanzen zustimmen. 
Entscheidend für die Kommission war auch, dass die Kan
tone Im allgemeinen den Wegfall der Kantonsanteile seit 
1981 gut verkraftet haben. In keinem Kanton mussten des
wegen die Steuern angehoben werden, in einzelnen waren 
In dieser gleichen Periode sogar Steuersenkungen möglich. 
Schllessllch ist zu beachten, dass den Kantonen durch die 
Neuverteilung der Treibstoffzollzuschläge, die ja konkret In 
Aussicht steht, erhebliche zusätzliche Mittel zufliessen wer
den, so dass es zu verantworten ist, diese Kantonsanteile 
(die ja schon für fünf Jahre weggefallen sind) jetzt definitiv 
zu streichen. 
Ich beantrage Ihnen also Im Namen der grossen Mehrheit 
der Kommission Eintreten und Zustimmung zu den Anträ-
gen des Bundesrates. · 

M. Bonnard, porte-parole de la minorite: Nous vous propo
sons de ne pas entrer en matiere sur ces quatre projets 
d'arr6t6 et de vous ralller ainsl a la decision du Conseil des 
Etats. 
Comme vous le savez, las cantons ont droit a la moitie du 
b6nefice de la Regie federale des alcools et au clnquieme du 
produit net du droit de timbre, ce qui represente pour eux 
une recette de 400 millions environ. 
Dans le cadre du programme d'economies 1980, le peuple et 
les cantons ont decide de supprimer ces recettes cantonales 
pour la p6riode 1981 a 1985 et nous devons maintenant, 
parce que nous en avons rec;u le mandat, reexaminer le 
probleme. Cependant, reexaminer le probleme ne signifie 
pas necessairement modifier la situation actuelle, et en vous 
proposant de ne pas entrer en matiere, nous vous deman
dons simplement de ne prendre aucune decision aujour
d'hul et de renvoyer la questlon a son cadre natural, qui est 
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·celul des relatlons flnancleres entre la Confederation et les 
cantons. 
Vous avez entendu a de multiples reprlses, au cours de ces 
deritiers jours, les plalntes des adversaires du projet. A leur 
avis, le projet, qul vlsalt a l'origine excluslvement a renforcer 
le tederalisme, a ete peu a peu detoume de son objectlf 
premler pour devenlr un moyen d'assainir les finances fede
rales. 
Cette critlque, II taut le reconnaitre, n'est pas denuee de tout 
fondement. Le Conseil federal y a donne prlse notamment 
en presentant dans chacun de ses plans flnanciers la modifi
catlon qul nous est soumise aujourd'hui comme un des 
moyens d'assalnir les flnances federales. . 
Nous voulons, quant a nous, que la repartltlon des täches 
reste au premler chef un moyen de renforcer la structure 
federatlve du pays. Nous voulons lul enlever tout caractere 
flnancler. En fait, vous le savez, le projet est pratiquement 
neutre du point de vue flnancler. Le coOt de l'ensemble des 
täches qui sont soumlses a la nouvelle repartltlon s'eleve a 
quelque 1700 milllons de francs. Une fois les täches repar
tles ä nouveau entre la Confederatlon et les cantons, la 
charge de c:es demlers s'aocroitra de 119 millions par an, et 
encore seulement lorsque toutes les nouvelles mesures 
seront entrees en vlgueur. II taut comparer ce montant aux 
25 mllliards que represente la totalite des budgets canto
naux d'une annee; II n'en constitue que le 0,45 pour cent. 
D'oil la concluslon que, effectlvement, le projet qui nous est 
soumis est pratlquement neutre sur le plan flnancier. 
Nous lul enleverlons ce caractere de neutralite sl nous 
dlscutlons aujourd'hul de la suppression definitive des parts 
cantonales aux benefices de la Regie des alcools et au 
prodult net des drolts de timbre. Nous donnerlons vraiment 
de fac;on gratulte et inutlle des arguments a ceux qul s'oppo
sent ä • la nouvelle repartition des täches. Vous l'avez 

· entendu ces demlers Jours, ces opposants ne font pas 
confiance aux cantons: ils sont persuades que ceux-ci ne 
reprendront pas les täches que la Confederatlon entend leur 
lalsser. 11s le seront d'autant plus sl, aujourd'hul, nous pre
nons la decision de supprlmer deflnitlvement les parts can
tonales en cause. 
Je l'al dlt, si cette declslon devalt etre prlse, elle devralt l'etre 
dans son cadre natural qui est celul des relations flnancieres 
entre la Confederatlon et les cantons. Ces relatlons flnan
cieres sont aujourd'hui domlnees par cinq problemes au 
molns.11 s'aglt d'abord de celui qui decoule de la realisation 
du programme d'economies 1983 qui va nous etre soumls et 
qul va charger deflnitlvement les cantons de depenses supe, 
plementalres de l'ordre de 110 milllons de francs. Deuxlemeo 
ment, nous avons decide, en 1983, d'accorder aux cantons 
une part lmportante du -produit des drolts de douane - 400 
mllllons environ - d'ou un beneflce pour eux, mais nous 
debouchons de ce fait sur un troisieme probleme. On doit se 
demander en effet sl les cantons ne devraient pas etre 
contralnts de rembourser ces 400 milllons par un autre 
moyen pour decharger la Confederation, en prenant a leur 
charge d'autres depenses. Le quatrieme probleme est le 
sulvant. U y a trois semaines, le peuple suisse et les cantons 
ont decide le prelevement d'une redevance sur le traflc lourd 
et sur le traflc autoroutler (vlgnette autoroutiere). Ce falsant, 
II a en falt declde de proceder ä une ponctlon de 350 millions 
environ dans une mattere flscale qui etait jusqu'lcl reservee 
aux cantons. Notre declslon va empecher les cantons d'aug
menter leurs propres taxes sur les vehicules a moteur et va 
meme obliger certalns d'entre eux a baisser leurs propres 
taxes, notamment sur les poids lourds. Je connais en tout 
cas un canton dans lequel la procedure est deja en cours. Le 
clnquleme probleme est celui que nous examlnons aujour
d'hul. 
Tous ces problemes sont lies. Par exemple, une declsion 
des cantons de compenser les 400 millions qu'ils vont rece
volr au tltre de la nouvelle repartitlon des droits sur les 
carburants pourrait exercer finalement une influence posi• 
tlve sur la decision de supprlmer ou non les parts canto· 
nales. SI nous supprimions les parts cantonales nous pour
rlons influencer defavorablement le programme comple-

18-N 

mentalre d'economies 83. Cela me parait sufflsant pour 
montrer que, aujourd'hul, nous ne devons pas prendre de 
decision, mals renvoyer le probleme notamment a l'examen 
de ta legislatlon d'appllcation du nouveau droit constltutlon
nel sur les carburants. 
Un demler mot, sl vous me le permettez. M. le president 
ralsonne comme beaucoup, et notamment comme le Con° 
seil federal, en disant que l'on peut blen supprlmer ces parts 
cantonales puisque depuls clnq ans les cantons s'en pas
sent Ce ralsonnement est malsaln pour la democratie et 
pour nos rapports avec les cantons. En definitive, II signifie 
que, pour obtenir la suppresslon de quelque chose, notam• 
ment d'une depense federale, II sufflt de la suspendre provl
soirement. Ce procede me parait a la fols lncorrect et de
loyal. 
Je vous lnvlte a refuser l'entree en_ matiere et a reprendre le 
probleme lorsque nous examinerons notamment l'affaire 
des drolts sur les carburants. 

Relchllng: Oie Absicht des Bundesrates zur Kürzung der 
Kantonsanteile bei den Stempelabgaben und am Reinertrag 
der Alkoholverwaltung ist uns seit längerer Zeit bekannt. Mit 
den Finanzperspektiven 1984 bis 1986 wurde diese Absicht 
konkretisiert. Oie Finanzkommissionen der beiden Räte 
haben eingehend über die Finanzperspektiven beraten und 
Im Rahmen dieser PerspektivJ!n auch dieser Anteilskürzung 
zugestimmt. · 
Ich habe noch einmal das «Bulletin» der Natlonalratsver• 
handlungen vom letzten Sommer nachgelesen und dort 
feststellen können, dass auch im Nationalrat - offenbar im 
Gegensatz zum Ständerat-diese Absicht der Anteilskürzun
gen nicht bestritten war. Ich habe Insbesondere auch das 
Votum von Herrn Kollega Bonnard gelesen; er hat sich dort 
mit keinem Wort gegen diese Anteilskürzungen ausgespro
chen: Er hat Im Namen der liberalen Fraktion erklärt, sie 
seien gegen die Vignette, gegen die Schwerverkehrssteuer 
und gegen die Bankkundensteuer. Die Anteilskürzung bei 
den Stempelabgaben und beim Alkoholzehntel hat er in 
seinem Referat ausgelassen. 
Ich finde, es geht hier um prinzipielle Fragen. Wir verlangen 
vom Bundesrat, dass er uns Finanzperspektiven und einen 
Finanzplan für die Legislatur vorlege. Wir verwenden ver• 
schiedene Tage für Kommissionssitzungen zur Beratung 
dieser Unterlagen. Für die Beratung der Finanzperspektiven 
hat ur\sere natlonalrätliche Kommission zwei oder drei Sit
zungen abgehalten. Am Schluss diskutieren wir das 
Geschäft im Rat und geben· an den Bundesrat Empfehlun
gen für die von uns geforderte Sanierung des Bundeshaus
haltes weiter. Wenn er dann die so sanktionierten Absichten 
konkret vorlegt, erhebt sich aus dem Parlament wieder ein 
grossangelegter Widerstand. Ich bin der Auffassung, dass 
.wfr unglaubwürdig werden und dass es Zeitverschwendung 
Ist, Ober diese langfristigen Finanzinstrumente Kommis• 
sionssitzungen abzuhalten, Ratsdebatten durchzuführen, 
um dann bei der Konkretisierung den Vorschlag einfach 
wieder abzulehnen. 
Im Namen der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
kann Ich Ihnen erklären, dass wir mit diesem Vorgehen nicht 
einverstanden, sondern dass wir der Auffassung sind, wir 
müssten dem Bundesrat dann, wenn die Absichtserklärun
gen vorliegen, unsere Meinung dazu sagen und nachher 
folgerichtig auf die Vorlagen eintreten oder sie bekämpfen, 
je nach dieser Vorankündigung. Aus diesen Gründen wird 
die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei bei allen vier 
Finanzvorlagen für Eintreten stimmen. - Beim Anteil an den 
Stempelabgaben unterstotzen wir die Anträge des Bundes
rates und der Kommissionsmehrheit. 
Beim Anteil des Reinertrages der Alkoholverwaltung liegen 
die Verhältnisse etwas anders. Hier muss gesagt werden, 
dass sich die Aufgaben der Kantone (und auch äie Aufgaben 
der Gemeinden) im Bereiche der Suchtmittelbekämpfung in 
den letzten Jahren gewaltig ausgeweitet haben. Die Bewah
rung unserer Jugend nicht nur vor Alkoholproblemen, son
dern vor .Drogen ganz allgemein, bildet heute eine sehr 
wichtige Aufgabe für Kantone und Gemeinden. Wir sind 
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deshalb der .-\uffassung, dass in diesem Bereich;· wo die 
Kantone weiterhin zweckgebundene Anteile erhalten sollen, 
eine Ausweitung .entsprechend den vermehrten Aufgaben 
gegeben Ist. Wir unterstützen die Ausweitung des Anteiles 
am Reinertrag der Alkoholverwaltung von bisher 5 auf 
zukünftig 10 Prozent. Wir sind aber der Auffassung, dass. 
diese Ausweitung nur gerechtfertigt Ist, wenn auch die Mit
telverwendung, der Zweck, auf die Bewahrung vor sämtli
chen Suchtmitteln und auf die Bekämpfung der Folgen . 
sämtlicher Suchtmittel ausgeweitet wird. Entsprechende 
Anträge habe ich im Namen unserer Fraktion eingereicht 
und werde sie in der Detailberatung vertreten. 
Ich beantrage Ihnen, getreu unseren Stellungnahmen bei 
den Finanzperspektiven, auf alle vier Vorlagen einzutreten. 

Le presldent: La groupe democrate-chretien renonce a 
s'exprimer, mais vous recommande d'entrer en matiere sur 
las quatre objets. 

zukommen lässt. Wir möchten deswegen den Antrag Hegg 
oder allenf!lllS den Antrag Reichling unterstützen, der zum 
Problem Alkoholismus steht und nicht verschämt auf die 
Seite blickt, wenn darüber gesprochen wird. 

Neukomm: Die sozialdemokratische Fraktion hat sich ein
gehend über diese vier Buchstaben Q, R, S, T unterhalten. 
Sie kommt zum eindeutigen Schluss, dass auf die Vorlagen 
einzutreten sei. Persönlich meine ich, dass die Kantone vor 
allem vom Reinertrag des Bundes aus der fiskalischen Bela
stung der gebrannten Wasser künftig 10 Prozent statt 5 
erhalten sollen; dieses Geld haben sie für die Bekämpfung 

·des Alkoholismus aufzuwenden. 
Als Präsident der parlamentarischen Gruppe für Alkohol
und Drogenfragen habe ich mich in den letzten Monaten mit 
Fachleut~n auseinandergesetzt, die mir glaubhaft dargelegt 
haben, dass die jetzigen Zuwendungen in keiner Weise 
genügen, um den Alkoholismus konsequent zu bekämpfen. 
Die Alkoholbesteuerung ist eindeutig Sache des Bundes. 

· Zwygart: Die LdU/EVP-Fraktion Ist für Eintreten auf diese Auch die Bekämpfung des Alkoholismus in seinen Wirkun-
vler Vorlagen. Ich möchte mich aber im besonderen zu den gen und Ursachen muss vom Bund wahrgenommen wer
Abschnitten S und T äussern, zum Reinertrag aus der fiskali- den. Ich erinnere daran, dass der Ertrag aus gebrannten 
sehen Belastung gebrannter Wasser. Wassern mehr als 300 Millionen Franken im Jahr beträgt. 
Der ursprüngliche Sinn unserer Alkoholgesetzgebung war Aus der eigentlichen Biersteuer erhält der Bund 50 Millionen 
eindeutig. Man wollte eine wirksame Alkoholismusbekämp- Franken, etwa 45 Millionen Franken sind es zusätzlich aus 
fung in die Wege leiten. Über.Jahre hinweg hat der Bund der Warenumsatzsteuer. 
(aber auch die Kantone) von diesem vielen Geld, das da Seit 1890, also seit bald 100 Jahren, erhalten die Kantone 
eingegangen Ist, profitiert. Mit der neuerlichen Revision will Geld aus dem Reingewinn der Alkoholverwaltung. In den 
man helfen,-Löcher in der Bundeskasse zu stopfen. Aber es letzten 1 0 bis 20 Jahren sind die Aufgaben im Bereich der 

, . fragt sich-, ob dieser neu .vorgezeichnete Weg nicht vom Bekämpfung des Alkoholismus stets grösser geworden. Vor 
ursprüngllchen Ziel zu weit wegführe. Entflechtung ist die allem der Jugendalkoholismus ist zu einem ernsthaften Pro
eine Seite. Die andere Seite ist aber, ob das eingenommene blem geworden. Im Gespräch mit Fürsorgestellen, mit Alko
Geld nicht wieder so verwendet werden soll, wie es die holfürsorgestellen, aber auch mit Gesundheits- und Fürsor
ursprüngliche Absicht der Gesetzgebung war, nämlich: Ver- . gedirektoren muss ich immer wieder hören, dass viele Auf
hlnderung und volle Bekämpfung des Alkoholismus. · gaben nicht wahrgenommen werden können, weil das Geld 
Hier eine kleine Pressenotiz: «Bei mindestens jedem vierten fehlt. Vor allem bei Verkehrsunfällen, aber auch bei körper
Sklurifall ist Alkohol mit im Spiel. Das schätzen Ärzte, Versi- lieh und psychisch Kranken spielt der Alkoholismus eine 
cherungen und Alkoholfachstellen. Gesamtschweizerische zentrale Rolle. Es Ist Tatsache, dass In vielen Kantonen 
Untersuchungen gibt es nicht. Statistiker sind auf punktu- bedeutend mehr aus allgemeinen Mitteln aufgewendet wer
eile Erhebungen angewiesen. In Arosa war während eines den muss, als der Alkoholzehntel an Einnahmen bringt. Der 
Winters bei 24 Prozent aller •Pisten-Crashs• Alkohol im Alkoholzehntel - wir haben· es gehört - beträgt rund 14 
Spiel.» Soweit die Pressenotiz. Millionen Franken. Das ist im Vergleich zu dem, was der 
Vermehrt haben sich die Kantone angestrengt, vor.beugende Alkoholismus verursacht, viel zu wenig. Es werden pro Kopf 
Massnahmen auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung in die der Bevölkerung etwa 800 Franken für Alkoholkonsum aus
Wege zu leiten. Das sozialmedizinische Problem Nummer 1 gegeben. Die gesamten Schäden des Alkoholismus betra
aber bleibt der Alkoholismus mit Zehntausenden von Direkt- gen jedoch etwa 2 Milliarden Franken pro Jahr in unserem 
betroffenen und Hunderttausenden von lndirektbetroffenen. Land. Deshalb ist es lächerlich, nur 14 Millionen Franken 
Diese Betroffenheit hat sich durch die Hektik der heutigen abzuleiten für die Bekämpfung des Alkoholismus, Herr Prof. 
Zelfverschärft. Mir geht es nicht nur um ein paar Millionen Roos, der neue Direktor des Bundesamtes für Gesund
mehr oder weniger von Bundesseite, sondern um die Frage, heitswesen, hat letzte Woche an der Diplomfeier der medizi
ob es nicht auch und weiterhin Sache des Bundes Ist, sich nlschen Fakultät Bem auf eindrückliche Weise dargelegt, 
zu engagieren, und zwar markant. Wer .sich an der Front dass Prävention und Prophylaxe kostensenkende Massnah
irgendwo In diese Fragen hineinbegibt, der weiss, wie man men seien. Hier müsse mehr getan werden. Der Staat gebe 
sich da oft vorkommt im Kampf gegen Windmühlen. Weil es • für das Gesundheitswesen rund 13 Milliarden Franken aus, 
so schwierig ist, im Bereich der Drogenbekämpfung voran- also 7 Prozent des Bruttosozialproduktes. Ich meine, dass 
zukommen, ist es grundsätzlich falsch, wenn sich der Bund gerade hier gespart werden kann, wenn wir endlich etwas 
in nobler Zurückhaltung übt. Bei einer Volkskrankheit,'wie mehr für die Vorsorge tun! 
sie die Drogen und im besonderen der Alkoholismus darstel
len, Ist es nur möglich, zu einer gewissen Verbesserung zu 
kommen, wenn das schweizerische Auffangnetz in der vor
sorge wie in der Fürsorge nicht Löcher aufweist. Dafür sind 
die Kantone und Gemeinden verantwortlich. Es ist anerken
nenswert, dass der Bund weiterhin eine Geste tun will. Aber 
es braucht nicht n~r ein Schrittlein von 5 Prozent, sondern 
eben den 10-Prozent-Schritt. 
Ich hoffe, dass sich hier eine Mehrheit finden lässt, um dem 
Antrag vom Verteiler auf 10 zu 90 Prozent die nötige Unter
stützung zu geben. Wenn wir sehen, wieviel Geld für Alko
holreklame aufgewendet wird,--so kann der immerwährende 
Kampf gegen das Volksübel Alkoholismus nicht dadurch 
verbessert werden, indem man die finanzielle Basis ein
schränkt. 
Die LdU/EVP-Fraktion ist also für Eintreten auf die Rege
lung, welche bis 1980 Gültigkeit hatte, aber andererseits 
eben doch dem Bund Rechnung trägt und ihm mehr Geld 

Hegg: Im Namen der Fraktion der Natlonalen Aktion und 
Vlgilants bitte ich Sie, auf die Abschnitte Q bis T einzutreten. 
Ich stelle aber Abänderungsanträge zu den Abschnitten S 
und T. Meine Detailanträge, die von der Fraktion der Natio
nalen Aktion und Vlgilants unterstützt werden und auch der 
überwiegenden Meinung in der Gruppe für Alkohol- und 
Drogenfragen entsprechen, kommen einem Wunsch der 
kantonalen Fürsorgedirektoren entgegen, die glaubhaft und 
belegt mit Zahlen beteuern, dass die vorgeschlagenen 5 
Prozent ihnen als Mittel nicht genügen, um die notwendigen 
und dringlichen Massnahmen zur Bekämpfung des Alkoho
lismus alle zu finanzieren. 
Es wäre eine ausserordentlich unglückliche Wirkung dieser 
Art von aNeuverteilung der Aufgaben", wenn deswegen bei 
den Bekämpfungsmassnahmen gegen den Alkoholismus 
gespart werden müsste. Ich denke, es ist hier nicht nötig, ein 
Kolleg über die verheerenden Folgen des masslosen Alko-
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holkonsums (gesundheitliche, geistige und soziale Folgen) 
zu halten. 
At.ich im Uchte grundsätzlicher Überlegungen ist die Kür
zung der Kantonsanteile In dem vom Bundesrat beantragten 
Ausmass nicht vernünftig. Die Fragen der Gesundheit sollen 
Sache der Kantone sein und bleiben! Im Sinne des Verursa
·cherprinzlps - da sind wir uns wohl alle einig - müssen die 
Bekämpfungsmassnahmen gegen den Al~ohollsmus aus 

· den fiskalischen Belastungen des Alkohols finanziert wer
den. So gesehen, zieht der Bund die Alkoholsteuern im 
Namen und Auftrag der Kantone ein. Es ist also nicht richtig, 
wenn er von.diesem Geld soviel für sich selbst zurückbehält, 
dass die Kantone aus den Ihnen zukommenden Anteilen die 
Massnahmen gegen den Alkoholismus kaum mehr finanzie
ren können. Die Bekämpfung des Alkoholismus hat hier 
einen Vorrang! 
Die Finanzierung der AHV entspricht Im übrigen durchaus 
nicht dem Verursacherprinzip, ganz Im Gegenteil: Nicht
alkoholiker leben nämlich länger. Eigentlich müssten aus 
diesen Geldern die Krankenkassen subventioniert werden. 
Nun, sei ihm, wie Ihm wolle! Die Dinge sind nun einmal 
anders geregelt Dass man aber den Kantonen vom Ertrag 
der Alkoholbesteuerung soviel wegnimmt, dass die Be
kämpfungsmassnahmen gegen den Alkoholismus - eine 
echte Aufgabe der Kantone - darunter leiden, ist falsch. 
Der Antrag zu Abschnitt T Ist eine notwendige Folge des 
ersten Antrages. Ich werde dazu das Wort nicht mehr ergrei
fen, sondern bitte _Sie sch9n jetzt, meinen beiden Anträgen 
zuzustimmen. 
Nach reiflicher Überlegung möchte Ich Ihnen auch empfeh-

. len, meine Anträge den Anträgen von Kollege Relchllng 
vorzuziehen. Ich gestehe gerne zu - oder ungern-, dass die 
Sucht nach Illegalen Orogen und der Missbrauch von Medl• 
kamenten in unserem Volk ein ernsthaftes Problem Ist. Ich 
befürchte aber, dass die Ausdehnung der Zweckbestim
mung gemäss Antrag Relchllng zu einer Verze~elung des 
Einsatzes der Mittel führen würde. Die Gefahr wäre gross, 
dass die Mittel In zu vielen verschiedenen Kanälen verslk
kem würden. 
Ausserdem muss Ich Ihnen aus meinen Erfahrungen als 
Psychiater mitteilen, dass dem Alkohol - trotz der wachsen
den Bedeutung der Süchte nach Illegalen Drogen und des 
Medikamentenmissbrauches, die wir in letzter Zelt beobach
ten können - Immer noch die überragende Bedeutung als 
schädigender Stoff für die Volkgesundheit zukommt Zwar 
Ist das Argument richtig, dass man illegale Drogen nicht 
besteuern kann und somit keine Mittel für deren Bekäm~ . 
fung zu beschaffen sind. Trotzdem ist es besser, das Pro
blem der Bekämpfung der Sucht nach illegalen Drogen In 
einem anderen Zusammenhang aufzugreifen. 
Ein weiterer Sonderfall ist die Bekämpfung des Medikamen
tenmissbrauches. Hier müsste man eigentlich eine Sonder
besteuerung der Pharmaindustrie fordern. 
Aber kurzum: Wenn Sie sich wirklich nicht dazu durchrin
gen können, meine Anträge zu unterstützen, sind die 
Anträge Relchllng natürlich immer noch besser als . die 
Anträge des Bundesrates bzw. der Mehrheit der Kommis
sion. 
Ich fasse zusammen: Ich bitte Sie, auf die Vorlagen Q bis T 
einzutreten. Ausserdem bitte ich Sie, meinen Detailanträgen 
zuzustimmen und nur eventuell die Anträge Reichllng denje
nigen_ de'r Kommissionsmehrheit vorzuziehen. 

Le president: Le groupe PDC et le groupe PdT/PSA/POCH 
renoncent a prendre la parate. Le· premier nous informe qu'it 
est favorable a l'entree en matlere et le second nous indique 
qu'II votera contre celle-ci. 

Martlgnonl: Gestern hat ein hochgeschätzter Ratskollege 
von der ccGew~rkschaft der Regierungsräte• gesprochen, 
und nun wagt es wiederum ein kantonaler Politprofi, an das 
Mikrophon zu treten! Ich bitte Sie immerhin um Verständnis 
dafür. Denn es geht Ja schliesslich um die Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen, und hier im speziellen Fall 
um die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Kanto-
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nen. Dass sich die Vertreter der Kantone hier am Mikrophon 
und vor dem Rate äussem, Ist sicher nicht nur legitim, 
sondern - Ich möchte fast sagen - Ihre Pflicht. Ich möchte. 
aber noch weitergehen und sagen: Es gehört nebst der 
Überzeugung sicher auch dazu, dass wir Sie über die Situa
tion und über die Sicht der Kantone orientieren. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, auf die Anträge Bonnard 
Insoweit einzutreten, als es sich um den Reinertrag an den 
Alkoholsteuern handelt. Denn gerade bei den Erträgen der 
Alkoholbesteuerung darf man festhalten, dass sehr viele 
sachliche Gründe dafür sprechen, dass die Kantone Ihren 

· Anteil behalten. Schon aus der Entstehungsgeschichte ist 
dlese Feststellung gerechtfertigt Mit Recht übernahm der 
Bund seinerzeit zentrale Aufgaben und damit auch finan
zielle Verantwortungen. Heute ist indessen die Tendenz 
beim Bund unverkennbar, den Kantonen die Ausführung 
von Erlassen zu übertragen und den Kantonen Befehle zu 
erteilen, gleichzeitig aber die entsprechenden Einnahmen 
für Bundeszwecke und Bundesaufgaben zu verwenden. 
Gerade der Anteil beim Alkohol ist ein schlagendes Beispiel 
dafür. Im Jahre 1930 wurde der Kantonsanteil von 100 auf SO 
Prozent reduziert, wobei von diesen SO Prozent 10 Prozent 
für die Bekämpfung· des Alkoholismus zur Verfügung zu 
stellen waren. Heute verbleiben - unter der Jetzt geltenden 
befristeten Übergangsordnung - 5 Prozent des gesamten 
Reinertrages. Dies würde aber auch in Zukunft beispiels
weise eine Abrechnung r:nlt .den Kantonen bedingen. Der 
ganze Verwaltungsapparat würde weiterhin funktionieren. 
Hinzu kommt, dass die Eidgenössische Alkoholverwaltung 
weiterhin auf die Mitwirkung der Kantone bei der Handha
bung der Alkoholordnung angewiesen Ist, was selbstver
ständlich nur dann hohe Effizienz sicherstellt, wenn auch 
die Kantone angemessen mltQeteillgt werden. 
Aus der Sicht der Kantone tritt ein weiterer wichtiger 
Umstand hinzu. Wie wir aus Referaten der Vorredner gehört 
haben, Ist der Alkoholismus eine Zeitkrankheit, und seine 
Bekämpfung berührt in allererster Unie die Kantone. Den 
Räten Ist die Eingabe der kantonalen Fürsor.gedirektoren 
bekannt, welche unter Hinweis auf die stark gestiegenen 
Kosten einer wirkungsvollen Bekämpfung des Alkoholismus 
vor einem Nachlassen der diesbezüglichen Anstrengungen . 
warnen. Diese Seite der Problematik ist ja auch durch zwei 
entsprechende Anträge hier zur Diskussion gestellt 
Mit der Prophylaxe und der Behebung der gesundheitlichen 
Schäden Ist es freilich für die Kantone bei weitem nicht 
getan. Es treten die volkswirtschaftlichen Beeinträchtigun
gen und all die Kosten bei gerichtlichen Verfahren hinzu. In 
Anwendung des Verursacherprinzips drängt sich die ange
messene Beteiligung der Kantone an den Alkoholerträgnis
sen direkt auf, und das aus rein sachlichen Gründen. Gerade 
beim Alkoholmonopol besteht diese Aufgabenteilung 
bereits. Ihr nun dauernd die dafür benötigten Mittel zu 
entziehen und einseitig umzuverteilen, würde kaum Im 
Sinne des Ganzen liegen. 
Ich möchte Sie aus diesem Grunde bitten, auf die Anträge S 
und T gemäss Antrag B9nnard nicht einzutreten. 

Mme Vannay: Accepter d'~ntrer en mattere sur la suppres
slon de la part des cantons au produit net des droits de 
timbre et sur la nouvelle repartitlon des recettes nettes 
provenant de l'lmpositlon des boissons distillees ne veut pas 
encore dlre accepter ces projets. 
Pour ma part, si je peux concevolr que l'on en parle, je ne 
pourrai pas les accepter au vote final, a supposer que l'on 
entre vralment en matiere. 
II taut se souvenlr que le peuple suisse et les cantons ont 
accepte, le 30 novembre 1980, deux modiflcations de la 
constltution sur ces parts au produit des droits de timbre et 
aux benefices de la Regie federale des alcools. C'ätait pour 
assainir les finances federales, mais l'effort demande etait 
llmlte dans le temps, puisque les cantons renon~aient a 
leurs droits jusqu'a la fin decembre 1985. Cela signifiait, en 
d'autres termes, soit au debut 1986 la situatlon redevient ce 
qu'elle etait avant le vote de 1980 et les cantons touchent a 
nouveau !eur part, soit on consulte une seconde fois les 
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cltoyens pour qu'lls prolongent encore ou admettent, a titre 
deflnltif, cette perte fiscale des cantons. Cette questlon peut 
donc Atre posee a nouveau mais, en ce qul me concerne, je 
me rallierai a la proposition de M. Bonnard qui serait de 
reprendre la discussion dans un cadre plus approprie. 
Cependant, sl cette question e~ aujourd'hul posee, elle 
devra recevolr une reponse et, personnellement, je repon
dral par la negative. Durant tout ce debat sur la repartition 
des täches, certains- et j'en suis- ont essaye de montrer 
que l'on faisait une repartition des charges. La Confedera
tlon n'a cesse de faire des economies, de fausses econo
mles, sans savoir si les cantons et les communes, ainsi que 
les organlsmes prives, seraient en mesure ou auraient la 

. volonte polltlque de continuer de financer ce que la Confe
deratlon leur abandonnait si genereusement. 
Certalns representants des cantons peripheriques ont tire la 
sonnette d'alarme en essayant de dire que, dans ces reglons 
molns bien lotles, on ne pourrait sans doute pas faire mieux 
que ce que l'on fait maintenant. A cela M. Stucky a repondu 
la semaine demii!Jre que la Confederatlon ne pouvait pas 
depenser l'argent qu'elle n'avalt pas. Mais, Monsieur Stucky, 
la Confederation ade l'argent, et elle en a davantage aujour
d'hul qu'hier. Je vous demande alors si les cantons financii!J
rement faibles peuvent depenser l'argent qu'lls n'ont pas et, 
plus encore, l'argent qu'on leur enleve? 
On a aussi essaye de demontrer que, par le biais du renfor
cement de la perequation flnanciere, les cantons riches 
allaient faire des efforts supplementalres en faveur des can
tons beneflclalres de la perequation. C'est vrai, mais ce que 
l'on n'a pas dit, c'est que ces cantons riches sont, eux, 
decharges par la nouvelle repartitlon des täches, si bien que, 
tout compte fait, seuls quatre cantons, deux flnancierement 
moyens: Appenzell Rhodes-Exterleures et Schaffhouse, et 
deux financlerement faibles: Appenzell Rhodes-lnterieures 
et Obwald, sortent de l'operation avec une diminution de 
leurs charges. Un exemple encore, Säle, canton financiere
ment fort, aura une charge supplementaire de plus de 0,44 
pour cent de sa force fiscale, soit exactement la mäme 
charge supplementalre que celle du Valais, canton financii!J
rement faible. Le Jura verra sa charge plus fortement aug
mentee que celle de Zurich. On a ainsi modifie en mal la 
situation de 22 cantons. Maintenant, par las quatre arrätes et 
lois, on voudrait retlrer encore aux cantons 290 millions de 
francs qui resteront dans les calsses de la Confederation qul 
voudralt garder pour elle toutes les recettes des droits de 
timbre et celles de la Regie des alcools, a l'exception de la 
dime. 
C'est la raison pour laquelle je dis «non». Je demande de 
restituer aux cantons, a partlr de 1986, cet argent dont ils 
auront grandement besoin, entre. autres pour prendre le 
relai et assumer les täches que nous leur offrons gracieuse
ment depuis le debut de la semaine derniere. 

Frau Grendelmeler: «Genügen die Kantonsanteile, um den 
Alkoholismus In der Schweiz wirksam zu bekämpfen?» 
Diese Frage stellten sich die Verfasser des hier vorliegenden 
Berichtes gleich am Anfang Ihrer Betrachtungen. Eine 
unüberhörbare Skepsis scheint mir da mitzuschwingen und 
ein durchaus berechtigter Zweifel, ob 14,5 Millionen Fran
ken genügen, um die Kantone für Ihre Bekämpfung des 
Alkoholismus wli;ksam auszurüsten. Schade, dass der Bun
desrat seiner eigenen Skepsis nicht mehr Vertrauen 
schenkte. Halten wir nur ein paar wenige Fakten fest: 
1. Alkohol Ist die Droge Nummer 1 in der Schweiz. 
2. Laut Schätzung der Fachstelle für Alkoholprobleme gibt 
es in der Schweiz 150 000 Alkoholiker; die Dunkelziffer ist 
höher. Vlel wesentlicher jedoch scheint mir, dass 450 000 
bis 600 000 Menschen zusätzlich vom Alkoholismus mitbe
troffen sind. Das Ist mehr als die Grösse der Stadt Zürich. 
Man stelle sich das bitte plastisch vorl 
3. Die Schweiz belegte 1981 weltweit den stolzen siebten 
Platz Im jährlichen Alkoholkonsum. Der Konsum beträgt je 
Einwohner 11,3 Liter (wohlverstanden reinen Alkohols), sta
tistisch verteilt auf die ganze Bevölkerung vom Säugling bis 

zum Greis. Jedes zehnte Bett in Männerabteilungen von 
Akutspitälem wird von einem alkoholkranken Mann belegt; 
und nachgewiesenermassen sterben jährlich - auch wieder 
statistisch nachgewiesen - über 1100 Menschen an den 
Folgen des Alkohols; 18,5 Prozent aller tödlichen Verkehrs
unfälle gehen auf das Konto Alkohol. Das bedeutet, dass die 
gesamtgesellschaftlichen Kosten des Alkoholismus sich 
gesamtschweizerlsch auf weit über 2 Milliarden Franken 
belaufen, berücksichtigt man die Auslagen wie auch die 
Mindereinnahmen. Soviel zt,1r Kostenseite. 

· Der Alkohol ist eine legale Droge, die in unserer Gesellschaft 
fest verankert ist. Somit ist auch der Alkoholkonsum, ja 
sogar der Alkoholismus, akzeptiert. Diese Akzeptanz - ein 

. Wort, das mir seit gestern sehr geläufig über die Lippen geht 
- darf aber nicht zum Freibrief werden für eine gewisse 
Doppelbödlgkelt und Heuchelei. Mit Alkohol wird in diesem 
lande sehr viel Geld verdient, nicht nur von privater Seite, 
auch vom Bund; hier ist für mich eine gewisse Schizophre
nie spürbar, obwohl Ich sonst diesen psychiatrischen Begriff 
nicht gerne strapaziere. Somit muss aber auch diese Akzep
tanzgesellschaft - oder besser: diese permissive society -
die Verantwortung für die Folgen dieser Haltung überneh
men. Das will heissen, Alkoholkonsum kann zu Alkoholis
mus führen, und dieser muss nach dem Verursacherprinzip 
bekämpft werden, aber Im Unterschied zu den vorliegenden 
5 Prozent des Reinertrages mit einem echten Alkoholzehn
tel, den wir den Kantonen überlassen müssen, vor allem (wie 
vorher sehr deutlich gesagt wurde) den flnanzschwachen 
Kantonen. Die Kantone sind nicht Imstande, ihre Aufgabe 
nach dem heutigen Stand der Erkenntnis zu lösen, wenn wir 
hier den Sparhebel ansetzen. Heute ist es so, dass viele 
durchaus vorhandene Aufklärungsprogramme für die 
Jugend, aber auch Therapiekonzepte, mangels finanzieller 
Mittel In den Kantonen nicht ausgeführt werden können. 
Behandlungen sollten jedoch aufgrund einer therapeuti
schen und nicht einer finanzpolitischen Indikation erfolgen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Kantonen das nötige Instrumenta
rium zur Verfügung zu stellen, damit sie die Auswüchse 
unserer Alkohol-Akzeptanz auch wirksam bekämpfen 
können. 
Ich. bitte Sie also, auf die Vorlage zwar einzutreten, aber 
einem echten Alkoholzehntel zuzustimmen oder allenfalls 
den Antrag Relchiing oder Hegg zu unterstützen. 

Meyer-Bern: Auch Ich bin für einen echten Alkoholzehntel. 
Wir haben jetzt In dieser Aufgabenneuverteilung einige Auf
gaben vom Bund weggenommen und auf die Schultern der 
Kantone gelegt. Diese Lastenverteilung (diese Lastenneu
verteilung, wie man sie eigentlich nennen müsste) trifft 
Insbesondere die Fürsorgedirektoren, d. h. das Fürsorgewe
sen In den Kantonen. Wir haben 25 bis 27,5 Prozent Subven
tionen für den Bau von Altersheimen gestrlc_hen; das macht 
Immerhin bei einem Bauprogramm, wie es der Kanton Bern 
aufweist und das ungefähr zwischen 300 bis 350 Millionen 
Franken beträgt, einen recht grossen Teil aus. Wir haben die 
Ergänzungsleistungen verändert, und wir haben die Kan
tone (weil es offenbar fremdenpollzeilich nicht möglich ist, 
ein Asylantenwesen zu regeln) wiederum belastet. 
So weit, so gut; aber jetzt kommt ein Artikel (dieser Artikel 
32bis) der Bundesverfassung, der im Grunde genommen 
zwei Sachen will, nämlich einerseits Ordnung in die Produk
·tlon und den Handel der gebrannten Wasser bringen, ande
rerseits geht er ganz klar auf eine Verminderung des Ver
brauches, d. h. eben der Alkoholbekämpfung, aus. 
Es darf deshalb ruhig davon ausgegangen werden, dass 
dieser Alkoholzehntel (der eben keiner mehr Ist) dazu die
nen sollte, die Kantone zu «veraiimentieren», damit sie die 
Massnahmen zur Bekampfung des Alkoholismus ergreifen 
können, und das tut er heute nicht mehr. 
Ich habe hier ein Schreiben des Sekretärs der Fürsorgedi
rektion des Kantons Zürich an die Konferenz der kantonalen 
Fürsorgedirektoren, in dem geschrieben steht, dass gerade 
im privaten Alkoholbekämpfungsbereich die Subventionen 
von 40 auf 35 Prozent gekürzt werden müssen und dass 
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insbesondere für das nächste Jahr nochmals eine Kürzung 
zu erfolgen habe. 
Zurzeit deckt der Bundesbeitrag beispielsweise im l_(anton 
Sem noch 30 Prozent: 30 Prozent der Aufwendungen im 
betrieblichen Sektor der Alkoholmissbrauchsbekämpfung 
und 35 Prozent Im baulichen Sektor. 
Es Ist bereits gesagt worden, unter welcher )"Jot wir im 
Alkoholsektor leiden. Ich kann Ihnen sagen, dass die Front 
noch schwieriger wird. Seit 1975 hat sich der Anteil der 15-
bis 20jährlgen, die jeden Tag mindestens zweimal alkoholl
sct,e Getränke zu sich nehmen, verdoppelt Wir stellen 
zudem fest, dass die Alkoholtür- und -vorsorger vermehrt 
mit Polytoxikomanen zu tun haben. Also auch aus diesem 
Gesichtspunkt wäre es richtig, wenn dieser Alkoholzehntel 
ein echter Alkoholzehntel w0rde. 5 Prozent reichen einfach 
nicht aus; Ich bitte Sie deshalb - Ich muss aus diesen 
GrOnden für Eintreten sein-. diesen Antrag auf 10 Prozent 
zu unterstOtzen. 

M. Kohler Raoul, rapporteur: La majorite de notre commls
slon reconnait que la reglementatlon sur les quotes-parts 
des cantons n'a rien a volr avec ia nouveile repartltion des 
tiches. 
Le Parlement ayant toutefols lul-m~e. en 1980, declde de 
suspendre ie versement de ces quotes-parts et de regler 
deflnltlvement la questlon dans le cadre des travaux relatlfs 
a la premlere etape de la nouvelle repartition des täches, 
nous devons nous prononcer aujourd'hui sur cette affaire. 
Nous n'avons pas a attendre le programme d'economles 
1983, II est d'allleurs connu, ou une reglementatlon detalllee 
_de l'affectatlon de la surtaxe sur l'essence aux cantons avec 
compensation partielle, ou encore d'autres propositlons de 
reglementatlon des rapports flnanciers entre la Confedera
tlon et les cantons, car nous serons toujours confrontes a 
des projets de nature polltlque qul auront des repercussions 
a la fols sur les flnances de la Confederatlon et sur celles des 
cantons. La questlon des rapports flnanclers entre la Conf6"
deratlon et les cantons ne sera jamais detlnitivement reglee; 
II convlent aujourd'hul de trancher dans un sens ou dans 
l'autre un probleme qul est en suspens depuls 1981. 
Un membre de notre commlsslon a mAme ete de l'avls que la 
teneur des artlcles 14 et 15 des dlspositlons transitolres de la 
constltutlon obllge !'Assemblee federale a entrer en matrere 
malntenant et a se pronoricer clalrement sur le maintien des 
quotes-parts cantonales ou leur abrogation totale ou par
tielle. 
II est Indispensable, de l'avls de certalns membres, que le 
peuple et les cantons pulssent ensuite se prononcer a ce · 
sujet. 
Notre commlsslon estime, dans sa majorite, qu'II est exagere 
de pretendre - comme cela a ete dit au Conseil des Etats -
que l'abrogatlon definitive de ces quotes-parts compromet
trait l'approbatlon, lors de la votatlon populalre, du premler 
maln de mesures concemant la nouveile repartitlon des 
tiches. Elle a tenu a relever que la declslon de suspendre le 
versement de ces quotes-parts avalt tout de mAme ete adop
tee a une majorite partlculierement forte, lors de la votatlon 
populalre du 30 novembre 1980. Je vous en rappelle les 
scores: la suppressslon des parts cantonales au produit net 
des drolts de tlmbre a ete approuvee par 1,059 mlllion de 
volx contre 515 000, et par vingt cantons contre trois; celle 
des parts cantonales aux beneflces de la Regie des alcools 
par 1,127 million de voix contre 459 000, et par vlngt et un 
cantons contre deux. 
Notre commission comprend fort bien que les cantons desi
rent pouvoir de nouveau toucher les quotes-parts non affec
tees a une täche determinee. auxquelles ils avaient droit. 
Nous falsons cependant remarquer, une fois de plus, que les 
cantons ont fort bien pu s'en passer, depuis 1981, et que 
leur situatlon est en general meilleure dans le domalne des 
flnances que celle de la Confederation. Puisqu'ils auront des 
recettes nouvelles de 380 millions de francs, provenant des 
droits de douanes supplementaires per9us sur les carbu
rants, qu'ils ne d~vront comp~nser qu'en partie, soit pour 
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. envlron 21 o mlllions de francs, selon le plan financier du 
Conseil federal, on peut leur demander de renoncer a !eurs 
quotes-parts provenant des drolts de timbre et du beneflce 
de la Regie des alcools, pour contrlbuer ainsl a l'assainisse
ment des flnances federales. 
On a releve aussi, au sein de notre commlssion, que l'endet
tement de la Confederation est du en partie au fait qu'elle a 
alde les cantons et les communes a s'equiper. 
Par consequent, nous vous recommandons d'entrer en 
matiere au sujet des propositlons du Conseil federal et 
d'approuver, a titre definltlf, la suppression de la quote-part 
des cantons au produit des droits de tlmbre et la reduction 
de celle qui leur etait attrlbuee sur les recettes provenant de 
l'lmposltion des bolssons distlllees. 

Neblker, Berichterstatter: Ich möchte mich hier nur zu den 
Nlchtelntretensanträgen äussem. In bezug auf den Alkohol
zehntel werde Ich bei der Detailberatung sprechen. Die 
Minderheit, angeführt von Herrn Bonnard, beantragt Nicht
eintreten. Sie will heute Im Zusammenhang mit dem Paket 
Aufgabenneuverteilung die Aufhebung dieser Kantonsan
telle nicht behandelt wissen. Die Minderheit vertritt den an 
sich richtigen Standpunkt; dass diese vier Vorlagen, die vor 
uns liegen, nichts mit der Aufgabenneuverteilung zu tun 
hätten, dass es rein· 1Inanzpolltische Massnahmen seien. 
Trotzdem beantragt Ihnen die Kommissionsmehrheit, und 
zwar grossmehrheitlich, auf die Vorlagen einzutreten. Dies 
aus folgenden GrOnden: 
1. Es Ist dieses Parlament selbst, das die Koppelung dieser 
Finanzvorlagen mit den Vorlagen der Aufgabenteilung ver
langt hal Der Bundesrat wollte 1980 die devlnltlve Aufhe
bung der Kantonsbelträge durchführen; das Parlament -
Ständerat und Nationalrat- hat nur einer befristeten Aufhe
bung zugestimmt und verlangt, dass die definitive Aufhe
bung mit diesem ersten Paket Aufgabenneuverteilung 
gekoppelt werde. Es Ist deshalb sicher nicht ganz richtig, 
wenn das gleiche Parlament wieder Nichteintreten entschei
den würde, nachdem es ausgerechnet diese vielleicht nicht 
ganz glückliche Koppelung verlangt hat Aber wir stehen 
jetzt vor der Tatsache, dass wir definitiv entscheiden 
m0ssen. · 

2. Man muss nicht befOrchten, dass das ganze Gesamtpa
ket Aufgabenteilung durch die Aufhebung der Kantonsan
telle gefährdet wOrde. Ich möchte dabei nochmals daran 
erinnern, dass in den Volksabstimmungen vom 30. Novem
ber 1980 beide Vorlagen, also Stempelabgabe und Alkohol
anteil, ganz deutlich vom Stimmvolk angenommen wurden; 
die Stempelabgabe mit 1 059 000 gegen 515 000 Stimmen 
und die Frage der Beteiligung am Ertrag der Alkohoiverwal-:
tung mit 1 027 000 gegen 459 000 Stimmen. 
3. Herr Bonnard hat aufgeführt, dass mit den kürzlich ange
nommenen Abgaben In bezug auf den Strassenverkehr der 
Bund zusätzliche Erträge erhalte, die an sich den Kantonen 
zustehen worden. Nach diesem Gesichtspunkt sollte man 
nun nicht dem Bund noch weitere Mittel zuhalten. Dazu 
muss man sagen, dass der Bund auch auf diese Erträge aus 
den Strassenverkehrsabgaben angewiesen Ist, wie es die 
Finanzpläne deutlich machen. Auch mit diesen Erträgen ist 
der Bundeshaushalt noch nicht saniert. Im weiteren handelt 
es sicli um eine vorObergehende Lösung, um Abgaben Im 
Rahmen einer Übergangsbestimmung. Die Verteilung auf 
die Kantone soll dann Im Rahmen der Gesamtverkehrskon
zeption und allenfalls Im Rahmen des zweiten Paketes Auf
gabenteilung vorgenommen werden. Man kann natürlich 

· nicht nur die finanziellen Mittel verteilen, sondern man muss 
parallel dazu auch die entsprechenden Aufgaben verteilen, 
so wie wir das heute mit der Vorlage Aufgabenteilung im 
Prinzip gemacht haben. 
4. Die definitive Aufhebung der Kantonsanteile ist notwen
dig zur Sanierung des Bundeshaushaltes. Ich möchte das 
betonen. Sie ist aber auch gerechtfertigt wegen der günsti
geren Finanzlage der Kantone und weil diese- bei der Neu
verteilung der Erträge aus den Treibstoffzuschlägen rund 
400 Millionen Franken Mehrerträge erhalten werden. Es Ist 

,. 
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also nicht so, dass sie nur belastet werden, sondern sie 
werden auch Mehrerträge erhalten; allerdings steht das 
Gesetz noch in Beratung. 
5. Eine letzte Bemerkung zum Antrag von Herrn Martignoni, 
der lediglich auf den Anteil am Ertrag der Alkoholverwaltung 
nicht eintreten möchte. Da muss Ich Sie daran erinnern, 
dass der Bund mit den zusätzlichen Mitteln, die ihm mit der 
definitiven Aufhebung des-Anteiles am Alkoholertrag zuste
hen, nicht Beliebiges anfangen kann. Diese Mittel sind nach 
Bundesverfassung alle dazu bestimmt, die AHV zu finanzie
ren. Der Bund muss diese Mittel haben, weil im gleichen 

· Aufgabenteilungspaket, das wir jetzt beraten haben, der. 
Bund mit etwa 700 Millionen Franken bei der AHV belastet 
wird. Man muss dem Bund die entsprechenden Mittel zuhal
ten, und ein Teil derselben Ist eben der Reinertrag aus der 
Alkoholverwaltung. Nachdem die Kantone von der Mitfinan
zierung der AHV vollständig entlastet werden, ist es gerecht
fertigt, dass man die entsprechenden Erträge deni Bund 
überlässt. 
Ich beantrage Ihnen also namens der grossmehrheitlichen 
Kommission Eintreten auf alle vier Vorlagen ·und Zustim
mung zu den Anträgen des Bundesrates. 

Bundesrat Fdedrlcti: Artikel 14 und 15 der Übergangsbe
stimmungen der Bundesverfassung enthalten den aus
drücklichen Auftrag an das Parlament, die Frage der endgül
tigen Aufteilung der Kantonsanteile am Reinertrag der Stem
pelsteuer und am Reingewinn der Alkoholverwaltung Im 
Rahmen des ersten Aufgabenteilungspaketes zu über
prüfen. 
Mit den Sparmassnahmen 1980 hatte der Bundesrat bean
tragt, diese Kantqnsanteile definitiv aufzuheben. Dahinter 
standen vom Parlament überwiesene Motionen der CVP
Fraktlon und der FDP-Fraktion. Es ging also um den Mehr
heitswillen und einen ausdrOckllchen Auftrag des Parlamen-

. tes. Das Parlament folgte dann allerdings dem Bundesrat 
unlogischerweise nicht ganz. Es stimmte zwar dem Abbau 
zu, aber nur im Rahmen einer auf fOnf Jahre befristeten 
Lösung. Hinzu kam die Koppelung mit der Aufgabenteilung, 
d. h. die Bestimmung, wonach die Aufhebung im Rahmen 
der Arbeiten über die erste Stufe der Neuverteilung der 
Aufgaben zwischen Bund und Kantonen zu prüfen sei. Die 
Koppelung beruht ebenfalls auf einem ausdrücklichen Auf
trag des Parlamentes. Davon kann man sich nun nicht 
distanzieren. · · 
Wie In der Botschaft dargelegt, beantragt Ihnen der Bundes
rat mit Ausnahme des Alkoholzehntels die endgültige Aufhe-

. ~ung der beiden Kantonsanteile. Dafür sind verschiedene 
Uberlegungen massgeberid. Vor allem kann es sich der 

. Bund nicht leisten, bereits getroffene Sparmassnahmen bei 
der gegenwärtigen Finanzsituation wieder rückgängig zu 
machen. Sie alle kennen die Finanzlage des Bundes. Der 
Bundeshaushalt Ist von einer Sanierung noch ganz erheb
lich entfernt, trotz der Abstimmung vom 26. Februar. Wie die 
Kommissionssprecher.bereits deutllch darlegten, haben die· 
eidg~nössischen Räte in der Wintersession 1981 eine 
Motion überwiesen, die den Willen zum Haushaftausgleich 
ausdruckt und den Bundesrat beauftragt, Im Rahmen der 
Finanzplanung konkrete Sanierungsvorschläge iu unter
breiten. Diese Motion ist nicht ganz einfach zu erfüllen, wie 
der Leglslaturfinanzplan zeigt. 
Es würde die finanzpolitischen Probleme noch vergrössern, 
wenn bereits erfolgte Ausgabenkürzungen wieder rückgän
gig gemacht würden. Die definitive Aufhebung der beiden 
Kantonsanteile wurde in der Finanzplanung des Bundes, 
wie das Herr Reichling richtig dargestellt hatte, als wesentli
ches Element berücksichtigt. Auch Ihre Finanzkommission 
unterstützt die Anträge des Bundesrates. 
Ich begreife selbstverständlich die Finanzdirektoren, die 
sich für die Kasse ihrer Kantone wehren; aber es ist nun 
einmal Tatsache, dass sich die Kantone seit 1981 auf den 
Ausfall eingerichtet haben. Und viele Kantone konnten -
trotz Überwälzung des Bundes - ihre Steuern reduzieren, 
und zwar ohne dass sich ihre Finanzlage drastisch ver
schlechtert hätte. 

Der Bundesrat erwartet von Ihnen heute einen Entscheid In 
der Sache. Es geht-wie Herr Relchllng gesagt hat-wirklich 
um eine grundsätzliche Frage: Steht das Parlament hinter 
den Vorstössen, die hier und jetzt eine Sanierung der Bun
desfinanzen verlangen, oder sind das einfach Lippenbe
kenntnisse? Die Finanzpolitik ist nichfnur eine Sache des 
Bundesrates, sondern ebenso eine Sache der eidgenössi
schen Räte. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie eidgenöss
slche Parlamentarier sind und nicht nur Kantonsvertreterl 
Der Bundesrat stellt zum zweiten Male Antrag auf Aufhe
bung. Sie können diesen Antrag ablehnen, meinetwegen 
ganz oder teilweise, aber Nichteintreten bringt keine 
Lösung. Bei Nichteintreten, wenn Sie das Geschäft ständig 
hin und her schieben, erhöht sich einfach der administrative 
und politische Aufwand. Es ist ein Ausweichen vor der 
Verantwortung. Deshalb hat der Bundesrat die Frage nicht 
für das Anschlussprogramm zurückgezogen, wie es Im 
Ständerat angeregt wurde, sondern hält an seiner Botschaft 
fest. Wenn einzelne unter Ihnen Schwierigkeiten in der 
Abstimmung befürchten, so ist es ohn~ weiteres möglich, 
die Abstimmung über die Kantonsanteile an einem anderen 
Datum - also nicht mit den übrigen Vorlagen dieses Paketes 
zusammen - durchzuführen. Das Ist das kleinste Problem. 
Ich ersuche Sie mit allem Nachdruck, auf die Beschlüsse Q 
bis T einzutreten, wenn Sie es ernst meinen mit der Sanie
rung der Bundesfinanzen. Über die Anträge Hegg und 
Reichling werde ich mich In der Detailberatung äussern. 

Le presldent: Je suggere la procedure suivante: la decision 
que nous allons prendre concernant l'entree en matlere sera 
valable pour les arrätes Q et R. La majorite de la commission 

. et le Conseil federal vous proposent d'entrer en matiere, la 
minorite et le Conseil des Etats demandent de ne pas entrer 
en matlere. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 

· Für den Antrag der Minderheit 

Q 

141 Stimmen 
28Stimmen 

. Bundesbeschluss Ober die Aufhebung des 
Kantonsantelles am Reinertrag der Stempelabgaben 
Arrite federal supprlmant la part des cantons 
au prodult net des drolts de tlmbre 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 - III 
Antrag der Kommission 

·zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 a III 
Proposition de /a commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

R 

131 Stimmen 
29Stimmen 

Bundesgesetz Ober die Stempelabgaben (StG) 
Lol federale sur les drolts de tlmbre (LT} 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 - III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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ntre et preambule, eh. 1 a III 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
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Proposition Relchllng 
Art. 32"'- al. 9 
Le dlxleme des recettes nettes. •• 
... pour combattre dans leurs · causes et dans leurs effets 
l'alcoolisme„ l'abus des stupeflants et autres substances 
· engendrant la dependance ainsi que l'abus des medica~ 
l'nents. Les cantons ••• 

Für Annahme des Gesetzentwurfes · 140 Stimmen 
Dagegen 24 Stimmen 

Relchllng: Im Namen der Fraktion der Schweizerischen 
Volkspartei beantrage Ich Ihnen, dem Antrag Hegg auf Erhö~ 
hung des kantonalen Anteils von 5 auf 1 O Prozent zuzustlm• 
men. Hingegen sind wir nicht damit einverstanden, dass 
dieser erhöhte zweckgebundene Anteil der Kantone auf die 
Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen des Alkoholis
mUS' allein beschränkt bleibt; wir sind also für eine Auswei
tung der Zweckbestimmung auf die Ursachen- und Folgen
bekämpfung von Orogen- und Medikamentenmissbrauch 

s 
Bundesbeschluss Ober die Neuverteilung des Reinertra
ges aus der flskallschen Belastung gebrannter Wasser 
Arriie federal flxant la nouvelle repartltlon des recettes 
nettes provenant de l'lmposltfon des bolssons dlstfllees 

T-

Alkoholgesetz - Lai federale sur l'alcool 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten (Zustimmung zum Entwurf) 

Minderheit . 
(Bonnard, Carobbio, [Flscher-Weinfelden], Thevoz) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commisslon 
Maforlte 
Entrer en matlere (Adheslon au projet) 

MJnorite 
{Bonnard, Carobblo, [Flsc~er-Welnfelden], ·Thevoz) 
Ne pas entrer en matlere 

Abstimmung - VQte 
FQr den Antrag der Mehrheit 
Filr den Antrag der Minderheit 

Bundesbeschluss s - Arrite federal s 
Detailberatung - Olscussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 
Antrag der Kommission 

111 Stimmen 
· 40Stlmmen 

Zustimmung _zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hegg 
Art. 32bls Abs. 9 
••• gebrannten Wasser erhalten die Kantone 10 Prozent, die 
sie fOr ••• 

Antrag Reich/Ing 
Art. 32bls Abs. 9 
Vom Reinertrag des Bundes aus der fiskalischen Belastung 
der gebrannten Wasser erhalten die Kantone 1 0 Prozent, die 
sie für die Bekämpfung des Alkoholismus, des Suchtmittel-, 
Betäubungsmittel- und Medikamentenmissbrauchs In sei
nen Ursachen und Wirkungen verwenden. Die Mittel ••• 

Tltre et preambule, eh. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition Hegg 
Art. ~al. 9 
Le dixleme des recettes nettes ... 

allgemein. ' 
Es gilt heute als allgemein gesicherte Erkenntnis, dass für 
alle Suchtformen, vom Alkoholismus über den Medlkamen• 
tenmissbrauch bis zur Drogensucht, die Ursachen die glei-
chen sind. · 
Ein Vorredner hat hier einen neuen Ausdruck geprägt, 
wenigstens war er mir nicht bekannt: Er hat von «Polytoxl
komanen„ gesprochen, d. h. von Leuten, die offenbar ver
schiedenen Suchtmitteln· zuglelc;h erlegen sind. Das dürfte 
doch mit Deutlichkeit zeigen, dass weder bei der Ursachen
bekämpfung noch bei der Bekämpfung der Wirkungen 
überhaupt eine Grenze auf Stufe Kantone und Gemeinden 
gezogerJ werden kann. 

·· Bel der Prävention Ist das ganz deutlich: Sie können· sich 
betreffend Ursachenbekämpfung wieder einmal den Bericht 
der Kantone über die Verwendung des Alkoholzehntels zu 
Gemilte führen. Was Sie dort unter Ursachenpekämpfung 
finden, dient praktisch vollumfängllch der U_rsachenbe
kämpfung sämtlicher Suchtmitte!, also nicht für den Alkohol 
allein. Dies Ist auch angezeigt Bei der Bekämpfung der 
Wirkungen dilrften sich In grösserem Ausmasse unter
schiedliche Massnahmen aufdrängen; aber sie fallen heute 
doch allgemein In den gleichen Bereich. · 
Die Notwendigkeit verstärkter Massnahmen auf Stufe Kan• 
tone und Gemeinden Ist wohl unbestritten. Es ist heute auch 
eine Tatsache, dass alle Kantone einen viel grösseren Betrag 
ffir die Ursachen- und Wirkungsbekämpfung Im Bereich 
Alkoholismus und Drogen aufwenden, als Ihnen aus dem 
:zweckgebundenen Alkoholzehntel heute zur Vertagung 
steht Die Ausweitung auf sämtliche Suchtmittel Ist m!r ein 

. spezielles Anliegen, weil die Zusammenhänge und Uber
schneldungen gegeben sind. Die Flnanzlerungsmöglichkei
ten sind auf Stufe der Kantone jedoch Im Bereich der 
übrigen Orogen geringer als Im Bereich des Alkoholismus .. 
Ich bitte Sie aus diesen GrQnden, meinen Anträgen, die Ich 
Im Namen der Fraktion eingereicht habe, zuzustimmen. Das 
Begehren. Ist übrigens nicht neu: Im Jahre 1981 hat der 
Nationalrat eine Motion Nebiker Oberwiesen, welche diese 
Ausweitung der Zweckbestimmung des entsprechenden 
Verfassungsartikels zum. Zlele hatte. Der Nationalrat hat 
damals diese Motion überwiesen. Sie ist im Ständerat leider 
abgelehnt worden und hat also heute Im Prinzip die Wirkung 
eines Postulates. 
Zum Prozedere: Auf Verfassungsstufe sind der Kantonsan
tell und die Zweckbestimmung im gleichen Artikel 32bis 
Absatz 9 geregelt Deshalb betreffen dort die Anträge Hegg 
und Aeichllng den gleichen Artikel. Im Alkoholgesetz Ist der 
Anteil Im Artikel 44 Absatz 2 geregelt; das entspricht dem 
Antrag Hegg. Die Ausweitung der Zwe.ckbestimmung ist im 
Artikel 45 Absatz 2 geregelt; das entspricht meinem Antrag. 
Im Gesetz ergänzen sich also die beiden Anträge Hegg und 
Aeichllng, während sie sich leider in der Verfassung offen-
bar entgegenstehen. . 
Ich möchte nun doch die Anhänger des Antrages Hegg sehr 
eindringlich bitten, nic~t das ganze Vorhaben zugunsten der 
Suchtmittelbekämpfung in Frage zu stellen, Indem sie stur 
an dieser Zweckbestimmung fü~ Alkoholbekämpfung allein 
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festhalten. Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
wird der Ausweitung auf 10 Prozent nur zustimmen, wenn 

.. sie verbunden ist mit der Ausweitung der Zweck!)estim
mung. Dies ist uns ein echtes Anliegen, und wir bedauern, 
dass dieses Anliegen durch zu enge Grenzen gefährdet 
werden soll. 

Hegg: Ich möchte an meiner Empfehlung festhalten, die 
Zweckbestimmung nicht auszuweiten. Auch ich weiss, dass 
das Problem der Polytoxikomanie, der Sucht nach verschie
denen Drogen, weitverbreitet ist. Ich muss Ihnen allerdings 
sa.gen, dass daran der Alkohol fast immer beteiligt Ist. Wenn 
die Zweckbestimmung so bleibt, ist das kaum eine Ein
schränkung bei der Bekämpfung der Polytoxikomanie. Auf 
der anderen Seite geht der Antrag Reichllng einfach zu weit 
bei der Medikamentensucht oder beim Medikamentenmiss
brauch. Ich befürchte, dass dann eine genügende Konzen
tration der Mittel bei der Bekämpfung des Alkoholismus 
ausbleibt, wenn wir diese Zweckbestimmung so ausweiten. 
Ich möchte Ihnen deshalb weiterhin empfehlen, meine 
Anträge den Anträgen Reichling vorzuziehen. 

Müller-Aargau: Ich spreche sowohl zum Antrag Hegg wie 
zum Antrag Relchling. Es geht mir um einen echten Alkohol
zehntel. 
Wir haben vorhin, Im Eintreten, sehr viel über Alkoholpro
bleme gehört. Ich möctite noch einmal auf die Aufgabentei
lung In diesem Zusammenhange zu sprechen kommen, 
auch wenn die Kommissionssprecher deutlich gesagt 
haben, dass es sich um eine reine Fiskalmassnahme handle. 
Links und rechts des Einganges dieses hehren Hauses 
haben wir zwei Symbolfiguren, den Historiker und den Poli
tiker, als Elemente der Tradition und der Zukunftsperspek
tive. Beide Elemente sind in dieser Alkoholgesetzgebung 
enthalten. Dazu müssen wir das Ganze etwas analysieren 
oder vielmehr sogar sezieren. 
Erstens zum Historischen: 1886 wurde die eidgenössische 
~koholordnung geschaffen, einerseits um die alten Ohm
gelder der Kantone zu ersetzen, andererseits um den Alko
holismus zu bekämpfen. Die spätere Zweckbindung an die 
AHV ist etwas Zusätzliches, ohne dass die frühere Verpflich
tung dadurch abgebaut worden wäre. Wenn nun die alte 
Verpflichtung, gebunden an die Alkoholsteuer, in ihrem 
ganzen Umfang erhalten werden soll, so beharren die Her
ren Hegg und Relchling nur darauf, dass eine Zweckent
fremdung verhindert wird. 
zweitens zum Zukünftigen: Wir wollen eine grössere Durch
sichtigkeit in unserem vielgestaltigen Gemeinwesen. Dass 
man nun darauf verzichtet, gleichsam die alten Ohmgelder 
an die Kantone zurückzubezahlen, geht in Ordnung. Dieses 
Relikt darf ruhig verschwinden, wir schneiden damit nur 
einen alten Zopf ab, nicht aber die ursprüngliche Auflage, 
die auch heute Ihre volle Berechtigung hat, denn weitere 
Gelder zur Bekämpfung des Alkoholismus waren in der 
gesamten Rückerstattung an die Kantone enthalten. Wir 
halten daher an den 10 Prozent fest, denn ob 5 Prozent oder 
10 Prozent vom Bund an die Kantone überwiesen werden, 
ändert an den Strukturen überhaupt nichts, und da entste
hen -auch keine zusätzlichen Reibungsverluste; im Gegen
teil: teilweise finanziert dann der Bund, teilweise der Kanton· 
die Tätigkeit im Dienste der Vorsorge. Nicht einmal das in 
der letzten Woche festgehaltene und von · mir karikierte 
Prinzip «Wer zahlt, der befiehlt, und wer befiehlt, der zahlt» 
wird durchgezogen, obwohl Sie dieses Prinzip hier heilig
gesprochen haben. 
Ich fasse zusammen: Das Festhalten an 5 Prozent zweckge
bundener Bundesgelder, überwiesen an die Kantone als 
sogenannten Alkoholzehntel, wohl in der Hoffnung, dass die 
Kantone aus eigenen Mitteln mindestens weitere 5 Prozent 
zuschlessen, ist nur eine Wiederaufnahme des alten Anima
tionsmechanismus, den wir mit der jetzigen Übung an allen 
Orten, wo dies zu verantworten ist, abschaffen wollen. Kurz, 
die vorgeschlagene Regelung muss nicht nur als reine Fis
kalangelegenheit entlarvt werden, wie Herr Nebiker gesagt 
hat, sondern als Verrat am immer wieder beschriebenen 

Hauptanliegen · der Klärung der Verhältnisse. Sollten die 
Gelder für die AHV und die Alkoholvorsorgepflicht nicht 
ausreichen, so sollen diese zweckgebundenen Steuern 
eben erhöht werden. Die Erhöhung der Schnapssteuer ist 
ein altes Anliegen unserer Fraktion - der Bundesrat hat ja 
die Kompetenz dazu. 
Im empfehle Ihnen, den Alkoholzehntel nicht aufzuteilen in 
einen Zwanzigstel Bundesgeld und einen Zwanzigstel Kan
tonsgeld, sondern heute klar und einfach den echten Alko
holzehntel zu beschliessen, sei es In der Form des Antrages 
von Herrn Hegg oper des Antrages von Herrn Reichling. 

Hösll: Ich unterstütze hier den Antrag Reichling, weil er 
sowohl sachlich als auch politisch richtig liegt. In der Tat ist 
auch der Alkohol eine Droge. Das Ist bereits gesagt worden, 
ja die Volksdroge Nummer 1. Von den anderen Drogen, ob 
harte oder weiche, wird behauptet, dass sie in den besten 
Famlllen vorkommen können. Vielleicht ist aber dabei nicht 
alles so hell In diesen Familien, wie es Aussenstehenden 
erscheint Sei dem so oder nicht, es bleibt die Tatsache, 
dass Kinder von Eltern, welche beide (oder eines davon) 
starke Trinker oder Raucher sind, als besonders drogenan
fälllg erscheinen. Zudem Ist zu sagen, dass meistens bei den 
Jugendlichen der Alkohol die Elnstiegdroge Ist, oft auch 
wieder die Ausstiegdroge. Der Zusammenhang zwischen 
dem Alkohol und den anderen Drogen ist also von der 
Sache her eindeutig vorhanden. 
Politisch haben die Kantone den klaren Auftrag, mit dem 
Alkoholzehntel den Alkoholismus zu bekä\-npfen. Nun haben 
aber d.le Kantone aufgrund des Bundesgesetzes über die 
Betäubungsmittel auch den Auftrag, die Drogen und deren 
Folgen zu bekämpfen. In Artikel 15a lauten die Abschnitte 1 
und 2 wie folgt: «Zur Verhütung des Betäubungsmittelmiss
brauches fördern die Kantone die Aufklärung und Beratung 
und schaffen die notwendigen Ein~lchtungen. Die Kantone 
sorgen für die Betreuung von Personen, die wegen Betäu
bungsmittelmissbrauches ärztliche Behandlung und fürsor
gerische Massnahmen benötigen, und fördern die berufli
che und soziale Wiedereingliederung.» 
Die Kantone nehmen diese Aufgabe nicht leicht. Entspre
chend ist auch viel Geld nötig. Wie bei den Jugendlichen, 
welche In Justizhelme verbracht werden müssen, ist auch 
für Drogenabhängige leider: das Verständnis der Öffentlich
keit nicht Immer gross. Entsprechend haben es die verant
wortlichen Behörden schwer, sich Geld für diese Aufgaben 
zu beschaffen. Daher ist es politisch richtig; wenn zweckge
bundene Mittel zur Verfügung stehen. Nachdem - wie aus
geführt - der sachliche Zusammenhang zum Alkohol klar 
vorhanden ist, liegt es auf der Hand, dass der Alkoholzehntel 
die richtige Quelle für die Erfüllung dieser Aufgaben ist. Ich 
bin dabei der Ansicht, dass die Kantone weiterhin minde
stens die Hälfte dieser 1 O Prozent für die Bekämpfung des 
Alkoholismus einsetzen sollten. Ich glaube auch, dass sie es 
sohaltenwollen.Dazu-unszuentscheiden:wlevielwohin-? 
brauchen wir kein Bundeskorsett. 
Ich bitte Sie, den Kantonen dieses Stück Selbständigkeit zu 
lassen. Das ist ja der Kernbegriff der Aufgabenteilung. 
In diesem Sinne stimme Ich dem Antrag Reichling zu. 

Frau Uchtenhagen: Ich möchte Sie ebenfalls bitten, dem 
Antrag Relchling zuzustimmen. Tatsache ist natürlich, dass 
der Alkoholmissbrauch immernoch dasgrösste Problem ist in 
der Schweiz. Ich würde auch meinen, dass man sicherstellen 
muss, dass ein Teil der Erhöhung der Bekämpfung des 
Alkoholismuszufliesst,weilesfürdieanderenZweckemanch
mal einfacher ist, Geld zu bekommen. Ich bin also für eine 
Erhöhung der Mittel, die der Alkoholbekämpfung dienen. 
Andererseits glaube ich, es wäre sinnvoll, wenn die Kantone 
eine gewisse Freiheit hätten, dieses Geld einzusetzen. 
Tatsache ist eben, dass der Medikamentenmissbrauch stän
dig zunimmt und das Alter derjenigen, die Medikamente und 
Betäubungsmittel einnehmen, ständig absinkt. Wir sollten 
hier also Mittel zur Verfügung haben, um dieses Problem 
anzugehen. Auch bei der Bekämpfung· der schweren Drogen 
brauchen wir dringend mehr Institutionen und mehr Mittel. In 
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gewissen Kantonen stehen dlesezurVerfügung, In anderen ist 
es sehr schwer, solche Institutionen zu realisieren. 
Eine neue Studie des Nationalfonds, die noch nicht veröffent
licht Ist, zeigt-das Ist doch etwas recht Positives-, dass man 
auch bei jenen, dieschwere Drogen nehmen, wie zum Beispiel 
Heroin, recht hohe Erfolgsquoten hat, wenn sie entzugswillig 
slnd;slegeht bis80 Prozent Die landesübliche Meinung, dass 
man bei Heroinsüchtigen sowieso nichts machen kann, wird 
also in KürzedurcheineganzgrosseStudiewiderlegtwerden. 
Das gilt allerdings für jene, die bereit sind, eine Entziehungs
kur zu machen und auch nachher die Wiedereingliederung 
durchzuführen.Aberwirwlssen,dassheutesehrvieleJugend
llche, die· an und für sich bereit sind, das auf sich zu nehmen, 
keine Möglichkeiten haben, weil es an Institutionen fehlt Es 
scheint mir deshalb richtig zu sein, dass die Kantone eine 
gewlsseFrelheithaben,dleMlttel,dleslebekommen,auchfOr 
solche Suchtmittelbekämpfungen einzusetzen. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag Reichllng zuzustimmen, wobei 
Ich ganz klar-Herr Bundesrat-sagen möchte, dass für die 
Alkoholbekämpfung in Zukunft mehr, Geld zur Verfügung 
stehen sollte. 

Wiek: Ich möchte Sie ebenfalls bitten, den Antrag Relchling 
zt.i unterstützen, und zwar möchte Ich noch auf etwas hin
weisen: Alkohol Ist die einzige sogenannte legalisierte 
Ral,ISChdroge. Fast alle von uns sind ja durchaus nicht 
abgeneigt. einmal ein Gläschen Wein zu trinken. Das Ist 
auch absolut In Ordnung. Aber Sie müssen jetzt sehen: Die 
anderen Drogen, die hier bekämpft werden sollen, sind ja 
alle Illegal. Es Ist also nicht möglich, vom Verursacherprin
zip auszugehen und diese Drogen ebenfalls zu belasten. 
Deswegen müssen wir In den Kantonen das Geld zur Sucht• 
bekämpfung dort verlangen können, wo es Oberhaupt 
erhältlich Ist. und das Ist eben beim Alkohol. 
Sie wissen, dass sich diese Süchte. sehr stark ausgebreitet 
haben. Ich möchte Sie nur auf den Haschischkonsum hin
weisen, der ja Immer stärker zugenommen hat, der auch 
eine ausgesprochene Einstlegdroge zu härteren Drogen ist 
Sie wissen, wie der Heroinmissbrauch zu ganz grossen, 
schwierigen Problemen, auch der Beschaffungskriminalität, 
führt; Sie wissen ebenfalls, dass diese Süchte am stärksten 
In den Agglomerationen florieren, besonders auch dort, wo 
ein Grenzübergang besteht, sei es (z. B. In Basel) ein direk
ter Grenzübergang oder wie In Zürich mit Kloten als gros
sem Flughafen. Alle diese Kantone sind sehr darauf ange
wiesen, dass sie auch. Geld zur Verfügung haben für die 
Bekämpfung anderer Süchte als nur des Alkohols. Deswe
gen scheint mir-der Antrag Reichllng auf eine Ausweitung 
dieser Zweckbestimmung ausserordentlich sinnvoll, und Ich 
möchte Sie bitten, diesen Antrag zu unterstützen. 

M. Kahler Raoul, rapporteur: Je m'exprlme lcl sur les propo
sltlons que nous font MM. Hegg et Relchling aussl bien a 
l'arräte S qu'a l'arrete T. La propositlon de M. Hegg et celle 
de M. Reichling dans sa premlere partle, ou il est questlon 
du dlxleme des recettes nettes, sont ldentlques a la requäte 

. que les dlrecteurs cantonaux de l'Assistance publique ont 
adressee a notre commission et qul vous est aussl parvenue 
au cours de la sesslon prececlente. La requ~te des dlrec
teurs cantonaux de l'Assistance publique vlse a obtenlr que 
le montant mls ä la dlspositlon des cantons par la Confecle
ratlon pour combattre l'alcoollsme soit double. Pour sltuer 
la dlmenslon du probleme sous !'angle flnancler, II s'agit lci 
d'un montant de 15 mlllions de francs environ que l'on 

. voudralt porter ä 30 mlllions de francs. Le moment cholsl 
par les dlrecteurs cantonaux de l'Assistance publlque pour 
faire leur demarche a surpris certains membres de la com
misslon qul se sont etonnes d'une Intervention aussi tardive. 
Elle est en effet posterleure aux deliberations qul ont eu Ileu 
au Conseil des Etats. C'est un peu comme si l'on voulalt 
tenter de detacher un wagon d'un train qul est deja en 
marche. Notre commission a rejete cette demande. Elle vous 
lnvlte aussl a rejeter les propositlons Hegg et Relchling 
{premiere partle). Pour des ralsons financieres d'abord: 
vous savez qua.lac-9onfederatlon dolt affecter ses recettes 
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nettes de l'imposltlon flscale des boissons distillees au 
flnancement de l'AVS, conformem.ent a· l'artlcle 34-, 2-
alin•a lettre b. Depuls 1981 la Confederation peut y verser le 
95 pour cent du beneflce de la Regie des alcools. On 
comprendralt · mal qu'apres avolr augmente les charges 
flnancleres de la Confecleratlon dans le domalne de l'AVS, 
comme nous l'avons fait la semaine passee - charges qui 
croitront encore fortement a l'avenlr - qu'on llmite mainte
nant les posslbilltes de flnancement de la Confecleratlon, an 
redulsant sa part au beneflce de la Regle des alcools. L'etat 
des flnances federales en souffrirait sans aucun doute. · 
La deuxleme ralson du refus de la commlsslon se fonde sur 
le prlnclpe mAme de la repartltlon des täches. La lutte contre 
l'alcoollsme, dans ses causes et dans ses effets, est une 
täche qul releve. de la sante publique, eile est, de ce fait, de la 
competence des cantons. 11 leur appartient de flnancer cette· 
täche, ce qu'lls font malntenant deja, la part du benefice de 
la Regie des alcools qul leur est actuellement attrlbuee ne 
sufflsant pas depuls fort longtemps ä couvrlr toutes ces 
depenses. (Pour memolre, la part de la Confecleratlon aux 
beneflces de la Regie des alcools.ne sufflt pas non plus a 
couvrlr les depenses de l'AVS. La Confederatlon doit y 
affecter une partle de ses recettes generales.) 
La commlsslon n'a pas pu se prononcer sur la deuxleme 
partle de la propositlon Relchllng. Je m'exprlme donc lcl ä 
.tltre personnel. Dans la deuxieme partie de sa propositlon, 
M. Relchllng deslre etendre les domaines auxquels on pour
ralt affecter 18$ parts cantonales aux beneflces de la Regle 
des alcools. Je vous lnvlte aussi a refuser cette partle-la de 
sa proposltlon; D'une part, la lutte contre l'abus des stupe
fiants, contre l'abus des substances engendrant la depen
dance, contre l'abus des medicaments n'a que peu de 
rapports dlrects avec l'actlvlte de la Regle des alcools. 
D'autre pa,:t, les montants que les cantons touchent actuel
lement et qui dolvent Atre ·ut1llses pour combattre l'alcoo
llsme dans ses causes et dans ses effets ne suffisent pas a 
couvrlr ne seralt~e que la moitle-des depenses des cantons 
a cet effet, comme le prouvent les deux exemples de Zurich 
et de Beme, cltes dans la lettre que nous ont adressee les 
dlrecteurs cantonaux de l'Asslstance publique le 25 novem
bre 1983. II est des lors superflu d'etendre encore les 
domalnes d'affectatlon des parts cantonales aux beneflces 
de la Regle des alcools lorsque les frais resultant du premler 
de ces domalnes, la lutte contre l'alcoollsme, ne sont pas et 
de loln couverts par ce transfert de la Confecleration. Ce ne 
serait pas le cas non plus sl l'on doublait les parts actuelles 
des cantons. l:,e montant des moyens mis a la disposition 
des cantons par le beneflce de la Regle des alcools ne 
justlfle pas l'extenslon du domalne de leur affectatlon. C'est 
pourquoi je vous invlte a repousser tout a la_fois les proposi
tlons de M. Hegg et les deux propositlons en un seul article 
de M. Relchling pour les deux arrätes. 

Nebtker, Berichterstatter: In dieser Debatte bleibt mir auch 
gar nichts erspart: Ich muss jetzt sogar noch eine eigene 
Motion bekämpfen. Der Antrag auf Verdoppelung des Alko
holzehntels lag der Kommission schon In Form einer Ein
gabe der kantonalen Fürsorgedirektionen vor. Wir haben 
darüber beraten; ich kann Sie also Im Namen der Kommis
sion orientieren. 
Die Kommission hat -Im wesentlichen aus drei Gründen 
Festhalten am Antrag des Bundesrates beschlossen: 
1. Es geht bei dieser Vorlage-also au_ch beim Alkoholzehn
tel - primär um eine finanzpolitische Uberlegung. Der Bund 
braucht zur Sanierung seiner Kasse schlichtweg mehr Mit
tel. Da hat man nun diesen Anteil am Ertrag der Alkoholver
waltung-zugunsten des Bundes-gestrichen, und man hält 
am bisherigen Alkoholzehntel fest. 
2. Eine Überlegung, die in den Bereich der Aufgabenteilung 
geht: Bekämpfung des Alkoholismus und allenfalls Bekämp
fung des übrigen Drogenmissbrauches sind primär eine 
gesundheitspolitische Aufgabe, also Im Sinne der Aufgaben
teilung nach Sachbereichen eine Aufgabe der Kantone, und 
nicht des Bundes. 

\. 
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Sie sehen aus dem jährlichen Bericht Im übrigen auch (über 
die Verwendung des Alkoholzehntels), dass dieser Alkohol
zehntel in einzelnen Kantonen - natürlich bei weitem nicht 
in allen - nicht ganz über alle Zweifel erhaben ist. Man hat 
auch einfach «Zwecke erfunden», damit man vom Bund_ 
Geld erhalten und verwenden konnte: Es gibt also einzelne 
Gebiete - kleinere allerdings -, die nicht so ganz in den 
Rahmen der Zweckbindung passen. Da geht es zum Beispiel 
um die Finanzierung von Kinderhorten und Ähnlichem. 
Unter dem Titel Alkoholbekämpfung kann man wohl nicht 
alles subsumieren. Aber es waren einfach Gelder, die den 
Kantonen zur Verfügung standen, wofür sie nicht spezielle 
Budgetposten brauchten und die sie dann so unter der Hand 
verwendeten. Allerdings mussten sie im jährlichen Bericht 
Ober die Ve~endung des Alkoholzehntels darüber be
richten. 
Andererseits haben aber die Kantone - das muss auch 
zugegeben werden - und müssen die Kantone zur Bekämp
fung des Suchtmittelgebrauches wesentlich höhere Auf
wendungen erbringen als diesen Alkoholzehntel. Der Alko
holzehntel, also die ·5 Prozent - der gesamten Erträge -, 
macht 15 Millionen Franken aus. Es geht hrer um 15 Millio
nen wie bisher oder um 30 Millionen, also die Verdoppelung 
des bisherigen Betrages. Dies, damit Sie auch Ober die 
Grössenordnung der Gelder im Bild sind! 
Die Kantone wenden für die Suchtmittelbekämpfung mehr 
auf als diese 15 Milllonen; das ist unbestritten. Das ist ja 
auch eine Aufgabe der Kantone. An sich wäre es sinnvoll -
das Ist eine persönliche Bemerkung-: wenn man den Alko
holzehntel schon verdoppelt, sollte man auch den Zweck 
etwas liberaler, etwas weiter machen, statt ihn wie bisher 
nur auf die Alkoholbekämpfung zu beschränken. In der 
Kommission selbst lag der Antrag Reichling nicht vor. 
3. Schliesslich der letzte Grund für die ablehnende Haltung 
der Kommission: Ich weise Sie nochmals darauf hin, dass 
der Bund nach Verfassung den gesamten Ertrag aus der . 
Alkoholverwaltung zur Finanzierung der AHV verwenden 
muss. Er kann also mit den Mitteln, die frei werden, nicht 
machen, was er will. Sicher ist das eine sinnvolle und zwack-

. mässige Verwendung, nachdem der Bund nun die gesamte 
Finanzierung der AHV übernimmt. Und es ist auch von der 
Finanzlage der Kantone her gerechtfertigt, dass man ihnen, 
nachdem sie von den Beiträgen an die AHV in der Grössen
ordnung von gegen 700 Millionen Franken entlastet werden, 
nur noch den bisherigen Alkoholzehntel zukommen lässt. 
Ich beantrage Ihnen also im Namen der Kommission die 
Ablehnung der Anträge Hegg und Reichling. 

Bundesrat Friedrich: Ich möchte zuerst gegenüber Herrn 
Hegg bemerken: Es Ist in keiner Art und Welse eine Kürzung 
der bisherigen Beiträge erfolgt. Bisher waren es 1 O Prozent 
von der Hälfte des Reinertrages, jetzt sind es 5 Prozent vom 
ganzen Reinertrag. Nach meinen mathematischen Kenntnis
sen kommt das im Ergebnis auf tilasselbe heraus. 
Der Bundesrat hat sich im 88. Bericht Ober den Anteil der 
Kantone am Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwal
tung von 1983 auf den Standpunkt gestellt, dass die 
Kantonsanteile zur Bekämpfung des Alkoholismus genü
gen. Er tut das auch jetzt. Umgekehrt muss er darauf auf
merksam machen, dass die Ausweitung, die beantragt wird, 
auf selten des Bundes zu einem Einnahmenausfall von rund 
14 bis 15 Millionen Franken führen würde. 
Ich muss meinerseits betonen, dass der Reingewinn der 
Alkoholverwaltung vollumfänglich zur Finanzierung des 
Bundesbeitrages an die AHV verwendet wird. Dabei handelt 
es sich um eine eindeutige Bundesaufgabe, während umge
kehrt, wie die Sprecher der Kommission durchaus zu Recht 
betont haben, das Gesundheitswesen Sache der Kantone 
ist. Es ist also meines Erachtens falsch, wenn hier nun so 
getan wird, als ob die Alkoholismusbekämpfung oder die 
Drogenbekämpfung primär eine Bundessache sei. Gesund
heitspolitik ist wesensgemäss Sache der Kantone. 
Weil der Bund in den letzten zehn Jahren die Alkoholabga
ben heraufgesetzt hat, sind auch die für die Bekämpfung 
des Alkoholmissbrauches reservierten Mittel ganz· wesent-

lieh angestiegen, und zwar von rund 6,5 Millionen im Jahre 
1970 auf 14 bis 15 Millionen jährlich. Der Bund engagiert 
sich also beträchtlich stärker als in früheren Jahren. 
Gestatten Sie mir - obschon es sich nicht um einen riesigen 
Betrag handelt-doch noch eine grundsätzliche finanzpoliti
sche Bemerkung. Wenn Sie das Budget behandeln, dann 
beklagen Sie sich regelmässig Ober die schlechte Finanz
lage des Bundes: Sie machen dem Bundesrat Vorwürfe, 
setzen gute Vorsätze in die Welt und verlangen vom Bundes
rat zusätzliche Sparanstrengungen. Das Jahr hindurch aber 
wird die Bundeskasse bei jeder Gelegenheit hemmungslos 
mehr belastet, und beim nächsten Budget, wenn sich dann 
zwangsläufig die Folgen.zeigen, beginnt dasgrosse Wehkla
gen wieder von vorn. 
Ich mache mir keine Illusionen: es wird·auch jetzt wieder so 
sein. Man kann selbstverständlich alle Wünsche, die an die 
Bundeskasse gerichtet werden, mit guten Gründen belegen. 
Aber die Konsequenz ist, dass diese Bundeskasse dauernd 
überlastet Ist und dass wir nie zu einer Sanierung der 
Bundesfinanzen kommen. 
Von den beiden Anträg1;1n verdient meines Erachtens der 
Antrag Reichling-wenn schon-den Vorzug, weil erwenig-

• stens den Zweck ausweitet; finanzpolitisch aber sind beide 
Anträge genau gleich zu beurteilen und meines Erachtens 
abzulehnen. · 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A tltre prellminalre ._ 
Für den Antrag Reich fing 
Für den Antrag Hegg 

Definitiv - Deflnitlvement 
Für den Antrag Reich fing 
Für den Antrag der Kommission 

·Zlff.11, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II, III 
P,roposltion de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 

113Stlmmen 
27Stimmen 

94Stimmen 
58Stimmen 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 119 Stimmen 
Dagegen 12 Stimmen 

Bundesgesetz T - Lol federale T 

Detailberatung - Dlscussion par artlcles 

Titel und Ingress,· Zlff. 1-111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hegg 
Art. 44 Abs. 2 
Der Reinertrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 
geht zu 90 Prozent an den Bund und zu 10 Prozent an die 
Kantone. 

Antrag Relchling 
Art. 45 Abs. 12 
Der Anteil der Kantone ist ausschliesslich zur Bekämpfung 
des Alkoholismus, des Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und 
Medikamentenmissbrauchs in seinen Ursachen und Wirkun
gen zu verwenden. Die Kantone ... 

Tltre et preambule , eh. 1 a III 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition Hegg 
Alt 44aJ.2 
les recettes nettes de la Regie reYlennent a raison de 90 
pour cent a la Confederation et de 10 pour cent aux cantons • 

. Proposition Reichllng 

Art. 45 af. 2 • 
Chaque canton est tenu d'employer lntegralement sa part 
pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'al
coollsme, l'abus des stupefiants et autres sp~ances 
engendrant la dependance alnsl que l'abus des medica
ments. Les cantons .•. 

Prisfdent: In den Artikeln 44 und 45 gilt jetzt, nach dem 
vorhin getroffenen Entscheid, selbstverständlich die Version 
Aelchllng. 

Angenommen gemäss Antrag Reichllng 
Adoptt§ selon /a proposition Reichling 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
FOr Annahme des Gesetzentwurfes 114 Stimmen 
Dagegen 6 Stimmen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Abschreibung - Ctassement 

Priskfent: Der Bundesrat beantragt Ihnen, noch folgende 
Postulate abzuschreiben: Postulat Schaller (11.429), Eidge
nössische Sozialwerke, Beiträge der Kantone; Postulat der 
freisinnig-demokratischen Fraktion (76.398), Bundesstaatli
cher Finanzausgleich. 

Zustlmmung-Adht§sion 

147 
~ 

Ordnungsantrag Günter 




